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1. Allgemeine Hinweise

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um einen gesetz-
lich regulierten geschlossenen inländischen Publikums-AIF 
( Alternativer Investmentfonds; nachfolgend auch »Investment-
vermögen«). Initiatorin des Angebots ist die HL Quartier West 
Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (nachfol-
gend auch »Investmentgesellschaft«). 

Als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde die HANNOVER 
LEASING Investment GmbH (»KVG«) bestellt. Die KVG hat gemäß 
den Bestimmungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (»KAGB«) für 
die von ihr verwaltete Investmentgesellschaft den Verkaufs-
prospekt einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesell-
schaftsvertrags und des Treuhand- und Beteiligungsverwal-
tungsvertrags sowie die wesentlichen Anlegerinformationen 
erstellt und dem Publikum mit Beginn des Vertriebs gemäß § 268 
i. V. m. § 316 KAGB zugänglich gemacht. 

Der Erwerb eines Anteils an der Investmentgesellschaft erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage der Verkaufsunterlagen in der 
 jeweils geltenden Fassung. Die Verkaufsunterlagen umfassen 
dabei den Verkaufsprospekt (einschließlich der Anlagebe-
dingungen, des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesell-
schaft und des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags 
mit dem Treuhandkommanditisten), die wesentlichen Anleger-
informationen und – sofern vorhanden – den letzten veröffent-
lichten Jahresbericht. Die Verkaufsunterlagen in der jeweils 
 geltenden Fassung sind dem am Erwerb eines Anteils an der 
 Investmentgesellschaft Interessierten rechtzeitig vor Unter-
zeichnung der Beitrittserklärung kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.

Jedem interessierten Anleger wird empfohlen, vor der endgülti-
gen Anlageentscheidung alle genannten Verkaufsunterlagen, 
insbesondere die mit dem Erwerb eines Anteils an der Invest-
mentgesellschaft verbundenen Risiken und die steuerlichen 
Rahmenbedingungen, aufmerksam zu lesen und unter Berück-
sichtigung seiner persönlichen Situation kritisch zu würdigen. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Anleger eine un-
ternehmerische Beteiligung eingeht. Ggf. sollte sich der Anleger 
vor dem Erwerb eines Anteils an der Investmentgesellschaft von 
einem fachkundigen Dritten beraten lassen.

Abweichende Auskünfte oder Erklärungen über den Inhalt der 
Verkaufsunterlagen hinaus dürfen nicht abgegeben werden. 
 Jeder Erwerb von Anteilen an der Investmentgesellschaft auf der 
Basis von Auskünften oder Erklärungen, die nicht in den Ver-
kaufsunterlagen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko 
des Anlegers. Die Verkaufsunterlagen können vom dem am Er-
werb eines Anteils an der Investmentgesellschaft Interessierten 
kostenlos in deutscher Sprache telefonisch, per Post, per Telefax 
oder per E-Mail in Papierform bei der 

HANNOVER LEASING Investment GmbH
Wolfratshauser Straße 49
82049 Pullach
Telefon: (089) 2 11 04-0
Telefax: (089) 2 11 04-210
E-Mail: fonds@hannover-leasing.de
Internetseite: www.hannover-leasing.de

angefordert werden und sind darüber hinaus während der 
 Platzierungsphase des Emissionskapitals der Investmentgesell-
schaft kostenlos als pdf-Download auf der Internetseite der 
KVG abrufbar.

Die in dem Verkaufsprospekt gegebenen Informationen sind bis 
zur Bekanntgabe von Änderungen gültig. Betrifft die Änderung 
einen wichtigen neuen Umstand oder eine wesentliche Unrich-
tigkeit in Bezug auf die im Verkaufsprospekt der Investment-
gesellschaft enthaltenen Angaben, die die Beurteilung des 
 Investmentvermögens oder der KVG beeinflussen könnten, so 
wird diese Änderung als Nachtrag zum Verkaufsprospekt be-
kannt gegeben. Sollte zu diesem Verkaufsprospekt ein Nachtrag 
erstellt werden, wird dieser unverzüglich im elektronischen 
 Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der KVG veröffent-
licht. Der Nachtrag wird bei der KVG unter den vorgenannten 
Kontaktdaten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Das Beteiligungsangebot ist beschränkt auf die Bundesrepublik 
Deutschland. Weder die KVG noch die Investmentgesellschaft 
sind oder werden gemäß dem United States Investment  Company 
Act von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile 
der Investmentgesellschaft sind und werden auch nicht gemäß 
dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen 
 Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates 
der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile an 
der  Investmentgesellschaft dürfen weder in den Vereinigten 
Staaten noch einem Staatsbürger der USA bzw. einem Inhaber 
einer  Dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis (z. B. Green 
Card) oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft 
 werden  (»US-Person«). An einem Erwerb von Anteilen an der 
 Investmentgesellschaft Interessierte müssen daher darlegen, 
dass sie keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von 
US-Personen erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. 
Der genaue Anlegerkreis für dieses Beteiligungsangebot wird 
unter »Anlegerkreis und Profil des typischen Anlegers«, in 
 Kapitel 2.1.7 Seite 7, dargestellt. 

Datum der Aufstellung des Verkaufsprospekts und Zeitpunkt der 
Auflegung des Investmentvermögens: August 2018.
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2.  Angaben zum geschlossenen 
 inländischen Publikums-AIF

2.1 Investmentgesellschaft
2.1.1 Firma, Rechtsform und Sitz 
Investmentgesellschaft im Rahmen des vorliegenden An-
gebots  ist die HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. ge-
schlossene Investment-KG mit Sitz und Geschäftsanschrift in 
der  Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Es handelt sich 
bei der  Investmentgesellschaft um eine geschlossene In vest-
ment kommandit gesellschaft im Sinne des KAGB in der Rechts-
form einer  GmbH & Co. KG. Sie unterliegt deutschem Recht. 

2.1.2 Zeitpunkt der Gründung, Laufzeit und Geschäftsjahr
Die Investmentgesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 
26.01.2016 als Vorratsgesellschaft gegründet und am 10.02.2016 
im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Num-
mer HRA 104979 eingetragen. Die Umfirmierung in HL Quartier 
West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
 erfolgte mit Gesellschafterbeschluss vom 13.07.2018. Der Ge-
sellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft wurde mit Gesell-
schafterbeschluss vom 13.07.2018 vollständig neu gefasst und 
tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Dauer der Investmentgesellschaft ist befristet. Sie endet 
grundsätzlich mit Ablauf des 30.06.2029 (»Grundlaufzeit«). Die 
KVG kann die Geschäftsführenden Gesellschafter1 anweisen, die 
Grundlaufzeit einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt 
bis zu fünf Jahre zu verlängern, sofern die Anleger in einer 
 Gesellschafterversammlung oder im schriftlichen Verfahren 
dem  Verlängerungsbeschluss mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen zustimmen. Zulässige Gründe für eine Ver-
längerung der Grundlaufzeit bestehen insbesondere darin, dass 

 − das Anlageobjekt der Gesellschaft nicht bis zum Ende der 
Grundlaufzeit verkauft werden kann und mehr Zeit für die Ver-
wertung des Anlageobjekts erforderlich ist, 

 − der erwartete Veräußerungserlös für das Anlageobjekt nicht 
den Renditeerwartungen der Investmentgesellschaft  entspricht 
und während der Verlängerungsdauer eine Wertsteigerung 
des Anlageobjekts zu erwarten ist, 

 − die Gesellschafter den bisherigen Geschäftsverlauf als zu-
friedenstellend erachten und dies für die Zukunft weiter an-
nehmen oder 

 − andere wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Gründe 
 bestehen, die aus Sicht der KVG und der Geschäftsführenden 
Gesellschafter eine Verlängerung der Laufzeit der Invest-
mentgesellschaft sinnvoll oder erforderlich erscheinen lassen.

1   Der persönlich haftende Gesellschafter und der Geschäftsführende Kommanditist der Invest mentgesellschaft werden zusammen die »Geschäftsführenden Gesellschafter« genannt.

Beteiligungsstruktur (nach der Platzierungsphase)

Anleger
Delta Vermietungs- 

gesellschaft mbH
Platzierungsgarant

HANNOVER LEASING Investment GmbH
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

HANNOVER LEASING
Treuhand GmbH

Treuhänder

100  %
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

100  %

100  % 100  %

89,9  %

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Investmentgesellschaft

 HL Investment Beteiligungs GmbH
Co-Investor

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG
Objektgesellschaft

DIRAN Verwaltungs-
gesellschaft mbH

Geschäftsführender
Kommanditist

LIBANUS Verwaltungs-
gesellschaft mbH

persönlich haftender 
Gesellschafter

Büro- und Hotelgebäude Quartier West Darmstadt
Anlageobjekt

rund 99,98 %

rund 0,02  % 0  %

10,1  %

100  %

0  %

100  %
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Eine ordentliche Kündigung durch den Anleger ist während der 
Laufzeit der Investmentgesellschaft ausgeschlossen. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Nach Ablauf der Grundlaufzeit (ggf. zuzüglich einer 
oder mehrerer Verlängerungen) wird die Investmentgesellschaft 
aufgelöst und abgewickelt (liquidiert).
Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft entspricht dem 
Kalenderjahr und endet bis zur Auflösung der Investmentgesell-
schaft jeweils am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres. Das 
erste Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft ist ein Rumpfge-
schäftsjahr. Wird die Investmentgesellschaft unterjährig been-
det, so ist auch das letzte Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr.

2.1.3 Unternehmensgegenstand der Investmentgesellschaft
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich die 
Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten 
 Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den 
§§  261 bis 272 des Kapitalanlagegesetzbuchs (»KAGB«), insbe-
sondere gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB in Anteile oder Aktien an 
solchen Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder 
der Satzung nur Immobilien sowie die zu deren Bewirtschaftung 
erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an 
solchen Gesellschaften erwerben dürfen, zum Nutzen der An-
leger. Die Anlagestrategie der Gesellschaft ergibt sich aus den 
Anlagebedingungen im Sinne der §§ 266, 267 KAGB.

Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, unter Beachtung des 
vorstehenden Absatzes sowie ihrer Anlagebedingungen im Sinne 
der §§ 266, 267 KAGB alle Rechtsgeschäfte und Handlungen vor-
zunehmen, die geeignet erscheinen, den Unternehmensgegen-
stand unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Ausgenommen sind 
die Tätigkeiten oder Geschäfte, die einer Erlaubnis nach §  34  f 
Gewerbeordnung oder nach § 1 i. V. m. § 32 des Gesetzes über 
das Kreditwesen (KWG) bedürfen.

2.1.4  Gesellschafter zum Zeitpunkt der Auflegung des 
 Investmentvermögens 

Persönlich haftender Gesellschafter
Persönlich haftender Gesellschafter der Investmentgesellschaft 
ist die LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz und Ge-
schäftsanschrift in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. 
Die LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH wurde mit Gesell-
schaftsvertrag vom 19.06.2012 gegründet und am 28.06.2012 im 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 
HRB 199533 eingetragen. Das voll eingezahlte Stammkapital 
 beträgt 25.000  Euro. Der persönlich haftende Gesellschafter 
ist  eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach 
 deutschem Recht. Die Haftung des persönlich haftenden Gesell-
schafters für Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft ist auf 
sein Gesellschaftsvermögen beschränkt. 

Mitglieder der Geschäftsführung des persönlich haftenden 
 Gesellschafters sind Laurentius Rucker und Klaus Steixner, jeweils 
geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pul-
lach. Der persönlich haftende Gesellschafter wird durch zwei Ge-
schäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit 

einem Prokuristen vertreten. Die Mitglieder der Geschäftsführung 
sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Geschäftsführender Kommanditist
Geschäftsführender Kommanditist ist die DIRAN Verwaltungs-
gesellschaft mbH mit Sitz und Geschäftsanschrift in der 
Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Die DIRAN Verwal-
tungsgesellschaft mbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 
18.06.2014 gegründet und am 26.06.2014 im Handelsregister des 
Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 212674 einge-
tragen. Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 25.000 Euro. 
Der  Geschäftsführende Kommanditist ist eine Gesellschaft mit 
 beschränkter Haftung (GmbH) nach deutschem Recht.

Mitglieder der Geschäftsführung des Geschäftsführenden 
 Kommanditisten sind Marcus Menne und Michael Ruhl, jeweils 
geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 
 Pullach. Der Geschäftsführende Kommanditist wird durch zwei 
Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam 
mit einem Prokuristen vertreten. Die Mitglieder der Geschäfts-
führung sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Treuhandkommanditist
Hinsichtlich der Ausführungen zum Treuhandkommanditisten 
HANNOVER LEASING Treuhand GmbH wird auf das Kapitel 
2.4 »Treuhandkommanditisten«, Seite 12, verwiesen.

2.1.5 Kapital der Investmentgesellschaft und Kapitalerhöhung
Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens beträgt 
die Höhe des gezeichneten Kapitals der Investmentgesellschaft 
5.500 Euro. Dabei handelt es sich ausschließlich um Kommandit-
kapital, welches von den Kommanditisten wie folgt gehalten 
wird

 − DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH als Gründungsgesell-
schafter mit einer vollständig eingezahlten Kommanditeinlage 
in Höhe von 5.000 Euro,

 − HANNOVER LEASING Treuhand GmbH als Gründungsgesell-
schafter/Treuhandkommanditist mit einer vollständig einge-
zahlten Kommanditeinlage in Höhe von 500 Euro.

Der persönlich haftende Gesellschafter LIBANUS Verwaltungs-
gesellschaft mbH leistet keine Einlage und ist am Ergebnis und 
Vermögen der Investmentgesellschaft nicht beteiligt.

Es ist beabsichtigt, das Kommanditkapital der Investmentgesell-
schaft durch den mittelbaren Beitritt von Anlegern als Treugeber 
planmäßig um mindestens 32.495.000  Euro zuzüglich etwaiger 
Ausgabeaufschläge zu erhöhen. Eine darüber hinausgehende 
 Erhöhung des Kommanditkapitals der Investmentgesellschaft 
um weitere 155.000  Euro auf bis zu 32.650.000  Euro zuzüglich 
etwaiger Ausgabeaufschläge ist mit Zustimmung der Geschäfts-
führenden Gesellschafter möglich. Die Kommanditanteile der 
neu beitretenden Anleger übernimmt, hält und verwaltet der 
Treuhandkommanditist im eigenen Namen, jedoch für Rech-
nung  des Anlegers/Treugebers. Der Treuhandkommanditist 
scheidet mit Beitritt des letzten Treugebers mit seinem eigenen 
 Kommanditanteil aus der Investmentgesellschaft aus.
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2.1.6 Geschäftsführung und Beirat
Die Geschäfte der Investmentgesellschaft werden nach 
 Maß gabe  der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags von 
den Geschäftsführenden Gesellschaftern geführt. Sie erstrecken 
sich auf die Vornahme aller Rechts geschäfte und Rechts-
handlungen, die den Geschäftsführenden Gesellschaftern im 
Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft ausdrücklich 
zugewiesen sind, die sich aus den Anlage bedingungen ergeben 
oder die zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Invest-
mentgesellschaft gehören und die nicht aufgrund Gesetzes, des 
 Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft oder des 
KVG-Bestellungsvertrags von der KVG oder der Verwahrstelle 
wahrgenommen werden. Die Geschäftsführenden Gesellschafter 
sind zur Geschäftsführung und Vertretung der Investment-
gesellschaft jeweils einzeln berechtigt und verpflichtet, soweit 
im Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft nicht etwas 
anderes bestimmt ist. Die Geschäftsführenden Gesellschafter 
haben ihre Pflichten nach Maßgabe von §  153 Abs.  1 S. 3 und 
S.  4  KAGB zu erfüllen. Die Geschäftsführenden Gesellschafter 
und deren Geschäftsführer sind von den Verboten der Mehr-
fachvertretung und des Selbstkontrahierens nach §  181 BGB 
und dem Wettbewerbsverbot nach den §§ 112, 161 Abs. 2 HGB 
befreit. 

Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens gibt es 
bei der Investmentgesellschaft keinen Beirat.

2.1.7 Anlegerkreis und Profil des typischen Anlegers
Anlegerkreis
Der Vertrieb von Anteilen an der Investmentgesellschaft erfolgt 
ausschließlich in Deutschland und richtet sich an Anleger, die als 

 − natürliche Personen ihren Erstwohnsitz in Deutschland haben 
und die der Gesellschaft ihre deutsche Steueridentifikations-
nummer für die unbeschränkte Steuerpflicht mitteilen,

 − juristische Personen, Personengesellschaften (z.  B. eine 
 Gesellschaft bürgerlichen Rechts) oder Stiftungen, die nicht 
nach dem Recht eines Ausschlussstaats errichtet sind, die 
 keine Geschäftsanschrift in einem Ausschlussstaat haben 
und/oder deren Einkommen nicht dem Besteuerungsrecht 
 eines Ausschlussstaats unterliegt.

Der Anleger muss den Anteil an der Investmentgesellschaft im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung erwerben und/oder 
halten. Die gemeinschaftliche Übernahme eines Anteils an der 
Investmentgesellschaft durch Ehegatten oder Bruchteils- bzw. 
Gesamthandsgemeinschaften (z.  B. Erbengemeinschaften) ist 
ausgeschlossen. Der Anleger sollte seinen Anteil an der Invest-
mentgesellschaft nicht fremdfinanzieren. 

Ferner darf sich der Anleger als natürliche Person an der Invest-
mentgesellschaft nur beteiligen, wenn er weder Staatsbürger der 
USA, Kanadas, Australiens oder Japans (zusammen die Aus-
schlussstaaten) noch Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- 
und Arbeitserlaubnis (z. B. Green Card) und auch aus keinem an-
deren Grund in einem der Ausschlussstaaten unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig ist. Er darf weder einen Wohnsitz 

noch einen Zweitwohnsitz in den Ausschlussstaaten und ihren 
Hoheitsgebieten haben. 

Der Anleger darf auch keine juristische Person, Personen-
gesellschaft oder Stiftung sein, die nach dem Recht eines Aus-
schlussstaats errichtet ist, die eine Geschäftsanschrift in einem 
Ausschlussstaat hat und/oder deren Einkommen dem Besteu-
erungsrecht eines Ausschlussstaats unterliegt.

An der Investmentgesellschaft darf sich eine natürliche oder 
 juristische Person, Personengesellschaft oder Stiftung als 
 Privatanleger in Sinne von §  1 Abs.  19 Nr.  31 KAGB, als semi-
professioneller Anleger im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 2 KAGB, der 
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB erfüllt, oder als 
professioneller Anleger im Sinne von §  1 Abs.  6 Nr.  1 KAGB, 
der  die Voraussetzungen des §  1 Abs.  19 Nr.  32 KAGB erfüllt, 
 beteiligen.

Profil des typischen Anlegers
Das Angebot des Erwerbs eines Anteils an der Investmentgesell-
schaft richtet sich an Anleger, die eine mittelbare Sachwert-
anlage in ein gemischt genutztes Anlageobjekt (Neubau Büro 
und Hotel) suchen und dabei bereit sind, sich mit ihrer freien 
 Liquidität an einer geschlossenen Investmentkommanditge-
sellschaft im Sinne des KAGB zu beteiligen, deren Laufzeit 
 mindestens zehn Jahre beträgt. Die Laufzeit kann sich durch 
 Gesellschafterbeschluss um bis zu fünf Jahre verlängern. Eine 
ordentliche Kündigung während der Laufzeit der Investment-
gesellschaft (einschließlich etwaiger Verlängerungen) ist aus-
geschlossen. Dem Anleger muss daher die eingeschränkte Fungi-
bilität des geschlossenen inländischen Publikums-AIF bewusst 
sein. Anteile an der Investmentgesellschaft sind während der 
Laufzeit der Investmentgesellschaft ggf. nur eingeschränkt oder 
gar nicht handelbar.

Der Anleger sollte ferner über Sachverstand, Erfahrungen und 
Kenntnisse über Immobilienanlagen sowie über wirtschaftliche, 
rechtliche und steuerliche Grundzüge eines solchen Invest-
mentvermögens verfügen. Ihm muss bewusst sein, dass er als 
Treu geber bzw. Kommanditist der Investmentgesellschaft eine 
unternehmerische Beteiligung eingeht, mit der erhebliche 
 Risiken (siehe Kapitel 5 »Risikohinweise«, Seite  48) verbunden 
sind. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, die im 
 Verkaufsprospekt dargestellten Risiken zu verstehen, sowie 
Wertschwankungen seines Anteils an der Investment gesell-
schaft und bei einem nicht planmäßigen Verlauf des geschlos-
senen inländischen Publikums-AIF auch einen Totalverlust seiner 
Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag hinzunehmen. Auch 
können Risiken auftreten, die zu einer Gefährdung des sonstigen 
Vermögens des Anlegers führen. Ferner sollte der Anleger nicht 
auf Einkünfte aus dem Investmentvermögen angewiesen sein 
und folglich keinen Bedarf haben, während der Laufzeit der 
 Investmentgesellschaft über die angelegte Liquidität bzw. die 
prognostizierten Auszahlungen zu verfügen. Die Beteiligung ist 
insofern nicht geeignet für Anleger, die eine festverzinsliche 
 Kapitalanlage mit einem heute schon feststehenden Rück-
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zahlungszeitpunkt suchen. Die Aufnahme von Fremdkapital 
durch den Anleger zur Finanzierung seiner Einlage und des Aus-
gabeaufschlags wird ausdrücklich nicht empfohlen.

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsarten des Anlage-
objekts (Büro- und Dienstleistungsnutzung bzw. Hotelnutzung) 
in Verbindung mit der jeweiligen Mieterstruktur ist das Ausfall-
risiko gestreut, sodass die Investmentgesellschaft bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise nach dem Grundsatz der Risiko-
mischung gemäß §  262 Abs.  1 S. 2 Nr.  2 KAGB investiert. Eine 
Beteiligung an der Investmentgesellschaft eignet sich dennoch 
nicht als alleiniger Bestandteil eines Vermögens, sondern sollte 
nur einen entsprechend der Risikobereitschaft des Anlegers 
 angemessenen Anteil an seinem Vermögensportfolio darstellen 
und nur einen Teil seiner frei verfügbaren Liquidität umfassen. 
Jedem Anleger wird empfohlen, das Prinzip der Risikodiversi-
fikation bei der Anlage seines Gesamtvermögens zu beachten. 

2.2 Kapitalverwaltungsgesellschaft
2.2.1 Firma, Rechtsform, Sitz und Zeitpunkt der Gründung
Für die Investmentgesellschaft wurde als externe Kapitalver-
waltungsgesellschaft im Sinne des §  17 Abs.  2 Nr.  1 KAGB die 
HANNOVER LEASING Investment GmbH mit Sitz und Geschäfts-
anschrift in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach 
 bestellt. Die KVG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 19.06.2012 
gegründet und mit Gesellschafterbeschluss vom 07.05.2013 in 
HANNOVER LEASING Investment GmbH umfirmiert. Sie wurde 
am 29.06.2012 im Handelsregister des Amtsgerichts München 
unter der Nummer HRB 199550 eingetragen. Der Gesellschafts-
vertrag der KVG wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 
03.12.2013 vollständig neu gefasst. Die KVG ist eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) nach deutschem Recht. 

2.2.2  Gesellschafter, Kapital der KVG und Absicherung 
von Berufshaftungsrisiken

Die Höhe des gezeichneten und vollständig eingezahlten Kapi-
tals der KVG beträgt 5.000.000 Euro. Das Stammkapital wird von 
dem alleinigen Gesellschafter HANNOVER LEASING GmbH & Co. 
KG gehalten. Die Eigenmittel der KVG bestehen zum Zeitpunkt 
der Auflegung des Investmentvermögens ausschließlich aus dem 
Stammkapital. Die KVG verfügt gemäß §  25 Abs.  6 Nr.  1 KAGB 
zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens über 
ausreichend zusätzliche Eigenmittel, um potenzielle Haftungs-
risiken aus beruflicher Fahrlässigkeit angemessen abzudecken. 
Die Angemessenheit des Betrags der zusätzlichen Eigenmittel 
wird jährlich überprüft und ggf. angepasst. 

2.2.3 Geschäftsführung und Aufsichtsrat
Mitglieder der Geschäftsführung der KVG sind Sebastian Hartrott, 
Marcus Menne und Michael Ruhl, jeweils geschäftsansässig in der 
Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Die KVG wird durch 
zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemein-
sam mit einem Prokuristen vertreten. Die Mitglieder der 
 Geschäftsführung sind von den Beschränkungen des §  181 BGB 
befreit. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung Marcus Menne und Michael 
Ruhl sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Investment-
vermögens zugleich auch Mitglieder der Geschäftsführung der 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG sowie von diversen Komple-
mentär- und Beteiligungsgesellschaften innerhalb der Hannover 
Leasing-Unternehmensgruppe.

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der Aufstellung des Invest-
mentvermögens von den Mitgliedern der Geschäftsführung 
 außerhalb der KVG keine Hauptfunktionen ausgeübt, die für die 
KVG von Bedeutung sind. 

Mitglieder des Aufsichtsrats der KVG sind 
 − Dr. Axel Wieandt (Vorsitz), Senior Advisor der CORESTATE 

 Capital Holding S.A., wohnhaft Königstein im Taunus,
 − Dr. Michael Bütter, Chief Executive Officer (CEO) der  CORESTATE 

Capital Holding S.A., geschäftsansässig Luxemburg, 
 − Barbara Busch, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Wirtschafts-

prüferin, geschäftsansässig Frankfurt.

Die Mitglieder des Beirats der HANNOVER LEASING GmbH & 
Co. KG sind

 − Dr. Axel Wieandt (Vorsitz), Senior Advisor der CORESTATE 
 Capital Holding S.A., wohnhaft Königstein im Taunus, 

 − Martin Bassermann, Executive Director Finance & Controlling 
(ED) der CORESTATE Capital Advisors GmbH, geschäfts-
ansässig Frankfurt am Main,

 − Dr. Michael Bütter, Chief Executive Officer (CEO) der  CORESTATE 
Capital Holding S.A., geschäftsansässig Luxemburg,

 − Lars Schnidrig, Chief Financial Officer (CFO) der CORESTATE 
Capital Holding S.A., geschäftsansässig Luxemburg.

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der Aufstellung des Invest-
mentvermögens von den Mitgliedern des Aufsichtsrats außerhalb 
der KVG keine Hauptfunktionen ausgeübt, die für die KVG von 
 Bedeutung sind.

2.2.4 Erlaubnis und weitere Investmentvermögen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat 
der HANNOVER LEASING Investment GmbH die Erlaubnis zum 
Geschäftsbetrieb als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft 
gemäß §§ 20, 22 KAGB erteilt. Die Erlaubnis umfasst die Verwal-
tung von geschlossenen inländischen Publikums-AIF sowie von 
geschlossenen und offenen inländischen Spezial-AIF.

Von der KVG werden zum Zeitpunkt der Aufstellung des Invest-
mentvermögens die folgenden weiteren Investmentvermögen 
verwaltet, welche nicht Gegenstand dieses Verkaufsprospekts 
sind: 
a) geschlossene inländische Publikums-AIF:

 − HL Flight Invest 51 GmbH & Co. geschlossene Invest-
ment-KG

 − HL »Die Direktion« Münster GmbH & Co. geschlossene 
Investment-KG

 − HL INVEST Freiburg GmbH & Co. geschlossene Invest-
ment-KG
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 − HL Denkmal Münster GmbH & Co. geschlossene Invest-
ment-KG

 − HL Hotel Ulm GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
b) offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedin-

gungen in Form eines Sondervermögens: 
 − HL Deutschland Regionen Fonds
 − CORESTATE Residential Germany Fund II
 − CORESTATE FMCG Fonds I

Die KVG beabsichtigt, darüber hinaus in der Zukunft die Ver-
waltung von weiteren Investmentvermögen im Sinne des KAGB 
zu übernehmen. 

2.2.5 Faire Behandlung der Anleger
Die KVG stellt in Anlehnung an §  26 Abs.  2 Nr.  3 und 6 KAGB 
 sicher, dass den von ihr verwalteten Investmentvermögen eine 
faire Behandlung zukommt und alle Anleger fair behandelt 
 werden. Sie verwaltet die Investmentgesellschaft sowie alle 
 weiteren von ihr aufgelegten Investmentvermögen hierfür nach 
dem Prinzip der Gleichbehandlung. Sie wird ein Investmentver-
mögen und dessen Anleger nicht zulasten anderer Investment-
vermögen oder deren Anleger bevorzugt behandeln. Die Ent-
scheidungsprozesse und organisatorischen Strukturen der KVG 
sind entsprechend ausgerichtet. Die KVG hat Verfahren 
und  Richtlinien implementiert, um eine faire Behandlung zu 
 gewährleisten. Hierzu zählen insbesondere »Grundsätze zum 
 Interessenkonfliktmanagement«, die allgemeine, organisato-
rische und prozessuale Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeu-
gung,  Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten 
 umfassen. Für deren Umsetzung hat die KVG die Funktion eines 
 Compliance-Beauftragten installiert. 

Im Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen der Invest-
mentgesellschaft werden die Interessen eines Anlegers oder 
 einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen eines ande-
ren Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe gestellt. Jeder 
Anleger hat die gleichen Zugangsmöglichkeiten und Voraus-
setzungen für eine Beteiligung am Investmentvermögen. Es gibt 
keine Sonderrechte für bestimmte Anlegergruppen. Alle Anteile 
sind gleich gewichtet und haben, abgesehen vom Treuhand-
kommanditisten (siehe Kapitel 7.1 »Anteilsklassen«, Seite  62), 
gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Anteilsklassen werden nicht 
gebildet. Ansprüche einzelner Anleger auf Vorzugsbehandlung 
bestehen nicht. 

2.2.6 KVG-Bestellungsvertrag
Grundlage für die Bestellung der HANNOVER LEASING Invest-
ment GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne 
des KAGB ist der mit der Investmentgesellschaft und der  LIBANUS 
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG (»Objekt-
gesellschaft«) abgeschlossene KVG-Bestellungsvertrag. Der 
KVG obliegt auf dieser Basis die Anlage und Verwaltung 
des  Kommandit anlagevermögens der Investmentgesellschaft 
gemäß §  154 Abs.  1 KAGB. Dies umfasst die Portfoliover-
waltung  und das Risiko management (Anlageverwaltungs-
funktionen) gemäß  Anhang I Ziffer 1 der Richtlinie 2011/61/EU 
(AIFM-Richt linie)  sowie ad ministrative Tätigkeiten (u.  a. recht-

liche Dienstleistungen sowie Dienstleistungen der Buchhaltung 
und Rechnungs legung, Kundenanfragen, Bewertung, Über-
wachung der Ein haltung der Rechtsvorschriften, Führung eines 
Anlegerregisters, Durchführung von Auszahlungen an die An-
leger) und Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Vermögens-
werten der Investmentgesellschaft gemäß Anhang I Nr.  2 der 
AIFM-Richtlinie. 

Die KVG wird die von ihr übernommenen Aufgaben unabhängig 
von der Verwahrstelle und im ausschließlichen Interesse der 
 Anleger der Investmentgesellschaft wahrnehmen. Ferner wird 
sie die von ihr übernommenen Aufgaben nach Maßgabe des 
KAGB, der auf der Grundlage des KAGB erlassenen Verordnungen, 
der Delegierten Verordnung (EU) Nr.  231/2013 (AIFM-Ver-
ordnung), der Anlagebedingungen und des Gesellschafts vertrags 
der Investmentgesellschaft, der sonstigen Verkaufsunterlagen 
sowie behördlicher Anordnungen (insbesondere das Rundschrei-
ben 01/2017 (WA) zu den Mindestanforderungen an das Risiko-
management für Kapitalverwaltungsgesellschaften (KaMaRisk)) 
ausüben. Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, die Er füllung 
der von der KVG übernommenen Aufgaben sowie die Einhaltung 
der organisatorischen Anforderungen in angemessenem Umfang 
zu kontrollieren. Die KVG kann ihre Aufgaben im rechtlich zuläs-
sigen Umfang an Dritte auslagern bzw. Aufgaben auf Dritte 
übertragen, soweit dies nach geltendem Recht, insbesondere 
nach § 36 KAGB, zulässig ist (siehe auch Kapitel 10 »Auslagerung 
und Dienstleistungen«, Seite 80). 

Die KVG haftet gegenüber der Investmentgesellschaft bei 
 Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, 
Körper oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Sie haftet auch für leichte Fahrlässigkeit bei der Verletzung von 
Kardinalpflichten. In diesen Fällen ist die Haftung der KVG auf 
 typische und vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen 
 an deren Fällen haftet die KVG nicht für leichte Fahrlässigkeit. 
Die KVG haftet insbesondere nicht für die Wertentwicklung oder 
das von der Investmentgesellschaft bzw. ihren Gesellschaftern 
 angestrebte Anlageziel. 

Der KVG-Bestellungsvertrag endet mit der Vollbeendigung 
der  Investmentgesellschaft durch Löschung im Handelsregister 
 gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Invest-
mentgesellschaft. Eine ordentliche Kündigung ist ausge-
schlossen. Jede Partei kann den KVG-Bestellungsvertrag außer-
ordentlich mit einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen. 
Für die KVG beträgt die Kündigungsfrist mindestens sechs 
 Monate. Sie hat die Kündigung zudem durch Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger und darüber hinaus ggf. im Jahresbericht 
der  Investmentgesellschaft zu bewirken. Im Übrigen sind die 
 Regelungen des §  154 KAGB in Verbindung mit den §§  99 und 
100 KAGB zu beachten. Jede außerordentliche Kündigung bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Auf den KVG-Bestellungsvertrag findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung. Gerichtsstand ist München. 
Der KVG-Bestellungsvertrag regelt ausschließlich die Rechte 
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und Pflichten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhältnis. 
Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anlegers gegen die 
KVG  ergeben sich aus dem KVG-Bestellungsvertrag nicht. 
 Hinsichtlich der Vergütungen für die KVG wird auf das Kapitel 
6.3  »Sonstige Kosten und Gebühren, die aus dem Investment-
vermögen zu zahlen sind«, Seite 58, verwiesen.

2.2.7 Projektverträge
Neben dem KVG-Bestellungsvertrag hat die Investmentgesell-
schaft und ggf. die Objektgesellschaft mit der KVG jeweils die 
nachfolgend dargestellten Projektverträge abgeschlossen. Auf 
die Projektverträge findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Gerichtsstand ist München.

Die Projektverträge regeln ausschließlich die Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus den Vertragsverhältnissen. Etwaige 
unmittelbare eigene Rechte des Anlegers gegen die KVG er-
geben sich aus den Projektverträgen nicht. Hinsichtlich der Ver-
gütungen für die KVG wird auf das Kapitel 6.3 »Sonstige Kosten 
und Gebühren, die aus dem Investment vermögen zu zahlen 
sind«, Seite 58, verwiesen.

Vertrag über die Erstellung einer Konzeption für einen
geschlossenen Publikums-AIF
Die KVG ist mit der Erstellung der Konzeption für das Invest-
mentvermögen beauftragt worden. Der Aufgabenbereich der 
KVG umfasst insbesondere die Ermittlung der wirtschaftlichen 
Grundlagen für das Investitionsvorhaben sowie die Mitwirkung 
bei Verhandlungen und bei dem Abschluss der Transaktions-
verträge ( insbesondere Kaufvertrag). Der Vertrag endet mit der 
Erbringung der im Rahmen der Konzeption des Investment-
vermögens übernommenen Aufgaben und Tätigkeiten.

Vertrag über die Erstellung der Verkaufs- und Werbeunterlagen 
sowie über die Durchführung von Produktschulungen
Die KVG übernimmt die Erstellung und Aktualisierung der Ver-
kaufs- und Werbeunterlagen nach Maßgabe der einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften. Sie wird die Unterlagen auf eigene 
Kosten durch einen externen Wirtschaftsprüfer begutachten 
lassen. Der externe Wirtschaftsprüfer soll die Einhaltung der 
maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen, insbesondere des 
KAGB, sowie die Vollständigkeit, Richtigkeit und Klarheit der 
Verkaufs- und Werbeunterlagen prüfen und bestätigen. Ferner 
beantragt und holt die KVG die Genehmigung der Anlagebe-
dingungen der Investmentgesellschaft sowie die Erlaubnis 
 gemäß § 316 KAGB zum Vertrieb der Anteile an der Investment-
gesellschaft bei der BaFin ein. Darüber hinaus unterstützt die 
KVG die Vermittler während der Platzierungsphase bei der 
Durchführung von Produktschulungen für Anlageberater. Die 
Pflichten der KVG aus diesem Vertrag enden mit der Beendigung 
des öffentlichen Angebots auf Basis der erstellten Verkaufs- und 
Werbeunterlagen.

Vertrag über die Vermittlung von Eigenkapital
Die KVG übernimmt die Aufgabe, das für die Durchführung der 
geplanten Kapitalerhöhung bei der Investmentgesellschaft er-

forderliche Emissionskapital zuzüglich Ausgabeaufschlag an 
 Anleger zu vermitteln. Des Weiteren übernimmt die KVG alle 
 unmittelbar mit der Vermittlung des Eigenkapitals zusammen-
hängenden Tätigkeiten, insbesondere alle sich im Rahmen des 
Beitritts von Anlegern ergebenden Pflichten gemäß dem Geld-
wäschegesetz (GwG). Für die Beschaffung des zur Realisierung 
des Investitionsvorhabens der Investmentgesellschaft not-
wendigen Eigenkapitals kann sich die KVG Dritter bedienen. Die 
KVG übernimmt keine Garantie oder sonstige Haftung dafür, 
dass das erforderliche Eigenkapital gezeichnet und rechtzeitig 
eingezahlt wird. Die Pflichten der KVG aus diesem Vertrag enden 
spätestens mit der Beendigung des öffentlichen Angebots.

Verträge über die Vermittlung von Fremdkapital
Die Investmentgesellschaft beauftragt die KVG mit der Ver-
mittlung der langfristigen Fremdfinanzierung zugunsten der 
 Objektgesellschaft sowie der Eigenkapital-Zwischenfinan-
zierung zugunsten der Investmentgesellschaft. Einzelheiten 
zu  den  vermittelten Darlehensverträgen ergeben sich aus 
 Kapitel  4.11  »Darlehensvertrag«, Seite  42, und aus Kapitel 
 4.12  » Eigen kapital-Zwischenfinanzierung«, Seite  44. Der Ver-
trag endet mit der vollständigen Auszahlung der vermittelten 
Darlehen an die Investmentgesellschaft bzw. der Objekt ge-
sellschaft.

2.3 Verwahrstelle
2.3.1 Identität der Verwahrstelle 
Für die Investmentgesellschaft übernimmt die State Street Bank 
International GmbH mit Sitz und Geschäftsanschrift in der Brien-
ner Straße 59 in 80333 München die Funktion der Verwahrstelle.

Die Verwahrstelle wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 
25.09.1970 gegründet und ist im Handelsregister des Amts-
gerichts München unter der Nummer HRB 42872 eingetragen. 
Das voll eingezahlte Stammkapital der Verwahrstelle beträgt 
109.267.445  Euro und wird von dem alleinigen Gesellschafter 
State Street Holdings Germany GmbH mit Sitz in München gehal-
ten. Die Verwahrstelle ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) und ein Kreditinstitut nach deutschem Recht. 
Ihre Haupttätigkeiten sind das Einlagen- und Depotgeschäft 
 sowie das Wertpapiergeschäft. Die BaFin hat die Auswahl der 
Verwahrstelle für die Investmentgesellschaft genehmigt.

2.3.2 Verwahrstellenvertrag
Die Beauftragung der State Street Bank International GmbH als 
Verwahrstelle erfolgt auf Basis eines Verwahrstellenvertrags 
nebst Service Level Agreement durch die KVG im Namen und 
für  Rechnung der Investmentgesellschaft. Das Service Level 
Agreement regelt die spezifischen Aufgaben und Pflichten der 
Verwahrstelle und der KVG in Bezug auf die Investmentge-
sellschaft und der zu verwahrenden Vermögensgegenstände der 
Investmentgesellschaft.

Haupttätigkeiten der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle ist mit der laufenden Überwachung sowie der 
Verwahrung der zur Investmentgesellschaft gehörenden Ver-
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mögensgegenstände beauftragt. In ihrer Funktion als Verwahr-
stelle übernimmt die State Street Bank International GmbH 
 insbesondere die folgenden Aufgaben:

 − Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände,
 − Eigentumsprüfung und Führung sowie Überwachung eines 

Bestandsverzeichnisses bei nicht-verwahrfähigen Vermö-
gensgegenständen,

 − Sicherstellung, dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
der Investmentgesellschaft und die Ermittlung des Werts der 
Investmentgesellschaft den Vorschriften des KAGB, den 
 Anlagebedingungen und dem Gesellschaftsvertrag entspre-
chen,

 − Überwachung, ob bei Transaktionen mit Vermögenswerten 
der Investmentgesellschaft der Gegenwert an die Investment-
gesellschaft innerhalb der üblichen Fristen überwiesen wurde,

 − Sicherstellung, dass die Erträge der Investmentgesellschaft 
nach den Vorschriften des KAGB, der Anlagebedingungen und 
des Gesellschaftsvertrags verwendet werden, 

 − Ausführung der Weisungen der KVG, sofern diese nicht gegen 
gesetzliche Vorschriften oder die Anlagebedingungen ver-
stoßen,

 − Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme,
 − Erteilung der Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Ge-

schäften, soweit diese den Vorschriften des KAGB entspre-
chen und mit den Anlagebedingungen der Investmentgesell-
schaft übereinstimmen,

 − Überwachung der Verfügungsbeschränkungen gemäß §  83 
Abs. 4 KAGB,

 − Sicherstellung der Einrichtung und Anwendung angemessener 
Prozesse bei der KVG zur Bewertung der Vermögensgegen-
stände der Investmentgesellschaft und die regelmäßige 
 Überprüfung der Bewertungsgrundsätze und -verfahren.

Übertragene Verwahrungsfunktionen / 
Ausgelagerte Verwahrungsaufgaben
Die Verwahrstelle ist berechtigt, die Verwahrung von verwahr-
fähigen Finanzinstrumenten unter den Voraussetzungen des 
§  82 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) zu 
übertragen bzw. auszulagern. Zum Zeitpunkt der Auflegung 
des  Investmentvermögens hat die Verwahrstelle keine Ver-
wahrungsfunktionen übertragen bzw. Verwahrungsaufgaben 
ausgelagert.

Laufzeit und Kündigung
Der Verwahrstellenvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen. Die Vertragsparteien sind berechtigt, den Verwahrstellen-
vertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende zu 
kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn die BaFin der KVG den Wechsel der Verwahrstelle 
 auferlegt. 

Vergütung
Hinsichtlich der Vergütungen für die Verwahrstelle wird auf das 
Kapitel 6.3 »Sonstige Kosten und Gebühren, die aus dem 
Investment vermögen zu zahlen sind«, Seite 58, verwiesen. 

Gerichtsstand / Anzuwendendes Recht
Der Verwahrstellenvertrag unterliegt deutschem Recht. Erfüllungs-
ort und Gerichtsstand ist München. 

Rechte der Anleger
Der Verwahrstellenvertrag regelt ausschließlich die Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhältnis. 
 Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anlegers gegen 
die   Verwahrstelle ergeben sich aus dem Verwahrstellenvertrag 
nicht. 

2.3.3 Haftung der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Investmentgesellschaft 
oder gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen 
 eines  verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle 
oder durch einen Unterverwahrer. Die Verwahrstelle haftet 
nicht,  wenn sie nachweisen kann, dass das Abhandenkommen 
auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen 
trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar 
 waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts aufgrund von Verträgen oder un-
erlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Ver-
wahrstelle haftet auch gegenüber der Investmentgesellschaft 
oder den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die die-
se  dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder 
 vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des 
KAGB  nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von 
 einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben unberührt. 

Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens hat die 
Verwahrstelle keine Vereinbarung mit einem Unterverwahrer 
getroffen.

Die KVG wird die Anleger unverzüglich schriftlich und durch 
 Veröffentlichung auf deren Internetseite über alle Änderungen 
informieren, die sich in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle 
ergeben.

2.3.4 Interessenkonflikte
Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
unabhängig und im Interesse der Investmentgesellschaft und 
deren Anleger. Sie darf grundsätzlich keine Aufgaben in Bezug 
auf die Investmentgesellschaft oder die für Rechnung der Inves-
tmentgesellschaft tätige KVG wahrnehmen, die Interessenkon-
flikte zwischen der Investmentgesellschaft, den Anlegern der 
Investmentgesellschaft, der KVG und ihr selbst schaffen könn-
ten. 

Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens 
sind  keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der 
 Verwahrstelle, insbesondere auch keine Interessenkonflikte, die 
sich aus der Übertragung von Verwahrungsfunktionen bzw. 
der  Auslagerung von Verwahrungsaufgaben ergeben können, 
bekannt.
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2.3.5 Informationen an den Anleger
Die KVG übermittelt auf Antrag von Anlegern den neuesten 
Stand hinsichtlich

 − der Identität der Verwahrstelle und Beschreibung ihrer Pflich-
ten sowie der Interessenkonflikte, die entstehen können,

 − sämtlicher von der Verwahrstelle ausgelagerter Verwahrungs-
aufgaben, Liste der Auslagerungen und Unterauslagerungen 
und Angaben sämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus den 
Auslagerungen ergeben können.

2.4 Treuhandkommanditisten
2.4.1 Identität des Treuhandkommanditisten
Treuhandkommanditist der Investmentgesellschaft ist die 
HANNOVER LEASING Treuhand GmbH mit Sitz und Geschäfts-
anschrift in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach.

Der Treuhandkommanditist ist im Handelsregister des Amts-
gerichts München unter der Nummer HRB 212325 eingetragen. 
Das voll eingezahlte Stammkapital des Treuhandkommanditis-
ten beträgt 25.000  Euro. Der Treuhandkommanditist ist eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach deut-
schem Recht. 

Mitglieder der Geschäftsführung des Treuhandkommanditisten 
sind Helmut Patschok und Paul Miki Walch, jeweils geschäfts-
ansässig in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Der 
Treuhandkommanditist wird durch zwei Geschäftsführer oder 
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen 
vertreten. Die Mitglieder der Geschäftsführung sind von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2.4.2 Rechtsgrundlage der Tätigkeit und Aufgaben
Rechtsgrundlage der Tätigkeit des Treuhänders ist der in Anlage 
ab Seite  108, abgedruckte Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrag. Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrag wird durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch 
den jeweiligen Anleger (Treugeber) und die Annahme durch 
den  Treuhandkommanditisten geschlossen. Der Treuhandkom-
manditist ist gemäß dem Gesellschaftsvertrag der Investment-
gesellschaft unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB beauftragt und bevollmächtigt, ohne Zustimmung der 
 übrigen Gesellschafter der Investmentgesellschaft, Beitritt-
serklärungen mit Treugebern abzuschließen (siehe auch »Ver-
trieb und Zeichnungsstelle«, Seite 66 unter Abschnitt 7.5.2). 

Aufgabe des Treuhänders ist es, einen (Teil-)Kommanditanteil an 
der Investmentgesellschaft treuhänderisch im eigenen Namen, 
jedoch für Rechnung der mittelbar als Treugeber beteiligten 
 Anleger zu übernehmen, zu halten und zu verwalten. Für die-
jenigen Anleger, die eine Umwandlung ihrer Beteiligung als 
 Treugeber in eine Beteiligung als Direktkommanditist wünschen, 
begründet und verwaltet der Treuhandkommanditist deren 
 Anteil an der Investmentgesellschaft in offener Stellvertretung. 
In beiden Fällen wird der Treuhandkommanditist für den An-
leger  –  soweit erforderlich, auch in dessen Namen  –  die 
 Geschäfte besorgen, die zur Durchführung des Treuhand- bzw. 

Beteiligungsverwaltungsauftrags zwingend notwendig oder 
nach Ansicht des Treuhand kommanditisten zweckmäßig sind. 

Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, sich für eine Vielzahl 
von Treugebern an der Investmentgesellschaft zu beteiligen. 
Die Höhe des anteilig für einen Treugeber gehaltenen Anteils an 
der Investmentgesellschaft bestimmt sich nach der durch 
den  Treugeber in der Beitrittserklärung übernommenen Pflicht-
einlage (ohne Ausgabeaufschlag). Der Treuhandkommanditist 
hält die Anteile an der Investmentgesellschaft für die einzelnen 
Treugeber sowie den für eigene Rechnung gehaltenen Anteil an 
der Investmentgesellschaft im Außenverhältnis als einheitlichen 
Kommanditanteil und tritt nach außen im eigenen Namen 
auf.  Im  Innenverhältnis handelt der Treuhandkommanditist aus-
schließlich im Auftrag und für Rechnung des Treugebers. Der 
Treugeber hat im Innenverhältnis der Investmentgesellschaft 
und der Gesellschafter der Investmentgesellschaft zueinander 
die gleiche Rechtsstellung wie ein Kommanditist.

2.4.3 Wesentliche Rechte und Pflichten
Die wesentlichen Rechte und Pflichten des Treuhandkommandi-
tisten sind die Wahrnehmung der Rechte aus den Anteilen an 
der Investmentgesellschaft nach Weisung des Anlegers. Das auf 
seinen Kommanditanteil entfallende Stimmrecht bei Gesell-
schafterbeschlüssen darf der Treuhandkommanditist nach 
den Weisungen der Treugeber gespalten ausüben. Das Recht der 
gespaltenen Stimmabgabe gilt auch für die Stimmrechte der 
 Direktkommanditisten, die durch den Treuhandkommanditisten 
vertreten werden. Der Direktkommanditist kann den Treuhand-
kommanditisten zur Wahrnehmung seines Stimmrechts bevoll-
mächtigen und ihm diesbezüglich Weisungen erteilen. Erteilt ein 
Treugeber oder Direktkommanditist dem Treuhandkommandi-
tisten keine Weisung zur Stimmabgabe, wird der Treuhandkom-
manditist sich insoweit der Stimme enthalten. Der Treuhand-
kommanditist hat das Recht, einen Teil seines Kommanditanteils 
an der Investmentgesellschaft für eigene Rechnung zu halten 
und zu verwalten. Er ist jederzeit berechtigt, seine Gesellschafts-
anteile ganz oder teilweise auf vorhandene Gesellschafter oder 
Dritte zu übertragen. Die weiteren wesentlichen Pflichten 
des Anlegers entsprechen den in Abschnitt 2.4.2 unter »Rechts-
grundlage der Tätigkeit und Aufgaben«, Seite  12, darge-
stellten Aufgaben des Treuhandkommanditisten.

2.4.4 Freistellungsanspruch des Treuhandkommanditisten
Der Anleger hat den Treuhandkommanditisten von allen 
 Verbindlichkeiten freizustellen, die im Zusammenhang mit der 
Begründung und der Verwaltung der treuhänderisch oder in 
 offener Stellvertretung begründeten und gehaltenen Beteili-
gung an der Investmentgesellschaft stehen. Die Freistellungs-
verpflichtung des Anlegers in Bezug auf die Kommanditisten-
haftung des Treuhandkommanditisten ist begrenzt auf die Höhe 
seines Beteiligungsbetrags (siehe auch »Weitere Leistungen, 
Haftung des Anlegers«, Seite  64 unter Kapitel 7.3). Die Rege-
lungen der §§ 171 Abs. 1, 172 HGB und §§ 30, 31 GmbHG finden 
auf den Treugeber sinngemäß Anwendung. Der Treuhand-
kommanditist hat keinen Anspruch auf Sicherheitsleistung.
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2.4.5  Laufzeit und Kündigung des Treuhand- und 
Beteiligungsverwaltungsvertrags

Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag endet ohne 
weiteres Zutun zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vollbeendigung der 
Investmentgesellschaft im Handelsregister eingetragen wird. 
Das Recht zur ordentlichen Kündigung des Treuhand- und Be-
teiligungsverwaltungsvertrags ist ausgeschlossen. Das Recht 
beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. Ein Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung besteht insbesondere dann, wenn zum selben Zeitpunkt 
eine außerordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrags der 
Investmentgesellschaft möglich wäre.

2.4.6 Haftung des Treuhandkommanditisten
Der Treuhandkommanditist hat seine Pflichten mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu erfüllen.

Der Treuhandkommanditist haftet entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Dies gilt auch in 
dem Fall, dass der Treuhandkommanditist Aufgaben an Dritte 
überträgt. Der Treuhandkommanditist haftet, soweit er  seine 
Aufgaben oder Teile davon an Dritte überträgt, für deren Ver-
schulden wie für eigenes Verschulden.

Der Treuhandkommanditist haftet nicht für die vom Treugeber 
verfolgten wirtschaft lichen und steuerlichen Ziele, oder dafür, 
dass der geschäftsführende Kommanditist oder die Vertrags-
partner der Investment-KG die ihnen obliegenden Pflichten ord-
nungsgemäß erfüllen.

2.4.7 Vergütung
Hinsichtlich der Vergütung für den Treuhandkommanditisten 
wird auf den Abschnitt »Laufende Kosten «, Seite  58 unter 
Kapitel 6.3.3 verwiesen.

2.5 Platzierungsgarant und Patronatsgeber
2.5.1  Identität des Platzierungsgaranten und 

des Patronatsgebers 
Platzierungsgarant für das einzuwerbende Eigenkapital der 
 Investmentgesellschaft ist die Delta Vermietungsgesellschaft 
mbH mit Sitz und Geschäftsanschrift in der Wolfratshauser 
 Straße 49 in 82049 Pullach. 

Der Platzierungsgarant wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 
07.11.1986 gegründet und am 10.12.1986 im Handelsregister 
des  Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 80381 ein-
getragen. Das voll eingezahlte Stammkapital des Platzierungs-
garanten beträgt 50.000 Deutsche Mark (25.564,59  Euro) und 
wird von dem alleinigen Gesellschafter HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG gehalten. Der Platzierungsgarant ist eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach deutschem Recht. 

Mitglieder der Geschäftsführung des Platzierungsgaranten sind 
Thomas Leidenberger und Laurentius Rucker, jeweils geschäfts-
ansässig in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Der 

Platzierungsgarant wird durch zwei Geschäftsführer oder durch 
einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen ver-
treten. Die Mitglieder der Geschäftsführung sind von den 
 Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

2.5.2 Platzierungsgarantievertrag
Der Platzierungsgarant verpflichtet sich gemäß Platzierungs-
garantievertrag gegenüber der KVG  –  handelnd im Namen und 
für  Rechnung der Investmentgesellschaft  –  unwiderruflich, sich 
auf erstes Anfordern der Investmentgesellschaft über den Treu-
handkommanditisten bis zur Höhe des gesamten ein zuwerbenden 
Eigenkapitals, maximal jedoch in Höhe von 32.495.000  Euro, als 
mittelbarer Kommanditist an der Investmentgesellschaft zu 
 beteiligen. Der Platzierungsgarant wird die entsprechende Einlage 
auf erstes Anfordern der Investment gesellschaft, frühestens 
 jedoch zum Zeitpunkt der Fälligkeit der durch die Investmentge-
sellschaft aufgenommenen Eigen kapital-Zwischenfinanzierung, 
an die Investmentgesellschaft leisten.

Der Platzierungsgarant ist nach Inanspruchnahme und auflagen- 
und einredefreier Zahlung der übernommenen Einlage jederzeit 
berechtigt, die von ihm übernommene Beteiligung an Dritte zu 
übertragen oder im Umfang der Anteile neu beitretender Anleger 
herabzusetzen. Dabei hat er die Interessen der bereits beige-
tretenen Anleger zu wahren. 

Der Platzierungsgarant kann seine Verpflichtungen aus der 
 Platzierungsgarantie nach eigenem sachgerechten Ermessen 
auch dadurch erfüllen, dass er Dritte benennt, die die Beteiligung 
ganz oder teilweise statt seiner übernehmen. Er wird dann in 
entsprechender Höhe von seinen Verpflichtungen aus dem 
 Platzierungsgarantievertrag frei, sobald und soweit die be-
nannten Dritten die übernommenen Einlageverpflichtungen 
rechtzeitig, unwiderruflich und vorbehaltlos erfüllt haben. 

Der Platzierungsgarant kann zur Vermeidung seiner Inanspruch-
nahme Dritte damit beauftragen, den Vertrieb der Anteile an 
der  Investmentgesellschaft koordinatorisch zu unterstützen 
( Vertriebskoordinatoren) und ihnen hierfür eine Provision zahlen. 
Die Beauftragung setzt voraus, dass der jeweilige Vertriebs-
koordinator  –  soweit erforderlich  –  über eine aufsichtsrecht-
liche Erlaubnis für den Vertrieb von Anteilen an geschlossenen 
inländischen Publikums-AIF verfügt und dass aus seiner Be-
auftragung heraus keine offensichtlichen Interessenkonflikte 
entstehen oder entstehende Interessenkonflikte vonseiten 
des jeweiligen Vertriebskoordinators gegenüber der Investment-
gesellschaft offen gelegt werden. 

Ferner wird der Platzierungsgarant von seinen Verpflichtungen 
aus dieser Platzierungsgarantie in dem Umfange frei, in dem sich 
Anleger gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
der Investmentgesellschaft sowie der Beitrittserklärung wirksam 
an der Investmentgesellschaft beteiligen.

Der Platzierungsgarant haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit 
sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit 
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nach den gesetzlichen Vorschriften. Er haftet auch für leichte 
Fahrlässigkeit bei der Verletzung von sogenannten Kardinal-
pflichten. In diesen Fällen ist die Haftung des Platzierungsgaran-
ten auf typische und vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen 
anderen Fällen haftet der Platzierungsgarant nicht für leichte 
Fahrlässigkeit. 

Diese Platzierungsgarantie endet mit Vollplatzierung der Anteile 
an der Investmentgesellschaft. Das Recht zur ordentlichen 
 Kündigung ist ausgeschlossen. Das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Auf den Platzierungs-
garantievertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. Gerichtsstand ist München. 

Hinsichtlich der Vergütung für den Platzierungsgaranten wird 
auf den Abschnitt »Initialkosten«, Seite  58 unter Kapitel 6.3.1 
verwiesen.

2.5.3 Patronatserklärung
Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG hat als Sicherheit 
für  sämtliche Ansprüche der Investmentgesellschaft aus der 
Platzierungsgarantie gegenüber der Investment gesellschaft un-
widerruflich die uneingeschränkte Verpflichtung übernommen 
sicherzustellen, dass der Platzierungsgarant derart geleitet und 
finanziell ausgestattet wird, dass er stets in der Lage ist, allen 
gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten aus der Platzie-
rungsgarantie fristgemäß und vollumfänglich nach zukommen, 
und dass der Investmentgesellschaft die gezahlten Beträge, 
 insbesondere auch bei einer Insolvenz des Platzierungsgaranten, 
endgültig verbleiben. Die Patronatserklärung endet, sobald 
 gegenüber dem Platzierungsgaranten keine Ansprüche aus der 
Platzierungsgarantie mehr bestehen. Eine Änderung der Be-
teiligungsverhältnisse zwischen dem Patronatsgeber und dem 
Platzierungsgaranten lässt diese Patronatserklärung unberührt. 
Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist ausgeschlossen. Das 
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Auf 
die Patronatserklärung findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Gerichtsstand ist München.

Patronatsgeber im Rahmen der Platzierungsgarantie für das 
 einzuwerbende Eigenkapital der Investmentgesellschaft ist die 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG mit Sitz und Geschäfts-
anschrift in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Der 
Patronatsgeber ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mün-
chen unter der Nummer HRA 70856 eingetragen. Die Gründung 
des Patronatsgebers erfolgte mit Eintragung im Handelsregister 
des Amtsgerichts Hannover unter der Nummer HRA 23712 am 
16.07.1981 unter der Firma HANNOVER HL Leasing GmbH & Co. 
KG. Das voll eingezahlte Kommanditkapital des Patronatsgebers 
beträgt 28.000.000 Euro und wird von seinen Kommanditisten 
wie folgt gehalten:

 − ISAR Beteiligungsverwaltungs GmbH, Frankfurt am Main (ein 
100-prozentiges Tochterunternehmen der CORESTATE Capital 
Holding S.A., Luxemburg), 94,9 %

 − Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am 
Main, 5,1 %.

Persönlich haftender Gesellschafter des Patronatsgebers ist 
die HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz 
und  Geschäftsanschrift in der Wolfratshauser Straße 49 in 
82049  Pullach. Der Patronatsgeber ist eine Kommanditgesell-
schaft in der Form einer GmbH & Co. KG nach deutschem Recht.

Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG ist ein Finanzdienstleis-
tungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 Kreditwesen-
gesetz (KWG) und unterliegt der Aufsicht durch die BaFin. 

Die Geschäfte des Patronatsgebers werden allein durch den per-
sönlich haftenden Gesellschafter geführt. Er vertritt den Patron-
atsgeber allein. Mitglieder der Geschäftsführung des persönlich 
haftenden Gesellschafters sind Marcus Menne und Michael Ruhl, 
jeweils geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49 in 
82049 Pullach. Der persönlich haftende Gesellschafter wird 
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer 
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der persönlich haf-
tende Gesellschafter und deren Geschäftsführer sind von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2.6 Interessenkonflikte
Die KVG ist im Zusammenhang mit der Verwaltung der Invest-
mentgesellschaft verpflichtet, alle angemessenen Maßnahmen 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten und, wo diese 
nicht vermieden werden können, zur Ermittlung, Beilegung, Be-
obachtung und ggf. Offenlegung dieser Interessenkonflikte zu 
treffen, um

 − zu vermeiden, dass sich diese nachteilig auf die Interessen der 
Investmentgesellschaft und deren Anleger auswirken und

 − sicherzustellen, dass der Investmentgesellschaft und deren 
Anleger eine faire Behandlung zukommt.

So können die Interessen der Anleger mit folgenden Interessen 
kollidieren:

 − Interessen der KVG und der mit dieser verbundenen Unterneh-
men,

 − Interessen der Mitarbeiter der KVG (z.  B. aufgrund von An-
reizsystemen oder Zuwendungen), oder

 − Interessen anderer Anleger an der Investmentgesellschaft 
oder anderen von der KVG verwalteten Investmentvermögen.

Interessenkonflikte sind in vielen Fällen, so auch im Rahmen 
des  vorliegenden Beteiligungsangebots, nicht vollständig 
 vermeidbar. Das damit verbundene Risiko wird im Abschnitt 
»Operationelle Risiken« auf Seite  51 unter Kapitel 5.2.5 dar-
gestellt. 

Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens sind 
die  nachstehenden Umstände oder Beziehungen bekannt, die 
 Interessenkonflikte begründen können:

 − Die KVG, der persönlich haftende Gesellschafter, der Co-In-
vestor, der  Geschäftsführende Kommanditist, die Objektge-
sellschaft, der Treuhandkommanditist, der Platzierungsgarant 



15QUARTIER WEST, DARMSTADT VERKAUFSPROSPEKT lStand 14.09.2018

und der  Patronatsgeber sind teilweise gesellschafteridentisch. 
Da rüber hinaus bestehen die in Kapitel 2.7 »Verflechtungen 
der Investmentgesellschaft« auf Seite  16 dargestellten 
 kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen. Die Gesell-
schaften sowie die bei diesen Gesellschaften handelnden 
 Personen sind teilweise auch bei anderen von der KVG 
 initiierten Investmentvermögen in gleichen oder ähnlichen 
Funktionen wie bei der Investmentgesellschaft beteiligt oder 
tätig. Sie werden diese Funktionen auch künftig bei weiteren 
von der KVG konzipierten Investmentvermögen wahrnehmen.

 − Die KVG hat Aufgaben der kollektiven Vermögensverwaltung 
an verschiedene Auslagerungsunternehmen ausgelagert 
( siehe Kapitel 10.1 »Auslagerungen der KVG nach § 36 Abs. 9 
KAGB«, Seite  80). Zu den Auslagerungsunternehmen  gehört 
auch die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Auslagerungs-
unternehmen können teilweise die gleichen Dienstleistungen 
auch für andere Kapitalverwaltungsgesellschaften und deren 
Investmentvermögen erbringen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich während 
der  Laufzeit des Investmentvermögens weitere Umstände 
oder  Beziehungen ergeben, die Interessenkonflikte begründen 
 können. 

Zum angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten hat 
die KVG eine Richtlinie mit internen Grundsätzen zum Interessen-

konfliktmanagement erlassen. In dieser Richtlinie sind organisa-
torische und administrative Vorkehrungen getroffen, die es 
 ermöglichen, alle angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, 
Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessen-
konflikten zu ergreifen, zu treffen und diese Maßnahmen bei-
zubehalten, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte den 
 Interessen der von der KVG verwalteten Investmentvermögen 
und ihrer Anleger schaden. Zu den getroffenen Vorkehrungen 
gehört unter anderem:

 − Installation eines Compliance-Beauftragten, der die Ein-
haltung der wesentlichen Gesetze und Regeln überwacht und 
an den Interessenkonflikte gemeldet werden müssen,

 − regelmäßige Prüfung der Angemessenheit von Systemen 
und Kontrollen der KVG durch die interne Revision sowie den 
Wirtschaftsprüfer der KVG,

 − Verhaltensregeln für Mitarbeiter (Compliance-Richtlinie),
 − Einrichtung von Vergütungssystemen,
 − Funktionstrennung/Trennung von Verantwortlichkeiten,
 − Vertretungs-, Unterschrifts- und Kompetenzregelung,
 − Bewertungsrichtlinie und Auslagerungsrichtlinie,
 − Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwen-

dungen sowie deren Offenlegung,
 − Regelungen für Mitarbeiter zum Umgang mit vertraulichen 

 Informationen und
 − Regelungen für Mitarbeiter zur Annahme von Nebentätig-

keiten.
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2.7 Verflechtungen der Investmentgesellschaft 

HANNOVER LEASING Investment GmbH (KVG)
Funktion 
Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie Vertragspartner 
der Investmentgesellschaft im Rahmen der Konzeption des In-
vestmentvermögens, der Erstellung der Verkaufs- und Wer-
beunterlagen, der Eigenkapital- und der Fremdkapitalvermitt-
lung.
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die KVG ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Sie hält 100 % der Anteile 
an der DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH und an der LIBANUS 
Verwaltungsgesellschaft mbH.
Personelle Verflechtungen
Marcus Menne und Michael Ruhl (Mitglieder der Geschäfts-
führung) sind zudem jeweils

 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING  GmbH 
& Co. KG

 − Mitglied der Geschäftsführung der DIRAN Verwaltungsgesell-
schaft mbH

Klaus Steixner (Prokurist) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment Beteiligungs 

GmbH
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS Verwaltungs-

gesellschaft mbH

Thomas Leidenberger (Prokurist) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungsgesell-

schaft mbH

Laurentius Rucker (Prokurist) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungsgesell-

schaft mbH
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS Verwaltungs-

gesellschaft mbH

Paul Miki Walch (Abteilungsleiter) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING Treu-

hand GmbH

Dr. Axel Wieandt (Vorsitzender des Aufsichtsrats) ist zudem 
 − Senior Advisor der CORESTATE Capital Holding S.A.
 − Vorsitzender des Beirats der HANNOVER LEASING GmbH & 

Co. KG

Dr. Michael Bütter (Mitglied des Aufsichtsrats) ist zudem
 − Chief Executive Officer der CORESTATE Capital Holding S.A.
 − Mitglied des Beirats der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
Investment-KG
Funktion
Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft des Investment-
vermögens
Kapitalmäßige Verflechtungen
Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens ist die 
Investmentgesellschaft ein Konzernunternehmen der Hannover 
Leasing-Gruppe im Sinne des §  18 AktG i.  V.  m. §  290 ff HGB. 
Mehrheitsgesellschafter ist die DIRAN Verwaltungsgesellschaft 
mbH, die HANNOVER LEASING Treuhand GmbH ist Minderheits-
gesellschafter. Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG als 
 Muttergesellschaft der KVG stellt einen Konzernabschluss nach 
den in der Europäischen Union geltenden International Financial 
Reporting Standards (IFRS) auf. In diesen Konzernabschluss sind 
die HL Investment Beteiligungs GmbH und die HANNOVER 
 LEASING Treuhand GmbH als 100-prozentige Tochterunter-
nehmen sowie die DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH und 
die  Investmentgesellschaft als mittelbar über die KVG im Mehr-
heitsbesitz stehende Tochterunternehmen einzubeziehen.
Mit Beitritt des ersten Treugebers/Anlegers wird die HANNOVER 
LEASING Treuhand GmbH zusätzlich Treuhandkommanditist. Der 
Treuhandkommanditist hält die Kommanditeinlagen der Anleger 
auf fremde Rechnung. Die Investmentgesellschaft ist nach den 
seit dem 01.01.2014 in der EU gültigen Regelungen des IFRS 10 
»Konzernabschlüsse« weiterhin in den Konzernabschluss der 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG einzubeziehen, solange die 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG unmittelbar oder mittelbar 
Entscheidungsmacht über die Investmentgesellschaft hat, sie 
aus der Investmentgesellschaft variable Rückflüsse erhält und 
mittels der Entscheidungsmacht die Höhe der Rückflüsse be-
einflussen kann (vgl. IFRS 10.7). Davon ist auszugehen, solange 
der Platzierungsgarant, ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, nicht weniger 
als 50 % der Anteile hält oder der Platzierungsstand der Invest-
mentgesellschaft noch unter 50 % liegt.
Personelle Verflechtungen
Mitglieder der Geschäftsführung sind die Geschäftsführer des 
Geschäftsführenden Kommanditisten (Marcus Menne und 
 Michael Ruhl) und die Geschäftsführer des persönlich haftenden 
Gesellschafters (Klaus Steixner und Laurentius Rucker). Insofern 
wird auf die personellen Verflechtungen der jeweiligen Gesell-
schaft in diesem Kapitel verwiesen.

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH
Funktion
Geschäftsführender Kommanditist der Investmentgesellschaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
KVG. Sie hält einen Kommanditanteil in Höhe von rund 0,02 % an 
der Investmentgesellschaft.
Personelle Verflechtungen
Marcus Menne und Michael Ruhl (Mitglieder der Geschäfts-
führung) sind zudem jeweils

 − Mitglied der Geschäftsführung der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING GmbH 

& Co. KG



17QUARTIER WEST, DARMSTADT VERKAUFSPROSPEKT lStand 14.09.2018

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH
Funktion
Persönlich haftender Gesellschafter der Investmentgesellschaft 
und der Objektgesellschaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen 
der KVG.
Personelle Verflechtungen
Laurentius Rucker (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem

 − Prokurist der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungsgesell-

schaft mbH
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Klaus Steixner (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment Beteiligungs 

GmbH
 − Prokurist der KVG

HANNOVER LEASING Treuhand GmbH
Funktion
Treuhandkommanditist
Kapitalmäßige Verflechtungen
Der Treuhandkommanditist ist ein 100-prozentiges Tochter-
unternehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Er 
hält  zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens 
 einen  eigenen Kommanditanteil in Höhe von 500  Euro an der 
 Investmentgesellschaft. Der Treuhandkommanditist scheidet 
mit  Beitritt des letzten Treugeberkommanditisten mit seinem 
eigenen Anteil aus der Investmentgesellschaft aus.
Personelle Verflechtungen
Helmut Patschok (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment Beteiligungs 

GmbH

Paul Miki Walch (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Abteilungsleiter der KVG

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG
Funktion
Objektgesellschaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der HL Quartier 
West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG. 
Sie ist die alleinige Eigentümerin des Anlageobjekts »Büro- und 
Hotelgebäude Quartier West Darmstadt«.

HL Investment Beteiligungs GmbH
Funktion
Kommanditist/Co-Investor der Objektgesellschaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunterneh-
men  der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Sie hält einen 
Kommanditanteil in Höhe von mindestens 10,1 % an der Objekt-
gesellschaft.
Personelle Verflechtungen
Helmut Patschok (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING Treu-

hand GmbH

Klaus Steixner (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Prokurist der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS Verwaltungs-

gesellschaft mbH

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Funktion
Darlehensgeber der Eigenkapital-Zwischenfinanzierung und 
 Patronatsgeber im Rahmen der Platzierungsgarantie
Kapitalmäßige Verflechtungen
Das Kommanditkapital der Gesellschaft wird zum Zeitpunkt der 
Auflegung des Investmentvermögens noch von den folgenden 
Kommanditisten gehalten:

 − ISAR Beteiligungsverwaltungs GmbH, Frankfurt am Main (ein 
100-prozentiges Tochterunternehmen der CORESTATE Capital 
Holding S.A., Luxemburg), 94,9 %

 − Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am 
Main, 5,1 %.

Die Gesellschaft hält 100  % der Anteile an der KVG, am Treu-
handkommanditisten, am Co-Investor und am Platzierungs-
garanten. 
Personelle Verflechtungen
Hinsichtlich der personellen Verflechtungen kann auf die Aus-
führungen bei der KVG verwiesen werden.

Delta Vermietungsgesellschaft mbH
Funktion
Platzierungsgarant
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen 
der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG.
Personelle Verflechtungen
Thomas Leidenberger (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem

 − Prokurist der KVG

Laurentius Rucker (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der KVG
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS Verwaltungs-

gesellschaft mbH
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3.  Anlageziel, Anlagestrategie 
und Anlagepolitik

3.1 Anlageziel
Das Anlageziel der Investmentgesellschaft einschließlich des 
 finanziellen Ziels ist, dass der Anleger in Form von Auszahlungen 
(inklusive Kapitalrückzahlung) an den laufenden Ergebnissen 
aus der langfristigen Vermietung sowie an einem Erlös aus dem 
Verkauf des Anlageobjekts nach der Vermietungsphase anteilig 
partizipiert. 

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlageziel 
tatsächlich erreicht wird. Diesbezüglich wird auch auf den 
 Abschnitt 5 »Risikohinweise« ab Seite 48 verwiesen.

3.2 Anlagestrategie und Anlagepolitik
Die von der BaFin genehmigten Anlagebedingungen legen 
die  Investitionskriterien der Investmentgesellschaft fest und 
 bestimmen insofern die Anlagestrategie und Anlagepolitik der 
Investmentgesellschaft. 

Die Anlagestrategie der Investmentgesellschaft ist eine Be-
teiligung in Höhe von 89,9 % des Kommanditkapitals an der 
 Objektgesellschaft, die eine Büro immobilie in der Heinrich- 
Hertz-Straße 2, 2A und eine Hotel immobilie in der Georg- Ohm-
Straße 1 in 64295 Darmstadt (zusammen das »Anlageobjekt«) 
errichtet. Das Anlageobjekt ist bei Erwerb langfristig vermietet 
und soll am Ende der Laufzeit der Gesellschaft planmäßig direkt 
oder indirekt veräußert  werden. Gemäß Anlagestrategie wird 
 eine Haltedauer der Immobilien von mindestens zehn Jahren 
 angestrebt. Ferner gehört zur Anlagestrategie der Investment-
gesellschaft die Anlage liquider Mittel nach Maßgabe der §§ 261 
Abs. 1 Nr. 7, 194, 195 KAGB. 

Die Anlagepolitik der Investmentgesellschaft besteht darin, 
sämtliche Maßnahmen zu treffen, die der Anlagestrategie dienen. 
Hierzu zählt insbesondere der Erwerb des Anlageobjekts, dessen 
langfristige Vermietung sowie die Bildung einer angemessenen 
Liquiditätsreserve.

3.3  Verfahren zur Änderung der Anlage-
strategie oder der Anlagepolitik

Eine Änderung der Anlagestrategie oder -politik ist konzeptions-
gemäß nicht vorgesehen. Die Anlagebedingungen und damit 
die  Anlagestrategie oder -politik können jedoch von der KVG 
 geändert werden, wenn diese nach der Änderung mit den bis-
herigen Anlagegrundsätzen vereinbar sind. Sofern die Änderun-
gen der Anlagebedingungen nicht mit den bisherigen Anlage-
grundsätzen der Investmentgesellschaft vereinbar sind oder zu 
einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte 
führen, kann die KVG die Anlagegrundsätze ändern, wenn die 
Anleger dies durch Gesellschafterbeschluss der Investment-
gesellschaft mit einer Mehrheit von zwei Dritteln des gezeich-
neten Kapitals der Investmentgesellschaft beschließen und 
die  BaFin über die Änderung unterrichtet wurde und diese 
 genehmigt hat. 

Der Treuhandkommanditist darf sein Stimmrecht nur nach 
 vorheriger Weisung durch den Anleger ausüben. 

Bevorstehende Änderungen der Anlagebedingungen und  der 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden im Bundesan zeiger sowie 
in den in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen 
Informationsmedien veröffentlicht. Änderungen der Anlage-
bedingungen treten frühestens am Tag nach der Veröffent-
lichung im Bundesanzeiger in Kraft.
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4.  Vermögensgegenstände und 
 wesentliche Angaben zu deren 
 Verwaltung

4.1  Art der Vermögensgegenstände
Die Investmentgesellschaft darf gemäß den Anlagebedingungen 
folgende Vermögensgegenstände erwerben bzw. halten:

 − Immobilien gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs (»KAGB«),

 − Anteile oder Aktien an Gesellschaften gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 
KAGB, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung 
nur Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB 
sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögens gegenstände 
erforderlichen Vermögensgegenstände oder  Beteiligungen an 
solchen Gesellschaften erwerben dürfen (auch als »Objekt-
gesellschaft« bezeichnet),

 − Geldmarktinstrumente gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 7 i. V. m. § 194 
KAGB und

 − Bankguthaben gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 7 i. V. m. § 195 KAGB.

4.2  Maßgebliche Anlagegrundsätze 
und - grenzen

Die Investmentgesellschaft investiert unter Beachtung ihrer 
 Anlagegrundsätze und –grenzen in den Anlagebedingungen 
mittelbar über eine Beteiligung in Höhe von bis zu 89,9 % an der 
 Objektgesellschaft in eine neu zu errichtende Büroimmobilie in 
der Heinrich-Hertz-Straße 2, 2A und eine neu zu errichtende 
 Hotelimmobilie in der Georg-Ohm-Straße 1 in 64295 Darmstadt, 
die bei Erwerb langfristig vermietet sind und am Ende der Lauf-
zeit der Investmentgesellschaft planmäßig direkt oder indirekt 
 veräußert werden sollen. 

Das Grundstück ist im Grundbuch von Darmstadt Bezirk 6 des 
Amtsgerichts Darmstadt, Blatt 15859, mit einer Gesamtfläche 
von 8.051 m² wie folgt eingetragen:

 − Flur 43, Flurstück Nr. 1/68, Gebäude- und Freifläche, 
Georg-Ohm-Straße 1, Heinrich-Hertz-Straße 2, 2A.

Nach dem Übergang von Nutzen und Lasten (voraussichtlich zum 
01.02.2019) wird die Objektgesellschaft als neue Eigentümerin 
im Grundbuch eingetragen. 

Der Investitionsprozess der Investmentgesellschaft in zulässige 
Vermögensgegenstände im Sinne von §  1 lit. b) der Anlagebe-
dingungen ist nach Erwerb des Anlageobjekts durch die Objekt-
gesellschaft abgeschlossen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsarten (Büro- und 
Dienstleistungsnutzung bzw. Hotelnutzung) in Verbindung mit 
der jeweiligen Mieterstruktur der beiden Immobilien ist das Aus-
fallrisiko gestreut, so dass die Investmentgesellschaft bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise nach dem Grundsatz der Risiko-
mischung gemäß § 262 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KAGB investiert.

Die Investmentgesellschaft darf bis zu 20  % des Werts der 
 Gesellschaft in Bankguthaben im Sinne des § 195 KAGB und/oder 
Geldmarktinstrumente im Sinne des § 194 KAGB halten.

Ausnahmsweise dürfen während der Investitionsphase – längs-
tens jedoch bis zum 31.12.2019 - bzw. am Ende der Laufzeit der 
Investmentgesellschaft bei planmäßiger Veräußerung der 
 Immobilien auch mehr als 20 % Werts der Gesellschaft in Bank-
guthaben und/oder Geldmarktinstrumenten gehalten werden.

4.3 Angaben zum konkreten Anlageobjekt
4.3.1 Standort des Anlageobjekts 
Standort des Anlageobjekts ist die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt. Die Stadt mit knapp 160.000 Einwohnern ist die 
viertgrößte in Hessen und Teil der Metropolregion Rhein-Main. 
Darmstadt gilt als Wissenschaftsstadt durch die 1877 gegrün-
dete Technische Universität und den beiden Hochschulen (H-DA, 
EHD) mit insgesamt mehr als 40.000 Studenten sowie über 
30  weiteren Forschungseinrichtungen, z.B. das Raumflugkont-
rollzentrum ESOC. 

Weiterhin ist Darmstadt ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. 
Die Kernbranchen sind IT, Chemie/Pharma, Maschinenbau und 
Kosmetik mit einer Reihe bedeutender Unternehmen. Die 
 bekanntesten sind der Chemie- und Pharmakonzern Merck, der 
Maschinenbauer Carl Schenck, das Spezialchemieunternehmen 
Evonik/Röhm, die Kosmetikunternehmen Goldwell/Kao und 
 Wella/Coty, die Software AG sowie die Deutsche Telekom. Viele 
Startups sind im Technologie- und Innovationszentrum der 
Technischen Universität angesiedelt. Stark ausgeprägt ist auch 
der Dienstleistungssektor durch öffentliche Verwaltungen, 
das  Gerichtswesen, das Regierungspräsidium und weitere Ein-
richtungen des Landes Hessen. 

Das Investitionsobjekt befindet sich im Darmstädter Stadtteil 
Darmstadt-West und grenzt im Osten an den Stadtteil Mitte. Die 
City liegt rund 2,0 km östlich. Nördlich des Grundstücks befindet 
sich der Hauptbahnhof (ca. 8 Gehminuten). Über die Straße »Am 
Kavalleriesand« führt die Rheinstraße direkt zur Innenstadt. 
Die Rheinstraße mündet unmittelbar in die Autobahn 672 sowie 
mittelbar in die Autobahn 5. Vom Hauptbahnhof verkehren 
sämtliche Linien des ÖPNV zur innerstädtischen Erschließung. 

Das Anlageobjekt liegt innerhalb des neustrukturierten Areals 
»Technologiezentrum (TZ) Rhein Main«  –  einem der bedeuten-
den Business- und Technologieparks Deutschlands. Das ca. 
20 Hektar große Areal stellt heute einen modernen Bürostandort 
dar. Die Bebauung im Umfeld ist überwiegend durch mehr-
geschossige Büro- und Forschungsgebäude geprägt. Hier sind 
u. a. die Deutsche Telekom und die Europäische Organisation für 
die Satellitennutzung ansässig. Fußläufig sind das Europaviertel 
Darmstadts und der Hauptbahnhof zu erreichen. 
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4.3.2 Beschreibung des Anlageobjekts 
Bürogebäude
Das Bürogebäude (L-förmiger Baukörper) verfügt nach Fertig-
stellung über sieben Vollgeschosse und wird über zwei Haupt-
eingänge erschlossen. Die Eingangsbereiche werden als zwei-
geschossige Lobby ausgeführt. Das Gebäude verfügt über zwei 
Haupterschließungskerne mit Aufzügen, sodass eine kleinteilige 
Vermietung bzw. Teilung der Regelgeschosse in vier Büroein-
heiten von 250 m² bis 430 m² möglich ist. Dies führt zu 
 einem   diversifizierten Flächenangebot. Die Gesamtbürofläche 
beträgt ca. 9.200 m². Durch das Achsraster sowie der Grundriss-
ge staltung können verschiedene Bürotypen (Kombi-, Großraum- 
oder  Zellenbüro) umgesetzt werden. 

Die Fassade des Bürohauses (Architekt Max Dudler) besteht aus 
einer Fensterebene mit bodentiefer Verglasung, vorgehängten, 
Natursteinplatten aus einem hellbeige farbigen Stein sowie einer 
Absturzsicherung aus Glas. Die Fassade erfüllt die Anforderun-
gen der zum Zeitpunkt der Baugenehmigung gültigen EnEV 2016. 

Das Bürogebäude wird als Stahlbetonskelettkonstruktion mit 
aussteifenden Kernen errichtet. In den Regelgeschossen kommt 
außer an der Nordseite ein außenliegender Sonnenschutz 
(Leichtmetall Lamellen-Screens) zur Ausführung. Die Wärme-
versorgung des Gebäudes erfolgt über einen Mix aus Fernwärme 
und einem Blockheizkraftwerk (BHKW) auf dem eigenen Grund-
stück. Zusätzlich werden die Flächen über Standkonvektoren mit 
integriertem Thermostatventil versorgt. Alle Büroräume werden 
mit Betonkerntemperierung gekühlt. Die Kühlleistung beträgt 
etwa 40 W/m². Zudem wird das Gebäude mit Fernkälte versorgt. 
Die notwendige Übergabestation ist im UG aufgestellt. Der 
 Luftwechsel wird durch Fensterlüftung sichergestellt. Die 
WC-Bereiche sind mit mechanischer Zu- und Abluftanlage 
(Dachgeräte) versorgt.

Für das Gebäude wird eine Zertifizierung nach LEED1 Gold an-
gestrebt.

Hotel – Moxy by Marriott
Im Erdgeschoss des Hotelgebäudes wird das für Moxy typische 
Open Lobby-Konzept mit Restaurant- und Lounge/Bar Bereich 
umgesetzt. In den sechs Obergeschossen werden insgesamt 
178  Zimmer eingerichtet. Die Erschließung erfolgt über zwei 
Treppenhäuser. Die Regelgeschosse 1. – 6. OG werden als reine 
Hoteletagen mit einer Grundfläche von 805 m² genutzt. Pro 
 Geschoss ergeben sich 30 Hotelzimmer mit je einem Badezimmer. 
Insgesamt verfügt das Gebäude oberirdisch über etwa 5.758 m² 
Bruttogrundfläche. Neben einem kompakt dimensionierten 
Wirtschaftsbereich zählen fünf Außenstellplätze zum Hotel. 
Weitere Pkw-Stellplätze stehen in großer Anzahl in einem 
 fußläufig entfernten Quartier-Parkhaus zur Verfügung. 

Die Fassade des Hotelgebäudes erhält die gleiche hinterlüftete 
Natursteinfassade wie das Bürogebäude.

Pkw-Stellplätze
Auf dem Grundstück an der Georg-Ohm-Straße werden ins-
gesamt 29 oberirdische Stellplätze errichtet. Von diesen 
 Stellplätzen sind 3 Stellplätze barrierefrei geplant. 24 Stellplätze 
sind an die Mieter des Bürogebäudes vermietet, 5 Stellplätze 
 gehören zum Hotel. Entlang der Georg-Ohm-Straße befinden 
sich zahlreiche unentgeltliche öffentliche Stellplätze für PKW.

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt von Süden von der Mina- Rees-
Straße aus. Es befinden sich 89 Stellplätze in der Tiefgarage, von 
denen 77 an die Büronutzer vermietet sind. Der Hotelbetreiber 
beabsichtigt ebenfalls 10 Tiefgaragen-Stell plätze anzumieten, 
2  Stellplätze werden noch als bauliche  Flächenreserve bzw. für 
Mieter der Gebäude frei gehalten. Fünf Stellplätze verfügen 
über  einen Anschluss an Lade stationen für Elektrofahrzeuge. 
4 Stellplätze sind barrierefrei  gestaltet.

Zugunsten des Anlageobjekts wurde zulasten eines fußläufig 
entfernten Flurstücks eine Baulast bestellt, nach der der je-
weilige Eigentümer verpflichtet ist, in dem dort befindlichen 
Parkhaus 99 Kfz-Stellplätze einschließlich der ungehinderten 
Zufahrt zur Verfügung zu stellen. Diese Baulast ist erforderlich, 
um die aus der Baugenehmigung geforderte Stellplatzanzahl zu 
erreichen. Die genaue Anzahl der in dem Parkhaus erforderlichen 
Stellplätze ist nach Fertigstellung des Investitionsobjektes 
 anzupassen und vertraglich zu fixieren.

4.3.3 Altlasten
Das Regierungspräsidium Darmstadt bestätigt mit Schreiben 
vom 19.12.2017, dass für das Grundstück des Anlageobjekts kein 
Eintrag in der Altflächendatei ALTIS des Landes Hessen vorliegt. 

4.3.4 Dingliche Belastungen des Anlageobjekts 
Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens weist 
das Grundbuch die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 
Lasten und Beschränkungen auf. Im Baulastenverzeichnis der 
Stadt Darmstadt sind laut Auskunft des Bauaufsichtsamts 
Darmstadt vom 19.03.2018 keine Baulasten zu Lasten des Grund-
stückes eingetragen. 

Lasten und Beschränkungen des Anlageobjekts zum Zeitpunkt 
der Auflegung des Investmentvermögens gemäß Grundbuch von 
Darmstadt des Amtsgerichts Darmstadt Bezirk 6, Blatt 15859

Grundbuch Laufende 
Nr. 

Eintragung

Bestands-
verzeichnis

2/zu 1 Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) 
an dem Grundstück Gemarkung Darmstadt 
Bezirk 6 Blatt 13363, Bestandsverzeich-
nis-Nr. 2 (Flur 43 Flurstück 1/93) in Abt. II 
Nr. 13; vermerkt am 31.01.2007; hierher 
übertragen am 26.09.2016.

Abteilung II 1 Auflassungsvormerkung für LIBANUS 
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
Vermietungs KG, Pullach im Isartal 
(Amtsgericht München, HRA 104982); 
gemäß Bewilligung vom 19.04.2018 
(UR-Nr. 49/2018 Notar Dr. Klaus Minuth, 
Frankfurt am Main) eingetragen am 
25.04.2018.

1   Die Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ist ein System zur Klassifizierung für ökologisches Bauen.
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Abteilung III 1 9.300.000 Euro Grundschuld ohne Brief für 
Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-
bank Aktiengesellschaft, Hamburg 
(Amtsgericht Hamburg, HRB 5604); 18 % 
Zinsen ab Bewilligung; 5 % Nebenleistung 
einmalig; vollstreckbar nach § 800 ZPO;

2 21.700.000 Euro Grundschuld ohne Brief 
für Deutsche Genossenschafts-Hypothe-
kenbank Aktiengesellschaft, Hamburg 
(Amtsgericht Hamburg, HRB 5604); 18 % 
Zinsen ab Bewilligung; 5 % Nebenleistung 
einmalig

Folgende Eintragung ist beantragt:

Im Zusammenhang mit den vertraglichen Verpflichtungen eines Wärmelie-
fervertrages mit der ENTEGA AG, Darmstadt, zur Wärmeversorgung der Ge-
bäude ist die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit fol-
genden Inhalts an rangbereiter Stelle beim Grundbuchamt Darmstadt 
beantragt: 

ENTEGA ist berechtigt, folgende Anlagen im Rahmen der vertraglichen Ver-
pflichtungen des Wärmeliefervertrages 2 zur Wärmeversorgung, in dem auf 
dem Grundstück bestehenden Gebäude zu errichten, zu verlegen, zu betrei-
ben, zu unterhalten und ggfs. Instand zu setzen und ggf. zu erneuern: 

– Biomethan BHKW samt zugehöriger Peripherie
– Pufferspeicher
– Gasanschluss (inkl. Gasregelstation und Leitungen in die Heizzentrale)
– Hausübergabestation im Hausanschlussraum
– Wärmeverteilleitung zwischen Heizzentrale und Hausanschlussraum
– Sonstiges Zubehör

Darüber hinaus ist ENTEGA berechtigt, folgende Anlagen zu nutzen:
–  Alle zum Betrieb der Anlage erforderlichen Ver- und Entsorgungs-

leitungen (einschließlich der Zu- und Abluftanlage als auch den Abgas-
weg (Schornstein) auch außerhalb der Liefergrenze

4.3.5 Rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen
Rechtliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeit des 
 Anlageobjekts, insbesondere hinsichtlich deren Vermietungs- 
und  Veräußerungsmöglichkeit, ergeben sich aus den Mietver-
trägen, aus den Verträgen über die langfristige Fremdfinanzierung 
und über die Eigenkapital-Zwischenfinanzierung sowie den 
 vorstehend aufgeführten dinglichen Belastungen des Anlage-
objekts.

Tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeit des 
Anlageobjekts ergeben sich aus dem Standort bzw. der Lage des 
Anlageobjekts, dem baulichen Zustand, der Bauausführung und 
der Nutzungsmöglichkeiten der Immobilien.

Weitere rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen der Ver-
wendungsmöglichkeiten des Anlageobjekts, insbesondere im 
Hinblick auf das Anlageziel der Investmentgesellschaft, sind der 
KVG zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens 
nicht bekannt.

4.3.6 Behördliche Genehmigungen
Nach Kenntnis der KVG liegen alle behördlichen Genehmigungen 
zur Erreichung des Anlageziels der Investmentgesellschaft vor.

4.3.7 Bewertungsgutachten
Im Rahmen der Ankaufsprüfung für das Anlageobjekt wurden im 
Namen und für Rechnung der Objektgesellschaft auf Grundlage 
der gesetzlichen Bestimmungen und der Bewertungsrichtlinie 
zwei externe, voneinander unabhängige Bewertungsgutach-
ten  erstellt (siehe Kapitel 4.14.2 »Bewertung der Immobilien-
investition«, Seite 46).

Am 17.01.2018 wurde von dem öffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverständigen, Herrn Karsten Jungk, Wüest Partner 
Deutschland, W&P Immobilienberatung GmbH, Berlin (externer 
Bewerter) ein Bewertungsgutachten für die Immobilien zum 
Stichtag 31.12.2017 erstellt. Entsprechend dem Bewertungs-
gutachten ergibt sich für das Anlageobjekt ein Verkehrswert 
von 54.300.000 Euro. Der Verkehrswert des Anlageobjekts liegt 
somit zum Stichtag leicht über dem für den Erwerb des Anlage-
objekts angesetzten Kaufpreis.

Am 21.12.2017 wurde von der öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken 
und  die Bewertung von Mietwerten, Frau Dipl.-Kffr. Anke Stoll, 
Hamburg (externer Bewerter) ein Bewertungsgutachten für die 
Immobilien zum Stichtag 31.12.2017 erstellt. Entsprechend dem 
Bewertungsgutachten ergibt sich für das Anlageobjekt ein Ver-
kehrswert von 55.000.000  Euro. Der Verkehrswert des Anlage-
objekts liegt somit zum Stichtag leicht über dem für den Erwerb 
des Anlageobjekts angesetzten Kaufpreis. 

Grundsätzlich darf in ein Anlageobjekt gemäß § 261 Abs. 5 Nr. 3 
KAGB nur investiert werden, wenn die aus dem geschlossenen 
inländischen Publikums-AIF zu erbringende Gegenleistung den 
ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich übersteigt. Die 
 Bewertungsgutachten der externen Bewerter für die kauf-
vertraglich vereinbarte Gegenleistung der Investmentgesell-
schaft für die Immobilien bestätigen unabhängig voneinander 
die Angemessenheit der Gegenleistung.

Darüber hinaus liegen der KVG zum Zeitpunkt der Auflegung des 
Investmentvermögens keine weiteren Bewertungsgutachten für 
die Immobilien vor.

4.4 Kaufvertrag
Zur Anschaffung des Anlageobjekts hat die LIBANUS Ver-
waltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG (»Objekt-
gesellschaft« bzw. »Käufer«) am 19.04.2018 mit der GE4a 
 Development Darmstadt GmbH (»Verkäufer«) vor dem Notar Dr. 
Klaus Minuth in Frankfurt einen Kaufvertrag (UR-Nr. 49/2018 M) 
über ein Baugrundstück inklusive dessen Bebauung abge-
schlossen. Die Ausführungen in diesem Kapitel geben den Status 
des Anlageobjekts zu diesem Datum wieder.

4.4.1 Verkäufer
Verkäufer ist die GE4a Development Darmstadt GmbH mit Sitz 
in  Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amts-
gerichts Darmstadt HRB 95154, geschäftsansässig in der Rhein-
straße 40 – 42 in 64283 Darmstadt. 

4.4.2 Kaufgegenstand
Kaufgegenstand ist der nachstehend näher bezeichnete Grund-
besitz mit allen Rechten, gesetzlichen Bestandteilen und dem im 
Eigentum des Verkäufers stehenden Zubehör (»Baugrundstück«) 
sowie dessen Bebauung. 
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Grundbuchstand
Der Kaufgegenstand besteht aus der im Grundbuch von 
Darmstadt des Amtsgerichts Darmstadt Bezirk 6 Blatt 15859 
eingetragenen Gebäude- und Freifläche Georg-Ohm-Straße 1, 
und Heinrich-Hertz-Straße 2, 2A mit einer Fläche von 8.051 m² 
(»Anlageobjekt«). Weitere Einzelheiten sind unter Kapitel 4.3 
»Angaben zum konkreten Anlageobjekt« ab Seite  19 be-
schrieben.

Dienstbarkeiten
Die derzeit im Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeiten des 
Anlageobjekts in Abteilung II werden durch die Objektgesell-
schaft übernommen. 

Belastungen in Abteilung III des Grundbuchs
Die beiden eingetragenen Grundschulden zu Gunsten der 
 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Aktiengesell-
schaft (»DG HYP«) über 9.300.000  Euro und 21.700.000  Euro 
werden gemäß den Regelungen des Kaufvertrags durch den 
 Käufer übernommen. Nach Ablösung der Verbindlichkeit des 
Verkäufers dient die vorbezeichnete Grundschuld ausschließlich 
der Sicherung von Forderungen gegen den Käufer.

4.4.3 Bauvorhaben
Vertragsgrundlagen
Der Verkäufer schuldet die mangelfreie, funk tionsgerechte, be-
triebsbereite und schlüsselfertige Herstellung des nachfolgend 
bezeichneten Objekts (»Bauvorhaben«):

 − Economy Brand Hotel mit ca. 5.650 m² Brutto-Grundfläche 
(ca. 178 Gästezimmer) und ein Bürogebäude mit ca. 10.650 m² 
Brutto-Grundfläche sowie eine gemeinsame Tiefgarage mit 
89 Pkw-Stellplätzen, einschließlich sämtlicher Außenanlagen, 
Erschließungsanlagen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.

Für das Gebäude sind in einem Parkhaus auf dem Grundstück 
Flurstück 1/82 derzeit insgesamt 180 Stellplätze mit einer 
Grunddienstbarkeit und davon derzeit insgesamt 99 Stellplätze 
als notwendige Stellplätze im Sinne der Hessischen Bau-
ordnung mit einer Baulast gesichert; durch eine Änderung der 
Baulast  sollen künftig 111 Stellplätze gesichert werden. Die 
Nutzung dieser Stellplätze erfolgt gegen Entgelt. Das Entgelt 
und weitere Grundlagen der Nutzung dieser Stellplätze sind in 
einem Untermietvertrag zwischen der GMG Generalmietgesell-
schaft mbH (Hauptmieter des Parkhauses) und dem Verkäufer 
vom 12./20.04.2017 niedergelegt. Dieser Untermietvertrag 
zählt zu den übernommenen Verträgen im Sinne des Kauf-
vertrags.

Umfang und Inhalt der Herstellungsverpflichtung werden durch 
die nachfolgend aufgeführten Vertragsgrundlagen bestimmt:
a) Die Bestimmungen des Kaufvertrags;
b) Die Baugenehmigung, einschließlich aller Auflagen und 

 Nebenbestimmungen sowie etwaige Nachträge zu dieser 
Baugenehmigung, die z.B. aufgrund von Leistungsänderun-
gen erforderlich werden;

c) die Bau- und Ausstattungsbeschreibung, die Mietverträge 
nebst Mieter-Baubeschreibungen, der Pachtvertrag mit 
dem Betreiber des Hotels nebst Baubeschreibung Hotel, die 

sämtlich in der Anlage zum Kaufvertrag enthalten sind 
(»Baubeschreibung«);

d) Pläne und Zeichnungen (Anlage zum Kaufvertrag);
e) Rahmenterminplan (Anlage zum Kaufvertrag);
f) die für die Errichtung des Bauvorhabens geltenden öffent-

lich-rechtlichen Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen 
und sonstige Normen) und die allgemein anerkannten 
 Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Erteilung der Bau-
genehmigung, es sei denn in der Baubeschreibung ist ein 
neuerer Stand vorgesehen, dann gilt dieser und

g) die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Leistungsumfang
1) Der Verkäufer hat sämtliche Lieferungen und Leistungen 

zu  erbringen, die zur mangelfreien, funktionsgerechten, 
 betriebsbereiten und schlüsselfertigen Erstellung des 
 Bauvorhabens, erschlossen und angeschlossen, nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich sind, 
selbst wenn diese nicht ausdrücklich im Kaufvertrag und 
seinen Anlagen beschrieben sind, aber zur Herbeiführung 
des Gesamterfolges zu erbringen sind.

2) Zum Leistungsumfang des Verkäufers gehören auch:
a) die Ersterschließung des Gebäudes;
b) die Herbeiführung aller für die Bauausführung, die 

 Nutzung sowie die Inbetriebnahme des Gebäudes er-
forderlichen Genehmigungen (einschließlich Nachtrags-
genehmigungen und Tekturen), sowie die Erfüllung 
 aller  auf die erstmalige Errichtung und Inbetrieb-
nahme bezogenen Auflagen, Nebenbestimmungen oder 
sonstiger Anforderungen (insbesondere auch des TÜV, 
sonstiger Prüfsachverständiger und der Feuerwehr);

c) die Wahrnehmung aller Anzeige- und Nachweispflichten 
aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften;

d) die Übernahme/Wahrnehmung der Verkehrssicherungs-
pflicht für das Bauvorhaben einschließlich aller Außen-
flächen des Grundstücks unter Berücksichtigung 
der  örtlichen Satzungen bis zur Abnahme. Nach der 
 Abnahme obliegt dem Verkäufer die Verkehrs-
sicherungspflicht nur noch für von ihm vorgenommene 
Maßnahmen oder Arbeiten im Rahmen des Ausbaus von 
Mietflächen und der Mängelgewährleistung;

e) die eigenverantwortliche Errichtung der Anschlüsse für 
Baustrom und Bauwasser. Der Verkäufer trägt die Kosten 
des Verbrauchs und eventuell anfallende Gebühren bis 
zur Abnahme des Bauvorhabens;

f) die Erstellung und Erhaltung der notwendigen Zufahrten 
zum Baugrundstück;

g) das Abstecken und die Einmessung des Gebäudes, 
die  Einhaltung der amtlichen Bauflucht und Höhen, 
das  Schaffen von notwendigen Höhenfestpunkten in 
unmittelbarer Nähe des Bauvorhabens;

h) unverzüglich nach Fertigstellung Räumung der Baustelle 
und die verwendeten Lagerplätze, Arbeitsplätze und 
Zufahrtswege in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 
versetzen bzw. versetzen zu lassen;

i) Übernahme aller Gebühren und Abgaben für die Bau-
genehmigung sowie die für die öffentlich-rechtliche 
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Bauabnahme, die Prüfgebühren sowie die sonstigen 
 Gebühren, die für die Fertigstellung der vertraglichen 
Leistungen aufgewandt werden müssen oder von 
 Behörden verlangt werden, (inkl. etwaiger Stellplatz-
ablösebeträge) und Freistellung des Käufers hiervon;

j) Beschaffung aller Nachbarschaftsgenehmigungen jeg-
licher Art, Abwehr und Erledigung aller Widersprüche 
Dritter gegen die Baugenehmigung, Erfüllung sämtlicher 
in den Nachbarschaftsvereinbarungen vereinbarten, 
 gegenüber den Nachbarn geschuldeten baubezogenen 
Verpflichtungen (z.  B. Durchführung Beweissicherungs-
verfahren etc.), Tragung der Kosten aus einer etwai-
gen  Nutzung fremden Grundes, für die Wiederher-
stellung des ursprünglichen Zustands der fremden 
Grund stücke  sowie für Gestattungsverträge im Zu-
sammenhang mit der Inanspruchnahme von Grund-
stücken  und  sonstigen Rechten Dritter oder sonstiger 
Verein barungen mit Grundstücksnachbarn, insbe-
sondere  Beweissicherungsvereinbarungen und Freistel-
lung des Käufers hiervon;

k) die Durchführung aller Maßnahmen, die zur Absicherung 
der Bebauung auf benachbarten Grundstücken, der 
 öffentlichen Einrichtungen, Straßen, der Wege sowie 
 aller sonstigen umliegenden Einrichtungen und zum 
Schutz Dritter erforderlich sind;

l) Durchführung der notwendigen Versuchsläufe und/oder 
Inbetriebnahme der technischen Anlagen des Bau-
vorhabens unter realistischen Bedingungen vor der Ab-
nahme, wobei dem Käufer Gelegenheit zur Teilnahme 
zu  geben ist, neben der Übergabe der zur Abnahme 
zu  übergebenden Dokumentation einschließlich der 
 Bedienungsanweisungen, einmalige Einweisung des Be-
dienungspersonals des Käufers in die Betriebsanweisun-
gen sowie in die zur Bedienung und Wartung aller tech-
nischen Anlagen erforderlichen Maßnahmen vor der 
Abnahme (soweit diese Einweisungen aus Gründen, die 
der Verkäufer zu vertreten hat, nicht bis zur Abnahme 
erfolgt sind, stellt der Verkäufer bis zur jeweiligen 
 Einweisung das dazu erforderliche Personal). Der Ver-
käufer fertigt für den Käufer jeweils ein Protokoll über 
die jeweilige Einweisung des Bedienungspersonals an;

m) die rechtzeitige Herbeiführung bzw. Einholung sämt-
licher erforderlichen behördlichen Abnahmen, Über-
prüfungen und Konformitätserklärungen, einschließlich 
Schallschutz, Abnahmebescheinigungen, insbesondere, 
soweit einschlägig, der Bauaufsichtsbehörde, der Brand-
schutzbehörde, Bezirksschornsteinfeger, Verbände, 
Sachverständige (Brandschutz etc.), der Berufsge-
nossenschaft, bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachver-
ständige (TÜV o. ä.) oder einer vergleichbaren Institution, 
einschließlich aller notwendigen Materialprüfungen 
und gegebenenfalls Einholung von Sonderzulassungen/
Zulassungen im Einzelfall, soweit diese im Rahmen 
der  Fertigstellung des Bauvorhabens im vertraglich 
 geschuldeten Zustand öffentlich-rechtlich erforderlich 
sind und/oder damit verbundene Verpflichtungen aus 
den vorgenannten Unterlagen hervorgehen.

3) Für den ggf. zum Zeitpunkt der Abnahme bestehenden 
Leerstand im Bauabschnitt Büro schuldet der Verkäufer den 
in der Baubeschreibung näher beschriebenen Ausbau-
zustand des veredelten Rohbaus. Der Verkäufer ist ver-
pflichtet, die bei Abnahme bestehenden Leerstandsflächen 
im Rahmen der Vermietung nach Maßgabe der Baubeschrei-
bung auszubauen.

4) Der Verkäufer wird die für die Erteilung der Baugenehmi-
gung erforderlichen Bauanträge aufrecht erhalten, das 
 Baugenehmigungsverfahren aktiv betreiben, und, soweit 
erforderlich, alle erforderlichen angemessenen und zumut-
baren Erklärungen abgeben, um die Baugenehmigung, nach 
Möglichkeit zum Übergabezeitpunkt, auf den Käufer über-
zuleiten, so dass dieser aus der Baugenehmigung unmittel-
bar berechtigt wird. 

5) Der Verkäufer ist auf seine Kosten verpflichtet, dem Käufer 
unverzüglich nach Erteilung jeweils eine vollständige Farb-
kopie der erteilten Baugenehmigung sowie etwaiger nach-
folgender Nachträge dazu (Tekturen) (jeweils inklusive der 
vollständigen Bau- bzw. Tektur Anträge) zur Verfügung zu 
stellen.

6) Der Verkäufer hat den Käufer von allen Ansprüchen, 
 insbesondere Schadensersatzansprüchen, Dritter, die im 
Zusammenhang mit der Herstellung des Bauvorhabens 
durch den Verkäufer und dessen Erfüllungs- und Ver-
richtungshilfen entstanden sind und für die infolge des 
 Eigentumserwerbs anstelle des Verkäufers der Käufer 
 haftet, freizustellen.

7) Der Verkäufer wird dem Käufer spätestens vier Wochen nach 
Vertragsabschluss schriftlich einen Projektleiter und einen 
stellvertretenden Projektleiter als Ansprechpartner be-
nennen. Zusätzlich gibt der Verkäufer dem Käufer den zu-
ständigen Bauleiter nach der Landesbauordnung bekannt.

8) Für haustechnische Anlagen, deren volle Funktionsfähigkeit 
erst nach Bezug des Gebäudes überprüft werden kann, 
weist der Verkäufer die Einregulierung der Kälteversorgung 
im auf den Besitzübergang nachfolgenden Sommer 
(01.06. – 30.09.) nach. Das gilt auch hinsichtlich der Wärme-
versorgung im auf den Besitzübergang nachfolgenden 
 Winter (01.12. – 31.03.), soweit dies nicht bereits bei Ab-
nahme im Winter 2018/2019 erfolgt ist.

Termine
1) Die Ausführung des Bauvorhabens richtet sich nach den 

 Terminen in der Anlage zum Kaufvertrag. Die darin ent-
haltenen Einzelfristen gelten nur dann als Vertragsfristen, 
wenn dies im Kaufvertrag ausdrücklich vereinbart ist.

2) Vertragsfristen sind:
a) die Herstellung der Abnahmereife des Bauabschnitts 

Hotel spätestens bis zum 30.11.2018 und
b) die Herstellung der Abnahmereife des Bauabschnitts 

Büro spätestens bis zum 01.01.2019,
c) spätestens jedoch an den mit den Mietern in den Miet-

verträgen vereinbarten Übergabeterminen.
3) Behinderungen bei der Herstellung des Gebäudes aus Um-

ständen entsprechend §  6 Abs.  2 der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen  –  Teil B (VOB/B), die vom 
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Verkäufer nicht zu vertreten sind, verlängern die Herstel-
lungsfrist um die Dauer der Behinderung, es sei denn der 
jeweilige Übergabetermin nach den Mietverträgen ver-
schiebt sich aus den vorgenannten Gründen nicht.

Projektcontroller
(1) Der Käufer wird zur Wahrung seiner Interessen gegenüber 

dem Verkäufer eine Projektkontrolle im Sinne einer käufer-
seitigen Bauüberwachung (»Projektcontroller«) einsetzen. 
Der Käufer hat hierzu die TIM GmbH  –  Technisches Immo-
bilien Management, Borsigallee 20, 60388 Frankfurt am 
Main als Projektcontroller beauftragt.

(2) Der Käufer und der Projektcontroller erhalten Gelegenheit, 
das Bauvorhaben auf die Übereinstimmung der Ausführung 
mit den Vertragsgrundlagen zu überwachen. Der Käufer und 
der Projektcontroller sind berechtigt, die Baustelle nach 
rechtzeitiger vorheriger Ankündigung, jedoch nur in Be-
gleitung des Verkäufers zu betreten. Der Projektcontroller 
ist berechtigt, an den Jour Fixe, den Zustandsfeststellungen 
und an der Abnahme teilzunehmen.

(3) Der Käufer und der Projektcontroller sind nicht berechtigt, 
dem Verkäufer Anweisungen hinsichtlich des all gemeinen 
Bauablaufs, insbesondere der allgemeinen Ordnung auf der 
Baustelle, der Art und Weise der Baudurchführung  sowie der 
Beseitigung von Mängeln zu  erteilen.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer die sofortige Ablö-
sung des Projektcontrollers zu verlangen, wenn  dieser ge-
gen die allgemeine Ordnung, Sicherheit oder Grundsätze der 
Geheimhaltung oder Vertraulichkeit verstoßen hat und/
oder aus fachlicher Sicht nicht als hinreichend geeignet für 
die Überwachung des Bauvorhabens erscheint.

Zustandsfeststellungen
Zur technischen Überprüfung und Feststellung der Leistungen 
im Sinne einer Vorbereitung der späteren rechtsgeschäftlichen 
Abnahme ist der Zustand von Teilen der Leistung auf Verlangen 
einer Partei gemeinsam von Verkäufer und Käufer festzustellen, 
wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der 
Prüfung und Feststellung entzogen werden (»Zustandsfeststel-
lungen«). Das Ergebnis von Zustandsfeststellungen ist schrift-
lich zu protokollieren.
(1) Zustandsfeststellungen finden ferner insbesondere statt 

anlässlich
 − der Übergabe von Mietflächen an Mieter zum Zwecke des 

Mieterausbaus und
 − der Abnahmen von Leistungen der Unternehmer.

(2) Die bei Zustandsfeststellungen festgestellten Mängel, die 
eine Abnahme ausschließen, sind vom Verkäufer bis zur 
 Abnahme zu beseitigen.

(3) Zustandsfeststellungen sind nur technischer Natur und 
 haben keine rechtsgeschäftliche Abnahmewirkung.

Abnahme
(1) Der Käufer ist verpflichtet das Gebäude abzunehmen, wenn 

das Gebäude abnahmereif fertiggestellt ist, dem Käufer die 
Fertigstellung angezeigt (Fertigstellungsanzeige) worden 
ist und die Abnahmevoraussetzungen erfüllt sind. Die 

 Abnahme erfolgt ausschließlich förmlich. Konkludente und 
fiktive Abnahmen sind ausgeschlossen.

(2) Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht 
 verweigert werden. Als abgenommen gilt das Gebäude auch, 
wenn der Verkäufer dem Käufer nach Fertigstellung des 
 Gebäudes und Erfüllung der vorgenannten übrigen Voraus-
setzungen eine Frist von 15 Bankarbeitstagen zur Abnahme 
gesetzt hat und der Käufer die Abnahme nicht innerhalb 
dieser Frist unter Angabe mindestens eines vorhandenen 
wesentlichen Mangels verweigert hat.

(3) Mit einer Frist von sechs Monaten hat der Verkäufer dem 
Käufer den Monat, in dem die Abnahme stattfinden 
soll,  mitzuteilen. Mit einer Frist von vier Wochen hat der 
Verkäufer dem Käufer sodann den Tag der Abnahme 
 bekanntzugeben.

(4) Außenanlagen, die witterungsbedingt nicht fertig gestellt 
werden konnten, können auch noch nach der Abnahme 
 fertig gestellt werden. Jedoch darf hierdurch die be-
stimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. Zugang und Zufahrt zum Gebäude 
und zu dessen Stellplätzen und der Tiefgarage müssen auf 
jeden Fall gewährleistet sein.

(5) Über die Abnahme und die hierbei getroffenen Feststellun-
gen ist ein schriftliches Protokoll durch den Verkäufer zu 
fertigen, das von beiden Parteien zu unterzeichnen ist. 

(6) lm Falle von Meinungsverschiedenheiten über die Ab-
nahmereife und/oder der Beseitigung von Mängeln und/
oder der Kosten der Mängelbeseitigung oder der Erledigung 
von noch ausstehenden Restleistungen entscheidet der 
Schiedsgutachter.

(7) Ein Gefahrübergang ist mit der Abnahme nicht verbunden.

Abnahmevoraussetzungen
Vom Verkäufer zu erfüllende und nachzuweisende Voraus-
setzungen der Abnahme sind:
(1) alle erforderlichen Baugenehmigungen und etwa sonstige 

erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und 
behördliche Erlaubnisse einschließlich aller bis dahin vor-
liegenden Tekturen, die auf das Gebäude bezogen sind oder 
für die angestrebte Nutzung und Inbetriebnahme er-
forderlich sind, liegen vor und eine etwaige angeordnete 
behördliche Bauabnahme ist frei von der Nutzungsauf-
nahme entgegenstehenden Mängeln erfolgt; gegebenen-
falls erforderlich gewordene Tekturen müssen eingereicht 
sein; beantragte, aber noch nicht genehmigte Tekturen 
dürfen einer Nutzungsaufnahme nicht entgegenstehen;

(2) die Prüfatteste und Abnahmebescheinigungen von staat-
lichen Stellen oder hierfür besonders bestimmten Stellen, 
insbesondere Abnahmebescheinigungen des TÜV oder 
 einer vergleichbaren Institution für diejenigen technischen 
Anlagen, die einer solcher Abnahme bedürfen, sowie die 
sonstigen für die Inbetriebnahme des Gebäudes erforder-
lichen Unterlagen liegen vor;

(3) der Verkäufer hat die abschließende Fertigstellung gegen-
über der Bauaufsichtsbehörde angezeigt, die Voraus-
setzungen für die Aufnahme der Nutzung des Gebäudes 
gemäß der Landesbauordnung und eine Bescheinigung der 
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vorläufigen Nutzungsaufnahme (vorgezogene Nutzungs-
erlaubnis) der zuständigen Behörde liegen vor, eine etwaige 
angeordnete behördliche Bauabnahme ist frei von der 
 Nutzungsaufnahme entgegenstehenden Mängeln erfolgt;

(4) sofern und soweit die Bauaufsichtsbehörde dies angeordnet 
hat: die Bescheinigung über die Bautenzustandsbe-
sichtigung der zuständigen Baubehörde/Schlussabnahme 
durch die Baugenehmigungsbehörde ohne wesentliche 
 Beanstandungen oder Bescheinigung der zuständigen 
 Baugenehmigungsbehörde oder des bauleitenden Archi-
tekten, nach der auf eine Schlussabnahme des Objektes 
mangels Notwendigkeit verzichtet wird;

(5) das Aufmaß gemäß Kaufvertrag liegt vor;
(6) Nachweis über Funktion der haustechnischen Anlagen;
(7) Einmessung des Gebäudes;
(8) die zur Fertigstellung geschuldeten Unterlagen gemäß 

Kaufvertrag wurden zur Verfügung gestellt;
(9) dem Käufer wurden vollständige Vertragskopien aller ab-

geschlossenen Mietverträge übergeben;
(10) das Hotel wurde an den Pächter übergeben, bei der Über-

gabe wurden, was dem Käufer durch Vorlage zumindest 
 einer Kopie des vom Verkäufer und dem Pächter unter-
schriebenen Übergabeprotokolls nachzuweisen ist, keine 
Mängel festgestellt, die den Pächter zur Minderung der 
Pacht berechtigen, und der Pächter hat die vertraglich 
 vorgesehene Sicherheit gestellt;

(11) die Mieteinheiten der Mieter KREBS+KIEFER Ingenieure 
 GmbH und der unit Projektentwicklungsgesellschaft mbH 
wurden der jeweiligen Mieterin übergeben, bei der Über-
gabe wurden, was dem Käufer durch Vorlage zumindest 
 einer Kopie des vom Verkäufer und der Mieterin unter-
schriebenen Übergabeprotokolls nachzuweisen ist, keine 
Mängel festgestellt, die die jeweilige Mieterin zur Minde-
rung der Miete berechtigen, und die jeweilige Mieterin hat 
die vertraglich vorgesehene Sicherheit gestellt;

(12) Vorlage der Abnahmeprotokolle etwaiger weiterer Mieter, 
die die Mietflächen übernommen haben;

(13) Abschluss eines Nachtrags zum Hotel Pachtvertrag mit 
 folgendem Mindestinhalt:
a) Beifügung einer finalen FF&E Anlage und eines finalen 

Inventarverzeichnisses
b) Beifügung der finalen Pächterbaubeschreibung,
c) Erklärung, dass der Abschluss des Managementver trages 

mit der lnterstate Germany Hotel Management GmbH 
vertragskonform ist,

d) Deckelung der Kosten der Gemeinschaftsflächen und 
Gemeinschaftsanlagen auf 10 % der Jahrespacht,

e) Heilung der lnstandsetzungsklausel für vom Mieter 
 innerhalb der Mietflächen durchzuführenden Maßnah-
men, und

f) Klarstellung, dass die Pacht in 12 gleichen monatlichen 
Raten zu zahlen ist.

(14) Abschluss eines Nachtrags mit Plexus Deutschland GmbH, 
in  welchem klargestellt wird, dass der Mietgegenstand 
auch die Expansionsflächen mitumfasst, und

(15) Nachtrag zum Untermietvertrag über Pkw-Stellplätze in 
dem Parkhaus auf dem Grundstück Flurstück 1/82 zwischen 
dem Verkäufer und GMG Generalmietgesellschaft mbH 
(»GMG«) vom 12./20.04.2017 mit folgendem Inhalt:
a) Vereinbarung einer Festlaufzeit mit Optionsrechten 

 entsprechend Hauptmietvertrag zwischen GMG und 
 Eigentümerin des Parkhauses (Streichung der Regelung: 
Laufzeit auf unbestimmte Zeit), kein vorzeitiges ordent-
liches Kündigungsrecht während der Festlaufzeit.

b) Die Anzahl der untergemieteten Stellplätze wird von 
180 auf nicht weniger als 111 reduziert. Auf schriftliche 
Anforderung des Käufers wird die Anzahl der unter-
gemieteten Stellplätze auf eine Anzahl von mehr als 111, 
jedoch weniger als 180 festgelegt. Der Verkäufer ist 
 berechtigt, dem Käufer schriftlich eine Frist von 
 mindestens 12 Bankarbeitstagen für die Anforderung 
zu setzen, nach deren Ablauf der Käufer mit einer Anfor-
derung ausgeschlossen ist.

c) Zustimmung der GMG zur Übertragung des Untermiet-
vertrages mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf den 
Käufer im Falle der Veräußerung des Kaufgrundstückes 
mit Wirkung zum Besitzübergang.

(16) Anpassung der Stellplatzbaulast(en) für das Parkhaus 
auf  dem Grundstück Flurstück 1/82 von derzeit 99 auf 
 insgesamt 111 (Erhöhung der Stellplätze für Stellplatz-
nachweis).

Abnahmemängel, Abnahmeeinbehalt
(1) Soweit bei der Abnahme Mängel oder noch nicht erbrachte 

Leistungen (»Abnahmemängel«) festgestellt werden, 
 werden die Parteien im Abnahmeprotokoll Kaufpreisein-
behalte in angemessener Höhe vereinbaren (»Abnahme-
einbehalt«). Angemessen ist das Eineinhalbfache der für 
die Beseitigung des Mangels oder der Erbringung der nicht 
erbrachten Leistung erforderlichen Kosten.

(2) Der Verkäufer hat die Abnahmemängel, wegen derer ein 
 Abnahmeeinbehalt vereinbart ist, in angemessener Frist 
nach dem Besitzübergang auf seine Kosten zu beseitigen 
bzw. zu erbringen, Gleiches gilt für von Mietern bei 
der   Übergabe gerügte Mängel und noch nicht erbrachte 
Leistungen. Der Verkäufer schuldet in diesem Fall die Bes-
eitigung der Abnahmemängel und die Erbringung der Rest-
leistungen selbst und unabhängig von einer etwa ansonsten 
erfolgten Abtretung von Gewährleistungsrechten gegen die 
Unternehmer.

(3) Der Käufer und der Verkäufer sind verpflichtet, dem Notar 
die Höhe des Abnahmeeinbehalts übereinstimmend 
in   Textform mitzuteilen. Die Vorlage einer Kopie eines von 
beiden Parteien unterzeichneten Abnahmeprotokolls mit 
der Angabe des Abnahmeeinbehalts gilt als überein-
stimmende schriftliche Mitteilung des Abnahmeeinbehalts.

(4) Der Abnahmeeinbehalt ist im Ganzen oder in Teilen aus-
zuzahlen, jeweils wenn und insoweit die Abnahmemängel 
beseitigt sind, jedoch nur entsprechend dem nach-
zuweisenden Abarbeitungsstand, nachdem die jeweiligen 
 Arbeiten durch den Käufer ohne Rüge von Mängeln 
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 ab genommen sind. Die Nachabnahme von Abnahmemän-
geln soll möglichst zu wenigen Terminen gebündelt werden. 
Der Käufer ist verpflichtet, den Notar auf jeweiligen schrift-
lichen Antrag des Verkäufers innerhalb von 10 Bankarbeits-
tagen nach Eingang des Antrags bei dem Käufer anzuweisen, 
sofern und soweit Abnahmemängel beseitigt und diese vom 
Käufer abgenommen worden sind, den auf diese Abnahme-
mängel entfallenden Teil des Einbehaltes an den Verkäufer 
auszuzahlen.

(5) Sofern und soweit nicht innerhalb einer Frist von 12  Monaten 
nach dem Besitzübergang die Abnahmemängel ausgeführt 
werden, ist der Käufer berechtigt, durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Verkäufer die Auszahlung des auf 
diese Abnahmemängel entfallenden Teils des Einbehaltes 
zu verlangen. ln diesem Fall ist der Verkäufer verpflichtet, 
den Notar schriftlich anzuweisen, den entsprechenden 
 Teilbetrag des Einbehaltes an den Käufer auszuzahlen. lm 
Gegenzug ist der Verkäufer dann von seiner Verpflichtung 
zur Beseitigung des Abnahmemangels frei.

(6) Kommt eine gütliche Einigung darüber, ob ein Abnahme-
mangel vorliegt oder beseitigt ist und/oder über die Höhe 
des Abnahmeeinbehalts binnen zwei Wochen nach Auf-
forderung durch einen Teil nicht zustande, entscheidet der 
Schiedsgutachter.

Freistellung von Mieteransprüchen
Von Ansprüchen der Mieter wegen verspäteter erstmaliger 
 Übergabe der Mietflächen, von auf Abnahmemängeln beruhenden 
Ansprüchen und von Ansprüchen, die auf Gebrauchsbeeinträchti-
gungen durch die Bautätigkeit zur Fertigstellung der jeweiligen 
Mietflächen und/oder des Gebäudes und der Mängelbeseitigung 
zurückzuführen sind, stellt und hält der Verkäufer den Käufer frei 
(insbesondere Mietminderungen, Schadensersatz, Vertragsstrafe).

Nachträge zu Mietverträgen
Die derzeit abgeschlossenen Mietverträge sehen den Abschluss 
weiterer Nachträge vor. Der Verkäufer verpflichtet sich, diese 
Nachträge spätestens unmittelbar nach Übergabe der Miet-
flächen an die jeweiligen Mieter abzuschließen.

Die Nachtragsentwürfe sind dem Käufer vor Abschluss zur 
 Freigabe vorzulegen.

4.4.4 Kaufpreis
Es gibt einen vorläufigen und einen endgültigen Kaufpreis für 
den Kaufgegenstand.

Vorläufiger Kaufpreis
Der Kaufpreis beträgt zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeich-
nung vorläufig das 20,85-fache der prognostizierten Jahresnet-
tomiete der Mieteinheiten, also 20,85 x 2.619.532,64  Euro  = 
54.617.255,54  Euro abzüglich eines Betrages in Höhe von 
500.000  Euro (Gewährung von Mieterincentives für die bereits 
abgeschlossenen Pacht- und Mietverträge mit OHG Holding B. V. 
wegen der reduzierten Pacht und Krebs + Kiefer wegen 
der  8-monatigen mietfreien Zeit sind bei der Kaufpreisbe-
messung pauschal berücksichtigt worden) und abzüglich eines 

pauschalen Betrags von 20.000 Euro (anteilige Umbaukosten bei 
Option Krebs + Kiefer 1. OG, Mieteinheit 3, unabhängig, ob die 
Option ausgeübt wird), also 54.097.255,54  Euro (»vorläufiger 
Kaufpreis«).

Einbehalte
Zur Sicherstellung des Anspruchs des Käufers auf Beseitigung der 
bei der Abnahme festgestellten Mängel und Restleistungen 
 sowie des Anspruchs auf Leistung der Mietgarantie, der Miet-
erincentives und des Ausbaukostenbudgets ist der Käufer zu 
Einbehalten vom Kaufpreis berechtigt (»Kaufpreiseinbehalt«). 
Für den Kaufpreiseinbehalt gilt:
(1) Sofern und soweit ein Grund für einen Kaufpreiseinbehalt 

nicht oder nicht vertragsgemäß wegfällt, verfällt er zuguns-
ten des Käufers und entfällt die Verpflichtung des Ver-
käufers zur Erfüllung der entsprechenden Pflicht unter 
 Ausschluss weitergehender Rechte des Käufers. Soweit ein 
Kaufpreiseinbehalt zugunsten des Käufers verfällt, redu-
ziert sich der Kaufpreis. 

(2) Der Kaufpreiseinbehalt ist unverzinslich. 
(3) Der Kaufpreiseinbehalt ist zur Sicherung auf entsprechen-

den Anderkonten des Notars zu hinterlegen. Der jeweilige 
Kaufpreiseinbehalt muss dem jeweiligen Anderkonto bis 
zur  Fälligkeit des Kaufpreises gutgeschrieben sein. Aus-
zahlungen vom Anderkonto darf der Notar erst vornehmen 
(»Auszahlungsreife«), wenn der Notar die Bestätigung über 
das Vorliegen der Vollzugsvoraussetzungen gemäß Kauf-
vertrag versandt hat und dem Notar schriftliche Auszah-
lungsanweisungen der Parteien, die einander nicht wider-
sprechen, oder eine Ausfertigung einer zumindest vorläufig 
vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung über die Aus-
zahlung vorliegen. Die Parteien sind einander verpflichtet, 
eine dem Vertrag entsprechende Auszahlungsanweisung zu 
erteilen. Liegt Auszahlungsreife vor, hat der Notar den in der 
Auszahlungsanweisung oder den in der gerichtlichen Ent-
scheidung genannten Betrag an den darin bestimmten Zah-
lungsempfänger auszuzahlen. Mit Auszahlungsreife ist die 
Kaufpreisforderung erfüllt. Die Hinterlegungskosten tragen 
der Verkäufer und der Käufer je zur Hälfte.

(4) Für die Aufhebung der im Kaufvertrag bestimmten Voll-
zugssperre und für weitere an die Zahlung des Kaufpreises 
geknüpfte Rechtsfolgen kommt es auf die vertragsgemäße 
Sicherung des Kaufpreiseinbehalts und Zahlung des rest-
lichen Kaufpreises an.

Anpassung des vorläufigen Kaufpreises zur Kaufpreisfälligkeit
Der vorläufige Kaufpreis wird zum Eintritt der Kaufpreisfälligkeit 
auf den Betrag des 20,85-fachen der Vertragsmiete p. a, für die 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit vermieteten Flächen (d.  h. für 
 Flächen, für die zum Zeitpunkt der Fälligkeit ein Mietvertrag 
wirksam abgeschlossen ist), unter Berücksichtigung der vor-
genannten Abzüge von 520.000  Euro ermittelt und nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen angepasst und kann sich 
entsprechend verringern oder erhöhen.
(1) Anpassung wegen Abweichungen von Flächengrößen

a) Der vorläufige Kaufpreis wurde auf Basis der Basis-Net-
to-Jahresmiete errechnet. Die Basis-Netto-Jahresmiete 
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wiederum beruht auf den Flächenmaßen, die für die je-
weilige Mieteinheit angegeben ist. Die Flächenmaße be-
ruhen auf vorläufigen Planberechnungen, die Teil der 
Vertragsgrundlagen sind.

b) Vor der Abnahme durch ein Flächenaufmaß festgestellte 
Flächendifferenzen der vermietbaren Nutzfläche ge-
genüber dem Sollflächenmaß bis zu einer Toleranz von 
plus/minus 3  % führen zu keiner Änderung des Kauf-
preises.

c) Flächenerhöhungen gegenüber dem Sollflächenmaß 
jenseits der Toleranzschwelle werden nur berücksichtigt, 
sofern und soweit sich die Flächenerhöhung zugleich in 
einer Erhöhung der Vertragsmiete niedergeschlagen hat 
oder vom Mieter für eine Mieterhöhung anerkannt wur-
de. Der Mietkorridor ist mit höherem Flächenmaß ver-
hältnismäßig entsprechend anzupassen.

d) Flächenverringerungen gegenüber dem Sollflächenmaß 
jenseits der Toleranzschwelle führen zu einer Kauf-
preisreduzierung, sofern und soweit sich die Vertrags-
miete aufgrund einer Vereinbarung mit dem Mieter 
 reduziert. Der Kaufpreis reduziert sich um die Differenz 
zwischen der ursprünglichen berücksichtigen Miete p. a. 
zu der infolge Flächenverringerung reduzierten neuen 
Vertragsmiete p. a., kapitalisiert mit dem vorgenannten 
Faktor.

e) Vergleichswert für Flächendifferenzen ist jeweils die für 
die jeweilige Mieteinheit in der Anlage zum Kaufvertrag 
aufgeführte Flächengröße bzw. die für eine Mieteinheit 
aufgrund des Flächenaufmaßes ermittelte Flächengröße.

Anpassung wegen Abweichungen von der Basis-Netto-Jahresmiete
Der vorläufige Kaufpreis kann sich auch aufgrund einer Nach-
vermietung des Leerstandes unter Abweichung von der Basis- 
Netto-Jahresmiete ändern. Für diese Anpassung gelten nachfol-
genden Ausführungen entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, 
dass der Ermittlungsstichtag für den vorläufigen Kaufpreis der 
Monatsletzte vor der voraussichtlichen Kaufpreisfälligkeit ist.

Kaufpreisverbesserung
Der vorläufige Kaufpreis erhöht sich je nach dem Erfolg der 
Nachvermietung leer stehender Mieteinheiten im Bauabschnitt 
Büro während des Nachvermietungszeitraums (»Kaufpreis-
verbesserung«). Gelingt dem Verkäufer im Rahmen der Nach-
vermietung die Erzielung von Vertragsmieten oberhalb der 
Basis- Netto-Jahresmiete, aber unterhalb der Maximal-Jahres-
miete, steht ihm nach Maßgabe der Bestimmung »Ermittlung 
der  Kaufpreisverbesserung« die Differenz  zwischen der bei der 
Feststellung des vorläufigen Kaufpreises zugrunde gelegten 
Vertragsmiete und der Vertragsmiete bei  Ablauf des Nach-
vermietungszeitraums, kapitalisiert mit dem vorgenannten 
 Faktor, als Kaufpreisverbesserung zu.

4.4.5 Fälligkeit des Kaufpreises
Der vorläufige Kaufpreis ist fällig am letzten Bankarbeitstag 
 eines Monats, in dem kumulativ
(1) die Parteien dem Notar die Höhe des Kaufpreiseinbehalts 

übereinstimmend schriftlich mitgeteilt haben,

(2) der Käufer das Gebäude abgenommen hat,
(3) dem Käufer die Bestätigung des Notars über das Vorliegen 

der Vollzugsvoraussetzungen zugegangen ist und
(4) die Zahlungsfrist abgelaufen ist.
Die Zahlungsfrist beträgt mindestens 10 Bankarbeitstage vor 
 einem Monatsletzten. Der Käufer ist berechtigt, auf den Eintritt 
einzelner oder aller Fälligkeitsvoraussetzungen und der 
 Zahlungsfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Notar, 
der insoweit zum Empfang bevollmächtigt wird, zu verzichten.

4.4.6 Vollzugsvoraussetzungen
Vollzugsvoraussetzungen sind:
(1) Zu Gunsten des Käufers ist eine Auflassungsvormerkung im 

Grundbuch des Kaufgegenstands eingetragen, und zwar mit 
Rang nur nach den in Ziffer 2 aufgeführten Belastungen und 
nach Belastungen, bei deren Bestellung der Käufer mit-
gewirkt hat.

(2) Die Löschungs- oder Pfandentlassungsunterlagen für alle 
nicht vom Käufer übernommenen Belastungen, die der Auf-
lassungsvormerkung im Range vorgehen, ihr gleichstehen 
oder ihr gegenüber wirksam sind, liegen dem Notar in 
grundbuchmäßiger Form entweder auflagenfrei oder nur 
mit Zahlungsauflagen vor, die sich insgesamt aus dem vor-
läufigen Kaufpreis ohne Anpassung abzüglich des Kauf-
preiseinbehalts erfüllen lassen.

(3) Die zuständige Gemeinde und gegebenenfalls sonst zu-
ständigen öffentlichen Stellen haben bestätigt, dass ein ge-
setzliches Vorkaufsrecht für sie nicht besteht oder nicht 
ausgeübt wird.

(4) Die zur Durchführung des Kaufvertrags erforderlichen 
 behördlichen und privaten Genehmigungen, mit Ausnahme 
der Unbedenklichkeitsbescheinigung der Grunderwerb-
steuerstelle, liegen vor. 

(5) Der Verkäufer hat 
a) die zum Zeitpunkt des Vollzugs bestehenden Miet-

verträge nebst den dazu zu diesem Zeitpunkt abge-
schlossenen Nachträge im Original und

b) die in der Anlage zum Kaufvertrag aufgeführten Miet-
sicherheiten bei dem Notar mit der Treuhandauflage 
hinterlegt, dass diese Mietverträge und Mietsicher-
heiten an den Käufer herauszugeben sind, nachdem ihm 
die Zahlung des vorläufigen Kaufpreises von dem 
 Verkäufer bestätigt oder durch den Käufer nachge-
wiesen wurde, und im Falle des Rücktritts für die 
 Löschung der Auflassungsvormerkung genannten Vor-
aussetzungen an den Verkäufer herauszugeben sind. 

(6) Die Vollzugsvoraussetzungen sind vom Notar zu über-
wachen und deren Vorliegen den Parteien schriftlich zu be-
stätigen.

(7) Auf Vollzugsvoraussetzungen kann der Käufer verzichten, 
mit Ausnahme der Voraussetzungen zu Ziffern (3) bis (4). 
Der Verzicht ist schriftlich gegenüber dem Verkäufer und 
dem Notar zu erklären. Mit dem Verzicht gibt der Käufer 
 keine mit dem Fehlen der jeweiligen Fälligkeitsvoraus-
setzung verbundenen Rechte auf.
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4.4.7 Zahlung, Ablösung von Rechten
(1) Die vom Käufer nicht übernommenen Belastungen sind mit 

Mitteln des Kaufpreises abzulösen. Ein Restbetrag ist in 
 Höhe des Kaufpreiseinbehalts auf vom Notar noch mit-
zuteilende Notaranderkonten und im Übrigen an den 
 Verkäufer spesenfrei auf ein vom Verkäufer noch mitzu-
teilendes Konto zu überweisen.

(2) Hinsichtlich des zur Lastenfreistellung erforderlichen Be-
trages ist die Abtretung durch den Verkäufer ausgeschlos-
sen und kann der Verkäufer keine Zahlung an sich verlangen, 
sondern nur die Befriedigung der Gläubiger. Ein unmittel-
barer Anspruch der Gläubiger ist damit nicht verbunden. Der 
Käufer und der Notar sind zur Überprüfung der von den 
Gläubigern genannten Ablösungsbeträge nicht verpflichtet.

(3) Zahlungen von Finanzierungsgläubigern des Käufers gelten 
unabhängig von der Wirksamkeit eines Finanzierungs-
vertrags als Zahlung des Käufers auf die Kaufpreisschuld.

(4) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Ein-
gang bei dem jeweiligen Empfänger an. Der Käufer kommt 
nach dem Zugang der Fälligkeitsmitteilung des Notars und 
dem Ablauf der Zahlungsfrist ohne Mahnung in Verzug. Der 
Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 5 Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz.

4.4.8 Arrondierung
(1) Wenn und soweit auf dem Baugrundstück Anlagen errichtet 

werden, die für die Ver- oder Entsorgung des Gebäudes oder 
der Gesamtanlage erforderlich und diese nicht wert-
mindernd sind, ist der Käufer verpflichtet, deren Errichtung 
und dauernden Betrieb zu dulden und zu gestatten, dass  alle 
Maßnahmen vorgenommen werden dürfen, die zur Instand-
haltung und eventuellen Erneuerung erforderlich sind. Der 
Käufer ist verpflichtet, entsprechende Dienstbarkeiten zu 
bestellen oder zu übernehmen.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, erforderlichenfalls bei der 
 Beschaffung des vereinbarten Rangs für noch zur Ein-
tragung kommende Belastungen mitzuwirken und dazu 
 nötigenfalls Rangrücktrittserklärungen für die gemäß 
Kaufvertrag bestellten Finanzierungsgrundpfandrechte zu 
beschaffen.

(3) Im Hinblick auf eine dem Verkäufer in dem dem Käu-
fer   bekannten Vorerwerbsvertrag vom 11.03.2016 (UR-
Nr.  175/2016, Notar Dr. Manfred Rack, Frankfurt am Main) 
auferlegte Weiterübertragungsverpflichtung wird ver-
einbart: Der Kaufgegenstand befindet sich innerhalb eines 
größeren Baufeldes auf dem sogenannten TZ Areal, in 
 welchem künftig bis etwa zum Jahre 2020 weitere Bau-
arbeiten, u.a. Abriss von Bestandsgebäuden und Errichtung 
neuer Gebäude, Bau von Straßen und Infrastrukturmaß-
nahmen etc., stattfinden. Dem Käufer ist bekannt, dass es 
insoweit zu baustellenbedingten Störungen wie Baulärm, 
Staub, Erschütterungen, Verkehrsbehinderungen etc. 
 kommen kann. Der Käufer verzichtet für die Erstbebauung 
gegenüber den diese Maßnahmen Ausführenden und deren 
etwaigen Rechtsnachfolgern, beschränkt auf die vom 
 Verkäufer im Vorerwerbsvertrag eingegangene Verpflich-

tung, ausdrücklich auf die Geltendmachung von Rechts-
ansprüchen, die sich aus derartigen Störungen jetzt oder 
in  Zukunft ergeben können. Der Käufer ist verpflichtet, 
 diesen Anspruchsverzicht einschließlich der Rechtsnach-
folgeregelung auch seinen Rechtsnachfolgern im Eigentum 
am Kaufgegenstand aufzuerlegen.

4.4.9 Haftung des Verkäufers
Ausschluss und Begrenzung der Sachmängelhaftung 
des  Verkäufers
(1) Die Sachmängelhaftung des Verkäufers für den Grund 

und Boden ist ausgeschlossen, soweit im Kauvertrag nichts 
Abweichendes vereinbart worden ist, vor allem im Rahmen 
der Bauverpflichtung des Käufers zur Errichtung des 
 Bauvorhabens.

(2) Der Verkäufer hat dem Käufer das Gebäude zum Zeitpunkt 
des Besitzübergangs frei von Sachmängeln zu verschaffen. 
Das Gebäude ist zur Zeit des Besitzübergangs frei von 
 Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit ge-
mäß Abschnitt 4.4.3 »Bauvorhaben« auf Seite 22 hat.

(3) Für die Mängelgewährleistung und das Gewährleistungs- 
Management hinsichtlich des Ausbaus von Mietflächen, die 
bei Abnahme noch unvermietet waren und erst nach der 
Abnahme ausgebaut wurden, gelten die Regelungen 
zur   Begrenzung der Sachmängelhaftung im Kaufvertrag 
mit  der Maßgabe, dass (i) die Gewährleistungsfrist erst 
nach   Ab nahme des jeweiligen Mietflächenausbaus durch 
den Käufer und (ii) der Zeitraum des Gewährleistungs- 
Managements erst mit der Abnahme des Ausbaus beginnt. 
Für die  Be seitigung von bei der Abnahme dieser Miet-
flächen   fest gestellten Mängel und Restleistungen wird 
auf  Abschnitt »Abnahmemängel, Abnahmeeinbehalt« unter 
4.4.3 auf  Seite 25 verwiesen.

(4) Die Sachmängelhaftung des Verkäufers für Mängel des 
 Gebäudes wird vorbehaltlich der Regelung des Kaufvertrags 
ausgeschlossen und durch die nachstehend bestimmte 
 Abtretung von Sachmängelansprüchen gegen Dritte ersetzt. 
Der Ausschluss von Sachmängelansprüchen wird erst ab 
dem Zeitpunkt wirksam, in dem 
a) dem Käufer die Bestätigung vorliegt, dass seitens der 

Unternehmer der Hauptgewerke wegen der Abtretung 
der Vergütungsansprüche kein Zurückbehaltungsrecht 
gegenüber dem Verkäufer besteht und

b) dem Käufer die in der Anlage zum Kaufvertrag bezeich-
neten Sicherheiten ausgehändigt bzw. Bareinbehalte 
ausgezahlt wurden. 

Ferner bleiben hiervon die Verpflichtungen des Ver käufers 
im Zusammenhang mit Abnahmemängeln un berührt.

(5) Die nachfolgend bestimmte Abtretung von Sachmängel-
ansprüchen gegen Dritte erfolgt zunächst still und der 
 Verkäufer bleibt bis zum Ablauf der Frist für die Gewähr-
leistungsverfolgung zur Verfolgung der Mängelansprüche 
gegenüber den Unternehmern im eigenen Namen, jedoch 
nur zur Leistung an den Käufer berechtigt und verpflichtet. 
Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer hierbei erforder-
lichenfalls und als neuer Eigentümer zu unterstützen. 
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Der  Käufer ist zur Rückgabe der ihm vom Verkäufer über-
gebenen Sicherheiten an den jeweiligen Sicherungsgeber, 
soweit diese nicht in Anspruch genommen wurden oder 
werden, erst verpflichtet, wenn die zwischen dem Verkäufer 
und dem Sicherungsgeber geltende Verjährungsfrist ver-
strichen ist.

(6) Nach Ablauf der Frist für die Gewährleistungsverfolgung 
oder sofern und soweit der Verkäufer mit der Erfüllung 
 seiner Verpflichtungen in Verzug gerät oder soweit der 
 Käufer das Gewährleistungs-Management selbst über-
nimmt oder Gewährleistungsansprüche gerichtlich verfolgt, 
ist der Käufer berechtigt, die Abtretung gegenüber den 
 betroffenen Unternehmern auch im Namen des Verkäufers 
offenzulegen und die abgetretenen Ansprüche selbst 
 geltend zu machen.

Gewährleistungs-Management
(1) Der Verkäufer übernimmt für einen Zeitraum von 18  Monaten 

nach dem Besitzübergang die außergerichtliche Verfolgung 
der Gewährleistungsansprüche (v.  a. Mängel rügen, Auf-
forderungen zur Mängelbeseitigung, Frist setzungen, Be-
auftragung anderer Werkunternehmer nach Fristablauf 
im  Einvernehmen mit dem Käufer) und Überwachung der 
Mängelbeseitigung für in diesem Zeitraum auftretende 
 Gewährleistungsmängel gegenüber den Unternehmern, 
 ohne selbst die Beseitigung eines Mangels zu schulden 
(» Gewährleistungs-Management«). Hinsichtlich der Gewähr-
leistungsmängel ist der Käufer berechtigt, das Gewähr-
leistungs-Management jederzeit selbst ganz oder teilweise 
zu übernehmen; dies gilt nicht, sofern und  soweit den 
 Verkäufer eine Haftung für Gewährleistungsmängel trifft.

(2) Für die Mängelgewährleistung und das Gewährleistungs- 
Management hinsichtlich des Ausbaus von Mietflächen, 
die  bei Abnahme noch unvermietet waren und erst nach 
der  Abnahme ausgebaut wurden, gelten die vorstehenden 
Regelungen mit der Maßgabe, dass die Frist für das Gewähr-
leistungs-Management erst nach Abnahme des jeweiligen 
Mietflächenausbaus durch den Käufer beginnt.

(3) Das Gewährleistungs-Management erfolgt auf Kosten des 
Verkäufers. Der Käufer schuldet hierfür keine Vergütung.

(4) Der Verkäufer kann bestimmen, dass das Gewähr leistungs-
Management durch ein mit dem Verkäufer oder deren 
 Gesellschaftern verbundenes Unternehmen übernommen 
wird, welches die Verpflichtung des Gewährleistungs- 
Managements anstelle des Verkäufers erfüllt. 

Abtretung von Sachmängelansprüchen gegen Dritte
(1) Der Verkäufer tritt mit Wirkung zum Besitzübergang sämt-

liche ihm zustehenden Ansprüche wegen Mängeln des 
 Gebäudes gegen die an der Planung und Durchführung des 
Bauvorhabens beteiligten Unternehmen, insbesondere 
 gegen die in der Anlage zum Kaufvertrag bezeichneten 
 Baubeteiligten (»Unternehmer«), einschließlich der dort 
aufgeführten Sicherheiten, an den dies annehmenden 
 Käufer ab.

(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer eine schriftliche 
Bestätigung darüber vorzulegen, dass den Unternehmern 

der Hauptgewerke gegenüber den abgetretenen An-
sprüchen wegen Vergütungsansprüchen und etwaiger 
sonstiger Gegenansprüche aus dem jeweiligen Vertrag kein 
Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Verkäufer besteht. 
Hauptgewerke im Sinne des Kaufvertrags sind: Fassade, 
Rohbau, Natursteine und Fliesen, Aufzug, Abdichtung, 
 Heizung und Sanitär, Innenausbau, Technische Gebäude-
ausrüstung.

(3) Der Verkäufer steht dafür ein, dass er mit den Unternehmern 
keine Vereinbarungen treffen und auch keine sonstigen 
Maßnahmen ergreifen wird, die den Bestand und die Durch-
setzbarkeit von Gewährleistungsmängeln gegenüber den 
Unternehmen gefährden, erschweren und/oder vereiteln 
würden.

(4) Der Verkäufer haftet für die Abtretbarkeit und den Bestand, 
nicht hingegen für die Durchsetzbarkeit der abgetretenen 
Ansprüche.

Rechtsmängel
Der Verkäufer haftet dafür, dass der Kaufgegenstand bei Be-
sitzübergang frei von im Grundbuch eingetragenen Rechten 
Dritter auf den Käufer übertragen wird, aber nur soweit der 
 Käufer nicht derartige Rechte übernommen hat. lm Übrigen sind 
sämtliche Ansprüche und Rechte des Käufers wegen Rechts-
mängeln ausgeschlossen, soweit im Kaufvertrag nichts Ab-
weichendes vereinbart ist.

Offengelegte Sachverhalte
(1) Dem Käufer wurden digitale Objektunterlagen auf einer 

Kommunikationsplattform im Internet (»Datenraum«) 
 zugänglich gemacht (»offengelegte Sachverhalte«). Dazu 
wird vereinbart:
a) Die Parteien wie auch der Notar haben je einen Satz 

 Datenträger mit dem Inhalt des Datenraums erhalten. 
Nach schriftlicher Bestätigung des die Kommunika-
tionsplattform betreibenden Dienstleisters (Anlage zum 
Kaufvertrag) enthält der Datenträger eine vollständige 
Wiedergabe der Dokumente des Datenraums.

b) lm Rahmen einer durch den Notar angenommenen 
 Betreuungstätigkeit nimmt der Notar den Datenträger 
für Verkäufer und Käufer bis zum Ablauf von sechs 
 Monaten nach Ablauf der vereinbarten Frist in Ver-
wahrung; weist einer der Beteiligten vor Ablauf der 
 Verwahrungsperiode nach, dass ein Rechtsstreit oder 
ein schiedsgerichtliches Verfahren zum Kaufvertrag an-
hängig ist, verlängert sich die Verwahrungsperiode, bis 
dem Notar der Abschluss des Verfahrens nachgewiesen 
ist. Während der Verwahrungsperiode darf der Notar 
den Datenträger lediglich Verkäufer und Käufer bzw. de-
ren Bevollmächtigten je gemeinsam zugänglich machen, 
nach deren Ablauf ist sie dem Käufer zu übersenden.

c) Die Mehrkosten dieser Betreuungstätigkeit trägt der 
Käufer, wobei der Gegenstandswert dieser Betreuungs-
tätigkeit von den Parteien übereinstimmend mit 
5.000 Euro angegeben wird.

(2) Der Käufer hat zudem ausreichend Gelegenheit erhalten, 
das Baugrundstück zu besichtigen, zu allen den Kaufgegen-
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stand betreffenden Fragen von sich aus Erkundigungen 
 einzuziehen, alle mit dem Kaufgegenstand im Zusammen-
hang stehenden Umstände, auch soweit diese sich auf 
die  Bebauung, Nutzung und Bewirtschaftung des Kauf-
gegenstandes beziehen, in eigener Verantwortung zu er-
kunden und alle Informationen und Unterlagen einzuholen, 
die für die rechtliche, technische und wirtschaftliche Be-
wertung des Kaufgegenstandes und seiner Nutzbarkeit 
durch den Käufer nach den bei derartigen Immobilien 
 üblichen Kriterien von Bedeutung sind. Der Käufer bestätigt, 
dass seine im Vorfeld des Vertragsabschlusses gestellten 
Fragen hinreichend beantwortet wurden.

(3) Der Käufer versichert, dass er den Datenraum mit der Sorg-
falt eines ordentlichen und umsichtigen Kaufmannes ge-
prüft hat und alle Sachverhalte abgefragt hat, auf die nach 
der gewöhnlichen Verkehrsanschauung der Vertragswille 
des Käufers vernünftigerweise aufbaut.

(4) Soweit dem Käufer vor dem Vertragsabschluss ein Prospekt, 
ein Exposé, Objektunterlagen oder sonstiges Informations-
material zugänglich gemacht wurden, vom Verkäufer oder 
von Dritten, oder der Käufer sich solche Informationen an-
derweitig beschafft hat, sind sich die Parteien darüber einig, 
dass sich die Rechte und Pflichten der Parteien ausschließ-
lich nach den im Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen 
und den darin enthaltenen oder darin ausdrücklich in Bezug 
genommenen Unterlagen richten und eine Haftung des 
 Verkäufers für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
 Informationen und Unterlagen ausgeschlossen ist, soweit 
der Kaufvertrag nichts Abweichendes vorsieht.

Energieausweis
Energieausweise dienen ausschließlich der Information 
(§ 5a EnEG). Mit dem Energieausweis ist keine Beschaffenheits-
vereinbarung oder Garantieerklärung verbunden, insbesondere 
nicht hinsichtlich der im Energieausweis angegebenen Energie-
verbrauchs- und Energiebedarfskennwerte sowie für die aus-
gewiesene Gesamtenergieeffizienz. Der Käufer kann hieraus 
 keinerlei Ansprüche und Rechte, gleich aus welchem Rechts-
grund, gegen den Verkäufer geltend machen.

Nachhaltigkeitszertifikat
Der Verkäufer ist verpflichtet, die planerischen und baulichen 
Voraussetzungen für eine LEED-Gold Zertifizierung gemäß An-
lage zum Kaufvertrag zu schaffen sowie auf seine Kosten 
die  Zertifizierung zu beantragen und das Verfahren der Zertifi-
zierung aktiv zu betreiben.

Umweltschäden, Altlasten
Der Verkäufer haftet nicht für die Freiheit des Baugrundstücks 
von Umweltschäden oder von Bodendenkmälern, es sei denn die 
Beseitigung der Umweltschäden ist Inhalt der Bauverpflichtung 
zur Herstellung des Bauvorhabens durch den Verkäufer oder die 
Umweltschäden wurden von dem Verkäufer verursacht. Boden-
schutzrechtliche Ausgleichsansprüche des Käufers gegenüber 
dem Verkäufer sind ausgeschlossen. »Umweltschäden« im Sinne 
des Kaufvertrags sind sämtliche Boden-, Bodenluft-, Sicker-
wasser-, Oberflächengewässer- und Grundwasserverunreini-

gungen sowie Schadstoffe in und an baulichen Anlagen (wie 
z. B Asbest), im Boden eingeschlossene bauliche oder technische 
Anlagen und Teile davon, Kampfstoffe und Kampfmittel sowie 
Abfälle. Umweltschäden sind insbesondere schädliche Boden-
veränderungen und Altlasten i.S.v. § 2 BBodSchG und im oder am 
Gebäude vorhandene gefährliche oder umweltgefährliche Stoffe 
oder Zubereitungen i.S.v. § 3a ChemG, in beiden Fällen ergänzt 
durch die einschlägigen Rechtsverordnungen, Verwaltungs-
vorschriften und technischen Richtlinien.

Geltungserhaltung
Sämtliche Haftungsbeschränkungen oder Haftungsausschlüsse 
im Kaufvertrag gelten nicht für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer vorsätz-
lichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen; und 
ferner nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
 Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen.

4.4.10 Erläuterungen des Verkäufers zum Kaufgegenstand
Grundsatz
Der Verkäufer erklärt dem Käufer, dass die nachfolgenden 
 Aussagen zutreffend sind. Diese Aussagen beziehen sich, soweit 
kein abweichender Zeitpunkt genannt ist, auf den dritten Tag 
vor  der Beurkundung des Kaufvertrags. Bei diesen Erklärungen 
handelt es sich um selbständige Garantieversprechen im Sinne 
von § 311 Abs. 1 BGB. Der Verkäufer übernimmt keine anderen 
als die im Kaufvertrag vereinbarten selbständigen Garantie-
versprechen.

Erklärungen des Verkäufers
(1) Grundstück

a) Am Unterzeichnungstag und am Tag des Besitzüber-
gangs ist der Verkäufer im Grundbuch als Eigentümer 
des Grundbesitzes eingetragen wie in Abschnitt 4.4.2 
beschrieben. 

b) Es gibt am Tag des Besitzüberganges mit Ausnahme der 
in Abschnitt 4.3.4 (Seite 20) aufgeführten und den 
nach Abschnitt 4.4.8 (Seite 28) zu übernehmenden 
Belastungen keine anderen Belastungen des Grund-
besitzes, als die, die (i) im Kaufvertrag erwähnt sind oder 
im Datenraum offen gelegt sind, (ii) am Tag des Besitz-
überganges abgelöst werden, oder (iii) in Einklang mit 
dem Vertrag oder unter Mitwirkung oder Zustimmung 
des Käufers entstanden sind oder entstehen werden. 
Der Datenraum enthält alle schuldrechtlichen Verein-
barungen zu den aufgeführten Belastungen in Abt. ll des 
Grundbuchs des Grundbe sitzes am Unterzeichnungstag.

(2) Zustand von Grund und Boden
a) Dem Verkäufer sind mit Ausnahme offengelegter 

 Sachverhalte versteckte Mängel des Grundes und des 
Bodens nicht bekannt.

b) Dem Verkäufer liegen keine nachbarrechtlichen Ein-
wendungen in Bezug auf das Bauvorhaben vor und ihm 
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sind auch keine nachbarrechtlichen Einwendungen in 
Bezug auf das Bauvorhaben bekannt.

c) Bis auf die im Datenraum offengelegten Sachverhalte 
sind das Baugrundstück und das Bauvorhaben am 
Tag des Besitzüberganges für den Betrieb und die Funk-
tionsfähigkeit nicht auf Anlagen und Einrichtungen auf 
Nachbargrundstücken angewiesen, es sei denn auf 
 Anlagen und Einrichtungen der öffentlichen Ver- und 
Entsorgung.

d) Am Tag des Besitzüberganges ist das Baugrundstück 
nicht von Nachbargrundstücken über- oder unterbaut 
und sind die Nachbargrundstücke nicht vom Baugrund-
stück über- oder unterbaut.

e) Das Baugrundstück ist für die Zwecke der Errichtung 
des Bauvorhabens bebaubar und nutzbar.

(3) Den Kaufgegenstand betreffende Vereinbarungen und 
 Beschränkungen
a) Der Verkäufer hat mit Ausnahme offengelegter Sach-

verhalte keine Vereinbarungen mit Nachbarn, Behörden 
oder ähnliche Vereinbarungen abgeschlossen und ihm 
sind auch keine solchen von Dritten abgeschlossene 
Vereinbarungen bekannt, die den Käufer nach dem 
 Besitzübergang binden könnten, es sei denn solche sind 
vom ihm übernommen oder nach dem Kaufvertrag 
zu  übernehmen. Dies gilt auch für den Tag des Besitz-
übergangs.

b) Nach Kenntnis des Verkäufers bestehen mit Ausnahme 
offengelegter Sachverhalte keine im Grundbuch nicht 
eingetragene (aber einzutragende) Dienstbarkeiten oder 
nachbarrechtliche Beschränkungen.

(4) Streitige Verfahren
Es gibt mit Ausnahme offengelegter Sachverhalte hinsicht-
lich des Kaufgegenstandes und hinsichtlich der über-
nommenen Mietverhältnisse keine Gerichtsverfahren, be-
hördliche Rechtsbehelfsverfahren oder sonstige behördliche 
Verfahren, die rechtshängig oder schriftlich angedroht sind.

(5) Versicherungen
Die Versicherungsbeiträge für die für den Kaufgegenstand 
bestehenden Versicherungen sind am Tag des Besitzüber-
gangs vollständig bezahlt.

(6) Mietverhältnisse
a) Am Unterzeichnungstag und am Tag des Besitzüber-

ganges bestehen die folgenden, von dem Verkäufer 
während des Besitzes der Immobilien abgeschlossenen 
Miet- und Pachtverträge und sind – ohne Zustimmung 
des Käufers  –  nicht gekündigt, aufgehoben, ergänzt 
oder geändert:

 − Pachtvertrag mit der OHG HOLDING B.V. vom 
22.11.2016;

 − Mietvertrag mit der KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH 
vom 26.07.2017;

 − Mietvertrag mit der unit Gesellschaft für Projektent-
wicklung GmbH vom 18.04.2018 und 

 − Mietvertrag mit der Plexus Deutschland GmbH vom 
09./15.02.2018.

b) Es bestehen am Unterzeichnungstag und am Tag des 
 Besitzüberganges zu den Miet- und Pachtverträgen 

 keine schriftlichen und mündlichen Vereinbarungen und 
Nebenabreden mit den vorgenannten Mietern, denen 
der Käufer nicht zugestimmt hat, und es gibt keine 
 weiteren Miet-, Pacht- und sonstige Nutzungsver-
hältnisse mit Dritten, die nicht im Einklang mit den 
 Regelungen des Vertrags abgeschlossen worden sind.

c) Es sind keine über den Besitzübergang hinauswirkenden 
Vorausverfügungen über Ansprüche oder Rechte 
aus  den vom Käufer übernommenen Mietverträgen 
 getroffen.

(7) Mitarbeiter
Die Veräußerung des Kaufgegenstandes löst am Besitzüber-
gang keinen Betriebsübergang i.S.v. §  613a BGB auf den 
Käufer aus. Der Verkäufer stellt den Käufer von sämtlichen 
aus der Auflösung von Arbeitsverhältnissen resultierenden 
Verpflichtungen entweder durch Zahlung des erforderlichen 
Betrages an den Käufer oder nach Wahl des Käufers an den 
Dritten frei.

(8) Umweltschäden
Dem Verkäufer sind mit Ausnahme offengelegter Sach-
verhalte verborgene Umweltschäden nicht bekannt.

(9) offengelegte Sachverhalte 
Der Verkäufer hat den Datenraum  –  auch unter Berück-
sichtigung der Dokumentenanfragen und Fragen des 
 Käufers  –  mit der Sorgfalt eines ordentlichen und um-
sichtigen Kaufmannes zusammengestellt und alle ihm ver-
fügbaren Informationen eingestellt, die ein professioneller, 
vernünftiger und umsichtiger Käufer für eine Due Diligence 
benötigen und erwarten würde. Der Verkäufer hat alle 
 Auskünfte mit der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eines 
ordentlichen Kaufmannes erteilt sowie alle Fragen im 
 Rahmen der Due Diligence dem Käufer nach bestem Wissen 
richtig, vollständig und nicht irreführend beantwortet. 
Dem  Verkäufer ist nicht bekannt, dass die offengelegten 
Sachverhalte bezüglich wesentlicher Sach- und Rechts-
mängel des Kaufgegenstands unzutreffend oder unvoll-
ständig sind.

(10) Erschließungs- und Abgabenbescheide 
Dem Käufer liegen unbezahlte Bescheide nicht vor.

(11) Rechtsfolgen einer unzutreffenden Erklärung
a) Sollte eine der vorgenannten Erklärungen des Verkäu-

fers unzutreffend sein, kann der Käufer vom Verkäufer 
Schadensersatz in Geld nach Maßgabe des Folgenden 
verlangen.

b) Anstelle der Leistung des Schadensersatzes in Geld kann 
der Käufer verlangen und ist der Verkäufer berechtigt, 
den vertragsgemäßen Zustand herzustellen. Stellt 
der  Verkäufer innerhalb von acht Wochen ab der In-
anspruchnahme durch den Käufer den vertragsgemäßen 
Zustand nicht her, ist dessen Herstellung nicht möglich 
oder lehnt der Verkäufer die Nachbesserung ab, ist der 
Anspruch des Käufers auf Schadensersatz in Geld 
 beschränkt.

c) Die Höhe der Haftung des Verkäufers ist insgesamt 
auf  5.500.000  Euro beschränkt. Der Verkäufer haftet 
überdies nur, wenn der Wert des einzelnen Anspruchs 
den Schwellenwert von 10.000 Euro übersteigt.
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d) §  254 BGB findet Anwendung. Der Schadensersatz in 
Geld umfasst nur die tatsächlich und konkret bei dem 
Käufer entstandenen Schäden. Die Geltendmachung 
von internen Verwaltungs und Gemeinkosten oder 
 entgangenen Gewinnen und von Folgeschäden ist aus-
geschlossen. Nicht gezahlte Mieten stellen insoweit 
 keinen entgangenen Gewinn dar und können als  Schaden 
geltend gemacht werden.

(12) Ausschluss der Haftung bei Kenntnis 
Die Haftung des Verkäufers aus den vorgenannten Erklärun-
gen ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den die Haftung 
begründenden Sachverhalt kannte.

(13) Verjährung 
Die Ansprüche des Käufers aus den vorgenannten Erklärun-
gen der verjähren mit Ablauf von 18 Monaten seit dem Be-
sitzübergang.

(14) Haftungsbeschränkung
Für eine Haftung des Verkäufers aus und im Zusammenhang 
mit dem Kaufvertrag gelten die vorgenannten Beschrän-
kungen gemäß Ziffer (11) c) nicht. Dies gilt insbesondere 
nicht für die Verpflichtung zur Übertragung des Eigentums 
am Kaufgegenstand, frei von vom Käufer nicht übernom-
menen Belastungen, die Verpflichtung zur mangelfreien 
Herstellung des Gebäudes und sonstige Erfüllungsan-
sprüche sowie Freistellungsansprüche (soweit sie sich nicht 
als Rechtsfolge einer unzutreffenden Erklärung ergeben) 
und Ansprüche wegen Steuern aus dem Kaufvertrag. 

4.4.11  Übernahme von Vertragsverhältnissen und Belastungen 
Nutzungsverhältnisse

(1) Der Käufer übernimmt mit Wirkung ab dem Besitzübergang 
Miet-, Pacht und sonstige Nutzungsverhältnisse (»Miet-
verhältnisse«) mit allen sich ab dem Besitzübergang er-
gebenden Rechten und Pflichten. Der Übergang der Miet-
verhältnisse bewirkt, dass sich Verkäufer und Käufer 
wirtschaftlich so stellen, als ob die Mietverträge auch im 
Außenverhältnis bereits zum Besitzübergang auf den Käufer 
übergegangen wären.

(2) Soweit im Kaufvertrag nichts Abweichendes geregelt ist, ist 
der Verkäufer verpflichtet, etwaige Ansprüche der Mieter 
betreffend die Zeit bis zum Übergabezeitpunkt zu erfüllen 
und der Käufer ist verpflichtet, etwaige Ansprüche der 
 Mieter betreffend die Zeit ab dem Übergabezeitpunkt zu 
erfüllen. Verkäufer und Käufer haben sich wechselseitig von 
jeglicher der vorstehenden Regelung widersprechenden 
 Inanspruchnahme freizustellen.

(3) Mit Eintritt des Besitzübergangs ist der Käufer ermächtigt, 
sämtliche Ansprüche und Rechte aus den Mietverhältnissen 
geltend zu machen. 

(4) Ansprüche auf Mieten, bereits geleistete und beim Ver-
käufer vorhandene Mietbürgschaften, Kautionen und sons-
tige Mietsicherheiten, bereits abgerechnete Betriebskosten 
sowie auf sonstige Mieterleistungen für die Zeit bis zum 
 Besitzübergang verbleiben beim Verkäufer. Solche An-
sprüche können von dem Verkäufer auf eigene Kosten 
 beigetrieben werden.

(5) Eine Aufstellung der Mietverhältnisse zum Stichtag 
09.04.2018 befindet sich in der Anlage zum Kaufvertrag.

Belastungen
1) Andere als vom Käufer veranlasste Belastungen in Abt. lll 

des Grundbuchs sind zu löschen, soweit im Folgenden nichts 
Abweichendes vereinbart ist.

2) Der Käufer beabsichtigt ggf. einen Teil des Kaufpreises 
mit  der im Grundbuch eingetragenen Grundpfandgläubi-
gerin (Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG) 
zu finanzieren.
a) Der Käufer ist spätestens bis zum 30.09.2018 berechtigt, 

dem Verkäufer und dem Notar schriftlich zu bestätigen, 
ob und in welcher Höhe er die in Abt. III, lfd. Nr.  1 und 
2  eingetragenen Grundpfandrechte (zum Zwecke der 
 Finanzierung), jedoch ohne die gesicherte Darlehens-
verbindlichkeit des Verkäufers, die aus dem Kaufpreis 
abzulösen ist, übernehmen wird. Soweit der Käufer dem 
Verkäufer und dem Notar die (ganze oder teilweise) 
Übernahme der vorgenannten Grundpfandrechte be-
stätigt, ist der Verkäufer nur noch verpflichtet, die 
nicht  übernommenen Grundpfandrechte bzw. Grund-
pfandrechtsteilbeträge zu löschen. Unterbleibt bis 
 spätestens zum 30.09.2018 eine schriftliche Mitteilung 
zur Grundpfandrechtsübernahme, hat der Verkäufer 
die  in Abt. lll des Grundbuchs eingetragenen Grund-
pfandrechte vollständig zu löschen.

b) Der Notar wird beauftragt, bei der Deutsche Genossen-
schafts-Hypothekenbank AG eine schriftliche Be-
stätigung einzuholen, dass sie den getroffenen Verein-
barungen für die Übernahme der Grundschuld durch den 
Käufer zustimmt und nach Ablösung der Verbindlichkeit 
des Verkäufers die vorbezeichnete Grundschuld aus-
schließlich der Sicherung von Forderungen gegen den 
Käufer dient und sie mit der Grundschuld nur nach 
 Weisung des Käufers verfahren wird.

(3) Der Käufer übernimmt die in der Anlage zum Kaufvertrag 
aufgeführten Belastungen in Abt. ll des Grundbuchs mit den 
zugrundeliegenden schuldrechtlichen Vereinbarungen 
 unter Freistellung des Verkäufers für die sich ab dem Be-
sitzübergang ergebenden Verpflichtungen.

(4) Der Käufer übernimmt ferner für den Kaufgegenstand 
 bestehende Baulasten, baulastenähnliche Belastungen, 
im  Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten und 
nachbarrechtliche Beschränkungen.

Zu übernehmende Verträge
(1) Der Käufer tritt anstelle des Verkäufers mit Wirkung ab dem 

Besitzübergang in die in der Anlage zum Kaufvertrag auf-
geführten Vertragsverhältnisse hinsichtlich aller sich ab 
dem Besitzübergang ergebenden Rechte und Pflichten ein, 
einschließlich hinsichtlich der Bestellung von Belastungen 
in Abt. ll des Grundbuchs für Versorgungsunternehmen. 
 Eine Anrechnung auf den Kaufpreis erfolgt nicht.

(2) Der Verkäufer wird im weiteren Projektverlauf Wartungs-, 
Versorgungs- oder andere Serviceverträge für das Gebäude 
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und seine Einrichtungen abschließen, die für den Betrieb 
des Gebäudes erforderlich oder zweckmäßig sind oder der 
Verlängerung von Verjährungsfristen dienen (»Service-
verträge«). Die Serviceverträge sind dem Käufer vor 
 Vertragsabschluss zur Abstimmung und Zustimmung vor-
zulegen, der die Zustimmung nur aus wichtigem Grund ver-
sagen darf.

(3) Der Übergang der übernommenen Verträge und Service-
verträge bewirkt, dass sich Verkäufer und Käufer wirt-
schaftlich so stellen, als ob diese Verträge auch im Außen-
verhältnis bereits zum Besitzübergang auf den Käufer 
übergegangen wären. Der Käufer ist ab dem Besitzübergang 
ermächtigt, alle sich aus den übernommenen Servicever-
trägen seit dem Besitzübergang ergebenden Rechte aus-
zuüben, insbesondere Kündigungen zu erklären. Die Entgel-
te und Kosten für die Zeit bis zum Besitzübergang trägt der 
Verkäufer, danach der Käufer. Der Verkäufer wird alle ihn bis 
zum Besitzübergang betreffenden Verpflichtungen aus den 
übernommenen Verträgen und Serviceverträgen ordnungs-
gemäß erfüllen. Von einer vereinbarten Vertragsübernah-
me  abweichenden Inanspruchnahme stellen die Parteien 
 einander frei.

(4) Scheitert die Vertragsübernahme an der verweigerten 
 Zustimmung des Vertragspartners, stellen sich die Parteien 
so, wie wenn die Vertragsübernahme wirksam geworden 
wäre. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den von der ver-
weigerten Zustimmung betroffenen Vertrag zum nächst-
möglichen Termin zu beenden.

(5) Der Käufer ist ab dem Besitzübergang ermächtigt, alle sich 
aus den übernommenen Verträgen seit dem Besitzübergang 
ergebenden Rechte auszuüben, insbesondere Kündigungen 
zu erklären. Die Entgelte für die Zeit bis zum Besitzübergang 
trägt der Verkäufer, danach der Käufer. Von einer der verein-
barten Vertragsübernahme abweichenden Inanspruchnah-
me stellen die Parteien einander auf erstes Anfordern frei.

(6) lm Falle einer Veräußerung während der Laufzeit oder 
 Bindungsfrist einer der übernommenen Verträge wird der 
Verkäufer sämtliche von ihm übernommenen und durch den 
Verkäufer noch nicht erfüllten Verpflichtungen auf seinen 
Rechtsnachfolger im Eigentum mit Weiterübertragungs-
verpflichtung übertragen.

4.4.12  Abgrenzungen der Nutzungen und Lasten, 
 Besitzübergang

Besitz, Nutzungen und Lasten
(1) Der Besitz, die Gefahr, die Nutzungen und die Lasten gehen 

zum Stichtag (voraussichtlich im Februar 2019) auf den 
 Käufer über. Stichtag ist der Monatserste (0:00 Uhr), der auf 
die vertragsgemäße Zahlung des bei Fälligkeit zahlbaren 
vorläufigen Kaufpreises folgt (»Besitzübergang«).

(2) Der Käufer verzichtet auf eine Übergabe des Kaufgegen-
stands an Ort und Stelle.

(3) Zu den Lasten zählen insbesondere auch die Betriebskosten 
im Sinne von §  556 Abs.  1 BGB (»Betriebskosten«), die 
 all gemeine Verkehrssicherungspflicht, die Verpflichtungen 
aus den Serviceverträgen, die Grundsteuer und die Prämi-

en  für Sach- und Haftpflichtversicherungen, die gemäß 
§  95  Versicherungsvertragsgesetz (VVG) auf den Käufer 
übergehen. 

Betretungs- und Bearbeitungsrecht
Der Verkäufer ist auch nach dem Besitzübergang berechtigt, 
den  Kaufgegenstand für Zwecke der Erfüllung seiner Verpflich-
tungen aus diesem Kaufvertrag zu betreten und betreten zu 
 lassen sowie die erforderlichen Arbeiten zur Vollendung des 
Bauabschnitts Büro vorzunehmen und vornehmen zu lassen.

Erschließungskosten, Abgaben etc.
Soweit nicht durch die Ersterschließung des Gebäudes be-
gründet, gilt hinsichtlich der Kosten der Erschließung sowie für 
Abgaben Folgendes:
(1) Erschließungsbeiträge nach dem Bundesbaugesetz (BauGB), 

nach einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften, An-
liegerbeiträge und Kostenerstattungsforderungen nach 
dem Kommunalabgabengesetz und §§ 135 a ff. BauGB und 
andere öffentliche Grundstückslasten, für die ein Bescheid 
ab Besitzübergang zugestellt wird, hat der Käufer zu tragen, 
soweit es sich um Maßnahmen handelt, die sich auf den 
Zeitraum nach Besitzübergang beziehen. Alle bis zum 
 vorgenannten Zeitpunkt zugestellten Bescheide und alle 
nach dem vorgenannten Zeitpunkt zugestellten Bescheide, 
die sich auf Maßnahmen bis zum Besitzübergang beziehen, 
hat der Verkäufer zu bezahlen. Sätze 1 bis 3 gelten sinn-
gemäß für die Erfüllung von den Kaufgegenstand be-
treffenden behördlichen Auflagen, soweit diese Auflagen 
nicht im Zusammenhang mit der Errichtung des Bauvor-
habens stehen, die auf jeden Fall vom Verkäufer zu über-
nehmen sind.

(2) Vorausleistungen und etwaige Erstattungsansprüche 
 aufgrund aufgehobener Bescheide werden an den Käufer 
abgetreten und sind mit dessen endgültiger Beitragsschuld 
zu verrechnen, und zwar auch dann, wenn überschüssige 
Leistungen zu erstatten sind; die Parteien werden die 
 Abtretung der Gemeinde selbst anzeigen.

(3) Die Regelung der Kostenverteilung gilt im Verhältnis der 
Parteien auch, wenn eine Abrechnung nicht durch Beitrags-
bescheid der Gemeinde (ggf. der beitragserhebenden 
 Körperschaft), sondern z. B. auf privatrechtlicher Grundlage 
oder aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Eigen-
tümer und der Gemeinde (ggf. der beitragserhebenden 
 Körperschaft) erfolgt.

(4) Der Käufer trägt ab dem Besitzübergang die Kosten für 
Maßnahmen im Sinne von §  24 BBodSchG, und zwar auch 
bei  einer Inanspruchnahme von Personen, die für eine 
 Verantwortlichkeit des Verkäufers aus handelsrechtlichem 
oder gesellschaftsrechtlichem Rechtsgrund einzustehen 
haben (§ 4 Abs. 3 Satz 4 BBodSchG); solche Personen sind 
aus dieser Vereinbarung unmittelbar berechtigt. Soweit 
diese Maßnahmen jedoch Gegenstand der Bauverpflichtung 
des Verkäufers zur Errichtung des Bauvorhabens sind, 
hat der Verkäufer diese Maßnahmen auf eigene Kosten aus-
zuführen.
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Abrechnungen
Für die Abrechnung im lnnenverhältnis der Parteien gilt:
(1) Nutzungen und Lasten des Kaufgegenstands werden nach 

dem Verhältnis der Zeit, für die sie bezahlt wurden oder 
zu  zahlen sind, zwischen dem Verkäufer und dem Käufer 
auf  den Stichtag des Besitzübergangs abgegrenzt und 
 ausgeglichen. 

(2) Zum Zeitpunkt des Besitzübergangs nicht verbrauchte 
 Vorauszahlungen der Mieter auf die Betriebskosten stehen 
dem Käufer zu. Der Verkäufer hat nach dem Besitzübergang 
eine schriftliche Abrechnung zu erstellen und sie dem 
 Käufer zur Prüfung vorzulegen. Abrechnung und Prüfung 
erfolgen in angemessener Frist. 

(3)  Der Saldo aus der Abrechnung ist von der zur Zahlung 
 verpflichteten Partei binnen 10 Tagen zu zahlen.

(4) Soweit zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung noch 
nicht alle notwendigen Kostenbelege vorhanden sind, ist 
der Verkäufer berechtigt, die endgültige Abrechnung auf 
Basis von vernünftigen Schätzungen vorzunehmen. Der 
Verkäufer ist verpflichtet, nach Kenntnis der tatsächlichen 
Kosten eine Änderung der endgültigen Abrechnung vor-
zunehmen, soweit diese auf Schätzungen beruht. Anstatt 
einer Schätzung kann der Käufer vor dem Eingang der 
 notwendigen Kostenbelege Zwischenabrechnungen und 
danach eine Schlussabrechnung verlangen.

(5) Wird der Verkäufer nach dem Besitzübergang wegen vom 
Käufer zu tragender Lasten, insbesondere der Grundsteuer, 
von Dritten in Anspruch genommen, stellt der Käufer den 
Verkäufer hiervon frei. Wird der Käufer nach dem Be-
sitzübergang wegen vom Verkäufer zu tragender Lasten von 
Dritten in Anspruch genommen, stellt der Verkäufer den 
Käufer hiervon frei.

Für die Abrechnung im Verhältnis zu den Mietern gilt:
(1) Die Betriebskosten für die im Zeitpunkt des Besitz übergangs 

abgelaufene Abrechnungsperiode rechnet der Verkäufer ab. 
Nachzahlungsansprüche stehen dem Verkäufer zu. Für ein 
Guthaben des Mieters steht der Verkäufer ein.

(2) Die Betriebskosten für die im Zeitpunkt des Besitzüber-
gangs laufende Abrechnungsperiode rechnet der Käufer ab. 
Der Verkäufer ist gegenüber dem Mieter nicht berechtigt, 
eine auf den Besitzübergang bezogene Zwischenabrech-
nung zu erstellen. lm Verhältnis zum Mieter stehen die 
Nachzahlungsansprüche dem Käufer zu.

Freistellung
Soweit im Kaufvertrag nicht anders bestimmt, ist die zur Kosten- 
oder Lastentragung verpflichtete Partei zur Freistellung der an-
deren Partei auf erstes Anfordern verpflichtet, Freistellungs-
ansprüche entstehen und werden fällig mit der Inanspruchnahme 
des Freistellungsgläubigers.

Abtretungen
(1) Aufschiebend bedingt durch die Zahlung des vorläufigen 

Kaufpreises tritt der Verkäufer an den Käufer ab:
a) alle sich aus den Mietverhältnissen für die Zeit ab dem 

Besitzübergang ergebenden Ansprüche und Rechte,
b) alle sich aus den Verträgen mit den Unternehmern 

 ergebenden Ansprüche und Rechte,

c) alle sich aus den übernommenen Verträgen und den 
 Serviceverträgen für die Zeit ab dem Besitzübergang 
 ergebenden Ansprüche und Rechte,

d) alle ihm selbst oder ihm gegenüber Dritten zustehenden 
Nutzungs-, Änderungs- und Verwertungsrechte an 
 Planungen und sonstigen Leistungen für den Kauf-
gegenstand, einschließlich solcher an urheberrechtlich 
geschützten Leistungen,

e) seine Rechte an der Domain quartierwest.com,
f) die Ansprüche, die ihm gegen Dritte wegen etwaiger 

Umwelt- und Bergschäden des Kaufgegenstands zu-
stehen, und

g) alle ihm im Hinblick auf den Kaufgegenstand zustehen-
den Ansprüche gegen Versicherungen oder Dritte, 
 insbesondere solche wegen zwischenzeitlicher Ver-
schlechterung des Kaufgegenstands, und etwa noch 
 bestehende Gewährleistungsansprüche aus Wartungs- 
und Reparaturverträgen.

(2) Der Käufer nimmt die Abtretungen an.
(3) Der Verkäufer haftet nicht für Abtretbarkeit, Bestand oder 

Durchsetzbarkeit der abgetretenen Ansprüche und Rechte, 
soweit im Kaufvertrag nichts Abweichendes vereinbart 
worden ist.

4.4.13 Vollzugshindernisse, Rücktritt vom Vertrag
Allgemeine Bestimmungen
(1) Für einen Rücktritt vom Vertrag gelten, soweit nichts 

 anderes bestimmt ist, die gesetzlichen Bestimmungen.
(2) Ein Rücktritt vom Vertrag ist stets schriftlich gegenüber 

dem Notar zu erklären, der insoweit für die Parteien 
 empfangsbevollmächtigt ist.

(3) Die Kosten der Kaufvertragsurkunde einschließlich ihres 
Vollzugs und der Rückabwicklung, sowie die Kosten einer 
Bezugsurkunde (»Rücktrittskosten«), trägt im Falle eines 
Rücktritts diejenige Partei, die den Grund für die Ausübung 
des Rücktrittsrechtes zu vertreten hat. Hat keine Partei den 
Rücktritt zu vertreten, tragen die Rücktrittskosten der 
 Verkäufer und der Käufer jeweils zur Hälfte.

Rücktritt bei Zahlungsverzug
Der Verkäufer kann vom Kaufvertrag zurücktreten, 
a) wenn der Käufer mit der Zahlung des vorläufigen Kaufprei-

ses ganz oder teilweise in Verzug ist und innerhalb einer ihm 
 gesetzten Nachfrist von 14 Tagen den Kaufpreis nicht zahlt 
oder

b) wenn der Käufer die Grunderwerbsteuer nach Veranlagung 
durch das Finanzamt nicht, nicht fristgerecht oder nicht 
 vollständig zahlt, dem Verkäufer vom Finanzamt eine In-
anspruchnahme als Steuerschuldner angedroht wurde und 
eine dem Käufer zum Ausgleich der Grunderwerbsteuer 
 gesetzte  Nachfrist von 14 Tagen fruchtlos verstrichen ist.

Rücktritt bei Vorkaufsrechtsausübung oder Zustimmungsver-
weigerung
(1) Sofern für den Kaufgegenstand ein Vorkaufsrecht ausgeübt 

wird, können der Verkäufer und der Käufer von diesem 
Kaufvertrag zurücktreten und es stehen dem Käufer bzw. 
Verkäufer gegenüber dem Verkäufer bei Übereignung des 
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Kaufgegenstands an den Vorkaufsberechtigten kein 
 Anspruch auf Erfüllung oder Schadensersatz zu; der Verkäu-
fer ist in diesem Fall lediglich verpflichtet, dem Käufer etwa 
bereits erbrachte Leistungen zurück zu gewähren; insoweit 
tritt der Verkäufer dem Käufer seinen Kaufpreisanspruch 
gegen den Vorkaufsberechtigten zur Sicherheit ab.

(2) Soweit die Ausübung des Vorkaufsrechts lediglich einen Teil 
des Kaufgegenstands betrifft, ist der Rücktritt auch nur in 
Bezug auf den betroffenen Teil möglich. Unter »Teil des 
Kaufgegenstands« verstehen die Parteien einen nur unter-
geordneten Teil des Kaufgegenstands, der für die vertrags-
gemäße Nutzung entbehrlich oder ohne wesentlichen Auf-
wand ersetzbar ist, etwa eine für eine Straßen- oder 
Gehwegarrondierung erforderliche Fläche. ln diesem Fall 
bleibt der Bestand des Kaufvertrags im Übrigen für die von 
keiner Vorkaufsrechtsausübung betroffenen Kaufgegen-
stände unberührt und ist der Verkäufer verpflichtet, dem 
Käufer bei Veräußerung des betroffenen Teils des Kauf-
gegenstands an den Vorkaufsberechtigten den auf diesen 
Teil entfallenden Bodenwert zu erstatten.

(3) lm Falle der Versagung einer zum Vollzug des Kaufvertrags 
erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigung sind der 
Verkäufer und der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Ziffer (2) 
findet entsprechende Anwendung. Ein Schadensersatz-
anspruch ist in diesem Falle wechselseitig ausgeschlossen.

Rücktritt bei Verzug mit Fertigstellung des Bauvorhabens
(1) Hat der Verkäufer das Bauvorhaben nicht bis zum 30.09.2019 

abnahmereif fertiggestellt, ist der Käufer zum Rücktritt 
vom Kaufvertrag berechtigt.

(2) lm Falle des Rücktrittes trägt der Verkäufer die Kosten 
der  Rückabwicklung und leistet an den Käufer einen pau-
schalierten Schadensersatz in Höhe von 2.500.000  Euro 
für  nutzlos aufgewandte Transaktionskosten. Ein weiter-
gehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.

Long-Stop Date
(1) Sollten nicht bis zum 30.09.2019 die Vollzugsvoraussetzun-

gen gemäß Kaufertrag vollständig eingetreten und/oder auf 
deren Eintritt verzichtet worden sein, ist jede Partei berech-
tigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

(2) Das Rücktrittsrecht steht einer Partei nicht zu, wenn der 
Rücktrittsgrund ausschließlich von ihr zu vertreten ist.

(3) lm Falle des Rücktrittes durch eine der Parteien trägt der 
Verkäufer die Kosten der Rückabwicklung dieses Vertrages 
und leistet an den Käufer einen pauschalierten Schadens-
ersatz in Höhe von 2.500.000 Euro für nutzlos aufgewandte 
Transaktionskosten. Ein weitergehender Schadensersatz-
anspruch ist ausgeschlossen.

Wesentliche Verschlechterungen
(1) Verschlechtert sich der Kaufgegenstand (in seinem gegen-

wärtigen oder aufgrund der Durchführung des Bauvor habens 
veränderten Zustand) zwischen dem Vertrags abschluss und 
dem Besitzübergang (also während der Bauzeit) derart, dass
a) die Beseitigung der Verschlechterung Nettokosten in 

Höhe eines Betrages von insgesamt mehr als 25% des 
Kaufpreises (netto) verursachen würde,

b) die im Kaufvertrag genannten Mietverträge vor dem 
 Besitzübergang wirksam gekündigt oder aus einem 
 anderen Grunde beendigt wurden, oder

c) hinsichtlich des Vermögens einer der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschluss genannten Mieter ein Eigenantrag 
auf Eröffnung des lnsolvenzverfahrens oder eines 
 ähnlichen Verfahrens gestellt oder ein (vorläufiges) 
 lnsolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse ab-
gelehnt wurde, kann jede Partei vom Kaufvertrag 
 zurücktreten.

(2) lm Falle des Rücktrittes durch eine der Parteien trägt der 
Verkäufer die Kosten der Rückabwicklung des Vertrages und 
leistet an den Käufer einen pauschalierten Schadensersatz 
in Höhe von 2.500.000  Euro für nutzlos aufgewandte 
 Transaktionskosten. Ein weitergehender Schadensersatz-
anspruch ist ausgeschlossen.

Weitere Rücktrittsfolgen
(1) lm Falle des Rücktritts aufgrund von Zahlungsverzug trägt 

der Käufer die Kosten der Rückabwicklung und leistet an 
den Verkäufer einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe 
von 2.500.000 Euro für nutzlos aufgewandte Transaktions-
kosten. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist 
ausgeschlossen.

(2) Zu vertreten hat der Verkäufer nur den Eintritt der Vollzugs-
voraussetzung (Löschungsunterlagen). Den Rücktritt bei 
Vorkaufsrechtsausübung oder Zustimmungsverweigerung 
haben keine der beiden Parteien zu vertreten.

(3) Rücktrittsrechte des Käufers erlöschen mit auf Eintritt der 
Kaufpreisfälligkeit folgender Zahlung des Kaufpreises durch 
den Käufer.

(4) Die Rückzahlung von etwa ganz oder teilweise bereits 
 gezahltem Kaufpreis erfolgt Zug um Zug gegen die Abgabe 
der Löschungsbewilligungen betreffend die Vormerkung 
und die Finanzierungsgrundpfandrechte des Käufers.

4.4.14 Kosten, Grunderwerbsteuer
(1) Der Käufer trägt

a) die Kosten des Beurkundungsverfahrens sowie die 
im  Zusammenhang mit dem Beurkundungsverfahren 
anfallenden Kosten des Vollzugs und der Betreuungs-
tätigkeiten,

b) die Kosten der Eintragung ins Grundbuch und der zu der 
Eintragung erforderlichen Erklärungen,

c) die Kosten, die durch Treuhandaufträge der den Kauf-
preis finanzierenden Kreditinstitute entstehen und

d) die Grunderwerbsteuer.
(2) Der Verkäufer trägt die (Mehr-)Kosten etwaiger Lasten-

freistellung bei Notar, Gläubiger und Grundbuchamt,
(3) Die Kosten ihrer Vertretung und Beratung trägt jede Partei 

selbst.
(4) Der Käufer ist verpflichtet, die Grunderwerbsteuer unver-

züglich nach der Veranlagung zu bezahlen.

4.4.15 Umsatzsteuer, steuerliche Haftung
(1) Bei der Übertragung des Kaufgegenstands handelt es 

sich  um eine umsatzsteuerbare aber umsatzsteuerfreie 
Grundstückslieferung nach §§  1 Abs.  1 Nr.  1 und §  4 Nr.  9 
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Buchstabe a) Umsatzsteuergesetz (UStG), da der Verkäufer 
die Immobilien neu entwickelt und der Käufer beabsichtigt, 
den Kaufgegenstand langfristig zu vermieten. Der Verkäufer 
verzichtet hiermit nach § 9 Abs. 1 und 3 UStG hinsichtlich 
der Übertragung des Kaufgegenstandes auf die Umsatz-
steuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 9 Buchstabe a) UStG (Option).

(2) Der Kaufvertrag stellt weder eine Rechnung noch einen 
Rechnungsbestandteil im umsatzsteuerlichen Sinne dar. 
Der Verkäufer wird dem Käufer eine Rechnung nach §§  14, 
14a UStG mit der Angabe »Steuerschuldnerschaft des 
 Leistungsempfängers« ausstellen,

(3) Sollten neben der Grundstückslieferung noch weitere 
 umsatzsteuerpflichtige Leistungen des Verkäufers an den 
Käufer erfolgen (z.  B. im Hinblick auf eine Lieferung von 
 Zubehör), für die der Verkäufer Steuerschuldner ist, so 
 erhöht sich der auf diese Leistungen entfallende Kauf-
preisanteil um die Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher 
 Höhe (zurzeit 19  %). Dies gilt allerdings nur, soweit diese 
Umsatzsteuer durch den Käufer als Vorsteuer abziehbar ist.

(4) Soweit die zuständige Finanzbehörde des Verkäufers 
die  Lieferung des Kaufgegenstands als einen Umsatz im 
Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne 
des § 1 Abs. 1a UStG behandelt, gilt Folgendes:
a) Der Käufer tritt im Hinblick auf die Berichtigung des 

 Vorsteuerabzugs nach § 15a Abs. 10 UStG an die Stelle 
des Verkäufers.

b) Der Verkäufer sichert dem Käufer zu, dass im Zeitpunkt 
der Geschäftsveräußerung keine laufenden Vorsteuer-
berichtigungen vorzunehmen sind.

c) Der Verkäufer wird dem Käufer die nach §  15a Abs.  10 
Satz 2 in Verbindung mit § 22 Abs. 4 UStG, Abs. 15a.12 
UStAE erforderlichen Angaben machen.

d) Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer von sämt-
lichen Zahllasten, die aus der Durchführung von 
 V orsteuerberichtigungen nach §  15a UStG resultieren, 
vollständig freizustellen und alle hierauf geleistete 
 Zahlungen zu erstatten, soweit die Vorsteuerberichti-
gungen auf Änderungen der Verhältnisse beruhen, die 
bis zum Übergabetag des Kaufgegenstands eingetreten 
sind. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten 
einschließlich etwaiger steuerlichen Nebenleistungen 
trägt der Verkäufer.

(5) Der Verkäufer erklärt, dass alle sog. Betriebssteuern und die 
Grundsteuer, für die eine Haftung des Käufers oder eine 
Duldungsverpflichtung in Betracht kommt, entrichtet sind 
bzw. entrichtet werden. Soweit diese Erklärung unzu-
treffend sein sollte, so wird der Verkäufer dem Käufer die 
hieraus entstehenden Schäden ersetzen.

(6) Ansprüche des Käufers nach §  21 »Umsatzsteuer, Steuer-
liche Haftung« des Kaufvertrags verjähren frühestens drei 
Monate nach Ablauf der Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 1 
Satz 1 AO für den Erlass des jeweiligen Steuer- bzw. 
 Haftungsbescheids, unter Berücksichtigung aller An- und 
Ablaufhemmungen, für die jeweilige Festsetzung der Steuer 
oder Haftungsschuld, die dem Anspruch zugrunde liegt. 
Solche Ansprüche unterliegen einer weiteren Anspruchs-
beschränkung nur dann, wenn in der beschränkenden Rege-

lung explizit durch Nennung dieses § 21 Bezug auf den zu 
beschränkenden Anspruch genommen wird.

4.4.16 Dingliche und verfahrensrechtliche Erklärungen
Auflassung, Umschreibung, Vollzugssperre
(1) Verkäufer und Käufer sind darüber einig, dass das Eigentum 

an dem Kaufgegenstand von dem Verkäufer auf den Käufer 
übergeht.

(2) Der Verkäufer bewilligt und der Käufer beantragt die Um-
schreibung des Eigentums im Grundbuch auf den Käufer.

(3) Der Notar wird angewiesen,
a) den Antrag auf Eintragung des Eigentumswechsels erst 

zu stellen, wenn ihm vom Verkäufer die Bezahlung 
des  vorläufigen Kaufpreises, abzüglich des Kaufpreis-
einbehalts, schriftlich bestätigt oder vom Käufer nach-
gewiesen worden ist und

b) bis dahin Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften 
dieses Vertrages nur auszugsweise ohne die erklärte 
Auflassung zu erteilen.

Auflassungsvormerkung
Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf Übertragung 
des  Eigentums am Kaufgegenstand wurde die Auflassungs-
vormerkung am 25.04.2018 im Grundbuch eingetragen.

Löschungsanträge
(1) Der Verkäufer und der Käufer stimmen der Löschung aller 

nicht übernommenen Belastungen in Abteilung ll und lll des 
Grundbuches des Kaufgegenstands zu und bewilligen und 
beantragen die Löschung auch, soweit sie selbst berechtigt 
sind. 

(2) Der Käufer bewilligt und beantragt schon jetzt, die Auf-
lassungsvormerkung wieder zu löschen, sobald der Käufer 
als Eigentümer des Kaufgegenstands im Grundbuch ein-
getragen ist und keine Zwischeneintragungen erfolgt sind, 
an denen der Käufer nicht mitgewirkt hat.

4.4.17 Verfügungsbeschränkung/Verwahrstelle
(1) Der Notar wird übereinstimmend von beiden Parteien 

 beauftragt, auf schriftliches Verlangen des Käufers, beim 
Eintragungsantrag zusätzlich folgenden Vorbehalt zur 
 Eintragung anzumelden:
»Der eingetragene Eigentümer darf über den Grundbesitz 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der State Street 
Bank International GmbH mit Sitz in München (eingetragen 
im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB  42872), als Verwahrstelle des geschlossenen 
 Publikums-Fonds HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. 
geschlossene Investment-KG verfügen.«

(2) Der Käufer bewilligt und beantragt zugleich rein vorsorglich 
die Eintragung vorstehender Verfügungsbeschränkung in 
Abt. ll der Grundbücher.

(3) Der Notar wird angewiesen, auf schriftliches Verlangen des 
Käufers, die Eigentumsumschreibung im Namen des Käufers 
nur zusammen mit der Eintragung vorgenannter Ver-
fügungsbeschränkung zu beantragen (§ 16 Abs.2 GBO).
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4.5  Mieterstruktur und Mietverträge
Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsarten des Anlage-
objekts (Büro- und Dienstleistungsnutzung bzw. Hotelnutzung) 
in Verbindung mit der Mieterstruktur ist bei wirtschaftlicher 
 Betrachtungsweise gemäß §  262 Abs.  1 S. 2 Nr.  2 KAGB eine 
Streuung des Ausfallrisikos gewährleistet.

Aus den zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens 
bestehenden Mietverhältnissen der Büroimmobilie erzielt die 
 Investmentgesellschaft bei planmäßigem Verlauf anfänglich 
 einen jährlichen Ertrag von rund 1.504.552,82 Euro. 

Die Pachteinnahmen des Hotelgebäudes sind wie folgt gestaffelt:
 − 842.300 Euro im 1. Jahr ab Pachtbeginn
 − 950.060 Euro im 2. Jahr ab Pachtbeginn
 − 1.122.254 Euro ab dem 3. Jahr ab Pachtbeginn (entspricht rd. 

525 Euro/Zimmer/Monat).
Rund 57,3  % der Einnahmen werden aus der Vermietung des 
 Bürogebäudes erzielt, rd. 42,7  % der Einnahmen entfallen auf 
die Verpachtung des Hotelgebäudes. Eine Übersicht der Flächen- 
und Ertragsverteilung gibt die oben stehende Tabelle.

Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge bzw. des Pacht-
vertrags für die Immobilien beträgt zum 01.02.2019 rund 
14,7  Jahre. Die gewichtete Restlaufzeit bezieht sich jeweils 
auf  die Berechnung der Miet-/Pachteinnahmen in Relation zur 
jeweiligen Restlaufzeit der Verträge.

4.5.1 Mieter und Mietvertragsdaten
Die Mietverträge bzw. der Pachtvertrag des Anlageobjekts sind 
über Indexierungen wertgesichert. Die Anpassungen werden 
nach einer Karenzzeit überwiegend jährlich entsprechend der 
Veränderung des Verbraucherpreisindexes (VPI) vorgenommen. 
Darüber hinaus enthalten alle Verträge Verlängerungsoptionen 
für die Mieter. Eine Übersicht über die Mieter/den Pächter sowie 
deren Vertragsdaten gibt die Tabelle »Übersicht der Mieter und 
Mietvertragsdaten« auf der nächsten Seite.

Betriebs- und Nebenkosten
Die Regelungen in den vorgenannten Verträgen sehen grund-
sätzlich eine weitgehende Umlage der Betriebs- und Neben-
kosten auf die Mieter vor und entsprechen im Wesentlichen der 
aktuellen Betriebskostenverordnung. Grundlage hierfür sind 
 üblicherweise Betriebskosten gemäß §§ 1, 2 der Betriebskosten-
verordnung. In der Regel existieren in den Mietverträgen darüber 
hinaus auch Regelungen zur Umlage der Gebäudereinigungskos-
ten, der Kosten für Betrieb, Wartung und Instandhaltung/-set-
zung aller technischen Einrichtungen, Kosten des Hausmeisters 
und des Haustechnikers sowie Kosten für die technische und 
kaufmännische Gebäudeverwaltung.  Soweit möglich, haben die 
Mieter eigene Versorgungsverträge abzuschließen und diese un-
mittelbar mit den Versorgungs trägern abzurechnen. Aufwen-
dungen für Mieterausbauten,  juristische, steuerliche und techni-
sche Beratungen sowie Kosten, die in keinem direkten 
Zusammenhang mit den Immobilien  stehen, und daher keine Be-
triebskosten im engeren Sinne  darstellen, finden bei der Aufstel-
lung der nicht umlagefähigen Betriebs- und Nebenkosten keine 
Berücksichtigung.

Instandhaltung und Instandsetzung, Schönheitsreparaturen
Die mietvertraglichen Vereinbarungen sehen vor, dass der 
 Vermieter für die Instandhaltung und Instandsetzung von Dach 
und Fach sowie sämtlicher zentraltechnischer Anlagen, Gemein-
schaftsanlagen und -flächen verantwortlich ist. Die Kosten für 
Betrieb, Wartung, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen der technischen Einrichtungen sowie für Instandhaltung 
und Instandsetzung von Gemeinschaftsanlagen und -flächen 
werden weitgehend auf die Mieter umgelegt. Die Mieter über-
nehmen grundsätzlich die Kosten der Instandsetzung innerhalb 
der Mietsache sowie die Kosten für Klein- und/oder Schönheits-
reparaturen. Die Kostenumlagen sind – wie allgemein  üblich – für 
den Einzelfall und/oder der Höhe nach begrenzt. Die Rückgabe 
der Mietsache ist grundsätzlich  –  mit Ausführung fälliger 
 Schönheitsreparaturen durch die Mieter  –  als »besenrein« 
 vereinbart. Eine Endrenovierung der jeweiligen Mietsache wird 
durch die Mieter nur in Einzelfällen und in dem jeweils beschrie-
benen Umfang geschuldet.

Flächen- und Ertragsverteilung nach Nutzungsarten zum 01.02.2019 – teilweise PROGNOSE –

Nutzung Fläche in m² / Anzahl

Flächenanteil in % 
der Gesamtmietfläche 

(BGF oberirdisch)
Anteil in % am Mie-

tertrag Mietertrag in Euro p.a.
Monatliche Miete 

in Euro/m² bzw. Anzahl

Büro 9.205 65,2 52,6 1.382.948 12,52

Hotel² 5.758 (178 Zimmer) 34,8 42,7 1.122.2541 rd. 525 Euro/Zimmer

Lager/Archiv 346 0,9 24.885 6,00

Stellplätze Innen 89 3,2 85.200 79,78

Stellplätze Außen 24 0,4 11.520 40,00

Summe 100,0 100,0 2.626.807

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.
1 ab dem 25. Monat nach Pachtbeginn; (Pacht im 1. Jahr 842.300 Euro, Pacht im 2. Jahr 950.060 Euro). Fünf Außenstellplätze sind in der Pachtsumme bereits enthalten.
2 Flächenangaben Hotel in Bruttogrundfläche (»BGF«)
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Untervermietung
Grundsätzlich ist nach den Miet- bzw. Pachtverträgen die 
 Zustimmung des Vermieters/Verpächters zu einer Unterver-
mietung der Mietflächen notwendig. Diese Zustimmung kann 
nur aus wichtigem Grund versagt werden.

Versicherung
Die Objektgesellschaft wird rechtzeitig vor Übergabe eine 
All-Risk-Sachversicherung (einschließlich Feuerversicherung so-
wie Leitungswasserversicherung unter Einbeziehung der Risiken 
Abwässer und bestimmungswidriger Sprinklerwasseraustritte 
für die von ihr eingebrachten Gegenstände) zum gleitenden 
Neuwert in angemessener Höhe bei einer namhaften  Euro-
päischen Versicherungsgesellschaft nach deutschem Recht 
 abschließen. Weiterhin wird die Objektgesellschaft eine Haus- 
und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung abschließen.

Der Hotel-Pächter hat u.  a. nachfolgende Versicherungen auf 
seine Kosten abzuschließen, für die Dauer des Pachtverhält-
nisses  aufrechtzuerhalten und unaufgefordert durch Vor lage 
der Versicherungspolicen nachzuweisen:

 − Betriebsunterbrechungsversicherung für eine Unterbrechungs-
dauer von mindestens 24 Monaten;

 − Inventarversicherung
 − Betriebshaftpflichtversicherung einschließlich Umwelt-Haft-

pflichtversicherung und Mietschadensversicherung mit einem 
pauschalen Deckungsumfang für Personen- und Sachschäden 
von mindestens 10.000.000 Euro, begrenzt auf das Doppelte 
dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Jahres.

Die Mieter der Büroflächen sind verpflichtet, folgende Ver-
sicherungen auf ihre Kosten mit angemessenem Deckungsschutz 
(Mindestdeckungssumme) abzuschließen und während der 
 Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten:

 − Betriebshaftpflichtversicherung,
 − Betriebsunterbrechungsversicherung,
 − Versicherung für die vom Mieter in den Mietgegenstand 

 eingebrachten Gegenstände, Einbauten und sonstige Be-
triebseinrichtungen.

Untergang des Pachtobjekts
Der Verpächter ist zum Wiederaufbau des Hotels verpflichtet, 
wenn die Zerstörung durch eine Sachversicherung gedeckt ist, 
die Versicherung die Schadensregulierung bestätigt hat und die 
Regulierungssumme abzüglich etwaiger Einnahmeausfälle 
des Verpächters zur Deckung der zu erwartenden Bau- und Bau-
nebenkosten ausreicht.

Der Verpächter kann den Wiederaufbau davon abhängig machen, 
dass sich die Festlaufzeit auf 15 Jahre ab Übergabe des wieder-
aufgebauten Hotels zu den zuletzt gültigen Konditionen ver-
längert. Kommt eine entsprechende Vereinbarung zwischen den 
Parteien nicht innerhalb von zwei Monaten nach Unterbreitung 
eines Angebots des Verpächters auf Verlängerung der Fest-
laufzeit zu Stande, kann jede Vertragspartei das Vertrags-
verhältnis fristlos kündigen. In diesem Fall bestehen keinerlei 
gegenseitigen Ansprüche.

Übersicht der Mieter und Mietvertragsdaten zum 01.02.2019 – PROGNOSE –

Hotel-
zimmer
Anzahl 

Büro
in m²

Lager/
Archiv
in m²

Pkw- 
Stellplätze

Anzahl

Mietertrag Laufzeit 
in Jahren ab 

Übergabe

Verlänge-
rungs- 

optionen
Mietanpassung/ 

Wertsicherung
in Euro pro 

Monat
in Euro pro 

Jahr
Anteil an 

Mietertrag 

OHG HOLDING B. V. 178 0 5 Außen 93.521 1.122.2541 42,7 % 20 2 x 5 Jahre

bei Veränderung des VPI in 
Höhe von 100 % des VPI2, 

frühestens jedoch 
36 Monate nach Pachtbeginn

KREBS + KIEFER Ingenieure 
GmbH

6.040 309
47 Innen
21 Außen

81.724 980.682 37,3 % 12 2 x 5 Jahre

bei Veränderung des VPI 
um mindestens 5 Punkte, in 

Höhe von 100 % des VPI2 
erstmals 2021

Plexus Deutschland GmbH 1.962 28
16 Innen
3 Außen

26.010 312.123 11,9 % 10 3 x 5 Jahre

bei Veränderung des VPI 
um mindestens 5 Punkte, in 

Höhe von 100 % des VPI2 
erstmals 2021

Unit Gesellschaft für 
Projektentwicklung mbH

599 9 Innen 8.164 97.962 3,7 % 7 1 x 3 Jahre

bei Veränderung des VPI 
um mindestens 5 Punkte, in 

Höhe von 100 % des VPI2 
erstmals 2021

CH. BECKER GmbH & Co. KG 604 5 Innen 8.230 98.765 3,8 % 5 1 x 5 Jahre

bei Veränderung des VPI 
um mindestens 5 Punkte, in 

Höhe von 100 % des VPI2 
erstmals 2024

unvermietet / Reserve 0 9 12 Innen 1.252 15.020 0,6 %

178 9.205 346 118 218.901 2.626.807 100,0% 14,73

1 ab dem 25. Monat nach Pachtbeginn; (Pacht im 1. Jahr 842.300 Euro, Pacht im 2. Jahr 950.060 Euro)
2 VPI ist der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex
3 Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge beläuft sich auf rund 14,7 Jahre – ohne Berücksichtigung des Sonderkündigungsrechts von KREBS+ KIEFFR für die Mieteinheit 3 (»ME3«)

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.
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Bei einer vollständigen Zerstörung des Pachtobjektes wird der 
Pächter ganz, bei einer teilweisen Zerstörung im angemessenen 
Umfang von der Verpflichtung zur Zahlung der Pacht und der 
 Nebenkosten frei, soweit diese Verpflichtung nicht durch die 
 Betriebsunterbrechungsversicherung des Pächters gedeckt ist 
oder auch bei ordnungsgemäßer Versicherung und Prämien-
zahlung nicht gedeckt wäre.

4.5.2  Angaben zu den Hauptmietern 
OHG HOLDING B. V.
Das Hotelgebäude ist vollständig an die niederländische 
 Hotelentwicklungs- und managementgesellschaft Odyssey 
 Hotel Group (OHG) Holding B.V. verpachtet. OHG betreibt das 
Hotel unter der Marke »Moxy by Marriott« im Rahmen  eines 
Franchisevertrags. Dadurch profitiert der Pächter/Franchise-
nehmer von dem Marriott-Reservierungssystem und dem 
 Kundenbindungsprogramm »Marriott Rewards«. Die 2013 
 lancierte lifestyle- und designorientierte Economy Hotelmarke 
»Moxy« expandiert derzeit international und umfasst aktuell elf 
geöffnete Betriebe sowie fünf für 2018/2019 an gekündigte 
 Hotelprojekte in Deutschland; darunter befindet sich  auch 
das Objekt in Darmstadt.

Das Hotelgebäude soll nach der geplanten Fertigstellung im 
 November 2018 mit 178 Gästezimmern, einem Restaurant 
mit Bar mit 100 bis 120 Sitzplätzen sowie weiteren Sonder- und 
Nebenräumen ausgestattet sein. Ferner sind fünf Außenstell-
plätze zur ausschließlichen Nutzung für den Hotelbetrieb 
 Gegenstand des Pachtvertrags.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung (»FF&E«) für das Pacht-
objekt wird vom Verpächter beschafft und an den Pächter 
 verpachtet. Der Verpächter gewährt dem Pächter für die 
 Beschaffung und Montage von FF&E einen zweckgebundenen 
Einrichtungszuschuss in Höhe von insgesamt 9.270  Euro je 
 Gästezimmer, insgesamt 1.650.060 Euro zzgl. Umsatzsteuer.

Der Verpächter und der Pächter verpflichten sich, das FF&E auf 
Basis der Einrichtungs- und Schnittstellenliste im Rahmen des 
FF&E-Budgets gemeinsam zu planen und sich in jeder Phase der 
Beschaffung vertrauensvoll abzustimmen.

Der Pachtvertrag ist für die Dauer von 20 Jahren ab Übergabe 
fest abgeschlossen (Festlaufzeit). Dem Pächter ist das Recht ein-
geräumt, die Festlaufzeit zweimal um fünf Jahre zu verlängern. 
Das Optionsrecht muss spätestens zwei Jahre vor Ablauf der 
Festlaufzeit schriftlich ausgeübt werden. Das Pachtverhältnis 
verlängert sich nach Ablauf der Festpachtzeit oder des Options-
zeitraums auf unbestimmte Zeit, falls es nicht von einer Partei 
mindestens zwölf Monate im Voraus schriftlich gekündigt wird.

Die jährliche Pacht für das Pachtobjekt beträgt
 − bis zum Ablauf des 12. Monats nach Pachtbeginn 842.300 Euro;
 − ab dem 13. Monat bis zum 24. Monat nach Pachtbeginn 

950.060 Euro;
 − ab dem 25. Monat nach Pachtbeginn 1.122.254 Euro.

Damit trägt das Hotel einen Anteil an den Mieteinnahmen in 
 Höhe von 42,7  %. Die Pachtzahlungspflicht beginnt mit Pacht-
beginn. Die Pacht ist für den ersten Monat der Pachtzahlungs-
pflicht ggf. pro rata temporis zu entrichten. Die vorstehenden 
Beträge ver stehen sich jeweils zuzüglich der zum Zeitpunkt der 
Pacht zahlung jeweils geltenden Umsatzsteuer und zuzüglich der 
ge regelten Nebenkosten.

Der Verpächter stundet dem Pächter die Pacht für die ersten drei 
Monate zinslos. Die Pacht für die ersten drei Monate ist in neun 
gleichen Raten beginnend ab dem 4. Monat nach Pachtbeginn, 
jeweils zusammen mit der Zahlung der regulären Pacht zu 
 entrichten. Die letzte Zahlung ist daher mit Zahlung der Pacht für 
den 12. Monat fällig.

Die Pacht wird jährlich zum 01. Januar an die Entwicklung des 
Verbraucherpreisindexes (VPI, Basis 2010=100) angepasst, nicht 
jedoch vor Ablauf von 36 Monaten. Alle weiteren Daten zum 
Pachtvertrag sind der Tabelle auf Seite 38 zu entnehmen.

Der Creditreformindex von OHG HOLDING B. V. liegt bei 191 und 
bedeutet »gute Bonität« (Auskunftsdatum 20.06.2018). 

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH
KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH ist eines der führenden 
 unabhängigen Ingenieurbüros in Deutschland. Mit insgesamt 
15 Standorten ist das Unternehmen regional sehr gut aufgestellt. 
Der Unternehmenssitz befindet sich in Darmstadt. Seit 1950 plant, 
steuert, überwacht und prüft das Unternehmen Ingenieurbau-
werke, Verkehrsanlagen, Hochbauten und Industrieanlagen für 
private Bauherren, die öffentliche Hand, institutionelle Investoren 
oder Architekten im In- und Ausland und sorgt somit für eine 
nachhaltige Qualität der Bauwerke. Mit seinen inzwischen über 
550 Mitarbeitern zählt KREBS + KIEFER zu den kontinuierlich 
wachsenden Ingenieurunternehmen Deutschlands. 

KREBS + KIEFER hat im Bürogebäude vom EG bis zum 6. OG ins-
gesamt 6.040,23 m² Büro- und Konferenzflächen, 309,34 m² 
 Archivflächen sowie 47 Tiefgaragenstellplätze und 21 Außenstell-
plätze angemietet und trägt damit einen Anteil in Höhe von 37,3 % 
der Mieteinnahmen. Das Mietverhältnis beginnt mit Übergabe der 
Flächen (voraussichtlich am 01.01.2019) und ist für die Dauer von 
zwölf Jahren fest abgeschlossen. Der Mieter erhält eine mietfreie 
Zeit von acht Monaten ab Mietbeginn. Der Vermieter räumt 
dem  Mieter ein zweimaliges Optionsrecht auf Verlängerung der 
Mietzeit zu den dann geltenden Bedingungen des Vertrags um 
 jeweils fünf Jahre ein. Das Optionsrecht muss spätestens neun 
Monate vor Ende der vereinbarten Festmietzeit bzw. der optional 
verlängerten Vertragslaufzeit schriftlich ausgeübt werden. Der 
Mieter hat das Optionsrecht spätestens neun Monate vor Ablauf 
der Festlaufzeit gegenüber dem Vermieter schriftlich auszuüben. 
Übt der Mieter das Optionsrecht nicht aus, verlängert sich der 
Mietvertrag auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht spätestens neun 
Monate vor Ablauf der Festlaufzeit von einer Vertragspartei 
 gekündigt wird. Übt der Mieter das Optionsrecht aus, verlängert 
sich der Mietvertrag nach Ablauf der Optionsmietzeit auf un-



40 QUARTIER WEST, DARMSTADT I VERKAUFSPROSPEKT Stand 14.09.2018

bestimmte Zeit, wenn er nicht spätestens neun Monate vor Ablauf 
der Optionsmietzeit von einer Vertragspartei gekündigt wird. Hat 
sich der Mietvertrag auf unbestimmte Zeit verlängert, so ist er mit 
einer Frist von neun Monaten zum Monatsende kündbar.

Anmietoptionen KREBS + KIEFER
Der Mieter erhält für Teilflächen der Mieteinheit 3 (»ME3«) im 
1. OG zwei Optionen zur späteren Anmietung. Die Option ME3a ist 
nicht zeitlich gebunden, sondern mit einer Frist zur Ausübung von 
12 Monaten in den ersten 7 Jahren ab Mietbeginn jederzeit 
frei ausübbar. Diese Teilfläche hat eine Größe von 132,05 m². Die 
Option ME3b ist ausschließlich nach 7 Jahren (Ende der Fest-
laufzeit des Mietvertrages mit Unit Gesellschaft für Projekt-
entwicklung mbH) ausübbar, jedoch vorausgesetzt, dass der 
 Mieter davor die Option ME3a bereits ausgeübt hat. Die Größe der 
Teilfläche ME3b beträgt 201,03 m². Die Optionen ME3a und ME3b 
können jeweils nur im Ganzen ausgeübt werden. 

Die Mietflächen ME3a und ME3b sind zunächst an den Mieter Unit 
Gesellschaft für Projektentwicklung mbH mit Festlaufzeit 7 Jahre 
vermietet. Der Mieter ist im Falle der Optionsausübung für 
ME3a  durch KREBS + KIEFER verpflichtet die Teilfläche freizu-
geben.  Die  hierfür geschätzten Umbaukosten belaufen sich auf 
rd. 40.000 Euro und sind durch den Vermieter zu übernehmen.

Sonderkündigungsrechte KREBS + KIEFER
Für die Flächen in der Mieteinheit 3 in den Geschossen EG 
(337,49  m²), 2. OG (346,59 m²) und 3. OG (318,17 m²) erhält der 
Mieter die Möglichkeit der Sonderkündigung nach Ablauf von 
3 Jahren, 6 Jahren sowie 9 Jahren jeweils ab Mietbeginn gerechnet. 
Es kann hierbei immer nur die gesamte Fläche der jeweiligen ME3 
zurückgegeben werden. Die Kündigungsfrist beträgt 9 Monate 
zum Ende des jeweiligen Jahres. Im Falle einer Kündigung ist der 
Mieter zur Zahlung einer Vertragsstrafe wie folgt verpflichtet:

 − 30 Monatsmieten bei Kündigung nach 3 Jahren
 − 20 Monatsmieten bei Kündigung nach 6 Jahren
 − 10 Monatsmieten bei Kündigung nach 9 Jahren.

Die monatlich zu zahlende Miete für die Büroflächen beträgt 
12,50 Euro/m², 6 Euro/m² fallen für die Archivflächen an, 75 Euro je 
Tiefgaragenstellplatz und 40 Euro pro Außenstellplatz. Zuzüglich 
zur Miete zahlt der Mieter eine Betriebskostenvorauszahlung in 
Höhe von 2,50 Euro/m² Bürofläche. Sämtliche Beträge verstehen 
sich zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. 

Die Miete wird jährlich im Februar an die Entwicklung des Ver-
braucherpreisindexes (VPI) angepasst, sofern die Änderung 
des VPI mindestens 5 % beträgt, erstmalig jedoch zum 01.02.2021. 
Alle weiteren Daten zum Mietvertrag sind der Tabelle auf 
 Seite 38 zu entnehmen.

Der Creditreformindex von KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH liegt 
bei 182 und bedeutet »sehr gute Bonität« (Auskunftsdatum 
20.06.2018).

Plexus Deutschland GmbH
Die Plexus Corporation ist ein Auftragsfertiger von elektronischen 
Baugruppen und Geräten für die Bereiche Netzwerktechnik, 

Drahtlosnetzwerke, Medizintechnik, Wehrtechnik und Luft-
fahrt-Sicherheitstechnik. Der Unternehmenssitz befindet sich 
in  Neenah, Wisconsin, USA. Darüber hinaus hat Plexus 
 Ferti gungs-  und Vertriebsstandorte in Nordamerika, Mexiko, 
Deutschland, Schottland, Rumänien, China und Malaysia. Plexus 
Corporation wurde 1980 gegründet und beschäftigt rund 
16.000 Mitarbeiter weltweit. Die Plexus Deutschland GmbH wurde 
am 9. Juli 2009 gegründet, der Sitz der Gesellschaft ist Darmstadt. 
Die Anteile an der Gesellschaft werden von Plexus International 
Service Inc, Las Vegas, USA, gehalten.

Plexus Deutschland GmbH hat 1.961,94 m² Büroflächen und 
27,67  m² Archivflächen sowie 16 Tiefgaragenstellplätze, 
14   Stellplätze im benachbarten Parkhaus und 3 Außenstellplätze 
angemietet. Der Anteil am Mieterträg beläuft sich auf 11,9  %. 
Das  Mietverhältnis beginnt mit Übergabe der Flächen (vor-
aussichtlich am 01.02.2019) und ist für die Dauer von zehn Jahren 
fest abgeschlossen. Der Vermieter räumt dem Mieter ein drei-
maliges Optionsrecht auf Verlängerung der Mietzeit zu den dann 
geltenden Bedingungen des Vertrags um jeweils fünf Jahre 
ein. Das Optionsrecht muss spätestens sechs Monate vor Ende der 
vereinbarten Festmietzeit bzw. der optional verlängerten 
 Vertragslaufzeit schriftlich ausgeübt werden.

Die monatlich zu zahlende Miete für die Büroflächen beträgt 
12,50 Euro/m², 6 Euro/m² fallen für die Archivflächen an, 75 Euro je 
Tiefgaragenstellplatz und 40 Euro pro Außenstellplatz. Zuzüglich 
zur Miete zahlt der Mieter eine Betriebskostenvorauszahlung in 
Höhe von 2,50 Euro/m² Bürofläche. Sämtliche Beträge verstehen 
sich zzgl. der jeweils Mehrwertsteuer.

Die Miete wird jährlich zum Monatsersten, der dem Monat des 
Mietbeginns folgt, an die Entwicklung des Verbraucherpreis-
indexes (VPI) angepasst, sofern die Änderung des VPI mindestens 
5  % beträgt, erstmalig jedoch 2021. Alle weiteren Daten zum 
Mietvertrag sind der Tabelle auf Seite 38 zu entnehmen.

Der Creditreformindex von Plexus Deutschland GmbH liegt bei 
215 und bedeutet »gute Bonität« (Auskunftsdatum 20.06.2018).

Unit Gesellschaft für Projektentwicklung mbH
Das Unternehmen Unit Gesellschaft für Projektentwicklung mbH 
mit Sitz in Frankfurt am Main wurde im Oktober 1998 gegründet. 
Der eingetragene Geschäftszweck ist die Projektentwicklung, 
der Erwerb, die Beplanung und Vermarktung von Grundstücken. 
Die Unit Gesellschaft für Projektentwicklung mbH ist der 
 Projektentwickler und mittelbarer Verkäufer des Quartier West 
Darmstadt.

Die Unit Gesellschaft für Projektentwicklung mbH mietet im 1. OG 
599,08 m² Büro- und Konferenzflächen sowie 9 Tiefgaragenstell-
plätze an. Das Mietverhältnis beginnt mit Übergabe der Flächen 
(voraussichtlich am 01.01.2019) und ist für die Dauer von sieben 
Jahren fest abgeschlossen. Der Vermieter räumt dem Mieter ein 
einmaliges Optionsrecht auf Verlängerung der Mietzeit zu den 
dann geltenden Bedingungen des Vertrags um drei Jahre ein. Das 
Optionsrecht muss spätestens neun Monate vor Ende der verein-



41QUARTIER WEST, DARMSTADT VERKAUFSPROSPEKT lStand 14.09.2018

barten Festmietzeit bzw. der optional verlängerten Vertragslauf-
zeit schriftlich ausgeübt werden.

Der Unit Gesellschaft für Projektentwicklung mbH ist das 
 Optionsrecht des Mieters KREBS + KIEFER bzgl. der angrenzen-
den Teilfläche ME3a (132,05 m²) bekannt. Falls der Mieter KREBS + 
KIEFER diese Option ausübt, wird der Vermieter den Mieter hier-
über unverzüglich in Kenntnis setzen. Der Mieter Unit ist dann 
 verpflichtet, die vorgenannte Fläche ME3a frist gerecht an den 
Vermieter zurückzugeben. Die Miete reduziert sich entsprechend. 
Der Vermieter ist verpflichtet, alle hierdurch  entstehenden 
 notwendigen Umbaumaßnahmen auf eigene Kosten durchzu-
führen, sodass die im Anschluss für den Mieter in der  verbleibenden 
Mietfläche ein adäquater Zustand hergestellt ist.

Die monatlich zu zahlende Miete für die Büroflächen beträgt 
12,50 Euro/m² sowie 75 Euro/Tiefgaragenstellplatz.  Zuzüglich zur 
Miete zahlt der Mieter eine Betriebskostenvorauszahlung in Höhe 
von 2,50  Euro/m² Bürofläche. Sämtliche Beträge verstehen sich 
zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Der Anteil an den 
 Mieteinnahmen beläuft sich auf 3,7 %.

Die Miete wird jährlich im Februar an die Entwicklung des Ver-
braucherpreisindexes (VPI) angepasst, sofern sich der VPI mindes-
tens um 5 % verändert hat, erstmalig jedoch zum 01.02.2021. 

Alle weiteren Daten zum Mietvertrag sind der Tabelle auf 
 Seite 38 zu entnehmen.

Der Creditreformindex von Unit Gesellschaft für Projektent-
wicklung mbH liegt bei 223 und bedeutet »gute Bonität« (Aus-
kunftsdatum 20.06.2018).

CH. Becker GmbH & Co. KG
Die Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft CH. Becker 
GmbH & Co. KG hat 603,94 m² Büroflächen und 5 Tiefgaragen-
stellplätze angemietet. Das Mietverhältnis beginnt mit Übergabe 
der Flächen (voraussichtlich am 01.01.2019) und ist für die Dauer 
von fünf Jahren fest abgeschlossen. Der Vermieter räumt dem 
Mieter ein einmaliges Optionsrecht auf Verlängerung der Mietzeit 
zu den dann geltenden Bedingungen des Vertrags um fünf Jahre 
ein. Das Optionsrecht muss spätestens neun Monate vor Ende 
der  vereinbarten Festmietzeit bzw. der optional verlängerten 
 Vertragslaufzeit schriftlich ausgeübt werden.

Die monatlich zu zahlende Miete für die Büroflächen beträgt 
12,80 Euro/m² sowie 100 Euro/Tiefgaragenstellplatz. Zuzüglich zur 
Miete zahlt der Mieter eine Betriebskostenvorauszahlung in Höhe 
von 2,50  Euro/m² Bürofläche. Sämtliche Beträge verstehen sich 
zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Der Anteil am Mieter-
trag beläuft sich auf 3,8 %.

Die Miete wird jährlich im Januar an die Entwicklung des Ver-
braucherpreisindexes (VPI) angepasst, sofern die Änderung des 
VPI mindestens 5  % beträgt, erstmalig jedoch nach Ablauf der 
Festmietzeit und bei Ausübung der Verlängerungsoption zum 

01.01.2024. Alle weiteren Daten zum Mietvertrag sind der Tabelle 
auf Seite 38 zu entnehmen.

Der Creditreformindex von CH. Becker GmbH & Co. KG liegt bei 
265  und bedeutet »mittlere Bonität« (Auskunftsdatum 
20.06.2018).

4.6  Einsatz von Leverage (Hebelwirkung) / 
Fremdkapital

Umstände, unter denen die Investmentgesellschaft Leverage 
(Hebelwirkung) einsetzen kann, sonstige Beschränkungen 
für  den Einsatz von Leverage sowie der maximale Umfang 
des   Leverageeinsatzes, ergeben sich in Übereinstimmung mit 
§  263 KAGB aus §  3 der Anlagebedingungen der Investment-
gesellschaft.  Hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben und 
 Grenzen wird auf Kapitel 4.7 »Zulässigkeit von Kreditauf-
nahmen«, Seite  41, und Kapitel 4.8 »Zulässigkeit von Belas-
tungen«, Seite 42, verwiesen.

Zur Finanzierung des Investitionsvorhabens hat die Objekt-
gesellschaft planmäßig ein langfristiges Darlehen in Höhe von 
29.000.000  Euro aufgenommen. Darüber hinaus finanziert die 
Investmentgesellschaft das erforderliche Eigenkapital für die 
Bezahlung des Kaufpreises des Anlageobjekts über eine Eigen-
kapital-Zwischenfinanzierung vor. Die Eigenkapital-Zwischen-
finanzierung soll während der Platzierungsphase durch ein-
geworbenes Emissionskapitals vollständig zurückgeführt 
werden. Art und Herkunft dieser Finanzierungen werden im 
 Kapitel 4.11 »Darlehensvertrag«, Seite  42, und Kapitel 
4.12  »Eigenkapital-Zwischenfinanzierung«, Seite  44, dar-
gestellt. Durch die Kreditaufnahme wird die Gesamtinvestitions-
summe des Investmentvermögens erhöht, was sich auf den 
 Leverage-Effekt und damit auf das Verhältnis zwischen dem 
 Risiko des Investmentvermögens und seinem Nettoinventarwert 
auswirkt. Konkret kann durch den Einsatz von Fremd kapital  – 
anstelle von Eigenkapital  –  die Eigenkapitalrentabilität der 
 Anleger gesteigert werden, solange die vereinbarte Verzinsung 
des Fremdkapitals niedriger ist als die geplante Gesamt-
kapitalrentabilität der Investition (sogenannter Hebel- oder 
 Leverage-Effekt). Bei sich ändernden Finanzierungskosten gilt 
grundsätzlich, dass die Auswirkungen auf die Auszahlungen an 
die Anleger umso stärker sind, je höher die Fremdkapitalquote 
einer Investition ist. Die mit dem Einsatz von Leverage ver-
bundenen Risiken sind unter »Kreditrisiken«, Seite  49, im 
 Kapitel 5.2.2 dargestellt. Die weitere Aufnahme von Fremd-
kapital durch den Anleger zur Finanzierung seiner Einlage und 
des Ausgabeaufschlags wird ausdrücklich nicht empfohlen.

4.7 Zulässigkeit von Kreditaufnahmen
Die Anlagebedingungen regeln in Übereinstimmung mit den 
 gesetzlichen Vorgaben und Grenzen gemäß §  263 Abs.  1 KAGB 
inwieweit Kreditaufnahmen für Rechnung des Investment-
vermögens zulässig sind. Danach dürfen Kredite von der Invest-
mentgesellschaft nur bis zur Höhe von 150 % des aggregierten 
eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesag-
ten Kapitals der Investmentgesellschaft, berechnet auf der 
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Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt 
oder   indirekt von den Anlegern getragenen Gebühren, Kosten 
und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, und nur 
dann  aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der 
 Kreditaufnahme marktüblich sind. Die Grenze für die Kreditauf-
nahme gilt nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs 
von Anteilen an der Investmentgesellschaft, längstens jedoch 
für  einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs. 
Die  Kreditaufnahme bedarf gemäß §  84 Abs.  1 Nr.  1 KAGB der 
Zustimmung der Verwahrstelle. 

Nach §  10 Abs.  9 lit. e) des Gesellschaftsvertrags der Invest-
mentgesellschaft bedürfen der Abschluss eines Darlehensver-
trags zum Zwecke der Finanzierung des Anlageobjekts sowie der 
 Abschluss einer Eigenkapital-Zwischenfinanzierung zum Zwecke 
der Zwischenfinanzierung des einzuwerbenden Eigenkapitals 
keiner Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 

4.8  Zulässigkeit von Belastungen
Die Belastung von Vermögensgegenständen, die der Invest-
mentgesellschaft gehören, sowie die Abtretung und Belastung 
von Forderungen aus Rechtverhältnissen, die sich auf diese 
 Vermögensgegenstände beziehen, sind gemäß den Anlage-
bedingungen und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorgaben und Grenzen gemäß §  263 Abs.  3 und 4 KAGB bis 
zur Höhe von insgesamt 150 % des aggregierten eingebrachten 
Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals 
der  Investmentgesellschaft, berechnet auf der Grundlage der 
Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den 
Anlegern getragenen Gebühren, Kosten und Aufwendungen 
für Anlagen zur Verfügung stehen, zulässig, wenn dies mit einer 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und die 
Verwahrstelle den vorgenannten Maßnahmen zugestimmt hat, 
weil sie die Bedingungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen 
sollen, für marktüblich erachtet. Die Grenze für die Belastung gilt 
nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs von Anteilen 
an der Investmentgesellschaft, längstens jedoch für einen Zeit-
raum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

4.9  Einsatz von Derivaten
Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen gemäß 
§  4 der Anlagebedingungen nur zur Absicherung der von der 
 Investmentgesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände 
gegen einen Wertverlust getätigt werden. Zum Zeitpunkt 
der  Auflegung des Investmentvermögens sowie gemäß dem 
 Darlehensvertrag für die langfristige Fremdfinanzierung ist der 
Einsatz von Derivaten jedoch nicht vorgesehen. Über die Dar-
lehenslaufzeit wurde ein fester Zinssatz vereinbart.

4.10  Handhabung von Sicherheiten 
Die Objektgesellschaft wird im Rahmen der Finanzierung 
des   Anlageobjekts den finanzierenden Banken auch Sicher-
heiten   gewähren. Art und Umfang der geforderten Sicher-
heiten   er geben sich aus Kapitel 4.11 »Darlehensvertrag«, 
 Seite  42, und  Kapitel 4.12 »Eigenkapital-Zwischenfinan-
zierung«,  Seite  44. Eine Wiederverwendung von Sicherheiten 

und Vermögens gegenständen ist im Rahmen einer Anschluss-
finanzierung,  entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
und vertrag lichen Regelungen des dann abzuschließenden 
Darlehens vertrags, möglich. Hinsichtlich der sich aus der Hand-
habung und Wiederverwendung von Sicherheiten und Ver-
mögensgegenständen ergebenen Risiken wird auf den Abschnitt 
»Kredit risiken«, Seite 49, in Kapitel 5.2.2 verwiesen.

4.11  Darlehensvertrag 
4.11.1  Vertragspartner / Vertragsgegenstand / Konditionen
Die Objektgesellschaft (nachfolgend »Darlehensnehmer«) 
hat  am 24.04.2018 einen Darlehensvertrag mit der Deutsche 
 Genossenschafts-Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Rosen-
straße 2, 20095 Hamburg (nachfolgend »Bank«) abgeschlossen. 
Das Darlehen in Höhe von 29.000.000 Euro dient ausschließlich 
und in voller Höhe zur Finanzierung des Erwerbs des Anlage-
objekts. Der Darlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 
31.07.2029. Die Auszahlung des Darlehens in Höhe von 
29.000.000 Euro erfolgt voraussichtlich zum 31.01.2019, spätes-
tens jedoch zum 31.01.2020.

Als Voraussetzung für die Auszahlung des Darlehens wurden 
marktübliche Auszahlungsvoraussetzungen vereinbart, zu 
 denen beispielsweise die Vorlage des notariell beurkundeten 
Kaufvertrags, die vollstreckbare Ausfertigung der Grundschuld-
bestellungsurkunde, die Vorlage sämtlicher rechtsgültig ab-
geschlossener Mietverträge, die Fälligkeitsermittlung des be-
auftragten Notars, der Nachweis über die Fertigstellung der 
Immobilien ohne Mängelfeststellung, die sich negativ auf den 
Markt- oder Beleihungswert auswirken sowie die Deckungs-
bestätigung der Versicherung gehören. 

Das Darlehen ist ab Valutierung mit 2,17  % p. a. zu verzinsen. 
Der Zinssatz ist bis zum 31.01.2029 unveränderlich. Das Darlehen 
ist nach 3 tilgungsfreien Monaten in Höhe von 1 % jährlich vom 
ursprünglichen Kreditbetrag zuzüglich der durch die Tilgung 
 ersparten Zinsen zurückzuzahlen.

Der Kredit ist nach Ablauf der Zinsfestschreibung mit 0,74 % p. a. 
zzgl. dann noch festzulegender Liquiditätskosten über dem 
3-Monats-EURIBOR zu verzinsen. Der Zinssatz wird für jede 
 Zinsperiode auf Grundlage des zwei Bankarbeitstage vor Beginn 
der neuen Zinsperiode um ca. 11.00 Uhr MEZ von Reuters ver-
öffentlichten 3-Monats-EURIBOR von der Bank festgelegt und 
dem Darlehensnehmer unverzüglich mitgeteilt.

Die anteiligen Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen quartals-
weise nachschüssig. Die Zins- und Tilgungsberechnung richtet 
sich nach der genauen Zahl der abgelaufenen Tage bezogen auf 
ein Jahr von 360 Tagen (act/360  –  Eurozinsmethode). Das Dar-
lehen ist spätestens am Ende der Laufzeit in Höhe des dann 
 valutierenden Restkapitals zur Rückzahlung fällig. Die Objekt-
gesellschaft trägt ferner alle im Zusammenhang mit der 
 Sicherung des Darlehens durch Grundpfandrechte entstehenden 
Kosten, insbesondere die Notar- und Grundbuchkosten nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.
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Neben den Zinsen steht der Bank eine einmalige und nicht 
 laufzeitabhängige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 87.000 Euro 
zu, das entspricht 0,3  % des Darlehensbetrags. Weiterhin wird 
eine Gebühr in Höhe von 3.300 Euro für die Wertermittlung des 
Beleihungsobjekts fällig. Die Gebühren werden am Tag der 
 Unterzeichnung des Darlehensvertrags zur Zahlung fällig und im 
Rahmen der Darlehensauszahlung einbehalten. Die Entgelte sind 
auch bei Nichtbezug des Darlehens zu zahlen und werden weder 
ganz noch teilweise zurück erstattet.

Die Bank wird hinsichtlich des Beleihungsobjekts in einem 
 Turnus  von 3 Jahren beginnend ab Februar 2018 Beleihungs-
wertüberprüfungen vornehmen. Der Darlehensnehmer ver-
pflichtet sich, die hierfür entstehenden Gutachter-Kosten in 
 einer Größenordnung von voraussichtlich 5.000  Euro bis 
7.000 Euro zu tragen. 

Der Darlehensnehmer zahlt dem Darlehensgeber ab dem 
28.02.2019 für die Bereitstellung des Darlehens laufende Bereit-
stellungszinsen in Höhe von 3,6 % p. a. für die nicht valutierten 
Teile des Darlehens. 

Wird das Darlehen entgegen den vertraglichen Verpflichtungen 
nicht oder nicht vollständig abgenommen, hat der Darlehens-
nehmer der Bank neben den vertraglich vereinbarten, angefalle-
nen Bereitstellungsprovisionen, Wertermittlungskosten und der 
Bearbeitungsgebühr den durch die Nichtabnahme entstehenden 
Schaden zu ersetzen.

4.11.2  Sicherheiten
Zur Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen Ansprüche der 
Bank aus dem Darlehensvertrag nebst Zinsen und aller sonstigen 
Nebenforderungen wurden der Bank marktübliche Sicherheiten 
zur Verfügung gestellt:

 − Buchgrundschuld in Höhe von 9.300.000 Euro nebst 18 % p. a. 
Zinsen und 5  % einmaliger Nebenleistung, eingetragen 
im  Grundbuch des Beleihungsobjektes, in Abt. III unter der 
lfd.  Nr.  1 mit Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvoll-
streckung in das belastete Grundstück sowie unter Über-
nahme der persönlichen Haftung durch den Darlehensnehmer 
und Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung 
in das gesamte Vermögen des Darlehensnehmers,

 − Buchgrundschuld in Höhe von 21.700.000  Euro nebst 18  % 
p.  a. Zinsen und 5  % einmaliger Nebenleistung, eingetragen 
im  Grundbuch des Beleihungsobjektes, in Abt. III unter der 
lfd. Nr. 2 – nicht sofort vollstreckbar,

 − Abgabe eines abstrakten Schuldversprechens für die Zahlung 
eines Geldbetrags in Höhe der Grundschuld und Unterwerfung 
unter die sofortige Zwangsvollstreckung in das gesamte 
 Vermögen der Objektgesellschaft,

 − (Zunächst stille) Abtretung der Mietzinsforderungen aus 
sämtlichen geschlossenen und noch zu schließenden Mietver-
trägen,

 − Sicherungsübereignung des Hotelinventars,
 − Offene erstrangige Verpfändung der Guthaben auf dem 

FF&E-Reservekonto.

Die bereits auf dem Beleihungsobjekt eingetragenen Grund-
schulden werden auf Wunsch des Darlehensnehmers zunächst 
in voller Höhe übernommen, obwohl die Grundschuldbeträge 
von insgesamt 31 Mio.  Euro den Kreditbetrag übersteigen. 
 Sofern der Darlehensnehmer eine Löschung eines nach-
rangigen,  nicht zur Besicherung benötigten Grundschuld-
teilbetrages   verlangt, wird die Bank dem Darlehensnehmer 
auf  dessen  Kosten eine ent sprechende grundbuchfähige 
Löschungs bewilligung erteilen.

Finanzierung des Anlageobjekts

Langfristige Fremdfinanzierung Eigenkapital-Zwischenfinanzierung

Status Darlehensvertrag vom 24.04.2018 Darlehensvertrag vom 24.05.2018

Darlehensgeber Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 
Aktiengesellschaft

HANOVER LEASING GmbH & Co. KG

Darlehensnehmer LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
Vermietungs KG (Objektgesellschaft)

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. 
geschlossene Investment-KG (Investmentgesellschaft)

Darlehensbetrag 29.000.000 Euro 32.495.000 Euro

Auszahlung 29.000.000 Euro für den Erwerb des Anlageobjekts 
Voraussichtlich im Januar 2019

In einer Tranche; der Kapitalbedarf ist dem Darlehensgeber
spätestens zwei Bankarbeitstage vor Auszahlung anzuzeigen

Laufzeit 31.07.2029 30.06.2019

Zinssatz 2,17 % p. a. ab Auszahlung 2 % p. a. für das Rumpfgeschäftsjahr, danach 4 % p. a.

Tilgung Drei Tilgungsfreie Monate, danach 1 % p. a. sukzessive durch Eigenkapitaleinzahlungen

Zins-/Tilgungszahlung vierteljährlich nachschüssig jährlich nachschüssig

Zinsbindung bis zum 31.01.2029 Zinssatz orientiert sich an der geplanten Auszahlung 
der KVG an die Anleger 

Restschuld am Ende der Zinsbindung 25.961.364 Euro vollständige Tilgung bis 30.06.2019
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4.11.3  Auflagen
Laufende Offenlegungsverpflichtung
Die Objektgesellschaft ist verpflichtet, der Bank, insbe sondere 
durch Vorlage des testierten Jahresabschlusses nebst Anhang 
und evtl. Lagebericht ihre wirtschaftlichen Verhältnisse offen zu 
legen. Ferner hat die Objektgesellschaft der Bank jährlich 
 verschiedene Unterlagen vorzulegen, z. B.

 − das jeweils aktuelle Bewertungsgutachten für das Anlage-
objekt,

 − einen aktuellen Handelsregisterauszug,
 − einen aktuellen Grundbuchauszug,
 − eine aktuelle Mietaufstellung des Beleihungsobjekts,
 − neue Nachträge zu bestehenden Mietverträgen oder neue 

Mietverträge,
 − die Darstellung der Beteiligungsstruktur des Darlehens-

nehmers,
 − die Auskunft des Hotelpächters über die im Beleihungsobjekt 

getätigten Umsätze, die Zimmerbelegung, sowie den durch-
schnittlichen Zimmerpreis,

 − und den testierten Jahresabschlusses des Hotelpächters.

Die weiteren Auflagen (Voraussetzungen für Hypothekarkredite) 
sind innerhalb von 3 Monaten nach Auszahlung zu erfüllen. 
 Sofern dieser Termin nicht eingehalten wird, berechnet die Bank 
bis zur Erfüllung dieser Auflagen einen  Ergänzungszins von 
0,21 % p. a.. Die Berechnung erfolgt auf das jeweilige Restkapital 
zum Quartalsende.

Change of Control
Im Falle einer beabsichtigten Änderung der Beherrschungs-
verhältnisse über die Objektgesellschaft ist mit der Bank vor 
 Eintritt einer solchen Änderung eine Einigung über die Fort-
setzung des Darlehens mit ggf. veränderten Konditionen, z.  B. 
hinsichtlich Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Ab-
sprachen, abzustimmen. 

Finanzkennzahlen, Informationspflichten
Aus den Mieteinnahmen des Beleihungsobjektes ist eine 
DSCR  (Debt Service Cover Ratio) von mindestens 200  % nach-
zuweisen. Die DSCR gibt an, zu wieviel Prozent der gesamte 
 Zins-  und Tilgungsaufwand für den Berechnungszeitraum 
(» Kapitaldienst«) am Stichtag durch die zu erwartenden Netto-
mieteinnahmen des Berechnungszeitraumes gedeckt ist. 
Die  Einhaltung der Kennzahl ist der Bank jeweils jährlich zum 
30.09. eines Jahres nachzuweisen, erstmalig zum 30.09.2019. 
Die Bank ermittelt den DSCR zu diesem Stichtag durch Division 
der für das nachfolgende Kalenderjahr zu erwartenden Netto-
mieteinnahmen durch den zu erbringenden Kapitaldienst.

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass bei Verletzung 
der vorstehend vereinbarten Anforderungen eine erhöhte 
 Risikobewertung der Ansprüche gegen den Darlehensnehmer 
gerechtfertigt ist. In diesem Fall ist die Bank berechtigt, weitere 
Auszahlungen zu verweigern und die Bestellung oder Ver-
stärkung von bankmäßigen Sicherheiten für diesen Kredit gemäß 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu verlangen.

4.11.4 Kündigungsrechte
Die Bank ist zur außerordentlichen Kündigung des Darlehens aus 
wichtigem Grund berechtigt. Ein wichtiger Grund liegt unter an-
derem vor, wenn

 − über das Vermögen des Darlehensnehmers das Insolvenzver-
fahren beantragt wird, oder wenn der Darlehensnehmer die 
Zahlungen einstellt oder gegen ihn die Zwangsvollstreckung 
wegen wesentlicher Forderungen eingeleitet wird,

 − wesentliche Teile des Vermögens des Darlehensnehmers ver-
äußert oder ins Ausland verbracht werden oder wesentliche 
Teile des Unternehmens länger als sechs Monate stillliegen,

 − der Darlehensnehmer, ohne einen Zustellungsbevollmächtig-
ten im Inland zu haben, seinen Wohn- oder Geschäftssitz ins 
Ausland verlegt oder im Vermögen des Darlehensnehmers eine 
Gesamtrechtsnachfolge im Wege des Erbganges eintritt oder 
eine Liquidation des Vermögens erfolgt,

 − sich nachträglich Angaben eines Darlehensnehmers zu seinen 
Einkommens-/Ertrags-/Vermögensverhältnissen oder zu 
sonstigen für die Darlehenszusage wesentlichen Umständen 
als unrichtig oder unvollständig erweisen,

 − die Sicherheiten nicht ordnungsgemäß versichert sind und 
diesen Mängeln trotz Aufforderung der Bank innerhalb der von 
der Bank gesetzten Frist nicht abgeholfen wird; einer Auf-
forderung bedarf es nicht, wenn eine Abhilfe nicht zu er-
warten ist,

 − der Darlehensnehmer seine Verpflichtung zur zeitnahen und 
regelmäßigen Offenlegung seiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse oder seine sonstigen Verpflichtungen aus dem 
 Darlehensverhältnis oder aus sonstigen im Zusammenhang 
mit dem Darlehensverhältnis stehenden Vereinbarungen auch 
nicht innerhalb eines Monats nach schriftlicher Mahnung 
 erfüllt.

Im Falle der Kündigung des Darlehensvertrags ist der Darlehens-
nehmer zur sofortigen Rückzahlung des gesamten ausstehenden 
Darlehens zusammen mit etwaig aufgelaufenen Zinsen, Regel-
tilgungen, Entgelten und sonstigen Beträgen verpflichtet.

4.11.5 Sonstiges
Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, das Darlehen binnen zwölf 
Monaten nach Unterzeichnung durch die Bank vollständig 
 abzunehmen. Die Bank ist berechtigt, in Höhe des nicht in 
 Anspruch genommenen Betrags ihre Kreditzusage zu kündigen. Die 
Bank ist auch dann berechtigt, ihre Kreditzusage zu kündigen, 
wenn der Darlehensnehmer nicht innerhalb von elf Monaten nach 
Abschluss des Darlehensvertrags sämtliche Bedingungen, Aus-
zahlungsvoraussetzungen und Auflagen erfüllt hat, insbesondere 
die vorgesehenen Sicherheiten nicht bestellt worden sind.

4.11.6 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Darlehensvertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichts-
stand ist Hamburg.

4.12 Eigenkapital-Zwischenfinanzierung
Die KVG hat im Namen und für Rechnung der Investmentgesell-
schaft zur Sicherstellung der erforderlichen Gesamtfinanzierung 
das zum 31.01.2019 benötigte Emissionskapital, höchstens 
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 jedoch 32.495.000  Euro, für den Erwerb der Immobilien sowie 
für  die Begleichung der weiteren Investitionskosten zwischen-
finanziert. Zu diesem Zweck wurde mit der HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG in ihrer Eigenschaft als mittelbare Gesell-
schafterin der Investmentgesellschaft ein für diese Zwecke 
marktüblicher Darlehensvertrag abgeschlossen.

4.12.1  Darlehensvertrag mit der 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Vertragsgegenstand, Konditionen
Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG gewährt der Invest-
mentgesellschaft einen Darlehensrahmen in Höhe von bis 
zu  32.495.000  Euro. Die Investmentgesellschaft wird mit der 
 Einzahlung neben dem anteiligen Kaufpreis die weiteren 
Gesamt investitionskosten, welche insbesondere die Erwerbs-
nebenkosten sowie weitere Drittkosten beinhalten, begleichen. 

Der Abruf der Eigenkapital-Zwischenfinanzierung erfolgt in 
 einer Tranche, wobei der Darlehensnehmer den Kapitalbedarf 
spätestens zwei Bankarbeitstage vor der Auszahlung dem Dar-
lehensgeber anzuzeigen hat. Der Zinssatz des Darlehens 
 orientiert sich an der geplanten Auszahlung der Investment-
gesellschaft an seine Gesellschafter und beträgt für das Rumpf-
geschäftsjahr 2  % p. a., danach 4  % p. a.. Die Zinsberechnung 
erfolgt auf Basis 30/360 (Deutsche Zinsmethode). Die Zinsen 
sind jährlich nachschüssig zur Zahlung fällig bzw. bei Rückzah-
lung der Eigenkapital-Zwischenfinanzierung. Die Tilgung des 
Darlehens erfolgt sukzessive aus dem platzierten Eigenkapital 
des Darlehensnehmers ohne Ausgabeaufschlag und nach Abzug 
der Drittkosten für die Eigenkapitalvermittlung.

Drittkosten, die auf Ebene des Darlehensgebers für die Refinan-
zierung des Darlehensrahmens anfallen, hat der Darlehens-
nehmer zu tragen. Zu diesen Drittkosten können insbesondere 
eine einmalige, nicht rückzahlbare Bearbeitungsgebühr, eine 
laufende Zusageprovision auf den jeweils noch nicht ausge-
zahlten Teil des Darlehens, eine Bereitstellungsprovision für 
 zugesagte und refinanzierte, aber noch nicht ausgezahlte 
 Darlehens(teil)beträge sowie sonstige Kosten, die im Zu-
sammenhang mit dem Darlehensvertrag anfallen können, ge-
hören. Die Drittkosten sind mit Rechnungsstellung zur Zahlung 
fällig. Die Laufzeit des Darlehensvertrags wurde zunächst bis 
zum 30.06.2019 vereinbart.

Sicherheiten
Als Sicherheit werden die Guthaben des Eigenkapital- 
Einzahlungskonto der Investmentgesellschaft mit der IBAN 
DE32  5005 0201 0255 1182 95 an die refinanzierende Bank 
der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG verpfändet.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Darlehensvertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichts-
stand ist München.

4.13  Techniken und Instrumente zur 
 Verwaltung des Investmentvermögens

Zu den Techniken und Instrumenten, von denen bei der Ver-
waltung des Investmentvermögens Gebrauch gemacht werden 
kann, gehören die Portfolioverwaltung (einschließlich des 
 kaufmännischen und technischen Asset Managements) und das 
Risikomanagement der KVG. Weitere Einzelheiten zu den Tech-
niken und Instrumenten, von denen bei der Verwaltung des 
 Investmentvermögens Gebrauch gemacht werden kann, er-
geben sich aus §§ 1 bis 4 der Anlagebedingungen. 

Die mit den Techniken und Instrumenten verbundenen Risiken, 
Interessenkonflikte sowie deren Auswirkungen auf die Wert-
entwicklung des Investmentvermögens ergeben sich aus dem 
Kapitel 5 »Risikohinweise«, Seite  48, sowie aus dem Kapitel 
2.6 »Interessenkonflikte«, Seite 14.

4.14  Regeln für die Vermögensbewertung
Für die Investmentgesellschaft bzw. die durch sie extern bestell-
te KVG bestehen auf Basis interner Richtlinien der KVG, von Ver-
tragsbedingungen und gesetzlichen Vorgaben folgende Regeln 
für die Vermögensbewertung, insbesondere folgende Verfahren 
zur Bewertung des Investmentvermögens und der Kalkulations-
methoden für die Bewertung von Vermögenswerten (einschließ-
lich der Verfahren für die Bewertung schwer zu bewertender 
Vermögenswerte nach §§ 271 und 272 KAGB).

4.14.1 Auswahl der externen Bewerter
Die KVG stellt die Bewertung des Anlageobjekts der Investment-
gesellschaft sowohl vor deren Ankauf aber auch die laufende 
 Bewertung durch Einbezug qualifizierter externer Bewerter 
 sicher. Diese sind unabhängig von der Investmentgesellschaft, 
der KVG und von anderen Personen mit engen Verbindungen zur 
Investmentgesellschaft oder zur KVG. Dabei wird die KVG nur 
 externe Bewerter für die Bewertung heranziehen, die den An-
forderungen des KAGB entsprechen, also insbesondere aus-
reichende berufliche Garantien vorweisen können, um die Be-
wertungsfunktion wirksam und qualifiziert ausüben zu können. 
Die KVG teilt die Bestellung eines externen Bewerters der BaFin 
mit. Ein bestellter externer Bewerter darf die Bewertungsfunk-
tion nicht an einen Dritten delegieren. Der externe Bewerter, der 
die Ankaufsbewertung der Immobilien vornimmt, darf nicht zu-
gleich die jährliche Bewertung des Anlageobjekts durchführen. 
Ein externer Bewerter darf nur für einen Zeitraum von maximal 
drei Jahren für die Bewertung des Anlageobjekts für die KVG 
 tätig sein. Eine erneute Bestellung des externen Bewerters 
ist erst nach Ablauf von zwei Jahren seit Ende des dreijährigen 
Zeitraums möglich. Die KVG bleibt auch dann für die ordnungs-
gemäße Bewertung der Vermögensgegenstände der Invest-
mentgesellschaft sowie für die Berechnung und Bekanntgabe 
des Nettoinventarwerts verantwortlich, wenn sie einen externen 
Bewerter bestellt hat.
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4.14.2 Bewertung der Immobilieninvestition
Auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und der 
 darauf basierenden internen Richtlinien darf die KVG für die 
 Investmentgesellschaft in Sachwerte in Form von Immobilien nur 
investieren, wenn das Anlageobjekt bei einem Wert von bis zu 
einschließlich 50.000.000  Euro von einem externen Bewerter 
oder über 50.000.000  Euro von zwei externen, voneinander 
 unabhängigen Bewertern bewertet wurde. Der Kaufpreis des 
 Anlageobjekts liegt über 50.000.000  Euro. Vor diesem Hinter-
grund wurde das Anlageobjekt vor dem Erwerb gemäß den 
Anfor derungen des § 261 Abs. 5 Nr. 1 b) KAGB von zwei externen, 
 voneinander unabhängigen Bewertern bewertet. Das Ergebnis 
aus den Bewertungsgutachten wird im Kapitel 4.3 »Angaben 
zum konkreten Anlageobjekt«, Seite 19, dargestellt. 

Darüber hinaus erfolgt die erforderliche laufende Bewertung der 
Immobilien mindestens einmal jährlich nach Maßgabe von 
§ 271 KAGB i. V. m. §§ 168 und 169 KAGB ebenfalls durch quali-
fizierte externe Bewerter unter Beachtung der gesetzlichen 
 Vorgaben sowie der darauf basierenden internen Richtlinien der 
KVG. Die Immobilien werden grundsätzlich mit dem zuletzt von 
dem jeweils einbezogenen externen Bewerter ermittelten Ver-
kehrswert angesetzt. Für den Zeitraum von zwölf Monaten nach 
dem Erwerb der Immobilien sind diese mit deren jeweiligem 
Kaufpreis anzusetzen.

Ist die KVG der Auffassung, dass der Kaufpreis aufgrund von Än-
derungen wesentlicher Bewertungsfaktoren nicht mehr sachge-
recht ist, so ist der Verkehrswert neu zu ermitteln. Der externe 
Bewerter hat im Vorfeld der Erstellung der Bewertungsgutach-
ten zwingend an einer Objektbesichtigung teilzunehmen.

4.14.3 Bewertung der Liquiditätsreserve
Bankguthaben werden zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflosse-
ner Zinsen bewertet. Festgelder sind zum Verkehrswert zu 
 bewerten, sofern das Festgeld kündbar ist und die Rückzahlung 
bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

4.14.4 Bewertungsverfahren
Ermittlung des Verkehrswerts einer Immobilie
Zur Ermittlung des Verkehrswerts einer Immobilie ist gemäß § 30 
Abs.  1 (KARBV) in der Regel der Ertragswert der Immobilien 
 anhand eines am jeweiligen Immobilienmarkt anerkannten 
 Verfahrens zu ermitteln. Zur Plausibilisierung können grunds-
ätzlich auch andere am jeweiligen Immobilienmarkt anerkannte 
Bewertungsverfahren herangezogen werden, wenn dies für eine 
sachgerechte Bewertung nach Auffassung des Bewerters er-
forderlich oder zweckmäßig erscheint.

Die Ermittlung des Werts einer Immobilie erfolgt wie vorstehend 
dargestellt sowohl im Rahmen einer Ankaufsbewertung wie auch 
im Rahmen der laufenden Bewertung grundsätzlich nach dem 
in  der Immobilienwertermittlungsverordnung (Immo-WertV) 
niedergelegten Ertragswertverfahren. Gemäß §§  17 ff. Immo-
WertVO wird der Ertragswert der Immobilien in beiden Fällen der 
Bewertung durch den externen Bewerter auf der Grundlage 

marktüblicher erzielbarer Erträge ermittelt. Das genannte 
 Verfahren stellt ein nach der KARBV geeignetes Verfahren dar, 
um im Rahmen der Bewertung von Vermögensgegenständen 
 eine gesetzlich konforme Bewertungsgrundlage zu erhalten.

Ermittlung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert je Anteil der Investmentgesellschaft 
 ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwerts des Gesellschafts-
vermögens der Investmentgesellschaft durch die Zahl der in den 
Verkehr gelangten Anteile (Anteilswert), wobei für die Zwecke 
der Berechnung des Nettoinventarwerts eine nominale ge-
zeichnete Kommanditeinlage in Höhe von 10.000  Euro als ein 
Anteil herangezogen wird. Der Gesamtwert des Gesellschafts-
vermögens der Investmentgesellschaft ist aufgrund der je-
weiligen Verkehrswerte der zu ihm gehörenden Vermögensge-
genstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen 
Verbindlichkeiten zu ermitteln (Nettoinventarwert). Zur Be-
stimmung der Verkehrswerte der Vermögensgegenstände 
 werden die oben angeführten gesetzlichen oder marktüblichen 
Verfahren zugrunde gelegt. Die Berechnung des Nettoinventar-
werts je Anteil erfolgt mindestens einmal jährlich.

In diesem Zusammenhang werden Nebenkosten, die beim 
 Erwerb  des Anlageobjekts anfallen, über die voraussichtliche 
Haltedauer des Vermögensgegenstands, längstens jedoch über 
zehn Jahre abgeschrieben. Sofern der Vermögensgegenstand 
vorher veräußert wird, sind die verbleibenden Anschaffungsne-
benkosten in voller Höhe abzuschreiben. Gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 1 
KARBV i. V. m. § 255 Abs. 1 HGB gelten im Hinblick auf die An-
schaffungsnebenkosten bei der Ermittlung des Nettoinventar-
werts einige handelsrechtliche Besonderheiten. Diese finden je-
doch nur unter Beachtung auch investmentrechtlicher 
Besonderheiten Anwendung, sodass beispielsweise bereits im 
Vorfeld entstehende Kosten angesetzt werden können, solange 
der Erwerb des Vermögensgegenstands aussichtsreich erscheint.

4.15 Liquiditätsmanagement
Die KVG verfügt für die Investmentgesellschaft über ein ange-
messenes Liquiditätsmanagementsystem, welches im Einklang 
mit der in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagestrategie 
und der Struktur der Investmentgesellschaft als geschlossener 
inländischer Publikums-AIF, bei dem keine ordentlichen Kündi-
gungsmöglichkeiten und somit keine Rücknahme oder Umtausch 
von Anteilen vorgesehen sind, steht. Durch dieses Liquiditäts-
management soll unter anderem die Zahlungsfähigkeit der 
 Investmentgesellschaft sowie ein effizienter Zahlungsverkehr 
fristgerecht sichergestellt werden.

Das Liquiditätsmanagementsystem entspricht insbesondere den 
Anforderungen des § 30 KAGB, den ergänzenden Anforderungen 
der  Europäischen Verordnung (EU) Nr.  231/2013 sowie Verlaut-
barungen der BaFin. Die KVG hat hierzu schriftliche Grundsätze 
und wirksame Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die 
Liquiditätsrisiken der von ihr verwalteten Investmentvermögen 
und damit im vorliegenden Fall der Investmentgesellschaft zu 
überwachen und zu gewährleisten, dass sich das Liquiditätsprofil 
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der Anlagen der Investmentgesellschaft mit den zugrunde 
 liegenden Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft deckt. 
Die KVG überprüft die dokumentierten Grundsätze und Ver-
fahren für das Liquiditätsmanagement mindestens einmal 
 jährlich und aktualisiert sie bei Änderungen oder neuen Vor-
kehrungen. Sie berücksichtigt in ihrem Liquiditätsmanagement-
system und den betreffenden Verfahren angemessene Es-
kalationsmaßnahmen, um zu erwartende oder tatsächliche 
Liquiditätsengpässe oder andere Notsituationen der Invest-
mentgesellschaft zu bewältigen. Die KVG hat unter Berücksich-
tigung der Anlagestrategie adäquate Limits für die Liquidität 
oder Illiquidität der Investmentgesellschaft festgesetzt und 
überwacht deren Einhaltung fortlaufend. 

Die KVG führt unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des 
Liquiditätsprofils der Investmentgesellschaft und der Anlegerart 
mindestens jährlich Stresstests durch, mit denen sie die Liquidi-
tätsrisiken des verwalteten Investmentvermögens bewerten 
kann. Die Stresstests erfolgen dabei unter Zugrundelegung von 
sowohl normalen als auch außergewöhnlichen Liquiditäts-/
Marktbedingungen. Im Hinblick auf das Ergebnis von Stresstests 
handelt die KVG im besten Interesse der Anleger.

4.16 Volatilität
Das Investmentvermögen weist durch seine Zusammen-
setzung  –  Anlageobjekt und dessen Abhängigkeit von Markt-
veränderungen – und durch die für die Verwaltung verwendeten 
Techniken eine erhöhte Volatilität auf. Dies bedeutet, dass der 
Wert der Anteile an dem Investmentvermögen auch innerhalb 
kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und 
nach unten unterworfen sein kann. Auf das unter »Marktrisiken« 
auf Seite  48 dargestellte Risiko »Wertentwicklung/ Volatilität« 
in Kapitel 5.2.1 wird entsprechend verwiesen.

4.17 Primebroker
Hinsichtlich des Investmentvermögens bestehen keine Verein-
barungen mit einem Primebroker im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 30 
KAGB.
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5. Risikohinweise

5.1 Risikoprofil der Investmentgesellschaft
Bei dem Erwerb eines Anteils an der Investmentgesellschaft 
handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Be-
teiligung, die mit Risiken verbunden ist. Der Anleger nimmt am 
Vermögen und am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Invest-
mentgesellschaft gemäß seiner Beteiligungsquote im Rahmen 
der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in die Invest-
mentgesellschaft birgt neben der Chance auf Erträge in Form 
von Auszahlungen und den im Zusammenhang mit der Ver-
äußerung der Vermögensgegenstände ggf. erzielbaren Veräuße-
rungserlös auch Verlustrisiken.

Die nachfolgend aufgeführten Risiken stellen die bekannten und 
als wesentlich erachteten Risiken dar und beschreiben insofern 
das aktuelle Risikoprofil der Investmentgesellschaft zum Zeit-
punkt der Auflegung des Investmentvermögens. Das Risikoprofil 
der Investmentgesellschaft wird durch Markt-, Kredit-, Liquidi-
täts-, Gegenparteirisiken sowie operationelle und steuerliche 
Risiken bestimmt. Darüber hinaus bestehen Gesellschafter-
risiken, die nicht im Rahmen eines Risikomanagementsystems 
abgebildet werden können. Alle einzeln dargestellten Risiken 
können auch kumuliert oder in einer besonders starken Aus-
prägung eintreten und somit die negativen Auswirkungen auf 
die Investmentgesellschaft und den Anleger verstärken. 
Dies kann für den Anleger zum vollständigen Verlust seiner Kapi-
taleinlage nebst Ausgabeaufschlag sowie zu einer Gefährdung 
seines sonstigen Vermögens führen.

Die Risikohinweise beziehen sich ausschließlich auf natürliche 
oder juristische Personen, Stiftungen oder Personengesellschaf-
ten mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse eines Anlegers können nach-
folgend nicht berücksichtigt werden und zu individuellen Risiken 
des betreffenden Anlegers führen.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligung steht zum 
 jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und kann zum Zeitpunkt der 
Auflegung des Investmentvermögens nicht mit Sicherheit vor-
hergesagt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsar-
ten der beiden Immobilien (Büro- und Dienstleistungsnutzung 
bzw. Hotelnutzung) in Verbindung mit der Mieterstruktur ist bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise gemäß § 262 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
KAGB eine Streuung des Ausfallrisikos gewährleistet. Der Grund-
satz der Risikomischung im Sinne des § 262 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KAGB 
gilt damit als erfüllt. Neben den Immobilien gibt es keine  weiteren 
wesentlichen Vermögensgegenstände, welche mögliche Risiken 
im Zusammenhang mit dem Anlageobjekt ggf. ausgleichen oder 
deren Intensität mindern könnten. Zukünftige Änderungen der 
wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen können die Vermögens-, Finanz- und 
 Ertragslage der Investmentgesellschaft und damit auch die 
Werthaltigkeit der Beteiligung nachteilig beeinflussen. Für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligung an der Investmentgesell-
schaft wird keine Gewähr übernommen. Es kann nicht garantiert 
werden, dass der Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg 

 erreicht. Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Kapital-
einlage nebst Ausgabeaufschlag. 

Eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der 
nachfolgend beschriebenen Risiken kann nicht getroffen  werden. 
Auch die Reihenfolge der nachfolgend dargestellten Risiken ist 
kein Maßstab für die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken oder 
für das Ausmaß ihrer potenziellen Auswirkungen. Unabhängig 
von den hier dargestellten Risiken können heute nicht bekannte 
und/oder unvorhersehbare Entwicklungen das Ergebnis der 
 Beteiligung negativ beeinflussen.

5.2 Risiken der Anlagepolitik und -strategie
Die nachfolgend dargestellten Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, 
 Gegenparteirisiken, operationelle und steuerliche Risiken können 
das wirtschaftliche Ergebnis der Investmentgesellschaft ver-
schlechtern. Dies kann für den Anleger zu einem teilweisen oder 
vollständigen Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen so-
wie zum teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Ausgabeaufschlag führen. Sofern es beim Anleger zu einer 
Gefährdung seines sonstigen Vermögens kommen kann, wird auf 
das maximale Risiko an entsprechender Stelle hingewiesen.

5.2.1 Marktrisiken
Marktentwicklung / Standort
Regionale Einflussgrößen sowie allgemeine wirtschaftliche 
 Entwicklungen können die Immobilieninvestition/en der Invest-
mentgesellschaft maßgeblich beeinflussen. So kann eine nega-
tive Marktentwicklung die Vermietungssituation und die 
Werthaltigkeit des Anlageobjekts unabhängig von deren Eigen-
schaften verschlechtern, da beispielsweise die Nachfrage nach 
Büro- oder Hotelflächen am Standort Darmstadt zurückgeht. 
Auch können Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld und der 
Reise- bzw. Arbeitsgewohnheiten Umbauten und zusätzliche In-
vestitionen erforderlich machen und insoweit die Attraktivität 
der Immobilien der Objektgesellschaft negativ beeinflussen. Die 
angestrebte Entwicklung des Investmentvermögens ist unter 
anderem auch davon abhängig, wie sich am Standort des erwor-
benen Anlageobjekts die Nachfrage nach vergleichbaren Immo-
bilien entwickelt. Es ist nicht vorhersehbar, welchen Einfluss ge-
plante Bauprojekte auf den Markt haben bzw. ob und in welchem 
Umfang heute noch nicht bekannte Immobilien im Umfeld des 
Anlageobjekts auf den Markt gelangen. Es ist auch nicht vorher-
sehbar, ob und in welchem Umfang durch Modernisierungs- und 
Revitalisierungsmaßnahmen gleichwertige oder höherwertige 
bzw. wettbewerbsfähige Immobilien in der Umgebung des An-
lageobjekts geschaffen werden. Die Wertentwicklung und lang-
fristige Vermietbarkeit bzw. Nutzbarkeit ist damit auch von den 
Veränderungen des Marktumfelds, den Arbeitsbedingungen, 
der Reisegewohnheiten sowie der Veränderung der Konkurrenz-
situation abhängig.

Wertentwicklung / Volatilität
Die nachhaltige Ertragskraft und Wertentwicklung des Anlage-
objekts ist nicht vorhersehbar. Sie wird von zahlreichen Faktoren, 
wie Standort und Standortentwicklung (siehe auch das vor-
stehende Risiko »Marktentwicklung/Standort«), demografische 
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Entwicklung, Erhaltungszustand und Ausstattung der Immobili-
en, alternative Nutzungsmöglichkeiten, technischer Fortschritt, 
Mietentwicklung und Vermietungsstand sowie den wirtschaftli-
chen und steuerlichen Rahmenbedingungen, beeinflusst. Zudem 
wirkt sich eine etwaige Wertsteigerung der Immobilien erst zu-
gunsten der Anleger aus, wenn insbesondere die in der Investiti-
onsphase angefallenen Initialkosten, die nicht zur Wertbildung 
der Immobilien beitragen, in vollem Umfang durch eine Werts-
teigerung aufgeholt wurden. Auch eine geringere Inflationsrate 
und somit niedrigere als die prognostizierten Mieteinnahmen 
sowie die Restlaufzeit von Mietverträgen zum Zeitpunkt der Ver-
äußerung können sich negativ auf die Höhe des prognostizierten 
Verkaufspreises auswirken. Der Verkauf der Immobilien ist durch 
keine vertragliche Vereinbarung gesichert. Das Investmentver-
mögen kann insofern eine erhöhte Volatilität aufweisen. Es be-
steht das Risiko, dass die Immobilien zeitweise oder überhaupt 
nicht veräußert werden können, der prognostizierte Verkaufs-
preis bzw. Kaufpreisfaktor nicht erzielt wird und/oder die Veräu-
ßerung zu einem anderen Zeitpunkt als angenommen durchge-
führt wird. Die Auszahlungen an die Anleger können dadurch 
später als geplant erfolgen. Auch kann das gemäß Gesellschafts-
vertrag feste Enddatum der Investmentgesellschaft (auch im Fall 
von Verlängerungen) die Investmentgesellschaft dazu zwingen, 
die Immobilie/n in einem bestimmten und ggf. engen Zeitraum 
zu veräußern, was den erzielbaren Veräußerungserlös nachteilig 
beeinträchtigen kann. In der Folge kann auch der Nettoinventar-
wert je Anteil einer erhöhten Volatilität unterliegen. Dies bedeu-
tet, dass der Wert der Anteile an dem Investmentvermögen auch 
innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach 
oben und nach unten unterworfen sein kann.

5.2.2 Kreditrisiken
Fremdfinanzierung des Anlageobjekts 
Die Finanzierung des Kaufpreises der Immobilien erfolgt zum Teil 
über ein langfristiges Darlehen, das durch die Objektgesellschaft 
aufgenommen wurde. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt 
 voraussichtlich zum 31.01.2019. Es besteht das Risiko, dass die 
im Darlehensvertrag genannten Auszahlungsvoraussetzungen 
nicht oder nicht vollständig erfüllt werden und das Darlehen 
nicht zur Auszahlung kommt. 

Sollte die Objektgesellschaft während der Darlehenslaufzeit 
aufgrund fehlender Miet- und Pachteinnahmen nicht oder nicht 
rechtzeitig in der Lage sein, ihren Verpflichtungen aus der Fremd-
finanzierung, wie Zins- und Tilgungsleistungen, eventuelle 
 Vorfälligkeitsentschädigungen (z.  B. bei einem vorzeitigen Ver-
kauf der Immobilien) oder sonstige Kosten, die der finanzieren-
den Bank entstehen können, vollständig nachzukommen, kann 
dies zu einer Auszahlungssperre führen. Zudem hat die finanzie-
rende Bank das Recht, weitere bankübliche Sicherheiten von der 
Objektgesellschaft zu ver langen oder das Darlehen zu kündigen 
und fällig zu stellen.  Weiterhin kann die finanzierende Bank bei 
Eintritt eines Ereignisses, das geeignet erscheint, den Wert des 
Anlageobjekts zu beeinflussen, eine Neubewertung durch einen 
von ihr aus gewählten Gutachter durchführen zu lassen. In der 
Folge kann es durch die finanzierende Bank zu einer Verwertung 
der Immo bilien kommen. Dasselbe gilt auch bei einem Verstoß 

gegen die vertraglichen Verpflichtungen und Rahmenbedingun-
gen aus dem Darlehensvertrag. Bei Sondertilgungen fallen zu-
dem Vor fälligkeitsentschädigungen an. Die Verbindlichkeiten 
aus dem Darlehen sind gegenüber dem Eigenkapital der Objekt-
gesellschaft vorrangig zu bedienen. 

Aus den Mieteinnahmen des Beleihungsobjektes ist der 
Bank jährlich zum 30.09. eines Jahres – erstmals zum 30.09.2019 – 
 eine DSCR (Debt Service Cover Ratio) von mindestens 
200  %  nachzuweisen. Siehe hierzu auch unter Abschnitt 
4.11.3  » Finanzkennzahlen, Informationspflichten« auf Seite 
44. Im Fall der Verletzung der Anforderungen ist eine erhöhte 
 Risikobewertung der Ansprüche  gegen  den Darlehensnehmer 
gerechtfertigt. In diesem Fall ist die Bank berechtigt, weitere 
Auszahlungen zu verweigern und die Bestellung oder Ver-
stärkung von bankmäßigen Sicherheiten zu verlangen. Kommt 
der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht innerhalb der von der Bank 
gesetzten angemessenen Frist nach, ist die  Bank  zur außer-
ordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt.

Die langfristige Fremdfinanzierung hat eine Laufzeit bis zum 
31.07.2029. Sofern bei einer Verlängerung der Laufzeit der 
Invest mentgesellschaft über den 31.07.2029 hinaus eine ggf. 
 erforderliche Anschlussfinanzierung nicht oder nur zu deutlich 
höheren Konditionen abgeschlossen werden kann, besteht 
ebenfalls das Risiko einer Verwertung der Immobilien durch die 
finanzierende Bank. In Folge dessen kann sich die Auszahlung an 
die Anleger reduzieren oder ganz ausbleiben.

Leverage-Risiko
Durch die Aufnahme des langfristigen Darlehens wird die Eigen-
kapitalrentabilität der Investition gesteigert. Es besteht das 
 Risiko eines negativen Leverage-Effekts, der dann eintritt, wenn 
die Gesamtkapitalrendite der Investition im Zeitablauf unter den 
Zinssatz des Darlehens fällt. Dies kann zur Insolvenz der Invest-
mentgesellschaft führen.

Die im KAGB verankerten Grenzen für die Kreditaufnahme und 
die Belastung von Vermögensgegenständen sind spätestens 
18 Monate nach Beginn des Vertriebs einzuhalten. Es besteht das 
Risiko, dass im Falle eines Überschreitens der gesetzlichen 
 Grenzen Maßnahmen erforderlich sind (z.  B. außerplanmäßige 
Rückführung des langfristigen Darlehens, Verkauf der Immo-
bilien) bzw. durch die BaFin angeordnet werden, die zur Rück-
abwicklung der Investmentgesellschaft führen können.

Zinsänderungsrisiko der Eigenkapital-Zwischenfinanzierung
Die Investmentgesellschaft nimmt zur Sicherstellung der er-
forderlichen Gesamtfinanzierung eine Eigenkapital-Zwischen-
finanzierung in Anspruch, welche sukzessive durch die 
Kommandit einlagen der Anleger zurückgeführt wird. Sofern der 
Zinsaufwand für die Eigenkapital-Zwischenfinanzierung in der 
Platzierungsphase höher ist als die hierfür auf das noch nicht 
platzierte Eigenkapital eingesparte Auszahlung, kann dies zu 
 erhöhten Aufwendungen in der Investmentgesellschaft führen.
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5.2.3 Liquiditätsrisiken
Die Investmentgesellschaft bezieht ihre laufenden Einnahmen 
ausschließlich mittelbar aus der Vermietung des Anlageobjekts, 
der möglichen Verzinsung bestehender Guthaben bei Banken 
und aus der letztendlichen Veräußerung des Anlageobjekts. Es 
 besteht das Risiko, dass die über die Laufzeit der Investment-
gesellschaft kalkulierten Einnahmen aus der Objektgesellschaft 
aus Ursachen heraus, die im Rahmen dieses Kapitels erläutert 
werden, geringer als erwartet ausfallen, zu einem späteren 
 Zeitpunkt  anfallen oder ausbleiben sowie höhere als kalkulierte 
Kosten oder zusätzliche Kostenpositionen anfallen, die die 
 langfristige Liquiditätsplanung der Investmentgesellschaft ver-
schlechtern. Gesetzliche Änderungen oder vertragliche Abreden 
(z. B. im  Rahmen der Fremdfinanzierung) können zudem die Ver-
wendung freier Liquidität einschränken oder sogar verbieten. 
Ferner kann abhängig von der aktuellen Entwicklung der Zins-
politik der  Europäischen Zentralbank nicht ausgeschlossen 
 werden, dass für Bankguthaben Negativzinsen in Rechnung 
 gestellt werden.  Diese Risiken können zu Liquiditätsengpässen 
und zu Zahlungsschwierigkeiten bei der Investmentgesellschaft 
bis hinzu deren Insolvenz führen.

5.2.4 Gegenparteirisiken
Platzierung
Sofern das vorgesehene Emissionskapital nicht fristgerecht und 
vollständig platziert wird und der Platzierungsgarant und der 
 Patronatsgeber ihren vertraglichen Verpflichtungen im Falle der 
Inanspruchnahme nicht oder nicht vollständig nachkommen, be-
steht das Risiko der Rückabwicklung, der Zwangsverwertung des 
Anlageobjekts oder der Insolvenz der Investmentgesellschaft.

Vertragspartner- und Vertragserfüllungsrisiko
Die Investmentgesellschaft und die Objektgesellschaft schließen 
verschiedene Verträge mit unterschiedlichen Vertragspartnern ab. 
Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner ihren vertraglichen 
Verpflichtungen nicht bzw. nicht vollständig nachkommen oder 
ggf. vorhandene Kündigungsmöglichkeiten wahrnehmen. Die 
 jeweiligen Vertragsparteien können einzelne Vertragsbestim-
mungen unterschiedlich auslegen. Darüber hinaus kann auch die 
Verschlechterung der Bonität, der Qualität und wirtschaftlichen 
Leistungskraft von Vertragspartnern (z. B. KVG, Mieter bzw. Päch-
ter, Platzierungsgarant, Verkäufer, Verwahrstelle) negative Aus-
wirkungen auf die Vertragserfüllung und die prognostizierten Er-
gebnisse der Investmentgesellschaft haben. Im Falle eines 
Rechtsstreits kann ein mit der Sache befasstes Gericht bzw. 
Schiedsgericht eine für die Investmentgesellschaft nachteilige 
Auffassung vertreten.  Außerdem können anfallende Rechtsver-
folgungskosten zulasten der Investmentgesellschaft gehen. Zu-
dem können vertraglich  vereinbarte kurze Verjährungsfristen und 
betragsmäßige  Haftungsbegrenzungen zur Beschränkung von 
Schadenser satzansprüchen führen. Müssen Verträge der Invest-
mentgesellschaft und/oder der Objektgesellschaft während der 
Laufzeit des Investmentvermögens verlängert werden, so besteht 
das Risiko, dass sich die Konditionen des jeweiligen Vertrags aus 
Sicht der  Investmentgesellschaft und/oder der Objektgesellschaft 
verschlechtern. Gleiches gilt, sofern Verträge mit neuen Ge-

schäftspartnern nur zu abweichenden Bedingungen verhandelt 
werden können. Abhängig vom Grad der Risikorealisierung können 
bei der Investmentgesellschaft und/oder der Objektgesellschaft 
erhöhte Aufwendungen anfallen.

Miet-/Pachteinnahmen
Es besteht das Risiko, dass ein oder mehrere Mieter oder der 
 Pächter seinen/ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der 
Objekt gesellschaft nicht, nicht unverzüglich bzw. nicht in voller 
Höhe nachkommt/nachkommen. Ebenso kann eine Bonitäts-
verschlechterung oder Insolvenz eines Mieters/Pächters eintreten. 
Die Bonität eines Mieters in der Vergangenheit ist keine ver-
lässliche Indikation oder Garantie für dessen künftige Bonität. Ein 
mit Insolvenz zusammenhängender Mieterwechsel und eine Ver-
schlechterung der Konditionen bei der Anschlussvermietung oder 
ein (auch teilweiser) Leerstand können zu einer unter Umständen 
erheblichen Verringerung der Miet einnahmen führen. Es ist 
auch  möglich, dass bei einem Mieterwechsel die Laufzeit eines 
neu abgeschlossenen Miet vertrags kürzer ist als die Laufzeit des 
 ursprünglichen Mietvertrags.

Mietanpassung
Die Mietverträge sehen regelmäßige Mietanpassungen in 
 vertraglich definierten Verhältnissen an die Veränderung des 
Verbraucherpreisindexes des Statistischen Bundesamts vor und 
es wurden im Rahmen der Ankaufskalkulation Annahmen über 
die Entwicklung der Miete über den geplanten Haltezeitraum 
 getroffen. Sofern sich der Verbraucherpreisindex schlechter 
 entwickelt als angenommen, kann die tatsächliche Entwicklung 
der Mieten hinter den unterstellten Annahmen zurückbleiben, 
sodass sich geringere tatsächliche Mieteinnahmen als zum 
 Ankaufszeitpunkt kalkuliert ergeben. Zudem kann nicht aus-
geschlossen werden, dass mietvertraglich vereinbarte Miet-
anpassungen aufgrund gesetzlich geänderter Regelungen oder 
unwirksamer Mietvertragsklauseln nicht in der angenommenen 
Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten vorgenommen 
werden können. In den vorstehenden Fällen können sich erheb-
liche negative Folgen für die Werthaltigkeit des Anlageobjekts 
der Objektgesellschaft ergeben.

Anschlussvermietung und Leerstand
Die Mietverträge sehen unterschiedliche Vertragslaufzeiten vor. 
Sowohl nach regulärer als auch nach außerordentlicher Be-
endigung der Mietverträge besteht das Risiko, dass Anschluss-
vermietungen nicht oder nur zu schlechteren als den zuletzt 
 geltenden Konditionen gelingen, vor allem wenn diese über der 
marktüblichen Miete für die angebotenen Flächen liegen. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Mietflächen ggf. auf 
Kosten der Objektgesellschaft für mehrere Nachmieter unter-
teilt und umgebaut werden müssen. Verbunden damit kann es zu 
Leerstandszeiten kommen, in denen der Objektgesellschaft 
Kosten für den Unterhalt der Immobilien entstehen. Weitere 
Umbau- und/oder Modernisierungsmaßnahmen können erfor-
derlich sein. Unter Umständen sind auch weitere Vereinbarungen 
mit potenziellen Nachmietern zu treffen, um die Attraktivität für 
den Abschluss eines Mietvertrags zu erhöhen. Darunter können 
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z. B. mietfreie Zeiten, Sonderkündigungsrechte oder Zuschüsse 
zu Mietereinbauten fallen. Ausbleibende oder verringerte 
 Mieteinnahmen, Leerstandszeiten, Maklerprovisionen sowie 
 etwaige notwendige Umbau-, Modernisierungs- oder Reno-
vierungsmaßnahmen und sonstige damit verbundene Kosten 
(z. B. Rechtsberatungskosten) können das wirtschaftliche Ergeb-
nis der Objektgesellschaft schmälern. Sollte die Objektge-
sellschaft dadurch nicht mehr in der Lage sein, ihre laufenden 
Verbindlichkeiten zu begleichen, kann dies zur Insolvenz der 
 Objektgesellschaft führen und die Auszahlungen an den Anleger 
können sich dadurch reduzieren oder ganz ausbleiben. 

5.2.5 Operationelle Risiken
Ausfallrisiko
Die Investmentgesellschaft investiert mittelbar in ein Anlage-
objekt, das aus zwei Immobilien besteht, bei denen aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzungsarten (Büro- und Dienstleistungs-
nutzung bzw. Hotelnutzung) in Verbindung mit der jeweiligen 
Mieterstruktur bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine 
Streuung des Ausfallrisikos gewährleistet ist. Der Grundsatz der 
Risikomischung im Sinne des § 262 Abs. 1, Satz Nr. 2 KAGB gilt 
damit als erfüllt. Die Investmentgesellschaft hält 89,9  % der 
 Anteile an der Objektgesellschaft. Neben den am Standort 
Darmstadt gelegenen Immobilien der Objektgesellschaft inves-
tiert die Investmentgesellschaft in keine weiteren wesentlichen 
Vermögensgegenstände, welche mögliche Risiken im Zu-
sammenhang mit den Immobilien ggf. ausgleichen oder deren 
Intensität mindern können. Eine Diversifikation der standort-
bedingten Risiken findet demnach nicht statt. Nachteilige 
 Entwicklungen am Standort der Immobilien können nicht durch 
Investitionen in einen anderen Markt oder eine andere Anlage-
klasse ausgeglichen werden.

Aussagen und Angaben Dritter, Prognoserisiko
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die getroffenen 
Annahmen, Schätzungen, Prognosen sowie Aussagen und An-
gaben Dritter hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen 
 Entwicklung des Investmentvermögens, welche diesem Ver-
kaufsprospekt zugrunde liegen, später als unzutreffend erweisen. 
Das Erreichen der prognostizierten Auszahlungen ist von einer 
Vielzahl von unbeeinflussbaren Faktoren (z. B. zukünftige Inflati-
onsentwicklung, Wertentwicklung der Immobilien) abhängig 
und kann insoweit nicht garantiert werden. Zudem nimmt die 
Prognosesicherheit mit zunehmender Dauer ab.

Rückabwicklungsrisiko, Fertigstellungsrisiko und 
Anpassungs- bzw. Änderungsrisiko
Das Anlageobjekt entsteht innerhalb des neustrukturierten 
 Areals »Technologiezentrum (TZ) Rhein Main« im Stadtteil 
Darmstadt-West. Die Errichtung der Immobilien beinhaltet das 
Risiko, dass Abweichungen gegenüber den ursprünglichen 
 Planungen und/oder Terminüberschreitungen erfolgen.

Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögen ist der 
Kaufvertrag über das Anlageobjekt noch nicht in vollem Umfang 
vollzogen. Die Immobilien befinden sich noch im Bau und sollen 

voraussichtlich im November 2018 (Hotel) bzw. im Januar 2019 
(Büro) fertig gestellt werden. Es besteht das Risiko, dass sich die 
Fertigstellung der Immobilien und/oder die Mängelbeseitigung 
verzögern. In der Folge können sich die Ausschüttungen an den 
Anleger reduzieren oder ganz ausbleiben. Der Kaufvertrag sieht 
demgemäß Rücktrittsrechte für die Parteien vor, was zu Rück-
abwicklungsrisiken führt. So kann beispielsweise der Verkäufer 
von diesem Vertrag zurücktreten, wenn der Käufer mit der 
 Zahlung des vorläufigen Kaufpreises ganz oder teilweise in 
 Verzug ist und innerhalb einer ihm gesetzten Nachfrist von 
14  Tagen den Kaufpreis nicht zahlt. Falls der Verkäufer das 
 Bauvorhaben nicht bis zum 30.09.2019 abnahmereif fertig-
gestellt hat, ist der Käufer zum Rücktritt vom Kaufvertrag 
 berechtigt. Dies kann in der Folge zur Rückabwicklung der 
Invest mentgesellschaft und somit zum teilweisen oder voll-
ständigen Verlust der Kapitaleinlage führen.

Ferner hat die Objektgesellschaft im Falle des Rücktritts vom 
Kaufvertrag und der damit einhergehenden Nichtabnahme des 
langfristigen Darlehens der finanzierenden Bank den dadurch 
entstehenden Schaden (insbesondere den Refinanzierungs-
schaden) zu ersetzen. Auch müssen ggf. bereits verauslagte 
Transaktionskosten von der Objektgesellschaft getragen werden.

Sachmängelhaftung
Der Verkäufer hat dem Käufer das Gebäude zum Zeitpunkt des Be-
sitzübergangs frei von Sachmängeln zu verschaffen. Es besteht 
jedoch das Risiko, dass Sachmängel bei der Abnahme nicht oder 
nicht in vollem Umfang festgestellt werden und die Objektgesell-
schaft Ihren Anspruch auf Schadensersatz gegenüber dem Ver-
käufer und/oder Gewährleistungsansprüche nicht oder nicht in 
vollem Umfang geltend machen kann. Dies kann zu geringeren 
Auszahlungen der Objektgesellschaft an die Investmentgesell-
schaft und somit zu geringeren Auszahlungen beim Anleger führen.

Baumängel
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Immobilien 
mit Baumängeln behaftet sind, die bei der Abnahme nicht fest-
gestellt oder falsch eingeschätzt wurden oder dass notwendige 
Genehmigungen nicht vorliegen. Die Kosten für die Beseitigung 
solcher Baumängel sind von der Objektgesellschaft zu tragen, 
sofern diese nicht durch die Haftung des Verkäufers abgedeckt 
werden oder nicht im Rahmen bestehender Gewährleistungs-
ansprüche von den verantwortlichen Bauunternehmen beseitigt 
werden können. Zudem besteht das Risiko, dass Mängelbeseiti-
gungsansprüche gegen Dritte aufgrund von Umständen, die 
nicht im Einflussbereich der Objektgesellschaft liegen, nicht 
durchsetzbar sind. Sollte die Beseitigung von Baumängeln unab-
hängig von der Übernahme der Kosten durch die Objektgesell-
schaft oder einen Dritten nicht möglich oder nicht ordnungsge-
mäß durchgeführt worden sein, kann dies zu einer Wertminderung 
der Immobilien führen. 

Altlasten 
Die Stadt Darmstadt bestätigt in Ihrem Schreiben vom 19.12.2017, 
dass für das Grundstück des Anlageobjekts kein Eintrag in der 
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Altflächendatei ALTIS des Landes Hessen vorliegt. Es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Altlasten im Boden 
und im Grundwasser unter dem Anlageobjekt festgestellt oder 
im Anlageobjekt schädliche Baustoffe entdeckt werden. Auch 
könnte sich durch eine künftige Rechtsänderung die Situation 
ergeben, dass Baumaterialien, die nach aktueller Rechtslage in 
den Immobilien verbleiben können, zukünftig aus dieser entfernt 
werden müssen. Die Objektgesellschaft hat zukünftig fest-
gestellte Altlasten bzw. schädliche Baustoffe auf eigene Kosten 
zu beseitigen. Zudem können künftig festgestellte Verun-
reinigungen des Grundstücks bzw. festgestellte Bauschadstoffe 
die Nutzbarkeit und damit auch die Werthaltigkeit des Anlage-
objekts erheblich reduzieren. Im Verhältnis zu den Mietern 
kann  dies zu erheblichen Mieteinbußen aufgrund von Miet-
minderungen führen. Auch ist die Kündigung von Mietverträgen 
in solchen Fällen nicht ausgeschlossen.

Beschädigung, Untergang oder Zerstörung
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Immobilien kann es zu 
Schäden kommen, die nicht versichert oder nicht versicherbar 
sind. Es besteht das Risiko, dass derzeit nicht bekannte und/oder 
nicht versicherte oder nicht versicherbare Schäden zu Einnah-
meausfällen oder zu Ansprüchen Dritter führen. Es ist möglich, 
dass die Objektgesellschaft im Schadensfall zusätzliche Kosten 
zu tragen hat, wenn sich der Umfang der von der Objektgesell-
schaft abgeschlossenen Versicherungen als nicht ausreichend 
herausstellt oder die Versicherung aufgrund von Änderungen in 
den Versicherungsbedingungen oder aus anderen Gründen 
(wie Insolvenz des Versicherungsunternehmens) die anfallenden 
Kosten nicht oder nicht in vollem Umfang trägt.

Begrenzter Versicherungsschutz
Wird die Büroimmobilie derart zerstört, dass eine vertrags-
gemäße Nutzung nicht mehr möglich ist, enden die Mietverträge 
ohne, dass es einer Kündigung bedarf. Im Fall der ganzen oder 
teilweisen Zerstörung der Hotelimmobilie ist der Verpächter um 
Wiederaufbau verpflichtet, sofern der Schaden durch eine 
 Sachversicherung gedeckt ist. Der Verpächter kann den Wieder-
aufbau davon abhängig machen, dass sich die Festlaufzeit auf 
15 Jahre ab Übergabe des wiederaufgebauten Hotels verlängert. 
Kommt eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien 
nicht zustande, kann jede Partei den Pachtvertrag fristlos 
 kündigen. Es besteht das Risiko, dass die Versicherungsleis-
tungen die Kosten des Wiederaufbaus nicht oder nicht in vollem 
Umfang decken. Durch eine vorzeitige Beendigung des Pacht-
vertrags erhält die Objektgesellschaft keine weiteren Ein-
nahmen  aus der Verpachtung, dies kann zu verringerten Aus-
zahlungen beim Anleger führen. 

Instandhaltung und Instandsetzung
Es besteht das Risiko, dass die Kosten für Instandhaltung und 
 Instandsetzung nicht in ausreichender Höhe kalkuliert wurden, 
dass die Mieter den Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
pflichten nicht in dem vertraglich vereinbarten Umfang 
 nachkommen oder dass zukünftige gesetzliche Regelungen (z. B. 
zu Brandschutzbestimmungen, technischer Fortschritt oder 

Marktveränderungen) Modernisierungsmaßnahmen notwendig 
machen, deren Kosten nicht auf die Mieter oder den Pächter 
 umlegbar sind. In der Folge hat die Objektgesellschaft die 
 Maßnahmen auf eigene Kosten durchzuführen. Sofern der 
 Objektgesellschaft die zur Zahlung der vorgenannten Kosten 
 benötigte Liquidität fehlt, muss sie hierfür zusätzliches Eigen- 
oder Fremdkapital aufnehmen.

Risiko im Zusammenhang mit der Verwahrstelle
Es besteht das Risiko, dass es trotz der Tätigkeit der Verwahr-
stelle zu Fehlverwendungen von Mitteln der Investmentgesell-
schaft kommt oder dass die Verwahrstelle Zahlungen nicht oder 
nur verzögert freigibt bzw. ihren vertraglichen Pflichten nicht 
nachkommt. Durch die Verwahrstelle werden für den Anleger die 
übrigen mit dem Investmentvermögen verbundenen Risiken 
nicht begrenzt.

Managementrisiko
Das wirtschaftliche Ergebnis der Investmentgesellschaft und 
der  Objektgesellschaft hängt maßgeblich von der Erfahrung, 
Kompetenz und Leistung des mit der Anlage und Verwaltung des 
Kommanditanlagevermögens beauftragten Managements der 
KVG bzw. der Geschäftsführung der Investmentgesellschaft ab. 
Ein Missbrauch der Vertretungsmacht, Fehlentscheidungen, 
Fehler bzw. Unterlassung notwendiger Handlungen der jeweili-
gen Entscheidungsträger sowie die Verfolgung etwaiger Eigen-
interessen können die Entwicklung des Investmentvermögens 
negativ beeinflussen und sich zum Nachteil der Anleger aus-
wirken. Die Anleger haben nur im Rahmen von Gesellschafter-
beschlüssen die Möglichkeit, auf die Verwaltung bzw. die Ge-
schäftsführung der Investmentgesellschaft Einfluss zu nehmen. 
Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass Schlüsselperso-
nen (Mitglieder der Geschäftsführung der Investmentgesell-
schaft und/oder wesentliche Mitarbeiter der KVG) während der 
Laufzeit des Investmentvermögens wechseln bzw. ausscheiden.

Regulierung
Die KVG und die Investmentgesellschaft unterliegen den 
 Bestimmungen des KAGB sowie der Verwaltungsaufsicht durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das 
KAGB ist am 22.07.2013 in Kraft getreten und wurde zuletzt am 
03.01.2018 durch die überarbeitete Richtlinie über Märkte für 
 Finanzinstrumente (Markets in Financial Instruments Directive, 
MiFID II) geändert. Zum Zeitpunkt der Auflegung des Invest-
mentvermögens gibt es in Bezug auf das KAGB und die diesem 
unterliegenden Sachverhalte in vielen Bereichen noch keine 
 etablierte Rechtsprechung oder eine gefestigte Verwaltungs-
praxis. Es besteht das Risiko, dass im Zuge der sich entwickeln-
den rechtlichen Anforderungen oder aufgrund von Anordnungen 
der BaFin Anpassungen hinsichtlich der Konzeption und/oder der 
Verwaltung der Investmentgesellschaft durch die KVG erforder-
lich sind. Hierdurch können sich die Kosten der Investment-
gesellschaft erhöhen. Es besteht zudem das Risiko, dass die 
 BaFin die vorzeitige Liquidierung oder Abwicklung der Invest-
mentgesellschaft anordnet. Ferner kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die BaFin bei einem Verstoß gegen aufsichtsrecht-
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liche Pflichten der KVG das Recht zur Verwaltung des Invest-
mentvermögens entzieht.

Interessenkonflikte
Es besteht grundsätzlich das Risiko von Interessenkonflikten, 
die  nicht oder nicht dauerhaft gemindert oder ausgeschlossen 
werden können. Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investment-
vermögens bestehen Umstände und Beziehungen, die im 
 Rahmen dieses Beteiligungsangebots Interessenkonflikte 
 begründen können. So haben die KVG, der persönlich haftende 
Gesellschafter, der Geschäftsführende Kommanditist, der Treu-
handkommanditist, der Platzierungsgarant, der Co-Investor und 
der Patronatsgeber teilweise identische Geschäftsführer. Da-
rüber hinaus bestehen neben kapitalmäßigen Verflechtungen 
auch personelle Verflechtungen. Die Gesellschaften sowie die 
bei diesen Gesellschaften handelnden Personen sind teilweise 
auch bei anderen von der KVG initiierten Investmentvermögen in 
gleichen oder ähnlichen Funktionen wie bei der Investment-
gesellschaft beteiligt oder tätig. Sie werden diese Funktionen 
auch künftig bei weiteren von der KVG konzipierten Investment-
vermögen wahrnehmen. Es besteht somit das Risiko, dass für die 
Investmentgesellschaft handelnde Personen nicht ausschließ-
lich die Interessen der Investmentgesellschaft bzw. der Anleger 
vertreten, sondern auch eigene Interessen bzw. Interessen ver-
bundener Unternehmen verfolgen. Gesellschaften der Hannover 
Leasing Unternehmensgruppe können vorübergehend oder 
 dauerhaft, mittelbar oder unmittelbar Anteile an der Invest-
mentgesellschaft erwerben. Folglich besteht das Risiko, dass 
dies im Rahmen der Willensbildung der Investmentgesellschaft 
negative Auswirkungen auf die Interessen der Anleger hat.

Die KVG hat Aufgaben der kollektiven Vermögensverwaltung 
an  verschiedene Auslagerungsunternehmen ausgelagert. Zu 
den  Auslagerungsunternehmen gehört auch die HANNOVER 
LEASING GmbH & Co. KG. Es besteht das Risiko, dass die KVG 
 ihre  laufenden Überwachungs- und Kontrollpflichten sowie 
 ihre  Kündigungs- und Weisungsbefugnisse gegenüber den 
 Auslagerungsunternehmen, insbesondere gegenüber ihrer 
 Muttergesellschaft, nicht in der gebotenen Entschiedenheit und 
Härte ausübt.

Durch die Tätigkeit des Treuhandkommanditisten als Grün-
dungsgesellschafter und Treuhandkommanditist bei anderen 
von der KVG bereits oder in Zukunft initiierten Investment-
vermögen besteht das Risiko, dass sich aus den übrigen Tätigkei-
ten Zahlungsverpflichtungen oder sonstige Beeinträchtigungen 
im Geschäftsablauf des Treuhandkommanditisten ergeben, die 
die Erfüllung der Aufgaben des Treuhandkommanditisten im 
Rahmen dieses Investmentvermögens negativ beeinflussen. 
Dies kann bis zur Notwendigkeit des Austauschs des Treuhand-
kommanditisten führen. Für die Investmentgesellschaft können 
in diesem Zusammenhang sowie aufgrund einer Beeinträchti-
gung der Aufgabenerfüllung des Treuhandkommanditisten 
 zusätzliche Kosten entstehen. Ferner stellt die HANNOVER 
 LEASING GmbH & Co. KG die Eigenkapital-Zwischenfinanzierung 

der Investmentgesellschaft zur Verfügung. Soweit es im Rah-
men  dieses Investmentvermögens auf Entscheidungen der 
 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, sei es als Anteilseigner der 
KVG oder als Finanzierungsgeber, ankommt, besteht das Risiko, 
dass sich diese Mehrfachfunktion bei ihren Entscheidungen 
 negativ auf die Interessen der Investmentgesellschaft auswirkt.

Risiken aus einer Änderung der Rechtslage
Das Investmentvermögen wurde aufgrund der zum Zeitpunkt 
der Auflegung des Investmentvermögens geltenden Rechtslage 
in Deutschland konzipiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass sich Gesetze oder Verwaltungsvorschriften während der 
Laufzeit der Investmentgesellschaft ändern (auch rückwirkend) 
und somit zu einer zusätzlichen Belastung der Investmentgesell-
schaft mit Kosten für die Einhaltung bestimmter gesetzlicher 
Vorgaben bzw. der Einschaltung von rechtlichen oder steuer-
lichen Beratern führen. Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich die Rechtsprechung während der Laufzeit 
der  Investmentgesellschaft ändert und einzelne oder mehrere 
vertraglich von der Investmentgesellschaft vereinbarte 
 Regelungen als nicht in vollem Umfang wirksam angesehen 
 werden.

5.2.6 Steuerliche Risiken
Allgemeine steuerliche Risiken
Die steuerliche Konzeption des geschlossenen inländischen 
 Publikums-AIF beruht auf der zum Zeitpunkt der Auflegung des 
Investmentvermögens geltenden Steuergesetzgebung sowie 
der Verwaltungspraxis der Finanzverwaltung in der Bundes-
republik Deutschland. Von einem Antrag auf Erteilung einer 
 verbindlichen Auskunft der zuständigen Finanzbehörde wurde 
deshalb abgesehen. Es besteht allgemein das Risiko, dass die 
 Finanzverwaltung in der laufenden Veranlagung oder später im 
Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung (Betriebsprüfung) 
oder die Gerichte die steuerliche Konzeption des Investment-
vermögens anders beurteilen. Zudem kann sich die steuerliche 
Beurteilung der Investmentgesellschaft und/oder der Objekt-
gesellschaft durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder die 
 Praxis der Finanzverwaltung ändern. Auch rückwirkende Än-
derungen von Gesetzen bzw. der bisherigen Besteuerungspraxis, 
die Änderung bestehender Steuertatbestände sowie die Ein-
führung neuer Besteuerungstatbestände können nicht aus-
geschlossen werden. Hierdurch können sich höhere steuerliche 
Belastungen (zuzüglich Zinsen und anderer Zuschläge) und 
Rechtsverfolgungskosten auf Ebene der Investmentgesellschaft 
und der Anleger ergeben. Die KVG und die Investmentgesell-
schaft übernehmen keine Steueränderungsrisiken, sodass 
 steuerliche Mehrbelastungen allein und ausschließlich vom 
 Anleger zu tragen sind. Dies kann auch mit zusätzlichen Kosten 
für den Anleger verbunden sein. Individuelle Besteuerungs-
sachverhalte, die in der Sphäre des Anlegers liegen, können die 
Beurteilung der steuerlichen Folgen im Einzelfall ändern. Daher 
sollten Erwerb, laufende Verwaltung und Veräußerung eines 
 Anteils an der Investmentgesellschaft stets mit einem steuer-
lichen Berater geklärt werden. 
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Über die Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen sowie 
die endgültige Höhe der steuerlichen Ergebnisse entscheidet die 
Finanzverwaltung abschließend erst nach einer steuerlichen 
 Außenprüfung (Betriebsprüfung). Kommt die Finanzverwaltung 
hier zu einer abweichenden steuerlichen Beurteilung, kann es für 
die Investmentgesellschaft bzw. für den Anleger zu höheren 
Steuern und auch zu Mehrbelastungen (z. B. Rechtsverfolgungs-
kosten, Nachzahlungszinsen) kommen. Steuernachzahlungen 
wären dann ggf. mit 6 % p. a. zu verzinsen (§ 233 a in Verbindung 
mit §  238 AO). Die KVG und die Investmentgesellschaft über-
nehmen keine Betriebsprüfungsrisiken. 

Aufgrund der ertragsteuerlichen Transparenz der Investment- 
sowie der Objektgesellschaft kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass für den Anleger Steuerzahlungen festgesetzt werden, ohne 
dass durch die Investmentgesellschaft entsprechende Aus-
zahlungen erfolgen. Der Anleger hat in diesem Fall die Steuer-
schuld aus seinem sonstigen Vermögen zu zahlen. Übersteigen 
diese Verpflichtungen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
 eines Anlegers, so kann dies zu seiner Insolvenz führen (siehe 
auch Abschnitt 5.4 »Maximales Risiko«, Seite 57).

Ertragsteuern
Das Beteiligungsangebot beruht auf der Annahme, dass die 
 Investmentgesellschaft mit der Vermietung des Anlageobjekts 
durch die Objektgesellschaft sowie etwaiger Zinserträge 
 ausschließlich vermögensverwaltend tätig ist. Es besteht das 
 Risiko, dass die Finanzverwaltung entgegen den Annahmen in 
diesem Verkaufsprospekt teilweise gewerbliche Tätigkeiten der 
Investment- oder der Objektgesellschaft annimmt mit der Folge, 
dass sämtliche Erträge auf der Ebene der Investmentgesellschaft 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb festgestellt und dem Anleger 
anteilig zugerechnet werden. Der dann nach dem Betriebs-
vermögensvergleich zu ermittelnde Gewinn unterläge ein-
schließlich der Hinzurechnungsbeträge nach §  8 GewStG dann 
auch der Gewerbesteuer (u. a. ein Viertel der Summe aus Ent-
gelten für Schulden zum Beispiel, soweit die Summe 100.000  Euro 
übersteigt). Darüber hinaus würde ein etwaiger erzielter Ver-
äußerungsgewinn auf der Ebene der Investment- oder der Ob-
jektgesellschaft der Gewerbesteuer unterliegen. Auf Ebene des 
Anlegers unterliegen die gewerblichen Einkünfte einschließlich 
eines Veräußerungsgewinns auch der Einkommensteuer. Die 
Steuerbelastung würde – nach Abzug der Tarifermäßigung gem. 
§ 35 EStG für gezahlte Gewerbesteuer der Investment- oder der 
Objektgesellschaft  –  zu einer höheren steuerlichen Belastung 
führen als angenommen. Soweit die Beteiligung von einer 
 vermögensverwaltenden Personengesellschaft gehalten wird, 
würden aufgrund von eventuell festgestellten gewerblichen 
 Einkünften der Investmentgesellschaft, auch bei dieser ins-
gesamt gewerbliche Einkünfte entstehen (Infektion) mit der 
 Folge der Gewerbesteuerpflicht und der Veräußerungsgewinn-
besteuerung, sofern eine Bagatellgrenze von 3  % der Gesamt-
nettoumsatzerlöse und ein Betrag von 24.500  Euro im Veranla-
gungszeitraum nicht überschritten wird (vgl. BFH vom 27.8.2014, 
DStRE 2015, 397).

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die prognostizierten 
Einnahmen oder Ausgaben zu anderen als den angenommenen 
Zeitpunkten zu- oder abfließen. Dies kann zu abweichenden 
steuerlichen Bemessungsgrundlagen eines Veranlagungsjahrs 
führen. Zudem besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung bei 
der Ermittlung der ertragsteuerlichen Bemessungsgrundlage 
Aufwendungen nicht oder nicht vollständig in der prognostizier-
ten Höhe anerkennt, oder eine abweichende Ermittlung der  Höhe 
der steuerlichen Anschaffungskosten der Immobilien vornimmt 
und/oder die steuerlichen Anschaffungskosten für den ab-
schreibungsfähigen Gebäudeanteil niedriger festsetzt als prog-
nostiziert und sich infolgedessen höhere steuerpflichtige 
 Einkünfte ergeben. Höhere steuerliche Ergebnisse haben eine 
zusätzliche Steuerbelastung für die Anleger zur Folge. Es besteht 
das Risiko, dass Veräußerungsgewinne, die nach einer zumindest 
zehnjährigen Halteperiode aus dem Verkauf der Immobilien 
 erzielt werden, im Rahmen einer künftigen Gesetzesänderung 
oder durch die Einführung von neuen Vorschriften der Be-
steuerung unterworfen werden. Weiterhin prüft der Gesetzgeber 
regelmäßig, ob die Steuerfreiheit von privaten Veräußerungs-
geschäften i. S. v. § 23  EStG eingeschränkt bzw. abgeschafft 
 werden soll. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass 
solche Gewinne künftig unabhängig vom Zeitraum zwischen 
 Erwerb und Veräußerung besteuert werden. Dies kann für den 
Anleger zu einer höheren steuerlichen Belastung führen. 

Im Falle eines Verkaufs der Immobilien durch die Objektgesell-
schaft, eines Verkaufs der Beteiligung an der Objektgesellschaft 
oder eines Anteils an der Investmentgesellschaft durch einen 
Anleger (natürliche Person) innerhalb kurzer Zeit (in der Regel 
 innerhalb von fünf Jahren, bei branchennahen Personen inner-
halb von zehn Jahren), der seine Beteiligung im Privatvermögen 
hält, besteht auf der Ebene des Anlegers das Risiko, einen 
 gewerblichen Grundstückshandel mit der Folge von gewerb-
lichen Einkünften zu begründen. Die Finanzverwaltung wird 
 diese Qualifizierung nach aktueller Praxis nur vornehmen, wenn 
mit dem Verkauf und weiteren Grundstücksgeschäften des 
 Anlegers die sogenannte »Drei-Objekt-Grenze« überschritten 
wird. Bei der Beteiligung an der Investmentgesellschaft kann ein 
Anleger jedoch nur dann einen gewerblichen Grundstückshandel 
begründen, wenn er zu mindestens 10  % am Vermögen der 
 Investmentgesellschaft beteiligt ist oder der auf ihn entfallende 
Verkehrswert der Immobilien oder der Wert seines Anteils an der 
Investmentgesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung mehr 
als  250.000  Euro beträgt. Die Beteiligung an der Investment-
gesellschaft würde dann ein so genanntes Zählobjekt vermitteln. 
Ein gewerblicher Grundstückshandel kann zur Folge haben, 
dass  sämtliches privates Immobilienvermögen  –  mit Aus-
nahme  der selbst genutzten Immobilie  –  zum betrieblichen 
Umlauf vermögen zählt und sämtliche Einkünfte als solche aus 
Gewerbe betrieb ggf. auch rückwirkend zu versteuern sind. 
Der  Ergeb nisanteil eines Anlegers mit einem gewerblichen 
Grundstückshandel wird auf seiner Ebene um die anteilige 
 Abschreibung des Gebäudes erhöht und unterliegt bei ihm der 
Belastung mit Gewerbe- und Einkommensteuer, sodass sich 
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 unter Berücksichtigung eines möglichen Veräußerungsgewinns 
die Steuerbelastung des Anlegers insgesamt erhöht und er 
ggf. verpflichtet sein kann, weitere Steuerzahlungen aus seinem 
Vermögen zu leisten.

Umsatzsteuer
Das steuerliche Konzept geht davon aus, dass die Gebäude der 
Objektgesellschaft zu 100  % an Mieter vermietet werden, die 
den Vorsteuerabzug nicht ausschließen und demzufolge 
die   Umsatzsteuer aus Eingangsrechnungen der Objektgesell-
schaft zu 100  % vom Finanzamt erstattet wird. Erkennt die 
Finanz verwaltung diese getroffene Annahme ganz oder teilwei-
se nicht an oder verringert sich durch einen neuen, nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigten Mieter, die Höhe des Vorsteuerer-
stattungsanspruchs, würde diese zusätzliche Definitivbelastung 
mit  Umsatzsteuer die Liquidität der der Objektgesellschaft und 
in  der Folge der Investmentgesellschaft belasten und die Aus-
zahlungen an die Anleger vermindern. Es besteht weiterhin das 
Risiko, dass der Immobilienerwerb von der Finanzverwaltung 
bzw. den Finanzgerichten als nicht steuerbare Geschäfts-
veräußerung im Ganzen i.S.v. § 1 Abs. 1a UStG beurteilt wird. In 
diesem Fall würde die Objektgesellschaft als Rechtsnachfolger 
insbesondere für etwaige noch vom Immobilienverkäufer ver-
ursachte Vorsteuerkorrekturen nach § 15a UStG gegenüber dem 
Finanzamt haften.

Grunderwerbsteuer
Die HL Investment Beteiligungs GmbH (»Co-Investor«) wird für 
einen langfristigen Zeitraum von mindestens zehn Jahren unun-
terbrochen mit einem Anteil in Höhe von rund 10,1  % an der 
 Objektgesellschaft beteiligt bleiben. Sofern sich diese Be-
teiligungsquote entgegen dieser Annahme innerhalb von zehn 
Jahren, unmittelbar oder mittelbar, verringert, kann dies zu einer 
fiktiven Grundstücksübertragung nach § 1 Abs. 2a GrEStG führen, 
die der Belastung mit Grunderwerbsteuer unterliegt. Es besteht 
das Risiko für die Objektgesellschaft, dass der Co-Investor die 
gesellschaftsvertraglich vereinbarte Erstattungsverpflichtung 
nicht zahlen kann oder nicht zahlen will. In diesem Fall trägt die 
Objektgesellschaft zusätzlich die Belastung mit Grunderwerb-
steuer. Entsprechend mindern sich die Auszahlungen an die 
 Investmentgesellschaft und in der Folge an die Anleger. Gleiches 
gilt, wenn sich der Gesellschafterbestand am Co-Investor 
in  grunderwerbsteuerlich relevanter Weise ändert. Darüber 
 hinaus besteht das Risiko, dass die in der Diskussion stehenden 
Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes noch vor der wirk-
samen Beteiligung der Investmentgesellschaft in Höhe von 
89,9  % an der Objektgesellschaft vom Gesetzgeber umgesetzt 
werden und dadurch eine Verschärfung der bisherigen Be-
steuerung ohne Bestandsschutzregelung eintritt. Die bisher un-
schädliche Beteiligungsquote beläuft sich auf 94,9 %. Nach dem 
aktuellen Beschluss der Länderfinanzministerkonferenz soll die-
se Quote auf 89,9 % gesenkt werden. Es besteht das Risiko, dass 
eine endgültige Entscheidung ggf. eine weitere Absenkung 
 vorsieht und die Änderung auf die bereits abgeschlossenen Ver-
träge der Objektgesellschaft bzw. der Investmentgesellschaft 
Anwendung findet. Dies würde zu einer höheren steuerlichen 

 Belastung der Investmentgesellschaft und damit zu reduzierten 
Auszahlungen an die Anleger führen.

5.3 Gesellschafterrisiken
Die nachfolgenden Risiken werden nicht in einem Risikomanage-
mentsystem für das Investmentvermögen abgebildet, sodass 
auf diese Risiken lediglich hingewiesen wird. Gesellschafter-
risiken können für den Anleger zu einem teilweisen oder 
 vollständigen Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen 
sowie zum teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapital-
einlage nebst Ausgabeaufschlag führen. Sofern es beim Anleger 
zu einer Gefährdung seines sonstigen Vermögens kommen 
kann,  wird auf das maximale Risiko an entsprechender Stelle 
 hingewiesen.

Haftung der Treugeber und Direktkommanditisten
Ein Anleger verfügt als Treugeber mittelbar über den Treuhänder 
oder unmittelbar als Direktkommanditist über eine im Handels-
register eingetragene Haftsumme von 1 % der anfänglich über-
nommenen Pflichteinlage.

Die Haftung eines Kommanditisten ist grundsätzlich ausge-
schlossen, wenn und soweit die Haftsumme geleistet ist. Soweit 
die Haftsumme infolge von Auszahlungen an einen Kommandi-
tisten zurückbezahlt wird, lebt jedoch die persönliche Haftung 
des Kommanditisten wegen Einlagenrückgewähr gemäß §§ 171 
Abs.  1, 172 Abs.  4 HGB wieder auf. Ein Kommanditist kann in 
 einem solchen Fall von Gläubigern der Investmentgesellschaft 
bis zur Höhe des zurückgezahlten Teils seiner Haftsumme 
 persönlich in Anspruch genommen werden. Das gleiche gilt, 
 soweit ein Kommanditist Gewinnanteile entnimmt, während sein 
Kapitalanteil durch Verlust unter den Betrag der geleisteten 
Haftsumme herabgemindert ist, oder soweit durch die Ent nahme 
sein Kapitalanteil unter den Betrag der Haftsumme herabgemin-
dert wird. Der Treugeber haftet in einem solchen Fall über den 
Freistellungsanspruch des Treuhänders entsprechend.

Der Anspruch der Investmentgesellschaft gegen einen Anleger 
auf Leistung der Pflichteinlage erlischt, sobald er seine Pflicht-
einlage erbracht hat. Es besteht jedoch das Risiko, dass der An-
leger im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Investmentgesellschaft seine Auszahlungen 
bzw.  Eigenkapitalrückzahlungen in voller Höhe an die Invest-
mentgesellschaft zurückzahlen muss.

Eine Nachhaftung des Anlegers, d. h. eine Haftung nach Aus-
scheiden des Kommanditisten, ist gemäß §  152 Abs.  6 KAGB 
grundsätzlich ausgeschlossen. Die aufsichtsrechtliche Regelung 
des KAGB stellt insoweit eine Abweichung von den handels-
rechtlichen Grundsätzen der Haftung des Kommanditisten nach 
seinem Ausscheiden dar. Danach haftet ein Kommanditist nach 
seinem Ausscheiden oder im Zeitpunkt der Liquidation der 
Invest mentgesellschaft für bis zu diesem Zeitpunkt begründete 
Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft noch weitere fünf 
Jahre in Höhe der vormals eingetragenen Haftsumme nach. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gerichte die Haftung 



56 QUARTIER WEST, DARMSTADT I VERKAUFSPROSPEKT Stand 14.09.2018

eines ausgeschiedenen Anlegers oder dessen Haftung nach Auf-
lösung der Investmentgesellschaft nach den Regelungen des 
HGB bemessen. Eine weitergehende Haftung des Anlegers 
kommt in Betracht analog den §§ 30 und 31 GmbHG bis zur Höhe 
der insgesamt empfangenen Auszahlungen ohne Begrenzung 
auf die Haftsumme, wenn die Investmentgesellschaft Auszah-
lungen an den Anleger vorgenommen hat, obwohl die Finanzlage 
der Investmentgesellschaft dies nicht zuließ und dies beim per-
sönlich haftenden Gesellschafter aufgrund seiner unbeschränk-
ten gesetzlichen Komplementärhaftung zu einer Unterbilanz 
führte oder zu einer Zeit erfolgte, in der bereits eine Unterbilanz 
des persönlich haftenden Gesellschafters bestand. Die Invest-
mentgesellschaft hat in einem solchen Fall analog §  31 Abs.  1 
GmbHG einen Rückzahlungsanspruch gegen den Anleger in Höhe 
der nicht zulässig erhaltenen Auszahlungen. Dieser Rück-
zahlungsanspruch ist auch nicht durch die Haftsumme begrenzt 
und kann auch nicht erlassen werden.

Des Weiteren darf auch ein Abfindungsguthaben beim Aus-
scheiden eines Kommanditisten nicht ausbezahlt werden, wenn 
bei dem persönlich haftenden Gesellschafter eine Unterbilanz 
oder eine Überschuldung vorliegt oder die Auszahlung zu einer 
solchen führen würde. Sollte eine Auszahlung dennoch erfolgen, 
besteht auch hier ein Rückzahlungsanspruch wie oben be-
schrieben. Es besteht das Risiko, dass der Anleger die beschrie-
benen Zahlungsverpflichtungen aus seinem sonstigen Ver mögen 
zu bedienen hat. Übersteigen diese Verpflichtungen die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit eines Anlegers, so kann dies zu 
seiner Insolvenz führen (siehe auch Abschnitt 5.4 »Maximales 
Risiko«, Seite 57).

Verlängerung der Laufzeit, Keine ordentliche Kündigung
Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist grundsätzlich bis 
zum 30.06.2029 (Grundlaufzeit) befristet, wobei die Grund-
laufzeit einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt bis zu 
fünf Jahre verlängert werden kann, sofern die Anleger dem Ver-
längerungsbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zustimmen. Der Anleger wäre bei einer Verlängerung 
der Laufzeit der Investmentgesellschaft entsprechend länger 
gebunden. Eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit 
der  Investmentgesellschaft (einschließlich etwaiger Verlänge-
rungen) ist ausgeschlossen. Die Entscheidung, die Laufzeit der 
Investmentgesellschaft zu verlängern oder nicht zu verlängern 
und das Kommanditanlagevermögen der Investmentgesellschaft 
entsprechend länger zu halten oder aber zu veräußern, kann für 
das Ergebnis der Investmentgesellschaft erheblich nachteiliger 
sein als die jeweils umgekehrte Entscheidung. 

Übertragbarkeit der Anteile, Eingeschränkte 
freie Handelbarkeit (Fungibilität)
Die Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist als langfristige 
Kapitalanlage mit einer Haltedauer von mindestens zehn Jahren 
konzipiert. Sämtliche Erwartungen und Annahmen basieren auf 
dieser Grundannahme. Für den Handel von Anteilen an der 
Invest mentgesellschaft besteht derzeit kein geregelter Markt 
(eingeschränkte freie Handelbarkeit), sodass eine vorzeitige Ver-

äußerung ggf. nicht, nicht zu dem vom Anleger gewünschten 
Zeitpunkt oder nur mit Verlusten umsetzbar ist. Ein Rückgabe-
recht für Anteile an der Investmentgesellschaft besteht nicht. 
Eine Übertragung von Anteilen an der Investmentgesellschaft 
bedarf der Zustimmung der Geschäftsführenden Gesellschafter 
und kann in bestimmten gesellschaftsvertraglich geregelten 
Fällen versagt werden. Im Fall einer Erbschaft besteht das Risiko, 
dass der Erbe aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen 
wird, wenn die vom Gesellschaftsvertrag geforderten Anforde-
rungen an den Anleger nicht in der Person des Erben vorliegen 
(z. B. darf dieser nicht Staatsbürger eines Ausschlussstaats sein). 
Es besteht das Risiko, dass der Anleger das in seinem Anteil an 
der Investmentgesellschaft gebundene Kapital entgegen seinem 
ursprünglichen Anlageentschluss nicht kurzfristig realisieren 
kann.

Beschlussfassung, Majorisierung
Sofern Anleger ihre Mitbestimmungsrechte nicht wahrnehmen, 
kann es zu Gesellschafterbeschlüssen kommen, die später von 
allen Treugebern oder Kommanditisten mitgetragen werden 
müssen, obwohl nur wenige Gesellschafter abgestimmt haben. 
Die gefassten Gesellschafterbeschlüsse sind für alle Treugeber 
und Kommanditisten, unabhängig von ihrer jeweiligen Teilnahme 
an der Beschlussfassung, verbindlich. Gesellschafterbeschlüsse 
können Einzelinteressen von Anlegern entgegenstehen. Ferner 
besteht das Risiko, dass Anleger mit einem hohen Anteil an der 
Investmentgesellschaft (Großanleger) oder  –  bei Inanspruch-
nahme der Platzierungsgarantie  –  der Platzierungsgarant die 
 Beschlussfassung maßgeblich nach ihren/seinen Interessen 
 beeinflussen/beeinflusst. Umgekehrt kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass das jeweils notwendige Quorum bzw. die er-
forderliche Mehrheit für die Fassung von Beschlüssen nicht er-
reicht wird. Zudem kann die Investmentgesellschaft die An-
lagebedingungen (vorbehaltlich der Genehmigung durch die 
BaFin) mit Zustimmung von Anlegern, die mindestens zwei 
 Drittel des Zeichnungskapitals auf sich vereinigen, ändern. Es 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass das Stimmver-
halten der Anleger das Risikoprofil der Investmentgesellschaft 
verändert.

Abfindungsrisiko
Bei Ausscheiden eines Anlegers aus der Investmentgesellschaft 
erhält dieser ein Abfindungsguthaben nach Maßgabe des Gesell-
schaftsvertrags. Es steht dem Anleger erst bei Auflösung der 
 Investmentgesellschaft, spätestens jedoch fünf Jahre nach 
 seinem Ausscheiden tatsächlich zur Verfügung. Sollte zum 
 Auszahlungszeitpunkt des Abfindungsguthabens nicht genü-
gend Liquidität in der Investmentgesellschaft zur Verfügung 
stehen, kann es für den ausscheidenden Anleger zu keiner oder 
einer geringeren Auszahlung kommen. Darüber hinaus besteht 
für die verbleibenden Anleger das Risiko, dass die Verpflich-
tungen der Investmentgesellschaft zur Zahlung und Verzinsung 
von Abfindungsansprüchen zu einem schlechteren wirtschaft-
lichen Ergebnis der Investmentgesellschaft führen, das bis hin 
zu  deren Zahlungsunfähigkeit reichen kann. Umgekehrt kann 
der  ausscheidende Anleger einer Ausgleichsverpflichtung 
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 gegenüber der Investmentgesellschaft unterliegen, die von 
 seinem Abfindungsguthaben in Abzug gebracht wird. Es besteht 
das Risiko, dass das Abfindungsguthaben gleich null ist oder 
 sogar einen Negativsaldo aufweist (siehe auch Abschnitt 
5.4 »Maximales Risiko«, Seite 57).

Widerrufsrecht, Außerordentliche Kündigung
Es besteht das Risiko, dass einzelne oder mehrere Anleger auch 
nach der vollständigen Platzierung des Kommanditkapitals der 
Investmentgesellschaft wirksam den Widerruf ihres Anteils an 
der Investmentgesellschaft erklären, beispielsweise wegen 
 einer  Verletzung der Informationspflichten bei außerhalb 
von   Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernab-
satz verträgen über Finanzdienstleistungen. Ferner steht dem 
 Anleger das Recht auf außerordentliche Kündigung aus 
 wichtigem Grund zu. Die Investmentgesellschaft wäre 
dann   verpflichtet, dem widerrufenden Anleger bei positiver 
 Auseinandersetzungsbilanz Zahlungen aus ihrem Gesellschafts-
vermögen in Höhe des zum Zeitpunkt des Widerrufs bestehen-
den Werts des Anteils an der Investmentgesellschaft zu leisten.

Insolvenzrisiko
Die Anleger tragen das Risiko der Insolvenz der Investment-
gesellschaft und/oder der Objektgesellschaft. Die Ansprüche 
der  Kommanditisten oder der Treugeber (mittelbar über den 
Treuhandkommanditisten) gegenüber der jeweiligen Gesell-
schaft sind nicht gesichert und in der Insolvenz gegenüber den 
Forderungen anderer Gläubiger der jeweiligen Gesellschaft 
nachrangig. Ansprüche der Anleger werden erst befriedigt, nach-
dem die Ansprüche der anderen Gläubiger beglichen wurden. 
In  keinem Fall bietet die Investmentgesellschaft oder die KVG 
eine Kapitalgarantie.

Fremdfinanzierung des Anteils durch den Anleger
Sollte ein Anleger eine persönliche Anteilsfinanzierung in 
 Anspruch nehmen, kann ein teilweises oder vollständiges Aus-
bleiben von prognostizierten Auszahlungen dazu führen, 
dass  der Anleger den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) seiner 
 individuellen Fremdfinanzierung nicht durch Rückflüsse aus 
 seinem Anteil an der Investmentgesellschaft erbringen kann. Im 
Falle eines Totalverlusts des investierten Kapitals müsste der 
Anleger ggf. Zins und Tilgung aus seinem sonstigen Vermögen 
bedienen. Übersteigt diese Verpflichtung die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Anlegers, so kann dies zu seiner Insolvenz 
führen (siehe auch Abschnitt 5.4 »Maximales Risiko«, Seite 57).

Zudem besteht im Falle einer persönlichen Anteilsfinanzierung 
das Risiko, dass die Finanzverwaltung die Gewinnerzielungs-
absicht des Anlegers nicht anerkennt, da möglicherweise auf-
grund von zu hohen Fremdfinanzierungskosten kein Total-
überschuss erzielt wird. In diesem Fall könnten dem Anleger von 
der Finanzverwaltung seine steuerlichen Verluste aus der Invest-
mentgesellschaft aberkannt werden. Auch könnte er weder die 
Zinsaufwendungen für die Fremdfinanzierung noch sonstige 
Aufwendungen steuerlich geltend machen.

5.4 Maximales Risiko
Die in den vorstehenden Abschnitten dargestellten Erläuterun-
gen beschreiben die wesentlichen Risiken, die mit einer Be-
teiligung an der Investmentgesellschaft verbunden sind. Die 
 beschriebenen Risiken können nicht nur einzeln auftreten, 
 sondern sich vielmehr gemeinsam realisieren. Dadurch können 
sich die beschriebenen Auswirkungen auch über die Summe 
der  Einzelauswirkungen hinaus verstärken. Dies kann für den 
 Anleger zu erheblich geringeren Rückflüssen als im Rahmen 
 dieses Verkaufsprospektes dargestellt führen, wobei ein Verlust 
der gesamten Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag nicht 
 ausgeschlossen werden kann. Unabhängig von den dargestellten 
Risiken können heute nicht vorhersehbare Entwicklungen das 
Ergebnis für den Anleger in der Zukunft negativ beeinflussen.

Das maximale Risiko des Anlegers besteht aus einem voll-
ständigen Verlust seiner Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag 
und der darüber hinausgehenden Gefährdung seines sonstigen 
Vermögens aufgrund von zu leistenden Steuerzahlungen, 
 Ausgleichs- und Zahlungspflichten gegenüber Dritten, der 
 Investmentgesellschaft, den Gesellschaftern und den übrigen 
Anlegern sowie aufgrund von Zahlungsverpflichtungen aus 
 einer  gegebenenfalls abgeschlossenen persönlichen Fremd-
finanzierung des Anteils an der Investmentgesellschaft. Dies 
kann zur Insolvenz des Anlegers führen.
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6. Kosten

6.1  Ausgabe- und Rücknahmepreis
Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe aus 
seiner gezeichneten Kommanditeinlage in die Investmentgesell-
schaft (Pflichteinlage) und dem Ausgabeaufschlag. Die gezeich-
nete Kommanditeinlage beträgt für jeden Anleger mindestens 
10.000 Euro. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000  Euro 
teilbar sein.

Nach Abschluss der Platzierungsphase des Emissionskapitals 
 werden keine weiteren Kommanditanteile ausgegeben, sodass 
Angaben zur Berechnung sowie Angaben über Art, Ort und Häufig-
keit der Veröffentlichung des Ausgabepreises der Anteile ent-
fallen. Eine Rücknahme von Anteilen ist nicht möglich, sodass An-
gaben zur Berechnung sowie Angaben über Art, Ort und Häufigkeit 
der Veröffentlichung des Ausgabepreises der Anteile entfallen. 

6.2  Ausgabeaufschlag
Der Ausgabeaufschlag beträgt 5  % der Kommanditeinlage. 
Es  steht der KVG frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu 
 berechnen. Der Ausgabeaufschlag wird dazu verwendet, die 
Kosten des Eigenkapitalvertriebs für dieses Beteiligungsangebot 
teilweise abzudecken. Als Teil der Eigenkapitalvermittlungs-
vergütung wird er an Banken, Sparkassen und sonstige Vertrieb-
spartner (nachfolgend auch »Vermittler« genannt) gezahlt. Der 
Anleger wird diesbezüglich von seinem Berater (Vermittler) eine 
schriftliche Aufklärung darüber erhalten, welche Vergütungen er 
für die Vermittlung des Anteils des Anlegers an der Investment-
gesellschaft empfängt.

Eine Rücknahme von Anteilen ist nicht möglich.

6.3  Sonstige Kosten und Gebühren, die aus 
dem Investmentvermögen zu zahlen sind

6.3.1 Initialkosten
Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Investmentgesell-
schaft in der Beitrittsphase einmalige Kosten in Höhe von bis zu 
9,151 % der zu zeichnenden Kommanditeinlagen belastet (Initi-
alkosten). Die Initialkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
a) Vergütung der KVG für die Konzeption des geschlossenen 

inländischen Publikums-AIF in Höhe von 2,57  % der Kom-
manditeinlage,

b) Vergütung der KVG für die Erstellung und Aktualisierung der 
Verkaufs- und Werbeunterlagen, deren Prüfung durch einen 
externen Wirtschaftsprüfer, die Einholung der Vertriebs-
erlaubnis bei der BaFin sowie die Durchführung von Marketing-
maßnahmen in Höhe von 0,55 % der Kommanditeinlage,

c) Vergütung der KVG für die Vermittlung des Emissions-
kapitals der Investmentgesellschaft in Höhe von 3,5 % der 
Kommanditeinlage,

d) Vergütung der KVG für die Vermittlung der langfristigen 
Fremdfinanzierung in Höhe von 1,34  % der Kommandit-
einlage,

e) Vergütung des Platzierungsgaranten in Höhe von 1,17 % der 
Kommanditeinlage,

f) Einrichtungsgebühr der Verwahrstelle in Höhe von 0,02  % 
der Kommanditeinlage.

6.3.2 Steuern
Die Initialkosten verstehen sich inklusive etwaiger Umsatzsteuer 
in Höhe des aktuell gültigen Steuersatzes von 19  %. Bei einer 
Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes werden die 
 genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend 
 angepasst. Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentver-
mögens ist die Investmentgesellschaft nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt.

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während der 
Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 
13,477 % des Ausgabepreises.

6.3.3 Laufende Kosten 
Summe aller laufenden Vergütungen
Die Summe aller laufenden Vergütungen an die KVG sowie an 
 Gesellschafter der Gesellschaft gemäß §  7 Abs.  2 und 3 der 
 Anlagebedingungen kann ab dem Zeitpunkt der Fondsauflage 
jährlich insgesamt bis zu 0,684  % der Bemessungsgrundlage 
im  jeweiligen Geschäftsjahr betragen. Dabei beträgt die 
 Mindestvergütung für den Zeitraum von nicht mehr als zwölf 
Monaten ab dem Zeitpunkt der Fondsauflage mindestens 
200.000  Euro p.a. Daneben können Transaktionsvergütungen 
nach §  7 Abs.  7 berechnet werden. Die zu erwartende Gesamt-
kostenquote wird unter Kapitel 6.5 »Gesamtkostenquote« auf 
der Seite 61 erläutert.

Bemessungsgrundlage
Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 
 Vergütungen gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert 
der  Investmentgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird 
der  Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für 
die  Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und 
am Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

Vergütungen, die an die KVG und bestimmte Gesellschafter zu 
zahlen sind 
a) Die KVG erhält für die Verwaltung der Gesellschaft ab dem 

Zeitpunkt der Fondsauflage eine jährliche Vergütung in  Höhe 
von bis zu 0,651% der Bemessungsgrundlage. Dabei beträgt 
die Mindestvergütung der KVG für den Zeitraum von nicht 
mehr als zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Fondsauflage 
mindestens 190.000 Euro p. a. Die KVG ist berechtigt, auf die 
jährliche Vergütung quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 
Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu  erheben. Die 
 Vorschüsse sind am Anfang des jeweiligen Quartals zur Zah-
lung fällig. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung 
des tatsächlichen Nettoinventarwerts auszugleichen.

b) Der persönlich haftende Gesellschafter der Investment-
gesellschaft erhält als Entgelt für seine Haftungsüber nahme 
eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,011  % der Be-
messungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, maximal 
jedoch 3.272,50 Euro.
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c) Der Geschäftsführende Kommanditist der Investment-
gesellschaft erhält als Entgelt für seine Geschäftsführungs-
tätigkeit eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,011  % 
der  Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, 
 maximal jedoch 3.272,50 Euro.

d) Der Treuhandkommanditist erhält für die von ihm auf-
grund des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags 
erbrachten Leistungen, die er allen Anlegern einschließlich 
der Direktkommanditisten gegenüber erbringt, eine jähr-
liche Vergütung in Höhe von 0,011  % der Bemessungs-
grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, maximal jedoch 
3.272,50 Euro.

Hinweis gemäß § 269 Abs. 2 Nr. 2d KAGB
Der Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der Aufgaben 
 vereinbarten Vergütung des Treuhandkommanditisten beträgt 
unter der Annahme, dass der Treuhandkommanditist jeweils 
die  maximale jährliche Vergütung erhält, bei einer Laufzeit 
der  Investmentgesellschaft rd. 10,5 Jahren (Grundlaufzeit) 
34.088,54  Euro. Bei einer Verlängerung der Laufzeit der Invest-
mentgesellschaft kann sich der Gesamtbetrag pro Verlänge-
rungsjahr um maximal 3.272,50 Euro erhöhen.

6.3.4  Verwahrstellenvergütung
Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,048  % 
der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, mindes-
tens jedoch 21.420 Euro. Die Verwahrstelle kann hierauf monat-
lich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Plan-
zahlen erhalten.

6.3.5  Aufwendungen, die zulasten der Investmentgesellschaft 
und / oder der Objektgesellschaft gehen

Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfallender Steuern 
hat die Investmentgesellschaft zu tragen:
a) Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der 

Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB,
b) bankübliche Depot- und Kontoführungsgebühren außer-

halb der Verwahrstelle,
c) Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr,
d) Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, 

 insbesondere an Dritte gezahlte Zinsen,
e) für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirt-

schaftungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und 
Betriebskosten, die von Dritten in Rechnung gestellt 
 werden),

f) Kosten für die Prüfung der Investmentgesellschaft durch 
deren Abschlussprüfer,

g) von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltend-
machung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der 
 Investmentgesellschaft sowie der Abwehr von gegen die 
Investmentgesellschaft erhobenen Ansprüche,

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen 
 öffentlichen Stellen in Bezug auf die jeweilige Gesellschaft 
erhoben werden,

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf die 
Gesellschaft und ihre Vermögensgegenstände (einschließ-
lich der Ermittlung, Erstellung und Mitteilung steuerrecht-
licher Bescheinigungen), die von externen Rechts- und 
Steuerberatern in Rechnung gestellt werden, 

j) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch-
tigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind,

k) Kosten für Gesellschafterversammlungen,
l) Steuern und Abgaben, die die Investmentgesellschaft 

schuldet.

6.3.6  Vergütungen und Kosten auf Ebene der 
 Objektgesellschaft

Auf Ebene der von der Investmentgesellschaft gehaltenen 
 Objektgesellschaft fallen keine zusätzlichen Vergütungen, etwa 
für deren Organe und Geschäftsleiter an. Die Kosten für die 
 Bewertung, den Jahresabschluss und das Asset Management 
sind in der Gesamtkostenquote enthalten.

6.3.7  Transaktions- und Investitionskosten
a) Die KVG erhält für die Veräußerung der Immobilien eine 

Transaktionsgebühr in Höhe von 1,19 % des Verkaufs preises 
der Immobilien bzw. bei Veräußerung im Rahmen eines 
 Share Deals des zugrunde liegenden Immobilienwerts. Der 
Investmentgesellschaft werden darüber hinaus die auf die 
Transaktion ggf. entfallenden Steuern und Gebühren 
 gesetzlich vorgeschriebener Stellen belastet. Der Invest-
mentgesellschaft können die im Zusammenhang mit der 
Transaktion von Dritten beanspruchten Kosten unabhängig 
vom tatsächlichen Zustandekommen einer Veräußerung 
der Immobilien belastet werden.

b) Der Investmentgesellschaft werden die im Zusammenhang 
mit nicht von lit. a) erfassten Transaktionen, d. h. insbeson-
dere mit dem Erwerb der Vermögensgegenstände nach § 1 
lit. b) der Anlagebedingungen sowie der Bebauung, der 
 Instandsetzung, dem Umbau, der Belastung und/oder 
 Vermietung der Vermögensgegenstände von Dritten bean-
spruchten Kosten belastet. Diese Aufwendungen ein-
schließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden 
Steuern können der Gesellschaft unabhängig vom tatsäch-
lichen Zustandekommen des Geschäfts belastet werden.

6.3.8   Steuern
Die vorgenannten Beträge bzw. Prozentsätze verstehen sich 
 inklusive etwaiger Umsatzsteuer in Höhe des aktuell gültigen 
Steuersatzes von 19  %. Bei einer Änderung des gesetzlichen 
Umsatzsteuersatzes werden die genannten Bruttobeträge bzw. 
Prozentsätze entsprechend angepasst. Etwaige Vorsteuer-
erstattungen kommen der Investmentgesellschaft zugute. Zum 
Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens ist die 
 Investmentgesellschaft nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.
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6.4  Sonstige Kosten und Gebühren, 
die vom Anleger zu zahlen sind

Mit dem Erwerb eines Anteils an der Investmentgesellschaft 
können dem Anleger zudem folgende sonstige Kosten ent stehen, 
welche sich aus den Anlagebedingungen, dem Gesellschafts-
vertrag der Investmentgesellschaft sowie dem Treuhand- und 
Beteiligungsverwaltungsvertrag ergeben:
a) Sofern der Anleger seine Beteiligung als Treugeber an der 

Investmentgesellschaft in eine Beteiligung als Direktkom-
manditist umwandelt, trägt er die Kosten für die notarielle 
Beglaubigung einer Handelsregistervollmacht sowie die 
Kosten der Eintragung oder Löschung ins oder aus dem 
Handelsregister. Die Kosten fallen in gesetzlicher Höhe nach 
dem Gerichts- und Notarkostengesetz an. Die Höhe 
 bestimmt sich nach dem Gegenstandswert. Ferner trägt der 
Anleger den konkret nachgewiesenen Aufwand, der durch 
die Beendigung des Treuhandvertrags entsteht. 

b) Bei einer Verfügung über einen Anteil (durch Übertragung, 
Belastung oder in sonstiger Weise, etwa durch Schenkung, 
Veräußerung oder Verpfändung) sowie bei einem vorzeiti-
gen Ausscheiden aus der Investmentgesellschaft kann die 
KVG vom Anleger und seinem etwaigen Rechtsnachfolger 
Erstattung der notwendigen Auslagen der KVG oder der In-
vestmentgesellschaft (z.  B. für etwaige externe Bewerter, 
Notargebühren) in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht mehr 
als 5 % des Anteilswerts verlangen.

c) Erkennt ein ausscheidender Anleger die Höhe des ermittel-
ten Abfindungsguthabens nicht an, so sind die Kosten eines 
eventuellen Schiedsgutachtens von diesem zu tragen, 
 sofern der Schiedsgutachter das Abfindungsguthaben unter 
Berücksichtigung einer Schwankungsbreite von 10 % nach 
oben oder unten bestätigt.

d) Eigene Kosten, die einem Anleger aus Anlass seiner Beteili-
gung an der Investmentgesellschaft entstehen oder die er 
insoweit selbst verursacht, sind von ihm selbst zu tragen. 
Dazu gehören insbesondere Kosten für folgende Leistun-
gen: 

 − Kommunikations-, Rechts- und Steuerberatungs- sowie 
Reisekosten,

 − Kosten des Geldverkehrs (Bearbeitungs- und Bank-
gebühren),

 − Kosten für Bevollmächtigte oder Sachverständige,
 − Beratung im Zusammenhang mit einer Gesellschafter-

insolvenz,
 − Erlangung von Ansässigkeitsbescheinigungen,
 − Anträge beim Wohnsitz- oder Betriebsfinanzamt, die 

durch individuelle Sachverhalte veranlasst sind,
 − Nachmeldung von individuellen Sonderbetriebsein-

nahmen und -ausgaben,
 − Beratung im Zusammenhang mit Anteilsübertragungen 

(z. B. Veräußerungsgewinn und GewSt-Ermittlung).
 − Anfallen können diese Kosten unter anderem für die 

 Ausübung von Mitteilungspflichten oder Informations- 
und Kontrollrechten (z.  B. Einsichtnahme in die Bücher 
und Schriften der Investmentgesellschaft), die Teilnahme 
an Gesellschafterversammlungen der Investmentgesell-

schaft oder für die Fassung von Gesellschafterbeschlüs-
sen im schriftlichen Verfahren oder die Erteilung von 
Weisungen an den Treuhänder.

e) Erleidet die Investmentgesellschaft und/oder ein Gesell-
schafter (Anleger) einen Nachteil oder einen Schaden, und 
ist ein solcher Nachteil oder Schaden im Verhalten, in der 
Person oder der Sphäre eines Gesellschafters  begründet, so 
sind der Gesellschafter, im Erbfalle der/die  Rechtsnachfol-
ger, gegenüber der Investmentgesellschaft als Gesamt-
schuldner zum Ausgleich verpflichtet. Die Geschäftsführen-
den Gesellschafter sind in diesem Fall berechtigt, den 
Schaden in voller Höhe zu verlangen oder Auszahlungen 
einzubehalten. Als Nachteil oder Schaden gelten insbeson-
dere Kosten und Steuern auf Ebene der Investmentgesell-
schaft oder eines Gesellschafters, die durch einen Gesell-
schafter verursacht worden sind (z.  B. Gewerbesteuer, 
Quellensteuern und Erbschaft- und Schenkungsteuer), auch 
durch künftige (auch rückwirkende) erst eintretende Geset-
zesänderungen z. B.

 − aufgrund von Verfügungen über Gesellschaftsanteile,
 − aufgrund eines Ausscheidens,
 − durch die Auslösung eines Steuertatbestands aufgrund 

unmittelbarer oder mittelbarer Änderung des Gesell-
schaftsverhältnisses i. S. d. Grunderwerbsteuergesetzes,

 − im Zusammenhang mit einer Auflösung,
 − durch Erbfall oder Wohnsitzwechsel oder
 − aufgrund der Person oder Rechtspersönlichkeit/Rechts-

form eines Gesellschafters, sei es als unmittelbarer oder 
mittelbarer Gesellschafter (z.  B. bei doppelstöckigen 
 Personengesellschaften) beispielsweise im Falle einer 
Auflösung, und

 − solche Nachteile, entgangener Gewinn oder sonstige 
Schäden, die der Investmentgesellschaft dadurch entste-
hen, dass ein Vertragspartner der Investmentgesellschaft 
aufgrund von im Verhalten oder in der Person des Gesell-
schafters liegender Umstände, z.  B. aufgrund dessen 
 Vermögensverfalls oder seines steuerlichen Sitzes, 
 berechtigterweise Zahlungen an die Investmentge-
sellschaft mindert, ganz oder teilweise zurückhält, 
 zurückfordert oder Zahlungen an die Investmentge-
sellschaft aufgrund inländischer oder ausländischer 
 Steuern oder Abgaben vermindert werden. 

f) Stirbt ein Anleger, so haben sich die Erben auf eigene Kosten 
durch Vorlage eines Erbscheins oder einer beglaubigten 
 Abschrift des Testamentseröffnungsprotokolls mit be-
glaubigter Testamentsabschrift zu legitimieren. Ein 
 Testamentsvollstrecker hat sich auf Kosten des Nachlasses 
durch Vorlage des Originals oder einer Ausfertigung 
 seines  Testamentsvollstreckerzeugnisses zu legitimieren. 
Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstor-
benen Kommanditisten haben unverzüglich, auch ohne 
 besondere Aufforderung durch die Gesellschaft, zur Wahr-
nehmung ihrer aus der Beteiligung an der Gesellschaft 
 folgenden Rechte auf eigene Kosten einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten zu bestellen.
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g) Sofern ein Anleger für den Erwerb seines Anteils an der 
 Investmentgesellschaft eine individuelle Fremdfinanzie-
rung in Anspruch nimmt, können für diesen neben dem 
zu  leistenden laufenden Kapitaldienst weitere Kosten 
(z.  B.  Bearbeitungsgebühren oder Vorfälligkeitsentschädi-
gung bei vorzeitiger Rückzahlung) anfallen.

Über die Höhe der vorgenannten Kosten kann keine Aussage 
 getroffen werden, da die Kosten unter anderem von den per-
sönlichen Verhältnissen oder der Höhe der Pflichteinlage des 
 Anlegers abhängig sind.

6.5  Gesamtkostenquote
Für die Investmentgesellschaft wird eine Gesamtkostenquote in 
Form einer einzigen Prozentzahl berechnet, die – sofern verfüg-
bar – auf den Zahlen des vorangegangenen Geschäftsjahrs der 
Investmentgesellschaft basiert. Sofern Informationen zu den er-
forderlichen Gesamtkosten, beispielsweise im Jahr der Gründung 
der Investmentgesellschaft, nicht zur Verfügung stehen, werden 
diese auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. 
Die Gesamtkostenquote umfasst grundsätzlich sämtliche von 
der Investmentgesellschaft im Jahresverlauf getragenen Kosten 
und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Netto-
inventarwert der Investmentgesellschaft. Hierzu gehören u. a. 
die laufende Vergütung für die KVG und die Verwahrstelle, 
den  geschäftsführenden Kommanditisten, den Treuhänder, die 
 Haftungsvergütung des persönlich haftenden Gesellschafters 
sowie Kosten für Bewertung und Erstellung bzw. Prüfung der 
Jahresberichte. Die Kosten, die auf Ebene der Objektgesellschaft 
anfallen, sind in der Gesamtkostenquote enthalten. Die Initial-, 
Transaktions-, Bewirtschaftungs- sowie Finanzierungskosten 
sowie hierauf etwaige nicht als Vorsteuer geltend zu machenden 
Umsatzsteuern werden hierbei nicht berücksichtigt.

Die zu erwartende Gesamtkostenquote beläuft ich auf bis zu 
0,976 % p. a.

Die Gesamtkostenquote kann von Jahr zu Jahr schwanken, 
 insbesondere wenn die Angabe der Gesamtkostenquote auf der 
Grundlage von Schätzungen erfolgen muss.

Die Angabe der Gesamtkostenquote erfolgt im jeweiligen 
Jahres bericht der Investmentgesellschaft sowie in den wesent-
lichen Anlegerinformationen unter der Bezeichnung »laufende 
Kosten«.

6.6  Rückvergütungen
Der KVG fließen keine Rückvergütungen der aus dem Invest-
mentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten 
Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Die KVG 
 verwendet neben dem Ausgabeaufschlag auch die Vergütung für 
die Vermittlung des Emissionskapitals in Höhe von bis zu 3,5 % 
bezogen auf das eingeworbene Emissionskapital für Vergü-
tungen an Vermittler von Anteilen des Investmentvermögens auf 
den Bestand von vermittelten Anteilen.

6.7  Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft

Die Grundsätze des Vergütungssystems der KVG bestimmen 
sich  nach §  37 KAGB, Anhang II der Richtlinie 2011/61/
EU  (AIFM-Richtlinie) sowie den ESMA-Guidelines. Die KVG 
 wendet demnach für ihre Mitarbeiter, insbesondere für die 
 Geschäftsführer, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesent-
lichen Einfluss auf das Risikoprofil der KVG oder der verwalteten 
Investmentvermögen haben (Risikoträger), Mitarbeiter mit 
 Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtver-
gütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Ein-
kommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger, 
ein Vergütungssystem an, das mit einem soliden und wirksamen 
Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich ist. 
Die Vergütung der Mitarbeiter der KVG setzt sich im Wesent-
lichen aus einer fixen (erfolgsunabhängigen) und einer variablen 
(erfolgsabhängigen) Komponente zusammen. Beide Komponen-
ten stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander und 
setzen keine Anreize zur Eingehung von Risiken, die nicht mit 
dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen und dem Gesell-
schaftsvertrag der von der KVG verwalteten Investmentvermö-
gen vereinbar sind und die KVG nicht daran hindert, pflichtgemäß 
im besten Interesse des Investmentvermögens zu handeln.

Alle Mitarbeiter erhalten ein Jahresfestgehalt, welches in zwölf 
gleichen Teilen monatlich nachschüssig ausbezahlt wird. Die 
 wesentlichen Parameter für die Bestimmung der Höhe der festen 
Vergütung sind die ausgeübte Funktion, die Stellung im Unter-
nehmen (Hierarchieebene, Übernahme unternehmerischer 
 Verantwortung) sowie die Beurteilung der vergangenen Leistung. 
Die fixe Komponente ist dabei so bemessen, dass eine flexible 
Vergütungspolitik bezüglich der variablen Komponente bis hin 
zum vollständigen Verzicht möglich ist.

Neben dem Jahresfestgehalt erhalten die Mitarbeiter eine auf 
Jahresbasis bemessene variable Vergütung in Abhängigkeit vom 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Unter-
nehmensgruppe Hannover Leasing und der individuellen Ziel-
erreichung des einzelnen Mitarbeiters. Der prozentuale Anteil 
steigt in Abhängigkeit von der Hierarchiestufe und liegt grund-
sätzlich zwischen 5% und 50% bezogen auf die Jahresfest-
vergütung. Die Auszahlung erfolgt nach Abschluss der Mitarbei-
terbeurteilungsgespräche sowie Feststellung und Genehmigung 
des Konzernjahresabschlusses.

Sonstige Zuwendungen werden den Mitarbeitern in Form von 
vermögenswirksamen Leistungen sowie durch einen Beitrag zur 
betrieblichen Altersvorsorge gezahlt. Zum Zeitpunkt der Auf-
legung des Investmentvermögens gibt es bei der KVG keinen 
Vergütungsausschuss.
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7.  Anteile an der Investment-
gesellschaft und Rechtsstellung 
der Anleger

7.1  Anteilsklassen
Alle von der Investmentgesellschaft an die beitretenden Anleger 
ausgegebenen Anteile haben die gleichen Ausgestaltungsmerk-
male bzw. gleiche Rechte und Pflichten. Es werden keine Anteile 
mit unterschiedlichen Rechten an Anleger ausgegeben. Kein 
 Anleger erhält eine Vorzugsbehandlung oder einen Anspruch auf 
eine solche Behandlung. Die abweichenden Rechte und Pflichten 
der zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens 
 bestehenden Anteile sind unter Kapitel 7.2.1 »Abweichende 
Hauptmerkmale der bestehenden Anteile«, Seite  62, be-
schrieben. Verschiedene Anteilsklassen im Sinne des § 149 Abs. 2 
i. V. m. § 96 Abs. 1 KAGB werden nicht gebildet.

7.2  Art und Hauptmerkmale der angebotenen 
Anteile

Bei der Art der Anteile an der Investmentgesellschaft handelt es 
sich um Kommanditanteile, die auf den Namen des jeweiligen 
Kommanditisten lauten. Die Anteile betragen für jeden Anleger 
mindestens 10.000  Euro. Höhere Anteile müssen ohne Rest 
durch 1.000 teilbar sein.

Die Anteile an der Investmentgesellschaft werden weder durch 
Globalurkunden verbrieft noch werden Anteilscheine oder Ein-
zelurkunden an die Anleger ausgegeben. Die Anteile sind zudem 
weder an einer Börse noch einem anderen organisierten Markt 
notiert bzw. zum Handel zugelassen. Dies ist auch zukünftig 
nicht beabsichtigt. Der Anleger kann sich am Kommanditkapital 
der Investmentgesellschaft zunächst ausschließlich mittelbar als 
Treugeber auf Grundlage des Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrags mit der HANNOVER LEASING Treuhand GmbH 
beteiligen. Der Treuhandkommanditist übernimmt, hält und ver-
waltet für den Anleger einen Kommanditanteil an der Invest-
mentgesellschaft im eigenen Namen, aber im wirtschaftlichen 
Interesse und für Rechnung des Anlegers. Der Treugeber hat im 
Innenverhältnis der Investmentgesellschaft und der Gesell-
schafter der Investmentgesellschaft zueinander eine vergleich-
bare Rechtsstellung wie ein Kommanditist.

Der Anleger ist nach wirksamem Beitritt zur Investmentgesell-
schaft als Treugeber jederzeit berechtigt, seinen Anteil an der 
Investmentgesellschaft direkt zu übernehmen und sich damit als 
Kommanditist in das Handelsregister eintragen zu lassen. Im 
 Falle einer unmittelbaren Eintragung in das Handelsregister wird 
der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag als reiner 
Beteiligungsverwaltungsvertrag fortgesetzt. Der Treuhänder 
nimmt die Rechte der Direktkommanditisten nur noch als Be-
teiligungsverwalter im Wege der offenen Stellvertretung wahr.

Mit der Beteiligung an der Investmentgesellschaft sind Rechte 
und Pflichten für den Anleger verbunden, welche zusammen die 
Hauptmerkmale der Anteile bilden.

Der Anleger erlangt durch seinen Anteil an der Investmentgesell-
schaft die mit einer Kommanditbeteiligung verbundenen und in 
den §§ 161 ff HGB begründeten gesetzlichen Rechte eines Kom-
manditisten, die durch die Regelungen des Gesellschaftsvertrags 
und des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags modi-
fiziert werden:

 − Recht auf Beteiligung am Ergebnis der Investmentgesellschaft, 
den Auszahlungen sowie dem Liquidationserlös der Invest-
mentgesellschaft,

 − Informations-, Auskunfts- und Kontrollrechte,
 − Recht zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und 

Stimmrechte bei Gesellschafterbeschlüssen,
 − Verfügungsrecht über den Gesellschaftsanteil,
 − eingeschränktes Recht auf Kündigung seiner Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft,
 − Anspruch auf eine Abfindung bei vorzeitigem Ausscheiden aus 

der Investmentgesellschaft,
 − Recht zur Einleitung eines außergerichtlichen Schlichtungs-

verfahrens.
Die oben aufgeführten Rechte der Anleger werden unter Kapitel 
7.2.2 »Mit einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft 
 verbundene Rechte« ab Seite 63 näher erläutert.

Den Rechten der Anleger stehen insbesondere folgende mit 
 einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft verbundene 
Pflichten gegenüber:

 − Pflicht zur fristgerechten und vollständigen Einzahlung der 
übernommenen Pflichteinlage nebst Ausgabeaufschlag,

 − Pflicht zur Kostenerstattung (siehe Kapitel 6.4 »Sonstige 
 Kosten und Gebühren, die vom Anleger zu zahlen sind«, 
 Seite 60),

 − Haftung gemäß § 172 Abs. 4 ff HGB,
 − Pflicht zur Vertraulichkeit (Jeder Anleger hat über vertrauliche 

Angaben und Geheimnisse der Investmentgesellschaft gegen-
über Dritten Stillschweigen zu wahren),

 − Mitteilung von Änderungen zu den in der Beitrittserklärung 
gemachten Angaben,

 − gesellschaftsvertragliche Treuepflichten.

7.2.1  Abweichende Hauptmerkmale der bestehenden Anteile
Die Hauptmerkmale der Gesellschafter weichen zum Zeitpunkt 
der Auflegung des Investmentvermögens in einigen nachfolgend 
beschriebenen Punkten von den Anteilen der beitretenden 
 Gesellschafter (Anleger) ab. Dies führt jedoch im Ergebnis nicht 
zur Bildung von unterschiedlichen Anteilsklassen.

Den Geschäftsführenden Gesellschaftern stehen folgende 
Rechte und Pflichten zu:

 − Geschäftsführung und Einzelvertretung der Investment-
gesellschaft,

 − Berechtigung, die Fassung von Gesellschafterbeschlüssen zu 
initiieren und die Beschlussfassung durchzuführen,

 − Recht, unaufschiebbare Rechtsgeschäfte und/oder Rechts-
handlungen in Not- und Eilfällen ohne vorherige Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung vorzunehmen,

 − Vergütung für die Ausübung der Geschäftsführung.
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Darüber hinaus haben die Geschäftsführenden Gesellschafter 
ein Zustimmungsrecht bei der Übertragung von Gesellschafts-
anteilen sowie das Recht, einen Gesellschafter oder Treugeber 
aus wichtigem Grund aus der Investmentgesellschaft aus-
zuschließen.

Die Geschäftsführenden Gesellschafter und deren Geschäfts-
führer sind von den Verboten der Mehrfachvertretung und des 
Selbstkontrahierens nach §  181 BGB und dem Wettbewerbs-
verbot nach den §§ 112, 161 Abs. 2 HGB befreit. Die Geschäfts-
führenden Gesellschafter sind jeweils unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB einzeln berechtigt, den Platzie-
rungsgaranten oder einen von ihm benannten Dritten als 
 Kommanditist oder Treugeber aufzunehmen, dessen Anteil am 
Investmentvermögen für den Weitervertrieb zu teilen und auch 
Übertragungen zu jedem Zeitpunkt zuzulassen.

Die Kündigung eines persönlich haftenden Gesellschafters bzw. 
eines Geschäftsführenden Gesellschafters wird nicht wirksam, 
bevor nicht ein anderer persönlich haftender Gesellschafter bzw. 
ein anderer Geschäftsführender Gesellschafter bestimmt und in 
die Investmentgesellschaft aufgenommen worden ist.

Soweit die Geschäftsführenden Gesellschafter oder der Treu-
händer für andere Gesellschafter tätig werden, sind sie von den 
Verboten der Mehrfachvertretung und des Selbstkontrahierens 
nach § 181 BGB befreit.

Die Mindestbeteiligung gemäß § 7 Abs. 6 des Gesellschaftsver-
trags gilt für die Kommanditeinlagen des Geschäftsführenden 
Kommanditisten bzw. für die eigene Kommanditeinlage des 
Treuhänders nicht. Auch haben sie keinen Ausgabeaufschlag zu 
leisten. Hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Treuhänders 
wird zudem auf den Abschnitt »Wesentliche Rechte und Pflich-
ten«, Seite  12, unter 2.4.3 verwiesen. Der Treuhänder erhält 
eine Vergütung für die Treuhand- und Beteiligungsverwaltung. 
Für seinen für eigene Rechnung gehaltenen Kommanditanteil 
stehen dem Treuhänder dieselben Rechte wie den Anlegern zu.

Darüber hinaus stimmen die Hauptmerkmale der Anteile der 
  Gesellschafter zum Zeitpunkt der Auflegung des Investment-
vermögens mit denen der neu beitretenden Anleger überein.

7.2.2  Mit einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft 
 verbundene Rechte

Recht auf Beteiligung am Ergebnis der Investmentgesellschaft, 
den Auszahlungen sowie dem Liquidationserlös der Investment-
gesellschaft
Ein Gesellschafter bzw. ein an der Investmentgesellschaft 
 treuhänderisch beteiligter Anleger ist grundsätzlich ab dem 
Zeitpunkt des Erwerbs seines Anteils an der Investmentgesell-
schaft am Vermögen und am Ergebnis sowie am Liquidations-
erlös der Investmentgesellschaft im Verhältnis seiner jeweiligen 
Haftsumme zur Gesamtsumme der Haftsummen aller Komman-
ditisten beteiligt.

Abweichend hiervon hängt während der Beitrittsphase die Höhe 
der Auszahlung an einen Gesellschafter von seiner Beteiligungs-
quote und von seinem Beitrittszeitpunkt zur Investmentgesell-
schaft ab (§ 18 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags der Investment-
gesellschaft).

Informations-, Auskunfts- und Kontrollrechte
Die den Kommanditisten aus §  166 HGB zustehenden Informa-
tions- und Kontrollrechte können von den Treugebern in 
 gleichem Umfang wahrgenommen werden. Jeder Gesellschafter 
kann zur Prüfung des Jahresabschlusses Auskunft verlangen 
und  hierzu auf eigene Kosten die Bücher und Schriften der 
Invest mentgesellschaft einsehen oder durch eine zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichtete Person (z. B. Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer) einsehen lassen.

Recht zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und 
Stimmrechte bei Gesellschafterbeschlüssen
Entscheidungen in Angelegenheiten der Investmentgesellschaft 
treffen die Gesellschafter durch Beschlüsse. Gesellschafter-
beschlüsse können entweder in Gesellschafterversammlungen 
(Präsenzveranstaltung), in schriftlicher, elektronischer oder 
Textform im schriftlichen Verfahren oder im Wege eines inter-
netgestützten Abstimmungsverfahrens gefasst werden. Alle 
Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz oder der 
Gesellschaftsvertrag nicht eine andere Mehrheit vorsieht, mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit der 
 Gesellschaftsvertrag eine qualifizierte Mehrheit vorsieht, be-
steht diese aus mindestens 75  % der abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen gelten jeweils als nicht abgegebene 
 Stimmen. Welche Beschlüsse im Einzelnen eine einfache bzw. 
qualifizierte Mehrheit erfordern, ist insbesondere in § 10 Abs. 6 
und 8 des Gesellschaftsvertrags geregelt. Hinsichtlich der 
 Än derung der Anlagebedingungen wird auf Abschnitt 3.3 
» Verfahren zur Änderung der Anlagestrategie oder der Anlage-
politik«, Seite  18 sowie auf §  10 Abs.  7 des Gesellschafts-
vertrags verwiesen. 

Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme für jeden 
Kommanditisten beträgt 1  % seiner anfänglichen Kommandit-
einlage (ohne Ausgabeaufschlag).

Je fünf  Euro der in das Handelsregister eingetragenen Haft-
summe gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht kann dabei nur 
einheitlich ausgeübt werden. Anleger haben das Recht, selbst an 
den Gesellschafterversammlungen der Investmentgesellschaft 
teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Für Treugeber oder 
Direktkommanditisten, die durch den Treuhänder vertreten 
 werden, ist der Treuhänder entsprechend den ihm erteilten 
 Vollmachten oder schriftlichen Weisungen zur gespaltenen 
Stimmabgabe berechtigt und verpflichtet. Der Treuhänder ist 
ausdrücklich berechtigt, eine Vielzahl von Treugebern zu ver-
treten. Die Investmentgesellschaft unterbreitet den Direkt-
kommanditisten und Treugebern gemeinsam mit der Einladung 
zur Gesellschafterversammlung konkrete Beschlussvorschläge 
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zu den Beschlussgegenständen und bittet um Abstimmung oder 
Weisung an den Treuhänder. Erteilt ein Treugeber oder Direkt-
kommanditist dem Treuhänder keine Weisungen zur Stimmab-
gabe, wird der Treuhänder sich insoweit der Stimme enthalten. 
Weisungen an den Treuhänder hinsichtlich der Ausübung des 
Stimmrechts müssen schriftlich erfolgen.

Verfügungsrecht über den Gesellschaftsanteil
Der Anleger hat grundsätzlich das Recht, über seinen Anteil an 
der Investmentgesellschaft (z. B. durch Schenkung, Veräußerung 
oder Verpfändung) zu verfügen. Die Übertragung eines Anteils 
an der Investmentgesellschaft wird im Wege der Abtretung 
 erfolgen. Die Übertragung oder sonstige Verfügung über einen 
Anteil an der Investmentgesellschaft ist jedoch grundsätzlich nur 
mit Wirkung zum 31. Dezember eines jeden Jahres möglich. Jede 
Verfügung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zu-
stimmung eines Geschäftsführenden Gesellschafters, die nach 
§ 22 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags nur begründet verweigert 
werden darf. Eine teilweise Übertragung ist nur zulässig, soweit 
dadurch keine Anteile an der Investmentgesellschaft entstehen, 
deren Beteiligungshöhe nicht mindestens 10.000  Euro beträgt 
und durch 1.000 Euro ohne Rest teilbar ist. Die Bestellung eines 
Nießbrauchs an einem Anteil an der Investmentgesellschaft ist 
unzulässig.

Eingeschränktes Recht auf Kündigung seiner Beteiligung 
an der Investmentgesellschaft
Eine ordentliche Kündigung durch den Anleger ist ausgeschlos-
sen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt.

Anspruch auf eine Abfindung bei vorzeitigem Ausscheiden aus 
der Investmentgesellschaft
Dem ausscheidenden Anleger steht als Entschädigung eine 
 Abfindung in Geld (Abfindungsguthaben) zu, sofern er seine 
Pflichteinlage nebst Ausgabeaufschlag geleistet hat. Auf die 
 Regelungen des § 24 des Gesellschaftsvertrags wird verwiesen.

Recht zur Einleitung eines außergerichtlichen Schlichtungs-
verfahrens
Die Anleger sind berechtigt, bei Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit den Vorschriften des KAGB die Ombudsstelle für 
 Sachwerte und Investmentvermögen e.V. anzurufen und 
 gegen  die Gesellschaft ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. 
Das  Schlichtungsverfahren richtet sich nach den geltenden 
 Regelungen der Verfahrensordnung Ombudsstelle für Sachwerte 
und Investmentvermögen e.V. Das Recht, die Gerichte anzurufen, 
bleibt hiervon unberührt. Weitere Einzelheiten sind dem 
 Abschnitt 7.4.2 »Außergerichtliche Streitschlichtung« auf der 
Seite 65 zu entnehmen.

7.3  Weitere Leistungen, Haftung des Anlegers
Die Gesellschafter sind zur Leistung der in der Beitrittserklärung 
vereinbarten Pflichteinlage zuzüglich eines Ausgabeaufschlags 
verpflichtet. Darüber hinaus übernehmen die Anleger weder 

 gegenüber Dritten noch gegenüber den anderen Anlegern 
oder  gegenüber der Investmentgesellschaft eine Einlage- oder 
Nachschussverpflichtung; dies gilt, soweit gesetzlich zulässig, 
auch für den Fall der Auflösung der Investmentgesellschaft.

Insbesondere sind die Anleger auch bei erfolgten Rückzahlungen 
ihrer geleisteten Pflichteinlage nicht verpflichtet, den Differenz-
betrag zur in der Beitrittserklärung vereinbarten Pflichteinlage 
an die Investmentgesellschaft zu zahlen. Ab dem Zeitpunkt der 
Rückzahlung der Pflichteinlage gilt vielmehr gegenüber 
der   Investmentgesellschaft der verbliebene Betrag der Pflicht-
einlage als Pflichteinlage vereinbart. Dies gilt nicht für den Fall 
der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Investmentgesellschaft. Im Gesellschaftsvertrag der Invest-
mentgesellschaft ausdrücklich geregelte Ausgleichsverpflich-
tungen sind keine Nachschusspflichten und bleiben unberührt.

Kapitalerhöhungen nach Abschluss der Platzierungsphase 
 können nur mit der im Gesellschaftsvertrag geregelten quali-
fizierten Mehrheit beschlossen werden. Kapitalerhöhungen ge-
gen Sacheinlage können nicht beschlossen werden. Kein Anleger 
ist verpflichtet, sich an einer Kapitalerhöhung zu beteiligen. Al-
le  Anleger sind jedoch verpflichtet, an der handelsregister-
gerichtlichen Abwicklung einer wirksam beschlossenen Kapital-
erhöhung mitzuwirken, auch wenn dies zu einer Veränderung 
ihrer Beteiligungsquote führt.

Soweit Auszahlungen zu einer Rückzahlung der im Handels-
register eingetragenen Haftsummen (1  % der anfänglichen 
Pflichteinlage ohne Ausgabeaufschlag) führen oder soweit ein 
Gesellschafter der Investmentgesellschaft Gewinnanteile ent-
nimmt, während sein Kapitalanteil durch Verlust unter den Be-
trag der geleisteten Haftsumme herabgemindert ist, oder soweit 
durch die Entnahme sein Kapitalanteil unter den Betrag der 
Haftsumme herabgemindert wird, kann dies zum Wiederaufle-
ben der persönlichen Haftung der Gesellschafter gegenüber den 
Gläubigern der Investmentgesellschaft bis zur Höhe der jeweili-
gen Haftsumme wegen Einlagenrückgewähr gemäß §§  171 
Abs. 1, 172 Abs. 4 HGB führen. Eine Rückgewähr der Pflichteinla-
ge oder eine Auszahlung, die den Wert der Pflichteinlage unter 
den Betrag der Haftsumme herabmindert, darf jedoch nur mit 
schriftlicher Zustimmung des betroffenen Anlegers erfolgen. 
Der betroffene Anleger wird vor seiner Zustimmung auf das 
 damit einhergehende Haftungsrisiko in jedem Einzelfall hin-
gewiesen.

Der ausscheidende Kommanditist hat keinen Anspruch auf 
 Befreiung von einer etwaigen Haftung für bestehende Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft. Die Erfüllung des Abfindungs-
anspruchs des ausscheidenden Kommanditisten gilt nicht als 
Rückzahlung seiner Pflichteinlage und führt insofern nicht zum 
Wideraufleben seiner Haftung auch § 172 Abs. 4 HGB.

Der Anleger, der nach Begründung seines Gesellschaftsver-
hältnisses als Treugeber seine Beteiligung direkt übernimmt und 
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sich somit als Kommanditist ins Handelsregister eintragen lässt, 
haftet in den vorgenannten Fällen gegenüber den Gläubigern der 
Investmentgesellschaft unmittelbar. Ein Anleger, der sich 
als Treugeber mittelbar über den Treuhänder an der Investment-
gesellschaft beteiligt, haftet dagegen nicht unmittelbar gegen-
über den Gläubigern der Investmentgesellschaft. Er hat den 
Treuhänder jedoch von allen Verbindlichkeiten freizustellen, die 
im Zusammenhang mit der Begründung und der Verwaltung der 
treuhänderisch oder in offener Stellvertretung begründeten und 
gehaltenen Gesellschaftsbeteiligung stehen, soweit eine solche 
Haftung des Treuhänders entsteht. Die Freistellungsverpflich-
tung des Treugebers in Bezug auf die Kommanditistenhaftung 
des Treuhänders ist begrenzt auf die Höhe der Haftung des 
 Treuhänders, die dieser aufgrund der treuhänderisch gehaltenen 
Beteiligung des Treugebers gegenüber der Investmentgesell-
schaft und den Gläubigern der Investmentgesellschaft eingeht. 
Damit ist ein Treugeber einem Direktkommanditisten hinsicht-
lich der Haftung wirtschaftlich gleichgestellt.

7.4  Wichtige rechtliche Auswirkungen der für 
die Tätigung der Anlage eingegangenen 
Vertragsbeziehung

Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung wird für den Anleger, 
der sich zunächst ausschließlich als Treugeber an der Invest-
mentgesellschaft beteiligen kann, der Gesellschaftsvertrag der 
Investmentgesellschaft und der Treuhand- und Beteiligungs-
verwaltungsvertrag verbindlich. Die sich daraus ergebenden 
Rechte und Pflichten für den Anleger sind im Abschnitt 7.2 
»Art  und Hauptmerkmale der angebotenen Anteile«, Seite  62, 
ersichtlich. Das von der Objektgesellschaft erworbene Anlage-
objekt steht im Eigentum der Objektgesellschaft. Über diese 
kann der Anleger nicht verfügen.

7.4.1  Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf die Aufnahme der Beziehungen zum Anleger vor Abschluss 
des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags findet 
das  Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Auf 
den  Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag sowie 
den   Gesellschaftsvertrag findet ebenfalls deutsches Recht 
 Anwendung. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis zwischen der KVG, der Investment-
gesellschaft, dem Treuhänder und dem Anleger, das sich insbe-
sondere aus den Anlagebedingungen, dem Gesellschafts vertrag, 
der Beitrittserklärung und dem Treuhand- und Beteiligungs-
verwaltungsvertrag begründet, ist, soweit gesetzlich zulässig, 
München vereinbart.

7.4.2  Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten aus der 
 Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
 betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen 
 besteht gemäß § 14 Abs. 1 Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) 
die Möglichkeit (unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzu-
rufen), die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlich-
tungsstelle anzurufen.

Die Adresse lautet:
Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main
Hausanschrift:
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9566-3232
Telefax: (069) 709090 9901
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de
Internet: www.bundesbank.de

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des 
KAGB steht zudem ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren, 
eingerichtet bei der Ombudsstelle für Sachwerte und Invest-
mentvermögen e.V., zur Verfügung.

Die Adresse lautet:
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.
Postfach 640222,
10048 Berlin
Telefon: (030) 257 616 90
Telefax: (030) 257 616 91
E-Mail: info@ombudsstelle.com
Internet: www.ombudsstelle.com

Die Schlichtungsstelle der BaFin kann bei Streitigkeiten im 
 Zusammenhang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch (»KAGB«) so-
wie bei Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 2 Kreditwesengesetz (»KWG«) und § 1 Abs. 1 
lit. a) Satz 2 KWG aktiv werden, sofern nicht eine anerkannte 
 private Schlichtungsstelle zuständig ist.

Die Adresse lautet: 
Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin)
Referat ZR3
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon: (0228) 4108-0
Telefax: (0228) 4108-62299
E-Mail: schlichtunsstelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Einzelheiten zu den Schlichtungsverfahren und deren Zugangs-
voraussetzungen ergeben sich aus der Schlichtungsstellenver-
fahrensordnung (Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank), 
der Verfahrensordnung der Ombudsstelle für Sachwerte und In-
vestmentvermögen e.V. bzw. der Finanzschlichtungsstellenver-
ordnung (»FinSV«). Merkblätter zu den Schlichtungsverfahren 
sowie die jeweilige aktuelle Verfahrensordnung sind unter den 
oben genannten Adressen der jeweiligen Schlichtungsstelle er-
hältlich.
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Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen 
oder  Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem We-
ge   zustande gekommen sind, können sich Verbraucher auch 
an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU wenden (https://
ec.europa.eu/consumers/odr). Als Kontaktadresse der KVG kann 
 dabei folgende E-Mail angegeben werden: investorenbe-
treuung@hannover-leasing.de. Die Plattform ist selbst keine 
Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich 
den Kontakt zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle.

7.5  Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
7.5.1  Ausgabe von Anteilen
Der Gesamtbetrag des den Anlegern angebotenen Invest-
mentvermögens (Emissionskapital der Investmentgesellschaft) 
 beläuft sich auf bis zu 32.495.000  Euro. Eine darüber hinaus-
gehende Erhöhung der Kommanditbeteiligung des Treu-
handkommanditisten um weitere 155.000  Euro auf bis zu 
32.650.000  Euro zuzüglich etwaiger Ausgabeaufschläge ist 
mit  Zustimmung der Geschäftsführenden Gesellschafter 
 möglich. Die Mindestbeteiligung an der Investmentgesellschaft 
beträgt 10.000 Euro. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 
1.000 Euro teilbar sein. Die Anzahl der angebotenen Kommandit-
anteile beträgt unter Berücksichtigung des Emissionskapitals 
und der Mindestbeteiligung maximal 3.249,5.

7.5.2  Vertrieb und Zeichnungsstelle
Der Vertrieb des Investmentvermögens erfolgt ausschließlich in 
der Bundesrepublik Deutschland. Die vollständig ausgefüllten 
und unterzeichneten Beitrittsunterlagen sind im Original direkt 
oder über den Vermittler bei der HANNOVER LEASING Treuhand 
GmbH, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, einzureichen.

Durch Unterzeichnung und Übermittlung der ausgefüllten 
Beitrittserklärung gibt der Anleger, der sich zunächst ausschließ-
lich als Treugeber beteiligen kann, gegenüber dem Treuhänder 
ein Angebot auf Beitritt zu dem Treuhand- und Beteiligungs-
verwaltungsvertrag ab. Der Anleger ist an das Vertragsangebot 
für die Dauer von 90 Tagen nach Unterzeichnung der Beitritts-
erklärung (Annahmefrist) gebunden, es sei denn, er macht hin-
sichtlich der Beitrittserklärung fristgerecht von einem ihm zu-
stehenden Widerrufsrecht Gebrauch.

Die rechtsverbindliche Annahme des Beitritts zur Investment-
gesellschaft erfolgt zum jeweils folgenden Monatsersten durch 
den Treuhänder. Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrag sowie die mittelbare Beteiligung des Treugebers an der 
Investmentgesellschaft kommen zustande, wenn dem Anleger 
die Annahmeerklärung des Treuhänders auf dem Postweg oder 
per E-Mail zugeht und sofern die nachfolgenden aufschiebenden 
Bedingungen erfüllt sind:

 − die vollständigen Original-Beitrittsunterlagen bis zum 15. des 
Vormonats beim Treuhänder eingegangen sind,

 − die Bareinlage der übernommenen Pflichteinlage und des 
 Ausgabeaufschlags nach den Vorgaben der Beitrittserklärung 
bis spätestens zum letzten Bankarbeitstag des Vormonats 

 erbracht wurde, und für Anleger, deren Beteiligung von der 
 Zustimmung der Geschäftsführenden Gesellschafter gemäß 
§  6 Abs.  8 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesell-
schaft abhängig ist, diese Zustimmung/Vereinbarung in 
 unterschriebener Form an den Anleger versandt worden ist 
und die darin ggf. enthaltenen Bedingungen erfüllt sind.

Für eine Berücksichtigung unvollständiger oder verspätet 
 zugehender Beitrittsunterlagen für den Beitritt zum Ersten des 
Folgemonats kann vonseiten des Treuhänders oder der Invest-
mentgesellschaft keine Gewähr übernommen werden. Solange 
die vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt sind, ist eine Be-
teiligung nicht wirksam zustande gekommen und es besteht auf 
den Abschluss eines solchen Rechtsverhältnisses auch kein 
Rechtsanspruch. 

7.5.3  Zeichnungsfrist, Schließungs- und Kürzungsmöglich keiten
Die KVG beginnt mit dem Vertrieb des angezeigten Investment-
vermögens (AIF) im Geltungsbereich des KAGB nach ent-
sprechender Mitteilung durch die BaFin über die Erlaubnis gemäß 
§  316 KAGB zum Vertrieb der Anteile an dem AIF. Der Vertrieb 
endet bei Vollplatzierung des angezeigten AIF. Sofern das 
 Emissionskapital nach Ablauf von 18 Monaten ab Beginn des 
Vertriebs noch nicht vollständig eingeworben wurde, übernimmt 
der Platzierungsgarant als Kommanditist oder Treugeber das zu 
diesem Zeitpunkt noch zu platzierende Emissionskapital. Es ist 
planmäßig vorgesehen, dass der Platzierungsgarant wieder 
aus  der Investmentgesellschaft ausscheidet. Soweit der 
 Platzierungsgarant während der Platzierungsphase einen Anteil 
am Investmentvermögen hält, verringert sich dieser mit 
 Wirksamwerden des Beitritts neuer Treugeber im entsprechen-
den Umfang. Der Vertrieb des angezeigten Investment-
vermögens endet in diesem Fall somit erst, wenn der Anteil des 
Platzierungsgaranten am AIF wegen nachträglich beigetretener 
Anleger auf null  Euro gesunken ist (siehe auch Abschnitt 2.5 
»Platzierungsgarant und Patronatsgeber«, Seite  13). Unab-
hängig davon können die Geschäftsführenden Gesellschafter im 
Einvernehmen mit dem Platzierungsgaranten die Beitrittsphase 
schriftlich gegenüber den persönlich haftenden Gesellschaf-
tern  auch dann für beendet erklären, wenn der Platzierungs-
garant noch Kommanditist bzw. Treugeber der Investment-
gesellschaft ist.

Die Annahme der Beitrittserklärung kann nicht garantiert  werden. 
Ist das Platzierungsvolumen erreicht, wird der Treu händer keine 
weiteren Beteiligungsangebote der Anleger  annehmen. Nach dem 
Beitritt ist eine Kürzung von Beteiligungsbeträgen nur im Falle der 
Überzeichnung oder gemäß den  Bestimmungen der Beitrittser-
klärung und des Gesellschafts vertrags möglich, wenn der Anleger 
gegenüber der Investmentgesellschaft seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht vollständig nachkommt. Im Falle der 
Überzeichnung entspricht der Beteiligungsbetrag dem niedrige-
ren Betrag, der sich aus der Annahmeerklärung des Treuhänders 
ergibt. Darüber hinaus  bestehen keine Möglichkeiten, die 
 Zeichnung vorzeitig zu  schließen oder Zeichnungen, Anteile oder 
Beteiligungen zu  kürzen.
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7.5.4  Ausgabepreis, Einzahlungskonto, Einzahlungsmodalitäten
Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe seiner 
Kommanditeinlage (Pflichteinlage) und dem Ausgabeaufschlag 
in Höhe von 5  %. Der Ausgabepreis ist in  Euro zu leisten. Bei 
 Eingang der vollständigen Beitrittsunterlagen bis zum 15. eines 
Monats beim Treuhänder ist der Ausgabepreis zum letzten 
 Bankarbeitstag des Monats in voller Höhe fällig und wird durch 
die Investmentgesellschaft durch Einzug per Lastschrift ein-
gezogen. Das hierfür erforderliche SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt der Anleger in der Beitrittserklärung. Der Lastschrifteinzug 
des Ausgabepreises erfolgt zugunsten des folgenden Geschäfts-
kontos der Investmentgesellschaft:

Kontoinhaber: HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. 
geschlossene Investment-KG
Kreditinstitut: Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE32 5005 0201 0255 1182 95
S.W.I.F.T./BIC-Code: HELADEF1822
Mandatsreferenz: HL Quartier West Darmstadt 
Gläubiger ID: DE95ZZZ00002123626

7.5.5  Rückgaberechte / Rücknahme von Anteilen
Rückgaberechte unter normalen und außergewöhnlichen Um-
ständen bestehen für den Anleger nicht. Eine Rücknahme oder 
ein Umtausch von Anteilen an der Investmentgesellschaft durch 
den Anleger ist nicht möglich. Rücknahmevereinbarungen mit 
den Anlegern bestehen nicht.

7.5.6  Kündigung der Beteiligung
Eine ordentliche Kündigung durch Gesellschafter ist ausge-
schlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.

7.5.7  Ausscheiden aus wichtigem Grund 
Die Geschäftsführenden Gesellschafter können einen Anleger 
gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aus wichtigem 
Grund aus der Investmentgesellschaft ausschließen, ohne dass 
es hierzu eines Gesellschafterbeschlusses oder der gerichtlichen 
Klage bedarf. Ein wichtiger Grund kann unter anderem bei Zah-
lungsunfähigkeit oder Insolvenz des Anlegers, Pfändung des An-
teils am Investmentvermögen eines Anlegers und Nichterfüllung 
der geldwäscherechtlichen Anforderungen vorliegen. Ein wichti-
ger Grund kann auch vorliegen, wenn ein Anleger die Vorausset-
zungen nach §  6 des Gesellschaftsvertrags nicht mehr erfüllt 
oder der Anteil am Investmentvermögen an Personen vererbt 
wird, die sich an der Investmentgesellschaft nicht beteiligen 
dürfen. Dem ausscheidenden Anleger steht als Entschädigung 
eine Abfindung in Geld (Abfindungsguthaben) zu, sofern er seine 
Pflichteinlage nebst Ausgabeaufschlag geleistet hat. Auf die 
 Regelungen der §§  23 und 24 des Gesellschaftsvertrags wird 
 verwiesen.

7.6  Übertragung und Einschränkung der 
 Handelbarkeit von Anteilen

Der Anleger hat grundsätzlich das Recht, über seinen Anteil an der 
Investmentgesellschaft (z.  B. durch Schenkung, Veräußerung 
oder Verpfändung) zu verfügen. Die Übertragung eines Anteils an 
der Investmentgesellschaft wird im Wege der Abtretung erfolgen.

Die Übertragung oder sonstige Verfügung über einen Anteil 
an  der Investmentgesellschaft ist jedoch grundsätzlich nur mit 
Wirkung zum 31. Dezember eines jeden Jahres möglich. Jede 
 Verfügung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
 Zustimmung eines Geschäftsführenden Gesellschafters, die 
 gemäß §  22 Abs.  3 des Gesellschaftsvertrags nur begründet 
 verweigert werden darf. Eine teilweise Übertragung ist nur zu-
lässig, soweit dadurch keine Anteile an der Investment-
gesellschaft entstehen, deren Beteiligungshöhe nicht mindes-
tens 10.000 Euro beträgt und durch 1.000 Euro ohne Rest teilbar 
ist. Die Bestellung eines Nießbrauchs an einem Anteil an der 
 Investmentgesellschaft ist unzulässig.

Die freie Handelbarkeit der Anteile an der Investmentgesellschaft 
ist durch die vorstehend beschriebenen Bedingungen bei 
 Übertragungen oder sonstigen Verfügungen eingeschränkt. Die 
freie Handelbarkeit ist ferner dadurch stark eingeschränkt, dass 
die Anteile an der Investmentgesellschaft weder an einer Börse 
noch in einem anderen organisierten Markt notiert oder  ge handelt 
werden. Eine Veräußerung kann lediglich über nicht regulierte 
Zweitmärkte für Kommanditbeteiligungen erfolgen. Der dem 
Handel in solchen Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird 
nicht ausschließlich durch den Wert der im Investmentvermögen 
gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch Ange-
bot und Nachfrage bestimmt. Daher kann der Marktpreis von dem 
ermittelten Anteilswert des AIF abweichen. Eine vorzeitige 
 Veräußerung von Anteilen an der Investmentgesellschaft 
kann somit unter Umständen gar nicht oder nur mit erheblichen 
Preisabschlägen möglich sein. Bei einer teilweisen Veräußerung 
von Anteilen an der Investmentgesellschaft dürfen keine An-
teile  entstehen, deren Beteiligungshöhe nicht mindestens 
10.000  Euro beträgt und durch 1.000  Euro ohne Rest teilbar ist. 
Ein Rückgaberecht von Anteilen an die Investmentgesellschaft 
besteht nicht.

Bei einer Verfügung über einen Anteil tragen der verfügende 
 Gesellschafter sowie der Erwerber die damit verbundenen und 
nachgewiesenen notwendigen Auslagen der Gesellschaft sowie 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft bis zu insgesamt 5  % des 
nach §  168 Abs.  1 KAGB ermittelten Anteilswerts im entspre-
chenden Geschäftsjahr (siehe hierzu auch Gesellschaftsvertrag 
§ 22 Abs. 5, Seite 103). Auf das Risiko »Übertragbarkeit der An-
teile/Eingeschränkte freie Handelbarkeit (Fungibilität)« im Ab-
schnitt 5.3 »Gesellschafterrisiken«, Seite 55, wird hingewiesen.
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7.7  Tod eines Anlegers
Stirbt ein Kommanditist oder Treugeber, wird das Investment-
vermögen mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fort-
gesetzt. Die Erben treten mit allen Rechten und Pflichten in die 
Rechtsstellung des Kommanditisten bzw. Treugebers ein. 
 Mehrere Erben haben zur Wahrnehmung der Gesellschafterrech-
te einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestellen. Bis zur 
Bestellung des Bevollmächtigten ruhen alle Rechte und Pflichten 
der Rechtsnachfolger mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung 
und der Rechte, die durch die in § 28 des Gesellschaftsvertrags 
eingeräumte Vollmacht für den Treuhänder abgedeckt sind. Die 
Übertragung durch Erbfall ist jederzeit möglich. Sofern 
ein  Anleger im Wege der Erbfolge in die Stellung eines Komman-
ditisten oder Treugebers gelangt, der sich jedoch nach den Rege-
lungen des Gesellschaftsvertrags nicht als Gesellschafter an der 
Investmentgesellschaft beteiligen dürfte, sind die Geschäfts-
führenden Gesellschafter zum Ausschluss des betroffenen 
 Gesellschafters aus wichtigem Grund berechtigt. Die Erben 
 haben bei einer Erbauseinandersetzung zu beachten, dass keine 
Anteile entstehen, deren Beteiligungshöhe nicht mindestens 
10.000 Euro beträgt und durch 1.000 Euro ohne Rest teilbar ist.

7.8  Voraussetzung für die Auflösung und 
 Übertragung der Investmentgesellschaft

Die Laufzeit des Investmentvermögens bestimmt sich nach den 
Regelungen des Gesellschaftsvertrags zur Dauer der Invest-
mentgesellschaft (siehe Abschnitt 2.1 »Investmentgesellschaft«, 
Seite 5).

Mit qualifizierter Mehrheit der abgegebenen Stimmen können 
die Gesellschafter die Auflösung der Investmentgesellschaft 
 beschließen. Davon abweichend kann die Liquidation der Invest-
mentgesellschaft gemäß §  25 des Gesellschaftsvertrags auch 
ohne entsprechenden Gesellschafterbeschluss erfolgen.  Kündigt 
die KVG den Bestellungsvertrag oder erlischt die Befugnis der 
KVG, als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB tätig 
zu sein, so haben die Geschäftsführenden Gesellschafter mit 
 Zustimmung der BaFin unverzüglich eine neue Kapitalver-
waltungsgesellschaft zu bestellen und mit dieser einen im 
 Wesentlichen gleichlautenden Bestellungsvertrag abzuschlie-
ßen. Versagt die BaFin in diesem Fall ihre Zustimmung zur Be-
stellung der durch die Geschäftsführenden Gesellschafter 
 bestellten neuen KVG oder kann eine neue KVG nicht binnen 
 angemessener Frist, längstens innerhalb eines Monats, ge-
wonnen werden, so ist die Gesellschaft nach Ablauf der Monats-
frist auch ohne entsprechenden Gesellschafterbeschluss zu 
 liquidieren. Sofern es, gleich aus welchem Grunde, zur Liquida-
tion der Investmentgesellschaft kommt, wird diese durch die 
 Geschäftsführenden Gesellschafter oder durch den oder die von 
ihr zu bestellenden Liquidator(en)/Abwickler durchgeführt und 
von der Verwahrstelle überwacht. Dasselbe gilt für eine ggf. 
 erforderliche Nachtragsliquidation. Der Erlös aus der Verwertung 
des Vermögens der Investmentgesellschaft wird dazu verwendet, 
zunächst die Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft 
 gegenüber Drittgläubigern und danach solche gegenüber 
den  Gesellschaftern auszugleichen. Die danach verbleibende 
 Liquidität wird an die Gesellschafter nach der Beteiligungsquote 

und unter Berücksichtigung aller Kapitalkonten ausgezahlt, 
 wobei die Liquidatoren berechtigt sind, für etwaige Steuerlasten, 
sonstige drohende Verbindlichkeiten, insbesondere Gewerbe-
steuer auf Veräußerungsgewinne, die noch auf die Investment-
gesellschaft zukommen könnten, vorsorglich entsprechende 
 Beträge bis zur verbindlichen Klärung einzubehalten und 
 zunächst nicht auszuzahlen. Der Liquidator hat jährlich sowie auf 
den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungs-
bericht zu erstellen, der den Anforderungen des Jahresberichts 
entspricht. Das Investmentvermögen kann nicht auf ein anderes 
Investmentvermögen übertragen werden.

7.9  Angaben zum jüngsten Nettoinventarwert
Ein Nettoinventarwert ist zum Zeitpunkt der Auflegung des 
 Investmentvermögens oder für frühere Zeitpunkte nicht sinnvoll 
ermittelbar. Angaben zum jeweils jüngsten Nettoinventarwert 
werden gemäß §  297 Abs.  2 KAGB, sobald ein solcher sinnvoll 
 ermittelt werden kann, während der Platzierungsphase mindes-
tens einmal jährlich auf der Internetseite der KVG bzw. im jeweils 
letzten veröffentlichten Jahresbericht der Investmentgesell-
schaft zur Verfügung gestellt. Den diesbezüglichen gesetzlichen 
Informationsanforderungen wird insoweit im Rahmen der 
dem Anleger rechtzeitig zur Verfügung gestellten Verkaufs- und 
Beitrittsunterlagen Rechnung getragen.
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8.  Ermittlung und Verwendung 
der  Erträge

8.1  Ermittlung der Erträge
Die Objektgesellschaft erzielt während der Vermietungsphase 
der Immobilien Auszahlungen aus den vereinnahmten Mieten 
 sowie ggf. Zinsen aus der Anlage der liquiden Mittel nach Maß-
gabe der §§ 261 Abs. 1 Nr. 7, 194, 195 KAGB. Ferner kann aus dem 
Veräußerungserlös der Immobilien nach Abzug der Verbindlich-
keiten und der aus dem Investmentvermögen zu zahlenden 
 Kosten und Gebühren ein Überschuss entstehen (siehe Abschnitt 
6.3 »Sonstige Kosten und Gebühren, die aus dem Investment-
vermögen zu zahlen sind«, Seite  58). Zudem können Beträge 
einbehalten werden, die zum Ausgleich von Wertminderungen 
der Immobilien, unter anderem aufgrund der in den Anlage-
bedingungen vereinbarten Leveragegrenze erforderlich sind.

8.2  Investitions- und Finanzplan 
des  Investmentvermögens

Der nachfolgend dargestellte Investitions- und Finanzplan stellt 
die Mittelverwendung sowie die Mittelherkunft der Objekt-
gesellschaft und der Investmentgesellschaft dar. Die einzelnen 
Positionen beruhen auf geschlossenen Verträgen, bereits ge-
leisteten Zahlungen oder Erfahrungswerten. Die Nettoein-
nahmen werden für die Bezahlung der Gesamtinvestitionskosten 
verwendet. Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen 

nicht genutzt. Abweichungen  gegenüber den kalkulierten Wer-
ten wirken sich entsprechend auf die Liquidität aus.

8.2.1  Erläuterung der Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Als Verkehrswert des Anlageobjekts ist gemäß § 271 Abs. 1 Nr. 1 
KAGB für den Zeitraum von zwölf Monaten nach dem Erwerb 
der  dem Kaufvertrag zugrunde liegende Immobilienwert an-
zusetzen. Änderungen von wesentlichen Bewertungsfaktoren 
liegen nicht vor. Die gemäß § 271 Abs. 1 Nr. 2 KAGB gesondert 
anzusetzenden Anschaffungsnebenkosten berücksichtigen 
Aufwendungen, die aus dem Ankauf der Immobilien resultieren, 
wie Notar- und Grundbuchkosten, die Grunderwerbsteuer, 
 Kosten für die technische und rechtliche Due Diligence sowie 
nicht abzugsfähige Vorsteuer, sofern es sich nicht um Leistungen 
handelt, die von der Umsatzsteuer befreit sind.

8.2.2  Erläuterung der Initialkosten
Die Initialkosten gemäß §  6 der Anlagebedingungen berück-
sichtigen die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die KVG 
und den Platzierungsgaranten sowie die nicht abzugsfähige 
 Vorsteuer, sofern es sich nicht um Leistungen handelt, die von 
der Umsatzsteuer befreit sind.

8.2.3  Erläuterung der Finanzierungskosten
Die Finanzierungskosten berücksichtigen die Bearbeitungs-
gebühren für die langfristige Finanzierung und für die Eigen-
kapital- Zwischenfinanzierung.

Investitions- und Finanzplan der Objektgesellschaft – teilweise PROGNOSE1 –

in Euro

in Prozent 
der Gesamt-

investitionskosten

Anteil 
der Investment-

gesellschaft 
in Euro

in Prozent 
des Emissionskapitals  

inklusive Ausgabe aufschlag

in Prozent 
des Emissionskapitals 

ohne Ausgabeaufschlag

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Herstellungskosten 57.793.837 97,46 % 57.728.980 169,20 % 177,65 %

Immobilienwert 54.248.922 91,48 % 54.188.044 158,82 % 166,76 %

Erwerbsnebenkosten 3.544.915 5,98 % 3.540.937 10,38 % 10,90 %

Initialkosten 1.035.000 1,75 % 1.033.839 3,03 % 3,18 %

Konzeption Objektgesellschaft 600.000 1,01 % 599.327 1,76 % 1,84 %

Fremdkapitalvermittlung 435.000 0,73 % 434.512 1,27 % 1,34 %

Finanzierungskosten 230.300 0,39 % 230.042 0,67 % 0,71 %

Liquiditätsreserve 240.863 0,41 % 240.592 0,71 % 0,74 %

Gesamtinvestitionskosten 59.300.000 100,00 % 59.233.453 173,60 % 182,28 %

Mittelherkunft

Eigenkapital 30.300.000 51,10 % 30.265.997 88,71 % 93,14 %

Bareinlage Investmentgesellschaft 30.265.997 51,04 % 30.265.997 88,71 % 93,14 %

Bareinlage Co-Investor 34.003 0,06 % - - -

Fremdkapital 29.000.000 48,90 % 28.967.456 84,90 % 89,14 %

Gesamtfinanzierung Objektgesellschaft 59.300.000 100,00 % 59.233.453 173,60 % 182,28 %

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich
1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen
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Investitions- und Finanzplan des Emittenten kummuliert über alle Gesellschaftsebenen – teilweise PROGNOSE1 –

in Euro

in Prozent 
der Gesamt-

investitionskosten

in Prozent 
des Emissionskapitals  

inklusive Ausgabe aufschlag

in Prozent 
des Emissionskapitals 

ohne Ausgabeaufschlag

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Herstellungskosten 57.728.980 91,50 % 169,20 % 177,65 %

Ausgabeaufschlag und Initialkosten 4.598.364 7,29 % 13,48 % 14,15 %

Finanzierungskosten 231.042 0,37 % 0,68 % 0,71 %

Sonstige Anlaufkosten 11.900 0,02 % 0,03 % 0,04 %

Liquiditätsreserve 521.920 0,83 % 1,53 % 1,61 %

Gesamtinvestitionskosten 63.092.206 100,00 % 184,91 % 194,16 %

Mittelherkunft

Eigenkapital 32.500.000 51,51 % 95,25 % 100,02 %

Ausgabeaufschlag 1.624.750 2,58 % 4,76 % 5,00 %

Fremdkapital 28.967.456 45,91 % 84,90 % 89,14 %

Gesamtfinanzierung 63.092.206 100,00 % 184,91 % 194,16 %

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich
1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

Investitions- und Finanzplan der Investmentgesellschaft – teilweise PROGNOSE1 –

in Euro

in Prozent 
der Gesamt-

investitionskosten

in Prozent 
des Emissionskapitals  

inklusive Ausgabe aufschlag

in Prozent 
des Emissionskapitals 

ohne Ausgabeaufschlag

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Herstellungskosten 30.265.997 88,69 % 88,71 % 93,14 %

Kapitalerhöhung Objektgesellschaft 30.265.997 88,69 % 88,71 % 93,14 %

Ausgabeaufschlag und Initialkosten 3.564.525 10,45 % 10,45 % 10,97 %

Verkaufs- und Werbeunterlagen 178.500 0,52 % 0,52 % 0,55 %

Einrichtung Verwahrstelle 5.950 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Eigenkapitalvermittlung inkl. Ausgabeaufschlag 2.762.075 8,09 % 8,10 % 8,50 %

Konzeption des Investmentvermögens 238.000 0,70 % 0,70 % 0,73 %

Platzierungsgarantie 380.000 1,11 % 1,11 % 1,17 %

Finanzierungskosten 1.000 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Sonstige Anlaufkosten 11.900 0,03 % 0,03 % 0,04 %

Liquiditätsreserve 281.328 0,82 % 0,82 % 0,87 %

Gesamtinvestitionskosten 34.124.750 100,00 % 100,01 % 105,02 %

Mittelherkunft

Eigenkapital 32.500.000 95,24 % 95,25 % 100,02 %

Emissionskapital 32.495.000 95,22 % 95,24 % 100,00 %

Geschäftsführender Kommanditist 5.000 0,01 % 0,01 % 0,02 %

Ausgabeaufschlag 1.624.750 4,76 % 4,76 % 5,00 %

Gesamtfinanzierung 34.124.750 100,00 % 100,01 % 105,02 %

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich
1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen
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8.2.4  Erläuterung der Liquiditätsreserve
Die Liquiditätsreserve dient zum Ausgleich unterjähriger 
Liquiditäts schwankungen und steht für unvorhergesehene 
 Ausgaben während der Investitionsphase und der Laufzeit des 
Investmentvermögens zur Verfügung.

8.2.5  Erläuterung der Eigen- und Fremdmittel
Zum Zeitpunkt der Vollplatzierung hält der Geschäftsführende 
Kommanditist eine Kommanditeinlage in Höhe von 5.000 Euro 
am Eigenkapital der Investmentgesellschaft. Der Treuhänder ist 
anfänglich mit einem Kommanditanteil in Höhe von 500  Euro 
beteiligt und scheidet mit seiner eigenen Einlage zum Zeit-
punkt der Vollplatzierung aus. Es ist planmäßig vorgesehen, ein 
Emissionskapital in Höhe von 32.495.000 Euro einzuwerben. Da 
die Nettoeinnahmen alleine für den Erwerb des Anlageobjekts 
nicht ausreichen, nimmt die Objektgesellschaft ein langfristi-
ges Darlehen in Höhe von anfänglich 29.000.000 Euro auf. Die 
Konditionen und die Fälligkeit für dieses Darlehen ergeben sich 
aus Abschnitt 4.11 »Darlehensvertrag«, Seite 42.

Das einzuwerbende Emissionskapital wird zunächst durch 
ein  kurzfristiges Darlehen der HANNOVER LEASING GmbH & 
Co.  KG in Höhe von 32.495.000  Euro zwischenfinanziert. Die 
 Eigenkapital-Zwischenfinanzierung soll sukzessive durch 
die  Kapitaleinlagen der beitretenden Anleger zurückgeführt 
werden. Die Konditionen und die Fälligkeit für diese Zwi-
schenfinanzierungsmittel ergeben sich aus Abschnitt 
4.12  »Eigen kapital-Zwischenfinanzierung«, Seite  44. Wäh-
rend der Platzierungsphase wird der Zins für die Eigen kapital-
Zwischenfinanzierung mit dem Teil der eingesparten Aus-
zahlungen, der auf das noch nicht eingezahlte Emissionskapital 
entfällt, geleistet.

8.2.6  Erläuterung des Ausgabeaufschlags
Die neu beitretenden Gesellschafter/Anleger haben auf ihre 
Pflichteinlage einen Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5 % zu 
zahlen, welcher vollständig für die Eigenkapitalvermittlung 
 verwendet wird.

8.3  Erläuterung der Basis für die Ermittlung 
der angestrebten Erträge – PROGNOSE1

Die Investmentgesellschaft strebt ab Übernahme des Anlage-
objekts durch die Objektgesellschaft (voraussichtlich ab dem 
01.02.2019) über die Laufzeit des Investmentvermögens eine 
durchschnitt liche Auszahlung von 4,1  % p. a. auf das Eigen-
kapital (ohne Ausgabeaufschlag) an. Die Annahmen der Kapital-
verwaltungsgesellschaft gehen von einer Gesamtrückzahlung 
des Eigenkapitals, bestehend aus laufenden Auszahlungen und 
Auszahlungen aus Veräußerungserlös der Immobilien, über die 
gesamte geplante Laufzeit des Investmentvermögens in Höhe 
von rund 146,4 % aus.

8.3.1 Miet-/Pachteinnahmen
Die Miet-/Pachteinnahmen als Hauptfaktor der zu erwartenden 
Erträge berücksichtigen auf Basis der zum Zeitpunkt der Auf-
legung des Investmentvermögens bestehenden Mietverhältnis-

se die  vertraglich vereinbarten Mieten und spiegeln die entspre-
chende Jahresnettomiete wider. (Vgl. hierzu Abschnitt 4.5 
»Mieter struktur und Mietverträge«, Seite 37)

Die Annahmen der KVG gehen hinsichtlich der möglichen 
 Mieteinnahmen von einer angenommenen Inflationsrate für die 
Jahre 2019 bis zum Ende der angestrebten Fondslaufzeit im Jahr 
2029 von 1,8  % p. a. aus. Aufgrund dieser Annahme werden 
die  aktuellen Mietansätze entsprechend den Wertsicherungs-
vereinbarungen der einzelnen Mietverträge über die Laufzeit 
des  jeweiligen Mietvertrags fortgeführt. (Zu den jeweiligen 
Wertsicherungsvereinbarungen siehe auch Tabelle »Übersicht 
der Mieter und Mietvertragsdaten« unter Kapitel 4.5.1, 
 Seite 38).

Es wurde ein kalkulatorisches Mietausfallrisiko von pauschal 1 % 
der Jahresnettomieteinnahmen des Bürogebäudes angesetzt. 
Bezüglich des Hotelgebäudes wurde kein kalkulatorisches Miet-
ausfallrisiko angesetzt. Das kumulierte Mietausfallrisiko beläuft 
sich somit auf 0,57 % der Jahresnettomieteinnahmen.

8.3.2 Stundungszinsen
Mit dem Co-Investor der Objektgesellschaft wurde eine 
 Stundungsvereinbarung getroffen. Danach hat der Co-Investor 
seine Pflichteinlage lediglich in Höhe der Haftsumme von 1  % 
einzuzahlen. Der den Betrag der Haftsumme übersteigende Teil 
der Pflichteinlage ist für unbestimmte Zeit gestundet. Der 
 gestundete Betrag ist vom Co-Investor oder von einem etwaigen 
Rechtsnachfolger zu Gunsten der Objektgesellschaft mit 4,5 % 
p. a., mindestens jedoch in Höhe einer marktüblichen Verzinsung 
für langfristiges Fremdkapital, zu verzinsen.

8.3.3 Veräußerung des Anlageobjekts
Der angestrebte Verkaufspreis der Immobilien zum Ende der 
Laufzeit des Investmentvermögens beläuft sich auf rund 
60.188.408  Euro. Bezogen auf die für das Jahr 2029 prognosti-
zierte Jahresnettomiete in Höhe von rund 3.086.585  Euro ent-
spricht der Verkaufspreis einem Faktor von rund 19,5. Nach Ab-
zug der Transaktionskosten in Höhe von 1 % bzw. 601.884 Euro 
zzgl. etwaiger Umsatzsteuer sowie kalkulierte Revitalisierungs-
kosten in Höhe von 250.000 Euro verbleibt ein Veräußerungser-
lös von rund 59.336.524  Euro. (siehe auch »Transaktions- und 
Investitionskosten« Seite  59 unter Abschnitt 6.3.7) Ferner be-
rücksichtigt die Position die Einzahlung der gestundeten Kom-
manditeinlage des Co-Investors in Höhe von 3.366.292,60 Euro.

Laufende Kosten gemäß Anlagebedingungen
Für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die 
nicht auf die Mieter umgelegt werden können, wurde ein jähr-
licher Betrag von 7,00 Euro/m² BGF und 50 Euro/Stellplatz kalku-
liert. Aufgrund der bestehenden Gewährleistungsansprüche 
werden diese Beträge in den ersten 5 Jahren mit durchschnittlich 
45  % angesetzt. Eventuell nicht umlagefähige Bewirtschaf-
tungskosten wurden mit 1,5  % der prognostizierten Jahres-
nettomiete angesetzt. 

1   Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
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Nach Ablauf der Grundmietzeit wird unterstellt, dass die Aus-
zugswahrscheinlichkeit der Büromieter je nach Mieter bei 50 % 
(CH. Becker GmbH & Co. KG), 75 % (Plexus Deutschland GmbH) 
und 100 % (Unit Gesellschaft für Projektentwicklung mbH) liegt. 
Die Anschlussvermietungskosten wurden jeweils in Höhe einer 
Jahresnettomiete in Relation zur vorgenannten Auszugs-
wahrscheinlichkeit angesetzt. Die Kosten werden mit 1,8 % p. a. 
indexiert. Die laufenden Kosten gemäß § 7 der Anlagebedingun-
gen berücksichtigen darüber hinaus insbesondere die Vergütung 
der KVG, der Verwahrstelle und des Treuhandkommanditisten 
(siehe auch »Laufende Kosten«, Seite  58 unter Abschnitt 
6.3.3).

Darlehenszinsen
Der Darlehenszins für die langfristige Fremdfinanzierung über 
anfänglich 29.000.000 Euro beträgt 2,17 % p. a. und ist bis zum 
31.01.2029 unveränderlich. Für den Zeitraum bis zum Ende der 
Grundlaufzeit (30.06.2029) wurde derselbe Zinssatz kalkuliert.

8.3.4  Tilgung langfristiges Darlehen
Das Darlehen wird ab Auszahlung (voraussichtlich zum 
01.02.2019) nach drei tilgungsfreien Monaten annuitätisch mit 
1  % p. a. getilgt. Die Restschuld des Darlehens zum Ende der 
Grundlaufzeit der Investmentgesellschaft ist mit rund 
25.961.364  Euro bzw. rund 89,52  % des ursprünglichen Dar-
lehensbetrags kalkuliert.

8.3.5  Auszahlung der Investmentgesellschaft
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen zu den 
Annahmen der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen 
der Anlagestrategie für das vorliegende Investmentvermögen für 
die Ermittlung der angestrebten Erträge aus der Investment-
gesellschaft ergibt sich eine mögliche Auszahlung der Invest-
mentgesellschaft an die Anleger von durchschnittlich 4,1 % p. a. 
vor Steuern bezogen auf den jeweiligen Beteiligungsbetrag 
( ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags) über die an-
gestrebte Laufzeit der Investmentgesellschaft.

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.
1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Wirtschaftlichkeitsrechnung der Objektgesellschaft (ohne Ausgabeaufschlag) – PROGNOSE1 –
(Angaben in Tausend Euro)

Summe 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Verkauf

Liquditätsergebnis

1 Miet-/Pachteinnahmen 28.358 1.570 2.441 2.628 2.742 2.765 2.829 2.892 2.916 2.997 3.043 1.534 0

2 Stundungszinsen 1.578 139 151 151 151 151 151 151 151 151 151 76 0

3 Veräußerungserlös nach Kosten 59.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.337

 Summe Einnahmen 89.272 1.709 2.592 2.780 2.894 2.916 2.981 3.043 3.067 3.149 3.195 1.610 59.337

4 nicht umlagef. Bewirtschaftungskosten 428 24 37 40 41 42 43 44 44 45 46 23 0

5 Instandhaltung / Instandsetzung 1.045 28 43 57 71 85 133 135 138 140 143 73 0

6 Vermietungskosten 297 0 0 0 0 0 54 0 108 0 0 136 0

7 Verwaltungskosten 1.471 116 126 134 130 133 141 137 140 148 145 120 0

8 Fremdkapitalzinsen 6.316 479 634 626 620 613 608 599 592 585 579 379 0

9 Fremdkapitaltilgung 29.000 138 285 293 300 306 311 320 327 334 340 84 25.961

 Summe Ausgaben 38.557 785 1.126 1.150 1.161 1.179 1.290 1.236 1.349 1.253 1.253 815 25.961

10 Liquiditätsergebnis der Objektgesellschaft 50.715 924 1.466 1.630 1.732 1.738 1.691 1.807 1.718 1.896 1.942 795 33.375

11 Veränderung der Liquiditätsreserve -241 -86 -48 -54 49 54 -77 40 -49 44 90 -131 -75

12 Stand der Liquiditätsreserve 241 155 107 53 102 157 80 120 71 115 205 75 0

 Auszahlung der Objektgesellschaft 50.956 1.010 1.515 1.683 1.683 1.683 1.767 1.767 1.767 1.852 1.852 926 33.450

davon anteilig an die Investmentgesellschaft 48.836 908 1.362 1.513 1.513 1.513 1.589 1.589 1.589 1.665 1.665 832 33.098

Wirtschaftlichkeitsrechnung der Investmentgesellschaft (ohne Ausgabeaufschlag) – PROGNOSE1 –
(Angaben in Tausend Euro)

Summe 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Verkauf

Liquditätsergebnis

1 Auszahlung aus Objektgesellschaft 48.836 908 1.362 1.513 1.513 1.513 1.589 1.589 1.589 1.665 1.665 832 33.098

 Summe Einnahmen 48.836 908 1.362 1.513 1.513 1.513 1.589 1.589 1.589 1.665 1.665 832 33.098

 

2 Verwaltungskosten 1.288 102 113 114 116 117 119 121 122 124 126 114 0

3 nicht abzugsfähige Vorsteuer 245 19 21 22 22 22 23 23 23 24 24 22 0

 Summe Ausgaben 1.533 121 134 136 138 140 142 144 146 147 150 136 0

 0

4 Liquiditätsergebnis der Investmentgesellschaft 47.303 787 1.228 1.378 1.376 1.374 1.447 1.445 1.443 1.517 1.515 696 33.098

5 Veränderung der Liquiditätsreserve -281 137 -72 78 76 74 -15 -17 -19 55 52 -35 -593

6 Stand der Liquiditätsreserve 281 418 346 424 499 573 558 540 521 576 628 593 0

 Auszahlung der Investmentgesellschaft 47.585 650 1.300 1.300 1.300 1.300 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 731 33.691

 in % des Eigenkapitals 146,4% 2,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 2,3% 103,7%
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Wie vorstehend dargelegt, ist während der Laufzeit der Invest-
mentgesellschaft mit Schwankungen bezüglich der Höhe von 
möglichen Auszahlungen an die Anleger zu rechnen, sodass in 
einzelnen Jahren die tatsächlichen Auszahlungen auch deutlich 
unter oder auch über dem vorstehend genannten Durchschnitts-
wert von 4,1 % liegen können. Im Rahmen der Desinvestitionen 
der Vermögensgegenstände sollen bis zum tatsächlichen 
 Laufzeitende der Investmentgesellschaft zusätzliche Erträge für 
die Anleger generiert werden, sodass neben der Kapitalrück-
zahlung an die Anleger  –  nebst den vorstehend genannten an-
gestrebten laufenden Auszahlungen  –  noch eine zusätzliche 
Kapital vermehrung durch aktives Management der Vermögens-
gegenstände (bzw. der zugrunde liegenden Immobilien) 
durch  die  Kapitalverwaltungsgesellschaft angestrebt wird. 
 Siehe   hierzu auch Abschnitt 4.2 »Maßgebliche Anlagegrundsät-
ze und - grenzen«, Seite 19.

8.4  Maßnahmen für die Vornahme 
von  Zahlungen an die Anleger

Die KVG fungiert als alleinige Zahlstelle, die bestimmungsgemäß 
Zahlungen der Investmentgesellschaft (z.  B. Auszahlungen) an 
die Anleger ausführt.

8.5  Häufigkeit der Auszahlungen von Erträgen
Die Auszahlungen an die Gesellschafter sollen jährlich bis März 
für das vorangegangene Geschäftsjahr erfolgen; erstmals bis 
März 2020 zeitanteilig für das Geschäftsjahr 2019.

8.6  Bisherige Wertentwicklung 
des  Investmentvermögens

Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens liegen 
noch keine Angaben über die bisherige Wertentwicklung des AIF 
vor. Die Investmentgesellschaft wurde erst kurz vor Aufstellung 
des Verkaufsprospekts wirtschaftlich neu gegründet. Angaben 
zur Wertentwicklung werden jedoch  –  sobald diese sinnvoll 
 ermittelt werden können  –  im Rahmen der Jahresberichte 
bzw.  während der Platzierungsphase in den wesentlichen 
 Anlegerinformationen erfolgen. Grundsätzlich wird darauf 
 hingewiesen, dass die bisherige Wertentwicklung des Invest-
mentvermögens kein Indikator für die zukünftige Wertent-
wicklung ist.

Wirtschaftlichkeitsrechnung der Objektgesellschaft (ohne Ausgabeaufschlag) – PROGNOSE1 –
(Angaben in Tausend Euro)

Summe 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Verkauf

Liquditätsergebnis

1 Miet-/Pachteinnahmen 28.358 1.570 2.441 2.628 2.742 2.765 2.829 2.892 2.916 2.997 3.043 1.534 0

2 Stundungszinsen 1.578 139 151 151 151 151 151 151 151 151 151 76 0

3 Veräußerungserlös nach Kosten 59.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.337

 Summe Einnahmen 89.272 1.709 2.592 2.780 2.894 2.916 2.981 3.043 3.067 3.149 3.195 1.610 59.337

4 nicht umlagef. Bewirtschaftungskosten 428 24 37 40 41 42 43 44 44 45 46 23 0

5 Instandhaltung / Instandsetzung 1.045 28 43 57 71 85 133 135 138 140 143 73 0

6 Vermietungskosten 297 0 0 0 0 0 54 0 108 0 0 136 0

7 Verwaltungskosten 1.471 116 126 134 130 133 141 137 140 148 145 120 0

8 Fremdkapitalzinsen 6.316 479 634 626 620 613 608 599 592 585 579 379 0

9 Fremdkapitaltilgung 29.000 138 285 293 300 306 311 320 327 334 340 84 25.961

 Summe Ausgaben 38.557 785 1.126 1.150 1.161 1.179 1.290 1.236 1.349 1.253 1.253 815 25.961

10 Liquiditätsergebnis der Objektgesellschaft 50.715 924 1.466 1.630 1.732 1.738 1.691 1.807 1.718 1.896 1.942 795 33.375

11 Veränderung der Liquiditätsreserve -241 -86 -48 -54 49 54 -77 40 -49 44 90 -131 -75

12 Stand der Liquiditätsreserve 241 155 107 53 102 157 80 120 71 115 205 75 0

 Auszahlung der Objektgesellschaft 50.956 1.010 1.515 1.683 1.683 1.683 1.767 1.767 1.767 1.852 1.852 926 33.450

davon anteilig an die Investmentgesellschaft 48.836 908 1.362 1.513 1.513 1.513 1.589 1.589 1.589 1.665 1.665 832 33.098

Wirtschaftlichkeitsrechnung der Investmentgesellschaft (ohne Ausgabeaufschlag) – PROGNOSE1 –
(Angaben in Tausend Euro)

Summe 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Verkauf

Liquditätsergebnis

1 Auszahlung aus Objektgesellschaft 48.836 908 1.362 1.513 1.513 1.513 1.589 1.589 1.589 1.665 1.665 832 33.098

 Summe Einnahmen 48.836 908 1.362 1.513 1.513 1.513 1.589 1.589 1.589 1.665 1.665 832 33.098

 

2 Verwaltungskosten 1.288 102 113 114 116 117 119 121 122 124 126 114 0

3 nicht abzugsfähige Vorsteuer 245 19 21 22 22 22 23 23 23 24 24 22 0

 Summe Ausgaben 1.533 121 134 136 138 140 142 144 146 147 150 136 0

 0

4 Liquiditätsergebnis der Investmentgesellschaft 47.303 787 1.228 1.378 1.376 1.374 1.447 1.445 1.443 1.517 1.515 696 33.098

5 Veränderung der Liquiditätsreserve -281 137 -72 78 76 74 -15 -17 -19 55 52 -35 -593

6 Stand der Liquiditätsreserve 281 418 346 424 499 573 558 540 521 576 628 593 0

 Auszahlung der Investmentgesellschaft 47.585 650 1.300 1.300 1.300 1.300 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 731 33.691

 in % des Eigenkapitals 146,4% 2,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 2,3% 103,7%
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9.  Kurzangaben über die für 
den  Anleger bedeutsamen 
 Steuervorschriften

Hinweise
Die Angaben der für den Anleger bedeutsamen Steuervor-
schriften befassen sich ausschließlich mit möglichen steuer-
lichen Konsequenzen für den im Verkaufsprospekt genannten 
Anlegerkreis. Die Erläuterungen richten sich zuerst an natürliche 
Personen, die ihren Anteil an der Investmentgesellschaft 
 während der gesamten Laufzeit der Beteiligung direkt oder über 
eine nicht gewerbliche Personengesellschaft im Privatvermögen 
halten, ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig sind 
und mit ihrem weltweiten Einkommen der deutschen Ein-
kommensteuer unterliegen. Die abweichenden Steuervorschrif-
ten für den Anlegerkreis der juristischen Personen, Personen-
gesellschaften oder Stiftungen, die ihren Sitz in Deutschland 
haben und ihren Anteil an der Investmentgesellschaft im 
 Betriebsvermögen halten, werden gesondert dargestellt. Die in 
diesem Abschnitt dargelegten Ausführungen basieren auf der zum 
Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens in der 
 Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtslage, der  aktuellen 
Rechtsprechung und der veröffentlichten Auffassung der Finanz-
verwaltung. Die Rechtsgrundlagen können sich  während der 
 Laufzeit der Investmentgesellschaft jederzeit  ändern, ggf. auch 
rückwirkend. Die endgültige Feststellung der tatsächlichen 
 Besteuerungsgrundlagen obliegt der Finanz verwaltung und den 
Finanzgerichten, die im Rahmen der Ver anlagung, einer steuer-
lichen Außenprüfung oder ggf. in einem finanz gerichtlichen 
 Verfahren zu anderen Ergebnissen gelangen  können.

Die folgenden Erläuterungen erheben nicht den Anspruch, sämt-
liche steuerliche Aspekte zu behandeln, die aufgrund der 
 persönlichen Umstände des einzelnen Anlegers von Bedeutung 
sein können und ersetzen daher auf keinen Fall eine vollständige 
steuerliche Beratung unter Einbeziehung der persönlichen 
 Verhältnisse eines Anlegers.

9.1  Angaben für Anleger, die ihre Beteiligung 
im Privatvermögen halten

9.1.1  Einkunftsart Vermietung und Verpachtung
Die Qualifikation der Einkünfte erfolgt bei der Investment-
gesellschaft unter Berücksichtigung ihrer Beteiligung an der 
 Objektgesellschaft. Die Objektgesellschaft erzielt Über-
schusseinkünfte in Form von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung (§  21 Abs.  1 Satz 1 Nr.  1 EStG). Gewerbliche 
 Tätigkeiten werden weder von der Investmentgesellschaft noch 
von der Objektgesellschaft erbracht. Die gewerbliche Prägung, 
die gemäß § 15 Abs. 3 EStG bei einer GmbH & Co. KG im Regel-
fall  anzunehmen ist, wurde für beide Gesellschaften jeweils 
durch die Erteilung der Geschäftsführungsbefugnis eines 
 Kommanditisten aufgehoben. 

Die Investmentgesellschaft, der entsprechend ihrer Beteiligung 
89,9  % der Einkünfte der Objektgesellschaft zugerechnet wer-

den, erzielt ebenfalls Einkünfte aus Vermietung und Ver pachtung. 
Die Investmentgesellschaft ist ebenfalls weder originär ge-
werblich tätig noch gewerblich geprägt. Für die Investment-
gesellschaft gelten ebenfalls die allgemeinen steuerlichen 
 Regelungen, da insbesondere das ab dem 01.01.2018 geltenden 
Investmentsteuergesetz auf Personengesellschaften keine 
 Anwendung findet (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 InvStG).

Durch die Investmentgesellschaft erzielte Zinserträge werden 
auf der Grundlage von § 20 Abs. 8 Satz 1 EStG den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung zugerechnet.

9.1.2 Ergebnismitteilung, Einnahmen und Ausgaben
Das steuerliche Ergebnis ermittelt sich auf allen Ebenen aus dem 
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten, § 2 Abs. 2 
Satz 1 Nr.  2 EStG. Zu den Einnahmen der Objektgesellschaft 
 gehören in diesem Fall sowohl vereinnahmte Miet- bzw. Pacht-
zahlungen als auch Guthabenzinsen aus der Anlage liquider 
 Mittel sowie die vom Mieter gezahlte Umsatzsteuer bzw. vom 
Finanzamt erstattete Vorsteuer. 

Zu den Werbungskosten gehören neben den mit der Vermietung 
im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden 
Ausgaben, wie z.  B. Verwaltungskosten, Zinsen für die Fremd-
finanzierung während der Vermietungsphase, auch Abschrei-
bungen und gezahlte Umsatzsteuer. Abschreibungsbemes-
sungsgrundlage ist der anteilige Gebäudekaufpreis zuzüglich 
der anteiligen Anschaffungsnebenkosten. Nach den Regelungen 
des 5. Bauherrenerlasses (vom 20.10.2003, Az. IV C 3  –  S 
2253a – 48/03, BStBl. I 2003, S. 546) gehören zu diesen Anschaf-
fungsnebenkosten (z.  B. Notar und sonstige Beschaffungs-
kosten) auch alle zu leistenden Initialkosten, wie z. B. Vergütun-
gen für die Vermittlung für das Fremdkapital und das Eigenkapital 
zuzüglich des Ausgabeaufschlags, für die Platzierungsgarantie, 
Kosten für die Ausarbeitung der technischen, wirtschaftlichen 
und steuerlichen Grundkonzeption. Diese Anschaffungsneben-
kosten können nicht sofort als Werbungskosten abgezogen 
 werden, sondern sind im Wege der Abschreibung gemäß §  7 
Abs. 4 Nr. 2a EStG in Höhe von 2 % des rechnerischen Gebäude-
anteils geltend zu machen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit seinem aktuell veröffentlich-
ten Urteil vom 26. April 2018 (Az. IV R 33/15) entschieden, dass 
bei Auflegung eines geschlossenen Fonds mit gewerblichen 
 Einkünften die Initialkosten grundsätzlich als sofort abzugs-
fähige Betriebsausgaben behandelt werden können und damit 
seine bisherige Rechtsprechung, die Initialkosten als zusätzliche 
Anschaffungskosten zu behandeln, aufgegeben. Zwar bezieht 
sich die BFH-Entscheidung unmittelbar nur auf geschlossene 
gewerbliche Fonds, jedoch kann davon ausgegangen werden, 
dass diese neue BFH-Rechtsprechung auch für vermögensver-
waltende Fonds einschlägig ist, da der Anwendungsbereich des 
§  15b EStG auch vermögensverwaltende geschlossene Fonds 
umfasst.
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Individuelle Einnahmen eines Anlegers (z.  B. Rückvergütungen) 
und individuelle Ausgaben (z.  B. Beratungskosten, Refinan-
zierungszinsen) können  –  nur auf der Ebene der Investment-
gesellschaft  –  als sogenannte Sondereinnahmen bzw. Sonder-
werbungskosten  –  berücksichtigt werden und sind der 
Investmentgesellschaft spätestens bis zum 31. März eines jeden 
Jahres bekannt zu geben, damit diese im Rahmen der Ermittlung 
der Besteuerungsgrundlagen berücksichtigt werden können.

9.1.3  Einkunftserzielungsabsicht
Steuerlich relevante Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
kann ein Anleger nur erzielen, wenn er die Absicht nachweisen 
kann, einen positiven Saldo aus Einnahmen und Werbungskosten 
zu versteuern (Totalgewinnprognose). Der Nachweis ist auf 
 jeder  Ebene der Beteiligungsstruktur und individuell durch den 
 Anleger zu erbringen. Anhand der vorliegenden Prognose-
rechnungen ist der Totalgewinn für die Investment- bzw. 
 Objektgesellschaft nachgewiesen. Die Investmentgesellschaft 
wird prognosegemäß bereits ab dem Jahr 2020 einen Überschuss 
erzielen, sodass eine steuerlich »unbeachtliche Liebhaberei« 
nicht in Betracht kommt. Ein etwaiger steuerfreier Gewinn aus 
der Veräußerung der Immobilien bleibt dabei außer Betracht.

Soweit ein Anleger seinen Anteil an der Investmentgesellschaft 
ganz oder teilweise fremdfinanziert oder weitere Sonder-
werbungskosten im Zusammenhang mit der Beteiligung ent-
stehen bzw. geltend gemacht werden, kann dies dazu führen, 
dass die Einkunftserzielungsabsicht auf individueller Ebene nicht 
mehr vorliegt. Dies hätte zur Folge, dass keine Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung vorlägen und eventuell entstehen-
de negative Einkünfte auf individueller Ebene steuerlich nicht 
anerkannt werden. Weicht die geplante individuelle Laufzeit 
 eines Anlegers von der der Investmentgesellschaft ab, weil z. B. 
eine Übertragung während der Laufzeit der Investmentge-
sellschaft geplant ist, ist die Einkunftserzielungsabsicht sowohl 
beim ursprünglichen Anleger als auch beim neuen Anleger ein-
zeln durch diese Anleger zu prüfen. Es ist nicht auszuschließen, 
dass sowohl beim Übertragenden als auch beim Übernehmer die 
Einkunftserzielungsabsicht durch das Finanzamt verneint wird.

9.1.4  Zurechnung der Einkünfte – Transparenzprinzip
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind steuerlich 
demjenigen zuzurechnen, der den Tatbestand der Einkünfte-
erzielungsabsicht erfüllt. Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung werden demjenigen zugerechnet, der ein Vermie-
tungsrisiko trägt und Vermieterinitiative entfalten kann. 
Nachdem der Investmentgesellschaft bei der Objektgesellschaft 
die Rechte und Pflichten eines Kommanditisten zustehen, trägt 
sie ein Vermietungsrisiko und kann Vermietungsinitiative ent-
falten. Dasselbe gilt für die Anleger der Investmentgesellschaft 
nach dem Gesellschaftsvertrag.

Anlegern, die sich als Treugeber über den Treuhänder an der 
 Investmentgesellschaft beteiligen, sind ebenfalls Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung zuzurechnen, wenn ihre Stellung 
der eines (Direkt-)Kommanditisten vergleichbar ist. Die Anfor-

derungen wurden von der Finanzverwaltung in dem BMF-Schrei-
ben vom 01.09.1994 (BStBl. I 104, S. 604 f) konkretisiert. 
Die  Struktur des mit dieser Beteiligung abzuschließenden 
 Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags erfüllt diese 
Voraussetzungen. Deshalb sind Direktkommanditisten und Treu-
geberkommanditisten hinsichtlich der Zurechnung der Einkünfte 
gleich gestellt.

Eine vermögensverwaltende Personengesellschaft ist nicht 
selbst Gegenstand der Besteuerung. Einkommensteuerpflichtig 
sind nur die einzelnen Anleger. Das jährliche steuerliche Ergebnis 
der Investmentgesellschaft wird danach grundsätzlich einheit-
lich und gesondert auf Gesellschaftsebene als Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung festgestellt. Den Anlegern werden 
die durch die Investmentgesellschaft erzielten steuer lichen 
 Ergebnisse unter Einbeziehung der individuellen Sonder-
werbungskosten und Sondereinnahmen als »Einkünfte aus 
 Vermietung und Verpachtung« gemäß § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO im 
Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten zugerechnet. Diese unter-
liegen aufgrund des deutschen ertragsteuerlichen Transparenz-
prinzips ausschließlich auf der Ebene der Anleger der Einkom-
mensbesteuerung.

9.1.5  Verlustverrechnung
Ein eventuell sich ergebender Verlust aus der laufenden Ver-
mietung der Immobilien könnte nach dem aktuellen Einkom-
mensteuerrecht nur beschränkt mit positiven Einkünften aus 
anderen Quellen verrechnet werden. Nach der Prognose entsteht 
im Jahr 2019 ein Verlust. Der Anleger kann seinen anteiligen Ver-
lustanteil mit laufenden positiven Einkünften des jeweiligen 
Jahres verrechnen oder den übersteigenden Betrag bis zu einem 
Betrag von 1.000.000  Euro (2.000.000  Euro bei zusammen-
veranlagten Ehegatten) ein Jahr zurücktragen oder unbegrenzt 
vortragen. Die Verlustverrechnungsbeschränkung nach §  15 b 
EStG (Steuerstundungsmodell) bzw. die Beschränkung des 
 Verlustabzugs nach § 15 a EStG (Verlustabzug bei beschränkter 
Haftung) kommen für die prognostizierten Anlaufverluste nicht 
zur Anwendung.

9.1.6  Veräußerungsgewinn
Privates Veräußerungsgeschäft (§ 23 EStG)
Die Anlagestrategie sieht vor, das Anlageobjekt der Objekt-
gesellschaft nach der Vermietungsphase zu verkaufen und dabei 
einen Veräußerungsgewinn zu erzielen. Nach aktueller Recht-
slage wäre der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig, wenn 
 zwischen dem Kauf der Immobilien oder dem Beteiligungszeit-
punkt eines Anlegers und dem Verkauf der Immobilien ein Zeit-
raum von weniger als zehn Jahren liegen würde (Spekulations-
frist). Da die voraussichtliche Vermietung der Immobilien länger 
als für einen Zeitraum von zehn Jahren vorgesehen ist, unterliegt 
ein eventuell entstehender Veräußerungsgewinn nach heutiger 
Rechtslage dann nicht der Einkommensteuer, wenn auch der An-
leger bereits zehn Jahre an der Investmentgesellschaft beteiligt 
ist. Sollte eine Veräußerung der Immobilien durch die Objektge-
sellschaft oder der Beteiligung der Investmentgesellschaft an 
der Objektgesellschaft innerhalb der Spekulationsfrist erfolgen, 
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wäre der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis einer-
seits und den Anschaffungskosten abzüglich der bei der Ermitt-
lung der Einkünfte abgezogenen Absetzungen für Abnutzung, 
erhöhte Absetzungen, Sonderabschreibungen und anderen in 
sachlichen Zusammenhang mit der Veräußerung zu berücksich-
tigenden Werbungskosten andererseits als steuerpflichtiger 
Veräußerungsgewinn anzusetzen (§ 23 Abs. 3 Satz 1 und 4 EStG). 
Die Veräußerung eines Gesellschaftsanteils (z.B. an der Objekt-
gesellschaft durch die Investmentgesellschaft) gilt als Veräuße-
rung der anteiligen Wirtschaftsgüter (§  23 Abs.  1 Satz 4 EStG). 
Erfolgt die Veräußerung bzw. Übertragung innerhalb der 
 Spekulationsfrist, die mit Beitritt des Anlegers zur Investment-
gesellschaft bzw. mit Erwerb des Anteils an der Investment-
gesellschaft zu laufen beginnt, so unterliegt ein Veräußerungs-
gewinn der Besteuerung auf Ebene des Anlegers gemäß seinen 
persönlichen steuerlichen Verhältnissen. 

Ein privates steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft nach §  23 
EStG liegt nicht vor, wenn auf der Ebene eines Anlegers bereits 
originäre gewerbliche Einkünfte aufgrund eines individuell 
 ausgelösten gewerblichen Grundstückshandels gegeben sind.

Gewerblicher Grundstückshandel (§ 15 EStG)
Konzeptionsgemäß wird bei dem vorliegenden Beteiligungs-
angebot und einer angenommenen Haltedauer von Gesell-
schaftsanteilen an der Investmentgesellschaft für eine Zeit-
spanne von mehr als zehn Jahren weder die Veräußerung des 
Grundstücks noch die Veräußerung der Beteiligung an der 
 Objektgesellschaft oder die Veräußerung eines Anteils an der 
 Investmentgesellschaft einen gewerblichen Grundstückshandel 
begründen.

Ein gewerblicher Grundstückshandel wird nach Auffassung der 
Finanzverwaltung und der Rechtsprechung jedoch angenommen, 
wenn innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs mit dem 
Erwerb eines Grundstücks oder einer Beteiligung an einer Grund-
stücksgesellschaft mehr als drei Objekte mit Veräußerungs-
absicht verkauft werden (Drei-Objekt-Grenze). Als Objekt im 
Sinne der Drei-Objekt-Regel sind dabei in- oder ausländische 
Grundstücke jeder Art, unabhängig von deren Größe, Wert oder 
Nutzungsart, sowie bebaut oder unbebaut und Anteile an Grund-
stücksobjektgesellschaften anzusehen. Die Objektgesellschaft 
wird ein Gebäude erwerben und vermieten. Demzufolge kann 
bei einer Veräußerung der Immobilien oder eines Gesellschafts-
anteils insgesamt nur ein Zählobjekt für die Beurteilung eines 
gewerblichen Grundstückshandels entstehen.

Ein enger zeitlicher Zusammenhang ist regelmäßig anzunehmen, 
wenn die Zeitspanne zwischen dem Erwerb und dem Verkauf 
nicht mehr als fünf Jahre beträgt bzw. für Branchenkundige zehn 
Jahre.

Die Finanzverwaltung hat für die Beurteilung eines gewerblichen 
Grundstückshandels eine Nichtaufgriffsgrenze hinsichtlich der 
Höhe der Beteiligungsquote bzw. des Anteils am veräußerten 
Grundstück festgelegt (vgl. BMF-Schreiben vom 26.03.2004, IV A 
6 – S 2240 – 46/04, BStBl. I, Seite 434). Soweit diese nicht über-

schritten wird, entsteht kein gewerblicher Grundstückshandel 
bzw. entsteht kein Zählobjekt. Demnach würden Veräußerungs-
vorgänge durch die Gesellschaft dem Anleger nur dann zu-
gerechnet werden, wenn er (i) zu mindestens 10 % an der Gesell-
schaft beteiligt ist oder (ii) der Verkehrswert seines 
Gesellschaftsanteils oder der auf ihn entfallende anteilige Ver-
kehrswert der veräußerten Grundstücke mehr als 250.000 Euro 
beträgt. Bei einer Veräußerung der Beteiligung durch den An-
leger würde ein Zählobjekt erst dann zugerechnet, wenn der 
 Anleger (i) zu mindestens 10 % an der Gesellschaft beteiligt ist 
oder (ii) der Verkehrswert seines Gesellschaftsanteils mehr als 
250.000 Euro beträgt.

Im Rahmen eines gewerblichen Grundstückshandels wären die 
Einkünfte nach dem Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln 
und sämtliche Erträge des Anlegers aus der Investmentgesell-
schaft einschließlich des Veräußerungsgewinns auf seiner Ebene 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu qualifizieren. Die bisher 
 berücksichtigte planmäßige Abschreibung auf das Gebäude der 
Objektgesellschaft würde anteilig rückwirkend versagt werden, 
da das bebaute Grundstück dann dem Umlaufvermögen zuzu-
ordnen wäre und deshalb nicht mehr planmäßig abgeschrieben 
werden könnte.

Veräußert ein Anleger mit einer Beteiligungsquote über der 
Nichtaufgriffsgrenze seinen Anteil innerhalb der relevanten 
 kurzen Zeit, wird er so gestellt, als hätte er ein Grundstück 
 verkauft und erhält demzufolge ein Zählobjekt zugerechnet. 
 Ergibt sich dann auf der Ebene des Anlegers durch weitere 
 Verkäufe oder Zählobjekte eine Überschreitung der »Drei- 
Objekt-Grenze« und damit ein gewerblicher Grundstückshandel, 
können auch weitere private Grundstückstransaktionen unab-
hängig von deren Haltedauer zu den gewerblichen Einkünften 
gerechnet werden. Die selbst genutzte Immobilie bildet hier eine 
Ausnahme.

Die Übertragung eines Anteils durch Schenkung oder Erbfall 
kann keinen gewerblichen Grundstückshandel auslösen. Der 
 gewerbliche Grundstückshandel eines Anlegers kann nicht die 
Investmentgesellschaft gewerblich infizieren.

Die laufenden Einkünfte und der Veräußerungsgewinn unter-
liegen der tariflichen Einkommensteuer des Anlegers und der 
Belastung mit Gewerbesteuer. Für Zwecke der Gewerbesteuer 
sind den Erträgen 25 % der anteiligen Zinsaufwendungen hinzu-
zurechnen (§ 8 GewStG). Der so ermittelte Gewerbeertrag würde 
mit dem individuellen Hebesatz der zuständigen Gemeinde des 
Anlegers der Gewerbesteuer unterliegen. Natürliche Personen 
können unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuerermäßi-
gung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 35 EStG geltend 
machen. Im Idealfall wird über die typisierende Ermäßigung bei 
der Einkommensteuer die anteilige Belastung mit Gewerbesteuer 
wieder ausgeglichen.

Im Falle einer geplanten vorzeitigen Veräußerung der Beteiligung 
empfehlen wir den Rat des persönlichen Steuerberaters.
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9.1.7  Tarifliche Einkommensteuer
Die tarifliche Einkommensteuer ist in §  32a EStG geregelt. Ab 
dem Veranlagungszeitraum 2019 wird ein Grundfreibetrag von 
9.168  Euro gewährt. Der Eingangssteuersatz beträgt in der 
 Progressionszone 14 % und steigt an bis 42 % (bis zu einem zu 
versteuernden Einkommen von 55.960  Euro). Die erste obere 
Proportionalstufe beginnt bei einem zu versteuernden Einkom-
men von 55.961 Euro mit einem konstanten Grenzsteuersatz von 
42  % und endet bei einem zu versteuernden Einkommen von 
265.326  Euro. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 
265.327 Euro gilt ein konstanter Grenzsteuersatz von 45 %. Auf 
den jeweiligen Steuerbetrag wird zudem der Solidaritätszuschlag 
von 5,5 % sowie ggf. Kirchensteuer von 8 % bis 9 % erhoben. Bei 
der Zusammenveranlagung von Ehegatten beträgt die tarifliche 
Einkommensteuer das Zweifache des Steuerbetrages, der sich 
auf die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens 
ergibt.

9.1.8  Gewerbesteuer
Sowohl die Investmentgesellschaft als auch die Objektgesell-
schaft sind ausschließlich vermögensverwaltend tätig und nicht 
gewerblich geprägt nach § 15 Abs. 3 EStG. Beide Gesellschaften 
unterliegen deshalb nicht der Gewerbesteuer.

9.1.9  Umsatzsteuer
Die Objektgesellschaft übt aufgrund ihrer Vermietungstätigkeit 
eine Tätigkeit als Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinn (§ 2 
Abs.  1 UStG) aus. Grundsätzlich stellt die Vermietung von 
 Immobilien eine von der Umsatzsteuer befreite Leistung dar (§ 4 
Nr.  12a UStG). Auf diese Befreiung von der Umsatzsteuer kann 
jedoch verzichtet werden, soweit die Mieter das Grundstück für 
Umsätze verwenden oder zu verwenden beabsichtigen, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigen (§  9 Abs.  1 UStG). Nach Kenntnis 
zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe verwenden alle Mieter 
die angemieteten Flächen für Umsätze, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigen. Die Objektgesellschaft ist daher berechtigt, die 
Umsatzsteuer für bezogene Leistungen in vollem Umfang 
 geltend zu machen. Sollten sich diese Verhältnisse künftig 
 ändern, kann die abgezogene Vorsteuer zumindest teilweise 
 innerhalb eines zehnjährigen Berichtigungszeitraums entspre-
chend zu korrigieren sein (§ 15a UStG). 

Die Investmentgesellschaft übt keine Tätigkeit als Unternehmer 
im umsatzsteuerlichen Sinn (§ 2 Abs. 1 UStG) aus und ist deshalb 
nicht berechtigt, Vorsteuer aus den bezogenen Eingangsleistun-
gen abzuziehen. 

Der Beitritt des Anlegers zur Investmentgesellschaft unterliegt 
nicht der Umsatzsteuer.

9.1.10  Grundsteuer
Das bebaute Grundstück der Objektgesellschaft unterliegt der 
deutschen Grundsteuer. Diese wird von der Stadt Darmstadt 
 erhoben und im Rahmen der jeweils gemäß den vertraglichen 
 Regelungen auf die Mieter bzw. den Pächter umgelegt.

9.1.11  Grunderwerbsteuer
Gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG wird die Änderung des Gesellschafter-
bestandes einer Grundbesitz haltenden Personengesell-
schaft  –  wie eine Grundstücksveräußerung selbst  –  der Grun-
derwerbsteuer unterworfen. Voraussetzung ist allerdings, dass 
innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der Anteile auf neue 
Gesellschafter übergehen. Erbfälle werden in diese Berechnung 
nicht einbezogen. Die Finanzministerkonferenz hat am 
21.06.2018 unter anderem die Absenkung der relevanten Beteili-
gungsquote von derzeit 95 % auf 90 % und die Verlängerung von 
Fristen von derzeit fünf auf zehn Jahre vorgeschlagen.

Die Investmentgesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe 
von  89,9% an der Objektgesellschaft. Die HL Investment 
 Be teiligungs GmbH bleibt langfristig mit einem Anteil von 10,1 % 
an der Objektgesellschaft beteiligt. Demzufolge löst weder die 
Beteiligung der Investmentgesellschaft noch der Beitritt der 
 Anleger zur Investmentgesellschaft eine Belastung mit Grund-
erwerbsteuer aus.

9.1.12  Erbschaft- und Schenkungsteuer
Die Anteile an der Investmentgesellschaft und die Stellung als 
Treugeber können jeweils vererbt oder verschenkt werden. 
 Bemessungsgrundlage für die Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer 
ist der jeweilige Anteil an den Werten der Wirtschaftsgüter der 
Investment- bzw. der Objektgesellschaft; Begünstigungen für 
Betriebsvermögen finden keine Anwendung. Der Wert für jedes 
einzelne Wirtschaftsgut bestimmt sich nach den Vorschriften 
des Bewertungsgesetzes. Dabei ist grundsätzlich der gemeine 
Wert zugrunde zu legen. Der gemeine Wert wird durch den Preis 
bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der 
 Beschaffenheit des Wirtschaftsguts bei einer Veräußerung 
zu  erzielen wäre (§  9 Abs.  2 BewG). Kapitalforderungen und 
Schulden sind grundsätzlich mit dem Nennwert anzusetzen 
(§  12  Abs.  1 Satz 1 BewG). Während im Falle des Erwerbs 
von   Todes  wegen (§  3 ErbStG) die Gesellschaftsschulden seit 
 jeher als Nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden können 
(§  10 Abs.  1 Satz 4 i.  V.  m. Abs.  5 ErbStG), sind  –  anders als in 
der  Vergangenheit  –  auch im Falle der Schenkung die über-
gehenden Schulden und Lasten der Gesellschaft für die Ermitt-
lung der Bereicherung voll abzuziehen (§ 10 Abs. 1 Satz 4, 2. HS 
ErbStG). Der Vorgang ist nicht mehr in einen entgeltlichen und 
unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Im Falle der Schenkung sind 
die  anteiligen Schulden und Lasten der Gesellschaft wie eine 
 Gegenleistung zu behandeln (§  10 Abs.  1 Satz 4, 2. HS ErbStG 
und R E 7.4 ErbStR 2011) und im Ergebnis auch in vollem Umfang 
abzugsfähig.

In Deutschland unterliegt die Übertragung von in- und aus-
ländischem Vermögen im Wege der Erbschaft oder Schenkung 
der Besteuerung, wenn der Erblasser bzw. Schenker oder Er-
werber zum Zeitpunkt des Vermögensübergangs Inländer ist. 
 Inländer ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, wer zum Zeitpunkt des 
Vermögensübergangs bzw., wenn er deutscher Staatsange-
höriger ist, innerhalb von fünf Jahren vor Vermögensübergang 
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einen Wohnsitz im Inland hat oder hatte. Dabei ist die Höhe der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer vor allem abhängig vom 
 Verwandtschaftsgrad, der Art und Höhe des vererbten bzw. 
 verschenkten Vermögens und der Ausnutzung bestehender Frei-
beträge (z.  B. Ehegatten: 500.000  Euro, Kinder 400.000  Euro, 
Dritte 20.000 Euro).

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer differenziert die Belastung 
nach Überschreitung der persönlichen Freibeträge gestaffelt 
nach Verwandtschaftsgrad und Höhe des über grundsätzlich 
zehn Jahre zugewendeten Vermögens. Im Ehegatten- und 
 Eltern-Kind-Verhältnis betragen die Steuersätze 7 % bis 30 %, 
bei entfernterem Verhältnis regelmäßig 15  % bis 43  % und 
 gegenüber Dritten 30 % bzw. über 6.000.000 Euro 50 %. Es wird 
empfohlen, im Falle der Schenkung oder bei Erbschaft dieses 
 näher mit dem persönlichen steuerlichen Berater zu besprechen.

9.1.13  Auszahlungen der Investmentgesellschaft
Die geplanten Auszahlungen aus der freien Liquidität eines 
 Jahres durch die Investmentgesellschaft sind selbst nicht 
 steuerpflichtig. Der Steuerpflicht unterliegen nur die anteiligen 
Ergebnisanteile, die sich nach den einkommensteuerlichen 
 Vorschriften aus den Einnahmen abzüglich der Werbungskosten 
einschließlich der AfA sowie der Sonderwerbungskosten der 
 Anleger ergeben. Die ausgeschütteten Erträge des Investment-
vermögens unterliegen keinem Kapitalertragsteuerabzug.

9.1.14  Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung 
Der Anleger ist verpflichtet, eine deutsche Einkommensteuer-
erklärung bei seinem zuständigen Finanzamt abzugeben und die 
Einkünfte aus der Beteiligung zusammen mit allen übrigen in 
Deutschland steuerpflichtigen Einkünften selbst zu erklären. Der 
Geschäftsbesorger der Investmentgesellschaft wird zu diesem 
Zwecke die notwendigen Daten zur Verfügung stellen.

Das Finanzamt der Investmentgesellschaft stellt die Einkünfte 
der Anleger unter Einbeziehung der Sondereinnahmen und 
 Sonderwerbungskosten sowie die Zurechnung auf die einzelnen 
Anleger in einem sogenannten Feststellungsverfahren nach 
§ 180 Abs. 1 Ziff. 2a AO fest. Es ergeht ein Feststellungsbescheid 
(sogenannter Grundlagenbescheid) an die Investmentgesell-
schaft, der Bindungswirkung für die Einkommensteuerver-
anlagung der Anleger hat (sogenannter Folgebescheid; §  182 
Abs 1 § 351 Abs. 2 und § 175 Abs. 1 Ziff. 1 AO). Das bedeutet, dass 
die Werte aus dem Grundlagenbescheid auch von Amts wegen 
durch das Wohnsitzfinanzamt in die Einkommensteuerver-
anlagung des Anlegers übernommen werden. Insofern ist 
 entscheidend, dass eventuelle Sonderwerbungskosten des 
 Anlegers ausschließlich im Feststellungsverfahren geltend 
 gemacht werden, um in der persönlichen Einkommensteuer-
veranlagung berücksichtigt werden zu können.

9.2  Angaben für Anleger mit Betriebsvermögen
Die steuerlichen Grundlagen für Privatpersonen gelten sinn-
gemäß auch für Anleger, die ihre Beteiligung im Betriebsver-
mögen halten, mit folgenden Abweichungen:

 − Umqualifizierung der Einkunftsart der Investmentgesellschaft, 
Gewinnermittlung

 − Veräußerungsgewinn
 − Auszahlungen an einen bilanzierenden Anleger
 − Gewerbesteuerpflicht
 − Steuertarif

9.2.1  Umqualifizierung der Einkunftsart der Investment-
gesellschaft, Gewinnermittlung

Ist zumindest ein Gesellschafter an einer vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft beteiligt, der seine Beteiligung 
in  einem Betriebsvermögen hält, während die übrigen Gesell-
schafter diese im Privatvermögen halten, liegt eine sogenannte 
(echte) Zebragesellschaft vor. Dies hat zur Folge, dass mit der 
Beteiligung im Betriebsvermögen für den jeweiligen Gesell-
schafter gewerbliche Einkünfte aus der vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft entstehen, die nach den Grundsätzen des 
Betriebsvermögensvergleichs zu ermitteln sind. Die Umquali-
fizierung der Einkunftsart findet jedoch erst auf der Ebene des 
Gesellschafters statt (z.  B. Vorlagebeschluss des BFH vom 
30.10.2002, DStR 2003, 245).

Gehört ein Gesellschaftsanteil zum Betriebsvermögen eines 
 Gesellschafters, hat der Gesellschafter grundsätzlich alle 
 Wirtschaftsgüter und Schulden der Investment- und der Objekt-
gesellschaft anteilig im Rahmen seines eigenen Buchführungs-
werkes zu erfassen und den Ergebnisanteil, der sich für ihn ergibt 
nach den Grundsätzen der steuerlichen Gewinnermittlung 
( Betriebsvermögensvergleich) zu berechnen und anzusetzen. 
Darüber hinaus erhöht sich der Abschreibungssatz von 2 % auf 
3  % für Gebäude, die zu einem Betriebsvermögen gehören 
(§ 7 Abs. 4 Nr. 1 EStG).

Ermittelt die Personengesellschaft neben der Einnahmen-
überschussrechnung den Gewinnanteil nach dem Betriebs-
vermögensvergleich, kann der Ergebnisanteil nach dieser 
 Methode nachrichtlich dem Finanzamt des Gesellschafters mit-
geteilt werden. Weist der Gesellschafter den übermittelten 
 Ergebnisanteil gesondert in seinem Jahresabschluss aus, 
kann  aus Vereinfachungsgründen auf eine Einzelberechnung 
verzichtet werden. (BMF-Schreiben vom 29.04.1994, BStBl. I 282 
»Zebraerlass«).

9.2.2  Veräußerungsgewinn
Für Gesellschafter, die ihre Beteiligung in einem Betriebsver-
mögen halten, ist ein eventuell entstehender Veräußerungs-
gewinn der Gewerbesteuer sowie der Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlags zu unterwerfen. 
Nach einer vorläufigen Prognose kann sich ein steuerlicher 
 Veräußerungsgewinn in Höhe von rund 8,842 Mio. Euro nach den 
geschätzten Verkaufskosten ergeben.
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9.2.3  Auszahlungen an einen bilanzierenden Anleger
Auszahlungen aus der Investmentgesellschaft sind in der 
 Handelsbilanz in Höhe des nicht durch einen Gewinn (Gewinn-
vortrag) gedeckten Anteils als Minderung des jeweiligen Be-
teiligungsansatzes zu bilanzieren.

9.2.4  Gewerbesteuerpflicht
Der Ergebnisanteil aus der Investmentgesellschaft zählt 
beim  Gesellschafter, der die Beteiligung im Betriebsvermögen 
hält, zum laufenden Gewerbeertrag und unterliegt einschließlich 
eines anteiligen Veräußerungsgewinns der Belastung mit 
 Gewerbesteuer mit dem für die zuständige Gemeinde gültigen 
Hebesatz (Steuerbelastung in % = Hebesatz x 3,5 %). Für Zwe-
cke  der Ermittlung der Gewerbesteuer sind auch die Hinzu-
rechnungsvorschriften des § 8 GewSt zu beachten. Demzufolge 
sind 25 % der anteiligen Entgelte für Schulden der Investment- 
bzw. der Objektgesellschaft dem Gewerbeertrag des Gesell-
schafters hinzuzurechnen. Die Gewerbesteuer ist eine nicht ab-
zugsfähige Steuer, die nicht als Betriebsausgabe für steuerliche 
Zwecke berücksichtigt werden kann.

9.2.5  Kapitalgesellschaften und Stiftungen – 
Körperschaftsteuertarif

Der laufende Ergebnisanteil und der anteilige Veräußerungs-
gewinn aus der Investmentgesellschaft unterliegen beim Gesell-
schafter, in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, der die 
 Beteiligung im Betriebsvermögen hält, neben der Gewerbesteuer 
auch der tariflichen Körperschaftsteuer mit 15  % (§  23 KStG) 
zuzüglich des Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 %.

9.2.6  Natürliche Personen und Personengesellschaften mit 
 Betriebsvermögen – Einkommensteuertarif

Der laufende Ergebnisanteil und der anteilige Veräußerungsge-
winn aus der Investmentgesellschaft unterliegen beim Gesell-
schafter, als natürliche Person, der die Beteiligung im Betriebs-
vermögen hält, neben der Gewerbesteuer auch der tariflichen 
Einkommensteuer. Dies gilt auch für eine natürliche Person, die 
die Beteiligung über eine gewerbliche Personengesellschaft hält 
(mittelbare Beteiligung). Dieser Gesellschafterkreis kann jedoch 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuerermäßigung bei 
Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 35 EStG geltend machen. 
Im Idealfall wird über die typisierende Ermäßigung bei der 
 Einkommensteuer die anteilige Belastung mit Gewerbesteuer 
wieder ausgeglichen. Hierzu empfehlen wir den Rat des per-
sönlichen Steuerberaters.
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10. Auslagerung und Dienstleistungen

10.1  Auslagerungen der KVG nach 
§ 36 Abs. 9 KAGB

10.1.1 Auslagerungen innerhalb der Hannover Leasing Gruppe
Die KVG hat am 04.07.2014 mit der HANNOVER LEASING GmbH & 
Co. KG Auslagerungsverträge zur Übertragung von Verwaltungs-
funktionen geschlossen, welche die folgenden wesentlichen 
vertraglichen Pflichten umfassen:

 − Übernahme der Internen Revision gemäß §  28 Abs.  1 Nr.  7 
KAGB

 − Bereitstellung der IT/Organisation
 − Stellvertretung der Zentralen Stelle und der Compliance- 

Funktion
 − Übernahme der Anlegerbetreuung

Hierbei handelt es sich um gruppeninterne Auslagerungen. Die 
Auslagerungsvereinbarungen werden auf unbestimmte Zeit 
 geschlossen. Sie können von jeder Vertragspartei mit einer Frist 
von zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderquartals gekündigt 
werden. Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG haftet bei 
 Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, 
Körper oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Sie haftet auch für leichte Fahrlässigkeit bei der Verletzung von 
Kardinalpflichten. In diesen Fällen ist die Haftung auf typische 
und vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen anderen Fällen 
haftet die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG nicht für 
 leichte Fahrlässigkeit. Die anfallenden Vergütungen für die Aus-
lagerungsaufgaben werden von der KVG getragen.

10.1.2  Auslagerungen außerhalb der Hannover Leasing Gruppe
Auslagerung der Funktion des Datenschutzbeauftragten
Auslagerungsunternehmen
eyeDsec – Information Security GmbH, Herr Richard Laqua
Sitz / Geschäftsanschrift
Friedrichstraße 25, 95444 Bayreuth 
Handelsregister
Amtsgericht Bayreuth, HRB 5841

Auslagerung der IT
Auslagerungsunternehmen
matrix technology AG
Sitz / Geschäftsanschrift
Nymphenburger Straße 1, 80335 München
Handelsregister
Amtsgericht, HRB 133 085

10.2  Dienstleister der KVG
10.2.1  Recht und Steuern
Die KVG wird sich bei Bedarf durch externe qualifizierte Dienst-
leister (Rechtsanwälte, Steuerberater) unterstützen lassen. Die 
KVG beabsichtigt mit Sonntag & Partner, Partnerschaftsgesell-
schaft mbB einen Vertrag für die laufende Steuerberatung zu 
schließen. 

Angaben zum Vertragspartner
Sitz / Geschäftsanschrift
Schertlinstr. 23, 86159 Augsburg
Handelsregister
Amtsgericht Augsburg; Partnerschaftsregister Nr. 60

Vertragliche Verpflichtungen
Der Vertrag über die laufende Steuerberatung soll im Wesent-
lichen die vertraglichen Verpflichtungen zur Erstellung der 
 Jahresabschlüsse und der Steuererklärungen umfassen. Die 
 weiteren vertraglichen Bestimmungen sind zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Investmentvermögens noch nicht verhandelt 
worden.

Hinweis
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zukünftig zu 
 weiteren Beauftragungen von Dienstleistern durch die KVG 
kommt. Durch die Dienstleistungsverträge werden ausschließ-
lich vertragliche Beziehungen zwischen der Investment-
gesellschaft und dem jeweiligen Dienstleister, nicht jedoch 
 unmittelbar mit den Anlegern begründet. Direkte vertragliche 
Ansprüche der Anleger gegen die Dienstleister werden durch die 
Dienstleistungsverträge daher nicht begründet. Mit der Be-
auftragung von Dienstleistungen an Dritte können auch 
 Interessenkonflikte entstehen und es können sich Risiken durch 
den Einbezug von Dritten ergeben. Siehe hierzu auch Abschnitt 
5.2 »Risiken der Anlagepolitik und -strategie«, Seite 48 ff.
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11.  Jahresberichte, Abschlussprüfer 
und Offenlegung von weiteren 
 Informationen

11.1  Jahresberichte
Die KVG erstellt innerhalb der gesetzlichen Fristen einen den 
 Bestimmungen des KAGB entsprechenden Jahresbericht. Der 
Jahresbericht enthält unter anderem den durch den Abschluss-
prüfer geprüften Jahresabschluss und den geprüften Lage-
bericht für das betreffende Geschäftsjahr. Der Jahresbericht 
wird erstmals für das Geschäftsjahr erstellt, in dem der KVG die 
Vertriebserlaubnis gemäß §  316 Abs.  3 KAGB von der BaFin 
für  die  Investmentgesellschaft erteilt wird. Für die Investment-
gesellschaft wird der Jahresbericht somit erstmals für das 
 Geschäftsjahr 2019 erstellt. Die Jahresberichte der Investment-
gesellschaft sind bei der KVG sowie bei der Investmentge-
sellschaft erhältlich.

Der am Erwerb eines Anteils interessierte Anleger erhält den 
letzten veröffentlichten Jahresbericht kostenlos bei der KVG, 
Wolfratshauser Str. 49, 82049 Pullach.

11.2  Abschlussprüfer
Mit der Prüfung der Investmentgesellschaft einschließlich 
des  Jahresberichts wird voraussichtlich Sonntag & Partner, 
 Partnerschaftsgesellschaft mbB, geschäftsansässig in der 
Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg, beauftragt. Im Übrigen ist 
für die  Wahl des Abschlussprüfers die Gesellschafter-
versammlung zuständig.

11.3  Offenlegung von weiteren Informationen
Die KVG legt die gemäß § 300 KAGB erforderlichen Informatio-
nen, einschließlich jeglicher neuer Regelungen zum Liquiditäts-
management der Investmentgesellschaft und zum jeweils 
 aktuellen Risikoprofil der Investmentgesellschaft und der von 
der KVG zur Steuerung dieser Risiken eingesetzten Risiko-
managementsysteme im Jahresbericht der Investment-
gesellschaft offen. Die KVG informiert die Anleger zusätzlich 
unverzüglich mittels dauerhafter Datenträger und durch Ver-
öffentlichung auf deren Internetseite über alle Änderungen, die 
sich in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle ergeben.

Der am Erwerb eines Anteils interessierte Anleger kann Informa-
tionen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements, die 
 Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen 
bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von 
Vermögensgegenständen des Investmentvermögens verlangen 
und diese bei der KVG, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, 
anfordern.
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12.  Verbraucherinformationen bei 
 außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen und 
bei Fernabsatzverträgen über 
 Finanzdienstleistungen

Gemäß § 312d Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch in Verbindung mit 
Artikel 246b §§  1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch (»EGBGB«) sind bei Vorliegen eines außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags oder eines 
 Fernabsatzvertrags über Finanzdienstleistungen dem Anleger 
vor Abgabe von dessen Vertragserklärung die nachfolgend 
 aufgeführten Informationen zur Verfügung zu stellen.

Allgemeine Informationen

Treuhänder / Beteiligungsverwalter
Firma
HANNOVER LEASING Treuhand GmbH
Sitz / Geschäftsanschrift
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland
Telefon (089) 2 11 04-0
Telefax (089) 2 11 04-210
Handelsregister
HRB 212325, Amtsgericht München
Geschäftsführer
Helmut Patschok und Paul Miki Walch
Vertretungsberechtigung
Der Treuhänder wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäfts-
führer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit 
einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Hauptgeschäftstätigkeit
Treuhänderische und nicht treuhänderische Verwaltung von 
 Kapitalanlagen aller Art, insbesondere von Beteiligungen an 
 Unternehmen, einschließlich Investmentgesellschaften und 
 Investmentvermögen im Sinne des KAGB.

Investmentgesellschaft
Firma
HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
Investment-KG
Sitz / Geschäftsanschrift
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland
Telefon (089) 2 11 04-0
Telefax (089) 2 11 04-210
Handelsregister
HRA 104979, Amtsgericht München
Geschäftsführung
Zur Geschäftsführung der Investmentgesellschaft sind die 
 LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH (persönlich haftender 
Gesellschafter) und die DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH 
(Geschäftsführender Kommanditist), jeweils geschäftsansässig 
in der Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach berechtigt. Die 

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH ist im Handelsregister 
des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 199533 
 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung des persönlich 
haftenden Gesellschafters sind Klaus Steixner und Laurentius 
Rucker, jeweils geschäftsansässig Wolfratshauser Straße 49, 
82049 Pullach. Die DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH ist im 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 
HRB 212674 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung des 
Geschäftsführenden Kommanditisten sind Marcus Menne und 
Michael Ruhl, jeweils geschäftsansässig Wolfratshauser Straße 
49, 82049 Pullach.
Vertretungsberechtigung
Der persönlich haftende Gesellschafter und der Geschäfts-
führende Kommanditist der Investmentgesellschaft werden 
 zusammen die »Geschäftsführenden Gesellschafter« genannt. 
Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind zur Geschäfts-
führung und Vertretung der Investmentgesellschaft jeweils 
 einzeln berechtigt und verpflichtet, soweit im Gesellschafts-
vertrag der Investmentgesellschaft nicht etwas anderes 
 bestimmt ist. Der Geschäftsführende Kommanditist und der 
 persönlich haftende Gesellschafter werden jeweils durch zwei 
Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen 
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind von den 
 Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Hauptgeschäftstätigkeit
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich 
die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten 
Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach 
den §§ 261 bis 272 des KAGB,  insbesondere gemäß § 261 Abs. 1 
Nr. 3 KAGB in Anteile oder  Aktien an solchen Gesellschaften, die 
nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien 
sowie die zu deren  Bewirtschaftung erforderlichen Vermögens-
gegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften 
 erwerben dürfen, zum Nutzen der Anleger. 

Kapitalverwaltungsgesellschaft (nachfolgend »KVG« )
Firma
HANNOVER LEASING Investment GmbH
Sitz / Geschäftsanschrift
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland
Telefon (089) 2 11 04-0
Telefax (089) 2 11 04-210
E-Mail fonds@hannover-leasing.de
Internet www.hannover-leasing.de
Handelsregister
HRB 199550, Amtsgericht München
Geschäftsführung
Mitglieder der Geschäftsführung der KVG sind Sebastian  Hartrott, 
Marcus Menne und Michael Ruhl, jeweils geschäftsansässig 
Wolfratshauser Straße 49,82049 Pullach. Die Mitglieder der 
 Geschäftsführung sind von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit.
Vertretungsberechtigung
Die KVG wird durch zwei ihrer Geschäftsführer oder durch einen 
Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.
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Hauptgeschäftstätigkeit
Gegenstand des Unternehmens der KVG ist, abgesehen von 
 Geschäften, die ausschließlich zur Anlage des eigenen Ver-
mögens der Gesellschaft erforderlich sind, die kollektive Ver-
mögensverwaltung nach § 1 Abs. 19 Nr. 24 KAGB von geschlos-
senen inländischen Publikums-AIF gemäß §§ 261 bis 272 KAGB, 
wenn die Gesellschaft für den geschlossenen inländischen 
 Publikums-AIF u. a. in Immobilien gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 
Abs. 2 Nr. 1 KAGB investiert.

Aufsichtsbehörden
Die KVG der Investmentgesellschaft ist die HANNOVER LEASING 
Investment GmbH, welche der Aufsicht durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (»BaFin«) unterliegt. Alleiniger 
Gesellschafter der KVG ist die HANNOVER LEASING GmbH & 
Co.  KG. Diese ist Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von 
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 Kreditwesengesetz (»KWG«) und unter-
liegt ebenfalls der Aufsicht durch die BaFin. Verwahrstelle der 
Investmentgesellschaft ist die State Street Bank International 
GmbH, die ebenfalls der Aufsicht durch die BaFin unterliegt. 
Die  Aufgabe der Verwahrstelle umfasst insbesondere die Über-
wachung der Einhaltung der Vorschriften des KAGB sowie die 
Ausübung bestimmter Kontrollfunktionen.

Vermittler
Identität, ladungsfähige Anschrift, jede andere maßgebliche 
 Anschrift und Vertretungsberechtigte der Vermittler des 
 geschlossenen inländischen Publikums-AIF (nachfolgend 
» Investmentvermögen«) ergeben sich aus der Beitrittserklärung 
unter »Angaben zum Vermittler«. Gegenüber dem Anleger  treten 
diese als eigenständige Vermittler auf und nicht als Vertreter der 
KVG.

Informationen zu den Vertragsverhältnissen

Wesentliche Merkmale des Investmentvermögens
Gegenstand des Unternehmens der Investmentgesellschaft, 
an  der sich der Anleger über den Treuhänder beteiligt, ist 
 ausschließlich die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer 
festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapital-
anlage nach den §§ 261 bis 272 des KAGB zum Nutzen der  Anleger, 
insbesondere gemäß §  261 Abs.  1 Nr.  3 KAGB in Anteile oder 
 Aktien an solchen Gesellschaften, die nach dem Gesellschafts-
vertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die zu deren 
 Bewirtschaftung erforderlichen Vermögensgegenstände oder 
Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen. Die 
Anlagestrategie der Investmentgesellschaft ist die Beteiligung 
bis zu 89,9 % an der Objektgesellschaft, die eine Büroimmobilie 
in der Heinrich-Hertz-Straße 2, 2A und eine Hotelimmobilie in 
der Georg-Ohm-Straße 1 in 64295 Darmstadt (zusammen das 
» Anlageobjekt« errichtet. Das Anlageobjekt ist bei Erwerb lang-
fristig vermietet und soll am Ende der Laufzeit der Gesellschaft 
planmäßig direkt oder indirekt veräußert werden. Gemäß 
 Anlagestrategie wird eine Haltedauer der Immobilie von mindes-
tens zehn Jahren angestrebt. Das Angebot des Erwerbs eines 
Anteils an der Investmentgesellschaft richtet sich an Anleger, 

die  eine mittelbare Sachwertanlage in ein gemischt genutztes 
Anlageobjekt (Neubau Büro und Hotel) suchen und dabei bereit 
sind, sich mit ihrer freien Liquidität an einer geschlossenen 
 Investmentkommanditgesellschaft im Sinne des KAGB zu be-
teiligen, deren Laufzeit mindestens zehn Jahre beträgt. Die 
Laufzeit kann sich durch Gesellschafterbeschluss um bis zu fünf 
Jahre verlängern. Eine ordentliche Kündigung während der 
 Laufzeit der Investmentgesellschaft (einschließlich etwaiger 
Verlängerungen) ist ausgeschlossen. Dem Anleger muss daher 
die eingeschränkte Fungibilität des geschlossenen inländischen 
Publikums-AIF bewusst sein. Anteile an der Investment-
gesellschaft sind während der Laufzeit der Investmentgesell-
schaft ggf. nur eingeschränkt oder gar nicht handelbar. Zudem 
sollte der Anleger als natürliche Person in Deutschland un-
beschränkt steuerpflichtig sein, seinen Anteil an der Invest-
mentgesellschaft im Privatvermögen halten und diesen Anteil 
nicht fremdfinanzieren. Aufgrund der unterschiedlichen 
 Nutzungsarten des Anlageobjekts (Büro, Hotel) in Verbindung 
mit der Mieterstruktur ist bei wirtschaftlicher Betrachtungs-
weise gemäß §  262 Abs.  1 S. 2 Nr.  2 KAGB eine Streuung des 
 Ausfallrisikos gewährleistet. Das Anlageziel der Investment-
gesellschaft ist, dass der Anleger in Form von Auszahlungen 
( inklusive Kapitalrückzahlung) an den laufenden Ergebnissen aus 
der langfristigen Vermietung sowie an einem Erlös aus dem 
 Verkauf des Anlageobjekts nach der Vermietungsphase anteilig 
partizipiert. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass 
das Anlageziel tatsächlich erreicht wird.

Die wesentlichen Merkmale des Investmentvermögens sind im 
Übrigen in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) sowie 
im Verkaufsprospekt beschrieben.

Zustandekommen der Verträge
Durch Unterzeichnung und Übermittlung der ausgefüllten 
Beitrittserklärung gibt der Anleger, der sich zunächst ausschließ-
lich als Treugeber über den Treuhänder an der Investment-
gesellschaft beteiligen kann, gegenüber dem Treuhänder ein 
 Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrags ab. Der Anleger ist an das Vertragsangebot für 
die Dauer von 90 Tagen nach Unterzeichnung der Beitritts-
erklärung (»Annahmefrist«) gebunden, es sei denn, er macht 
hinsichtlich der Beitrittserklärung fristgerecht von seinem ihm 
zustehenden Widerrufsrecht Gebrauch. Der Treuhand- und 
 Beteiligungsverwaltungsvertrag kommt zustande, wenn dem 
Anleger binnen der Annahmefrist die Annahmeerklärung des 
Treuhänders auf dem Postweg, per Telefax oder E-Mail zugeht. 
Nach dem Zustandekommen des Treuhand- und Beteiligungs-
verwaltungsvertrags wird der Treuhänder im eigenen Namen, 
aber für Rechnung des Anlegers mit Wirkung zum jeweiligen 
nächsten Monatsersten, der auf die Erfüllung der in §  7 Abs.  7 
und 8 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft 
 genannten Voraussetzungen (insbesondere fristgerechte 
 Zahlung der Pflichteinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag durch 
den Anleger) folgt, eine der Pflichteinlage des Anlegers entspre-
chende Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft 
erwerben. Der Anleger ist nach Begründung seines Gesell-
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schaftsverhältnisses als Treugeber jederzeit berechtigt, seinen 
Anteil an der Investmentgesellschaft direkt zu übernehmen und 
sich damit als Kommanditist in das Handelsregister eintragen zu 
lassen. Im Falle einer unmittelbaren Eintragung in das Handels-
register besteht der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrag als Beteiligungsverwaltungsvertrag fort. Der Treuhänder 
nimmt die Rechte der Direktkommanditisten dann nur noch als 
Beteiligungsverwalter im Wege der offenen Stellvertretung wahr.

Gesamtpreis (Ausgabepreis) eines Anteils an der Investment-
gesellschaft
Der vom Anleger zu bezahlende Gesamtpreis entspricht dem 
Ausgabepreis gemäß KAGB und ist abhängig von der Höhe der 
Pflichteinlage, mit der er sich an der Investmentgesellschaft 
 beteiligen möchte. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 Euro. 
Höhere Beteiligungen müssen ohne Rest durch 1.000 Euro teilbar 
sein. Zusätzlich hat der Anleger den Ausgabeaufschlag in Höhe 
von 5  % der Pflichteinlage zu entrichten. Umsatzsteuer fällt 
nicht an; alle sonstigen Preisbestandteile sind in dem vorstehend 
beschriebenen Ausgabepreis enthalten. Der Ausgabepreis wird 
in der Beitrittserklärung unter Nr.  1 in der Zeile »Ausgabepreis 
(Beteiligungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag)« ausgewiesen. 
Über den Treuhänder und die Investmentgesellschaft werden im 
Zuge des Beitritts des Anlegers keine Steuern abgeführt.

Sonstige Kosten und Gebühren, die aus dem Investment-
vermögen zu zahlen sind
Neben dem Ausgabeaufschlag erhalten die KVG und der 
 Platzierungsgarant in der Beitrittsphase einmalige Vergütungen 
in Höhe von bis zu 9,151  % der Pflichteinlage (Initialkosten). 
Der Ausweis der Initialkosten erfolgt in Höhe der Bruttobeträge 
(mit Umsatzsteuer). Zum Zeitpunkt der Auflegung des Invest-
mentvermögens ist die Investmentgesellschaft nicht zum 
 Vorsteuerabzug berechtigt.

Die Summe aller laufenden Vergütungen an die KVG sowie an 
 Gesellschafter der Investmentgesellschaft gemäß § 7 Abs. 1 der 
Anlagebedingungen kann ab dem Zeitpunkt der Fondsauflage 
jährlich insgesamt bis zu 0,684  % der Bemessungsgrundlage 
im  jeweiligen Geschäftsjahr betragen. Dabei beträgt die 
 Mindestvergütung für den Zeitraum von nicht mehr als zwölf 
Monaten ab dem Zeitpunkt der Fondsauflage mindestens 
200.000 Euro p. a. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufen-
den Kosten gemäß §  7 der Anlagebedingungen (u.  a. laufende 
Vergütung der KVG und der Verwahrstelle oder Bewertungs-
kosten) handelt es sich um eine Kostenschätzung für das erste 
vollständige Geschäftsjahr. Sie können von Jahr zu Jahr schwan-
ken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzel-
heiten zu den genau berechneten Kosten. Die anfallenden Initial- 
und Transaktionskosten werden in den laufenden Kosten nicht 
berücksichtigt.

Zusätzliche Kosten und Steuern
Fracht-, Liefer- oder Versandkosten werden nicht in Rechnung 
gestellt. Sofern der Anleger seine Beteiligung als Treugeber an der 

Investmentgesellschaft in eine Beteiligung als Direkt kommanditist 
umwandelt, trägt er die Kosten für die notarielle Beglaubigung ei-
ner Handelsregistervollmacht sowie die Kosten der Eintragung 
oder Löschung ins oder aus dem Handelsregister. Die Kosten fallen 
in gesetzlicher Höhe nach der Gebührentabelle für Gerichte und 
Notare sowie der Kostenordnung an; die Höhe bestimmt sich nach 
dem Gegenstandswert. Ferner trägt der  Anleger den konkret 
nachgewiesenen Verwaltungsaufwand der  KVG. Bei vorzeitigem 
Ausscheiden aus der Investment gesellschaft oder Verfügung (z. B. 
Übertragung durch Schenkung oder Veräußerung) über einen An-
teil kann die KVG vom Anleger und seinem etwaigen Rechtsnach-
folger Erstattung für not wendige Auslagen in nachgewiesener 
Höhe, jedoch nicht mehr als 5 % des Anteilwerts, verlangen. Hin-
sichtlich der weiteren möglichen Kosten wird auf Kapitel 6.4 
»Sonstige Kosten und  Gebühren, die vom Anleger zu zahlen sind« 
auf der Seite 60 verwiesen.

Zu den »Kurzangaben über die für den Anleger bedeutsamen 
Steuervorschriften« wird auf Kapitel 9 ab der Seite  74 dieses 
Verkaufsprospekts verwiesen.

Spezielle Risiken des Investmentvermögens
Das Investmentvermögen ist wegen seiner spezifischen 
 Merkmale und besonderen Gegebenheiten mit speziellen Risiken 
behaftet, auf welche der Treuhänder, die Investmentgesellschaft, 
die Objektgesellschaft und die KVG keinen oder nur begrenzten 
Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge 
sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertent-
wicklung. Die speziellen Risiken einer Beteiligung an der Invest-
mentgesellschaft sind ausführlich in Kapitel 5 »Risikohinweise« 
ab der Seite 48 im Verkaufsprospekt beschrieben.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
Der Vertrieb des angezeigten Investmentvermögens endet bei 
Vollplatzierung. Sofern das Emissionskapital nach Ablauf von 
18  Monaten ab Beginn des Vertriebs noch nicht vollständig 
 eingeworben wurde, übernimmt der Platzierungsgarant als 
 Kommanditist oder Treugeber das zu diesem Zeitpunkt noch zu 
platzierende Emissionskapital. Es ist planmäßig vorgesehen, dass 
der Platzierungsgarant wieder aus der Investmentgesellschaft 
ausscheidet. Soweit der Platzierungsgarant während der Platzie-
rungsphase einen Anteil an der Investmentgesellschaft hält, 
 verringert sich dieser mit Wirksamwerden des Beitritts neuer 
Treugeber im entsprechenden Umfang. Der Vertrieb des 
 angezeigten Investmentvermögens endet in diesem Fall somit 
erst, wenn der Anteil des Platzierungsgaranten an der Invest-
mentgesellschaft wegen nachträglich beigetretener Anleger auf 
null Euro gesunken ist. Preisanpassungen sind nicht vorgesehen. 
Sonstige vom Treuhänder, der KVG oder der Investmentgesell-
schaft hinsichtlich des Investmentvermögens zur Verfügung 
 gestellte Informationen, insbesondere im Verkaufsprospekt und 
in den Wesentlichen Anlegerinformationen, sind vorbehaltlich 
der Mitteilung etwaiger Änderungen bis zum Ende des Vertriebs 
des angezeigten Investmentvermögens gültig.
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Zahlung und Erfüllung der Verträge
Mit Zugang der Annahmeerklärung des Treuhänders beim 
 Anleger entsteht die Pflicht des Anlegers zur Zahlung des Aus-
gabepreises (Beteiligungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag) unbe-
dingt. Der Ausgabepreis ist in  Euro zu leisten. Bei Eingang der 
vollständigen Beitrittsunterlagen bis zum 15. eines Monats beim 
Treuhänder und dem Zugang der Annahmeerklärung bis zum 
letzten Bankarbeitstag dieses Monats ist der Ausgabepreis zum 
letzten Bankarbeitstag desselben Monats in voller Höhe fällig. 
Bei Eingang der Beitrittsunterlagen nach dem 15. eines Monats 
und dem Zugang der Annahmeerklärung bis zum letzten Bank-
arbeitstag des Folgemonats wird der Ausgabepreis zum letzten 
Bankarbeitstag des Folgemonats fällig.

Der Ausgabepreis wird durch die Investmentgesellschaft 
per  Lastschrift eingezogen. Der einzuziehende  Euro-Betrag 
wird  dem Anleger spätestens zehn Kalendertage vor dem 
 Einzahlungstag mitgeteilt.

Weitere Einzelheiten zu den Zahlungsmodalitäten und Konto-
angaben sind in der Beitrittserklärung enthalten.

Hat der Anleger den Ausgabepreis hiernach vereinbarungsgemäß 
geleistet, erwirbt er die Stellung als Treugeber mit allen Rechten 
und Pflichten aus dem Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrag und dem Gesellschaftsvertrag (jeweils in ihrer gemäß 
Verkaufsprospekt maßgeblichen Fassung) mit Wirkung zum 
 jeweiligen nächsten Monatsersten. Bei Anlegern, die nicht dem 
Profil des typischen Anlegers für dieses Investmentvermögen 
entsprechen (insbesondere juristischen Personen oder Personen 
mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands) oder Anlegern, deren 
 Beteiligung unter abweichender Vereinbarung mit den 
 Geschäftsführenden Gesellschaftern der Investmentgesell-
schaft über die Zahlungspflicht erfolgt, kommen gemäß §  6 
Abs. 8 des Gesellschaftsvertrags weitere Bedingungen hinzu. Der 
Treuhänder ist beauftragt und bevollmächtigt, bei Eintritt aller 
genannten Voraussetzungen treuhänderisch im eigenen Namen, 
aber für Rechnung des Anlegers, eine Beteiligung in Höhe der 
Pflichteinlage des Anlegers an der Investmentgesellschaft zu 
begründen oder, sofern der Beitritt des Anlegers nach dem 
Beitritt des Platzierungsgaranten erfolgt, an dessen Stelle für 
den Anleger zu halten.

Wandelt der Anleger seine mittelbare Beteiligung in eine unmit-
telbare Beteiligung an der Investmentgesellschaft um und lässt 
sich damit anstelle des Treuhandkommanditisten mit seiner 
Haftsumme im Handelsregister eintragen, nimmt der Treuhand-
kommanditist die Rechte des Anlegers nur noch als Beteiligungs-
verwalter wahr.

Die Anleger sind entsprechend ihrer mittelbaren bzw. unmittel-
baren Beteiligung am Kommanditkapital und damit am wirt-
schaftlichen Ergebnis der Investmentgesellschaft beteiligt. 
 Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zu den Vertragsverhältnissen 
wird auf den Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag 
 sowie den Gesellschaftsvertrag (jeweils in ihrer gemäß Ver-
kaufsprospekt maßgeblichen Fassung) verwiesen.

Widerrufsrecht
Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht zu. Voraussetzungen und 
Folgen des Widerrufs sind der folgenden, in der Beitritts erklärung 
ebenfalls abgedruckten Widerrufsbelehrung zu entnehmen:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung wider-
rufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem 
dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
Artikel 246b §  2 Abs.  1 in Verbindung mit Art. 246b §  1 Abs.  1 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauer-
haften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an:
HANNOVER LEASING Treuhand GmbH
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach
Fax: +49 (0)89 211 04 201
E-Mail: investorenbetreuung@hannover-leasing.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurück zu gewähren. Sie sind zur Zahlung von 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung 
verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zuge-
stimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflich-
tung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie 
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis 
zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht 
 erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
 Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Mindestlaufzeit der Verträge
Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag beginnt mit 
Vertragsschluss und endet mit der abgeschlossenen Liquidation 
der Investmentgesellschaft und der Auskehrung eines etwaigen 
dem Anleger zustehenden Anteils am Liquidationserlös oder zu 
jedem früheren Zeitpunkt, zu dem der Anleger aus der Invest-
mentgesellschaft ausscheidet, ohne dass seine Kommandit-
beteiligung auf einen Dritten übertragen wird.

Die Investmentgesellschaft hat mit der Eintragung ins Handels-
register begonnen. Sie besteht grundsätzlich bis zum 30.06.2029 
(»Grundlaufzeit«), sofern sie nicht gemäß den Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags verlängert wird. Die KVG kann die 
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 Geschäftsführenden Gesellschafter anweisen, die Grundlaufzeit 
einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt bis zu fünf 
Jahren zu verlängern, sofern die Anleger in einer Gesellschafter-
versammlung oder im schriftlichen Verfahren dem Ver-
längerungsbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zustimmen.

Eine ordentliche Kündigung durch den Anleger ist während der 
Laufzeit der Investmentgesellschaft ausgeschlossen. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Nach Ablauf der Grundlaufzeit (ggf. zuzüglich einer 
oder mehrerer Verlängerungen) wird die Investmentgesellschaft 
aufgelöst und abgewickelt (liquidiert).

Vertragliche Kündigungsbedingungen
Eine ordentliche Kündigung des Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrags ist ausgeschlossen. Das Recht beider Parteien 
zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Ein Recht zur außerordentlichen Kündigung besteht 
insbesondere dann, wenn zum selben Zeitpunkt eine außer-
ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrags der Invest-
mentgesellschaft möglich wäre. Die Regelungen zur Einräumung 
einer Direktkommanditisten- Stellung bleiben davon unberührt. 
Der Treuhänder ist außerdem berechtigt, den Treuhand- und Be-
teiligungsverwaltungsvertrag außerordentlich zu kündigen, 
wenn die in § 23 (Ausscheiden aus wichtigem Grund, Ausschluss) 
des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft genann-
ten Gründe für das Ausscheiden oder den Ausschluss eines 
 Gesellschafters in der Person des Anlegers eintreten. Kündigun-
gen des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags haben 
zu ihrer Wirksamkeit schriftlich an die dem Vertragspartner 
 zuletzt bekannt gegebene Adresse zu erfolgen. Die Folgen einer 
Kündigung sind in §  8 des Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrags geregelt.

Eine ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrags der 
Invest mentgesellschaft durch ihre Gesellschafter ist ausge-
schlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Die außerordentliche 
 Kündigung eines persönlich haftenden Gesellschafters wird erst 
wirksam, wenn ein anderer persönlich haftender Gesellschafter 
 bestimmt oder in die Investmentgesellschaft aufgenommen 
worden ist. Die außerordentliche Kündigung eines Geschäfts-
führenden Kommanditisten wird zur Wahrung der vermögens-
verwaltenden Qualifikation der Gesellschaft nicht wirksam,  bevor 
gemäß § 26 (Austausch und Ausscheiden der Geschäftsführenden 
Gesellschafter) eine andere juristische bzw. natürliche Person 
als  Geschäftsführender Kommanditist in die Gesellschaft 
 aufgenommen worden ist. Die weiteren Einzelheiten, insbeson-
dere die Voraussetzungen und Rechtsfolgen für das Ausscheiden 
eines Gesellschafters aus wichtigem Grund oder den Ausschluss 
eines Gesellschafters, ergeben sich aus § 23 und § 24 des Gesell-
schaftsvertrags in der gemäß Verkaufsprospekt maßgeblichen 
Fassung.

Vertragsstrafen
Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf die Aufnahme der Beziehungen zum Anleger vor Abschluss 
des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Auf den 
Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag sowie den 
 Gesellschaftsvertrag findet ebenfalls deutsches Recht Anwen-
dung (§  20 Abs.  4 Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrag in der gemäß der Verkaufsprospekt maßgeblichen 
 Fassung). Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem und über den 
Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag ist, soweit 
 gesetzlich zulässig, München (§  20 Abs.  3 Treuhand- und Be-
teiligungsverwaltungsvertrag in der gemäß der Verkaufs-
prospekt maßgeblichen Fassung). Gerichtsstand für Streitig-
keiten aus dem Gesellschaftsvertrag ist, soweit gesetzlich 
zulässig, München (§ 32 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag in der gemäß 
der Verkaufsprospekt maßgeblichen Fassung).

Vertragssprache
Die Sprache, in der die Vertragsbedingungen und diese Ver-
braucherinformation mitgeteilt werden, ist Deutsch. Die Kom-
munikation zwischen dem Treuhänder, der Investmentgesell-
schaft, der KVG und dem Anleger erfolgt während der Laufzeit 
der Vermögensanlage ausschließlich in deutscher Sprache.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten aus der 
 Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
 betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen 
 besteht gemäß §  14 Abs.  1 Unterlassungsklagengesetz die 
 Möglichkeit (unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen), 
die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungs-
stelle anzurufen.

Die Adresse lautet:
Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2388 1907
Telefax: (069) 709090 9901
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de
Internet: www.bundesbank.de

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften 
des  KAGB ist der Anleger zudem berechtigt (unbeschadet des 
Rechts, die Gerichte anzurufen), bei der Ombudsstelle 
für   Sachwerte und Investmentvermögen e.V. gegen den 
 Treuhänder ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Die Anleger 
der Investmentgesellschaft sind berechtigt, ein solches 
 Schlichtungsverfahren bei der Ombudsstelle für Sachwerte und 
Investmentvermögen e.V. gegen die Investmentgesellschaft 
 einzuleiten.
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Die Adresse lautet:
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.
Postfach 640222,
10048 Berlin
Telefon: (030) 257 616 90
Telefax: (030) 257 616 91
E-Mail: info@ombudsstelle.com
Internet: www.ombudsstelle.com

Die Schlichtungsstelle der BaFin kann bei Streitigkeiten im 
 Zusammenhang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch (»KAGB«) 
 sowie bei Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 2 Kreditwesengesetz (»KWG«) und § 1 Abs. 1 
lit. a) Satz 2 KWG aktiv werden, sofern nicht eine anerkannte 
 private Schlichtungsstelle zuständig ist.

Die Adresse lautet:
Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Referat ZR3
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefax: (0228) 4108-62299
E-Mail: schlichtunsstelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Schlichtungsanträge sind bei der Schlichtungsstelle der 
 Deutschen Bundesbank, der Ombudsstelle für Sachwerte und 
 Investmentvermögen e.V. oder bei der Schlichtungsstelle er 
 BaFin jeweils unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und 
 unter Beifügung der zum Verständnis der Streitigkeiten 
 erforderlichen Unterlagen einzureichen. Bei der Schlichtungs-
stelle der Deutschen Bundesbank muss ein Schlichtungsantrag 
(»Kundenbeschwerde«) schriftlich und bei der Ombudsstelle 
für  Sachwerte und Investmentvermögen e.V. in Textform 
 eingereicht werden. Der Anleger muss in dem Antrag jeweils 
 versichern, dass in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine 
 andere Streitschlichtungs- oder Gütestelle, die Streitbeilegung 
betreibt, angerufen und auch kein außergerichtlicher Vergleich 
abgeschlossen wurde. Vor der Ombudsstelle für Sachwerte und 
Investmentvermögen e.V. ist im Antrag zudem zu versichern, 
dass noch kein Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt und 
 mangels Erfolgsaussichten abgewiesen wurde. In beiden 
 Schlichtungsverfahren kann sich der Anleger vertreten lassen.

Eine Schlichtung wird in beiden Schlichtungsverfahren jeweils 
abgelehnt werden, wenn I) die Streitigkeit bereits bei einem 
 Gericht anhängig ist oder war oder vom Anleger während des 
Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird, II) die Streitig-
keit durch außergerichtlichen Vergleich beigelegt ist, III) ein 
 Antrag auf Prozesskostenhilfe abgewiesen worden ist, weil die 
beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg hat, 
IV) die Angelegenheit bereits Gegenstand eines Schlichtungs-
verfahrens vor einer anderen Schlichtungs- oder Gütestelle, die 

Streitbeilegung betreibt, ist oder war, oder V) der Anspruch bei 
Antragseinreichung bereits verjährt war und der Antragsgegner 
sich darauf beruft. Von der Schlichtungsstelle der Deutschen 
Bundesbank wird eine Schlichtung darüber hinaus abgelehnt 
werden, wenn diese die Klärung einer grundsätzlichen Rechts-
frage beeinträchtigen würde. Beide Schlichtungsverfahren sind 
für den Anleger kostenfrei. Einzelheiten zu den Schlichtungsver-
fahren und deren Zugangsvoraussetzungen ergeben sich aus der 
Schlichtungsstellenverfahrensordnung (Schlichtungsstelle der 
Deutschen Bundesbank), der Verfahrensordnung der Ombuds-
stelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. bzw. der 
 Finanzschlichtungsstellenverordnung (FinSV). Merkblätter 
zu  den Schlichtungsverfahren sowie die jeweilige aktuelle 
 Verfahrensordnung sind unter den oben genannten Adressen der 
Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank bzw. der 
 Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. 
 erhältlich.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen oder 
Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem Wege 
 zustande gekommen sind, können sich Verbraucher auch an die 
Online-Streitbeilegungsplattform der EU wenden (https://ec. 
europa.eu/consumers/odr). Als Kontaktadresse der KVG kann 
 dabei folgende E-Mail angegeben werden: investorenbetreuung@ 
hannover-leasing.de. Die Plattform ist selbst keine Streit-
beilegungsstelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich den 
Kontakt zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle.

Garantiefonds, Einlagensicherung
Ein Garantiefonds, eine Einlagensicherung oder andere Entschädi-
gungsregelungen bezogen auf die Vermögensanlage bestehen nicht.

Ende der Verbraucherinformationen bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatz-
verträgen über Finanzdienstleistungen.
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Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 
und der HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
Investment- KG mit Sitz in der Wolfratshauser Straße 49, 82049 
Pullach (nach stehend »Gesellschaft« genannt) extern verwaltet 
durch die HANNOVER LEASING Investment GmbH mit Sitz in der 
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach (nachstehend »KVG« 
genannt)  für den von der KVG verwalteten geschlossenen 
 inländischen Publikums- AIF, die nur in Verbindung mit dem 
 Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft gelten.

(Stand: 25.07.2018)

I. Anlagengrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 Zulässige Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft darf folgende Vermögensgegenstände erwerben 
bzw. halten:
a) Immobilien gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 1 des Kapitalanlagege-

setzbuches (»KAGB«),
b) Anteile oder Aktien an Gesellschaften gemäß § 261 Abs. 1 

Nr. 3 KAGB, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Sat-
zung nur Vermögensgegenstände im Sinne der lit. a) sowie 
die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände er-
forderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an 
solchen Gesellschaften erwerben dürfen (auch als »Objekt-
gesellschaft« bezeichnet),

c) Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB und
d) Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

§ 2 Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen
(1) Die Gesellschaft investiert mittelbar in eine neu zu erricht-

ende Büroimmobilie in der Heinrich-Hertz-Straße 2, 2A in 
64295 Darmstadt und eine neu zu errichtende Hotel-
immobilie in der Georg-Ohm-Straße 1 in 64295 Darmstadt, 
die bei Erwerb langfristig vermietet sind und am Ende der 
Laufzeit der Investmentgesellschaft planmäßig direkt oder 
indirekt veräußert werden sollen. Das Grundstück ist im 
Grundbuch von Darmstadt Bezirk 6 des Amtsgerichts 
Darmstadt wie folgt eingetragen:

 −  Blatt 15859, Flur 43, Flurstück 1/68, Gebäude- und Frei-
fläche mit einer im Grundbuch verzeichneten Gesamt-
größe von 8.051 m².

Die Investitionsphase der Gesellschaft in zulässige 
Vermögens gegenstände im Sinne von § 1 lit. b) dieser Anlage-
bedingungen ist nach Erwerb der Immobilien abgeschlossen. 

(2) Die Gesellschaft darf bis zu 20 % des Werts der Gesellschaft 
in Bankguthaben im Sinne des § 195 KAGB und/oder Geld-
marktinstrumente im Sinne des § 194 KAGB halten. 
Ausnahmsweise dürfen während der Investitionsphase  –
längstens jedoch bis zum 31.12.2019  –  bzw. am Ende der 
Laufzeit der Gesellschaft bei planmäßiger Veräußerung der 
Immobilien auch mehr als 20 % des investierten Kapitals in 
Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente gehalten 
werden. 

(3) Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsarten der Immo-
bilien (Büro, Hotel) in Verbindung mit der jeweiligen Mieter-
struktur ist das Ausfallrisiko gestreut, sodass die Gesell-
schaft bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise nach dem 
Grundsatz der Risikomischung gemäß §  262 Abs.  1 Satz 2 
Nr. 2 KAGB investiert.

§ 3 Kreditaufnahme (Leverage) und Belastungen
(1) Für die Gesellschaft dürfen Kredite bis zur Höhe von 150 % 

des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht 
eingeforderten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, be-
rechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug 
sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getrage-
nen Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 
Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn die Bedin-
gungen der Kreditaufnahme marktüblich sind. 

(2) Die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu der Ge-
sellschaft gehören, sowie die Abtretung und Belastung von 
Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf diese 
Vermögensgegenstände beziehen, sind zulässig, wenn dies 
mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar 
ist und die Verwahrstelle den vorgenannten Maßnahmen 
zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter denen die Maß-
nahmen erfolgen sollen, für marktüblich erachtet. Zudem 
darf die Belastung insgesamt 150  % des aggregierten ein-
gebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zuge-
sagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grund-
lage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder 
indirekt von den Anlegern getragenen Gebühren, Kosten 
und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, 
nicht überschreiten.

(3) Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die 
Belastung gelten nicht während der Dauer des erstmaligen 
Vertriebs von Anteilen an der Gesellschaft, längstens jedoch 
für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

§ 4 Derivate
Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur zur 
Absicherung der von der Gesellschaft gehaltenen Vermögens-
gegenstände gegen einen Wertverlust getätigt werden.

II. Anteilklassen

§ 5 Anteilsklassen
Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschie-
dene Anteilsklassen gemäß § 149 Abs. 2 i. V. m. § 96 Abs. 1 KAGB 
werden nicht gebildet.

III. Ausgabepreis und Kosten

§ 6 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und Initialkosten
(1) Ausgabepreis

Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe 
aus seiner gezeichneten Kommanditeinlage in die Gesell-
schaft (Pflichteinlage) und dem Ausgabeaufschlag. Die 
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 gezeichnete Kommanditeinlage beträgt für jeden Anleger 
mindestens 10.000  Euro. Höhere Summen müssen ohne 
Rest durch 1.000 Euro teilbar sein. 

(2) Summe aus Ausgabeaufschlag und Initialkosten
Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während 
der Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maxi-
mal 13,477 % des Ausgabepreises.

(3) Ausgabeaufschlag
Der Ausgabeaufschlag beträgt 5  % der Kommanditeinlage 
des Anlegers. Es steht der KVG frei, einen niedrigeren Aus-
gabeaufschlag zu berechnen.

(4) Initialkosten
Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Gesellschaft in 
der Beitrittsphase einmalige Kosten in Höhe von bis zu 
9,151  % der zu zeichnenden Kommanditeinlagen belastet 
(Initialkosten). Die Initialkosten sind frühestens mit Beginn 
des Vertriebs der Anteile an der Gesellschaft zur Zahlung 
fällig.

(5) Steuern
Die Initialkosten verstehen sich inklusive etwaiger Umsatz-
steuer in Höhe des aktuell gültigen Steuersatzes von 19 %. 
Bei einer Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes 
werden die in diesem §  6 genannten Bruttobeträge bzw. 
Prozentsätze entsprechend angepasst. Etwaige Vorsteuer-
erstattungen kommen der Gesellschaft zugute.

§ 7 Laufende Kosten
(1) Summe aller laufenden Vergütungen

Die Summe aller laufenden Vergütungen an die KVG sowie 
an Gesellschafter der Gesellschaft gemäß § 7 Abs. 2 und 3 
dieser Anlagebedingungen kann ab dem Zeitpunkt der 
Fondsauflage jährlich insgesamt bis zu 0,684 % der Bemes-
sungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr betragen. Da-
bei beträgt die Mindestvergütung für den Zeitraum von 
nicht mehr als zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Fonds-
auflage bis zu 200.000 Euro p. a. Daneben können Transak-
tionsvergütungen nach § 7 Abs. 6 berechnet werden.

(2) Bemessungsgrundlage
Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 
Vergütungen gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert 
der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der 
 Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die 
Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am 
Ende des Geschäftsjahrs zugrunde gelegt.

(3) Vergütungen, die an die KVG und bestimmte Gesellschafter 
zu zahlen sind:
a) Die KVG erhält für die Verwaltung der Gesellschaft ab 

dem Zeitpunkt der Fondsauflage eine jährliche Ver-
gütung in Höhe von bis zu 0,651  % der Bemessungs-
grundlage. Dabei beträgt die Mindestvergütung der KVG 
für den Zeitraum von nicht mehr als zwölf Monaten ab 
dem Zeitpunkt der Fondsauflage 190.000 Euro p. a.

 Die KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung 
 quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen zu erheben. Die Vorschüsse sind 
am Anfang des jeweiligen Quartals zur Zahlung fällig. 

Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung des tat-
sächlichen Nettoinventarwerts auszugleichen.

b) Der persönlich haftende Gesellschafter der Gesellschaft 
erhält als Entgelt für seine Haftungsübernahme eine 
jährliche Vergütung in Höhe von 0,011  % der Bemes-
sungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, maximal 
jedoch 3.272,50 Euro. 

c) Der Geschäftsführende Kommanditist der Gesellschaft 
erhält als Entgelt für seine Geschäftsführungstätigkeit 
eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,011  % der Be-
messungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, maxi-
mal jedoch 3.272,50 Euro. 

d) Der Treuhandkommanditist erhält für die von ihm 
 aufgrund des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrags erbrachten Leistungen, die er allen Anlegern 
einschließlich der Direktkommanditisten gegenüber 
 erbringt, eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,011 % 
der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, 
maximal jedoch 3.272,50 Euro.

(4) Vergütungen und Kosten auf Ebene der Objektgesellschaft
Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen Objekt-
gesellschaft fallen Vergütungen, etwa für deren Organe und 
Geschäftsleiter, und weitere Kosten an. Diese werden nicht 
unmittelbar der Gesellschaft in Rechnung gestellt, wirken 
sich aber mittelbar über den Wert der Objektgesellschaft 
auf den Nettoinventarwert der Gesellschaft aus. Der 
 Prospekt enthält hierzu konkrete Erläuterungen. 

(5) Verwahrstellenvergütung
Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 
0,048  % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Ge-
schäftsjahr, mindestens jedoch 21.420  Euro. Die Verwahr-
stelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis 
der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten. 

(6) Aufwendungen, die zu Lasten der Gesellschaft gehen
Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfallender 
Steuern hat die Gesellschaft zu tragen:
a) Kosten für die externen Bewerter für die Bewertung 

der Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB;
b) bankübliche Depot- und Kontoführungsgebühren 

 außerhalb der Verwahrstelle;
c) Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;
d) Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, 

insbesondere an Dritte gezahlte Zinsen;
e) für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirt-

schaftungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und 
Betriebskosten, die von Dritten in Rechnung gestellt 
werden);

f) Kosten für die Prüfung der Investmentgesellschaft durch 
deren Abschlussprüfer; 

g) von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die 
 Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen der Gesellschaft sowie der Abwehr von gegen 
die Gesellschaft erhobenen Ansprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen 
öffentlichen Stellen in Bezug auf die Gesellschaft er-
hoben werden; 
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i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick 
auf  die Gesellschaft und ihre Vermögensgegenstände 
(einschließlich der Ermittlung, Erstellung und Mitteilung 
steuerrechtlicher Bescheinigungen), die ab der Zulas-
sung der Gesellschaft zum Vertrieb von externen Rechts- 
und Steuerberatern in Rechnung gestellt werden; 

j) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevoll-
mächtigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind;

k) Kosten für Gesellschafterversammlungen;
l) Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet.

(7) Transaktionsgebühr sowie Transaktions- und Investitions-
kosten
a) Die KVG erhält für die Veräußerung der Immobilien eine 

Transaktionsgebühr in Höhe von 1,19  % des Verkaufs-
preises der Immobilien bzw. bei Veräußerung im Rahmen 
eines Share Deals in Höhe von 1,19  % des diesem zu-
grunde liegenden Immobilienwerts. Der Gesellschaft 
werden darüber hinaus die auf die Transaktion ggf. ent-
fallenden Steuern und Gebühren gesetzlich vorgeschrie-
bener Stellen belastet.

 Der Gesellschaft können die im Zusammenhang mit der 
Transaktion von Dritten beanspruchten Kosten unab-
hängig vom tatsächlichen Zustandekommen einer Ver-
äußerung der Immobilien belastet werden.

b) Der Gesellschaft werden die im Zusammenhang mit 
nicht von lit. a) erfassten Transaktionen, d. h. insbeson-
dere mit dem Erwerb des Vermögensgegenstands nach 
§ 1 lit. b) dieser Anlagebedingungen sowie der Bebauung, 
der Instandsetzung, dem Umbau, der Belastung und/
oder Vermietung des Vermögensgegenstands von Drit-
ten beanspruchten Kosten belastet. Diese Aufwendun-
gen einschließlich der in diesem Zusammenhang an-
fallenden Steuern können der Gesellschaft unabhängig 
vom tatsächlichen Zustandekommen des Geschäfts 
 belastet werden.

(8) Steuern
Die in § 7 genannten Beträge bzw. Prozentsätze verstehen 
sich inklusive etwaig anfallender Umsatzsteuer in Höhe des 
aktuell gültigen Steuersatzes von 19 %. Bei einer Änderung 
des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes werden die ge-
nannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend 
angepasst. Etwaige Vorsteuererstattungen kommen der 
Gesellschaft zugute.

§ 8 Sonstige vom Anleger zu entrichtende Kosten
(1) Sofern der Anleger seine Beteiligung als Treugeber an der 

Investmentgesellschaft in eine Beteiligung als Direktkom-
manditist umwandelt, trägt er die Kosten für die notarielle 
Beglaubigung einer Handelsregistervollmacht sowie die 
Kosten der Eintragung oder Löschung ins oder aus dem 
Handelsregister. Die Kosten fallen in gesetzlicher Höhe nach 
dem Gerichts- und Notarkostengesetz an. Die Höhe 
 bestimmt sich nach dem Gegenstandswert. Ferner trägt der 
Anleger den konkret nachgewiesenen Aufwand, der durch 
die Beendigung des Treuhandvertrags entsteht.

(2) Bei einer Verfügung über einen Anteil (durch Übertragung, 
Belastung oder in sonstiger Weise, etwa durch Schenkung, 
Veräußerung oder Verpfändung) sowie bei einem vorzeiti-
gen Ausscheiden aus der Gesellschaft kann die KVG vom 
Anleger und seinem etwaigen Rechtsnachfolger Erstattung 
der notwendigen Auslagen der KVG oder der Gesellschaft 
(z.  B. für etwaige externe Bewerter, Notargebühren) in 
nachgewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 5  % des 
 Anteilwerts verlangen.

(3) Erkennt ein ausscheidender Anleger die Höhe des ermittel-
ten Abfindungsguthabens nicht an, so sind die Kosten eines 
eventuellen Schiedsgutachtens von diesem zu tragen, 
 sofern der Schiedsgutachter das Abfindungsguthaben unter 
Berücksichtigung einer Schwankungsbreite von 10 % nach 
oben oder unten bestätigt.

IV.  Ertragsverwendung, Geschäftsjahr, 
 Dauer und Berichte

§ 9 Auszahlungen
Die verfügbare Liquidität der Gesellschaft, auch soweit diese aus 
Veräußerungsgewinnen stammt, soll an die Anleger ausgezahlt 
werden, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäftsführung 
der Gesellschaft als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicher-
stellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der 
Gesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten 
oder zur Substanzerhaltung bei der Gesellschaft benötigt wird. 

Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aus-
setzung der Auszahlungen kommen.

§ 10 Geschäftsjahr und Berichte
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und 

endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr der Gesell-
schaft ist ein Rumpfgeschäftsjahr. Wird die Gesellschaft un-
terjährig beendet, so ist auch das letzte Geschäftsjahr ein 
Rumpfgeschäftsjahr.

(2) Die Gesellschaft ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag 
der Gesellschaft grundsätzlich bis zum 30.06.2029 (Grund-
laufzeit) befristet. Die KVG kann die Geschäftsführenden 
 Gesellschafter anweisen, die Grundlaufzeit einmalig oder in 
mehreren Schritten um insgesamt bis zu fünf Jahren zu 
 verlängern, sofern die Anleger in einer Gesellschafter-
versammlung oder im schriftlichen Verfahren dem Verlänge-
rungsbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zustimmen. Zulässige Gründe für eine Verlängerung 
der Grundlaufzeit bestehen insbesondere darin, dass

 −  die Anlageobjekte der Gesellschaft nicht bis zum Ende 
der Grundlaufzeit verkauft werden können und mehr Zeit 
für die Verwertung des Anlageobjekts erforderlich ist,

 −  der erwartete Veräußerungserlös für das Anlageobjekt 
nicht den Renditeerwartungen der Investmentgesell-
schaft entspricht und während der Verlängerungsdauer 
eine Wertsteigerung des Anlageobjekts zu erwarten ist,
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 −  die Gesellschafter den bisherigen Geschäftsverlauf 
als  zufriedenstellend erachten und dies für die Zukunft 
weiter annehmen oder

 −  andere wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche 
 Gründe bestehen, die aus Sicht der KVG und der 
 Geschäftsführenden Gesellschafter eine Verlängerung 
der Laufzeit der Gesellschaft sinnvoll oder erforderlich 
erscheinen lassen.

Nach Ablauf der Grundlaufzeit (ggf. zuzüglich einer oder 
mehrerer Verlängerungen) wird die Gesellschaft aufgelöst 
und abgewickelt (liquidiert).

(3) Im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft werden die 
 laufenden Geschäfte beendet, etwaige noch offene For-
derungen der Gesellschaft eingezogen, das übrige Vermögen 
in Geld umgesetzt und etwaige verbliebene Verbindlich-
keiten  der Gesellschaft beglichen. Ein nach Abschluss der 
 Liquidation verbleibendes Vermögen der Gesellschaft wird 
nach den Regeln des Gesellschaftsvertrags und den an-
wendbaren handelsrechtlichen Vorschriften verteilt.

(4) Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs der 
Gesellschaft erstellt die Gesellschaft einen Jahresbericht 
 gemäß § 158 KAGB in Verbindung mit § 135 KAGB und § 101 
Abs. 2 KAGB.

(5) Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und in den 
wesentlichen Anlegerinformationen angegebenen Stellen 
 erhältlich; er wird ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

§ 11 Verwahrstelle
(1) Für die Gesellschaft wird eine Verwahrstelle gemäß § 80 KAGB 

beauftragt; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der 
KVG und ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und 
 ihrer Anleger.

(2) Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich 
nach dem mit der KVG geschlossenen Verwahrstellenvertrag 
nebst Service Level Agreement, nach dem KAGB und den 
 Anlagebedingungen.

(3) Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des 
§  82 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) 
auslagern. 

(4) Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft oder 
 gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines 
verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle 
oder  durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von 
Finanzinstrumenten nach §  82 Absatz 1 Nummer 1 über-
tragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nach-
weisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere 
 Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz 
 aller angemessener Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. 
Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften 
des  bürgerlichen Rechts aufgrund von Verträgen oder un-
erlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die 
 Verwahrstelle haftet auch gegenüber der Gesellschaft oder 
den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese 
 dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vor-
sätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB 

nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer 
etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz  3 
unberührt.

§ 12  Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der 
 Verwahrstelle

(1) Die KVG kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über 
die Gesellschaft auf eine andere Kapitalverwaltungsgesell-
schaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen 
Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin).

(2) Die Gesellschaft kann gemäß §  154 Abs.  2 Nr.  1 KAGB eine 
andere externe Kapitalverwaltungsgesellschaft benennen 
oder sich in eine intern verwaltete geschlossene Investment-
kommanditgesellschaft umwandeln. Dies bedarf jeweils der 
vorherigen Genehmigung durch die BaFin.

(3) Die KVG kann die Verwahrstelle für die Gesellschaft wechseln. 
Der Wechsel bedarf der Genehmigung der BaFin.
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Gesellschaftsvertrag

I. Grundlagen

§ 1 Errichtung, Firma und Sitz

§ 2 Unternehmensgegenstand

§ 3 Rechtsform, Gesellschafter, Beteiligung

§ 4 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle

§ 5 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

II. Beitritt und Beteiligung an der Gesellschaft

§ 6 Beteiligung von Gesellschaftern

§ 7 Platzierungsphase; Beitritt über den Treuhandkommanditisten

III. Einlagen, Haftsumme, Gesellschafterkonten

§ 8 Einlagen, Haftsumme und Gesellschafterkonten

§ 9 Keine Nachschusspflichten

IV.  Befugnisse der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

und der Gesellschaftsorgane

§ 10 Befugnisse der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der 

Geschäftsführenden Gesellschafter und der Gesellschafter

V. Gesellschafterbeschlüsse

§ 11 Gesellschafterbeschlüsse, Mehrheiten

§ 12 Schriftliches Verfahren

§ 13 Gesellschafterversammlung

VI. Empfangsbevollmächtigung

§ 14 Empfangsbevollmächtigung

VII. Finanzverfassung

§ 15 Jahresbericht und Abschlussprüfung

§ 16 Auszahlungen

§ 17 Ergebnisverteilung

§ 18 Sonderregeln für die Anfängliche Verteilungsphase

§ 19 Steuerliche Ergebnisverteilung

§ 20 Vergütungen der KVG und der Gesellschafter

VIII. Gesellschafterrechte und –pflichten

§ 21 Gesellschafterrechte und -pflichten

§ 22 Verfügungen über Gesellschaftsanteile

IX.  Ausscheiden von Gesellschaftern 

und Auflösung der Gesellschaft

§ 23 Ausscheiden aus wichtigem Grund, Ausschluss

§ 24 Auszahlung eines Abfindungsguthabens

§ 25 Auflösung und Liquidation

§ 26  Austausch und Ausscheiden der Geschäftsführenden 

Gesellschafter

§ 27 Austausch der Kapitalverwaltungsgesellschaft

§ 28 Erbfall, Vollmacht

X. Sonstiges

§ 29 Ausgleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, Lasten, 

Nachteile und sonstige Schäden

§ 30 Datenschutz

§ 31 Schlichtungsstelle/Ombudsverfahren

§ 32 Schlussbestimmungen

I. Grundlagen

§ 1 Errichtung, Firma und Sitz

(1) Mit diesem Gesellschaftsvertrag errichten die unterzeichnenden 

Gesellschafter eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht 

(»Gesellschaft«).

(2) Die Firma der Gesellschaft lautet:

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Invest-

ment-KG

(3) Sitz der Gesellschaft ist Pullach.

§ 2 Unternehmensgegenstand

(1) Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich die 

Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlage-

strategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 

272 des Kapitalanlagegesetzbuchs (»KAGB«) zum Nutzen der Anle-

ger (»Gesellschafter«), insbesondere gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB 

in Anteile oder Aktien an solchen Gesellschaften, die nach dem 

 Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die zu 

deren Bewirtschaftung erforderlichen Vermögensgegenstände 

oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen.

(2) Die Anlagestrategie der Gesellschaft ergibt sich aus den Anlagebe-

dingungen im Sinne der §§ 266, 267 KAGB (»Anlagebedingungen«).

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, unter Beachtung von vorstehendem 

Abs.  1 sowie ihrer Anlagebedingungen im Sinne der §§  266, 267 

KAGB alle Rechtsgeschäfte und Handlungen vorzunehmen, die 

 geeignet erscheinen, den Unternehmensgegenstand unmittelbar 

oder mittelbar zu fördern. 

(4) Ausgenommen sind solche Tätigkeiten oder Geschäfte, die einer 

 Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung oder nach § 1 i. V. m. § 32 des 

Gesetzes über das Kreditwesen (»KWG«) bedürfen.

§ 3 Rechtsform, Gesellschafter, Beteiligung

(1) Die Gesellschaft ist eine geschlossene Investmentkommandit-

gesellschaft gemäß § 149 Abs. 1 KAGB.

(2) Persönlich haftender Gesellschafter ist die LIBANUS Verwaltungs-

gesellschaft mbH, Pullach (Amtsgericht München, HRB 199533). Sie 

leistet keine Einlage und ist am Ergebnis und Vermögen der Gesell-

schaft nicht beteiligt.

(3) Geschäftsführender Kommanditist ist die DIRAN Verwaltungs-

gesellschaft mbH, Pullach, (Amtsgericht München, HRB 212674) mit 

einer Pflichteinlage von 5.000 Euro.

(4) Treuhandkommanditist ist die HANNOVER LEASING Treuhand 

 GmbH, Pullach (Amtsgericht München, HRB 212325) mit einer 

Pflichteinlage von 500 Euro.

(5) Mit Beitritt des ersten Treugeberkommanditisten (§ 7 Platzierungs-

phase; Beitritt über Treuhandkommanditisten) wird die HANNOVER 

LEASING Treuhand GmbH zusätzlich Treuhandkommanditist. Der 

eigene Kommanditanteil des Treuhandkommanditisten gemäß Abs. 4 

bleibt hiervon unberührt bestehen. Der Treuhandkommanditist 

scheidet jedoch mit Beitritt des letzten Treugeberkommanditisten 

mit seinem eigenen Anteil aus der Gesellschaft aus.

(6) Der Geschäftsführende Kommanditist und der Treuhandkommandi-

tist haben dem persönlich haftenden Gesellschafter auf eigene 

Kosten eine öffentlich beglaubigte unwiderrufliche Handelsregis-

tervollmacht zu erteilen, die den persönlich haftenden Gesellschaf-
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ter während der gesamten Laufzeit der Gesellschaft zur Vornahme 

aller Handlungen im Zusammenhang mit Anmeldungen zum 

 Handelsregister bevollmächtigt. Die Gesellschaft kann hierfür die 

Verwendung eines von ihr vorgegebenen Musters verlangen.

(7) Der persönlich haftende Gesellschafter und der Geschäftsführende 

Kommanditist werden nachfolgend zusammen die »Geschäfts-

führenden Gesellschafter« genannt.

(8) »Treugeberkommanditisten« werden nachfolgend vereinfacht als 

»Treugeber« bezeichnet. Sie sind Anleger im Sinne des KAGB.

(9) Auch die Treugeberkommanditisten gelten als Gesellschafter im 

Sinne dieses Vertrags.

§ 4 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle

(1) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind berechtigt und 

 verpflichtet, im Namen und für Rechnung der Gesellschaft eine 

 externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (»Kapitalverwal-

tungsgesellschaft«) zu bestellen und der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft im erforderlichen Umfang Vollmacht zum rechts-

geschäftlichen Handeln für die Gesellschaft zu erteilen. Die 

Vollmacht kann unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 

Bürgerliches Gesetzbuch (»BGB«) und einschließlich der Ermächti-

gung zur Erteilung von Untervollmachten durch die Kapitalver-

waltungsgesellschaft, ggf. unter Befreiung der Unterbevollmäch-

tigten von den Beschränkungen des § 181 BGB, erteilt werden.

(2) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft muss über eine Erlaubnis der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß 

§ 20 KAGB verfügen.

(3) Der Kapitalverwaltungsgesellschaft obliegt es, im Namen und für 

Rechnung der Gesellschaft eine Verwahrstelle im Sinne des §  80 

KAGB zu beauftragen. 

§ 5 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist befristet. Sie endet grundsätzlich mit 

Ablauf des 30.06.2029 (»Grundlaufzeit«).

(2) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann die Geschäftsführenden 

Gesellschafter anweisen, die Grundlaufzeit einmalig oder in 

 mehreren Schritten um insgesamt bis zu fünf Jahre zu verlängern, 

sofern die Anleger in einer Gesellschafterversammlung oder im 

schriftlichen Verfahren dem Verlängerungsbeschluss mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustimmen. Zulässige Gründe 

für eine Verlängerung der Grundlaufzeit bestehen insbesondere 

 darin, dass

 − das Anlageobjekt der Gesellschaft nicht bis zum Ende der 

Grundlaufzeit verkauft werden kann und mehr Zeit für die 

 Verwertung des Anlageobjektes erforderlich ist,

 − der erwartete Veräußerungserlös für das Anlageobjekt nicht 

den Renditeerwartungen der Gesellschaft entspricht und 

 während der Verlängerungsdauer eine Wertsteigerung des 

 Anlageobjektes zu erwarten ist,

 − die Gesellschafter den bisherigen Geschäftsverlauf als zufrieden-

stellend erachten und dies für die Zukunft weiter annehmen oder

 − andere wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Gründe 

 bestehen, die aus Sicht der Kapitalverwaltungsgesellschaft und 

der Geschäftsführenden Gesellschafter eine Verlängerung der 

Laufzeit der Gesellschaft sinnvoll und erforderlich erscheinen 

lassen.

(3) Nach Ablauf der Grundlaufzeit (ggf. zuzüglich einer oder 

 mehrerer  Verlängerungen) wird die Gesellschaft nach Maßgabe 

des  §  25 ( Auflösung und Liquidation) aufgelöst und abgewickelt 

 (liquidiert).

(4) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste 

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist ein Rumpfgeschäftsjahr. Wird die 

Gesellschaft unterjährig beendet, so ist auch das letzte Geschäfts-

jahr ein Rumpfgeschäftsjahr.

II. Beitritt und Beteiligung an der Gesellschaft

§ 6 Beteiligung von Gesellschaftern

(1) Mit Ausnahme der in § 3 (Rechtsform, Gesellschafter, Beteiligung) 

Abs.  2 bis 4 genannten und der nach Abs.  8 zugelassenen Gesell-

schafter, kann der Gesellschaft als Gesellschafter oder Treugeber 

nur beitreten (auch im Wege des Erwerbs eines Gesellschaftsanteils 

von einem Gesellschafter), wer die Beteiligung als (i) Privatanleger 

im Sinne von §  1 Abs.  19 Nr.  31 KAGB, (ii) als semiprofessioneller 

 Anleger im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 2 KAGB, der die Voraussetzungen 

des §  1 Abs.  19 Nr.  33 KAGB erfüllt oder (iii) als professioneller 

 Anleger im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 1 KAGB, der die Voraussetzungen 

des § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB erfüllt, und die Beteiligung im eigenen 

Namen und für eigene Rechnung erwirbt oder hält. Dabei kann 

 Gesellschafter oder Treugeber nur sein, wer

a) eine natürliche Person ist,

 − die ihren Erstwohnsitz in Deutschland und nicht eine Wohn-

anschrift in einem Ausschlussstaat (wie nachfolgend defi-

niert) hat,

 − die der Gesellschaft ihre deutsche Steueridentifikations-

nummer für die unbeschränkte Steuerpflicht mitteilt und 

 − die nicht Staatsbürger der USA, Kanadas, Australiens oder 

Japans (zusammen die »Ausschlussstaaten«), Inhaber einer 

dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für diese 

Staaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete (z. B. Green Card) ist 

oder einen Wohnsitz in diesen Staaten oder einem ihrer 

 Hoheitsgebiete hat;

b) eine juristische Person, Personengesellschaft (z. B. eine Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts) oder Stiftung ist,

 − die nicht nach dem Recht eines Ausschlussstaates errichtet 

ist,

 − deren Einkommen auch nicht dem Besteuerungsrecht eines 

Ausschlussstaates unterliegt und

 − die keine Geschäftsanschrift in einem Ausschlussstaat hat.

(2) Die gemeinschaftliche Übernahme eines Gesellschaftsanteils durch 

Ehegatten, Bruchteils- oder Gesamthandsgemeinschaften ist 

 ausgeschlossen.

(3) Juristische Personen oder Personengesellschaften können nicht 

Gesellschafter oder Treugeber der Gesellschaft sein, wenn an ihnen 

natürliche oder juristische Personen, Personengesellschaften oder 

Stiftungen beteiligt sind, die gemäß Abs.  1 nicht berechtigt sind, 

der Gesellschaft als Gesellschafter oder Treugeber beizutreten. 

Stiftungen können nicht Gesellschafter oder Treugeber der Gesell-

schaft sein, wenn natürliche oder juristische Personen Begünstigte 

der Stiftung sind, die gemäß Abs.  1 nicht berechtigt sind, der 

 Gesellschaft als Gesellschafter oder Treugeber beizutreten.
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(4) Jeder unmittelbar an der Gesellschaft beteiligte Gesellschafter hat 

dem persönlich haftenden Gesellschafter auf eigene Kosten eine 

öffentlich beglaubigte unwiderrufliche und bei natürlichen 

 Personen über den Tod hinaus wirksame Handelsregistervollmacht 

zu erteilen, die den persönlich haftenden Gesellschafter während 

der gesamten Laufzeit der Gesellschaft zur Vornahme aller Hand-

lungen im Zusammenhang mit Anmeldungen zum Handelsregister 

bevollmächtigt. Die Gesellschaft ist berechtigt, hierfür die Ver-

wendung eines von ihr vorgegebenen Musters zu verlangen. Ent-

sprechendes gilt für Kommanditisten, die durch Rechtsnachfolge in 

die Gesellschaft eintreten.

(5) Die Gesellschaft kann auf Kosten des jeweiligen Gesellschafters die 

Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung von dessen jeweiligem 

Wohnsitzfinanzamt verlangen. Entstehen der Gesellschaft infolge 

der Nichtvorlage oder verspäteten Vorlage einer angeforderten 

 Ansässigkeitsbescheinigung Nachteile, so hat diese der betroffene 

Gesellschafter gemäß §  29 zu tragen (Ausgleichsverpflichtung für 

Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und sonstige Schäden).

(6) Gesellschafter mit Wohnsitz im Ausland haben schriftlich oder 

in  Textform gegenüber der Gesellschaft einen inländischen Zu-

stellungsbevollmächtigten zu benennen. Entsprechendes gilt, 

wenn ein Gesellschafter seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt.

(7) Für den Fall, dass eine der vorgenannten Voraussetzungen nicht 

vorliegt oder später entfällt, können die Geschäftsführenden 

 Gesellschafter den betreffenden Gesellschafter aus der Gesell-

schaft ausschließen. Dieser ist gegenüber der Gesellschaft und den 

übrigen Gesellschaftern gemäß §  29 (Ausgleichsverpflichtung 

für  Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und sonstige Schäden) 

 schadensersatzpflichtig, es sei denn, der Gesellschafter hat dies 

nicht zu vertreten. 

(8) Ungeachtet der Regelungen in den Abs. 1 bis 3 sind die Geschäfts-

führenden Gesellschafter im Rahmen des rechtlich Zulässigen 

 berechtigt, der Aufnahme eines Gesellschafters oder Treugebers im 

Einzelfall zuzustimmen, wenn der Gesellschaft und den übrigen 

 Gesellschaftern daraus keine Kosten, Schäden und Nachteile 

 entstehen. Entstehen der Gesellschaft oder den übrigen Gesell-

schaftern Kosten, Schäden oder Nachteile, so hat diese der aus-

nahmsweise aufgenommene Gesellschafter gemäß §  29 (Aus-

gleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und 

sonstige Schäden) zu ersetzen, ohne insoweit bei den Geschäfts-

führenden Gesellschaftern Rückgriff nehmen zu können. Die Abs. 4 

bis 7 gelten für einen nach diesem Abs.  8 beigetretenen Gesell-

schafter oder Treugeber entsprechend. Ist ausnahmsweise ein 

 Gesellschafter oder Treugeber ohne Erstwohnsitz in Deutschland 

als Gesellschafter oder Treugeber zugelassen worden, gilt 

die   Verpflichtung gemäß Abs.  1 lit. a) bzw. b) bezüglich der 

 unbeschränkten Steuerpflicht in dem jeweiligen Ansässigkeitsstaat 

entsprechend.

§ 7 Platzierungsphase; Beitritt über den Treuhandkommanditisten

(1) Treugeber können der Gesellschaft ab dem 01.02.2019 und grund-

sätzlich bis zum 31.07.2020 beitreten (»Platzierungsphase«). 

Im  Falle der Vollplatzierung können die Geschäftsführenden 

 Gesellschafter die Platzierungsphase zu einem früheren Zeitpunkt 

für  beendet erklären.

(2) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind nach freiem Ermessen 

berechtigt, die Platzierungsphase maximal bis zum 31.07.2021 zu 

verlängern.

(3) Die Geschäftsführenden Gesellschafter können die Platzierungs-

phase auch dann für beendet erklären, wenn  –  im Falle der Inan-

spruchnahme der Platzierungsgarantie  –  der Platzierungsgarant 

Gesellschafter der Gesellschaft geworden ist.

(4) Der Treuhandkommanditist ist unter Befreiung von den Beschrän-

kungen des §  181 BGB beauftragt und bevollmächtigt, ohne 

 Zustimmung der übrigen Gesellschafter, Beitrittserklärungen mit 

Treugebern abzuschließen, um im eigenen Namen und auf fremde 

Rechnung Erhöhungen seiner Kommanditbeteiligung planmäßig 

auf bis zu 32.495.000 Euro zuzüglich etwaiger Ausgabeaufschläge 

vorzunehmen. 

Eine darüber hinausgehende Erhöhung der Kommanditbeteiligung 

des Treuhandkommanditisten um weitere 155.000  Euro auf bis zu 

32.650.000  Euro zuzüglich etwaiger Ausgabeaufschläge ist mit 

 Zustimmung der Geschäftsführenden Gesellschafter möglich.

(5) Der Treuhandkommanditist übernimmt im eigenen Namen, jedoch 

für Rechnung und im Treuhandauftrag des jeweiligen Treugebers 

eine einheitliche Kommanditbeteiligung im Außenverhältnis, also 

im Verhältnis der Gesellschaft zu Dritten. Als Inhaber der treu-

händerisch gehaltenen Beteiligungen wird allein der Treuhand-

kommanditist als Kommanditist im Handelsregister eingetragen. 

Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, seinen Kommanditanteil 

für eine Mehrzahl von Treugebern treuhänderisch und daneben 

 teilweise für eigene Rechnung zu halten und die aus dem von ihm 

gehaltenen Kommanditanteil resultierenden Gesellschafterrechte, 

soweit gesetzlich zulässig, gespalten wahrzunehmen. Der 

 Treuhandkommanditist ist verpflichtet, bei der Aufnahme neuer 

Treugeber mit diesen Freistellungsvereinbarungen im Rahmen 

des  Treuhandvertrags abzuschließen. Danach ist der Treuhand-

kommanditist von Ansprüchen freizustellen, die im Zusammenhang 

mit der Begründung und der Verwaltung der für den jeweiligen 

Treugeber treuhänderisch oder in offener Stellvertretung be-

gründeten und gehaltenen Gesellschaftsbeteiligung stehen, soweit 

eine solche Haftung des Treuhandkommanditisten entsteht.

(6) Es können nur Beteiligungen in Höhe von mindestens 10.000 Euro 

begründet werden, die durch 1.000 Euro ohne Rest teilbar sind.

(7) Das Gesellschaftsverhältnis wird für Rechnung des jeweiligen 

 Treugebers begründet, wenn (i) dem Treugeber binnen 90 Tagen 

nach seiner Unterzeichnung der Beitrittserklärung (»Annahme-

frist«) die Annahmeerklärung des Treuhandkommanditisten auf 

dem Postweg oder E-Mail zugeht und (ii) die aufschiebenden 

 Be dingungen gemäß Abs.  8 erfüllt sind und (iii) die in Abs.  8 

 genannte Frist abgelaufen ist. 

(8) Der Beitritt eines Treugebers über den Treuhandkommanditisten 

erfolgt nach Zugang der Annahmeerklärung des Treuhandkomman-

ditisten gemäß Abs. 7 beim Treugeber jeweils zum nächsten Ersten 

eines Kalendermonats, erstmals am 01.02.2019, und aufschiebend 

bedingt dadurch, dass kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind:

a) bis zum 15. des Vormonats die vollständigen Original-Beitritts-

unterlagen, insbesondere die vom Treugeber unterzeichnete 

Beitrittserklärung einschließlich der Angaben nach dem Geldwä-

schegesetz (GWG) und weiteren aus Sicht der Gesellschaft 
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 bindenden Gesetzen beim Treuhandkommanditisten unter der in 

der Beitrittserklärung angegebenen Adresse eingegangen sind,

b) die Zahlung der übernommenen Pflichteinlage und des 

 Ausgabeaufschlags nach den Vorgaben der Beitrittserklärung 

bis spätestens zum letzten Bankarbeitstag des Vormonats 

 erbracht wurde und

c) für Treugeber, deren Beteiligung an der Gesellschaft von der 

 Zustimmung der Geschäftsführenden Gesellschafter gemäß § 6 

Abs.  8 abhängig ist, diese Zustimmung in unterschriebener 

Form  an den Treugeber versandt worden ist und die darin ggf. 

enthaltenen Bedingungen erfüllt sind.

Solange die vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt sind, ist eine 

Beteiligung nicht wirksam zustande gekommen und besteht auf 

den Abschluss eines solchen Rechtsverhältnisses auch kein Rechts-

anspruch. Dem Beitrittsinteressenten stehen insbesondere noch 

nicht die vermögens- und mitgliedschaftlichen Rechte eines 

 Gesellschafters bzw. Treugebers nach den Regelungen dieses 

 Gesellschaftsvertrags zu. Diejenigen Regelungen, die allein die 

 Abwicklung des Beitritts betreffen, sind jedoch bereits anwendbar.

(9) Sind die Voraussetzungen des Abs.  8 noch nicht erfüllt, sind ins-

besondere die Einzahlung der übernommenen Pflichteinlage 

 zuzüglich Ausgabeaufschlag nicht oder nicht vollständig oder nicht 

fristgemäß geleistet, so sind die Geschäftsführenden Gesellschaf-

ter im Einzelfall nach eigenem Ermessen ausnahmsweise berechtigt, 

aber nicht verpflichtet, mit dem Beitrittsinteressenten eine ab-

weichende Vereinbarung über die Zahlung der Pflichteinlage zu 

treffen (z.  B. in den Grenzen des Abs.  4 eine Herabsetzung der 

 Beteiligung auf den tatsächlich gezahlten Betrag, Gewährung einer 

angemessenen Nachfrist, Verminderung oder Erlass des Ausgabe-

aufschlags).

(10) Im Verhältnis zu den unmittelbar beteiligten Gesellschaftern 

und  zur Gesellschaft werden die Treugeber  – soweit gesetzlich 

 zulässig  – ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens ihres Beitritts 

wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter behandelt. Die auf 

 Gesellschafter anwendbaren Bestimmungen des Vertrags gelten 

daher, sofern nicht etwas anderes geregelt oder nach dem Sach-

zusammenhang angezeigt ist, entsprechend für Treugeber. Die 

 Gesellschafter anerkennen, dass die Treugeber nur auf treuhänderi-

scher Basis beitreten und weder mit den Gesellschaftern noch 

unter einander eine Gesellschaft bilden.

(11) Jeder Treugeber ist jederzeit berechtigt, auf eigene Kosten seine 

mittelbare Beteiligung als Treugeberkommanditist in eine un-

mittelbare Beteiligung als Direktkommanditist umzuwandeln. In 

diesem Fall hat der Treugeber dem persönlich haftenden Gesell-

schafter auf eigene Kosten eine öffentlich beglaubigte unwider-

rufliche und bei natürlichen Personen über den Tod hinaus wirk-

same Handelsregistervollmacht zu erteilen, die den persönlich 

haftenden Gesellschafter während der gesamten Laufzeit der 

 Gesellschaft zur Vornahme aller Handlungen im Zusammenhang mit 

Anmeldungen zum Handelsregister bevollmächtigt. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, hierfür die Verwendung eines von ihr 

 vor gegebenen Musters zu verlangen. 

(12) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind jeweils einzeln be-

rechtigt und von allen Gesellschaftern unwiderruflich ermächtigt, 

unter Abschluss eines entsprechenden Beitrittsvertrags die Delta 

Vermietungsgesellschaft mbH (Platzierungsgarant (vgl. § 7 Abs. 3)) 

oder einen von ihr benannten Dritten (gemeinsam der »Platzie-

rungsgarant«) als Kommanditisten oder Treugeber aufzunehmen, 

dessen Beteiligung für den Weitervertrieb zu teilen und auch Über-

tragungen zu jedem Zeitpunkt zuzulassen. Abs.  8 gilt für die 

 Aufnahme des Platzierungsgaranten nicht. Anstelle einer Über-

tragung kann die Beteiligung des Platzierungsgaranten auch in dem 

Umfang herabgesetzt werden, wie neue Treugeber beitreten und 

Einlagen leisten.

(13) Der Treuhandkommanditist ist jederzeit berechtigt, seinen 

 treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil teilweise an einen 

Treugeber, soweit er seinen Kommanditanteil treuhänderisch für 

diesen Treugeber hält, unter der aufschiebenden Bedingung der 

Eintragung dieses Treugebers als Kommanditist in das Handels-

register mit Rechtsnachfolgevermerk zu übertragen.

III. Einlagen, Haftsumme, Gesellschafterkonten

§ 8 Einlagen, Haftsumme und Gesellschafterkonten 

(1) Die mit Abschluss der Beitrittserklärung übernommenen Komman-

diteinlagen (ohne Ausgabeaufschlag) stellen die im Verhältnis zur 

Gesellschaft geschuldeten Pflichteinlagen dar. Im Fall einer gemäß 

diesem Gesellschaftsvertrag erfolgten Rückzahlung der Pflicht-

einlage mindert sich der Betrag der geschuldeten Pflichteinlage 

entsprechend. Die in das Handelsregister für jeden Kommanditisten 

einzutragende Haftsumme wird während der Dauer der Gesellschaft 

unveränderlich auf 1  % seiner Kommanditeinlage (ohne Ausgabe-

aufschlag, in  Euro) festgesetzt. Die Beteiligungsquote jedes Ge-

sellschafters am Ergebnis und Vermögen, Liquidationserlös und 

 Ab findungsguthaben sowie für die Ausübung aller Gesellschafter-

rechte einschließlich der Stimmrechte richtet sich nach dem Ver-

hältnis der Haftsumme des durch den Gesellschafter selbst oder 

durch den Treuhandkommanditisten für den Anleger gehaltenen 

Gesellschaftsanteils zur jeweils vorhandenen Summe der Haft-

summen aller Kommanditisten.

(2) Ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 % auf die Kommanditeinlage 

ist mit Erbringung der Pflichteinlage fällig.

(3) Pflichteinlagen der Treugeber sind als Bareinlagen und gemäß der 

Beitrittserklärung fristgerecht in der dort genannten Währung 

 kosten- und spesenfrei auf das Konto der Gesellschaft einzuzahlen. 

Die Einzahlungen des Gesellschafters werden zunächst auf den 

Ausgabeaufschlag und sodann auf die Pflichteinlage angerechnet.

Die Gesellschaft kann Ansprüche auf Zahlung der ausstehenden 

Pflichteinlagen und eines etwaigen Ausgabeaufschlags zur 

 Sicherung eines oder mehrerer Zwischenfinanzierungsdarlehen(s) 

nebst Zinsen und Nebenleistungen abtreten.

Werden die Einlage und/oder der Ausgabeaufschlag ganz oder 

 teilweise von einem Bankkonto überwiesen, das in einem Land 

 außerhalb der  Europäischen Union geführt wird, welches nicht in 

der von der Europäischen Kommission jeweils veröffentlichten Liste 

über gleichwertige Länder (Protokoll der 15. Sitzung des Komitees 

zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 

18. April 2008 – Gemeinsames Verständnis der Mitgliedstaaten über 

die Gleichwertigkeit von Bedingungen in Drittstaaten – zu finden 

auf der Internetseite der BaFin) genannt ist, so kann die Zahlung 

zurückgewiesen werden. Sie gilt dann als nicht geleistet.
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(4) Für jeden Gesellschafter wird ein Pflichteinlagekapitalkonto I, ein 

Kapitalkonto II, ein Verrechnungskonto III, ein Rücklagenkonto IV 

und ein Ergebnisvortragskonto V, geführt.

a) Auf dem Pflichteinlagekapitalkonto I werden die Pflichteinlagen 

in der gemäß Beitrittserklärung bestimmten Währung wie auch 

etwaige förmliche Kapitalherabsetzungen gebucht. 

b) Auf dem Kapitalkonto II werden für jeden Gesellschafter dessen 

Ausgabeaufschlag sowie die auf den geleisteten Ausgabe-

aufschlag entfallenden Ergebnisvorabzuweisungen gebucht.

c) Auf dem Verrechnungskonto III werden Auszahlungen gebucht, 

soweit diese nicht im Rahmen einer förmlichen Kapitalherab-

setzung auf dem Pflichteinlagenkapitalkonto I zu buchen sind 

sowie alle sonstigen Beträge, die nicht auf dem Pflichteinlage-

kapitalkonto I, dem Kapitalkonto II, dem Rücklagenkonto IV und 

dem Ergebnisvortragskonto V gebucht werden. 

d) Für gesamthänderisch gebundene Rücklagen, über deren 

 Bildung die Gesellschafterversammlung beschließt, wird für 

 jeden Gesellschafter ein Rücklagenkonto IV gebildet. 

e) Auf dem Ergebnisvortragskonto V werden die Ergebnisanteile 

des jeweiligen Gesellschafters gebucht, soweit keine Ver-

buchung auf dem Kapitalkonto II erfolgt.

(5) Die Gesellschafterkonten sind im Haben und im Soll nicht ver-

zinslich.

§ 9 Keine Nachschusspflichten

(1) Die Gesellschafter sind zur Leistung der in der Beitrittserklärung 

vereinbarten Pflichteinlage zuzüglich eines Ausgabeaufschlags 

verpflichtet. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

(2) In diesem Vertrag ausdrücklich geregelte Ausgleichsverpflichtun-

gen (vgl. u. a. §  29 (Ausgleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, 

Lasten, Nachteile, sonstige Schäden)) sind keine Nachschuss-

pflichten im Sinne des Abs. 1 dieses Paragraphen und im Sinne des 

§ 152 KAGB.

(3) Kapitalerhöhungen über den in § 7 Abs. 4 ausdrücklich beschriebe-

nen Rahmen hinaus können nur mit qualifizierter Mehrheit gemäß 

§ 11 Abs. 4 Satz 2 beschlossen werden. Kapitalerhöhungen gegen 

Sacheinlage können nicht beschlossen werden. Kein Gesellschafter 

ist verpflichtet, sich an einer Kapitalerhöhung zu beteiligen. Alle 

Gesellschafter sind jedoch verpflichtet, an der handelsregister-

gerichtlichen Abwicklung einer wirksam beschlossenen Kapital-

erhöhung mitzuwirken, auch wenn dies zu einer Veränderung ihrer 

Beteiligungsquote führt.

IV.  Befugnisse der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft und der Gesellschaftsorgane

§ 10 Befugnisse der Kapitalverwaltungsgesellschaft, 

der Geschäftsführenden Gesellschafter und der Gesellschafter

(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist gemäß §  154 Abs.  1 Satz 2 

KAGB für die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagever-

mögens und damit für die Portfolioverwaltung und das Risiko-

management nach den maßgeblichen Bestimmungen des KAGB, der 

das KAGB ergänzenden Regelungen und Verwaltungsvorschriften 

sowie der Anlagebedingungen verantwortlich. Die Kapitalver-

waltungsgesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben der Leistungen verbundener Unternehmen oder Dritter zu 

bedienen und auf diese unter den Voraussetzungen des § 36 KAGB 

auszulagern.

(2) Im Übrigen werden die Geschäfte der Gesellschaft nach Maß-

gabe  der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags von den 

 Geschäftsführenden Gesellschaftern geführt.

(3) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind zur Geschäftsführung 

und Vertretung der Gesellschaft jeweils einzeln berechtigt 

und   verpflichtet, soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 

 bestimmt ist. Die Geschäftsführenden Gesellschafter und deren 

Geschäftsführer sind von den Verboten der Mehrfachvertretung 

und des Selbstkontrahierens nach §  181 BGB und dem Wett-

bewerbsverbot nach den §§  112, 161 Abs.  2 Handelsgesetzbuch 

(»HGB«) befreit.

(4) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind darüber hinaus 

 berechtigt und verpflichtet, der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

diejenigen Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Er-

füllung ihrer Verpflichtungen aus dem Bestellungsvertrag sowie 

 ihrer gesetzlichen Pflichten erforderlich und nützlich sind.

(5) Die Geschäftsführenden Gesellschafter ermächtigen die Kapital-

verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle diejenigen Informatio-

nen zur Verfügung zu stellen, die diese zur ordnungsgemäßen 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt, und das Recht zur Weiter-

gabe der Informationen an Dritte einzuräumen, soweit die Ver-

wahrstelle zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet ist.

(6) Folgende Maßnahmen der Gesellschaft bedürfen der Zustimmung 

der in §  11 Abs.  4 Satz 2 geregelten qualifizierten Mehrheit der 

 Gesellschafter:

a) Verfügungen über Anteile an der LIBANUS Verwaltungs-

gesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG oder Verfügungen über 

Vermögensgegenstände der LIBANUS Verwaltungsgesellschaft 

mbH & Co. Vermietungs KG im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB 

vorbehaltlich der Zustimmung der Verwahrstelle;

b) Änderung dieses Gesellschaftsvertrags wie auch Abweichungen 

von den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags im Einzelfall;

c) Änderung des Gesellschaftsvertrags der LIBANUS Verwaltungs-

gesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG vorbehaltlich der 

 Zustimmung der Verwahrstelle;

d) Kapitalerhöhungen gemäß § 9 Abs. 3; 

e) Auflösung der Gesellschaft; und

f) Ausschluss eines Gesellschafters gemäß § 23 Abs. 4.

(7) Eine Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen 

 Anlagegrundsätzen der Gesellschaft nicht vereinbar ist oder zu 

 einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte 

führt, bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, 

die mindestens zwei Drittel des Zeichnungskapitals auf sich ver-

einigen. 

(8) Einer Zustimmung der in §  11 Abs.  4 Satz 1 geregelten einfachen 

Mehrheit der Gesellschafter bedürfen insbesondere:

a) der Abschluss von Anstellungsverträgen;

b) die Eingehung von Bürgschafts- und Garantieverpflich-

tungen, Schuldbeitritten, Patronatserklärungen oder ähnlichen 

Haftungsverhältnissen;

c) die Entlastung der Geschäftsführenden Gesellschafter; 

d) die Feststellung des Jahresabschlusses und

e)  die Wahl des Abschlussprüfers nach § 11 Abs. 9.

(9) Keiner Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen die im 

Verkaufsprospekt vorgesehenen Vereinbarungen zur Verwirklichung 
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der Anlagestrategie und deren Abwicklung sowie  Anpassungen der 

Konzeption des geschlossenen Publikums-AIF und der dazuge-

hörigen Verträge zum Zwecke der Verwirklichung der Anlagestrate-

gie, insbesondere folgende Handlungen und  Geschäfte:

a) die Änderung, die Kündigung oder Beendigung oder  –  vor-

behaltlich der Zustimmung der Verwahrstelle  –  der Neu-

abschluss von Darlehensverträgen, soweit nicht in Abs. 9 lit. e) 

als zustimmungsfrei geregelt; 

b) die Prolongation der in Abs. 9 lit. e) genannten, vor Beitritt des 

ersten Gesellschafters bereits bestehenden Darlehensverträge 

oder – vorbehaltlich der Zustimmung der Verwahrstelle, soweit 

erforderlich  –  die Anschlussfinanzierung mit einer anderen 

Bank;

c) die Belastung des Anteils an der LIBANUS Verwaltungsgesell-

schaft mbH & Co. Vermietungs KG;

d) der Erwerb des Anteils an der LIBANUS Verwaltungsgesellschaft 

mbH & Co. Vermietungs KG;

e) der Abschluss der folgenden Verträge der Gesellschaft:

 − jeweils vorbehaltlich der Zustimmung der Verwahrstelle 

 Verträge mit einer oder mehreren Banken über die Aufnah-

me  eines Darlehens in Höhe von insgesamt bis zu 

29.000.000 Euro zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs 

des Anlageobjektes sowie ggf. weiterer Darlehen von ins-

gesamt bis zu 32.495.000 Euro mit einer Laufzeit von höchs-

tens 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs zum Zwecke der 

Zwischenfinanzierung des einzuwerbenden Eigenkapitals, 

jeweils nebst den dazugehörigen Sicherheitenverträgen;

 − Zinssicherungsgeschäfte, Währungssicherungsgeschäfte, 

Swap-Vereinbarungen jeweils zu marktüblichen Konditionen 

zur Absicherung gegen einen Wertverlust oder Marktrisiken 

im Zusammenhang mit der Finanzierung des Anlageobjektes, 

einschließlich der Erweiterung der Finanzierung um bis zu 

10 % des anfänglich abgerufenen Betrags; 

 − den Vertrag über die Vermittlung von Eigenkapital mit der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft;

 − den Vertrag über die Vermittlung von Fremdkapital mit der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft;

 − den Vertrag über die Erstellung und Aktualisierung der 

 Verkaufs- und Werbeunterlagen, deren Prüfung durch einen 

externen Wirtschaftsprüfer, die Einholung aller für den 

 Vertrieb des inländischen geschlossenen Publikums-AIF 

 erforderlichen Erlaubnisse bei der BaFin sowie die Durch-

führung von Werbemaßnahmen mit der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft;

 − den Vertrag zur Entwicklung einer Konzeption für den 

 geschlossenen inländischen Publikums-AIF mit der Kapital-

verwaltungsgesellschaft;

 − die Vereinbarung über eine Platzierungsgarantie; 

 − den Bestellungsvertrag mit der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft gemäß § 4 Abs. 1;

 − den Vertrag mit der Verwahrstelle (die »Verwahrstelle«) 

 gemäß § 4 Abs. 3 ;

 − Versicherungsmaklervertrag;

f) die Prolongation und Änderung der unter b) genannten Verträge 

im Rahmen der Anlagestrategie;

g) die Ablehnung eines Vertreters eines Gesellschafters in einer 

Gesellschafterversammlung aus wichtigem Grund (§ 13 Abs. 4);

h) die gerichtliche und außergerichtliche Verfolgung sämtlicher 

Rechte aus den zur Verwirklichung der Anlagestrategie ab-

geschlossenen oder übernommenen Verträgen der Gesellschaft 

(insbesondere den Erwerbs- und Finanzierungsverträgen), 

 einschließlich der Beauftragung von rechtlichen und/oder 

steuer lichen Beratern und des Abschlusses von außergerichtli-

chen oder gerichtlichen Vergleichen;

i) die Anlage von liquiden Mitteln in Übereinstimmung mit den 

 Anlagebedingungen der Gesellschaft (vorbehaltlich einer dafür 

nach § 84 KAGB erforderlichen Zustimmung der Verwahrstelle);

j) die Auflösung von Rücklagen, deren Bildung nach § 8 Abs. 4 d) 

beschlossen wurde; 

k) die Auszahlung der Vergütungen der Geschäftsführenden 

 Gesellschafter, der Kapitalverwaltungsgesellschaft, des Treu-

handkommanditisten und eines Liquidators/Abwicklers; 

l) die Führung von Aktivprozessen gegen Gesellschafter auf 

 Leistung ihrer Einlage.

(10) Jeder Gesellschafter beauftragt und bevollmächtigt die Geschäfts-

führenden Gesellschafter jeweils einzeln und unter Befreiung von 

den Beschränkungen des § 181 BGB, den Gesellschaftsvertrag und 

Änderungen dazu, die entweder in diesem Gesellschaftsvertrag 

 angelegt sind oder von der Gesellschafterversammlung beschlos-

sen wurden, zu unterzeichnen.

(11) In Not- und in Eilfällen hat jeder Geschäftsführende Gesellschafter 

das Recht, unaufschiebbare Handlungen und Geschäfte, die über 

den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen, 

auch ohne vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

vorzunehmen. Hat ein Geschäftsführender Gesellschafter hier-

von  Gebrauch gemacht, so hat er, soweit die Zustimmung der 

 Gesellschafterversammlung erforderlich wäre, die Gesellschafter 

un verzüglich zu unterrichten.

V. Gesellschafterbeschlüsse

§ 11 Gesellschafterbeschlüsse, Mehrheiten

(1) Entscheidungen in Angelegenheiten der Gesellschaft treffen die 

Gesellschafter durch Beschlüsse. Gesellschafterbeschlüsse werden 

entweder nach § 12 im schriftlichen Verfahren (d. h. in schriftlicher, 

elektronischer oder Textform) oder in Gesellschafterversammlun-

gen nach § 13 (»Präsenzveranstaltungen«) gefasst.

(2) Gesellschafterbeschlüsse können auch im Wege eines internet-

gestützten Abstimmungsverfahrens gefasst werden, das in Form 

einer Präsenzveranstaltung mit internetgestützter Übertragung 

der Versammlung oder in Form eines internetgestützten Ab-

stimmungsprozesses nach Art des schriftlichen Verfahrens durch-

geführt werden kann.

(3) Die Geschäftsführenden Gesellschafter entscheiden nach freiem 

Ermessen, ob Gesellschafterbeschlüsse im schriftlichen Verfahren 

oder in Gesellschafterversammlungen gefasst werden. Eine 

 Präsenzveranstaltung ist jedoch zwingend, wenn dies von einem 

oder mehreren Gesellschaftern, der oder die jeweils mindestens 

20  % der Stimmen der Gesellschaft auf sich vereinigen, unter An-

gabe des Zwecks der Versammlung und der Begründung der 

 Beschlussgegenstände verlangt wird.

(4) Alle Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz oder der 

Gesellschaftsvertrag nicht eine andere Mehrheit vorsehen, mit der 
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Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst (»Mehrheitsent-

scheidungen«). Soweit der Gesellschaftsvertrag eine qualifizierte 

Mehrheit vorsieht, besteht diese aus mindestens 75  % der ab-

gegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten jeweils als nicht 

abgegebene Stimmen.

(5) Je fünf Euro der in das Handelsregister eingetragenen Haftsumme 

gewähren eine Stimme, wobei die auf den Treuhandkommanditis-

ten entfallenden Stimmen durch die Treugeber in Höhe ihrer jewei-

ligen Beteiligung wahrgenommen werden, soweit die Treugeber 

nicht durch den Treuhandkommanditisten vertreten werden. 

(6) Bei Interessenkonflikten eines Gesellschafters kann ein über die 

ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten Stimm-

verbote hinausgehendes Stimmverbot bestehen. Ein solcher 

 Interessenkonflikt kann unter anderem dann vorliegen, wenn der 

jeweilige Gesellschafter außergesellschaftliche Interessen verfolgt. 

Über das Vorliegen eines solchen Interessenkonflikts entscheiden 

die Geschäftsführenden Gesellschafter.

(7) Für Gesellschafter, die durch den Treuhandkommanditisten ver-

treten werden, ist der Treuhandkommanditist entsprechend den 

ihm erteilten Vollmachten oder schriftlichen Weisungen zur 

 gespaltenen Stimmabgabe berechtigt und verpflichtet (gespaltene 

Stimmabgabe). Der Treuhandkommanditist ist ausdrücklich 

 berechtigt, eine Vielzahl von Treugebern zu vertreten.

(8) Jeder Treugeber ist berechtigt, an Gesellschafterversammlungen 

und Abstimmungen im schriftlichen Verfahren selbst teilzunehmen 

und seine bzw. die auf seinen rechnerischen Anteil an dem 

 Kommanditanteil des Treuhandkommanditisten entfallenden 

Stimmrechte im Rahmen einer Präsenzveranstaltung oder eines 

schriftlichen Verfahrens selbst oder durch Bevollmächtigung 

 auszuüben.

(9) Die Gesellschafter stimmen einmal jährlich nach Erstellung des 

 Jahresberichts für das vorangegangene Geschäftsjahr im Rahmen 

einer ordentlichen Gesellschafterversammlung oder eines schrift-

lichen Verfahrens insbesondere über die Feststellung des Jahresab-

schlusses, die Wahl des Abschlussprüfers, die Ergebnisverwendung 

und über die Entlastung der Geschäftsführenden Gesellschafter ab. 

Den Gesellschaftern ist mit der Einberufung bzw. Aufforderung zur 

Stimmabgabe der Jahresbericht der Gesellschaft, der das letzte 

 abgelaufene Geschäftsjahr betrifft, zur Verfügung zu stellen.

(10) Die Geschäftsführenden Gesellschafter fordern zur Stimmabgabe 

im Rahmen einer außerordentlichen Beschlussfassung auf, wenn 

dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn dies von einem oder 

mehreren Gesellschaftern, der oder die mindestens 10  % der 

 Stimmen der Gesellschaft auf sich vereinigen, oder von einem 

 Geschäftsführenden Gesellschafter unter Angabe des Zwecks der 

Versammlung und Begründung der Beschlussgegenstände verlangt 

wird.

(11) Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung 

oder für die Teilnahme an einer schriftlichen Abstimmung und für 

eine eventuelle Vertretung trägt jeder Gesellschafter selbst. Die 

Kosten der Durchführung von Gesellschafterversammlungen oder 

für die Durchführung von schriftlichen Verfahren trägt die Gesell-

schaft.

(12) Die Unwirksamkeit eines Beschlusses kann von einem Gesellschaf-

ter nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat nach 

 Zugang der Niederschrift des Beschlusses (vgl. § 12 Abs. 6 und § 13 

Abs. 9) durch Klage geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Aus-

schlussfrist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt. Die Niederschrift 

gilt am dritten Tag nach ihrer Absendung als zugegangen.

§ 12 Schriftliches Verfahren

(1) Die Aufforderung zur Stimmabgabe durch die Geschäftsführenden 

Gesellschafter ist an jeden Gesellschafter unter vollständiger An-

gabe der konkreten Beschlussgegenstände schriftlich zu richten. 

Die Aufforderung zur Stimmabgabe hat die konkreten Beschluss-

vorschläge sowie das genaue Verfahren und die Frist zur Stimm-

abgabe einschließlich des letzten Abstimmungstags zu enthalten. 

Die Versendung der Aufforderung zur Stimmabgabe ist ordnungs-

gemäß erfolgt, wenn sie an die der Gesellschaft zuletzt schriftlich 

oder in Textform genannte Adresse gerichtet wurde. Ist der Aufent-

halt eines Gesellschafters unbekannt oder kann ihm aus anderen 

Gründen diese Aufforderung nicht zugestellt werden, so ruht sein 

Stimmrecht bis zur Beseitigung dieses Zustands. 

(2) Im Falle der internetgestützten Abstimmung werden den Gesell-

schaftern alle zur Teilnahme und Abstimmung erforderlichen Infor-

mationen und Dokumente schriftlich oder in Textform übermittelt. 

Gesellschaftern, die in der Beitrittserklärung eine E-Mail-Adresse 

angegeben haben, können die notwendigen Informationen zur Teil-

nahme und Abstimmung per E-Mail an die genannte oder eine vom 

Gesellschafter mitgeteilte neue E-Mail-Adresse zugesandt werden.

(3) Die Frist zur Stimmabgabe beträgt mindestens drei Wochen, bei 

 außerordentlichen Beschlussfassungen mindestens eine Woche. 

Für die Fristberechnung gelten die §§  187 bis 193 BGB. Berück-

sichtigt werden nur Stimmabgaben, die fristgemäß bis zum letzten 

Abstimmungstag der Gesellschaft zugehen. Nicht abgegebene 

Stimmen und verspätet eingegangene Stimmabgaben werden bei 

der Auswertung der Stimmen nicht berücksichtigt. Die Gesellschaft 

ist berechtigt, bei Beschlussfassungen im schriftlichen Verfahren 

die Stimmbögen durch Aufbringung eines Barcodes oder eines 

 anderen elektronisch einlesbaren Identifikationsmerkmals zu indi-

vidualisieren und die Rücksendung des Stimmbogens im Original 

vorzuschreiben.

(4) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind berechtigt, im 

 Einzelfall und nach eigenem Ermessen, die Frist zur Abgabe der 

Stimmen während der laufenden Abstimmungsfrist einmalig und 

angemessen, längstens um bis zu acht Wochen zu verlängern, um 

das für die Beschlussfähigkeit im schriftlichen Verfahren erfor-

derliche Beschlussquorum gemäß § 12 Abs. 5 erreichen zu können. 

Bereits abgegebene Ja- und Nein-Stimmen behalten ihre Gültig-

keit. Voraussetzung für die Fristverlängerung ist, dass in der ersten 

Ladung auf diese Möglichkeit hingewiesen wurde und die Frist-

verlängerung und der letzte Tag der Abstimmungsfrist mit der 

 Niederschrift (Abs.  6) den Gesellschaftern nachträglich mitgeteilt 

werden.

(5) Beschlüsse im schriftlichen Verfahren sind mit Eingang der 

 erforderlichen Stimmen bei der Gesellschaft mit Ablauf des letzten 

Tags der Abstimmungsfrist, der (ggf. nach Abs. 4 verlängerten) Frist 

wirksam gefasst. Gesellschafterbeschlüsse im schriftlichen Ver-

fahren sind nur wirksam, wenn mindestens 20 % der Stimmen aller 

Gesellschafter der Gesellschaft zugehen (Beschlussquorum) und 

das jeweils im Einzelfall anwendbare Mehrheitserfordernis nach 

§ 11 Abs. 4 erfüllt wird.
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(6) Über die im schriftlichen Verfahren gefassten Beschlüsse haben die 

Geschäftsführenden Gesellschafter eine Niederschrift zu fertigen 

und diese den Gesellschaftern zuzuleiten.

§ 13 Gesellschafterversammlung

(1) Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen erfolgt durch 

die Geschäftsführenden Gesellschafter. Die Einberufung erfolgt 

unter Bekanntgabe von Ort, Zeit und der Tagesordnung schriftlich 

oder in Textform (u. a. Telefax oder E-Mail) an jeden Gesellschafter. 

Die Tagesordnung muss die zur Beschlussfassung anstehenden 

 Tagesordnungspunkte vollständig wiedergeben. Eine Beschluss-

fassung über nicht dort ausgewiesene Tagesordnungspunkte ist 

nicht möglich. Die Geschäftsführenden Gesellschafter unterbreiten 

den Gesellschaftern gemeinsam mit der Einberufung der Gesell-

schafterversammlung konkrete Beschlussvorschläge zu den 

 Beschlussgegenständen und bitten um Abstimmung oder Weisung 

an den Treuhandkommanditisten. Erteilt ein Treugeber dem 

 Treuhandkommanditisten keine Weisungen zur Stimmabgabe, wird 

der Treuhandkommanditist sich insoweit der Stimme enthalten. 

Weisungen an den Treuhandkommanditisten hinsichtlich der 

 Ausübung des Stimmrechts müssen schriftlich erfolgen.

(2) Die Einberufung erfolgt an die zuletzt der Gesellschaft schriftlich 

oder in Textform bekannt gegebene Anschrift mit einer Frist von 

mindestens zwei Wochen. Für die Fristberechnung gelten die §§ 187 

bis 193 BGB. Im Falle einer internetgestützten Präsenzveran-

staltung enthält die Ladung alle zur Teilnahme und Abstimmung 

über das Internet erforderlichen Informationen und Unterlagen.

(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Ge-

sellschafter ordnungsgemäß geladen sind, die Geschäftsführenden 

Gesellschafter und der Treuhandkommanditist teilnehmen oder 

ordnungsgemäß vertreten sind und mindestens 20 % der Stimmen 

aller Gesellschafter an der Gesellschafterversammlung teilnehmen 

oder ordnungsgemäß vertreten sind.

(4) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung 

durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen, in der 

 Vollmacht  namentlich benannten, Dritten vertreten lassen oder 

 einen Geschäftsführenden Gesellschafter oder den Treuhand-

kommanditisten zur Wahrnehmung seiner Rechte schriftlich 

 bevollmächtigen; das Recht auf eigene Teilnahme bleibt davon un-

berührt. Ein Vertreter hat die Vollmacht im Original vor der Ver-

sammlung dem Versammlungsleiter vorzulegen und seine Identität 

durch gültigen Personalausweis oder Reisepass nachzuweisen. Die 

Ausschließung eines Teilnehmers sowie die Ablehnung eines Ver-

treters durch einen Geschäftsführenden Gesellschafter ist nur zu-

lässig, wenn in dessen Person ein wichtiger Grund vorliegt.

(5) Die gesetzlichen Vertreter des Treuhandkommanditisten und die 

Geschäftsführenden Gesellschafter können sich in der Gesellschaf-

terversammlung von Unterbevollmächtigten vertreten lassen.

(6) Soweit ein Geschäftsführender Gesellschafter oder der Treuhand-

kommanditist für andere Gesellschafter tätig werden, sind sie von 

den Verboten der Mehrfachvertretung und des Selbstkontrahierens 

nach § 181 BGB befreit.

(7) Ist eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung 

beschlussunfähig, kann ein Geschäftsführender Gesellschafter 

 innerhalb von zwei Wochen die Gesellschafter mit einer Frist von 

mindestens einer Woche erneut zur Beschlussfassung über die-

selben Tagesordnungspunkte im schriftlichen Verfahren oder im 

Rahmen einer Gesellschafterversammlung auffordern. Der Gesell-

schafterbeschluss kann dann auch ohne das in § 12 Abs. 5 bzw. § 13 

Abs.  3 vorgesehene Beschlussquorum wirksam gefasst werden. 

 Darauf ist in der Einberufung der Gesellschafterversammlung bzw. 

Aufforderung zur Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren aus-

drücklich hinzuweisen. 

(8) Die Gesellschafterversammlung wird durch einen Geschäftsführen-

den Gesellschafter geleitet, es sei denn, die Gesellschafter-

versammlung bestimmt mit einfacher Mehrheit aus dem Gesell-

schafterkreis einen anderen Vorsitzenden.

(9) Über die Gesellschafterversammlung  –  insbesondere über die 

 gefassten Beschlüsse  –  ist von den Geschäftsführenden Gesell-

schaftern eine Niederschrift in Form eines Ergebnisprotokolls zu 

fertigen, die von dem Leiter der Gesellschafterversammlung zu 

 unterzeichnen und allen Gesellschaftern zuzuleiten ist.

VI. Empfangsbevollmächtigung

§ 14 Empfangsbevollmächtigung

(1) Die Gesellschafter bestellen den persönlich haftenden Gesellschaf-

ter als gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten im Sinne des § 183 

Abgabenordnung (»AO«) unter Verzicht auf Einzelbekanntgabe und 

verpflichten sich untereinander, Rechtsbehelfe oder sonstige 

Rechtsmittel im Rahmen der deutschen Steuerveranlagung bzw. 

gesonderter Feststellungen für die Gesellschaft nur nach Zustim-

mung des persönlich haftenden Gesellschafters sowie des 

 Geschäftsführenden Kommanditisten und nur durch den Steuer-

berater der Gesellschaft einzulegen, auch soweit sie persönlich (z. B. 

hinsichtlich ihrer Sonderwerbungskosten) betroffen sind. Diese 

Verpflichtung und die Empfangsvollmacht, die bei einem etwaigen 

Ausscheiden des persönlich haftenden Gesellschafters aus der 

 Gesellschaft zugunsten seines Rechtsnachfolgers zu erneuern ist, 

gelten unwiderruflich über die Gesellschaftszugehörigkeit hinaus, 

soweit Steuerbescheide und Verwaltungsakte betroffen sind, die 

für die Veranlagungszeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit er-

gehen. Der persönlich haftende Gesellschafter kann die Empfangs-

bevollmächtigung ab dem Zeitpunkt der Liquidation durch Erklä-

rung gegenüber der zuständigen Finanzbehörde mit der Folge 

widerrufen, dass die Zustellungen sodann an die Gesellschafter der 

Liquidationsgesellschaft direkt erfolgen müssen; sie werden von 

diesem Recht nur auf Basis eines entsprechenden Gesellschafter-

beschlusses Gebrauch machen.

(2) Soweit die Gesellschaft auch im Ausland steuerpflichtige Einkünfte 

oder Umsätze erzielt, mit ihrem Vermögen steuerpflichtig ist oder 

anderweitig steuerliche Pflichten der Gesellschaft oder Gesell-

schafter mit Blick nur auf die Gesellschafterstellung bestehen, gilt 

Abs. 1 entsprechend.

(3) Die Regelungen nach Abs. 1 gelten für Treugeber entsprechend. Die 

Treugeber sind ausdrücklich damit einverstanden, dass der Treu-

handkommanditist ihre Daten zum Zweck der Erstellung einer ein-

heitlichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte dem zustän-

digen Finanzamt weiterleitet. Ferner verzichten die Treugeber auf die 

Durchführung eines etwaigen von den anderen Gesellschaftern 

 getrennten Feststellungsverfahrens und bevollmächtigen den Treu-

handkommanditisten mit dem Recht der Unterbevollmächtigung, 

dem Finanzamt gegenüber Erklärungen zum Verfahren abzugeben.
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VII. Finanzverfassung

§ 15 Jahresbericht und Abschlussprüfung

(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat für den Schluss eines jeden 

Geschäftsjahres der Gesellschaft spätestens sechs Monate nach 

Ende des Geschäftsjahres einen Jahresbericht in Euro gemäß §§ 158, 

135 KAGB zu erstellen und nach § 160 KAGB offenzulegen.

(2) Der Jahresbericht ist unverzüglich nach seiner Erstellung der BaFin 

einzureichen.

(3) Der Jahresbericht besteht mindestens aus einem von einem Ab-

schlussprüfer geprüften Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung und Anhang) und Lagebericht, welche nach Maßgabe 

des § 135 KAGB aufzustellen sind, einer den Vorgaben von §§ 264 

Abs. 2 Satz 3 und 289 Abs. 1 Satz 5 HGB entsprechenden Erklärung 

der persönlich haftenden Gesellschafter sowie den Bestätigungen 

des Abschlussprüfers nach § 136 KAGB. Ferner sind im Anhang die in 

§ 101 Abs. 2 KAGB sowie gegebenenfalls die in § 148 Abs. 2 KAGB 

genannten Angaben zu machen.

(4) Die Bücher der Gesellschaft werden in  Euro geführt. Änderungen, 

die sich insbesondere im Zuge einer steuerlichen Betriebsprüfung 

ergeben können, werden in der Handelsbilanz berücksichtigt, so-

weit dies handelsrechtlich zulässig ist. 

(5) Soweit für steuerliche Zwecke erforderlich, ist eine Einnahmen-/

Überschussrechnung in Euro nach steuerlichen Vorschriften zu er-

stellen.

(6) Allen Gesellschaftern ist der Jahresbericht und, soweit Einkünfte in 

einer Überschuss-Einkunftsart ermittelt werden sollen, die Ermitt-

lungsgrundlage für die Überschussermittlung zur Verfügung zu 

stellen. 

§ 16 Auszahlungen

(1) Auszahlungen an die Gesellschafter erfolgen nach Bildung einer an-

gemessenen Liquiditätsreserve nach Maßgabe von Abs. 2 nach der 

Beteiligungsquote (§ 8 Abs. 1), vorausgesetzt:

a) es liegt eine schriftliche Mitteilung der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft vor, in der diese bestätigt, dass die Liquiditätslage der 

Gesellschaft der Durchführung der Auszahlung nach ihrer Auf-

fassung nicht entgegensteht, und

b) es liegt eine Kontroll- und Freigabemitteilung der beauftragten 

Verwahrstelle vor, in der diese bestätigt, dass die gesamte ge-

plante Auszahlung vom Bankkonto der Gesellschaft erfolgen 

kann, und

c) es besteht keine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber ei-

nem Dritten, beispielsweise aufgrund oder im Zusammenhang 

mit einer Regelung eines Finanzierungs- und/oder Sicherhei-

tenvertrags, den die Gesellschaft mit diesem Dritten abge-

schlossen hat, die Auszahlung nicht oder nicht in voller Höhe 

vorzunehmen.

(2) Die Gesellschaft bildet jeweils eine im jeweiligen Geschäftsjahr an-

gemessene Liquiditätsreserve nach Maßgabe der diesbezüglichen 

Regelungen in den Anlagebedingungen.

(3) Die Auszahlungen an die Gesellschafter sollen jährlich bis März für 

das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr erfolgen; erstmals bis 

März 2020 zeitanteilig für das Rumpfgeschäftsjahr 2019.

(4) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass die Aus-

zahlungen abweichend von Abs. 3 ganz oder teilweise zu anderen 

Zeitpunkten erfolgen, jedoch nicht häufiger als einmal im Kalender-

halbjahr.

(5) Die Auszahlungen erfolgen auf das vom jeweiligen Gesellschafter in 

der Beitrittserklärung angegebene Konto. Sämtliche Fremdkosten, 

die im Zusammenhang mit den Auszahlungen durch einen Gesell-

schafter verursacht worden sind (z.  B. Kosten für Kontoführung, 

Rückbuchungen, weitere Bankgebühren), sind vom jeweiligen Ge-

sellschafter zu tragen und werden mit der Auszahlung verrechnet. 

Eine Änderung der Kontoverbindung muss der Gesellschaft spätes-

tens zehn Tage vor dem Auszahlungstermin schriftlich mitgeteilt 

werden.

(6) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, 

vor Auszahlungen eine Verrechnung mit etwaigen der Kapitalver-

waltungsgesellschaft bekannten Forderungen der Gesellschaft ge-

gen den betreffenden Gesellschafter (vgl. § 29 (Ausgleichverpflich-

tung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile, sonstige Schäden)) 

durchzuführen.

(7) Soweit Auszahlungen zu einer Rückzahlung der im Handelsregister 

eingetragenen Haftsummen (»Einlagenrückgewähr«) führen oder 

soweit ein Gesellschafter Gewinnanteile entnimmt, während sein 

Kapitalanteil durch Verluste unter den Betrag der geleisteten 

Haftsumme herabgemindert ist, oder soweit durch die Entnahme 

sein Kapitalanteil unter den Betrag der Haftsumme herabgemindert 

wird, kann dies zum Wiederaufleben der persönlichen Haftung der 

Gesellschafter gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft bis zur 

Höhe der jeweiligen Haftsumme gemäß §§ 171 Abs. 1, 172 Abs. 4 

HGB führen. Eine Auszahlung, die den Wert der Pflichteinlage unter 

den Betrag der Haftsumme herabmindert, darf nur mit schriftlicher 

Zustimmung des betroffenen Anlegers erfolgen. Der betroffene 

Anleger ist vor seiner Zustimmung auf das damit einhergehende 

Haftungsrisiko in jedem Einzelfall hinzuweisen und um seine Zu-

stimmung zu einer entsprechenden Auszahlung zu ersuchen.

(8) Soweit den Auszahlungen keine auszahlungsfähigen Jahresüber-

schüsse (positiver Ergebnisvortrag) gegenüberstehen, mindern 

diese Auszahlungen die Pflichteinlagen und führen zu einer ent-

sprechenden Kapitalherabsetzung.

(9) Für den Zeitraum vom Beginn der Platzierung nach § 7 Abs. 1 bis zum 

Ende des Geschäftsjahres in dem die Platzierung endet (Anfängli-

che Verteilungsphase), richtet sich die Ermittlung der individuellen 

Auszahlungen vorrangig nach § 18 Abs. 2 (Sonderregeln für die An-

fängliche Verteilungsphase).

§ 17 Ergebnisverteilung

(1) Das im festgestellten Jahresabschluss ermittelte Ergebnis wird von 

der Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß den Regelungen in §  8 

(Einlagen, Haftsumme und Gesellschafterkonten) auf die Gesell-

schafterkonten verbucht. Die Verteilung unter den Gesellschaftern 

erfolgt nach dem Verhältnis der Beteiligungsquoten (§ 8 Abs. 1).

In der Anfänglichen Verteilungsphase richtet sich die Ergebnisver-

teilung vorrangig nach § 18 Abs. 3 (Sonderregeln für die Anfängli-

che Verteilungsphase).

(2) Die Ergebniszuweisung begrenzt nicht die Höhe der Auszahlungen 

nach §  16 (Auszahlungen); diese können nach Maßgabe der nach-

folgenden Regelungen auch in Jahren erfolgen, in denen keine aus-

zahlungsfähigen Jahresüberschüsse (positiver Ergebnisvortrag) 

gegenüberstehen.



101QUARTIER WEST, DARMSTADT Stand 14.09.2018 GESELLSCHAFTSVERTRAG (ANLAGE II) l

§ 18 Sonderregeln für die Anfängliche Verteilungsphase

(1) In der Anfänglichen Verteilungsphase gelten bezüglich der Auszah-

lungen und der Ergebnisverteilung folgende, gegenüber §§ 16 und 

17 vorrangige Sonderregelungen:

(2) Sonderregeln für die Auszahlungen

a) Die Höhe der Auszahlungen an einen Gesellschafter aus dem Li-

quiditätsüberschuss der Anfänglichen Verteilungsphase hängt 

von der Beteiligungsquote (§ 8 Abs. 1) unter Annahme der Voll-

platzierung und von der Beteiligungsdauer des jeweiligen Ge-

sellschafters ab dem 01.02.2019 bis zum Ende eines jeden Ge-

schäftsjahres, das in der Anfänglichen Verteilungsphase endet, 

ab.

b) Überträgt der Treuhandkommanditist oder der Platzierungsga-

rant einen eigenen Anteil auf einen neu beitretenden Gesell-

schafter, stehen die Auszahlungen bezogen auf den Anteil pro 

rata temporis dem Treuhandkommanditisten bzw. dem Platzie-

rungsgaranten bis zum Übertragungszeitpunkt zu. Entspre-

chend kürzt sich der Anspruch der neu beitretenden Gesell-

schafter auf die Auszahlung. Gleiches gilt für den Fall, dass der 

Treuhandkommanditist oder der Platzierungsgarant einen eige-

nen Anteil aufgrund des Beitritts eines Treugebers entspre-

chend mindert.

c) Der Auszahlungsanspruch des Treuhandkommanditisten oder 

Platzierungsgaranten entsteht in dem Jahr, in dem die übrigen 

Gesellschafter die Auszahlungen für die Anfängliche Vertei-

lungsphase erhalten. Eine Rückzahlungspflicht im Verlustfall 

besteht nicht.

(3) Sonderregeln für die Ergebnisverteilung

a) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Vertrags über die Ver-

mittlung des Eigenkapitals einen Betrag in Höhe des von den 

beitretenden Gesellschaftern geleisteten Ausgabeaufschlags 

als zusätzliche Eigenkapitalvermittlungsgebühr zu zahlen. Die-

ser Ausgabeaufschlag wird dem jeweiligen Gesellschafter im 

Rahmen der Ergebnisverteilung vorab zugerechnet und auf sei-

nem Kapitalkonto II gebucht.

b) Die Gesellschafter haben in Höhe der Auszahlungen, die sie für 

den Zeitraum der Anfänglichen Verteilungsphase nach §  18 

Abs. 2 erhalten haben, einen entsprechenden Anspruch auf eine 

Ergebnis-Vorabzuweisung. Die Ergebnis-Vorabzuweisung er-

folgt im Jahr der Auszahlung zusammen mit der Verteilung des 

Jahresergebnisses, unabhängig davon, ob bereits ein auszah-

lungsfähiger Jahresüberschuss (positiver Ergebnisvortrag) aus-

gewiesen wird. Der Geschäftsführende Kommanditist ist ohne 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung ermächtigt, die 

Ergebnis-Vorabzuweisung auch abweichend von Satz 1 im ers-

ten Geschäftsjahr nach der Anfänglichen Verteilungsphase oder 

im ersten Jahr eines Überschusses zu berücksichtigen.

c) Das nach Vorabzurechnung gemäß lit. a) verbleibende Jahreser-

gebnis der Gesellschaft wird auf die Gesellschafter im Verhältnis 

ihrer Beteiligungsquoten (§ 8 Abs. 1) und fiktiv unter der Annah-

me einer Vollplatzierung verteilt. Die Zurechnung des laufenden 

Ergebnisses beginnt ab dem jeweiligen Beitrittszeitpunkt und 

ggf. abweichend von Beteiligungsquoten, solange bis das Er-

gebnis des Gesellschafters nach Satz 1 dieses Absatzes insge-

samt erreicht ist. Soweit Ergebnisanteile nach Satz 1 und 2 nicht 

auf die beigetretenen Gesellschafter zugerechnet werden kön-

nen, werden diese vorläufig dem Anteil und dem entsprechen-

den Kapitalkonto des Treuhandkommanditisten zugewiesen. 

d) Am Ende der Anfänglichen Verteilungsphase werden zum 

 Zwecke der quotalen Ergebnis-Gleichverteilung die vorläufig 

auf den Treuhandkommanditisten zugewiesenen Ergebnis-

anteile oder eventuell bestehende und noch nicht an die Treu-

geber verteilten weiteren Ergebnisvorträge so verteilt, dass alle 

Gesellschafter unabhängig vom Zeitpunkt ihres Beitritts im Ver-

hältnis ihrer Beteiligungsquoten (§ 8 Abs. 1) bei Vollplatzierung 

am Gesamtergebnis der Gesellschaft, unter Einbeziehung even-

tueller Ergebnisvorträge und Berücksichtigung etwaiger Ergeb-

nisvorabzuweisungen (§ 18 Abs. 3), gleich beteiligt sind. 

e) Soweit der Treuhandkommanditist oder der Platzierungsgarant 

nach der Anfänglichen Verteilungsphase weiter eigene Anteile 

auf Gesellschafter überträgt oder aufgrund von Beitritten seine 

Beteiligung entsprechend vermindert, übernehmen die neuen 

Gesellschafter die Ergebnisvortragskonten entsprechend ihren 

Beteiligungsquoten.

§ 19 Steuerliche Ergebnisverteilung

(1) Die Regelungen über die Ergebnisverteilung nach §  17 und §  18 

 gelten vorbehaltlich zwingender Regeln auch für die steuerliche 

 Ergebnisverteilung.

(2) Abweichungen zwischen der handelsrechtlichen Gewinnermittlung 

der Gesellschaft und der steuerlichen Ergebnisberechnung als 

Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten sollen vor-

behaltlich Abs. 3 die relativen Ergebnisse der Gesellschafter unter 

Einschluss der quotalen Gleichbehandlung im größtmöglichen 

 Umfange unberührt lassen.

(3) Soweit die Beteiligung an der Gesellschaft in einem Gewerbebetrieb 

gehalten wird, wird die Ergebnisermittlung der jeweiligen Gesell-

schafter zusätzlich nach gewerblichen Grundsätzen vorgenommen 

und diesem Gesellschafter mitgeteilt. Hierzu wird die Kapital-

verwaltungsgesellschaft von dem jeweiligen Gesellschafter bevoll-

mächtigt, einen Steuerberater zu beauftragen, der die in Satz 1 be-

schriebene erweiterte Ergebnisermittlung erstellt und dem Anleger 

mitteilt. Die hierfür entstehenden Kosten können dem Gesellschaf-

ter in Rechnung gestellt werden. Die erweiterte Ergebnisermittlung 

und Mitteilung nimmt an der Gleichbehandlung von Gesellschaf-

tern nicht teil. 

(4) Bei den Gesellschaftern anfallende und steuerlich relevante 

 Sonderwerbungskosten und Sondereinnahmen bzw. Sonder-

betriebsausgaben und Sonderbetriebseinnahmen sind bis spätes-

tens zum 31. März des Folgejahres der Gesellschaft ohne besondere 

Aufforderung bekannt zu geben. Für eine Berücksichtigung später 

zugehender Mitteilungen kann von Seiten der Gesellschaft keine 

Gewähr übernommen werden. In Fällen von Nachmeldungen ist die 

Gesellschaft berechtigt, den verursachenden Gesellschafter mit 

zusätzlich bei ihr entstandenen Verwaltungskosten gemäß §  29 

(Ausgleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile 

und sonstige Schäden) zu belasten und diese gemäß § 16 Abs. 6 zu 

verrechnen.

§ 20 Vergütungen der KVG und der Gesellschafter

(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung der 

Gesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,651  % 
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(inklusive Umsatzsteuer) der Bemessungsgrundlage. Dabei beträgt 

die Mindestvergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft für den 

Zeitraum von nicht mehr als zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der 

Fondsauflage mindestens 190.000  Euro p. a. (inklusive Umsatz-

steuer).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, auf die jährliche 

Vergütung quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 

aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind 

nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwerts auszuglei-

chen.

(2) Der persönlich haftende Gesellschafter erhält als Entgelt für seine 

Haftungsübernahme eine jährliche Vergütung (inklusive Umsatz-

steuer) in Höhe von 0,011 % der Bemessungsgrundlage (vgl. Abs. 4) 

im jeweiligen Geschäftsjahr, maximal jedoch 3.272,50 Euro.

(3) Der Geschäftsführende Kommanditist erhält als Entgelt für seine 

Geschäftsführungstätigkeit eine jährliche Vergütung (inklusive 

Umsatzsteuer) in Höhe von 0,011 % der Bemessungsgrundlage (vgl. 

Abs. 4) im jeweiligen Geschäftsjahr, maximal jedoch 3.272,50 Euro.

(4) Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Vergü-

tungen gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert der Gesell-

schaft im jeweiligen Geschäftsjahr.

Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für 

die Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am Ende 

des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

(5) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält für die Veräußerung der 

Immobilien eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1,19  % des Ver-

kaufspreises der Immobilien bzw. bei Veräußerung im Rahmen eines 

Share Deals in Höhe von 1,19 % des diesem zugrunde liegenden Im-

mobilienwerts.

(6) Soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, verstehen sich die in 

§ 20 genannten Vergütungen inklusive Umsatzsteuer in Höhe des 

aktuell gültigen Steuersatzes von 19 %, soweit die jeweilige Vergü-

tung der Umsatzsteuer unterliegt. Bei einer Änderung des gesetzli-

chen Umsatzsteuersatzes werden die genannten Bruttobeträge 

bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst.

(7) Die Ansprüche auf die in Abs. 1 bis 3 genannten Vergütungen ent-

stehen jeweils am 30. Dezember eines Jahres, erstmals für das 

Rumpf-Geschäftsjahr 2019 und werden mit Entstehen zur Zahlung 

fällig. In Rumpfgeschäftsjahren sind die Vergütungen zeitanteilig 

zu zahlen.

VIII. Gesellschafterrechte und –pflichten

§ 21 Gesellschafterrechte und -pflichten

(1) Jedem Gesellschafter stehen die Rechte aus §  166 HGB zu. Jeder 

Gesellschafter kann gemäß § 166 Abs. 1 HGB zur Prüfung des Jah-

resabschlusses Auskunft verlangen und hierzu die Bücher und 

Schriften der Gesellschaft in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 

zu üblichen Geschäftszeiten einsehen. Der Prüfungszweck be-

stimmt Inhalt und Umfang des Einsichtsrechts. Eine Übersendung 

von Unterlagen ist zur Sicherung der Vertraulichkeit nicht geschul-

det. Die Mitgesellschafter sind vor einer Kenntnisnahme ihrer per-

sonenbezogenen Daten – soweit gesetzlich oder durch Rechtspre-

chung nicht zwingend anders geregelt  –  durch den Einsicht 

nehmenden Gesellschafter zu schützen (Datenschutz).

(2) Die Gesellschafter können das Informations- und Kontrollrecht 

selbst ausüben oder durch einen von berufs wegen zur Verschwie-

genheit verpflichteten Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirt-

schaftsprüfer auf eigene Kosten wahrnehmen. 

(3) Alle Gesellschafter haben über vertrauliche Angaben und Geheim-

nisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsge-

heimnisse, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren.

(4) Die Gesellschafter unterliegen, soweit gesetzlich zulässig, keinem 

Wettbewerbsverbot.

(5) Die Informations- und Kontrollrechte nach diesem § 21 stehen auch 

den Treugebern unmittelbar und einzeln zu.

(6) Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, persönliche Daten der 

Treugeber im gleichen Umfang Mitgesellschaftern zur Durchset-

zung gesellschaftsvertraglicher Rechte zur Verfügung zu stellen, 

wie sie bei unmittelbarer Gesellschafterstellung der Treugeber den 

Mitgesellschaftern zur Verfügung stehen. Stellt der Treuhandkom-

manditist die Daten allgemein oder im Einzelfall, beispielsweise in 

Fällen eines unberechtigten Herausgabeverlangens, nicht zur Ver-

fügung, ist er verpflichtet, auf Einberufung einer Gesellschafter-

versammlung oder auf einen Beschluss im schriftlichen Verfahren 

gerichtete Anträge von Gesellschaftern den Treugebern unverzüg-

lich bekannt zu machen.

(7) Die Gesellschafter sind verpflichtet, entsprechend §  19 Abs.  4 die 

bei ihnen anfallenden und steuerlich relevanten Sonderwerbungs-

kosten und Sondereinnahmen bzw. Sonderbetriebsausgaben und 

Sonderbetriebseinnahmen bis spätestens zum 31. März des Folge-

jahres der Gesellschaft ohne besondere Aufforderung bekannt zu 

geben.

§ 22 Verfügungen über Gesellschaftsanteile

(1) Jeder Gesellschafter kann mit Zustimmung eines Geschäftsführen-

den Gesellschafters oder des Treuhandkommanditisten seine Be-

teiligung ganz oder teilweise übertragen, belasten oder in sonstiger 

Weise, etwa durch Schenkung, Veräußerung oder Verpfändung, da-

rüber verfügen (Verfügung). Darüber hinaus ist die Einräumung von 

Unterbeteiligungen mit schriftlicher Zustimmung eines Geschäfts-

führenden Gesellschafters zulässig. Die Bestellung eines Nieß-

brauchs an einem Gesellschaftsanteil ist unzulässig.

(2) Eine Verfügung über einen Gesellschaftsanteil ist grundsätzlich nur 

mit Wirkung zum 31. Dezember eines jeden Jahres möglich. Die Ge-

schäftsführenden Gesellschafter sind einzeln dazu berechtigt, nach 

freiem Ermessen hiervon Ausnahmen zuzulassen.

(3) Die nach Abs. 1 erforderliche Zustimmung kann nur aus wichtigem 

Grund versagt werden. Ein wichtiger Grund liegt u. a. vor, wenn

 − die Verfügung zugunsten einer Person (d. h. zugunsten einer na-

türlichen Person, einer juristischen Person bzw. einer Gesell-

schaft) erfolgen soll, die nach den Maßgaben dieses Vertrags 

von einer Beteiligung ausgeschlossen ist,

 − der Gesellschaft die Legitimation des Verfügungsempfängers 

nicht ausreichend nachgewiesen wurde,

 − eine Identifikation des Verfügungsempfängers nach den Vorga-

ben des Geldwäschegesetzes nicht erfolgt ist oder eine Kunde-

nannahmeprüfung negativ verlaufen ist, 

 − die Verfügung zugunsten einer Person (d. h. zugunsten einer na-

türlichen Person, einer juristischen Person bzw. einer Gesell-

schaft) erfolgen soll, die durch den konkreten Erwerb eine Be-
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teiligung von insgesamt 25% oder mehr an der Gesellschaft 

erwerben würde oder deren Beteiligung an der Gesellschaft sich 

durch den Erwerb auf 25% oder mehr erhöhen würde, oder

 − durch die Verfügung der Gesellschaft und/oder ihren Gesell-

schaftern Nachteile drohen.

(4) Eine Übertragung oder die Einräumung einer Unterbeteiligung ist 

im Übrigen nur zulässig, soweit dadurch keine Gesellschaftsanteile 

entstehen, deren Beteiligungshöhe nicht mindestens 10.000  Euro 

beträgt und durch 1.000 Euro ohne Rest teilbar ist. Ferner darf die 

Verfügung nur zugunsten einer Person oder Gesellschaft erfolgen, 

die nicht gemäß § 6 Abs. 1 bis 3 von einer Beteiligung an der Gesell-

schaft ausgeschlossen ist. 

(5) Bei einer Verfügung über einen Anteil tragen der verfügende Ge-

sellschafter sowie der Erwerber die damit verbundenen und nach-

gewiesenen notwendigen Auslagen der Gesellschaft sowie der Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft bis zu insgesamt 5 % des nach § 168 

Abs.  1 KAGB ermittelten Anteilswerts im entsprechenden Ge-

schäftsjahr. Zu den notwendigen Auslagen gehören insbesondere 

Rechts- und Steuerberatungskosten sowie der Ersatz des durch die 

Verfügung der Kapitalverwaltungsgesellschaft entstehenden Auf-

wands, jeweils zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

(6) Die Bestimmungen dieses § 22 gelten nicht für Umwandlungen ei-

ner Rechtsstellung als Treugeberkommanditist in eine Rechtsstel-

lung als Direktkommanditist gemäß § 7 Abs. 11.

(7) Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen sind der Treuhand-

kommanditist und der der Gesellschaft als Gesellschafter beigetre-

tene Platzierungsgarant jederzeit ohne Zustimmung der Geschäfts-

führenden Gesellschafter berechtigt, ihre Gesellschaftsanteile 

ganz oder teilweise auf vorhandene Gesellschafter oder Drit-

te – auch unterjährig – zu übertragen oder im Umfang der Anteile 

neu beitretender Anleger herabzusetzen.

IX.  Ausscheiden von Gesellschaftern und 
 Auflösung der Gesellschaft

§ 23 Ausscheiden aus wichtigem Grund, Ausschluss

(1) Ein Gesellschafter kann seine Beteiligung an der Gesellschaft nur 

außerordentlich aus wichtigem Grund gegenüber der Gesellschaft 

kündigen.

(2) Die außerordentliche Kündigung eines Gesellschafters erfolgt 

durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft. Für die Rechtzei-

tigkeit der außerordentlichen Kündigung ist der Tag der Aufgabe 

des Kündigungsschreibens bei der Post maßgeblich.

(3) Die außerordentliche Kündigung eines persönlich haftenden Ge-

sellschafters wird erst wirksam, wenn ein anderer persönlich haf-

tender Gesellschafter bestimmt oder in die Gesellschaft aufgenom-

men worden ist. Die außerordentliche Kündigung eines 

Geschäftsführenden Kommanditisten wird zur Wahrung der vermö-

gensverwaltenden Qualifikation der Gesellschaft nicht wirksam, 

bevor gemäß § 26 (Austausch und Ausscheiden der Geschäftsfüh-

renden Gesellschafter) eine andere juristische bzw. natürliche Per-

son als geschäftsführender Kommanditist in die Gesellschaft auf-

genommen worden ist. Hat die Gesellschaft zwei oder mehr 

geschäftsführende Kommanditisten, so ist die außerordentliche 

Kündigung eines oder mehrerer Geschäftsführenden Kommanditis-

ten auch mit sofortiger Wirkung möglich, sofern mindestens ein 

Geschäftsführender Kommanditist in der Gesellschaft verbleibt.

(4) Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund aus der Gesellschaft 

ausgeschlossen werden. Vorbehaltlich der nachstehenden Rege-

lungen ist ein Ausschluss nur aufgrund eines Gesellschafterbe-

schlusses zulässig. Betrifft ein solcher Ausschluss einen Geschäfts-

führenden Gesellschafter, so gilt Abs. 3 sinngemäß.

(5) Ein Gesellschafter kann durch schriftliche Erklärung der Geschäfts-

führenden Gesellschafter nach vorheriger Mahnung aus der Gesell-

schaft ausgeschlossen werden, wenn

 − er die Voraussetzungen nach § 6 nicht mehr erfüllt oder ausrei-

chend nachweist oder

 − er Daten und Angaben, zu deren Mitteilung er nach Gesetz oder 

diesem Vertrag verpflichtet ist, nicht richtig, nicht ausreichend 

oder nicht rechtzeitig nachweist oder

 − er zahlungsunfähig wird.

Die Gesellschafter ermächtigen und bevollmächtigen die Ge-

schäftsführenden Gesellschafter unter Befreiung von den Be-

schränkungen des § 181 BGB unwiderruflich, in einem solchen Fall 

einen Gesellschafter nach eigenem Ermessen aus der Gesellschaft 

auszuschließen.

(6) Ein Gesellschafter scheidet ohne Gesellschafterbeschluss mit 

 sofortiger Wirkung aus der Gesellschaft aus, wenn über sein Ver-

mögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung 

desselben mangels Masse abgelehnt wird oder ein entsprechendes 

Verfahren nach einer anderen Rechtsordnung stattfindet. Dies gilt 

auch uneingeschränkt nach Auflösung der Gesellschaft. Betrifft ein 

entsprechender Vorgang einen Geschäftsführenden Gesellschafter, 

so gilt Abs. 3 sinngemäß.

(7) Ein Gesellschafter, dessen Gesellschaftsanteil oder sonstige pfänd-

bare Ansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis von einem Gläubi-

ger gepfändet worden sind, scheidet nach Ablauf von drei Monaten, 

gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Pfändung an, 

aus der Gesellschaft aus, wenn es ihm binnen dieser Frist nicht ge-

lingt, die Aufhebung der Pfändung zu bewirken. Diese Regelung gilt 

ebenfalls uneingeschränkt nach Auflösung der Gesellschaft wäh-

rend der Liquidation.

(8) § 133 Abs. 1 HGB gilt für die Gesellschaft nicht. Ein Gesellschafter 

kann mit Gesellschafterbeschluss aus der Gesellschaft ausge-

schlossen werden, wenn er Anlass gegeben hat, dass die Auflösung 

der Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß §  133 HGB verlangt 

werden könnte. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit qualifi-

zierter Mehrheit zu fassen. Der betroffene Gesellschafter hat hier-

bei kein Stimmrecht.

(9) Als Abfindung erhält der gemäß Abs. 1 bis 6 ausscheidende Gesell-

schafter den nach Abs.  13 bis 18 ermittelten Wert seiner Beteili-

gung. Schuldner der Abfindung ist die Gesellschaft.

(10) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind seitens eines ausschei-

denden Gesellschafters und aller anderen Gesellschafter ermäch-

tigt und unter Befreiung von den Beschränkungen des §  181 BGB 

bevollmächtigt, dessen Kommanditanteil auf sich oder einen oder 

mehrere durch sie zu benennende(n) Dritte(n) zu übertragen. Der 

Treuhandkommanditist hat, falls eine Übertragung an Dritte nicht 

erfolgt, das Recht, die Übertragung des Kommanditanteils an sich 

zu verlangen. Im Falle einer Übertragung des Kommanditanteils 

wird der übernehmende Gesellschafter oder Dritte Schuldner der 
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Abfindung gemäß Abs.  9. Die Übertragung des Kommanditanteils 

hängt davon ab, dass die Gesellschaft die Beträge, die sie im Falle 

der Abfindung hätte verrechnen können, vom ausscheidenden 

 Gesellschafter oder vom übernehmenden Gesellschafter bzw. 

 Dritten vor dem Übertragungsstichtag erhalten hat. Schuldner 

 eines negativen Werts seiner Beteiligung ist der ausscheidende 

 Gesellschafter.

(11) Im Übrigen bleiben Schadensersatzansprüche, insbesondere gemäß 

§  29 (Ausgleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nach-

teile, sonstige Schäden), unberührt.

(12) Der Kommanditanteil des ausscheidenden Gesellschafters wächst 

grundsätzlich den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer 

 bisherigen Beteiligung zu (Anwachsung).

Die sich daraus ergebenden Anpassungen (u. a. bei den Auszahlun-

gen, Prognosen und auch dem steuerlichen Ergebnis) wird die 

 Kapitalverwaltungsgesellschaft den Gesellschaftern im Rahmen 

des Jahresberichts darstellen.

(13) Einem ausscheidenden Gesellschafter steht als Entschädigung eine 

Abfindung in Geld zu, deren Höhe nach Maßgabe dieses Vertrags, 

insbesondere der Abs.  14 bis 18, ermittelt wird. Bis zu einer end-

gültigen Steuerfestsetzung kann die Gesellschaft von dem zur 

 Auszahlung kommenden Betrag einen sachgerecht geschätzten 

Einbehalt zurückbehalten. Die Modalitäten der Auszahlung und 

Verzinsung des Abfindungsguthabens bestimmen sich nach §  24 

(Auszahlung eines Abfindungsguthabens).

Unberührt vom Abfindungsanspruch des ausscheidenden Gesell-

schafters bleiben Ansprüche der Gesellschaft auf Schadens-

ersatz und Ersatz von Aufwendungen. Das Ausscheiden des Gesell-

schafters darf nicht zu einer Schlechterstellung der übrigen 

 Gesellschafter führen.

(14) Die Ermittlung des Wertes der Gesellschaft ist unverzüglich auf der 

Basis einer Auseinandersetzungsbilanz unter Berücksichtigung der 

Bilanzierungsvorschriften und der Bewertungsrichtlinie gemäß 

§ 169 KAGB auf den Stichtag des Ausscheidens zu veranlassen. Das 

Abfindungsguthaben entspricht dem Kapitalkonto des ausschei-

denden Gesellschafters zum letzten vorangegangenen Jahres-

abschlussstichtag unter Berücksichtigung des anteiligen Be-

wertungsunterschieds der beiden Stichtage sowie des anteiligen 

Ergebnisses vom 1. Januar bis zum Stichtag des Ausscheidens. Die 

Auseinandersetzungsbilanz und das Abfindungsguthaben des 

 ausscheidenden Gesellschafters sind vom steuerlichen Berater der 

Gesellschaft als Drittem im Sinne von §  317 BGB auf Kosten des 

Ausscheidenden aufzustellen bzw. zu ermitteln. 

Für die Berechnung des Wertes der Beteiligung kann der Jahres-

abschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres herangezogen 

werden (Vereinfachungsfunktion). Das anteilige Ergebnis vom 

1. Januar des Jahres, in dem ein Gesellschafter ausscheidet, bis zum 

Zeitpunkt seines Ausscheidens ist in vereinfachter Form dadurch zu 

ermitteln und dem Ergebnisvortragskonto V hinzuzurechnen oder 

davon abzuziehen, dass das Jahresergebnis auf die Zeit der Gesell-

schafterstellung und die Zeit nach Beendigung der Gesellschafter-

stellung zeitanteilig aufgeteilt wird. Darüber hinaus wird das Ver-

rechnungskonto III um eventuell. noch nicht gebuchte Vorgänge bis 

zum Zeitpunkt des Ausscheidens korrigiert.

Beträge, die der Gesellschafter der Gesellschaft nach §  29 (Aus-

gleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und 

sonstige Schäden) noch auszugleichen hat, sind zu berücksichtigen.

(15) Nach dem Ausscheiden eines Gesellschafters berühren Mehr- oder 

Minderergebnisse, die aufgrund einer Betriebsprüfung festgestellt 

werden, eine bereits vollzogene Auseinandersetzung nicht; sie 

 werden allein den verbleibenden Gesellschaftern entsprechend 

 ihrer Ergebnisbeteiligung zugerechnet.

(16) An einer etwaigen Liquidation (§  25 Auflösung und Liquidation), 

 deren Auflösungsbeschluss vor dem Zeitpunkt des Ausscheidens 

gefasst wurde, nimmt der kündigende Gesellschafter teil.

(17) Erkennt der ausscheidende Gesellschafter das gemäß Abs. 13 und 

14 ermittelte Abfindungsguthaben nicht an, so wird dieses ver-

bindlich von einem Schiedsgutachter festgelegt, den der Präsident 

der für den Sitz der Gesellschaft zuständigen Industrie- und 

 Handelskammer auf Antrag der Gesellschaft oder auf Antrag 

des  ausscheidenden Gesellschafters bestimmt, und der an die 

 Regelungen dieses Vertrags gebunden ist. Der Schiedsgutachter 

soll Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer und ein ausgewiesener 

Experte in der Bewertung von Anteilen an geschlossenen 

 Publikums-AIF oder Publikums-Kommanditgesellschaften sein. 

Die  Kosten des Schiedsgutachtens sind vom ausscheidenden 

 Gesellschafter zu tragen, sofern der Schiedsgutachter das Ab-

findungsguthaben unter Berücksichtigung einer Schwankungs-

breite von 10 % nach oben oder unten bestätigt; in allen anderen 

Fällen trägt die Gesellschaft die Kosten des Schiedsgutachtens 

(Schlichtungsfunktion). 

(18) Das Ausscheiden des Gesellschafters und die Auszahlung bzw. die 

Finanzierung des Abfindungsguthabens dürfen nicht zu einer 

 wesentlichen Beeinträchtigung der Tätigkeit der Gesellschaft oder 

zu einer Schlechterstellung der in der Gesellschaft verbleibenden 

Gesellschafter führen. 

(19) Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der ausgeschiedene 

 Gesellschafter nicht mehr für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

§ 24 Auszahlung eines Abfindungsguthabens

(1) Das Abfindungsguthaben ist in allen Fällen des §  23 (Ausscheiden 

aus wichtigem Grund, Ausschluss) erst bei Auflösung der Gesell-

schaft  –  spätestens jedoch fünf Jahre nach Ausscheiden aus der 

Gesellschaft  –  und Feststellung des Abfindungsguthabens zur 

 Zahlung fällig. Für den Zeitraum nach Ausscheiden des Gesellschaf-

ters bis zur Zahlung des Abfindungsguthabens ist der von der 

 Gesellschaft geschuldete Betrag angemessen zu verzinsen. Die 

Verzinsung wird von den Geschäftsführenden Gesellschaftern nach 

pflichtgemäßem Ermessen festgelegt und soll sich an einem für 

Spareinlagen üblichen Zinssatz orientieren; ist der Ertrag der 

 Gesellschaft geringer als der übliche Zinssatz für Spareinlagen, soll 

dieser niedrigere Satz als Orientierung dienen. Im Verzugsfall ist 

von der Gesellschaft der jeweils geschuldete Betrag mit 5 % p. a. zu 

verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 

ist dadurch nicht ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist zur vor-

zeitigen Ablösung berechtigt, ohne zur Zahlung eines Ausgleichs 

für entgangene Zinszahlungen verpflichtet zu sein.

(2) Bei Ausscheiden kann der Gesellschafter nicht die Sicherstellung 

der Zahlung des Abfindungsguthabens verlangen, wenn der Fällig-

keitstag gemäß Abs.  1 weniger als drei Jahre nach dem Tag des 

 Ausscheidens liegt. Liegt der Fälligkeitstag mehr als drei Jahre nach 

dem Tag des Ausscheidens oder wird die Dauer der Gesellschaft 
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 dergestalt verlängert, dass die Fälligkeit mehr als drei Jahre nach 

dem Tag des Ausscheidens liegt (sofern die Gesellschaft nicht 

 vorher aufgelöst wird), kann für die Zeit nach drei Jahren bis zum 

Auszahlungsdatum von der Gesellschaft Sicherheit verlangt werden, 

es sei denn, die aktuelle Liquiditäts- und Wirtschaftslage der 

 Gesellschaft lässt dies nicht zu oder diese würde nachhaltig be-

einträchtigt. Verlängert sich die Grundlaufzeit der Gesellschaft über 

den bei Ausscheiden des Gesellschafters vorgesehenen Zeitpunkt, 

berührt dies weder die Stellung von Sicherheiten noch führt dies zu 

einer Neukalkulation der Abfindung.

(3) Der ausscheidende Kommanditist hat keinen Anspruch auf Be-

freiung von einer etwaigen Haftung für bestehende Verbindlich-

keiten der Gesellschaft. Die Erfüllung des Abfindungsanspruchs des 

ausscheidenden Kommanditisten gilt nicht als Rückzahlung seiner 

Pflichteinlage und führt insofern nicht zum Wiederaufleben seiner 

Haftung auch § 172 Abs. 4 HGB.

(4) Falls eine Regelung in §§ 23, 24 und 29 Abs. 5 unwirksam sein sollte, 

soll nach dem übereinstimmenden Willen aller Gesellschafter der 

ausscheidende Gesellschafter, insbesondere im Interesse des 

 konzeptionellen Fortbestehens der Gesellschaft, ihrer Liquiditäts-

schonung und der Vermeidung von zusätzlichen Risiken und Nach-

teilen für die in der Gesellschaft verbleibenden Gesellschafter, die 

niedrigste zulässige Abfindung zum spätesten zulässigen Zeitpunkt 

erhalten.

§ 25 Auflösung und Liquidation

(1) Außer im Fall des §  27 Abs.  2, in dem die Liquidation ohne ent-

sprechenden Gesellschafterbeschluss erfolgt, kann die vorzeitige 

Auflösung der Gesellschaft nur mit qualifizierter Mehrheit 

 beschlossen werden. 

(2) Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführen-

den Gesellschafter oder durch einen von ihnen zu bestellenden 

Dritten und mit der Maßgabe, dass jeder Liquidator berechtigt ist, 

die Gesellschaft einzeln zu vertreten.

(3) Der Liquidator hat jährlich sowie auf den Tag, an dem die Ab wicklung 

beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den An-

forderungen des § 158 KAGB entspricht.

(4) Der Erlös aus der Verwertung des Vermögens der Gesellschaft wird 

dazu verwendet, zunächst die Verbindlichkeiten der Gesellschaft 

gegenüber Drittgläubigern und danach solche gegenüber den 

 Gesellschaftern auszugleichen. 

Die danach verbleibende Liquidität wird an die Gesellschafter nach 

der Beteiligungsquote (§ 8 Abs. 1) und unter Berücksichtigung aller 

Kapitalkonten ausgezahlt, wobei die Liquidatoren berechtigt sind, 

für etwaige Steuerlasten, sonstige drohende Verbindlichkeiten, 

insbesondere Gewerbesteuer auf Veräußerungsgewinne, die noch 

auf die Gesellschaft zukommen könnten, vorsorglich entsprechen-

de Beträge bis zur verbindlichen Klärung einzubehalten und 

 zunächst nicht auszuzahlen.

Eine Haftung des persönlich haftenden Gesellschafters für die 

 Erfüllung der Gesellschafterforderungen ist ausgeschlossen. Es 

entstehen keine Ausgleichsansprüche zwischen den Gesellschaf-

tern, soweit nach vollständiger Rückzahlung der Einlagen und nach 

Auszahlung des verbleibenden Erlöses die Kapitalkonten der Gesell-

schafter voneinander abweichen.

(5) Die Kommanditisten haften gemäß § 161 Abs. 3 KAGB nach Beendi-

gung der Liquidation nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

§ 26 Austausch und Ausscheiden der Geschäftsführenden Gesellschafter

(1) Der Geschäftsführende Kommanditist ist ohne Zustimmung der 

 übrigen Gesellschafter ermächtigt, einen neuen persönlich haften-

den Gesellschafter bei Ausscheiden des bisherigen persönlich 

 haftenden Gesellschafters zu gleichen Bedingungen in die Gesell-

schaft aufzunehmen.

(2) Der persönlich haftende Gesellschafter ist ohne Zustimmung der 

übrigen Gesellschafter ermächtigt, einen neuen Geschäftsführen-

den Kommanditisten bei Ausscheiden eines bisherigen Geschäfts-

führenden Kommanditisten zu gleichen Bedingungen in die Gesell-

schaft aufzunehmen.

§ 27 Austausch der Kapitalverwaltungsgesellschaft

(1) Kündigt die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Bestellungsvertrag 

oder erlischt die Befugnis der Kapitalverwaltungsgesellschaft als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB tätig zu sein, so 

haben die Geschäftsführenden Gesellschafter mit Zustimmung der 

BaFin unverzüglich eine neue Kapitalverwaltungsgesellschaft im 

Sinne des KAGB zu bestellen und mit dieser einen im Wesentlichen 

gleichlautenden Bestellungsvertrag abzuschließen.

(2) Versagt die BaFin ihre Zustimmung zur Bestellung einer nach Abs. 1 

benannten neuen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder kann eine 

neue Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht binnen angemessener 

Frist, längstens innerhalb eines Monats, bestellt werden, so ist die 

Gesellschaft nach Ablauf der Monatsfrist gemäß §  25 auch ohne 

entsprechenden Gesellschafterbeschluss zu liquidieren.

§ 28 Erbfall, Vollmacht

(1) Stirbt ein Gesellschafter, so wird die Gesellschaft mit seinen Erben 

oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt, sofern in deren Person 

kein  Ausscheidens- bzw. Ausschlussgrund (§  23 Ausscheiden 

aus  wichtigem Grund, Ausschluss) vorliegt. Die Erben haben sich 

auf   eigene Kosten durch Vorlage eines Erbscheins oder einer be-

glaubigten Abschrift des Testamentseröffnungsprotokolls mit 

 beglaubigter Testamentsabschrift zu legitimieren. Ein Vermächt-

nisnehmer hat des Weiteren die Abtretung des Kommanditanteils 

durch den/die Erben an ihn nachzuweisen.

Ein Testamentsvollstrecker hat sich auf Kosten des Nachlasses 

durch Vorlage des Originals oder einer Ausfertigung seines 

 Testamentsvollstreckerzeugnisses zu legitimieren. Die Gesellschaft 

darf denjenigen, der sich entsprechend als Erbe, Vermächtnis-

nehmer oder Testamentsvollstrecker ausweist, als Berechtigten 

 ansehen und den Anteil des Verstorbenen auf ihn umschreiben, ihn 

verfügen lassen und insbesondere mit schuldbefreiender Wirkung 

an ihn leisten.

Soweit das Registergericht weitere Nachweise fordert, sind diese 

beizubringen.

(2) Bis zur Vorlage eines nach Abs.  1 ausreichenden Erbnachweises 

 ruhen die Stimmrechte und sonstigen Gesellschafterrechte mit 

Ausnahme der Beteiligung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft. 

Die Gesellschaft ist während dieses Zeitraums berechtigt, Aus-

zahlungen oder sonstige Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung 

auf das der Gesellschaft zuletzt angegebene Konto des Erblassers 

zu leisten.

(3) Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstorbenen 

 Gesellschafters haben unverzüglich, auch ohne besondere Auf-

forderung durch die Gesellschaft, zur Wahrnehmung ihrer aus der 
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Beteiligung an der Gesellschaft folgenden Rechte für den Zeitraum 

bis zur Vorlage eines nach Abs. 1 ausreichenden Erbnachweises auf 

eigene Kosten einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestellen. 

Bis zur Bestellung gelten die Regelungen nach Abs.  2. Jeder 

 Gesellschafter bevollmächtigt und ermächtigt den Treuhand-

kommanditist bereits hiermit unwiderruflich und über den Tod 

 hinaus, alle ihm geboten erscheinenden Erklärungen für die 

 Erbengemeinschaft abzugeben und solche Handlungen vor-

zunehmen, die für die Fortführung der Gesellschaft, insbesondere 

für die Erfüllung registerrechtlicher und sonstiger Pflichten, der 

Mitwirkung aller Gesellschafter bedürfen. Die Erben haben bei einer 

Erbauseinandersetzung § 22 Abs. 4 zu beachten.

X. Sonstiges

§ 29 Ausgleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und 

sonstige Schäden

(1) Erleidet die Gesellschaft oder ein Gesellschafter einen Nachteil oder 

einen Schaden wie in Abs.  2 näher beschrieben (nachfolgend 

 Schaden), und ist ein solcher Schaden im Verhalten, in der Person 

oder der Sphäre eines Gesellschafters begründet, so sind der 

 Gesellschafter, im Erbfalle der/die Rechtsnachfolger, gegenüber der 

Gesellschaft als Gesamtschuldner zum Ausgleich verpflichtet. Die 

Geschäftsführenden Gesellschafter sind in diesem Fall berechtigt, 

den Schaden in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 5  % 

des Anteilswerts zu verlangen oder Auszahlungen einzubehalten 

bzw. zu verrechnen.

(2) Als Schaden gelten insbesondere Kosten und Steuern auf Ebene der 

Gesellschaft oder eines Gesellschafters, die durch einen Gesell-

schafter verursacht worden sind, (z.  B. Gewerbesteuer, Grund-

erwerbsteuer, Quellensteuern und Erbschaft- und Schenkung-

steuer (§ 7 Abs. 7 ErbStG)), auch durch künftige (auch rückwirkende) 

erst eintretende Gesetzesänderungen, z. B.

 − aufgrund von Verfügungen über Gesellschaftsanteile (§ 22), 

 − aufgrund eines Ausscheidens (§ 23),

 − im Zusammenhang mit einer Auflösung (§ 25), 

 − durch Erbfall (§  28) oder Wohnsitzwechsel (z.  B. Gebühren für 

eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt) oder

 − aufgrund der Person oder Rechtspersönlichkeit/Rechtsform 

 eines Gesellschafters, sei es als unmittelbarer oder mittelbarer 

Gesellschafter (z.  B. bei doppelstöckigen Personengesell-

schaften) beispielsweise im Falle einer Auflösung, und

 − solche Nachteile, entgangener Gewinn oder sonstige Schäden, 

die der Gesellschaft dadurch entstehen, dass ein Vertrags-

partner der Gesellschaft aufgrund von im Verhalten oder in der 

Person des Gesellschafters liegender Umstände, z. B. aufgrund 

dessen Vermögensverfalls oder seines steuerlichen Sitzes, 

 berechtigterweise Zahlungen an die Gesellschaft mindert, ganz 

oder teilweise zurückhält, zurückfordert oder Zahlungen an die 

Gesellschaft auf Grund inländischer oder ausländischer Steuern 

oder Abgaben vermindert werden.

(3) Die Gesellschaft hat dem Gesellschafter einen geeigneten Nach-

weis zur Begründung ihres Schadens vorzulegen. Soweit diese 

 Forderung im Fall der Auflösung oder bei Ausscheiden des Gesell-

schafters noch nicht konkret berechnet und vom Abfindungs-

guthaben abgezogen werden kann, sind die Geschäftsführenden 

Gesellschafter berechtigt, eine Sicherheit für die Ausgleichs-

forderung vom Gesellschafter zu verlangen bzw. einzubehalten; der 

Gesellschaft steht insoweit ein Aufrechnungsrecht zu.

(4) Kommt ein Gesellschafter mit einer nach diesem Gesellschafts-

vertrag geschuldeten Zahlung an die Gesellschaft, einen oder 

 mehrere übrige Gesellschafter, den Treuhandkommanditist oder die 

Kapitalverwaltungsgesellschaft in Verzug, hat er Verzugszinsen in 

gesetzlicher Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

 gemäß § 288 BGB zu entrichten.

(5) Der Anspruch auf Ausgleich eines Schadens wird mit seinem Ent-

stehen sofort fällig. Der zum Ausgleich Verpflichtete hat den 

 Schaden nach Aufforderung eines Geschäftsführenden Gesell-

schafters der Gesellschaft oder den verbleibenden Gesellschaftern 

unverzüglich zu erstatten. Die Gesellschaft ist zur Verrechnung/

Aufrechnung/zum Einbehalt entsprechend geschuldeter Beträge im 

Rahmen einer Ergebnisverteilung nach §  17, der Leistung eines 

 Abfindungsguthabens (§ 23 Abs. 13) wie auch der Auszahlung eines 

Liquidationsüberschusses nach §  25 (Auflösung und Liquidation) 

berechtigt.

(6) Eigene Kosten, die einem Gesellschafter aus Anlass seiner Be-

teiligung an der Gesellschaft entstehen oder die er insoweit selbst 

verursacht, sind von ihm selbst zu tragen. Dazu gehören insbe-

sondere Kosten für folgende Leistungen:

 − Kommunikations-, Rechts- und Steuerberatungs- sowie Reise-

kosten,

 − Kosten des Geldverkehrs (Bearbeitungs- und Bankgebühren),

 − Kosten für Bevollmächtigte und Sachverständige,

 − Beratung im Zusammenhang mit einer Gesellschafterinsolvenz,

 − Erlangung von Ansässigkeitsbescheinigungen,

 − Anträge beim Wohnsitz- oder Betriebsfinanzamt, die durch 

 individuelle Sachverhalte veranlasst sind,

 − Nachmeldung von individuellen Sonderbetriebseinnahmen 

und -ausgaben,

 − Beratung im Zusammenhang mit Anteilsübertragungen (z.  B. 

Veräußerungsgewinn und GewSt-Ermittlung).

§ 30 Datenschutz

Mit Annahme der Beitrittserklärung werden die in den Beitrittsunter-

lagen des Gesellschafters enthaltenen Daten, sowie solche Daten, die 

zukünftig im Zusammenhang mit der Beteiligung des Gesellschafters 

erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, durch die Gesellschaft, die 

Geschäftsführenden Gesellschafter, den Treuhandkommanditisten 

 sowie die mit der Begründung und Verwaltung der Beteiligung befassten 

Personen (dies sind insbesondere die KVG als AIF-Kapitalverwaltungs-

gesellschaft, der Treuhandkommanditist sowie deren Geschäftsbe-

sorger, die Verwahrstelle, die Vermittler, Vertriebskoordinatoren, 

 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und finanzierende Banken) in EDV- 

Anlagen gespeichert, verarbeitet, genutzt und unter den genannten 

Personen ausgetauscht. Sie werden ausschließlich zur Begründung und 

Verwaltung der Beteiligung des Gesellschafters und zu seiner Betreuung 

verwendet und nach Beendigung seiner Beteiligung gelöscht, soweit 

eine Aufbewahrung nach gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich ist. 

§ 21 Abs. 1 Satz 5 bleibt unberührt.

§ 31 Schlichtungsstelle/Ombudsverfahren

(1) Gesellschafter sind berechtigt, bei Streitigkeiten im Zusammen-

hang mit den Vorschriften des KAGB die Ombudsstelle für Sach-
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werte und Investmentvermögen e.V. anzurufen und gegen die 

 Gesellschaft ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Das Schlich-

tungsverfahren richtet sich nach den geltenden Regelungen der 

Verfahrensordnung Ombudsstelle für Sachwerte und Investment-

vermögen e.V. Die Verfahrensordnung ist derzeit über die Interseite 

www.ombudsstelle.com abrufbar. Sowohl die HANNOVER LEASING 

Treuhand GmbH als auch die HANNOVER LEASING Investment 

 GmbH nehmen an dem Streitbeilegungsverfahren vor dieser 

Schlichtungsstelle teil. 

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

(2) Geht eine Beteiligung an der Gesellschaft im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge auf einen neuen Gesellschafter über, so gelten die 

Regelungen dieser Schlichtungsvereinbarung auch für den neuen 

Gesellschafter. Ein ausscheidender Gesellschafter soll seinen 

Rechtsnachfolger auf das Bestehen dieser Regelung hinweisen.

§ 32 Schlussbestimmungen

(1) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen 

der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht im Gesetz 

 gerichtliche oder notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Dies 

gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieser Schriftform-

klausel selbst. Die Schriftform wird auch durch telekommunikative 

Übermittlung (u. a. Telefax, E-Mail) gewahrt. Auch eine von dem 

Gesellschaftsvertrag abweichende lang andauernde Übung hat 

 keine Änderung des Gesellschaftsvertrags zur Folge und begründet 

keine über den Gesellschaftsvertrag hinausgehenden Rechte der 

Gesellschaft, einzelner Gesellschafter oder der Geschäftsführung.

(2) Sollten Regelungen dieses Vertrags oder künftige Ergänzungen 

ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar 

sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später 

 verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-

gen des Vertrags nicht berührt. Das Gleiche gilt, soweit sich heraus-

stellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. 

 Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 

oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 

 gelten, die in rechtlich zulässiger Weise dem am nächsten kommt, 

was die Gesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn und 

Zweck des Vertrags gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss dieses 

Vertrags oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den 

Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit 

einer Regelung etwa auf einem in diesem Vertrag vorgesehenen 

Umfang der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht. In solchen 

Fällen tritt ein dem Gewollten möglichst nahekommendes rechtlich 

zulässiges Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) an 

die   Stelle des Vereinbarten. Die Vertragspartner verpflichten sich, 

an erforderlichen Klärungen des vertraglich Vereinbarten zur 

 Sicherung der durch diesen Vertrag vereinbarten Ziele und Zwecke 

nach Treu und Glauben mitzuwirken.

(3) Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

(4) Gerichtstand ist, soweit gesetzlich zulässig, München.

Pullach, den 13.07.2018

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH 

(Laurentius Rucker, Klaus Steixner)

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH 

(Marcus Menne, Michael Ruhl)

HANNOVER LEASING Treuhand GmbH

(Helmut Patschok, Paul Miki Walch)
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Treuhand- und Beteiligungs-
verwaltungsvertrag

Teil I: Treuhandauftrag

§ 1 Treuhandauftrag

§ 2 Zustandekommen und Widerruf des Treuhandauftrags

§ 3 Zurechnung der treuhänderischen Beteiligung

§ 4 Weisungsbefugnis

§ 5 Abtretung

§ 6 Empfangsbevollmächtigung

§ 7 Verfügung über die treuhänderisch gehaltene Beteiligung

§ 8 Folgen der Vertragsbeendigung

§ 9 Einräumung der Direktkommanditisten-Stellung

Teil II: Beteiligungsverwaltung

§ 10 Verwaltungsauftrag bei Direktkommanditisten-Stellung

Teil III:  Gemeinsame Bestimmungen für Treuhandauftrag und 

Beteiligungsverwaltung

§ 11 Vollmachten

§ 12 Vergütung

§ 13 Freistellung

§ 14 Haftung

§ 15 Dauer, Kündigung

§ 16 Erbfolge

§ 17 Ausscheiden des Treuhandkommanditisten

§ 18 Schlichtungs- und Ombudsvereinbarung

§ 19 Anlegerregister, Datenschutz

§ 20 Schlussbestimmungen

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag

zwischen

dem in der Beitrittserklärung zu der HL Quartier West Darmstadt GmbH 

& Co. geschlossene Investment-KG (Investmentgesellschaft) genannten 

Anleger (Anleger oder Treugeber)

und der

HANNOVER LEASING Treuhand GmbH (Treuhandkommanditist)

Vorbemerkung

(1) Der Anleger beteiligt sich an der Investmentgesellschaft, einem 

 geschlossenen inländischen Publikums-AIF im Sinne der §§ 1, 149 

ff., 261 ff. des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) mit dem in der 

Beitrittserklärung genannten Beteiligungsbetrag (Pflichteinlage) 

zunächst ausschließlich treuhänderisch nach Maßgabe dieses Ver-

trags als Treugeberkommanditist (Treugeber) über die HANNOVER 

LEASING Treuhand GmbH (Treuhandkommanditist). 

(2) Jeder Treugeber kann jederzeit nach seinem Beitritt die Über-

tragung der für ihn treuhänderisch gehaltenen Beteiligung an sich 

verlangen und damit die Beteiligung an der Investmentgesellschaft 

als Kommanditist direkt halten. In diesem Fall wird der Treuhand-

auftrag beendet und dieses Vertragsverhältnis mit dem Treu-

handkommanditisten als reiner Beteiligungsverwaltungsvertrag 

hinsichtlich des Gesellschaftsanteils fortgesetzt. 

(3) Soweit in diesem Vertrag (Treuhandvertrag) nichts anderes geregelt 

ist, gelten die Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Invest-

mentgesellschaft (Gesellschaftsvertrag) und der Anlagebedingun-

gen der Investmentgesellschaft (Anlagebedingungen) entsprechend. 

Der Gesellschaftsvertrag und die Anlagebedingungen liegen dem 

Anleger vor und sind Bestandteil dieses Vertrags.

(4) Die Treugeber bilden keine Gesellschaft im Sinne des BGB.

Teil I. Treuhandauftrag

§ 1 Treuhandauftrag

(1) Der Anleger erteilt dem Treuhandkommanditisten hiermit den Auf-

trag, nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrags sowie der Angaben in der Beitrittserklärung einen 

(Teil-)Kommanditanteil in Höhe des Beteiligungsbetrags an der 

 Investmentgesellschaft treuhänderisch im eigenen Namen, jedoch 

für Rechnung des Anlegers zu übernehmen, zu halten und zu 

 verwalten (Beteiligung als Treugeber).

(2) Sofern der Anleger die Umwandlung in eine Direktkommanditisten- 

Stellung wünscht und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt 

sind (vgl. §  9 »Einräumung der Direktkommanditisten-Stellung«), 

erteilt er dem Treuhandkommanditisten hiermit den Auftrag 

nach  Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen und der Be-

stimmungen des Gesellschaftsvertrags eine direkte Kommandit-

beteiligung in entsprechender Höhe in offener Stellvertretung 

für  den Anleger zu begründen und zu verwalten (Beteiligung als 

 Direktkommanditist). 

(3) In beiden vorgenannten Fällen wird der Treuhandkommanditist 

für den Anleger – soweit erforderlich auch in dessen Namen – die 

Geschäfte besorgen, die zur Durchführung dieses Auftrags 

 zwingend notwendig oder nach Ansicht des Treuhandkommanditis-

ten zweckmäßig sind. Die Anlegerbetreuung selbst ist dagegen 

nicht Gegenstand dieses Vertrags. 

(4) Die Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Ansprüche des 

 Anlegers aus der Beteiligung an der Investmentgesellschaft, ins-

besondere der Ansprüche auf Auszahlungen und auf Auszahlung 

einer Abfindung oder von Anteilen am Liquidationserlös, und die 

Ausübung der mit der Beteiligung verbundenen mitgliedschafts-

rechtlichen Ansprüche des Anlegers, insbesondere der Auskunfts- 

und Kontrollrechte, ist lediglich in dem in diesem Vertrag geregel-

ten begrenzten Umfang Aufgabe des Treuhandkommanditisten. 

Die Pflichten des Treuhandkommanditisten gehen in keinem 

Fall  über die Wahrnehmung derjenigen Rechte hinaus, die ihm in 

seiner  Eigenschaft als Kommanditist der Investmentgesellschaft 

zu stehen.

(5) Keine Aufgaben des Treuhandkommanditisten sind insbesondere:

a) die Prüfung der gemäß §  297 KAGB zu erstellenden Verkaufs-

unterlagen (Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingun-

gen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag, wesentliche 

Anlegerinformationen und ggf. letzter veröffentlichter Jahres-

bericht, etwaige Nachträge zum Verkaufsprospekt) sowie der 

weiteren Werbeunterlagen, 
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b) die Prüfung der wirtschaftlichen und steuerlichen Eignung 

des geschlossenen inländischen Publikums-AIF für den Anleger,

c) die Prüfung der Bonität der beteiligten Vertragspartner, 

d) die Prüfung der Mangelfreiheit und Geeignetheit der Ver-

mögensgegenstände bzw. deren Wirtschaftlichkeit,

e) die Überwachung der Geschäftsführung der Investmentgesell-

schaft,

f) die Weitergabe von Informationen an den Anleger außerhalb 

des  Informationsumfangs, die über die seinerseits erhaltenen 

Informationen der Geschäftsführung der Investmentgesell-

schaft hinausgehen sowie

g) die Wahrnehmung der individuellen steuerrechtlichen Interes-

sen des Anlegers mit Ausnahme der gesetzlich verpflichtenden 

Tätigkeiten (z.  B. Erstellung der einkommensteuerlichen Fest-

stellungserklärung).

Darüber hinaus ist der Treuhandkommanditist nicht berechtigt, für 

den Anleger Rechtsgeschäfte abzuschließen oder Handlungen vor-

zunehmen, die nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz nicht erlaubt 

sind oder einer Registrierung bedürfen.

§ 2 Zustandekommen und Widerruf des Treuhandauftrags

(1) Der Anleger ist an sein Vertragsangebot nach Unterzeichnung der 

Beitrittserklärung (Annahmefrist) für die Dauer von 90 Tagen ge-

bunden, es sei denn, er macht hinsichtlich der Beitrittserklärung 

fristgerecht von einem ihm zustehenden Widerrufsrecht Gebrauch. 

Im Falle des wirksamen Widerrufs sind dieser Vertrag und die mit-

telbare Beteiligung des Treugebers an der Investmentgesellschaft 

beendet und der Treugeber erhält bereits auf seine Beteiligung ge-

leistete Zahlungen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 

erstattet. 

(2) Dieser Treuhandvertrag kommt zustande, wenn dem Treugeber 

 binnen der Annahmefrist die Annahmeerklärung des Treuhand-

kommanditisten auf dem Postweg, per Telefax oder E-Mail zugeht. 

Ein Anspruch auf Annahme des Treuhandauftrags besteht nicht.

(3) Im Falle der Überzeichnung entspricht der Beteiligungsbetrag dem 

niedrigeren zugeteilten Betrag, der sich aus der Annahmeerklärung 

des Treuhandkommanditisten ergibt.

Die Pflichten des Treugebers und des Treuhandkommanditisten 

 unter diesem Treuhandvertrag sind aufschiebend bedingt auf den 

Ablauf der Frist jeweils gemäß § 7 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrags 

der Investmentgesellschaft.

(4) Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, die ihm vom Treugeber 

übertragenen Aufgaben auch für die anderen Treugeber, die ihn mit 

der Übernahme von Kommanditanteilen an der Investmentgesell-

schaft beauftragt haben oder beauftragen werden, zu übernehmen 

sowie Treuhand- und ähnliche Aufgaben bei anderen Investment-

gesellschaften und für andere Personen wahrzunehmen. Der 

 Anleger ist ferner damit einverstanden, dass der Treuhandkomman-

ditist einen Teil seiner Kommanditbeteiligung an der Investment-

gesellschaft für eigene Rechnung hält und verwaltet.

§ 3 Zurechnung der treuhänderischen Beteiligung

(1) Der Treuhandkommanditist hält die Treuhandbeteiligungen für die 

einzelnen Treugeber sowie die für eigene Rechnung gehaltene 

 Beteiligung im Außenverhältnis als einheitlichen Kommanditanteil. 

Er tritt nach außen im eigenen Namen auf. Er nimmt die Gesell-

schafterrechte und -pflichten der Treugeber gegenüber der Invest-

mentgesellschaft im Umfang der Beteiligung der Treugeber nach 

Maßgabe dieses Treuhandvertrags wahr. 

(2) Der Treuhandkommanditist handelt im Innenverhältnis ausschließ-

lich im Auftrag und für Rechnung des Treugebers. Der Treugeber hat 

im Innenverhältnis der Investmentgesellschaft und der Gesell-

schafter der Investmentgesellschaft zueinander die gleiche Rechts-

stellung wie ein Kommanditist. 

§ 4 Weisungsbefugnis

(1) Der Treuhandkommanditist unterliegt bei der Durchführung seiner 

Aufgaben jederzeit den Weisungen des Anlegers, wenn und soweit 

dieser Vertrag, der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesell-

schaft oder sonstige Rechtspflichten dem nicht entgegenstehen. 

Die Investmentgesellschaft wird mit der Einladung zu einer Gesell-

schafterversammlung konkrete Beschlussvorschläge zu den Be-

schlussgegenständen unterbreiten und den Anleger um Abstim-

mung oder Weisung bitten. Erteilt der Anleger nicht rechtzeitig eine 

Weisung, wird sich der Treuhandkommanditist mit den auf den 

 Anleger entfallenden Stimmen enthalten. Weisungen an den 

 Treuhandkommanditist hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts 

müssen schriftlich (per Post, per Telefax oder per E-Mail) erfolgen.

(2) Erhält der Treuhandkommanditist von verschiedenen Anlegern 

 unterschiedliche Weisungen oder Bevollmächtigungen zur 

 Stimmabgabe, hat er die dem weisenden Anleger zuzurechnenden 

Stimmen jeweils entsprechend der Weisung abzugeben (gespaltene 

Stimmabgabe).

§ 5 Abtretung

(1) Der Treuhandkommanditist tritt hiermit die Ansprüche aus der 

treuhänderisch gehaltenen Beteiligung auf den festzustellenden 

Gewinn, die zu beschließenden Barauszahlungen, den Liquidations-

erlös sowie auf dasjenige, was ihm im Falle seines Ausscheidens aus 

der Investmentgesellschaft zusteht (vermögensrechtliche An-

sprüche), an den Treugeber in dem Umfang ab, wie diese Ansprüche 

dem Treugeber nach Maßgabe dieses Vertrags zustehen. 

Die Abtretung ist auflösend bedingt durch eine gemäß §  5 Abs.  3 

und 4, § 8 (Folgen der Vertragsbeendigung) oder 9 (Einräumung der 

Direktkommanditisten-Stellung) erfolgte Beendigung des Treu-

handauftrags und die Übertragung der dem Treugeber zukommen-

den Kommanditbeteiligung auf diesen oder durch die vollständige 

Beendigung dieses Treuhandvertrags gemäß §  15 (Dauer, Kündi-

gung). 

Der Treugeber nimmt die auflösend bedingte Abtretung hiermit an.

(2) Der Treuhandkommanditist ist unwiderruflich ermächtigt, die an 

den Treugeber abgetretenen Ansprüche aus der Gesellschafts-

beteiligung im eigenen Namen einzuziehen. 

(3) Der Treuhandkommanditist tritt hiermit für den Fall seines drohen-

den Ausscheidens aus der Investmentgesellschaft, gleich aus 

 welchem Grund, den treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil 

an einen von den Geschäftsführenden Gesellschaftern der Invest-

mentgesellschaft zu benennenden neuen Treuhandkommanditis-

ten ab. Der neue Treuhandkommanditist übernimmt alle Rechte und 

Pflichten aus diesem Vertrag. Die Übertragung des Kommandit-

anteils ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung des neuen 

Treuhandkommanditisten als Kommanditist im Wege der Sonder-
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rechtsnachfolge in das Handelsregister. Entsprechendes gilt für 

den  Fall, dass Einzelvollstreckungsmaßnahmen durch Gläubiger 

des  Treuhandkommanditisten in den treuhänderisch gehaltenen 

Kommanditanteil durchgeführt werden. Der Treugeber nimmt die 

aufschiebend bedingte Übertragung hiermit an.

(4) Benennen die Geschäftsführenden Gesellschafter keinen neuen 

Treuhandkommanditisten für den Fall seines drohenden Aus-

scheidens aus der Investmentgesellschaft, so tritt der Treuhand-

kommanditist unter den in Abs.  1 genannten Bedingungen einen 

Anteil an seinem treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil 

an den Treugeber in Höhe des von ihm gezeichneten Beteiligungs-

betrags ab. Die Übertragung des Kommanditanteils ist auf-

schiebend bedingt durch die Eintragung des Treugebers als 

 Kommanditist im Wege der Sonderrechtsnachfolge in das Handels-

register. Der Treugeber nimmt die aufschiebend bedingte Über-

tragung hiermit an.

§ 6 Empfangsbevollmächtigung

(1) Die Anleger bestellen den persönlich haftenden Gesellschafter 

 gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft 

unter Verzicht auf Einzelbekanntgabe der Investmentgesellschaft 

als gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten im Sinne des §  183 

AO und verpflichten sich untereinander, Rechtsbehelfe oder 

 sonstige Rechtsmittel im Rahmen der deutschen Steuerver-

anlagung bzw. gesonderter Feststellungen für die Investment-

gesellschaft nur nach vorheriger Zustimmung des persönlich 

 haftenden Gesellschafters der Investmentgesellschaft und 

nur  durch den Steuerberater der Investmentgesellschaft ein-

zulegen,  auch   soweit sie persönlich (z.  B. hinsichtlich ihrer 

Sonderwerbungs kosten) betroffen sind. Dies gilt nicht, soweit in 

den Steuer erklärungen der Investmentgesellschaft von den 

Ergebnisver teilungsregelungen des Gesellschaftsvertrags der 

 Investmentgesellschaft abgewichen wird. 

Die Verpflichtung nach Satz 1 und die Empfangsvollmacht, die 

bei einem etwaigen Ausscheiden des persönlich haftenden Gesell-

schafters aus der Investmentgesellschaft ggf. zugunsten seines 

Rechtsnachfolgers zu erneuern ist, gelten unwiderruflich über die 

Gesellschaftszugehörigkeit hinaus, soweit Steuerbescheide und 

Verwaltungsakte betroffen sind, die für die Veranlagungszeiträume 

der Gesellschaftszugehörigkeit ergehen. Der persönlich haftende 

Gesellschafter kann die Empfangsbevollmächtigung ab dem Zeit-

punkt der Liquidation der Investmentgesellschaft durch Erklärung 

gegenüber der zuständigen Finanzbehörde mit der Folge wider-

rufen, dass die Zustellungen sodann an die Gesellschafter der 

 Liquidationsgesellschaft direkt erfolgen müssen; sie wird von die-

sem Recht nur auf der Basis eines entsprechenden Gesellschafter-

beschlusses der Investmentgesellschaft Gebrauch machen. 

(2) Soweit die Investmentgesellschaft auch im Ausland steuerpflichti-

ge Einkünfte oder Umsätze erzielt, mit ihrem Vermögen steuer-

pflichtig ist oder anderweitig steuerliche Pflichten der Investment-

gesellschaft oder von Gesellschaftern oder Anlegern der 

Investmentgesellschaft mit Blick nur auf die Gesellschafterstellung 

bestehen, gilt Abs. 1 entsprechend.

(3) Die Anleger sind ausdrücklich damit einverstanden, dass der 

 Treuhandkommanditist ihre Daten zum Zweck der Erstellung einer 

einheitlichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte dem 

 zuständigen Finanzamt weiterleitet. Ferner verzichten die Treu-

geber auf die Durchführung eines etwaigen von den anderen 

 Gesellschaftern der Investmentgesellschaft getrennten Fest-

stellungsverfahrens und bevollmächtigen den Treuhandkommandi-

tisten mit dem Recht der Unterbevollmächtigung, dem Finanzamt 

gegenüber Erklärungen zum Verfahren abzugeben.

§ 7 Verfügung über die treuhänderisch gehaltene Beteiligung

(1) Der Anleger kann über seine treuhänderisch gehaltene Beteiligung 

mit Zustimmung des Treuhandkommanditisten und unter zusätz-

licher entsprechender Anwendung der maßgeblichen Vorschriften 

des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft (insbeson-

dere § 22 Abs. 1 bis 5) verfügen. Vorbehaltlich in der Person eines 

neuen Treugebers liegender Gründe ist der Treuhandkommanditist 

verpflichtet, die Zustimmung zur Übertragung zu erteilen.

(2) Geht eine (treuhänderisch gehaltene) Kommanditbeteiligung an der 

Investmentgesellschaft im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf 

einen neuen Gesellschafter über, überträgt der ausscheidende 

 Gesellschafter seine Rechte und Pflichten aus diesem Treuhand-

vertrag. Der Treuhandkommanditist stimmt dieser Übertragung 

hiermit bereits jetzt zu.

§ 8 Folgen der Vertragsbeendigung

(1) Bei Beendigung dieses Vertrags durch Zeitablauf oder durch außer-

ordentliche Kündigung ist der Treuhandkommanditist verpflichtet, 

eine von ihm treuhänderisch gehaltene Beteiligung dem Treugeber 

in der Weise zur Übernahme anzubieten, dass er die Abtretung eines 

entsprechenden Teilkommanditanteils an den Treugeber oder an 

einen von diesem zu benennenden Dritten erklärt. Der Treugeber 

ist  auf Verlangen des Treuhandkommanditisten zur Annahme der 

Abtretung verpflichtet. 

(2) Der persönlich haftende Gesellschafter der Investmentgesellschaft 

ist nach § 3 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesell-

schaft bevollmächtigt, die notwendigen Anmeldungen zum 

 Handelsregister vorzunehmen. Der Anleger ist verpflichtet, dem 

persönlich haftenden Gesellschafter gesonderte Registervollmacht 

zur Anmeldung des Übergangs von Kommanditbeteiligungen, auch 

hinsichtlich der Anteile anderer Anleger, in notariell beglaubigter 

Form zu erteilen oder erteilen zu lassen.

(3) Kündigt der Treuhandkommanditist diesen Vertrag gemäß §  15 

Abs. 3, ist er in Abweichung von Abs. 1 berechtigt, die treuhände-

risch gehaltene Beteiligung des Treugebers gegen Zahlung des in 

§§ 23 Abs. 13 bis 19, 24 (Auszahlung eines Abfindungsguthabens) 

des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft festgelegten 

Betrags und Übernahme der Verpflichtungen des Treugebers als 

 eigene Beteiligung zu übernehmen, an einen Dritten zu übertragen 

oder mit der Investmentgesellschaft eine entsprechende Herab-

setzung seiner Kommanditeinlage zu vereinbaren; § 22 Abs. 4 des 

Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft bleibt unberührt.

(4) Aufwand (einschließlich Notar- und Gerichtsgebühren), der durch 

die Beendigung des Treuhandvertrags entsteht, trägt der Anleger, 

es sei denn, der Treuhandkommanditist hat die Beendigung zu ver-

treten. Der Anleger ist auch zum Ersatz des durch sein Ausscheiden 

verursachten Schadens verpflichtet.
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§ 9 Einräumung der Direktkommanditisten-Stellung

(1) Der Anleger kann, ohne dieses Vertragsverhältnis vollständig 

zu  kündigen, vom Treuhandkommanditisten jederzeit schriftlich 

verlangen, auf seine Kosten die treuhänderisch gehaltene 

 Be teiligung entsprechend § 7 (Verfügung über treuhänderisch ge-

haltene Beteiligung) an ihn zu übertragen und seine Eintragung 

als  Kommanditist in das Handelsregister der Investmentgesell-

schaft zu bewirken. In diesem Fall hat der Treuhandkommanditist 

die Kommanditbeteiligung des Anlegers nach Maßgabe von §  10 

(Verwaltungsauftrag bei Direktkommanditisten-Stellung) in 

 offener Stellvertretung zu verwalten. Für diesen Fall tritt der 

 Treuhandkommanditist bereits jetzt die für den Treugeber treu-

händerisch gehaltene Beteiligung aufschiebend bedingt auf die 

Eintragung des Treugebers als Kommanditist im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge im Handelsregister der Investmentgesellschaft an 

den Treugeber ab, der die Abtretung bereits hiermit annimmt. § 19 

Abs.  4 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft gilt 

entsprechend.

(2) Bei Einräumung der Direktkommanditisten-Stellung gemäß Abs. 1 

hat der Anleger eine umfassende über den Tod hinaus wirksame und 

unwiderrufliche Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter 

Form nach Maßgabe von § 7 Abs. 11 des Gesellschaftsvertrags der 

Investmentgesellschaft zur Verfügung zu stellen. Die hierfür an-

fallenden Kosten sind vom Anleger selbst zu tragen.

Teil II. Beteiligungsverwaltung

§ 10 Verwaltungsauftrag bei Direktkommanditisten-Stellung

(1) Mit Umwandlung der Beteiligung in eine Kommanditbeteiligung 

 gemäß §  9 (Einräumung der Direktkommanditisten-Stellung) 

wird dieser Vertrag zwischen dem Anleger und dem Treuhandkom-

manditisten als reiner Beteiligungsverwaltungsvertrag fortgesetzt, 

sofern er nicht zugleich nach §  15 (Dauer, Kündigung) vollständig 

endet.

(2) Die Regelungen dieses Vertrags, insbesondere § 1 Abs. 1, 3 und 4, 

§§  4 (Weisungsbefugnis), 6 (Empfangsbevollmächtigung) und 7 

(Verfügung über treuhänderisch gehaltene Beteiligung) gelten ent-

sprechend fort, soweit sich aus der Direktkommanditisten-Stellung 

des Anlegers nichts anderes ergibt.

Teil III.  Gemeinsame Bestimmungen für Treuhand-
auftrag und Beteiligungsverwaltung

§ 11 Vollmachten

(1) Der Anleger erteilt hiermit dem Treuhandkommanditisten  Vollmacht 

zu denjenigen Rechtsgeschäften und Handlungen, die dem Treu-

handkommanditisten zur Vornahme, Durchführung und Ab wicklung 

dieses Treuhandvertrags und der sich daraus ergebenden Aufgaben 

notwendig oder zweckmäßig erscheinen. Von den Beschränkungen 

des § 181 BGB ist der Treuhandkommanditist insoweit befreit, als er 

als Vertreter aller Anleger Geschäfte tätigt und Erklärungen abgibt. 

Er ist berechtigt, für einzelne Arten von Geschäften oder in einzel-

nen Fällen Untervollmacht zu erteilen.

(2) Die Vollmacht gilt über den Tod des Anlegers (Vollmachtgebers) 

 hinaus.

(3) Soweit die Anleger gemeinschaftlich verpflichtet werden sollen, 

kann der Treuhandkommanditist sie als Gesamtschuldner nur in den 

Fällen verpflichten, in denen eine Teilschuld kraft Gesetzes nicht 

begründet werden kann. In keinem Falle darf er eine über die 

 Haftung als wirtschaftlicher Kommanditist hinausgehende persön-

liche Haftung des Anlegers begründen.

§ 12 Vergütung

(1) Der Treuhandkommanditist erhält für seine Leistungen, die er sämt-

lichen Anlegern einschließlich der Direktkommanditisten gegen-

über erbringt, eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,011  % der 

Bemessungsgrundlage, höchstens jedoch 3.272,50 Euro, zuzüglich 

der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 

 Vergütung gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert der Gesell-

schaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der Nettoinventarwert nur 

einmal jährlich ermittelt, wird für die Berechnung des durchschnitt-

lichen Nettoinventarwerts der Wert zu Beginn und zum Ende des 

jeweiligen Geschäftsjahres zugrunde gelegt. 

(2) Die Vergütung nach Absatz 1 entsteht für das Jahr 2018 anteilig ab 

dem Zeitpunkt der Genehmigung des Vertriebs der Anteile an der 

Investmentgesellschaft durch die BaFin 

(3) Der Anspruch auf die Vergütung entsteht jeweils am 30.06. eines 

Jahres und wird mit Entstehen zur Zahlung fällig. Für das Jahr 2018 

wird der anteilige Vergütungsanspruch nach Absatz 2 zum 

31.12.2018 fällig.

(4) Zusätzliche Leistungen des Treuhandkommanditisten zugunsten 

eines einzelnen Anlegers  –  soweit nach diesem Vertrag zuläs-

sig  –  bzw. ein darüber hinausgehender Aufwendungsersatzan-

spruch (z. B. nach § 670 BGB) werden diesem jeweils gesondert in 

Rechnung gestellt. Im Übrigen wird auf §  29 (Ausgleichsverpflich-

tung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und sonstige Schäden) 

des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft verwiesen.

§ 13 Freistellung

(1) Der Treuhandkommanditist hat Anspruch darauf, vom Anleger von 

allen Verbindlichkeiten freigestellt zu werden, die im Zusammen-

hang mit der Begründung und der Verwaltung der treuhänderisch 

oder in offener Stellvertretung begründeten und gehaltenen Ge-

sellschaftsbeteiligung stehen, soweit eine solche Haftung des 

Treuhandkommanditisten entsteht.

(2) Die Freistellungsverpflichtung des Anlegers in Bezug auf die Kom-

manditistenhaftung des Treuhandkommanditisten ist begrenzt auf 

die Höhe seines Beteiligungsbetrags. Die Regelungen der §§  171 

Abs.  1, 172 HGB und §§  30, 31 GmbHG finden auf den Treugeber 

sinngemäß Anwendung. Der Treuhandkommanditist hat keinen 

 Anspruch auf Sicherheitsleistung. 

(3) Der Treuhandkommanditist ist zur Abtretung des Freistellungsan-

spruchs an Dritte, insbesondere an Gläubiger der Investment-

gesellschaft, berechtigt. Eine Aufrechnung durch den Anleger mit 

etwaigen Gegenansprüchen gegen den Freistellungsanspruch ist 

ausgeschlossen, wenn und soweit diese bestritten und nicht 

rechtskräftig festgestellt worden sind.
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§ 14 Haftung

(1) Der Treuhandkommanditist hat seine Pflichten mit der Sorgfalt 

 eines ordentlichen Kaufmanns nach pflichtgemäßem Ermessen zu 

erfüllen. 

 Der Treuhandkommanditist haftet entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Dies gilt auch in dem 

Fall, dass der Treuhandkommanditist Aufgaben an Dritte überträgt. 

Der Treuhandkommanditist haftet, soweit er seine Aufgaben oder 

Teile davon an Dritte überträgt, für deren Verschulden wie für eige-

nes Verschulden.

(2) Der Treuhandkommanditist haftet nicht für die vom Treugeber 

 verfolgten wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele, oder dafür, dass 

der geschäftsführende Kommanditist oder die Vertragspartner der 

Investment-KG die ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgemäß 

erfüllen.

(3) Schadenersatzansprüche des Treugebers gegen den Treuhandkom-

manditisten verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 15 Dauer, Kündigung

(1) Der Treuhandvertrag endet ohne weiteres Zutun zu dem Zeitpunkt, 

zu dem die Vollbeendigung der Investmentgesellschaft im Handels-

register eingetragen wird.

(2) Das Recht zur ordentlichen Kündigung des Treuhandvertrags ist 

ausgeschlossen. 

(3) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein Recht zur außerordentlichen 

Kündigung besteht insbesondere dann, wenn zum selben Zeitpunkt 

eine außerordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrags der 

 Investmentgesellschaft möglich wäre. Die Regelungen zur Ein-

räumung einer Direktkommanditisten-Stellung (§  9 (Einräumung 

der Direktkommanditisten-Stellung)) bleiben hiervon unberührt. 

Der Treuhandkommanditist ist außerdem berechtigt, diesen 

 Treuhandvertrag außerordentlich zu kündigen, wenn die in §  23 

(Ausscheiden aus wichtigem Grund, Ausschluss) des Gesellschafts-

vertrags der Investmentgesellschaft genannten Gründe für das 

Ausscheiden oder den Ausschluss eines Gesellschafters in der 

 Person des Anlegers eintreten. 

(4) Kündigungen bedürfen der Schriftform.

§ 16 Erbfolge

Beim Tod des Anlegers wird dieser Treuhandvertrag mit dessen Erben 

fortgesetzt. Im Übrigen gelten die §§ 28 (Erbfall, Vollmacht) und 29 

(Ausgleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und 

sonstige Schäden) des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesell-

schaft für diesen Vertrag entsprechend.

§ 17 Ausscheiden des Treuhandkommanditisten

(1)  Scheidet der Treuhandkommanditist aus der Investmentgesell-

schaft aus, so stimmt der Treugeber bereits jetzt zu, dass dieser 

Vertrag mit einem neuen Treuhandkommanditisten fortgesetzt 

wird, der von den Geschäftsführenden Gesellschaftern der Invest-

mentgesellschaft benannt wird.

(2) Benennen die Geschäftsführenden Gesellschafter der Investment-

gesellschaft in den Fällen der §§ 5 Abs. 3 und 17 Abs. 1 binnen 

 angemessener Frist von mindestens vier Wochen keinen neuen 

Treuhandkommanditisten, so endet dieser Vertrag mit den in §  5 

Abs. 4 vorgesehenen Folgen.

§ 18 Schlichtungs- und Ombudsvereinbarung

(1) Der Anleger ist berechtigt, bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

den Vorschriften des KAGB, die Ombudsstelle für Sachwerte und 

Investmentvermögen e.V. anzurufen und gegen den Treuhandkom-

manditisten ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Das Schlich-

tungsverfahren richtet sich nach den geltenden Regelungen der 

Verfahrensordnung Ombudsstelle für Sachwerte und Investment-

vermögen e.V. Das Recht, die ordentlichen Gerichte anzurufen, 

bleibt hiervon unberührt.

(2) Geht eine (treuhandkommanditistisch gehaltene) Kommandit-

beteiligung an der Investmentgesellschaft gemäß §  8 (Folgen der 

Vertragsbeendigung) im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf 

 einen neuen Gesellschafter über, so gelten die Regelungen dieser 

Schlichtungsvereinbarung auch für den neuen Gesellschafter. Ein 

ausscheidender Gesellschafter soll seinen Rechtsnachfolger auf das 

Bestehen dieser Regelung hinweisen.

§ 19 Anlegerregister, Datenschutz

(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die mit der Verwaltung der 

 Investmentgesellschaft beauftragt worden ist, oder ein von ihr 

 beauftragter Dritter führt über alle Anleger ein Register mit ihren 

persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten. Jeder Anleger er-

hält nach Annahme seiner Beitrittserklärung und dieses Treuhand-

vertrags eine schriftliche Bestätigung über die Eintragung seiner 

Beteiligung in diesem Register. 

(2) Der Anleger ist verpflichtet, Änderungen der Daten zu seiner Person, 

insbesondere jede Änderung seiner zustellfähigen Adresse, oder 

zur  rechtlichen Inhaberschaft der Gesellschaftsbeteiligung der 

 Kapitalverwaltungsgesellschaft unverzüglich schriftlich mitzu teilen.

(3) Der Anleger weist den Treuhandkommanditisten hiermit an, 

die  dem  Treuhandkommanditisten übermittelten persönlichen 

 Angaben des Anlegers nach Maßgabe dieses Vertrags sowie des 

 Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft vertraulich zu 

behandeln und auch nicht an Dritte oder an andere Anleger weiter-
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zugeben. Davon abweichend kann die Gesellschaft u. a. durch höch-

strichterliche Rechtsprechung verpflichtet sein, Anlegern auf 

Nachfrage Auskunft über Vor- und Nachnamen und postalische 

 Anschrift der übrigen Anleger zu geben. Auf § 30 (Datenschutz) des 

Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft wird verwiesen. 

Zudem darf der Treuhandkommanditist auch gegenüber den 

 Geschäftsführenden Gesellschaftern der Investmentgesellschaft, 

der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und  –  bei 

entsprechender Weisung des Anlegers  –  Dritten oder anderen 

 Anlegern Auskunft über die persönlichen oder anderen anleger-

spezifischen Angaben eines Anlegers erteilen. 

Ferner ist eine Weitergabe auch für Auskünfte gegenüber dem 

 zuständigen Finanzamt, in- und ausländischen Behörden und 

 Gerichten, sofern dies zur Erfüllung bestehender Verpflichtungen 

der Anleger diesen gegenüber sachgerecht erscheint, der die 

Invest mentgesellschaft nach Maßgabe der Anlagebedingungen 

 finanzierenden Bank(en), dem Vermittler sowie gegenüber gesetz-

lich zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Personen, die die 

Investmentgesellschaft und den Treuhandkommanditist beraten, 

zulässig.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Treuhandkommandi-

tist sind berechtigt, allgemeine, anonymisierte, nicht auf den 

 einzelnen Anleger oder seine Beteiligung bezogene Angaben ge-

genüber anderen Anlegern oder auch Dritten zu machen.

(4) Für den Fall, dass zum Zwecke der Beantragung von Steuerbefreiun-

gen und/oder zur Abgabe von Steuererklärungen im Ausland die 

 Daten des Anlegers ins Ausland übertragen werden müssen, stimmt 

der Anleger einer solchen Datenübertragung auch dann zu, wenn in 

dem Empfängerstaat kein vergleichbarer Datenschutz wie in 

Deutschland sichergestellt werden kann.

§ 20 Schlussbestimmungen

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise 

 unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, werden die 

 übrigen Regelungen des Vertrags dadurch nicht berührt. Die 

 unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestimmung ist vielmehr in 

der gesetzlich notwendigen Form durch eine solche Regelung zu 

 ersetzen, die der von den Parteien beabsichtigten Regelung in 

 gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt. Dies gilt ent-

sprechend bei Vertragslücken.

(2) Alle diesen Vertrag betreffenden Vereinbarungen der Parteien 

 dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, 

 soweit nicht im Gesetz eine gerichtliche oder notarielle Be-

urkundung vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für die Änderung oder 

 Aufhebung dieser Schriftformklausel selbst.

(3) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist der Sitz der Investment-

gesellschaft. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und über diesen 

Vertrag ist München, soweit dieser Gerichtsstand gesetzlich zu-

lässig vereinbart werden kann.

(4) Der Vertrag und alle damit im Zusammenhang stehenden vertrag-

lichen und außervertraglichen Ansprüche im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.

Pullach, 13.07.2018

HANNOVER LEASING Treuhand GmbH

(Helmut Patschok, Paul Miki Walch)







AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft
HANNOVER LEASING Investment GmbH 
Wolfratshauser Straße 49
82049 Pullach
T +49 (0)89 21 104 0
F +49 (0)89 21 104 210
fonds@hannover-leasing.de
www.hannover-leasing.de



Quartier West, Darmstadt

Erste Aktualisierung vom 01.01.2019
HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
Investment-KG

Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger der HL Quartier 
West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
(nachfolgend »Investmentgesellschaft«) nur gemeinsam 
mit dem Verkaufsprospekt vom 14.09.2018 auszuhändigen. 
Für Zeichnungen ab dem 01.01.2019 bildet dieses Doku-
ment einen integralen Bestandteil des Verkaufsprospekts.

Mit dieser ersten Aktualisierung vom 01.01.2019 gibt die 
HANNOVER LEASING Investment GmbH (nachfolgend 
»KVG«) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft der 
 Investmentgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetz-
buches die folgende Aktualisierung im Hinblick auf den 
 bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt bekannt.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit haben wir die Änderungen 
in diesem Dokument hervorgehoben.

2.1 Investmentgesellschaft
2.1.4  Gesellschafter zum Zeitpunkt der Auflegung 

des Investmentvermögens
(siehe Verkaufsprospekt Seite 6)

Geschäftsführender Kommanditist
Geschäftsführender Kommanditist ist die DIRAN Verwal-
tungsgesellschaft mbH mit Sitz und Geschäftsanschrift in 
der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Die DIRAN 
Verwaltungsgesellschaft mbH wurde mit Gesellschafts-
vertrag vom 18.06.2014 gegründet und am 26.06.2014 
im  Handelsregister des Amtsgerichts München unter der 
Nummer HRB 212674 eingetragen. Das voll eingezahlte 
Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Der Geschäftsführende 
Kommanditist ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
 Haftung (GmbH) nach deutschem Recht.

Mitglieder der Geschäftsführung des Geschäftsführenden 
Kommanditisten sind Marcus Menne und Markus Müller, 
 jeweils geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49 in 
82049 Pullach. Der Geschäftsführende Kommanditist wird 
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäfts-
führer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die 
 Mitglieder der Geschäftsführung sind von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB befreit.

2.2 Kapitalverwaltungsgesellschaft
2.2.3  Geschäftsführung und Aufsichtsrat
(siehe Verkaufsprospekt Seite 8)
Mitglieder der Geschäftsführung der KVG sind Sebastian 
Hartrott, Marcus Menne und Markus Müller, jeweils 
 geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49 in 
82049  Pullach. Die KVG wird durch zwei Geschäftsführer 
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem 
Prokuristen vertreten. Die Mitglieder der Geschäftsführung 
sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung Marcus Menne 
und  Markus Müller sind zum Zeitpunkt der Aufstellung 
des  Investmentvermögens zugleich auch Mitglieder der 
 Geschäftsführung der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
sowie von diversen Komplementär- und Beteiligungsgesell-
schaften innerhalb der Hannover Leasing Unternehmens-
gruppe.

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Investmentvermögens von den Mitgliedern der Geschäfts-
führung außerhalb der KVG keine Hauptfunktionen ausge-
übt, die für die KVG von Bedeutung sind.

2.5 Platzierungsgarant und Patronatsgeber
2.5.3 Patronatserklärung
(siehe Verkaufsprospekt Seite 14)
Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG hat als Sicherheit 
für sämtliche Ansprüche der Investmentgesellschaft aus der 
Platzierungsgarantie gegenüber der Investmentgesellschaft 
unwiderruflich die uneingeschränkte Verpflichtung über-
nommen sicherzustellen, dass der Platzierungsgarant derart 
geleitet und finanziell ausgestattet wird, dass er stets in der 
Lage ist, allen gegenwärtigen und künftigen Verbindlich-
keiten aus der Platzierungsgarantie fristgemäß und voll-
umfänglich nachzukommen, und dass der Investment-
gesellschaft die gezahlten Beträge, insbesondere auch bei 
einer Insolvenz des Platzierungsgaranten, endgültig ver-
bleiben. Die Patronatserklärung endet, sobald gegenüber 
dem Platzierungsgaranten keine Ansprüche aus der Plat-
zierungsgarantie mehr bestehen. Eine Änderung der Be-
teiligungsverhältnisse zwischen dem Patronatsgeber und 



dem Platzierungsgaranten lässt diese Patronatserklärung 
un berührt. Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist aus-
geschlossen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Auf die Patronatserklärung findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Ge-
richtsstand ist München.

Patronatsgeber im Rahmen der Platzierungsgarantie für das 
einzuwerbende Eigenkapital der Investmentgesellschaft ist 
die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG mit Sitz und Ge-
schäftsanschrift in der Wolfratshauser Straße 49 in 
82049  Pullach. Der Patronatsgeber ist im Handelsregister 
des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 70856 
eingetragen. Die Gründung des Patronatsgebers erfolgte mit 
Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover 
unter der Nummer HRA 23712 am 16.07.1981 unter der 
 Firma HANNOVER HL Leasing GmbH & Co. KG. Das voll ein-
gezahlte Kommanditkapital des Patronatsgebers beträgt 
28.000.000 Euro und wird von seinen Kommanditisten wie 
folgt gehalten:

 − ISAR Beteiligungsverwaltungs GmbH, Frankfurt am 
Main  (ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
CORESTATE Capital Holding S.A., Luxemburg), 94,9 %

 − Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt 
am Main, 5,1 %.

Persönlich haftender Gesellschafter des Patronatsgebers ist 
die HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH mit 
Sitz und Geschäftsanschrift in der Wolfratshauser Straße 49 
in 82049 Pullach. Der Patronatsgeber ist eine Kommandit-
gesellschaft in der Form einer GmbH & Co. KG nach deut-
schem Recht.

Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG ist ein Finanz-
dienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 
Kreditwesengesetz (KWG) und unterliegt der Aufsicht durch 
die BaFin.

Die Geschäfte des Patronatsgebers werden allein durch den 
Persönlich haftenden Gesellschafter geführt. Er vertritt den 
Patronatsgeber allein. Mitglieder der Geschäftsführung des 
Persönlich haftenden Gesellschafters sind Marcus Menne 
und Markus Müller, jeweils geschäftsansässig in der 
Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Der persönlich 
haftende Gesellschafter wird durch zwei Geschäftsführer 
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem 
Prokuristen vertreten. Der persönlich haftende Gesellschaf-
ter und deren Geschäftsführer sind von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit.

2.7  Verflechtungen der Investment-
gesellschaft

(siehe Verkaufsprospekt ab Seite 16)

HANNOVER LEASING Investment GmbH (KVG)
Funktion 
Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie Vertrags-
partner der Investmentgesellschaft im Rahmen der Kon-
zeption des Investmentvermögens, der Erstellung der Ver-
kaufs- und Werbeunterlagen, der Eigenkapital- und der 
Fremdkapitalvermittlung.
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die KVG ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Sie hält 100 % der 
Anteile an der DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH und an 
der LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH.
Personelle Verflechtungen
Marcus Menne und Markus Müller (Mitglieder der Geschäfts-
führung) sind zudem jeweils

 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG

 − Mitglied der Geschäftsführung der DIRAN Verwaltungs-
gesellschaft mbH

Klaus Steixner (Prokurist) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment Be-
teiligungs GmbH

 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS Verwal-
tungsgesellschaft mbH

Thomas Leidenberger (Prokurist) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungs-
gesellschaft mbH

Laurentius Rucker (Prokurist) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungs-
gesellschaft mbH

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS Verwal-
tungsgesellschaft mbH

Paul Miki Walch (Abteilungsleiter) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING 
Treuhand GmbH

Dr. Axel Wieandt (Vorsitzender des Aufsichtsrats) ist zudem 
 − Senior Advisor der CORESTATE Capital Holding S.A.
 − Vorsitzender des Beirats der HANNOVER LEASING GmbH 
& Co. KG

Dr. Michael Bütter (Mitglied des Aufsichtsrats) ist zudem
 − Chief Executive Officer der CORESTATE Capital Holding S.A.
 − Mitglied des Beirats der HANNOVER LEASING GmbH 
& Co. KG
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HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
Investment-KG 
Funktion
Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft des In-
vestmentvermögens
Kapitalmäßige Verflechtungen
Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens ist 
die Investmentgesellschaft ein Konzernunternehmen der 
Hannover Leasing Gruppe im Sinne des § 18 AktG i. V. m. § 
290 ff HGB. Mehrheitsgesellschafter ist die DIRAN Ver-
waltungsgesellschaft mbH, die HANNOVER LEASING 
 Treuhand GmbH ist Minderheitsgesellschafter. Die HANNO-
VER LEASING GmbH & Co. KG als Muttergesellschaft der KVG 
stellt einen Konzernabschluss nach den in der Europäischen 
Union geltenden International Financial Reporting  Standards 
(IFRS) auf. In diesen Konzernabschluss sind die HL Invest-
ment Beteiligungs GmbH und die HANNOVER LEASING 
Treuhand GmbH als 100-prozentige Tochterunternehmen 
sowie die DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH und die 
 Investmentgesellschaft als mittelbar über die KVG im Mehr-
heitsbesitz stehende Tochterunternehmen einzubeziehen.
Mit Beitritt des ersten Treugebers / Anlegers wird die 
 HANNOVER LEASING Treuhand GmbH zusätzlich Treu-
handkommanditist. Der Treuhandkommanditist hält die 
 Kommanditeinlagen der Anleger auf fremde Rechnung. Die 
Investmentgesellschaft ist nach den seit dem 01.01.2014 in 
der EU gültigen Regelungen des IFRS 10 »Konzernabschlüs-
se« weiterhin in den Konzernabschluss der HANNOVER 
LEASING GmbH & Co. KG einzubeziehen, solange die 
 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG unmittelbar oder 
 mittelbar Entscheidungsmacht über die Investmentgesell-
schaft hat, sie aus der Investmentgesellschaft variable 
Rückflüsse erhält und mittels der Entscheidungsmacht die 
Höhe der Rückflüsse beeinflussen kann (vgl. IFRS 10.7). 
 Davon ist auszugehen, solange der Platzierungsgarant, ein 
100-prozentiges Tochterunternehmen der HANNOVER 
LEASING GmbH & Co. KG, nicht weniger als 50 % der An teile 
hält oder der Platzierungsstand der Investmentgesellschaft 
noch unter 50 % liegt.
Personelle Verflechtungen
Mitglieder der Geschäftsführung sind die Geschäftsführer 
des Geschäftsführenden Kommanditisten (Marcus Menne 
und Markus Müller) und die Geschäftsführer des persönlich 
haftenden Gesellschafters (Klaus Steixner und Laurentius 
Rucker). Insofern wird auf die personellen Verflechtungen 
der jeweiligen Gesellschaft in diesem Kapitel verwiesen.

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH
Funktion
Geschäftsführender Kommanditist der Investmentgesell-
schaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der KVG. Sie hält einen Kommanditanteil in Höhe 
von rund 0,2 % an der Investmentgesellschaft.
Personelle Verflechtungen
Marcus Menne und Markus Müller (Mitglieder der Geschäfts-
führung) sind zudem jeweils

 − Mitglied der Geschäftsführung der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH
Funktion
Persönlich haftender Gesellschafter der Investmentgesell-
schaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der KVG.
Personelle Verflechtungen
Laurentius Rucker (Mitglied der Geschäftsführung) ist  zudem

 − Prokurist der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungs-
gesellschaft mbH

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Klaus Steixner (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment Be-
teiligungs GmbH

 − Prokurist der KVG

HANNOVER LEASING Treuhand GmbH
Funktion
Treuhandkommanditist
Kapitalmäßige Verflechtungen
Der Treuhandkommanditist ist ein 100-prozentiges Tochter-
unternehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. 
Er  hält zum Zeitpunkt der Auflegung des Investment-
vermögens einen eigenen Kommanditanteil in Höhe von 
500 Euro an der Investmentgesellschaft. Der Treuhand-
kommanditist scheidet mit Beitritt des letzten Treugeber-
kommanditisten mit seinem eigenen Anteil aus der Invest-
mentgesellschaft aus.
Personelle Verflechtungen
Helmut Patschok (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment Be-
teiligungs GmbH

Paul Miki Walch (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Abteilungsleiter der KVG
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LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
V ermietungs KG
Funktion
Objektgesellschaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der HL Quar-
tier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-
KG. Sie ist die alleinige Eigentümerin des Anlageobjekts 
»Büro- und Hotelgebäude Quartier West Darmstadt«.

HL Investment Beteiligungs GmbH
Funktion
Kommanditist/Co-Investor der Objektgesellschaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Sie hält 
einen Kommanditanteil in Höhe von mindestens 10,1 % an 
der Objektgesellschaft.
Personelle Verflechtungen
Helmut Patschok (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING 
Treuhand GmbH

Klaus Steixner (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Prokurist der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS Verwaltungs-
gesellschaft mbH

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Funktion
Darlehensgeber der Eigenkapital-Zwischenfinanzierung 
und Patronatsgeber im Rahmen der Platzierungsgarantie
Kapitalmäßige Verflechtungen
Das Kommanditkapital der Gesellschaft wird zum Zeitpunkt 
der Auflegung des Investmentvermögens noch von den 
 folgenden Kommanditisten gehalten:

 − ISAR Beteiligungsverwaltungs GmbH, Frankfurt am 
Main  (ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
CORESTATE Capital Holding S.A., Luxemburg), 94,9 %

 − Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt 
am Main, 5,1 %

Die Gesellschaft hält 100  % der Anteile an der KVG, am 
Treuhandkommanditisten und am Platzierungsgaranten. 
Personelle Verflechtungen
Hinsichtlich der personellen Verflechtungen kann auf die 
Ausführungen bei der KVG verwiesen werden.

Delta Vermietungsgesellschaft mbH
Funktion
Platzierungsgarant
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG.
Personelle Verflechtungen
Thomas Leidenberger (Mitglied der Geschäftsführung) ist 
zudem

 − Prokurist der KVG

Laurentius Rucker (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der KVG
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS Verwaltungs-
gesellschaft mbH
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12.  Verbraucherinformationen bei 
 außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen und 
bei Fernabsatzverträgen über 
 Finanzdienstleistungen

(siehe Verkaufsprospekt Seite 82) 
Gemäß § 312d Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch in Verbin-
dung mit Artikel 246b §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (»EGBGB«) sind bei Vorliegen 
eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
trags oder eines Fernabsatzvertrags über Finanzdienstleis-
tungen dem Anleger vor Abgabe von dessen Vertrags-
erklärung die nachfolgend aufgeführten Informationen zur 
Verfügung zu stellen.

Allgemeine Informationen

Treuhänder / Beteiligungsverwalter
Firma
HANNOVER LEASING Treuhand GmbH
Sitz / Geschäftsanschrift
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland
Telefon (089) 2 11 04-0
Telefax (089) 2 11 04-210
Handelsregister
HRB 212325, Amtsgericht München
Geschäftsführer
Helmut Patschok und Paul Miki Walch
Vertretungsberechtigung
Der Treuhänder wird gemeinschaftlich durch zwei 
Geschäfts führer oder durch einen Geschäftsführer in 
 Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die 
 Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des §  181 
BGB befreit.
Hauptgeschäftstätigkeit
Treuhänderische und nicht treuhänderische Verwaltung 
von Kapitalanlagen aller Art, insbesondere von Beteiligun-
gen an Unternehmen, einschließlich Investmentgesell-
schaften und Investmentvermögen im Sinne des Kapital-
anlagegesetzbuchs (»KAGB«).

Investmentgesellschaft
Firma
HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
Investment-KG
Sitz / Geschäftsanschrift
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland
Telefon (089) 2 11 04-0
Telefax (089) 2 11 04-210
Handelsregister
HRA 104979, Amtsgericht München
Geschäftsführung
Zur Geschäftsführung der Investmentgesellschaft sind 
die  LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH (persönlich 
 haftender Gesellschafter) und die DIRAN Verwaltungs-
gesellschaft mbH (Geschäftsführender Kommanditist), 
 jeweils geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49, 
82049 Pullach berechtigt. Die LIBANUS Verwaltungsgesell-
schaft mbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
 München  unter der Nummer HRB 199533 eingetragen. 
 Mitglieder der Geschäftsführung des persönlich haftenden 
Gesellschafters sind Klaus Steixner und Laurentius 
 Rucker,  jeweils geschäftsansässig Wolfratshauser Straße 
49, 82049 Pullach. Die DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH 
ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
der  Nummer HRB 212674 eingetragen. Mitglieder der 
 Geschäftsführung des Geschäftsführenden Kommanditis-
ten sind Marcus Menne und Markus Müller, jeweils ge-
schäftsansässig Wolfrats hauser Straße 49, 82049 Pullach.
Vertretungsberechtigung
Der persönlich haftende Gesellschafter und der Geschäfts-
führende Kommanditist der Investmentgesellschaft 
 werden zusammen die »Geschäftsführenden Gesellschaf-
ter« genannt. Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind 
zur Geschäftsführung und Vertretung der Investment-
gesellschaft jeweils einzeln berechtigt und verpflichtet, so-
weit im Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft 
nicht etwas anderes bestimmt ist. Der Geschäftsführende 
Kommanditist und der persönlich haftende Gesellschafter 
werden jeweils durch zwei Geschäftsführer oder durch 
 einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Die 
Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit.
Hauptgeschäftstätigkeit
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist ausschließ-
lich die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer fest-
gelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapital-
anlage nach den §§ 261 bis 272 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
(»KAGB«), insbesondere gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB in 
Anteile oder Aktien an solchen Gesellschaften, die nach 
dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien 
sowie die zu deren Bewirtschaftung erforderlichen Ver-
mögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Ge-
sellschaften erwerben dürfen, zum Nutzen der Anleger. 
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Kapitalverwaltungsgesellschaft (nachfolgend »KVG« )
Firma
HANNOVER LEASING Investment GmbH
Sitz / Geschäftsanschrift
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland
Telefon (089) 2 11 04-0
Telefax (089) 2 11 04-210
E-Mail fonds@hannover-leasing.de
Internet www.hannover-leasing.de
Handelsregister
HRB 199550, Amtsgericht München
Geschäftsführung
Mitglieder der Geschäftsführung der KVG sind Sebastian 
Hartrott, Marcus Menne und Markus Müller, jeweils ge-
schäftsansässig Wolfratshauser Straße 49,82049 Pullach. 
Die Mitglieder der Geschäftsführung sind von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit.
Vertretungsberechtigung
Die KVG wird durch zwei ihrer Geschäftsführer oder durch 
einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.
Hauptgeschäftstätigkeit
Gegenstand des Unternehmens der KVG ist, abgesehen von 
Geschäften, die ausschließlich zur Anlage des eigenen Ver-
mögens der Gesellschaft erforderlich sind, die kollektive 
Vermögensverwaltung nach § 1 Abs. 19 Nr. 24 KAGB von 
geschlossenen inländischen Publikums-AIF gemäß §§ 261 
bis 272 KAGB, wenn die Gesellschaft für den geschlossenen 
inländischen Publikums-AIF u. a. in Immobilien gemäß 
§ 261 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 KAGB investiert.
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Quartier West, Darmstadt

Zweite Aktualisierung vom 01.02.2019
HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
Investment-KG

Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger der HL Quartier 
West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
(nachfolgend »Investmentgesellschaft«) nur gemeinsam 
mit dem Verkaufsprospekt vom 14.09.2018 auszuhändigen. 
Für Zeichnungen ab dem 01.02.2019 bildet dieses Doku-
ment einen integralen Bestandteil des Verkaufsprospekts.

Mit dieser zweiten Aktualisierung vom 01.02.2019 gibt die 
HANNOVER LEASING Investment GmbH (nachfolgend 
»KVG«) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft der In-
vestmentgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetz-
buches die folgende Aktualisierung im Hinblick auf die 
 bereits veröffentlichten Verkaufsunterlagen bekannt:

 − Verkaufsprospekt (Stand 14.09.2018) sowie
 − Erste Aktualisierung (Stand 01.01.2019).

Zur besseren Nachvollziehbarkeit haben wir die Änderungen 
in diesem Dokument hervorgehoben.

2.2 Kapitalverwaltungsgesellschaft
2.2.3  Geschäftsführung und Aufsichtsrat
(siehe Verkaufsprospekt Seite 8)
Mitglieder der Geschäftsführung der KVG sind Sebastian 
Hartrott, Marcus Menne und Markus Müller, jeweils ge-
schäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 
Pullach. Die KVG wird durch zwei Geschäftsführer oder 
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Proku-
risten vertreten. Die Mitglieder der Geschäftsführung sind 
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Mitglieder der Geschäftsführung Marcus Menne und 
Markus Müller sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des In-
vestmentvermögens zugleich auch Mitglieder der Ge-
schäftsführung der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
sowie von diversen Komplementär- und Beteiligungsge-
sellschaften innerhalb der Hannover Leasing Unterneh-
mensgruppe. 

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Investmentvermögens von den Mitgliedern der Geschäfts-
führung außerhalb der KVG keine Hauptfunktionen ausge-
übt, die für die KVG von Bedeutung sind.

Mitglieder des Aufsichtsrats der KVG sind
 − Dr. Axel Wieandt (Vorsitz), Senior Advisor der CORESTATE 
Capital Holding S.A., wohnhaft Königstein im Taunus,

 − Barbara Busch, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Wirt-
schaftsprüferin, Schalast & Partner Rechtsanwälte mbB, 
geschäftsansässig Frankfurt.

 − Lars Schnidrig, Chief Executive Officer (CEO) und Chief 
Financial Officer (CFO) der CORESTATE Capital Holding 
S.A., geschäftsansässig Luxemburg.

Die Mitglieder des Beirats der HANNOVER LEASING GmbH &
Co. KG sind

 − Dr. Axel Wieandt (Vorsitz), Senior Advisor der CORESTATE 
Capital Holding S.A., wohnhaft Königstein im Taunus,

 − Martin Bassermann, Executive Director Finance & Con-
trolling (ED) der CORESTATE Capital Advisors GmbH, 
 geschäftsansässig Frankfurt am Main,

 − Thomas Landschreiber, Chief Investment Officer (CIO) 
der CORESTATE Capital Holding S.A., geschäftsansässig 
Luxemburg,

 − Lars Schnidrig, Chief Executive Officer (CEO) und Chief 
Financial Officer (CFO) der CORESTATE Capital Holding 
S.A., geschäftsansässig Luxemburg.

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Investmentvermögens von den Mitgliedern des Aufsichts-
rats außerhalb der KVG keine Hauptfunktionen ausgeübt, 
die für die KVG von Bedeutung sind.



Quartier West, Darmstadt

Dritte Aktualisierung vom 15.08.2019
HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
Investment-KG

Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger der HL Quartier 
West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
(nachfolgend »Investmentgesellschaft«) nur gemeinsam 
mit dem Verkaufsprospekt vom 14.09.2018 auszuhändigen. 
Für Zeichnungen ab dem 15.08.2019 bildet dieses Dokument 
einen integralen Bestandteil des Verkaufsprospekts.

Mit dieser dritten Aktualisierung vom 15.08.2019 gibt die 
HANNOVER LEASING Investment GmbH (nachfolgend 
»KVG«) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft der 
 Investmentgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetz-
buches die folgende Aktualisierung im Hinblick auf die 
 bereits veröffentlichten Verkaufsunterlagen bekannt:

 − Verkaufsprospekt (Stand 14.09.2018), 
 − Erste Aktualisierung (Stand 01.01.2019) sowie
 − Zweite Aktualisierung (Stand 01.02.2019)

Zur besseren Nachvollziehbarkeit haben wir die Änderungen 
in diesem Dokument hervorgehoben.

2.1 Investmentgesellschaft
2.1.4  Gesellschafter zum Zeitpunkt der Auflegung 

des Investmentvermögens
(siehe Verkaufsprospekt Seite 6)
Geschäftsführender Kommanditist
Geschäftsführender Kommanditist ist die DIRAN Ver-
waltungsgesellschaft mbH mit Sitz und Geschäftsanschrift 
in der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Die DIRAN 
Verwaltungsgesellschaft mbH wurde mit Gesellschafts-
vertrag vom 18.06.2014 gegründet und am 26.06.2014 
im  Handelsregister des Amtsgerichts München unter der 
Nummer HRB 212674 eingetragen. Das voll eingezahlte 
Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Der Geschäftsführende 
Kommanditist ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
 Haftung (GmbH) nach deutschem Recht.

Mitglieder der Geschäftsführung des Geschäftsführenden 
Kommanditisten sind Sebastian Hartrott und Marcus Menne, 
jeweils geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße  49 
in 82049 Pullach. Der Geschäftsführende Kommanditist wird 
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen  Geschäftsführer 
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Mitglieder 
der Geschäftsführung sind von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit.

2.2 Kapitalverwaltungsgesellschaft
2.2.3  Geschäftsführung und Aufsichtsrat
(siehe Verkaufsprospekt Seite 8)
Mitglieder der Geschäftsführung der KVG sind Sebastian 
Hartrott, Marcus Menne und Michael Taufiqui-von Ahlefeldt-
Dehn jeweils geschäftsansässig in der Wolfratshauser 
 Straße  49 in 82049 Pullach. Die KVG wird durch zwei 
 Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam 
mit einem  Prokuristen vertreten. Die Mitglieder der Geschäfts-
führung sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung Sebastian Hartrott 
und  Marcus Menne sind zum Zeitpunkt der Aufstellung 
des   Investmentvermögens zugleich auch Mitglieder der 
 Geschäftsführung der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
 sowie von diversen Komplementär- und Beteiligungs-
gesellschaften  innerhalb der Hannover Leasing Unter-
nehmensgruppe.  Michael Taufiqui-von Ahlefeldt-Dehn 
ist   zugleich Director Fund management der CORESTATE 
 Capital Advisors GmbH.

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Investmentvermögens von den Mitgliedern der Geschäfts-
führung außerhalb der KVG keine Hauptfunktionen aus-
geübt, die für die KVG von Bedeutung sind.

Mitglieder des Aufsichtsrats der KVG sind
 − Dr. Axel Wieandt (Vorsitz), Senior Advisor der CORESTATE 
Capital Holding S.A., wohnhaft Königstein im Taunus,

 − Barbara Busch, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, 
 Wirtschaftsprüferin, geschäftsansässig Frankfurt,

 − Lars Schnidrig, Chief Executive Officer (CEO) der CORE-
STATE Capital Holding S.A., geschäftsansässig Luxemburg.

Die Mitglieder des Beirats der HANNOVER LEASING GmbH &
Co. KG sind

 − Dr. Axel Wieandt (Vorsitz), Senior Advisor der CORESTATE 
Capital Holding S.A., wohnhaft Königstein im Taunus,

 − Martin Bassermann, Chief Financial Officer (CFO) 
der CORESTATE Capital Holding S.A., geschäftsansässig 
 Luxemburg,

 − Thomas Landschreiber, Chief Investment Officer (CIO) 
der CORESTATE Capital Holding S.A., geschäftsansässig 
Luxemburg,



 − Lars Schnidrig, Chief Executive Officer (CEO) der CORE-
STATE Capital Holding S.A., geschäftsansässig Luxemburg.

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Investmentvermögens von den Mitgliedern des Aufsichts-
rats außerhalb der KVG keine Hauptfunktionen ausgeübt, 
die für die KVG von Bedeutung sind.

2.5 Platzierungsgarant und Patronatsgeber
2.5.3 Patronatserklärung
(siehe Verkaufsprospekt Seite 14)
Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG hat als Sicherheit 
für sämtliche Ansprüche der Investmentgesellschaft aus der 
Platzierungsgarantie gegenüber der Investmentgesellschaft 
unwiderruflich die uneingeschränkte Verpflichtung über-
nommen sicherzustellen, dass der Platzierungsgarant derart 
geleitet und finanziell ausgestattet wird, dass er stets in der 
Lage ist, allen gegenwärtigen und künftigen Verbind-
lichkeiten aus der Platzierungsgarantie fristgemäß und voll-
umfänglich nachzukommen, und dass der Investment-
gesellschaft die gezahlten Beträge, insbesondere auch bei 
einer Insolvenz des Platzierungsgaranten, endgültig ver-
bleiben. Die Patronatserklärung endet, sobald gegenüber 
dem Platzierungsgaranten keine Ansprüche aus der Platzie-
rungsgarantie mehr bestehen. Eine Änderung der Be-
teiligungsverhältnisse zwischen dem Patronatsgeber und 
dem Platzierungsgaranten lässt diese Patronatserklärung 
unberührt. Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist 
 aus geschlossen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. Auf die Patronatserklärung findet 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 Gerichtsstand ist München.

Patronatsgeber im Rahmen der Platzierungsgarantie für 
das einzuwerbende Eigenkapital der Investmentgesellschaft 
ist  die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG mit Sitz 
und   Geschäftsanschrift in der Wolfratshauser Straße 49 in 
82049  Pullach. Der Patronatsgeber ist im Handelsregister 
des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 70856 
eingetragen. Die Gründung des Patronatsgebers erfolgte mit 
Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts  Hannover 
unter der Nummer HRA 23712 am 16.07.1981 unter der 
 Firma HANNOVER HL Leasing GmbH & Co. KG. Das voll ein-
gezahlte Kommanditkapital des Patronatsgebers beträgt 
28.000.000 Euro und wird von seinen Kommanditisten wie 
folgt gehalten:

 − CORESTATE Capital Group GmbH, Frankfurt am Main 
(ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
 CORESTATE Capital Holding S.A., Luxemburg), 94,9 %

 − Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt 
am Main, 5,1 %.

Persönlich haftender Gesellschafter des Patronatsgebers ist 
die HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH mit 
Sitz und Geschäftsanschrift in der Wolfratshauser Straße 49 
in 82049 Pullach. Der Patronatsgeber ist eine Kommandit-

gesellschaft in der Form einer GmbH & Co. KG nach deut-
schem Recht.

Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG ist ein Finanz-
dienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 
Kreditwesengesetz (KWG) und unterliegt als solches der 
Aufsicht durch die BaFin bzw. die Bundesbank.

Die Geschäfte des Patronatsgebers werden allein durch den 
Persönlich haftenden Gesellschafter geführt. Er vertritt den 
Patronatsgeber allein. Mitglieder der Geschäftsführung des 
Persönlich haftenden Gesellschafters sind Sebastian 
Hartrott und Marcus Menne, jeweils geschäftsansässig 
in  der Wolfratshauser Straße 49 in 82049 Pullach. Der 
 persönlich haftende Gesellschafter wird durch zwei 
 Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemein-
sam mit einem Prokuristen vertreten. Der persönlich 
 haftende Gesellschafter und deren Geschäftsführer sind von 
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2.7  Verflechtungen der Investment-
gesellschaft

(siehe Verkaufsprospekt ab Seite 16)

HANNOVER LEASING Investment GmbH (KVG)
Funktion 
Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie Vertrags-
partner der Investmentgesellschaft im Rahmen der Kon-
zeption des Investmentvermögens, der Erstellung der Ver-
kaufs- und Werbeunterlagen, der Eigenkapital- und der 
Fremdkapitalvermittlung.
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die KVG ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Sie hält 100 % der 
Anteile an der DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH und an 
der LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH.
Personelle Verflechtungen
Sebastian Hartrott und Marcus Menne (Mitglieder der Ge-
schäftsführung) sind zudem jeweils

 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG

 − Mitglied der Geschäftsführung der DIRAN Verwaltungs-
gesellschaft mbH

Michael Taufiqui-von Ahlefeldt-Dehn (Mitglied der Geschäfts-
führung) ist zudem

 − Director Fundmanagement der CORESTATE Capital 
 Advisors GmbH

Klaus Steixner (Prokurist) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment 
 Beteiligungs GmbH

 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS 
 Verwaltungsgesellschaft mbH
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Thomas Leidenberger (Prokurist) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungs-
gesellschaft mbH

 − Prokurist der KVG

Laurentius Rucker (Prokurist) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungs-
gesellschaft mbH

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS 
Verwaltungs gesellschaft mbH

Paul Miki Walch (Abteilungsleiter) ist zudem
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING 
Treuhand GmbH

Dr. Axel Wieandt (Vorsitzender des Aufsichtsrats) ist zudem 
 − Senior Advisor der CORESTATE Capital Holding S.A.
 − Vorsitzender des Beirats der HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG

Lars Schnidrig (Mitglied des Aufsichtsrats) ist zudem
 − Chief Executive Officer (CEO) der CORESTATE Capital 
Holding S.A. 

 − Mitglied des Beirats der HANNOVER LEASING GmbH & 
Co. KG

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
 Investment-KG 
Funktion
Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft des Invest-
mentvermögens
Kapitalmäßige Verflechtungen
Zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentvermögens ist 
die Investmentgesellschaft ein Konzernunternehmen der 
Hannover Leasing Gruppe im Sinne des § 18 AktG i. V. m. 
§  290 ff HGB. Mehrheitsgesellschafter ist die DIRAN Ver-
waltungsgesellschaft mbH, die HANNOVER LEASING Treu-
hand GmbH ist Minderheitsgesellschafter. Die HANNOVER 
LEASING GmbH & Co. KG als Muttergesellschaft der KVG 
stellt einen Konzernabschluss nach den in der Europäischen 
Union geltenden International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) auf. In diesen Konzernabschluss sind die HL 
 Investment Beteiligungs GmbH und die HANNOVER  LEASING 
Treuhand GmbH als 100-prozentige Tochterunternehmen 
sowie die DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH und die 
 Investmentgesellschaft als mittelbar über die KVG im Mehr-
heitsbesitz stehende Tochterunternehmen einzubeziehen.
Mit Beitritt des ersten Treugebers / Anlegers wird die 
 HANNOVER LEASING Treuhand GmbH zusätzlich Treuhand-
kommanditist. Der Treuhandkommanditist hält die Kom-
manditeinlagen der Anleger auf fremde Rechnung. Die 
 Investmentgesellschaft ist nach den seit dem 01.01.2014 
in  der EU gültigen Regelungen des IFRS 10 »Konzern-
abschlüsse« weiterhin in den Konzernabschluss der 

 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG einzubeziehen, 
 solange die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG unmittel-
bar oder mittelbar Entscheidungsmacht über die Invest-
mentgesellschaft hat, sie aus der Investmentgesellschaft 
variable Rückflüsse erhält und mittels der Entscheidungs-
macht die Höhe der Rückflüsse beeinflussen kann (vgl. IFRS 
10.7). Davon ist auszugehen, solange der Platzierungs-
garant, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, nicht weniger als 
50  % der Anteile hält oder der Platzierungsstand der In-
vestmentgesellschaft noch unter 50 % liegt.
Personelle Verflechtungen
Mitglieder der Geschäftsführung sind die Geschäftsführer 
des Geschäftsführenden Kommanditisten (Sebastian 
Hartrott und Marcus Menne) und die Geschäftsführer des 
persönlich haftenden Gesellschafters (Klaus Steixner und 
Laurentius Rucker). Insofern wird auf die personellen Ver-
flechtungen der jeweiligen Gesellschaft in diesem Kapitel 
verwiesen.

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH
Funktion
Geschäftsführender Kommanditist der Investmentgesell-
schaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der KVG. Sie hält einen Kommanditanteil in Höhe 
von rund 0,02 % an der Investmentgesellschaft.
Personelle Verflechtungen
Sebastian Hartrott und Marcus Menne (Mitglieder der Ge-
schäftsführung) sind zudem jeweils

 − Mitglied der Geschäftsführung der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH
Funktion
Persönlich haftender Gesellschafter der Investmentgesell-
schaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der KVG.
Personelle Verflechtungen
Laurentius Rucker (Mitglied der Geschäftsführung) ist 
 zudem

 − Prokurist der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der Delta Vermietungs-
gesellschaft mbH

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Klaus Steixner (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment 
 Be teiligungs GmbH

 − Prokurist der KVG
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HANNOVER LEASING Treuhand GmbH
Funktion
Treuhandkommanditist
Kapitalmäßige Verflechtungen
Der Treuhandkommanditist ist ein 100-prozentiges Tochter-
unternehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Er 
hält zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentver-
mögens einen eigenen Kommanditanteil in Höhe von 
500 Euro an der Investmentgesellschaft. Der Treuhandkom-
manditist scheidet mit Beitritt des letzten Treugeber-
kommanditisten mit seinem eigenen Anteil aus der Invest-
mentgesellschaft aus.
Personelle Verflechtungen
Helmut Patschok (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HL Investment 
 Be teiligungs GmbH

Paul Miki Walch (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Abteilungsleiter der KVG

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. V ermietungs KG
Funktion
Objektgesellschaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der HL Quartier 
West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG. 
Sie ist die alleinige Eigentümerin des Anlageobjekts »Büro- 
und Hotelgebäude Quartier West Darmstadt«.

HL Investment Beteiligungs GmbH
Funktion
Kommanditist/Co-Investor der Objektgesellschaft
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Sie hält 
einen Kommanditanteil in Höhe von mindestens 10,1 % an 
der Objektgesellschaft.
Personelle Verflechtungen
Helmut Patschok (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem

 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING 
Treuhand GmbH

Klaus Steixner (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Prokurist der KVG
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS 
 Verwaltungsgesellschaft mbH

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Funktion
Darlehensgeber der Eigenkapital-Zwischenfinanzierung und 
Patronatsgeber im Rahmen der Platzierungsgarantie

Kapitalmäßige Verflechtungen
Das Kommanditkapital der Gesellschaft wird zum Zeitpunkt 
der Auflegung des Investmentvermögens noch von den 
 folgenden Kommanditisten gehalten:

 − CORESTATE Capital Group GmbH, Frankfurt am Main 
(ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
 CORESTATE Capital Holding S.A., Luxemburg), 94,9 %

 − Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 
 Frankfurt am Main, 5,1 %

Die Gesellschaft hält 100  % der Anteile an der KVG, am 
Treuhandkommanditisten und am Platzierungsgaranten. 
Personelle Verflechtungen
Hinsichtlich der personellen Verflechtungen kann auf die 
Ausführungen bei der KVG verwiesen werden.

Delta Vermietungsgesellschaft mbH
Funktion
Platzierungsgarant
Kapitalmäßige Verflechtungen
Die Gesellschaft ist ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG.
Personelle Verflechtungen
Thomas Leidenberger (Mitglied der Geschäftsführung) ist 
zudem

 − Prokurist der KVG

Laurentius Rucker (Mitglied der Geschäftsführung) ist zudem
 − Prokurist der KVG
 − Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
 − Mitglied der Geschäftsführung der LIBANUS 
Verwaltungs gesellschaft mbH

4.2  Maßgebliche Anlagegrundsätze 
und -grenzen

(siehe Verkaufsprospekt Seite 19)
Die Investmentgesellschaft investiert unter Beachtung ihrer 
Anlagegrundsätze und –grenzen in den Anlagebedingungen 
mittelbar über eine Beteiligung in Höhe von bis zu 89,9 % an 
der Objektgesellschaft in eine neu zu errichtende Büro-
immobilie in der Heinrich-Hertz-Straße 2, 2A und eine neu 
zu errichtende Hotelimmobilie in der Georg-Ohm-Straße 1 
in 64295 Darmstadt, die bei Erwerb langfristig vermietet 
sind und am Ende der Laufzeit der Investmentgesellschaft 
planmäßig direkt oder indirekt veräußert werden sollen.

Das Grundstück ist im Grundbuch von Darmstadt Bezirk 6 
des Amtsgerichts Darmstadt, Blatt 15859, mit einer Ge-
samtfläche von 8.051 m² wie folgt eingetragen:

 − Flur 43, Flurstück Nr. 1/68, Gebäude- und Freifläche, 
 Georg-Ohm-Straße 1, Heinrich-Hertz-Straße 2, 2A.

Mit dem Übergang von Nutzen und Lasten zum 01.02.2019 
wurde die Objektgesellschaft am 08.04.2019 als neue 
 Eigentümerin im Grundbuch eingetragen.
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4.3.2 Beschreibung des Anlageobjekts
(siehe Verkaufsprospekt Seite 20)
Bürogebäude
Das Bürogebäude (L-förmiger Baukörper) verfügt über 
 sieben Vollgeschosse und wird über zwei Haupteingänge 
 erschlossen. Die Eingangsbereiche werden als zweigeschos-
sige Lobby ausgeführt. Das Gebäude verfügt über zwei 
Haupterschließungskerne mit Aufzügen, sodass eine klein-
teilige Vermietung bzw. Teilung der Regelgeschosse in vier 
Büroeinheiten von 250 m² bis 430 m² möglich ist. Dies führt 
zu einem diversifizierten Flächenangebot. Die Gesamtbüro-
fläche beträgt ca. 9.200 m². Durch das Achsraster sowie 
der  Grundrissgestaltung können verschiedene Bürotypen 
(Kombi-, Großraumoder Zellenbüro) umgesetzt werden.

Das Bürogebäude wurde im Januar 2019 fertiggestellt und 
zum 01.02.2019 von der Objektgesellschaft übernommen. 
Das Anlageobjekt ist voll vermietet.

Hotel – Moxy by Marriott
Im Erdgeschoss des Hotelgebäudes wird das für Moxy 
 typische Open Lobby-Konzept mit Restaurant- und Lounge/
Bar Bereich umgesetzt. In den sechs Obergeschossen  werden 
insgesamt 178 Zimmer eingerichtet. Die Erschließung 
 erfolgt über zwei Treppenhäuser. Die Regelgeschosse 1. – 6. 
OG werden als reine Hoteletagen mit einer Grundfläche von 
805 m² genutzt. Pro Geschoss ergeben sich 30 Hotelzimmer 

mit je einem Badezimmer. Insgesamt verfügt das Gebäude 
oberirdisch über etwa 5.758 m² Bruttogrundfläche. Neben 
einem kompakt dimensionierten Wirtschaftsbereich zählen 
fünf Außenstellplätze sowie elf Tiefgaragenstellplätze zum 
Hotel. Weitere Pkw-Stellplätze stehen in großer Anzahl in 
einem fußläufig entfernten Quartier-Parkhaus zur Verfügung.

Die Fassade des Hotelgebäudes erhält die gleiche hinter-
lüftete Natursteinfassade wie das Bürogebäude.

Das Hotelgebäude wurde im Ende 2018 fertiggestellt und 
am 30.01.2019 eröffnet. Die Übernahme durch die Objekt-
gesellschaft ist zum 01.02.2019 erfolgt.

4.5.2 Angaben zu den Hauptmietern
(Siehe Verkaufsprospekt ab Seite 39)
Odyssey Darmstadt I GmbH
(Patronatsgeber PARADEPAARD BEHEER B.V.)
Das Hotelgebäude ist vollständig an die Odyssey Darm-
stadt I GmbH verpachtet. Die Gesellschaft wurde mit Datum 
vom 05.12.2017 geründet und betreibt das Hotel unter der 
Marke »Moxy by Marriott« im Rahmen eines Franchise-
vertrags. Dadurch profitiert der Pächter/Franchisenehmer 
von dem Marriott-Reservierungssystem und dem Kunden-
bindungsprogramm »Marriott Rewards«. Die 2013 lancierte 
lifestyle- und designorientierte Economy Hotelmarke 
» Moxy« expandiert derzeit national und international und 

Dritte Aktualisierung »Quartier West, Darmstadt« Seite 5 von 8

Übersicht der Mieter und Mietvertragsdaten zum 01.09.2019 - PROGNOSE – (siehe Verkaufsprospekt Seite 38)

Hotel-
zimmer
Anzahl 

Büro
in m²

Lager/
Archiv
in m²

Pkw- 
Stellplätze

Anzahl
Mietertrag

Laufzeit 
in Jahren 

ab Übergabe

Verlän-
gerungs- 
optionen

Mietanpassung/ 
Wertsicherung

in Euro 
pro 

Monat

in Euro 
pro Jahr 
(netto)

Anteil 
an 

Mietertrag

Odyssey 
Darmstadt I 
GmbH

178 0 5 Außen
11 Innen

94.511 1.134.1341 43,2 % 20 2 x 5 
Jahre

bei Veränderung des VPI in 
Höhe von 100 % des VPI2, 

frühestens jedoch 36 Monate 
nach Pachtbeginn

KREBS + KIEFER 
 Ingenieure GmbH

6.040 309 47 Innen
21 Außen

81.724 980.687 37,4 % 12 2 x 5 
Jahre

bei Veränderung des VPI 
um mindestens 5 Punkte, in 

Höhe von 100 % des VPI2 
erstmals 2021

Plexus Deutschland 
GmbH

1.962 57 14 Innen
3 Außen

26.035 312.417 11,9 % 10 3 x 5 
Jahre

bei Veränderung des VPI 
um mindestens 5 Punkte, in 

Höhe von 100 % des VPI2 
erstmals 2021

Unit Gesellschaft für 
Projektentwicklung 
mbH

599 5 9 Innen 8.191 98.296 3,7 % 7 1 x 3 
Jahre

bei Veränderung des VPI 
um mindestens 5 Punkte, in 

Höhe von 100 % des VPI2 
erstmals 2021

CH. BECKER GmbH 
& Co. KG

604 5 Innen 8.230 98.765 3,8 % 5 1 x 5 
Jahre

bei Veränderung des VPI 
um mindestens 5 Punkte, in 

Höhe von 100 % des VPI2 
erstmals 2024

Lager/Archiv 
Hausmeister

0 10 62 746 0,0 %

178 9.205 381 115 218.754 2.625.045 100,0 % 14,23

1 ab dem 25. Monat nach Pachtbeginn inkl. Stellplätze
2 VPI ist der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex
3 Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge beläuft sich auf rund 14,2 Jahre – ohne Berücksichtigung des Sonderkündigungsrechts von KREBS+ KIEFFR für die Mieteinheit 3 (»ME3«)
Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.



umfasst aktuell in Deutschland 14 geöffnete Betriebe 
 sowie drei weitere angekündigte Hoteleröffnungen 
für  2019 in Dortmund, Düsseldorf und Hamburg (Quelle: 
http://moxy-hotels.marriott.com/de/hotels/).

Das Hotelgebäude verfügt seit Fertigstellung Ende 2018 
über 178 Gästezimmer, ein Restaurant mit Bar mit 100 bis 
120 Sitzplätzen sowie weiteren Sonder- und Nebenräumen. 
Ferner sind fünf Außenstellplätze zur ausschließlichen 
 Nutzung für den Hotelbetrieb Gegenstand des Pacht-
vertrags. Zusätzlich wurden elf Stellplätze in der Tiefgarage 
angemietet.

Der Creditreformindex der Odyssey Darmstadt I GmbH liegt 
bei 288 und bedeutet »mittlere Bonität« (Auskunftsdatum 
25.07.2019).

Der Creditreformindex des Patronatsgebers PARADEPAARD 
BEHEER B.V. liegt bei 129 und bedeutet »sehr gute  Bonität« 
(Auskunftsdatum 25.07.2019).

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH
KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH ist eines der führenden 
unabhängigen Ingenieurbüros in Deutschland. Mit ins-
gesamt 16 Standorten in Deutschland sowie 3 Standorten 
im Ausland ist das Unternehmen sowohl regional als auch 
international sehr gut aufgestellt. Der Unternehmenssitz 
befindet sich in Darmstadt. Seit 1950 plant, steuert, 
 überwacht und prüft das Unternehmen Ingenieurbauwerke, 
Verkehrsanlagen, Hochbauten und Industrieanlagen für 
 private Bauherren, die öffentliche Hand, institutionelle In-
vestoren oder Architekten im In- und Ausland und sorgt 
 somit für eine nachhaltige Qualität der Bauwerke. Mit seinen 
inzwischen über 550 Mitarbeitern zählt KREBS + KIEFER zu 
den kontinuierlich wachsenden Ingenieurunternehmen 
Deutschlands.

KREBS + KIEFER hat im Bürogebäude vom EG bis zum 6. OG 
insgesamt 6.040 m² Büro- und Konferenzflächen, 309 m² 
Archivflächen sowie 47 Tiefgaragenstellplätze und 21 
 Außenstellplätze angemietet und trägt damit einen Anteil in 
Höhe von 37,4 % der Mieteinnahmen. Das Mietverhältnis 
begann mit Übergabe der Flächen zum 01.02.2019 und ist 
für die Dauer von zwölf Jahren fest abgeschlossen.

Der Creditreformindex von KREBS + KIEFER Ingenieure 
GmbH liegt bei 176 und bedeutet »sehr gute Bonität« 
(Auskunftsdatum 25.07.2019).

Plexus Deutschland GmbH
Die Plexus Corporation ist ein Auftragsfertiger von elektro-
nischen Baugruppen und Geräten für die Bereiche Netzwerk-
technik, Drahtlosnetzwerke, Medizintechnik, Wehrtechnik 
und Luftfahrt- Sicherheitstechnik. Der Unternehmenssitz 
befindet sich in Neenah, Wisconsin, USA. Darüber hinaus hat 

Plexus Fertigungs-und Vertriebsstandorte in Nordamerika, 
Mexiko, Deutschland, Schottland, Rumänien, China und 
 Malaysia. Plexus Corporation wurde 1980 gegründet und 
 beschäftigt rund 19.000 Mitarbeiter weltweit. Die Plexus 
Deutschland GmbH wurde am 9. Juli 2009 gegründet, der Sitz 
der Gesellschaft ist Darmstadt. Die Anteile an der Gesellschaft 
werden von Plexus International Service Inc, Las Vegas, USA, 
gehalten.

Plexus Deutschland GmbH hat 1.962 m² Büroflächen und 
57  m² Archivflächen sowie 14 Tiefgaragenstellplätze und 
3  Außenstellplätze angemietet. Der Anteil am Mieterträg 
beläuft sich auf 11,9 %. Das Mietverhältnis begann mit 
Übergabe der Flächen zum 01.02.2019 und ist für die Dauer 
von zehn Jahren fest abgeschlossen.

Der Creditreformindex von Plexus Deutschland GmbH liegt 
bei 219 und bedeutet »gute Bonität« (Auskunftsdatum 
25.07.2019).

Unit Gesellschaft für Projektentwicklung mbH
Die Unit Gesellschaft für Projektentwicklung mbH mietet 
im  1. OG 599 m² Büro- und Konferenzflächen sowie 5 m² 
 Archivflächen und 9 Tiefgaragenstellplätze an. Das Mietver-
hältnis begann mit Übergabe der Flächen zum 01.02.2019 
und ist für die Dauer von sieben Jahren fest abgeschlossen.

Der Creditreformindex von Unit Gesellschaft für Projekt-
entwicklung mbH liegt bei 222 und bedeutet »gute Boni-
tät« (Auskunftsdatum 24.07.2019).

CH. Becker GmbH & Co. KG
Die Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft CH. 
 Becker GmbH & Co. KG hat 604 m² Büroflächen und 5 Tief-
garagenstellplätze angemietet. Das Mietverhältnis begann 
mit Übergabe der Flächen zum 01.02.2019 und ist für die 
Dauer von fünf Jahren fest abgeschlossen. 

Der Creditreformindex von CH. Becker GmbH & Co. KG liegt 
bei 248 und bedeutet »gute Bonität« (Auskunftsdatum 
24.07.2019).

4.11 Darlehensvertrag
4.11.1 Vertragspartner / Vertragsgegenstand / Konditionen
(Siehe Verkaufsprospekt Seite 42)
Die Objektgesellschaft (nachfolgend »Darlehensnehmer«) 
hat am 24.04.2018 einen Darlehensvertrag mit der Deut-
sche Genossenschafts-Hypothekenbank Aktiengesell-
schaft, Rosenstraße 2, 20095 Hamburg (nachfolgend 
»Bank«) abgeschlossen. Das Darlehen in Höhe von 
29.000.000 Euro dient ausschließlich und in voller Höhe 
zur  Finanzierung des Erwerbs des Anlageobjekts. Der Dar-
lehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.07.2029. Die 
Auszahlung des Darlehens in Höhe von 29.000.000 Euro ist 
zum 01.02.2019 erfolgt.
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8.2  Investitions- und Finanzplan 
des Investmentvermögens

(Siehe Verkaufsprospekt ab Seite 69)
Der endgültige Kaufpreis des Anlageobjekts beläuft sich 
auf 54.229.228 Euro (Immobilienwert) statt wie bisher an-
gegeben auf 54.248.922 Euro. Dadurch haben sich im 
 In vestitions- und Finanzplan der Objektgesellschaft sowie 
in der kumulierte Darstellung über alle Gesellschafts-
ebenen die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie 
die Liquiditätsreserve wie folgt verändert:

Investitions- und Finanzplan der Objektgesellschaft – 
teilweise PROGNOSE1 –

Anschaffungs- und Herstellungskosten 57.774.143

Immobilienwert 54.229.228

Liquiditätsreserve 260.557

Investitions- und Finanzplan des Emittenten kumuliert 
über alle Gesellschaftsebenen - teilweise PROGNOSE1 –

Anschaffungs- und Herstellungskosten 57.709.308

Liquiditätsreserve 541.593

8.3  Erläuterungen der Basis für die 
 Ermittlung der angestrebten 
Erträge – PROGNOSE1

(Siehe Verkaufsprospekt Seite 71)
Die Investmentgesellschaft strebt ab Übernahme des An-
lageobjekts durch die Objektgesellschaft ab dem 01.02.2019 
über die Laufzeit des Investmentvermögens eine durch-
schnittliche Auszahlung von 4,1 % p. a. auf das Eigenkapital 
(ohne Ausgabeaufschlag) an. Die Annahmen der Kapital-
verwaltungsgesellschaft gehen von einer Gesamtrück-
zahlung des Eigenkapitals, bestehend aus laufenden 
 Auszahlungen und Auszahlungen aus Veräußerungserlös der 
Immobilien, über die gesamte geplante Laufzeit des Invest-
mentvermögens in Höhe von rund 146,3 % aus.

8.3.3 Veräußerung des Anlageobjekts
Der angestrebte Verkaufspreis der Immobilien zum Ende der 
Laufzeit des Investmentvermögens beläuft sich auf rund 
60.156.860 Euro. Bezogen auf die für das Jahr 2029 
 prognostizierte Jahresnettomiete in Höhe von rund 
3.084.967 Euro entspricht der Verkaufspreis einem Faktor 
von rund 19,5. Nach Abzug der Transaktionskosten in 
 Höhe  von 1 % bzw. 601.569 Euro zzgl. etwaiger Umsatz-
steuer  sowie kalkulierte Revitalisierungskosten in Höhe 
von  250.000 Euro verbleibt ein Veräußerungserlös von 
rund  59.305.292 Euro. (siehe auch »Transaktions- und 
 In vestitionskosten« Seite 59 unter Abschnitt 6.3.7) Fer-
ner  be rücksichtigt die Position die Einzahlung der gestun-
deten  Kommanditeinlage des Co-Investors in Höhe von 
3.366.293,60 Euro.

8.3.4 Tilgung langfristiges Darlehen
(Siehe Verkaufsprospekt Seite 72)
Das Darlehen wird ab Auszahlung zum 01.02.2019 nach 
drei tilgungsfreien Monaten annuitätisch mit 1 % p. a. ge-
tilgt. Die Restschuld des Darlehens zum Ende der Grundlauf-
zeit der Investmentgesellschaft ist mit rund 25.961.364 Euro 
bzw. rund 89,52 % des ursprünglichen Dar lehensbetrags 
kalkuliert.

Wirtschaftlichkeitsrechnung der Objektgesellschaft und 
der Investmentgesellschaft (ohne Ausgabeaufschlag) 
– PROGNOSE1 –
Durch den endgültigen Kaufpreis des Anlageobjekts in 
 Höhe von 54.229.228 Euro sowie den abweichenden Miet-
ertrag in  Höhe von 2.625.045 Euro p. a. (bisher kalkuliert 
2.626.807 Euro p. a.) ergeben sich in den jeweiligen Wirt-
schaftlichkeitsrechnungen geringfügige Abweichungen, 
 sodass die Gesamtauszahlung sich um 0,1 % auf 146,3 % 
reduziert.

10.  Auslagerung und Dienstleis-
tungen

(Siehe Verkaufsprospekt Seite 80)
Die Angaben unter Kapital »10.1.2 Auslagerungen außer-
halb der Hannover Leasing Gruppe« werden wie folgt 
 ergänzt:
Kaufmännisches Facility Management
Auslagerungsunternehmen
ATOS Property Management GmbH
Sitz / Geschäftsanschrift
Syrlinstraße 38, 89073 Ulm
Handelsregister
HRB 721774, Amtsgericht Ulm

Technisches infrastrukturelles Facility Management
Auslagerungsunternehmen
Sauter FM GmbH
Sitz / Geschäftsanschrift
Werner-Haas-Straße 8-10, 86153 Augsburg
Handelsregister
HRB 22955, Amtsgericht Augsburg 

10.2  Dienstleister der KVG
10.2.1 Recht und Steuern
Die KVG wird sich bei Bedarf durch externe qualifizierte 
Dienstleister (Rechtsanwälte, Steuerberater) unterstützen 
lassen. Die KVG hat mit Sonntag & Partner, Partnerschafts-
gesellschaft mbB einen Vertrag für die laufende Steuer-
beratung abgeschlossen.
Angaben zum Vertragspartner
Sitz / Geschäftsanschrift
Schertlinstr. 23, 86159 Augsburg
Handelsregister
Amtsgericht Augsburg; Partnerschaftsregister Nr. 60
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11.2  Abschlussprüfer
Mit der Prüfung der Investmentgesellschaft einschließlich 
des Jahresberichts wurde Sonntag & Partner, Partner-
schaftsgesellschaft mbB, geschäftsansässig in der Schertlin-
straße 23, 86159 Augsburg, beauftragt. Im Übrigen ist für 
die Wahl des Abschlussprüfers die Gesellschafterver-
sammlung zuständig.

12.  Verbraucherinformationen bei 
 außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen und 
bei Fernabsatzverträgen über 
 Finanzdienstleistungen

(siehe Verkaufsprospekt Seite 82) 
Gemäß § 312d Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch in Ver-
bindung mit Artikel 246b §§ 1 und 2 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (»EGBGB«) sind 
bei  Vorliegen eines außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Vertrags oder eines Fernabsatzvertrags über 
Finanzdienstleistungen dem Anleger vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung die nachfolgend aufgeführten Informati-
onen zur Verfügung zu stellen.

Allgemeine Informationen

Investmentgesellschaft
Firma
HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 
 Investment-KG
Sitz / Geschäftsanschrift
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland
Telefon (089) 2 11 04-0
Telefax (089) 2 11 04-210
Handelsregister
HRA 104979, Amtsgericht München
Geschäftsführer
Zur Geschäftsführung der Investmentgesellschaft sind 
die  LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH (persönlich 
 haftender Gesellschafter) und die DIRAN Verwaltungs-
gesellschaft mbH (Geschäftsführender Kommanditist), 
 jeweils geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49, 
82049 Pullach berechtigt. Die LIBANUS Verwaltungsgesell-
schaft mbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
 München unter der Nummer HRB 199533 eingetragen. 
 Mitglieder der Geschäftsführung des persönlich haften-
den  Gesellschafters sind Klaus Steixner und Laurentius 
 Rucker, jeweils geschäftsansässig Wolfratshauser Straße 49, 
82049  Pullach. Die DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH 
ist  im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
der  Nummer HRB 212674 eingetragen. Mitglieder der Ge-
schäftsführung des Geschäftsführenden Kommanditisten 
sind Sebastian Hartrott und Marcus Menne, jeweils ge-
schäftsansässig Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach.

Vertretungsberechtigung
Der persönlich haftende Gesellschafter und der Geschäfts-
führende Kommanditist der Investmentgesellschaft werden 
zusammen die »Geschäftsführenden Gesellschafter« ge-
nannt. Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind zur 
 Geschäftsführung und Vertretung der Investmentgesell-
schaft jeweils einzeln berechtigt und verpflichtet, soweit im 
Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft nicht etwas 
anderes bestimmt ist. Der Geschäftsführende Kommanditist 
und der persönlich haftende Gesellschafter werden jeweils 
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsfüh-
rer und einen Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer 
sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Hauptgeschäftstätigkeit
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist ausschließ-
lich die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer fest-
gelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapital-
anlage nach den §§ 261 bis 272 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
(»KAGB«), insbesondere gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB in 
Anteile oder Aktien an solchen Gesellschaften, die nach dem 
Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie 
die zu deren Bewirtschaftung erforderlichen Vermögens-
gegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften 
erwerben dürfen, zum Nutzen der Anleger. 

Kapitalverwaltungsgesellschaft (nachfolgend »KVG« )
Firma
HANNOVER LEASING Investment GmbH
Sitz / Geschäftsanschrift
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland
Telefon (089) 2 11 04-0
Telefax (089) 2 11 04-210
E-Mail fonds@hannover-leasing.de
Internet www.hannover-leasing.de
Handelsregister
HRB 199550, Amtsgericht München
Geschäftsführung
Mitglieder der Geschäftsführung der KVG sind Sebastian 
Hartrott, Marcus Menne und Michael Taufiqui-von Ahle-
feldt-Dehn jeweils geschäftsansässig Wolfratshauser 
 Straße 49,82049 Pullach. Die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Vertretungsberechtigung
Die KVG wird durch zwei ihrer Geschäftsführer oder durch 
einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.
Hauptgeschäftstätigkeit
Gegenstand des Unternehmens der KVG ist, abgesehen von 
Geschäften, die ausschließlich zur Anlage des eigenen 
 Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind, die kollektive 
Vermögensverwaltung nach § 1 Abs. 19 Nr. 24 KAGB 
von   geschlossenen inländischen Publikums-AIF gemäß 
§§  261  bis 272 KAGB, wenn die Gesellschaft für den ge-
schlossenen inländischen Publikums-AIF u. a. in Immobilien 
gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 KAGB investiert. 
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Wesentliche Anlegerinformationen
Quartier West, Darmstadt
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen alternativen Investmentfonds (»AIF«). Es handelt sich nicht 
um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um dem Anleger die Wesensart dieses AIF und die Risiken einer Anlage in ihn zu 
erläutern. Wir raten jedem interessierten Anleger zur Lektüre dieses Dokuments, damit eine fundierte Anlageentscheidung getroffen werden kann.

Investmentgesellschaft: HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Investmentvermögen: Alternativer Investmentfonds konzipiert als Geschlossener inländischer Publikums-AIF

Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANNOVER LEASING Investment GmbH (im Folgenden »KVG«)

Treuhänder: HANNOVER LEASING Treuhand GmbH

Stand: 15.08.2019

1 Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel 
Anlageziel der Investmentgesellschaft ist es, dass der Anleger in Form 
von Auszahlungen (inklusive Kapitalrückzahlung) an den laufenden Er-
gebnissen aus der langfristigen Vermietung sowie an einem Erlös aus 
dem Verkauf des Anlageobjekts nach der Vermietungsphase anteilig 
partizipiert. 

Anlagestrategie
Die Anlagestrategie der Investmentgesellschaft ist der mittelbare 
 Erwerb und das Halten einer neu zu errichtende Büroimmobilie in der 
Heinrich-Hertz-Straße 2, 2A und einer neu zu errichtenden Hotel-
immobilie in der Georg-Ohm-Straße 1 in 64295 Darmstadt (zusammen 
das »Anlageobjekt«), die bei Erwerb langfristig vermietet sind und am 
Ende der Laufzeit der Gesellschaft planmäßig direkt oder indirekt 
 veräußert werden sollen. Die Immobilien befinden sich noch im Bau und 
sollen voraussichtlich im November 2018 (Hotel) bzw. im Januar 2019 
(Büro) fertig gestellt werden. Gemäß Anlagestrategie wird eine Halte-
dauer der Immobilien von mindestens zehn Jahren angestrebt. Ferner 
gehört zur Anlagestrategie der Investmentgesellschaft die Anlage 
 liquider Mittel nach Maßgabe der §§ 261 Abs. 1 Nr. 7, 194, 195 KAGB. 

Anlagepolitik
Die Anlagepolitik der Investmentgesellschaft besteht darin, sämtliche 
Maßnahmen zu treffen, die der Anlagestrategie dienen. Hierzu zählt 
insbesondere der mittelbare Erwerb des Anlageobjekts, dessen lang-
fristige Vermietung sowie die Bildung einer angemessenen Liquiditäts-
reserve.

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsarten der Immobilien (Büro, 
Hotel) in Verbindung mit der jeweiligen Mieterstruktur ist das Ausfall-
risiko gestreut, sodass die Gesellschaft bei wirtschaftlicher Betrach-
tungsweise nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 2 KAGB investiert.

Investitions- und Finanzplan
Die Gesamtinvestitionskosten betragen kumuliert über alle Gesell-
schaftseben 63.092.206 Euro (inklusive Ausgabeaufschlag in Höhe von 
1.624.750 Euro). Die Finanzierung des Investitionsvorhabens erfolgt 
über Eigenkapital in Höhe von 32.500.000 Euro sowie über ein lang-
fristiges Darlehen in Höhe von 28.967.456 Euro. Durch den Einsatz von 
Fremdkapital – anstelle von Eigenkapital – kann die Eigenkapital-
rentabilität der Anleger gesteigert werden, solange die vereinbarte 
Verzinsung des Fremdkapitals niedriger ist als die geplante Gesamtkapi-
talrentabilität der Investition (sogenannter Hebel- oder Leverage- 
Effekt). Für die Gesellschaft dürfen Kredite bis zur Höhe von 150 % des 
aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten 
zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der 
Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anle-
gern getragenen Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 
Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der 
Kreditaufnahme marktüblich sind. Die Anlagebedingungen sehen vor, 

dass diese Grenze nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs 
des Investmentvermögens gilt, längstens jedoch für einen Zeitraum 
von 18  Monaten ab Beginn des Vertriebs. Die weitere Aufnahme von 
Fremdkapital durch den Anleger zur Finanzierung seiner Einlage und 
des Ausgabeaufschlags wird ausdrücklich nicht empfohlen.

Emissionskapital, Mindestbeteiligung und Zeichnungsschluss 
Das Emissionskapital der Investmentgesellschaft beläuft sich auf 
32.495.000 Euro. Die Mindestbeteiligung an der Investmentgesell-
schaft beträgt 10.000 Euro. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 
1.000  Euro teilbar sein. Der Vertrieb endet bei Vollplatzierung des an-
gezeigten Investmentvermögens.

Verwendung von Erträgen 
Es werden grundsätzlich die während des Geschäftsjahrs für Rechnung 
der Investmentgesellschaft angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
bzw. zur Tilgung verwendeten Erträge (nach Bildung einer angemesse-
nen Liquiditätsreserve) an die Anleger ausgezahlt. Die Auszahlungen an 
die Anleger sollen jährlich bis März für das vorangegangene Geschäfts-
jahr erfolgen, erstmals bis März 2020 zeitanteilig für das Geschäftsjahr 
2019.

Rechte und Pflichten der Anleger 
Der Anleger beteiligt sich an der Investmentgesellschaft zunächst 
 ausschließlich mittelbar als Treugeber über den Treuhänder. Aus dieser 
unternehmerischen Beteiligung erwachsen Rechte (insbesondere das 
Recht auf Ergebnisverteilung und Auszahlungsanspruch, Informa-
tions-, Auskunfts- und Kontrollrechte, das Recht auf Teilnahme an 
 Gesellschafterversammlungen und Stimmrechte bei Gesellschafter-
beschlüssen) und Pflichten (insbesondere Zahlung der Pflichteinlage 
nebst Ausgabeaufschlag).

Laufzeit
Die Dauer der Investmentgesellschaft ist befristet. Sie endet grund-
sätzlich mit Ablauf des 30.06.2029 (»Grundlaufzeit«). Die KVG kann 
die  Geschäftsführenden Gesellschafter anweisen, die Grundlaufzeit 
einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt bis zu fünf Jahre 
zu  verlängern, sodass die Investmentgesellschaft spätestens nach 
15 Jahren endet. Eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit der 
Investmentgesellschaft (einschließlich etwaiger Verlängerungen) ist 
ausgeschlossen. Der Anleger hat kein Recht, seinen Anteil an der 
Invest mentgesellschaft zurückzugeben. Das Recht zur außerordent-
lichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Empfehlung
Da eine ordentliche Kündigung des Anlegers in Bezug auf seine 
 Be teiligung ausgeschlossen ist, ist diese Kapitalanlage unter Um-
ständen für Anleger nicht geeignet, die über ihr Geld innerhalb eines 
Zeitraums von mindestens zehn Jahren (die Laufzeit kann sich durch 
Gesellschafterbeschluss um bis zu fünf Jahre verlängern) aus dem 
Investment vermögen wieder verfügen wollen. 



Der Anleger nimmt am Vermögen und am Ergebnis (Gewinn und Verlust) 
der Investmentgesellschaft gemäß seiner Beteiligungsquote im Rahmen 
der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in die Investmentgesell-
schaft birgt neben der Chance auf Erträge in Form von Auszahlungen auch 
Verlustrisiken. Folgende Risiken können die Wertentwicklung des Invest-
mentvermögens und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. 

Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei 
einer negativen Entwicklung kann dies für den Anleger zu einem teil-
weisen oder vollständigen Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen 
sowie zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seiner Kapitaleinlage 
nebst Ausgabeaufschlag führen.

Das maximale Risiko des Anlegers besteht aus einem vollständigen Verlust 
seiner Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag und der darüber hinaus-
gehenden Gefährdung seines sonstigen Vermögens aufgrund von zu leis-
tenden Steuerzahlungen, Ausgleichs- und Zahlungspflichten gegenüber 
Dritten, der Investmentgesellschaft, den Gesellschaftern und den übrigen 
Anlegern sowie aufgrund von Zahlungsverpflichtungen aus einer gegebe-
nenfalls abgeschlossenen persönlichen Fremdfinanzierung des Anteils an 
der Investmentgesellschaft. Dies kann zur Insolvenz des Anlegers führen.

Marktrisiken
Das wirtschaftliche Ergebnis der Investmentgesellschaft bzw. die lang-
fristige Wertentwicklung der von der Objektgesellschaft gehaltenen 
 Immobilien kann sich durch zahlreiche Faktoren, wie z. B. die Standort-
entwicklung, den technischen Fortschritt oder die Mietentwicklung, 
 verschlechtern. Das Investmentvermögen kann insofern eine erhöhte 
Volatilität aufweisen. Es besteht das Risiko, dass ein angemessener Ver-
kaufspreis nicht erzielt wird oder die Immobilie mittelbar oder unmittel-
bar zeitweise oder überhaupt nicht veräußert werden kann.

Kreditrisiken
Sofern die Objektgesellschaft nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen 
aus der langfristigen Fremdfinanzierung, wie Zins und Tilgung, vollstän-
dig nachzukommen, kann dies zu einer Auszahlungssperre führen. 
 Zudem hat die finanzierende Bank das Recht, weitere bankübliche 
 Sicherheiten zu verlangen oder das Darlehen zu kündigen und fällig zu 
stellen und ggf. die Zwangsvollstreckung zu betreiben. Aus den Miet-
einnahmen des Beleihungsobjekts ist der Bank jeweils zum 30.09. eines 
Jahres eine DSCR (Debt Service Cover Ratio) von mindestens 200  % 
nachzuweisen. Im Fall der Verletzung der Anforderungen ist die Bank 
 berechtigt, weitere Auszahlungen zu verweigern und die Bestellung oder 
Verstärkung von bankmäßigen Sicherheiten zu verlangen.

Liquiditätsrisiken
Geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als prognostiziert 
 können für die Investmentgesellschaft und/oder die Objektgesellschaft 
zu Liquiditätsengpässen und zu Zahlungsschwierigkeiten bis hin zu 
 deren Insolvenz führen.

Gegenparteirisiken
 − Es besteht das Risiko einer Rückabwicklung der Investmentgesell-

schaft, sofern das Kommanditkapital nicht platziert werden kann und 

der Platzierungsgarant seiner Verpflichtung aus der Platzierungs-
garantie nicht nachkommt.

 − Es bestehen Risiken hinsichtlich der Erfüllung von vertraglichen 
 Verpflichtungen aus den Mietverträgen bzw. dem Pachtvertrag, 
der  Miet-/Pachteinnahmen (Zahlungsunfähigkeit von Mietern / 
dem  Pächter) sowie der Anschlussvermietung und eines möglichen 
Leerstands.

Operationelle und steuerliche Risiken
 − Es besteht ein Rückabwicklungsrisiko, wenn das Anlageobjekt nicht 

bis zum 30.09.2019 abnahmereif fertiggestellt ist oder der Vollzug des 
Kaufvertrags bis zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden hat.

 − Immobilienspezifische Risiken, wie unvorhersehbare Baumängel und 
Altlasten, können zu einer Wertminderung der Immobilien führen.

 − Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten können höher als prog-
nostiziert sein.

 − Interessenkonflikte (z. B. aufgrund von kapitalmäßigen und perso-
nellen Verflechtungen der KVG und der Investmentgesellschaft) 
 können zu nachteiligen Entscheidungen für die Anleger führen.

 − Schlüsselpersonen (z. B. die KVG und deren Mitarbeiter) können 
 ausfallen oder ihre Aufgaben nicht vollständig und ordnungsgemäß 
erfüllen.

 − Änderungen der steuerlichen, rechtlichen und/oder regulatorischen 
Rahmenbedingungen in Deutschland (ggf. auch rückwirkend) sowie 
unvorhergesehene tatsächliche Entwicklungen können sich auf die 
Ertragslage bzw. Werthaltigkeit des Investmentvermögens nachteilig 
auswirken. Die im Verkaufsprospekt beschriebenen steuerlichen 
Grundlagen beruhen nicht auf einer verbindlichen Auskunft der 
 zuständigen Finanzbehörden. Eine anderslautende Auffassung der 
 Finanzbehörden oder Finanzgerichte kann nicht ausgeschlossen 
 werden. Gleiches gilt für eine sich ändernde Rechtsprechung oder Ver-
waltungspraxis.

Gesellschafterrisiken
 − Eine Rücknahme oder eine ordentliche Kündigung der Anteile während 

der Laufzeit der Investmentgesellschaft (einschließlich etwaiger Ver-
längerungen) ist ausgeschlossen. Die Übertragung oder sonstige Ver-
fügung von Anteilen ist nur eingeschränkt möglich und bedarf u. a. der 
Zustimmung eines Geschäftsführenden Gesellschafters oder des 
Treuhandkommanditisten. Für den Verkauf von Anteilen an der Invest-
mentgesellschaft besteht kein geregelter Zweitmarkt. Insofern 
 handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung.

 − Die Haftung des Anlegers kann durch Auszahlungen über die Laufzeit 
wiederaufleben, sofern die Kapitaleinlage des Anlegers unter den 
 Betrag der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme (1 % der an-
fänglichen Pflichteinlage ohne Ausgabeaufschlag) sinkt.

Die Anleger tragen das Risiko der Insolvenz der Investmentgesellschaft. 
Der Anleger geht mit dem Erwerb eines Anteils an der Investmentgesell-
schaft eine langfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht 
kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Diese 
können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert 
 werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem 
Kapitel 5 »Risikohinweise« im Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Die ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung der mit 
dem Investmentvermögen verbundenen Kosten ist ausschließlich den 
Anlagebedingungen sowie dem Kapitel 6 »Kosten« des Verkaufspros-
pekts zu entnehmen.

Dem Anleger können eigene Kosten aus Anlass seiner Beteiligung an 
der  Investmentgesellschaft entstehen, z.  B. bei einer Eintragung ins 
 Handelsregister, bei Erwerb, Übertragung oder Veräußerung des Anteils 
oder bei der Ausübung von Mitbestimmungs- und Kontrollrechten. Die 
anfallenden Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
1  Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Kommanditeinlage und dient zur teilweisen Vergütung der Eigenkapitalvermittlung. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Auf die Erhebung des Ausgabe-

aufschlags kann im Einzelfall verzichtet werden oder er fällt geringer aus. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.
2  In der Beitrittsphase werden der Investmentgesellschaft einmalige Kosten in Höhe von bis zu 9,151 % der zu zeichnenden Kommanditeinlagen belastet (Initialkosten).
3  Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während der Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 13,477 % des Ausgabepreises. Der Ausgabepreis setzt sich aus der jeweils gezeichneten  Kommandit-

einlage und dem Ausgabeaufschlag zusammen.
4  Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Kosten gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden 

Kosten gemäß § 7 der Anlagebedingungen handelt es sich um eine Kostenschätzung. Hierzu gehören u. a. die laufende Vergütung für die KVG und die Verwahrstelle, den geschäftsführenden Kommanditisten, den Treu-
händer, die Haftungsvergütung des persönlich haftenden Gesellschafters sowie Kosten für Bewertung und Erstellung bzw. Prüfung der Jahresberichte. Die Kosten, die auf Ebene der Objektgesellschaft anfallen, sind in der 
Gesamtkostenquote enthalten. Die Initial-, Transaktions-, Bewirtschaftungs- sowie Finanzierungskosten sowie hierauf etwaige nicht als Vorsteuer geltend zu machenden Umsatzsteuern werden hierbei nicht berücksich-
tigt. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr deutlich schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. 

5  Die KVG erhält für die Veräußerung des Anlageobjekts eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1,19 % des jeweiligen Verkaufspreises der Immobilien bzw. bei Veräußerung im Rahmen eines Share Deals in Höhe von 1,19 % 
des zugrunde liegenden Immobilienwerts vor Abzug aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Transaktionsgebühr versteht sich inklusive etwaiger Umsatzsteuer in Höhe des aktuell gültigen Steuersatzes von 19 %.

Einmalige Kosten vor der Anlage

Ausgabeaufschlag1 bis zu 5 %

Initialkosten2 bis zu 9,151 %

Summe aus Initialkosten und Ausgabeaufschlag3 bis zu 13,477 %

Laufende Kosten (zu erwartende Gesamtkostenquote)4 bis zu 0,976 %

Vergütung bei Veräußerung der Immobilie5 1,19 %

2

3

Risiko- und Ertragsprofil

Kosten



Die Investmentgesellschaft wurde im Jahr 2016 gegründet. Die histo-
rische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Bei der Berechnung 
der Wertentwicklung wurden sämtliche vom Investmentvermögen zu 
 tragenden Kosten und Gebühren mitberücksichtigt, nicht jedoch die 
Ausgabeaufschläge. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf 
das in dem jeweiligen Kalenderjahr gebundene Kapital der Anleger (ohne 
Ausgabeaufschläge). Die Höhe des gebundenen Kapitals im Kalenderjahr 
2017 betrug 10.000 Euro. Die angegebene Wertentwicklung wurde mit 
der modifizierten internen Zinsfußmethode bezogen auf das volle 
 Kalenderjahr berechnet. Seit Auflegung des Fonds wurden keine Ertrags-
ausschüttungen getätigt. Die angegebene Wertentwicklung entspricht 
nicht der Verzinsung des anfänglich investierten Kapitals. 

Warnhinweis: Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die 
zukünftige Wertentwicklung. 

Unter Berücksichtigung verschiedener Marktbedingungen sind nach-
folgend drei Szenarien einer potenziellen künftigen Wertent-
wicklung dargestellt. Jeweils eine für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Investmentgesellschaft wesentliche Einflussgröße wurde variiert. 
 Vergleichsparameter ist die über eine Laufzeit von rund zehn Jahren 
 prognostizierte Gesamtauszahlung an die Anleger in Prozent ihrer 
 Kommanditeinlage (ohne Ausgabeaufschlag). Der jeweils mittlere Wert 
bildet die Basiskalkulation für die Investmentgesellschaft. Die Szenarien 
stellen in dem jeweils dargestellten negativen Fall nicht den ungünstigs-

ten anzunehmenden Fall dar. Es kann auch zu darüber hinausgehenden 
negativen Abweichungen kommen. Ebenso können auch mehrere 
 Abweichungen kumuliert eintreten. Hierdurch können sich die Einfluss-
faktoren ausgleichen oder aber in ihrer Gesamtwirkung verstärken. Der 
Einfluss von weiteren hier nicht genannten Faktoren auf die Entwicklung 
des Investmentvermögens kann nicht ausgeschlossen werden. Prog-
nosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwick-
lungen. Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesicherheit ab, je weiter sie 
in die Zukunft gerichtet ist.

1 Auszahlung p. a. bezogen auf das Eigenkapital der Investmentgesellschaft ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern ab Übernahme des Anlageobjekts 
2 Schlussauszahlung an die Anleger nach Verkauf des Anlageobjekts
3 Die Gesamtauszahlung setzt sich aus den laufenden Auszahlungen und der Schlussauszahlung zusammen.

Die tatsächlichen Auszahlungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen.

Verwahrstelle ist die State Street Bank International GmbH mit Sitz und 
Geschäftsanschrift in der Brienner Straße 59 in 80333 München.

Der Verkaufsprospekt (einschließlich etwaiger Aktualisierungen und/
oder Nachträge) und die wesentlichen Anlegerinformationen in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung, die Jahresberichte sowie weitere praktische 
Informationen zum Investmentvermögen können kostenlos in deut-
scher Sprache bei der KVG über die nachfolgenden Kontaktdaten an-
gefordert werden.

HANNOVER LEASING Investment GmbH
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach
Telefon: (089) 2 11 04-0
Telefax: (089) 2 11 04-210
Email: fonds@hannover-leasing.de

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind 
darüber hinaus während der Platzierungsphase des Emissionskapi-
tals  des Investmentvermögens auf der Internetseite www.hannover- 
leasing.de kostenlos in deutscher Sprache erhältlich.

Angaben zum jeweils jüngsten Nettoinventarwert gemäß § 297 Abs. 2 
KAGB werden dem Anleger während der Platzierungsphase auf der 
 Internetseite der KVG bzw. im jeweils letzten veröffentlichten Jahres-
bericht der Investmentgesellschaft zur Verfügung gestellt.

Der Anleger erzielt grundsätzlich Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung, sofern er als natürliche Person in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig ist und seine Beteiligung an der Investmentgesellschaft 
im Privatvermögen hält. Die dem Anleger anteilig zugerechneten Ein-

künfte unterliegen der individuellen Steuerbelastung des Anlegers. 
Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen 
steuerlichen Berater hinzuziehen. Nähere Erläuterungen der steuer-
lichen Rahmenbedingungen sind in Kapitel 9 »Kurzangaben über die 
für den Anleger bedeutsamen Steuervorschriften« im Verkaufspros-
pekt dargestellt. Im Übrigen können die Steuervorschriften in Deutsch-
land als Herkunftsmitgliedstaat des Investmentvermögens die persön-
liche Steuerbelastung des Anlegers beeinflussen.

Die KVG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument 
 enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, un-
richtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts 
vereinbar ist. 

Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft
Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesell-
schaft – darunter eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen 
und der sonstigen Zuwendungen sowie der Identität der für die Zu-
teilung der Vergütungen / Zuwendungen zuständigen Personen – kön-
nen unter www.hannover-leasing.de kostenlos abgerufen werden 
bzw.  sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der HANNOVER LEASING 
Investment GmbH, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, kostenlos 
in Papierform erhältlich.

Dieses Investmentvermögen und die KVG sind in Deutschland zuge-
lassen und werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und 
entsprechen dem Stand vom 15.08.2019.

Gesamtauszahlung3:
2019 – 2029: rund 146,3 %

Schlussauszahlung2:
2029: rund 103,6 %

- PROGNOSE -
Laufende Auszahlungen 1:
2019 – 2029: durchschnittlich 4,1 % p. a.
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Wertentwicklung in der Vergangenheit und Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge

Praktische Informationen

Wertentwicklung in der Vergangenheit

10 %

5 %

0 %
2014 2015 20161 20171 20182

– 5 %

– 10 %

– 7,89 % – 7,57 %
– 2,49 %

1  Die Ergebnisse der Jahre 2016/2017 wurden vor Beitritt des ersten Anlegers durch die Altgesellschafter 
ausgeglichen. 2 Der Verlust resultiert aus den in 2018 verbuchten Initialkosten.



Angaben zum Nettoinventarwert für den 
geschlossenen inländischen Publikums-AIF

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. 
geschlossene Investment-KG

Nettoinventarwert für einen Anteil an der Investmentgesellschaft

Der am Erwerb eines Anteils an dem geschlossenen inländischen Publikums-AIF HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 

 Investment-KG (nachfolgend »Investmentvermögen« genannt) interessierte Privatanleger ist gemäß § 297 Abs. 2 S. 1 in Verbindung mit 

§ 272 Abs. 1 KGAB vor Vertragsschluss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens gemäß §§ 168 und 271 Abs. 1 

KAGB zu  informieren.

Der Nettoinventarwert des Investmentvermögens beläuft sich auf 8.405,66 Euro bezogen auf einen Anteil in Höhe von 10.000 Euro 

bzw. rd. 84,1 %.

Wichtige Hinweise:
Der Nettoinventarwert wurde zum 30.06.2019 ermittelt. Das Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens 
wird erst während des Platzierungszeitraums  vollständig  auf gebaut werden. Die Platzierungsgarantie der Delta Vermietungsgesellschaft 
mbH sichert die erst noch durch Anleger beitritte  ein zu zahlenden Nominaleinlagen bis zur Höhe des gesamten einzuwerbenden 
 Eigenkapitals, maximal jedoch in Höhe von 32.495.000  Euro, ab.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der 
 Gründungsgesellschafter in Höhe von 5.000 Euro, die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen von Anlegern sowie die bis zur 
vollständigen Platzierung dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Initialkosten und bereits bilanzierten Verbindlich-
keiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen.

Der angegebene Nettoinventarwert ist stichtagsbezogen und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder niedriger 
als dargestellt ausfallen.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher 
 Basis  ermittelt und während der Platzierungsphase regelmäßig auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. im 
 Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase wird der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentver-
mögens  auch bei  Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen ermittelt und auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(www.hannover-leasing.de) mitgeteilt.

Stand: 30.06.2019
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Beitrittserklärung 
Quartier West, Darmstadt

Angaben zum Vermittler

Vermittler, Firma, Bank

Name und Vorname des Vermittlers

Telefon

E-Mail

Referenz-Nummer des Vermittlers

Persönliche Angaben des Unterzeichners (»Anleger«)

 
Frau Herr Titel Name 

Vorname(n)  ggf. Geburtsname

Geburtsdatum Geburtsort

Meldeanschrift: Straße und Hausnummer

PLZ, Ort ggf. abweichende Postanschrift

Land Staatsangehörigkeit ggf. weitere Staatsangehörigkeit

Telefon E-Mail

 

Wohnsitzfi nanzamt Steuernummer Steuer-Identifi kationsnummer

1. Beteiligungsbetrag
Angebot auf Abschluss eines Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags
Ich, der Unterzeichner, beauftrage die HANNOVER LEASING Treuhand GmbH (nachfolgend »Treuhandkommanditist«), treuhänderisch 
im eige nen Namen, aber auf meine Rechnung eine Kommanditbeteiligung (mindestens 10.000 Euro bzw. ohne Rest durch 1.000 Euro 
 teilbare  höhere Beträge) an der HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend »Investmentgesell-
schaft«)
 

mit einem Beteiligungsbetrag in Höhe von: Euro

zzgl. eines Ausgabeaufschlags in Höhe von: Euro (5 % auf den Beteiligungsbetrag)

Gesamtzahlung (Ausgabepreis): Euro (Beteiligungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag)

gemäß den Bestimmungen des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags sowie des Gesell-
schaftsvertrags der Investmentgesellschaft zu erwerben, zu halten und zu verwalten. An das abgegebene Vertragsangebot bin ich für die 
Dauer von 90 Tagen ab Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung (»Annahmefrist«) gebunden. Zwischen mir und dem Treuhand-
kommanditisten kommt der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag zustande, wenn und sobald mir mit separatem Schreiben 
die Annahmeerklärung des Treuhandkommanditisten innerhalb der Annahmefrist auf dem Postweg oder per E-Mail zugeht. 

Ich erhalte die Stellung als Treugeber mit allen Rechten und Pfl ichten aus dem Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag und dem 
Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft, aufschiebend bedingt mit Wirkung zum jeweiligen nächsten Monatsersten, der auf die 
Erfüllung der in § 7 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft genannten Voraussetzungen (insbesondere Eingang der 
vollständigen Original-Beitrittsunterlagen beim Treuhandkommanditisten bis zum 15. des Vormonats und fristgerechte Zahlung der 
Pfl ichteinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag) folgt.

Für diese Beitrittserklärung und meine Beteiligung an der Investmentgesellschaft sind ausschließlich die in den Empfangsbestätigungen 
angegebenen Verkaufsunterlagen maßgeblich, welche von mir als verbindlich anerkannt werden. Abweichende Nebenabreden bestehen 
nicht. Der Vermittler meiner Beteiligung ist nicht berechtigt, von den mir zur Verfügung gestellten Verkaufsunterlagen abweichende oder 
darüber hinausgehende Erklärungen oder Zusicherungen abzugeben.

MustermannDr.

Maximilian

Musterstraße 123

01.06.1970 München

80000 München

Deutschland deutsch

089 21 43 65

München ll

m.mustermann@gmail.com

117 / 803 / 99999 10101010101

10.000

500

10.500

Birgit Beispiel

089 123456

birgit.beispiel@musterbank.de

Musterbank AG
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2. Risikohinweis
Bei dieser Kapitalanlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung an einer geschlossenen Investmentkommandit-
gesellschaft, die Risiken beinhaltet und zum teilweisen oder vollständigen Verlust des Beteiligungsbetrags nebst Ausgabeaufschlag 
 (Totalverlustrisiko) führen kann. Im Rahmen meiner Anlageentscheidung habe ich die im Verkaufsprospekt abgedruckten Risikohinweise 
zur Kenntnis genommen. Ich bin aufgrund meiner wirtschaftlichen und fi nanziellen Erfahrung in der Lage, die Chancen und Risiken einer 
Beteiligung an der Investmentgesellschaft abzuwägen.

3. Steuerliche Bestätigungen
Ich bestätige, dass ich in Deutschland unbeschränkt steuerpfl ichtig bin und meinen Wohnsitz in Deutschland habe. Ferner bestätige 
ich,  dass ich nicht die Staatsangehörigkeit der USA, Kanadas, Australiens oder Japans (zusammen die »Ausschlussstaaten«) besitze, 
 keinen Wohnsitz und auch keine Wohnanschrift in diesen Staaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete habe, kein Inhaber einer dauerhaften 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für diese Staaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete (z. B. Greencard) bin und auch aus keinem anderen 
Grund in einem der Ausschlussstaaten und ihrer Hoheitsgebiete unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig bin. Mir ist bekannt, dass die 
Investmentgesellschaft auf meine Kosten die Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung meines Wohnsitzfi nanzamts verlangen kann.

Die Beteiligung an der Investmentgesellschaft wird von mir im Privatvermögen gehalten.

4. Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung
Meine auf dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden durch die HANNOVER LEASING 
Investment GmbH (nachfolgend »KVG«) und die Investmentgesellschaft als Verantwortlicher im Sinne des Artikel 4 Nr. 7 der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie die mit der Begründung und Verwaltung befassten Stellen (dies sind insbesondere die KVG als 
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Treuhandkommanditist sowie deren Geschäftsbesorger, die Verwahrstelle, die Vermittler, 
 Vertriebskoordinatoren, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und fi nanzierende Banken) unter Einsatz von EDV-Anlagen erhoben, verarbeitet 
und/oder genutzt und unter den genannten Stellen ausgetauscht. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung beruht auf der Erfüllung eines 
 Vertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) sowie auf der Erfüllung rechtlicher Verpfl ichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO). Sie werden ausschließ-
lich zur Begründung und Verwaltung meiner Beteiligung verwendet und nach Beendigung meiner Beteiligung gelöscht, soweit eine Auf-
bewahrung nach gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich ist.

5. Wirtschaftlich Berechtigter
Ich versichere, dass ich bezüglich meines Beteiligungsbetrags im eigenen Namen und für eigene Rechnung handle und keine andere 
natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes sein wird (§ 3 GwG).

6. Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen
Eine politisch exponierte Person (»PEP«) ist eine sich derzeit im Amt befi ndliche oder ehemalige (innerhalb des letzten Jahres vor 
 Zeichnung) hochrangige Führungsperson der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staats, der 
EU oder einer internationalen Organisation, ein gegenwärtiges oder ehemaliges Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgane staatlicher Unternehmen sowie Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien. Eine Person, die ein öffentliches Amt 
unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann PEP in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung des Amts mit 
einer ähnlichen Position auf nationaler Ebene vergleichbar ist. 

Ich bestätige durch Ankreuzen, dass ich
  keine PEP, kein unmittelbares Familienmitglied einer PEP und keine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person bin.
  eine PEP im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person bzw. einer PEP bekanntermaßen 

nahestehende Person bin. Mir ist bekannt, dass meine Beitrittserklärung aus diesem Grund von der Zustimmung des Geldwäsche-
beauftragten der KVG abhängig gemacht wird und unter Umständen abgelehnt werden kann.

7. Fondsordner
Für meine Unterlagen wird mir kostenlos ein Fondsordner zugesandt (bitte ankreuzen, wenn gewünscht)

 Ja, ich wünsche einen Fondsordner für meine Unterlagen.

8. Digitale Anlegerkommunikation
Ich erkläre mich damit einverstanden (sobald der Service einer digitalen Anlegerkommunikation zur Verfügung steht und soweit gesetzlich 
zulässig und im Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft nicht anders geregelt), dass sämtliche für mich als Anleger bestimmten 
Mit teilungen, einschließlich aller von der Investmentgesellschaft zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen, 
nicht mehr in Papierform, sondern ausschließlich auf elektronischem Wege übermittelt werden. Dies schließt auch Ladungen zu sowie Mit-
teilungen und Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Gesellschafterversammlungen gemäß §§ 11, 12 und 13 des Gesellschaftsvertrags 
der Investmentgesellschaft mit ein. Wenn die Umstellung der Kommunikation von postalischer auf digitale Anlegerkommunikation erfolgt, 
wird dies den Anlegern rechtzeitig mitgeteilt und über den künftigen Kommunikationsweg und -möglichkeiten ausführlich informiert. Die 
 Umstellung und die Services der digitalen Anlegerkommunikation sind für den Anleger kostenfrei.

Unterschrift zur Beitrittserklärung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, der Anleger, alle meine persönlichen Angaben sowie die in Punkt 1 bis einschließlich Punkt 8 
 ab gegebenen Erklärungen. Die Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn diese sowie die dazugehörenden Anlagen 1 und 2 
 vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Sämtliche Anlagen sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Änderungen meiner steuer-
lichen und persönlichen Verhältnisse in Bezug auf obige Angaben nach Beitritt zur Investmentgesellschaft habe ich der Investment-
gesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

Ort, Datum Uhrzeit (optional) Unterschrift des Anlegers

München, den 14.09.2018
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9. Identitätsprüfung
Die Prüfung der Identität des Anlegers erfolgt über

 das POSTIDENT-Verfahren (Der Anleger wird sich über das POSTIDENT-Verfahren mit gesondertem Formular identifi zieren.)

  die persönliche Identifi zierung durch den Vermittler / Identifi kationsprüfer
Die im Zusammenhang mit der Beitrittserklärung nebst Anlagen gemachten persönlichen Angaben sowie die Unterschrift stimmen mit 
der in der Beitrittserklärung genannten Person des Anlegers überein. Der dieser Beitrittserklärung in lesbarer Kopie beigefügte gültige 
Personal ausweis / Reisepass (Vorder- und Rückseite) lag im Original vor.

Ich habe die Identifi zierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als: 
  Mitarbeiter eines Kreditinstituts / Finanzdienstleistungsinstituts i.S.v. § 1 Abs. 1 / Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
  Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pfl ichten des Geldwäschegesetzes,
  Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO / Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO,
  Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter, Notar

Ort, Datum Name des Identifi zierenden in Druckbuchstaben

Vermittler, Firma, Bank Unterschrift des Identifi zierenden

10. Gesetzliches Widerrufsrecht (Widerrufsbelehrung)
Maßgeblicher Bestandteil dieser Beitrittsvereinbarung ist die nachfolgende Belehrung über das gesetzliche Widerrufsrecht nach 
§§ 312 g, 355 und 356 BGB.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfül-
lung unserer Informationspfl ichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Art. 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, 
 Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
HANNOVER LEASING Treuhand GmbH, Wolfratshauser Str. 49, 82049 Pullach
Fax: +49 (0)89 21104 201, E-Mail: investorenbetreuung@hannover-leasing.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wert-
ersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpfl ichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleis-
tung beginnen. Besteht eine Verpfl ichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-
pfl ichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpfl ichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufser-
klärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ort, Datum Unterschrift des Anlegers / Verbrauchers

11. Vertragliches Widerrufsrecht
Der Treuhänder räumt allen Anlegern, denen kein gesetzliches Widerrufsrecht zusteht, ein vertragliches 14-tägiges Widerrufsrecht ein, 
dessen Widerrufsfolgen sich nach den Folgen des gesetzlichen Widerrufsrechts richten. Die Widerrufserklärung kann ohne Begründung 
erfolgen und muss gegenüber dem Treuhänder innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Annahmeerklärung schriftlich erklärt werden.

München, den 14.09.2018 Birgit Beispiel

Musterbank AG

München, den 14.09.2018
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Anlage 1 zur Beitrittserklärung

Einzahlung und Auszahlungen

Quartier West, Darmstadt

Anleger (Name, Vorname)

Bei Eingang der vollständigen Beitrittsunterlagen bis zum 15. eines Monats beim Treuhandkommanditisten und dem Zugang der Annahme-
erklärung bis zum letzten Bankarbeitstag diesen Monats, ist 

die Gesamtzahlung (Ausgabepreis) in Höhe von Euro (Beteiligungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag)

zum letzten Bankarbeitstag desselben Monats in voller Höhe fällig. Bei Eingang der Beitrittsunterlagen nach dem 15. eines Monats und 
dem Zugang der Annahmeerklärung bis zum 15. des Folgemonats wird der Ausgabepreis zum letzten Bankarbeitstag des Folgemonats 
fällig. Der Ausgabepreis wird durch die Investmentgesellschaft per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. Der einzu ziehende Euro-Betrag 
wird mir spätestens zehn Kalendertage vor dem Einzahlungstag mitgeteilt. 

Das Euro-Konto für das SEPA-Lastschriftmandat muss in einem Land geführt werden, das Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist oder 
in der von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste (Protokoll der Sitzung des Komitees zur Verhinderung von Geldwäsche 
und Terrorismusfi nanzierung am 26.06.2012 – Gemeinsames Verständnis der Mitgliedsstaaten über die Gleichwertigkeit von  Bedingungen 
in Drittstaaten) genannt ist.

Sämtliche bei mir oder der Investmentgesellschaft im Rahmen der Einzahlung anfallenden Kosten, insbesondere auch die Kosten einer 
möglichen Lastschriftrückgabe, sind von mir zu tragen.

Einzahlung: SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (»Investmentgesellschaft«), einmalig den 
 Aus gabepreis  (Beteiligungsbetrag zu züglich Ausgabeaufschlag) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kredit institut an, die von der Investmentgesellschaft auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Der Lastschrifteinzug erfolgt zugunsten des folgenden Kontos: HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, 
bei der  Frankfurter Sparkasse, IBAN: DE32 5005 0201 0255 1182 95, S.W.I.F.T. / BIC-Code: HELADEF1822, Mandatsreferenz: HL Quartier 
West Darmstadt, Gläubiger ID: DE95ZZZ00002123626

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut

IBAN S.W.I.F.T. / BIC-Code

Auszahlungen

Ich möchte meine Auszahlungen auf nachfolgend angegebene Kontoverbindung (falls abweichend vom Einzahlungskonto) erhalten.

Kontoinhaber (Vorname, Nachname)

Kreditinstitut

IBAN S.W.I.F.T. / BIC-Code

Ort, Datum Unterschrift des Anlegers

Dr. Mustermann Maximilian

10.500

München, den 14.09.2018

Musterbank AG

DE00 1002 0000 0887 7444 00 MUBADEHD005
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Anlage 2 zur Beitrittserklärung »Quartier West, Darmstadt« für natürliche Personen

Selbstauskunft für natürliche Personen

zur steuerlichen Ansässigkeit gemäß Finanzkonten-Informationsaustausch-

gesetz (CRS) und FATCA1-USA-Umsetzungsverordnung

Quartier West, Darmstadt

Anleger (Name, Vorname)

Durch die gesetzlichen Vorgaben des »Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes« werden die Anbieter geschlossener Investment-
vermögen verpfl ichtet, ab dem 1.1.2016 die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informations-
austausches in Steuersachen (CRS - Common Reporting Standard der OECD) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Bei mehreren 
Anlegern hat jeder eine gesonderte Selbstauskunft auszufüllen. Weitere Informationen zum internationalen Informations-
austausch   sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden
(http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange). 
Durch die FATCA1-USA-Umsetzungsverordnung ist die Investmentgesellschaft verpfl ichtet, im Wege einer Selbstauskunft des Anlegers 
eine Staatsangehörigkeit des Anlegers in den USA sowie eine steuerliche Ansässigkeit des Anlegers in den USA abzufragen und  bestimmte 
Anlegerinformationen an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Von dort aus werden die Informationen an die Steuerbehörde der 
USA (IRS) gemeldet. Übermittelt werden insbesondere Name, Anschrift, Steuer-Identifi kationsnummer (»Taxidentifi cation Number  – 
TIN«) des Anlegers sowie Angaben zum Beteiligungskonto (Kontosaldo oder Kontowert, Gesamtbruttobetrag aus Zinsen, Dividenden, 
Veräußerungserlösen oder anderen Einkünften). Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pfl ichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbst-
auskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus. Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfi ehlt sich 
die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater. 

Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika.

 Ja    Nein

Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig (siehe Erläuterungen).

 Ja    Nein

Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten (inklusive Deutschland) auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als 
steuerlich ansässig gelten. 

Soweit vorhanden, geben Sie bitte die jeweils zugehörige Steuer-Identifi kationsnummer dieser Staaten an. Wenn keine TIN verfügbar ist, 
geben Sie bitte den entsprechenden Grund dafür an:

A: Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus
B:  Der Kontoinhaber hat aus anderen Gründen keine TIN erhalten (bitte erläutern Sie in der unten stehenden Tabelle, warum Sie keine TIN 

erhalten haben)
C: Es ist keine TIN erforderlich

Staaten mit steuerlicher
Ansässigkeit 

Steuer-Identifi kationsnummer 
(TIN)

TIN-Typ 
(z. B. SSN, ITIN etc.)

Grund, wenn keine TIN
verfügbar ist

1)

2)

3)

Bitte erläutern Sie in der nachfolgenden Tabelle, warum Sie keine TIN erhalten haben, falls Sie oben den Grund »B« angegeben haben.

1)

2)

3)

Seite 1 von 2

Anlage 2 zur Beitrittserklärung

1  FATCA (»Foreign Account Tax Compliance Act«) ist eine US-amerikanische Regelung zur Offenlegung und Verhinderung von Steuerhinterziehung durch US-Steuerpfl ichtige 
mittels ausländischer Konten und Depots (aus Sicht der USA).

Dr. Mustermann Maximilian

Deutschland 10101010101
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Anlage 2 zur Beitrittserklärung »Quartier West, Darmstadt« für natürliche Personen

Ich verpfl ichte mich hiermit, die HANNOVER LEASING Treuhand GmbH innerhalb von 30 Tagen schriftlich über Än derungen der oben 
 stehend gemachten Angaben zu informieren.

Unterschrift des Anlegers zur steuerlichen Selbstauskunft

Ort, Datum Unterschrift des Anlegers

Erläuterungen zur Selbstauskunft für natürliche Personen gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung
Sie gelten als steuerlich ansässig in den Vereinigten Staaten von Amerika (»USA«), wenn zum Beispiel einer der folgenden Sachverhalte auf Sie zutrifft (keine abschlie-

ßende Aufzählung):

a) Sie besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).

b) Sie besitzen ein Einwanderungsvisum der USA (»Greencard«).

c) Sie haben sich im laufenden Jahr über einen Zeitraum von mindestens 31 Tagen in den USA aufgehalten bzw. nehmen im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt 

vor. Zugleich beträgt die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr 

zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.

 Hinweis: Sollten diese Kriterien zutreffen, können Sie ggf. dennoch eine Befreiung von der Eigenschaft »US-Person« auf dem US-amerikanischen  Steuerformular 

8840 beantragen (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8840.pdf).

 Voraussetzung ist, dass Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehalten haben bzw. noch aufhalten werden und einen außerhalb 

der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine enge Bindung unterhalten.

d) Es besteht eine anderweitige, unbeschränkte US-amerikanische Steuerpfl icht.

 Hinweis: Der Besitz bzw. die Vermietung von Grundeigentum in den USA sowie das Halten von Anteilen US-amerikanischer Immobilienfonds ist hierfür unerheblich. 

Daraus resultiert keine unbeschränkte US-amerikanische Steuerpfl icht.

Sind Sie unsicher, ob einer dieser Sachverhalte auf Sie zutrifft oder ob Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpfl ichtig sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem  steuerlichen 

Berater. Bei natürlichen Personen ist die US-Steuer-Identifi kationsnummer (TIN) in der Regel identisch mit der Sozialversicherungsnummer (»Social Security Number«)

Seite 2 von 2
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München, den 14.09.2018
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Empfangsbestätigungen

Quartier West, Darmstadt

Anleger (Name, Vorname)

1. Erhalt der Verkaufsunterlagen

 a) Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft (Stand: 14.09.2018) einschließlich 
   – Anlagebedingungen
   – Gesellschaftsvertrag
   – Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag
   –  Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossenen 

Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen
   – ggf. nebst Nachträgen und/oder Aktualisierungen

 b) Wesentliche Anlegerinformationen

 c) Mitteilung zum jüngsten Nettoinventarwert

Die Investmentgesellschaft veröffentlicht den ersten Jahresbericht innerhalb der gesetzlichen Frist nach Abschluss des ersten
Geschäftsjahrs zum 31.12.2019.

Die Bereitstellung erfolgte

 in Papierform

  als pdf-Dokument 

Sofern die Zurverfügungstellung nicht in Papierform erfolgte, habe ich dieser Form ausdrücklich zugestimmt.

Ich bestätige, dass ich die o. g. Verkaufsunterlagen rechtzeitig vor Abgabe meiner Beitrittserklärung erhalten habe und ausreichend Zeit 
hatte, die Verkaufsunterlagen vor Abgabe dieser Beitrittserklärung  inkl. der darin enthaltenen Risikohinweise zu lesen und zu verstehen.

Ort, Datum Unterschrift des Anlegers

2. Erhalt der Beitrittserklärung
Ich bestätige hiermit, eine Kopie der von mir unterschriebenen Beitrittserklärung nebst Anlagen (»Einzahlung und Auszahlungen«,  
»Selbstauskunft für natürliche  Personen zur steuerlichen Ansässigkeit gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (CRS) und 
FATCA-USA-Umsetzungsverordnung«)  erhalten zu haben.

Ort, Datum Unterschrift des Anlegers

Dr. Mustermann Maximilian

München, den 14.09.2018

München, den 14.09.2018





HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co.
geschlossene Investment-KG

Pullach i. Isartal

Jahresbericht zum 31. Dezember 2018

                                     



31.12.2018 31.12.2017

Investmentanlagevermögen EUR EUR

A.   AKTIVA

 

1. Beteiligungen 4.500,00 0,00

2. Barmittel und Barmitteläquivalente

Täglich verfügbare Bankguthaben 7.706,17 8.453,61

3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter

Verlustanteil der Kommanditisten 804.111,05 0,00

816.317,22 8.453,61

B. PASSIVA

1. Rückstellungen 11.500,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

aus anderen Lieferungen und Leistungen 796.500,00 0,00

3. Sonstige Verbindlichkeiten

a) gegenüber Gesellschaftern 264,38 0,00

b)    Andere 8.052,84 0,00

8.317,22 0,00

4. Eigenkapital

Kapitalanteile der Kommanditisten

a) Pflichteinlage 5.500,00 10.000,00

b) Ergebnisvortrag / realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -809.611,05 -1.546,39

804.111,05 0,00

0,00 8.453,61

816.317,22 8.453,61

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Pullach i. Isartal

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

 Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil  

 der Kommanditisten 

Jahresbericht 31.12.2018   HL Quartier West Darmstadt GmbH Co. geschlossene Investment-KG



Investmenttätigkeit 2018 2017

EUR EUR

1. Aufwendungen

a) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 11.571,04 0,00

b) Sonstige Aufwendungen 798.440,78 757,13

Summe der Aufwendungen 810.011,82 757,13

2. Ordentlicher Nettoertrag -810.011,82 -757,13 

3. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -810.011,82 -757,13 

4. Ergebnis des Geschäftsjahres -810.011,82 -757,13 

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Pullach i. Isartal

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

                                     Jahresbericht 31.12.2018   HL Quartier West Darmstadt GmbH Co. geschlossene Investment-KG
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ANHANG 
 

für das Geschäftsjahr 2018 
 

der 
 

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i. Isartal 

Amtsgericht München, HRA 104979 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine geschlossene Publikums-Investmentkommandit-
gesellschaft, die den Vorschriften der §§ 149 ff. KAGB unterliegt. Die Gesellschaft hat daher für 
Rechnungslegung, Prüfung und Offenlegung die besonderen Vorschriften nach §§ 158 – 160 KAGB 
sowie die Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von 
Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie 
über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände 
(KARBV) zu beachten. 

Mit der Umstellung auf die Vorschriften des KAGB im Geschäftsjahr wurde die Gliederungsstruktur 
der Vorjahreswerte entsprechend angepasst.  

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Rechtsform und der an ihr beteiligten nicht natürlichen Personen 
als persönlich haftende Gesellschafter gemäß § 264a Abs. 1 HGB verpflichtet, die Vorschriften für 
Kapitalgesellschaften & Co. anzuwenden. 

Hinsichtlich ihrer Größenmerkmale und unter Berücksichtigung von § 267a Abs. 3 Nr. 1 HGB ist die 
Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m.  § 264a HGB.  

Die Bilanz wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. 

Die Gesellschaft wendet für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die 
Gliederungsvorschriften der §§ 21 und 22 KARBV an. 

Für die Aufstellung des Anhangs wird § 25 KARBV beachtet. 

Aufgrund der Vorschriften des KAGB erstellt die Gesellschaft einen Lagebericht nach § 289 HGB mit 
den besonderen Angaben nach § 23 Abs. 3 und 4 KARBV. Der Bericht über die Risiken und 
Chancen der künftigen Entwicklung gemäß § 289 Abs. 1 S. 4 HGB entfällt, da die Gesellschaft 
aufgrund der Verwaltung durch eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) nicht über 
Investmentbetriebsvermögen verfügt. Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft geben aufgrund 
der Bestimmung des § 158 i.V.m. § 135 Abs. 1 Nr. 3 KAGB einen sog. Bilanzeid nach § 264 Abs. 2 
S. 3 bzw. § 289 Abs. 1 S. 5 HGB ab. 

 

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (vgl. auch §§ 26 ff. KARBV) 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 weist eine formelle Überschuldung in Höhe von  
EUR 804.111,05 aus. Durch eine jederzeit mögliche Kapitalerhöhung im Rahmen der 
Inanspruchnahme der Platzierungsgarantie der Delta Vermietungsgesellschaft mbH ist eine 
materielle Überschuldung nicht gegeben. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihre finanziellen 
Verpflichtungen zu erfüllen. 

Die Vermögensgegenstände werden nach § 28 Abs. 1 KARBV zum Verkehrswert angesetzt. Der 
Verkehrswert der Beteiligung wird durch die KVG gemäß den Regelungen des § 31 Abs. 3 KARBV 
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ermittelt. Zum Bilanzstichtag wird der Verkehrswert nach § 248 Abs. 2 KAGB mit dem Kaufpreis 
angesetzt. 

Das Bankguthaben wird nach § 29 Abs. 2 KARBV zum Nennbetrag bilanziert. 

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrag angesetzt.  

Die Verbindlichkeiten werden gemäß § 29 Abs. 3 KARBV mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

 

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlussprüfungs- und Steuer-
beratungskosten für 2018 (TEuro 11,5). 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die sog. Initialkosten, die aus dem 
Investmentvermögen zu zahlen sind: im Wesentlichen handelt es sich dabei um die 
Platzierungsgarantie-, Konzeptions- sowie die Verkaufs- und Werbeunterlagenerstellungsgebühr. 

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Angaben im Zusammenhang mit 
den Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten) in dem nachstehend dargestellten Verbindlichkeitenspiegel 
zusammengefasst: 

  Stand Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit 

  31.12.2018 bis 1 Jahr zwischen mehr als 

      1 und 5 Jahren 5 Jahre 

    (Vorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr) 

  EUR EUR EUR EUR 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen         

  aus anderen Lieferungen und Leistungen 796.500,00 796.500,00 0,00 0,00 

    (0,00) (0,00) (0,00) 

Sonstige Verbindlichkeiten         

  a) gegenüber Gesellschaftern 264,38 264,38 0,00 0,00 

    (0,00) (0,00) (0,00) 

  b) Andere 8.052,84 8.052,84 0,00 0,00 

    (0,00) (0,00) (0,00) 

  804.817,22 804.817,22 0,00 0,00 

    (0,00) (0,00) (0,00) 

  

Darstellung der Kapitalkonten gemäß Regelung im Gesellschaftsvertrag nach § 25 Abs. 4 KARBV 
 
 

      31.12.2018 

      EUR 

 1.  Pflichteinlagekapitalkonto I 

 

5.500,00 

 2.  Ergebnisvortragskonto V 

 
-809.611,05 

   
 

  

      -804.111,05 
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Die im Handelsregister eingetragenen Hafteinlagen der Kommanditisten betragen zum 
Bilanzstichtag Euro 55.  

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Initialkosten  (TEuro 796,5) und Abschlusskosten 
(TEuro 11,5). 

 

V. Angaben gemäß § 101 Abs. 2 KAGB 

 
1. Gesamtkostenquote sowie erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung 

 
Die als Prozentsatz auszuweisende Gesamtkostenquote im Sinne des § 166 Absatz 5 Satz 1 kann 
für das Geschäftsjahr 2018 nicht angegeben werden, da die Anlagebedingungen für 2018 keine 
laufenden Kosten vorsehen und solche auch nicht berechnet wurden. Da im Berichtsjahr kein 
Anlegerkapital eingeworben wurde, ist ein Nettoinventarwert bzw. ein Anteilswert nicht sinnvoll 
ausweisbar.        
 
2. Pauschalvergütungen 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine variablen Vergütungen oder im Rahmen von 
Verträgen vereinbarte pauschale Vergütungen i.S.v. § 101 Abs. 2 Nr. 2 KAGB durch die Gesellschaft 
an die KVG gezahlt.  
 
Folgende im Rahmen von Verträgen vereinbarte pauschale Vergütungen wurden jedoch bereits als 
Verbindlichkeit in der Bilanz erfasst: 
 
 

Vergütung Empfänger EUR 

Vergütung Fondkonzeption HANNOVER LEASING Investment GmbH 238.000,00 

Vergütung Platzierungsgarantie Delta Vermietungsgesellschaft mbH 380.000,00 

Vergütung für Erstellung Verkaufs-

prospekt 
HANNOVER LEASING Investment GmbH 178.500,00 

 
 

 
3. Rückvergütungen  

 
Rückvergütungen im Sinne von § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB sind der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
nicht zugeflossen. 
 
4. Transaktionskosten 

 
Im Berichtsjahr fielen keine Transaktionskosten an. 
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VI. Sonstige Pflichtangaben 

Angaben zur Anzahl der umlaufenden Anteile (§ 23 Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Nr. 4 KARBV) 

Wirksame Beitritte durch Investoren erfolgten erst am 01.02.2019. Somit ist eine Angabe zur Anzahl 
der umlaufenden Kommanditanteile nicht erforderlich. 

 

Vergleichende Übersicht über die Wertentwicklung des Investmentanlagevermögens 
 

  31.12.2018 

  EUR 

Vermögen 12.206,17 

Schulden 816.317,22 

Nettoinvestmentvermögen -804.111,05 

 
 
  

Verwendungsrechnung 
 

  2018 

  EUR 

    

Realisiertes Ergebnis des 
Geschäftsjahres -810.011,82 

    

Gutschrift/Belastung auf 
Kapitalkonten 810.011,82 

    

Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 

 
Das Jahresergebnis wurde den Ergebnisvortragskonten der Gesellschafter belastet. 

 
 

Entwicklungsrechnung für das Vermögen der Kommanditisten 
 

    2018 

    EUR 

  

 

  

I. Wert des Eigenkapitals am Beginn des Geschäftsjahres 8.453,61  

  
 

  

1. Entnahmen für das Vorjahr 0,00  

2. Zwischenentnahmen 0,00  

3. Mittelzufluss (netto)   

  a. Mittelzufluss aus Gesellschaftereintritten 0,00  

  b. Mittelabflüsse wegen Gesellschafteraustritten 2.953,61  

  
 

5.500,00  

4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres nach Verwendungsrechnung -809.611,05  

5. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 0,00  

  
 

-809.611,05  

II. Wert des Eigenkapitals am Ende des Geschäftsjahres -804.111,05  
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Gesamtsumme von Vergütungen und Änderungen im Verkaufsprospekt (§ 101 Abs. 3 KAGB) 
 
Bezüglich der Angaben gemäß § 101 Abs. 3 KAGB wird auf den Lagebericht verwiesen. 
 
Angaben gemäß § 300 KAGB 
 
1. Schwer liquidierbare Vermögensgegenstände 

 
Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regeln gelten: 
0 Prozent 
 
2. Neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement 

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine Änderungen im Liquiditätsmanagement. 
 
3. Risikoprofil des AIF 
 
Mit der Investition in den AIF sind neben der Chance auf Auszahlungen auch Risiken verbunden. Bei 
dem AIF handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung an einer geschlossenen 
Investmentkommanditgesellschaft nach deutschem Recht. Aufgrund der Langfristigkeit der zu 
tätigenden Investition steht die wirtschaftliche Entwicklung des AIF nicht fest und kann nicht mit 
Sicherheit vorhergesagt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen 
gewünschten Anlageerfolg erreicht. Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Kapitaleinlage 
nebst Ausgabeaufschlag. 
 

Individuelle Risiken aus der persönlichen Situation eines Anlegers können nicht dargestellt werden. 
Neben den im Verkaufsprospekt beschriebenen Risiken können heute nicht vorhersehbare 
Ereignisse oder Entwicklungen den AIF bzw. die im AIF gehaltenen Vermögensgegenstände 
nachteilig beeinträchtigen. Alle einzeln dargestellten Risiken können auch kumuliert oder aber auch 
in einer besonders starken Ausprägung eintreten und dadurch die negativen Auswirkungen auf den 
AIF und somit auch auf den Anleger verstärken. 
Das Risikoprofil des AIF wird im Wesentlichen bestimmt durch Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, 
Gegenparteirisiken, operationelle und steuerliche Risiken. Die Investmentgesellschaft investiert 
aufgrund der Mieterstruktur der Immobilie nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß 
§ 262 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KAGB. Neben der Immobilie gibt es jedoch keine weiteren wesentlichen 
Vermögensgegenstände, welche mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Anlageobjekt 
gegebenenfalls ausgleichen oder deren Intensität mindern könnten. Darüber hinaus bestehen 
Gesellschafterrisiken, die nicht im Rahmen eines Risikomanagementsystems abgebildet werden 
können. Die relevanten gesetzlichen Limits wurden nicht überschritten. 

 

4. Eingesetzte Risikomanagementsysteme 
 
Das Risikocontrolling erfolgt durch von den operativen Bereichen hierarchisch und funktionell 
unabhängige Abteilungen auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien. Das Risikocontrolling 
umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess für die Erkennung, Bewertung 
und Überwachung von Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Gegenpartei-/Kontrahenten- und operationellen 
Risiken als auch die Überwachung des Leverage. Es werden angemessene regelmäßige Stresstests 
durchgeführt, um mögliche Wertverluste zu ermitteln, die aufgrund ungewöhnlicher Änderungen der 
wertbestimmenden Parameter und bei außergewöhnlichen Ereignissen auftreten können. Zur 
Überwachung und Steuerung der Risiken setzt die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken ein 
angemessenes Limitsystem ein. 
 
Zum 18.12.2018 erfolgte die jährliche Aktualisierung des Risikomanagementhandbuches.  
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5. Änderungen des maximalen Umfangs von Leverage 
 
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage gegeben. 
Die Gesellschaft hat kein Bankdarlehen aufgenommen. 

 
6. Gesamthöhe des Leverage 
 
Leverage-Umfang nach der Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß: 3,00 
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach der Brutto-Methode: 1,64 
Leverage-Umfang nach der Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß: 
3,00 
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach der Commitment-Methode: 1,82. Die Gesellschaft hat im 
Berichtsjahr kein – auch nicht mittelbar – Bankdarlehen aufgenommen.   

 
7. Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle 

 
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle gegeben. 
 
Angaben zu den Vermögensgegenständen (§ 25 Abs. 5 Nr. 1 KARBV; § 148 Abs. 2 KAGB i. V. m. § 
158 KAGB) 
 
Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag zu 81,82 % an der LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH & 
Co. Vermietungs KG (LIBANUS KG), Pullach, beteiligt. Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft ein 
negatives Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.074 aus. Die Gesellschaft ist zum 27. April 2018 (Datum 
der Eintragung ins Handelsregister) als Kommanditistin in die Gesellschaft eingetreten. Als Wert der 
Beteiligung wurden zum Bilanzstichtag die Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 4,5 angesetzt. 
 
Die LIBANUS KG hat mit Kaufvertrag vom 19.04.2018 einen Grundstückskaufvertrag mit 
Bauverpflichtung geschlossen. Der Kaufpreis für die Anlageobjekte (ein Bürogebäude und ein Hotel 
– zusammen „Quartier West Darmstadt“) war im Berichtsjahr noch nicht zur Zahlung fällig. 
Dementsprechend wurde die Kapitalerhöhung gemäß neuem Gesellschaftsvertrag der LIBANUS KG 
vom 25.01.2019 erst am 04.02.2019 durchgeführt. Die Kaufpreiszahlung für die Immobilien erfolgte 
ebenfalls an diesem Datum. Die Käuferin wird wirtschaftlich so gestellt, als ob der Besitzübergang 
am 01.02.2019 erfolgt wäre. Auf diesen Stichtag rechnen Käufer und Verkäufer insbesondere die 
Mieteinahmen und die Verbrauchs- und Nebenkosten untereinander ab. Zum Übergabestichtag 
01.02.2019 waren die Büroflächen und das Hotel vollständig langfristig vermietet. 
 

 
Weitere Angaben: 

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. 

Persönlich haftende Gesellschafter der Gesellschaft zum Bilanzstichtag ist die LIBANUS 
Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach i. Isartal, deren gezeichnetes Kapital 25.000 Euro beträgt. Die 
Gesellschaft leistet keine Kapitaleinlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.  

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch die Geschäftsführer der 
persönlich haftenden Gesellschafterin bzw. geschäftsführenden Kommanditisten: 

- LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten durch  
- Laurentius Rucker, Straßlach-Dingharting, Leiter Real Estate Investment der HANNOVER 

LEASING Investment GmbH (ab 14.02.2018) 
- Kira Weißbach, Windach, Leiterin Immobilienmanagement Markthallen München (bis 

13.07.2018) 
- Klaus Steixner, Rottach-Egern, Abteilungsleiter Fondsmanagement HANNOVER LEASING 

GmbH & Co. KG (ab 13.07.2018) 
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Marcus  Menne, Dachau, Geschäftsführer der HANNOVER LEASING Verwaltungs-
gesellschaft mbH und HANNOVER LEASING Investment GmbH jeweils für die Marktfolge 
(bis 14.02.2018) 

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Kommanditistin), vertreten durch 
- Markus Müller, Lauf an der Pegnitz, Geschäftsführer der HANNOVER LEASING 

Verwaltungsgesellschaft mbH und HANNOVER LEASING Investment GmbH jeweils für den 
Markt (ab 11.12.2018) 

- Michael Ruhl, München, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE (vom 14.02.2018 bis 
11.12.2018)  
Marcus  Menne, Dachau, Geschäftsführer der HANNOVER LEASING Verwaltungsgesell-
schaft mbH und HANNOVER LEASING Investment GmbH jeweils für die Marktfolge (ab 
14.02.2018) 

- Stephan VVonneberger, München, Leiter Finanzierung HANNOVER LEASING GmbH & Co. 
KG (bis 14.02.2018) 
Klaus Steixner, Rottach-Egern, Abteilungsleiter Fondsmanagement HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG (bis 14.02.2018) 

Pullach i. lsartal, 30. April 2019 

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH 

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH 

Jahresbericht 31.12.2018 HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
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Lagebericht 
 

für das Geschäftsjahr 2018 
 

der 
 

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG  

(bis 13.07.2018 firmierend unter STYLOS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG) 

Pullach im Isartal 

 

I. Grundlagen des Unternehmens 

1) Geschäftstätigkeit 

Die Gesellschaft war zum Bilanzstichtag mit einem Kapitalanteil von 4.500,00 € an der LIBANUS 
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG (Libanus KG) beteiligt. Libanus KG hat mit nota-
riellem Grundstücksaufvertrag mit Bauverpflichtung vom 19.04.2018 eine Büroimmobilie und ein Ho-
telgebäude auf einer gemeinsamen Tiefgarage in Darmstadt, Heinrich-Hertz-Str. 2, 2A / Georg-Ohm-
Str. 1, als Anlageobjekte erworben. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte zum 
01.02.2019. Das Bürogebäude ist an 4 Mieter vollständig vermietet. Das Hotelgebäude ist für 20 Jah-
re an den niederländischen Hotelbetreiber Odyssey Hotel Group verpachtet.  

Die beiden Anlageobjekte bilden zusammen das „Quartier West“ und sind jüngster Bestandteil des 
Technologie-Zentrums RheinMain in Darmstadt, einem der bedeutendsten Business- und Technolo-
gieparks Deutschlands. 

Das Bürogebäude mit 9.205 m² Bürofläche ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung an 4 Mieter langfristig 
vermietet. Hauptmieter ist die KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH. Das Hotelgebäude verfügt in den 
Obergeschossen über 178 Zimmer. Im Erdgeschoss wird ein Open Lobby-Konzept mit Restaurant- 
und Lounge/Bar Bereich umgesetzt. Das Hotel wird im Franchise System unter der Marke „Moxy by 
Marriott“ betrieben. In der Tiefgarage befinden sich 87 Pkw-Stellplätze. Ferner bestehen 24 Außen-
Stellplätze.  

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wurde mit Datum vom 13.07.2018 auf die Vorschriften des 
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) umgestellt. Die Gesellschaft hat mit Schreiben der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 06.08.2018 die Genehmigung für die Auswahl der State 
Street Bank International GmbH als Verwahrstelle sowie die Genehmigung zur Verwendung der Anla-
gebedingungen des geschlossenen inländischen Publikums-AIF erhalten.  

Die Gesellschaft hat mit Schreiben der BaFin vom 30.10.2018 die Erlaubnis für den Vertrieb von  
Anteilen an dem geschlossenen inländischen Publikums-AIF erhalten.  

2) Angaben zur externen Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 23 Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Nr. 5 
KARBV sowie § 101 Abs. 2 Nr. 2 - 4, Abs. 3 KAGB) 

Als Verwalter der Investmentgesellschaft ist die HANNOVER LEASING Investment GmbH („HLI 
GmbH“) bestellt. Zwischen der Gesellschaft, der Libanus KG und der HLI GmbH wurde am 
13.08.2018 ein KVG-Bestellungsvertrag mit folgenden Konditionen geschlossen:  

a) Dauer 
Der KVG-Bestellungsvertrag beginnt aufschiebend bedingt durch die Genehmigung der Anla-
gebedingungen der Investmentgesellschaft gemäß § 267 KAGB und endet mit der Vollbeendi-
gung der Investmentgesellschaft durch Löschung im Handelsregister gemäß den Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft. 
 

b) Kündigungsrechte 
Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Jede Partei kann außerordentlich mit einer an-
gemessenen Kündigungsfrist kündigen. Für die HLI GmbH beträgt die Kündigungsfrist mindes-
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tens sechs Monate und sie hat die Kündigung durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus ggf. im Jahresbericht der Investmentgesellschaft zu bewirken. Im Übrigen sind 
die Regelungen des § 154 KAGB in Verbindung mit den §§ 99 und 100 KAGB zu beachten.  
 

c) Umfang der Verwaltungstätigkeit 
Die HLI GmbH übernimmt hinsichtlich der Anlageobjekte insbesondere die nachstehend auf-
geführten Aufgaben, wobei die Aufzählung keine Einschränkung des gesetzlichen Auftrags an 
die HLI GmbH darstellt: 
 

 Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit der kaufmännischen Verwaltung und 
Vermietung der Anlageobjekte:  

kaufmännische Verwaltung der Anlageobjekte oder Auswahl, Beauftragung, Steuerung 
und Koordinierung einer kaufmännischen Verwaltung; laufende vermieterseitige Betreuung 
der Mietverhältnisse; Koordination der Mietflächenvermarktung; 

 Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlageobjekte: über die 
kaufmännische Verwaltung der Anlageobjekte im Sinne des oben stehenden Absatzes 
hinausgehende Betreuung der Anlageobjekte oder Auswahl eines oder mehrerer Haus-
verwalter/Gebäudemanager sowie Verhandlung und Abschluss von Geschäftsbesor-
gungsverträgen mit den Gebäudemanagern; laufende Geschäfte während der Betriebs-
phase; Geschäfte bei besonderem Anlass, z. B. Kontrolle der Auswahl, Beauftragung und 
Koordinierung von geeigneten Unternehmen oder Personen durch einen Gebäudemana-
ger mit der Planung, Ausführung, Überwachung und Koordinierung erforderlich werdender 
Instandsetzungsmaßnahmen sowie Neubau- und Umbaumaßnahmen und Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs mit diesen Unternehmen oder Personen; Abwicklung von Versiche-
rungsfällen; 

 Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des 
Verkaufs der Anlageobjekte: Beauftragung von Maklern mit einer Vermittlung von Käufern, 
Führen von Verhandlungen mit Kaufinteressenten; 

Die HLI GmbH übernimmt ferner die weiteren ihr durch das KAGB bzw. nach Auffassung der BaFin 
zugewiesenen Aufgaben, sofern insoweit kein gesonderter Vertrag zwischen der Investmentgesell-
schaft und der HLI GmbH besteht. Die HLI GmbH übernimmt weiterhin Aufgaben im Sinne von  
Anhang I Nr. 2 der AIFM-Richtlinie. 

d) Haftungsregelungen 
Die HLI GmbH haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben,  
Körper oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Die HLI GmbH haftet für 
leichte Fahrlässigkeit, wenn sie eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung die Investmentgesellschaft regelmä-
ßig vertrauen darf (sog. „Kardinalpflichten“). In diesen Fällen ist die Haftung der HLI GmbH auf 
typische und vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen anderen Fällen haftet die HLI GmbH 
nicht für leichte Fahrlässigkeit. 
 

e) Auslagerung einzelner Tätigkeiten 
Bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Bestellungsvertrag kann sich die HLI GmbH der 
Dienstleistungen Dritter bedienen, soweit dies nach geltendem Recht, insbesondere nach § 36 
KAGB, zulässig ist. Im Fall der Auslagerung hat die HLI GmbH sicherzustellen, dass die ver-
traglichen Pflichten in Bezug auf die ausgelagerten Tätigkeiten dem Dritten in gleicher Weise 
auferlegt werden und überwacht deren Einhaltung durch den Dritten.  
 

f) Angaben zur Umsetzung der Anlageverwaltung durch die HLI GmbH 

Die Anlagebedingungen wurden am 06.08.2018 durch die BaFin genehmigt und die HLI 

GmbH erbringt seit ihrer Bestellung sämtliche durch das KAGB vorgegebenen und die vertrag-

lich vereinbarten Leistungen.  
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Weiterhin hat die HLI GmbH mit der Gesellschaft Verträge über die Fondskonzeption, die Verkaufs-
prospektherausgabe sowie die Eigenkapitalvermittlung geschlossen. In der Platzierungsphase belaufen 
sich die Gebühren der HLI GmbH aus den vorgenannten Verträgen auf insgesamt 1.487.325 Euro zzgl. 
etwaiger Umsatzsteuer. Für die Besorgung der laufenden Geschäfte erhält die HLI GmbH von der  
Gesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,55% des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes der Investmentgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Für den Zeitraum von nicht mehr als 12 
Monaten ab Auflegung des Investmentvermögens wurde eine feste Mindestvergütung vereinbart. Diese 
beträgt insgesamt Euro 161.039 zuzüglich Umsatzsteuer. 
 

II. Tätigkeitsbericht nach § 8 KARBV 

1) Tätigkeit der KVG 
 

Die Tätigkeit der HLI GmbH umfasst die Konzeption, den Vertrieb und die Verwaltung von geschlosse-
nen Alternativen Investmentfonds (AIF), die nach Inkrafttreten des KAGB am 22.07.2013 aufgelegt 
wurden. 

Mit Bestellungsvertrag vom 13.08.2018 wurde die HLI GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft (HLI 
GmbH) der HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG bestellt. Die HLI 
GmbH übernimmt die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens als externe AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft. Als solche obliegen ihr die Portfolioverwaltung und das Risikoma-
nagement. Die HLI GmbH übernimmt ferner die im Bestellungsvertrag im Einzelnen genannten ande-
ren Aufgaben im Sinne von Anhang I Nr. 2 der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie).  

2) Anlageziele und Anlagepolitik 
 

Die Anlageziele und die Anlagepolitik zur Erreichung der Ziele ergeben sich für die HL Quartier West 
Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG aus dem Gesellschaftsvertrag, den von der 
BaFin genehmigten Anlagebedingungen sowie den weiteren wesentlichen Verträgen, die zum Erwerb, 
der Vermietung und der Finanzierung des Investmentanlagevermögens geschlossen wurden. Dem-
gemäß ist die Beteiligung an einer Objektgesellschaft, der Libanus KG, welche die Anlageobjekte 
langfristig halten und bewirtschaften wird, vorgesehen. Der Erwerb wird anfänglich durch die Eigen-
kapital-Vorfinanzierung sowie über ein langfristiges Bankdarlehen finanziert. Die Eigenkapital-
Vorfinanzierung wird durch das noch einzuwerbende Eigenkapital von Investoren abgelöst. Nach der 
Haltephase von mindestens 10 Jahren sollen die Anlageobjekte oder die Anteile an der Objektgesell-
schaft veräußert werden. 

3) Auslagerungen 

a) Gruppeninterne Auslagerungen 
 
Die KVG hat am 04.07.2014 mit der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Pullach im 
Isartal, Auslagerungsverträge zur Übertragung von Verwaltungsfunktionen geschlossen, 
welche die folgenden wesentlichen vertraglichen Pflichten umfassen: 

 

 Übernahme der Internen Revision gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 7 KAGB 

 Bereitstellung der IT / Organisation 

 Übernahme der Investorenbetreuung 

 Stellvertretung Zentrale Stelle und Stellvertretung Compliance 
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b) Außerhalb der Hannover Leasing Gruppe wurden folgende Funktionen durch die KVG 
ausgelagert: 

 

 Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten 
Die HLI GmbH hat die Funktion des Datenschutzbeauftragten auf einen hierfür spezi-
alisierten Dienstleister ausgelagert. Herr Dr. Sebastian Kraska von der IITR GmbH, 
Gröbenzell, wurde mit Wirkung zum 01.01.2015 zum externen Datenschutzbeauftrag-
ten der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft bestellt und bis zum 28.02.2018 aktiv. Seit 
dem 01.03.2018 hat die Funktion Herr Richard Laqua von der eyeDsec Information 
Security GmbH, Bayreuth, übernommen. 

 

III. Wirtschaftsbericht 

1) Entwicklung der Branche 

Büromarkt: Aufgrund der günstigen Lage am südlichen Rand des Rhein-Main-Gebiets ist Darmstadt 
ein gefragter Immobilienstandort, der eine anhaltende Nachfrage nach Gewerbeflächen aufweist. So 
sind in Darmstadt viele öffentliche Verwaltungseinrichtungen ansässig. Außerdem ist die „Wissen-
schaftsstadt“ ein bedeutendes Wissenschafts- und Forschungszentrum und ein erfolgreicher Wirt-
schaftsstandort. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung und der Vielzahl wissenschaftlicher Einrich-
tungen verfügt Darmstadt mit über 1,8 Millionen m² über einen - bezogen auf die Größe der Stadt - 
überdurchschnittlichen Büroflächenbestand. Der Büroflächenumsatz beträgt im Regelfall etwa 45.000 
m² im Jahr. Der Leerstand beträgt rund 3%. 

Die Spitzenmiete beträgt aktuell ca. 13,50 €/m² und wird in den Büro-Toplagen Bahnhofsnähe, City, 
Europaviertel, Telekom City, TZ Rhein-Main erzielt. Die Durchschnittsmiete liegt etwa bei 10,90 €/m².   

Hotelmarkt: Die Hotellerie der Stadt profitiert zum einen vom Geschäftsreiseverkehr, erzeugt durch 
die unterschiedlichen Konzerne mit Sitz in Darmstadt und zum anderen von den Tagungs- und Kon-
gressbesuchern, die aus der Stadtphilosophie (Wissenschaftsstadt Darmstadt) mit vielen Veranstal-
tungen zu Wissenschaft und Forschung resultieren. Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld für die örtli-
chen Beherbergungsbetriebe ist die Nähe zu Frankfurt am Main. Besonders zu Zeiten großer Messen 
in der Mainmetropole profitieren die Darmstädter Hotelbetriebe von der guten Anbindung zwischen 
beiden Städten.  

Insgesamt gibt es in Darmstadt 40 Beherbergungsbetriebe mit einem Angebot von 4.355 Betten. Die 
Anzahl der angebotenen Betten aller Beherbergungsbetriebe ist in den letzten zehn Jahren, seit 2007, 
um rund 30,6% gestiegen. Demgegenüber stehen im Jahr 2017 laut dem Hessischen Statistikamt 
342.172 Ankünfte bzw. 669.046 Übernachtungen, was einem Wachstum von rund 58% der Ankünfte 
und 53% der Übernachtungen seit 2007 entspricht. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat sich 
dabei bei ca. 2 Tagen gehalten. Mit 358.558 Übernachtungen verzeichnet das erste Halbjahr 2018 
insgesamt den besten Wert. Diese Entwicklung spricht für einen weiterhin positiven Verlauf der Nach-
frageentwicklung.  

2) Geschäftsverlauf 

Das Geschäftsjahr 2018 verlief planmäßig. Die Gesellschaft hat sich an der Objektgesellschaft Liba-
nus KG beteiligt. Libanus KG hat mit Kaufvertrag vom 19.04.2018 einen Kaufvertrag mit Bauverpflich-
tung über die beiden Anlageobjekte abgeschlossen. Die Anlageobjekte befanden sich im Berichtsjahr 
im Bau. Die Fertigstellung, Käuferabnahme und Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten auf die 
Käuferin erfolgten fristgerecht am 28.01.2019 bzw. zum 01.02.2019. Da die Objektgesellschaft die An-
lageobjekte im Berichtsjahr noch nicht übernommen hat, werden von dieser keine Überschüsse aus 
der Vermietung an die Gesellschaft ausgezahlt. 
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3) Wert des Eigenkapitals 

Der Wert des Eigenkapitals (bilanzieller Nettoinventarwert) sowie der Anteilwert haben sich wie folgt 
entwickelt:  
 
    Eigenkapital  umlaufende Anteile rechnerischer Anteilwert

1
 

31.12.2017
2
:  - -   -                                         

31.12.2018:             -804.111,05 Euro  1 -804.111,05 Euro 
 

 

4) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wird künftig im Wesentlichen durch die Be-
teiligung an Objektgesellschaft Libanus KG bestimmt. Die für die Kapitalerhöhung bei der Objektge-
sellschaft erforderlichen Mittel erhält die Gesellschaft über den Platzierungsgaranten in Form einer 
Eigenkapital-Vorfinanzierung der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Diese wird durch noch 
einzuwerbendes Anleger-Eigenkapital in Höhe von 32.495.000 Euro sukzessive zurückgeführt. Der 
Zinssatz des Darlehens orientiert sich an der geplanten Auszahlung der Investmentgesellschaft an 
seine Gesellschafter und beträgt bis zum 31.12.2019 2% p.a., danach 4% p.a.  

Die Kapitalerhöhung bei der Objektgesellschaft ist in Kombination mit einem langfristigen Darlehen 
der Objektgesellschaft in Höhe von 29 Mio. € ausreichend, um insbesondere den Kaufpreis sowie die 
Erwerbsnebenkosten zu bezahlen.  

Das negative Ergebnis der Gesellschaft in Höhe von TEUR 810 resultiert im Wesentlichen aus den 
Kosten für die Fondskonzeption (TEUR 238), die Platzierungsgarantie (TEUR 380) sowie den Kosten 
für die Erstellung des Verkaufsprospekts (TEUR 179). 

IV. Angabe nach § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB 

Im Berichtsjahr wurden die Anteile an der Objektgesellschaft gehalten. Es sind keine wesentliche Ände-
rung der im Verkaufsprospekt aufgeführten Informationen eingetreten.    

V. Nachtragsbericht 

Entsprechend dem Verkaufsprospekt erfolgte die Platzierung der Anteile ab dem 01. Februar 2019.  

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft we-
sentlich beeinflussen, sind nach dem Abschlussstichtag nicht eingetreten. 

VI.  Risikobericht 

Die HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist in das Risikoma-
nagement der KVG eingebunden. In diesem Rahmen werden die Anforderungen des KAGB an das 
Risikomanagement umsetzt. Die Risikostrategie für HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. ge-
schlossene Investment-KG, die die Geschäftsstrategie konkretisiert, wird in regelmäßigen Abständen 
überprüft und ggf. angepasst. 

Die HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist durch ihre Beteiligung 
an der Objektgesellschaft mittelbar verschiedenen Risiken ausgesetzt. Neben der Beteiligung an der 

                                                        
1 Zum 31.12.2018 waren noch keine Anteile platziert. Die Aussagekraft des rechnerischen Anteilwert ist daher einge-
schränkt.  Der rechnerische Anteilwert zum 31.12.2018 berücksichtigt nicht die durch den Platzierungsgaranten über-
nommene Platzierungsgarantie und besitzt deshalb bis zum Ende der Beitrittsphase nur eingeschränkte  
Aussagekraft. 
2 Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2018 auf das KAGB umgestellt. 
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Objektgesellschaft gibt es keine weiteren wesentlichen Vermögensgegenstände, welche mögliche Ri-
siken im Zusammenhang mit dem Anlageobjekt ggf. ausgleichen oder deren Intensität mindern könn-
te. Nachfolgende wesentliche Risiken – einzeln oder kumulativ - können die Wertentwicklung der HL 
Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG und damit das Ergebnis der An-
leger beeinflussen: 

 Das Adressenausfallrisiko, das in der Gefahr des teilweisen oder vollständigen Ausfalls vertraglich 

     vereinbarter Zahlungen besteht; 

 

 Das Marktpreisrisiko, das in der Möglichkeit der negativen Wertveränderung auf Grund von  

 unerwarteten Veränderungen der prognostizierten Marktparameter besteht; 

 

 Das Liquiditätsrisiko, dass gegenwärtigen oder künftigen Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig 

oder zeitgerecht nachgekommen werden kann; 

Das Adressenausfallrisiko in der Objektgesellschaft wird grundsätzlich durch die starke Diversifizie-
rung der Vermietung hinsichtlich Nutzungsarten (Büro, Hotel), Flächenqualität und -größe sowie Ver-
tragslaufzeiten (zwischen 5 und 20 Jahre) begrenzt. 

Das Marktpreisrisiko drückt sich insbesondere darin aus, dass die von der Objektgesellschaft erzielten 
Mieteinnahmen und der erzielbare Verkaufspreis für die Immobilien unter den Prognosewerten liegen. 
Zusätzlich können höhere Ausgaben anfallen als kalkuliert. Im Rahmen des Risikomanagements der 
HLI GmbH werden die Mieteinnahmen und Ausgabenpositionen der Investmentgesellschaft über Soll-
Ist-Vergleiche regelmäßig überwacht.  

Ein Marktpreisrisiko in Form von Wechselkursrisiken besteht nicht, da die Investitionen der Gesell-
schaft, die Mieteinnahmen und die Kosten während der Laufzeit, ein möglicher Verwertungserlös so-
wie die Zahlungen für die Fremdfinanzierung in Euro erfolgen.  

Die HLI GmbH verfügt für die HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
über ein angemessenes Liquiditätsmanagementsystem. Darin sind Grundsätze, Mittel und Verfahren 
festgelegt, die die Bestimmung und Einhaltung der festgelegten Limits sowie die Koordination des 
kurz- und mittelfristigen Liquiditätsbedarfes zur Schaffung der Transparenz der Liquiditätsströme der 
HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG gewährleisten.  

Das Liquiditätsrisiko wird durch eine Liquiditätsplanung, welche monatlich aktualisiert wird, überwacht. 
Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen werden so frühzeitig eingeleitet. 

Zinsänderungsrisiken sind durch die fest vereinbarten Zinssätze der Eigenkapital-Vorfinanzierung  
zunächst bis 30.06.2019 ausgeschlossen. Auf Ebene der Objektgesellschaft wurden die Zinsen für 
das langfristige Bankdarlehen bis 31.01.2029 fixiert.  

VII.  Prognosebericht 

Das Ergebnis der HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist im We-
sentlichen abhängig von den Erträgen aus ihrer Beteiligung an der Libanus KG. Im Berichtsjahr war 
die Einzahlung der geplanten Kapitalerhöhung entsprechend der Beteiligungsquote von 89,9% noch 
nicht fällig. Die Kapitalerhöhung wird prognosegemäß im Februar 2019 für die anteilige Zahlung des 
Kaufpreises für die fertiggestellten Immobilien durch Libanus KG angefordert. Dementsprechend hat 
die Gesellschaft im Berichtszeitraum keine Auszahlungen aus der Libanus KG erhalten. Die erste 
Auszahlung ist im März 2020 für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass 
diese in der prognostizierten Höhe von ca. Mio. EUR 0,9 ausfallen wird.   
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VIII.  Vergütungen 

Angaben nach 101 Abs. 3 KAGB 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die KVG insgesamt TEUR 4.615 für ihr aus 43 Mitarbeitern beste-
hendes Personal aufgewendet, davon TEUR 237 als variable Vergütung. Die Vergütungen an Mitar-
beiter der KVG, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft 
ausgewirkt hat, betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 507; davon entfielen TEUR 507 auf 
Führungskräfte. 

Pullach im Isartal, 30. April 2019 

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH 

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH 

Steixner 

Jahresbericht 31.12.2018 HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
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VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  

 
An die HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 

 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS  

 
Prüfungsurteile  
 

Wir haben den Jahresabschluss der HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 

sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der HL Quartier 

West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG für das Geschäftsjahr vom 1. 

Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen 

und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 

Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 

zum 31. Dezember 2018 und  

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss und entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den 

einschlägigen europäischen Verordnungen. 

 

Gemäß § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 

unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
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Grundlage für die Prüfungsurteile  
 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 

Übereinstimmung  

mit § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 

dienen.  

 

Sonstige Informationen  

 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 

Informationen umfassen die Erklärung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 3 

KAGB. 

 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 

die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerungen hierzu ab.  

 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen 

Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unserer bei 

der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 

wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, 

über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen KAGB und den 

einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft vermittelt.  
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Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.   

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.   

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen 

entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um 

ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.   

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen 

Verordnungen entspricht sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.   

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 

bewahren eine kritische Grundhaltung.   
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Darüber hinaus  
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können.  

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 

zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.   

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazu-

gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.   

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen gesetzlichen Vorschriften und der einschlägigen europäischen 

Verordnungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

Finanz und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.   

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.  
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.  

 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN  
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON 
GEWINNEN, VERLUSTEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN 
KAPITALKONTEN  
 
Prüfungsurteil  

 

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Ent-nahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG zum 31. Dezember 2018 geprüft.   

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte 

die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen 

Kapitalkonten in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.   
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Grundlage für das Prüfungsurteil  
 

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 

Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 159 

i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des International Standard on Assurance 

Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or 

Reviews of Historical Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 

des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, 

Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten“ unseres Vermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung 

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen 

Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen 

Kapitalkonten zu dienen.  

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von 
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten  
 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen 

Belangen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen 

zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig 

bestimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen.   

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von 
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

ordnungsmäßig ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der 

ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den 

einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.   

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des 

International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance 

Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ (Stand 

Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. 

Falsche Zuweisungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 

oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, 

Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.   

 





Steixner Rucker)   

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
LIB US Verwaltungsgesellschaft mbH  
DI  AN V rwaltungsgesellsch 

ne 

Erklärung der gesetzlichen Vertreter  
gem.  § 135 Abs. 1 Nr. 3 KAGB ("Bilanzeid")  

für das Geschäftsjahr 2018 

der 

HL Quartier West Darmstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
Pullach i. lsartal 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 

Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Investmentkommanditgesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf ein-

schließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Investmentkommanditgesellschaft so dargestellt 

sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. 

Pullach i. Isartal, 30. April 2019 
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1.  Geltungsbereich

(1) Diese Auftragsbedingungen gelten für alle Verträge mit
der Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB
oder der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(„S&P-Gesellschaften“) und ihren Auftraggebern über
Beratungen, Prüfungen und sonstige Aufträge. Zusätz-
lich gelten für die jeweiligen Tätigkeitsbereiche die unter
Ziffern 14 und 15 aufgeführten Besonderen Auftragsbe-
dingungen.

(2) Ein Vertragsverhältnis kommt in der Regel nur mit einer
der beiden S&P-Gesellschaften zustande. Dabei werden
gesetzlich vorgesehene Prüfungen ausschließlich von
der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft er-
bracht, Rechtsdienstleistungen werden ausschließlich
von der Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft
mbB erbracht. Kommt das Vertragsverhältnis im Einzel-
fall mit beiden S&P-Gesellschaften zustande, sind diese
Teilschuldner.

(3) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Be-
ziehungen auch zwischen den S&P-Gesellschaften und
anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so
gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmun-
gen dieser Auftragsbedingungen, insbesondere der Zif-
fern 7 und 8.

(4) Auf das Vertragsverhältnis finden die Regelungen in
folgender Reihenfolge Anwendung:

- Individualvereinbarungen, soweit diese in Textform
von der betreffenden S&P-Gesellschaft bestätigt
wurden;

- die Ziffern 14 und 15 dieser Auftragsbedingungen;
- anschließend die übrigen Bestimmungen der Auf-

tragsbedingungen.

(5) Diese Auftragsbedingungen gelten für alle gleichzei-
tig oder künftig erteilten weiteren Aufträge des Auf-
traggebers an die S&P-Gesellschaften, ohne dass
dies besonders oder ausdrücklich vereinbart oder
darauf hingewiesen werden muss. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine
Anwendung, auch wenn die S&P-Gesellschaften die-
sen nicht ausdrücklich widersprechen.

2.  Umfang und Ausführung des Auftrages; Beendigung

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung,
nicht ein bestimmter (wirtschaftlicher) Erfolg. Der Auftrag
wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufs-
ausübung ausgeführt. Die S&P-Gesellschaften sind be-
rechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages Mitarbei-
tern, fachkundiger Dritter sowie datenverarbeitender Un-
ternehmen zu bedienen.

(2) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht ausdrücklich
darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob

Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen
in Anspruch genommen werden können. Eine (fach-)
übergreifende Beratung oder Prüfung ist durch die S&P-
Gesellschaften nur dann vorzunehmen, wenn dies aus-
drücklich Gegenstand des Auftrages ist.

(3) Die S&P-Gesellschaften sind berechtigt, sowohl bei der
Beratung in Einzelfragen als auch bei der Dauerberatung
die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbeson-
dere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrun-
de zu legen – es sei denn, eine entsprechende Prüfung
ist ausdrücklich Auftragsgegenstand. Sie haben jedoch
den Auftraggeber in jedem Fall auf von ihnen festgestell-
te Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung der S&P-Gesellschaften,
so sind die S&P-Gesellschaften ungeachtet eines vorhe-
rigen Versendens von Newslettern, Sonderinformationen
etc. nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen
oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3.  Pflichten und Obliegenheiten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass den S&P-
Gesellschaften auch ohne deren besondere Aufforde-
rung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen
Unterlagen vorgelegt werden und den S&P-
Gesellschaften von allen Vorgängen und Umständen
Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auf-
trages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für
Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während
der Tätigkeit der S&P-Gesellschaften bekannt werden.

(2) Auf Verlangen der S&P-Gesellschaften hat der Auftrag-
geber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und
der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer von
den S&P-Gesellschaften formulierten schriftlichen Erklä-
rung zu bestätigen.

(3) Sollte das Vertragsverhältnis Insiderinformationen ge-
mäß § 13 WpHG umfassen, muss der Auftraggeber die
S&P-Gesellschaften hierüber informieren.

(4) Setzen die S&P-Gesellschaften beim Auftraggeber in
dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so
ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen der
S&P-Gesellschaften zur Installation und Anwendung der
Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auf-
traggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur
in dem von den S&P-Gesellschaften vorgeschriebenen
Umfang zu nutzen. Der Auftraggeber darf die Program-
me einschließlich etwaiger Programmunterla-
gen/Programmdokumentationen ohne Zustimmung der
S&P-Gesellschaften nicht weiter vervielfältigen, ander-
weitig verbreiten oder öffentlich zugänglich machen. Die
S&P-Gesellschaften bleiben Inhaber der Nutzungsrech-
te. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der
Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen

AUFTRAGSBEDINGUNGEN DER
SONNTAG & PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB
WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER, RECHTSANWÄLTE

UND DER
S&P GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
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durch die S&P-Gesellschaften entgegensteht. Mit Been-
digung/Kündigung des Auftrages hat der Auftraggeber
die bei ihm zur Ausführung des Auftrages eingesetzten
Datenverarbeitungsprogramme einschließlich von ihm
angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterla-
gen/Programmdokumentationen unverzüglich an die
S&P-Gesellschaften herauszugeben bzw. aus seiner Da-
tenverarbeitungsanlage unwiederbringlich zu löschen.

4.  Urheberrecht/Schutz des geistigen Eigentums der
S&P-Gesellschaften

Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen
des Auftrages von den S&P-Gesellschaften gefertigten
Schriftstücke oder sonstigen Dokumente und Unterlagen
(Gutachten, Berichte, Schriftsätze, Verträge, Organisati-
onspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Be-
rechnungen etc.) nur für seine eigenen Zwecke verwen-
det werden. Die S&P-Gesellschaften räumen dem Auf-
traggeber die für die bestimmungsgemäße Verwendung
notwendigen Befugnisse als einfaches Nutzungsrecht
ein. Bis zur vollständigen Bezahlung der vereinbarten
Vergütung wird eine Verwendung nur auf Widerruf ge-
stattet.

5.  Weitergabe einer beruflichen Äußerung der
S&P-Gesellschaften

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen der S&P-
Gesellschaften (Berichte, Gutachten, Schriftsätze, Ver-
träge etc.) an einen Dritten bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der jeweiligen S&P-Gesellschaft, so-
weit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwil-
ligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten
ergibt. Gegenüber einem Dritten haften die S&P-
Gesellschaften (im Rahmen von Ziffern 7 und 8) nur,
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen der S&P-
Gesellschaften zu Werbezwecken ist unzulässig; ein
Verstoß berechtigt die betreffende S&P-Gesellschaft zur
fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Auf-
träge des Auftraggebers.

6.  Mängelbeseitigung

(1) Bei Mängeln an den Leistungen einer S&P-Gesellschaft
hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch
die betreffende S&P-Gesellschaft, es sei denn, dass be-
reits Schäden entstanden sind, die einer Nachbesserung
nicht zugänglich sind; diesbezüglich schuldet die betref-
fende S&P-Gesellschaft Schadensersatz im Rahmen der
Regelungen der Ziffern 7 und 8. Führt die Nacherfüllung
innerhalb einer zumutbaren Frist nicht zum Erfolg, so
stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen Rechte im
Rahmen der Regelungen der Ziffern 7 und 8 zu.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom
Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht
werden. Ansprüche nach Ziffer 6 Abs. 1 auf Nacherfül-
lung, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, verjähren
nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Re-
chenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen
Äußerung (Bericht, Gutachten, Schriftsatz, Vertrag etc.)
einer S&P-Gesellschaft enthalten sind, können jederzeit
von der betreffenden S&P-Gesellschaft auch Dritten ge-

genüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet
sind, in der beruflichen Äußerung einer S&P-
Gesellschaft enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen,
berechtigen diese, die Äußerung auch Dritten gegenüber
zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der
Auftraggeber von der S&P-Gesellschaft vorher zu hören.

7.  Haftung

(1) Sofern nicht im Einzelfall eine anderweitige Regelung
getroffen wird, ist die Haftung der Sonntag & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mbB für Schadensersatzan-
sprüche aus dem zwischen dem Auftraggeber und der
Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB be-
stehenden Vertragsverhältnis für Fälle einfacher Fahr-
lässigkeit für jeden einzelnen Schadensfall auf EUR 10
Mio. beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung der
Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB, ei-
nes gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der
Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB be-
ruhen.

(2) Sofern nicht im Einzelfall eine anderweitige Regelung
getroffen wird, ist die Haftung der S&P GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft für Schadensersatzansprü-
che aus dem zwischen dem Auftraggeber und der S&P
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestehenden
Vertragsverhältnis für Fälle einfacher Fahrlässigkeit für
jeden einzelnen Schadensfall auf EUR 10 Mio. be-
schränkt. Die weitergehende Haftung des § 323 Abs. 2
HGB (Ziffer 14 Abs. 2) bleibt hiervon unberührt. Die Haf-
tungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer Pflichtverletzung der S&P GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen der S&P GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft beruhen.

(3) Der wirtschaftlichen Bedeutung des Auftrages kann
durch entsprechende Erhöhung der Haftungshöchstbe-
träge in Ziffer 7 Abs. 1 und Ziffer 7 Abs. 2 auf ausdrückli-
chen Wunsch des Auftraggebers im Einzelfall oder all-
gemein Rechnung getragen werden. Die hierfür anfal-
lenden Mehrkosten für Versicherungsbeiträge sind dann
vom Auftraggeber gesondert zu erstatten.

(4) Ein einzelner Schadensfall ist im Rahmen der berufli-
chen Tätigkeit der S&P-Gesellschaften auch bezüglich
eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden
einheitlichen Schadens gegeben. Ein einzelner Scha-
densfall ist auch dann gegeben, wenn mehrere Perso-
nen in Zusammenhang mit einem einheitlichen Auftrag
entschädigungspflichtig sind oder tätig waren. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer
Pflichtverletzung der betreffenden S&P-Gesellschaft oh-
ne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in meh-
reren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger
Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ein-
heitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Ange-
legenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftli-
chem Zusammenhang stehen.

8.  Ausschlussfrist

Ein Schadensersatzanspruch aus einfach fahrlässiger
Pflichtverletzung einer S&P-Gesellschaft kann nur inner-
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halb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend ge-
macht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von
dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden
Ereignis Kenntnis erlangt hat, sofern es sich nicht um
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit handelt, die auf einer Pflichtverlet-
zung der betreffenden S&P-Gesellschaft beruhen. Der
Kenntnis steht die grob fahrlässige Unkenntnis gleich.
Das Recht der betreffenden S&P-Gesellschaft, die Ein-
rede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unbe-
rührt.

9.  Sicherheiten, Verrechnungszustimmung

(1) Zur Sicherung der Vergütungs- und Aufwendungsersatz-
ansprüche der jeweiligen S&P-Gesellschaft und bis zur
vollständigen Befriedigung aller Forderungen der jeweili-
gen S&P-Gesellschaft aus dem Auftrag tritt der Auftrag-
geber alle bestehenden Kostenersatzansprüche gegen
einen möglichen Gegner, die Staatskasse oder Dritte
aus allen von der jeweiligen S&P-Gesellschaft für den
Auftraggeber bearbeiteten Aufträgen sowie mögliche
Steuererstattungsansprüche an die betreffende S&P-
Gesellschaft ab, welche die Abtretung hiermit annimmt.
Die Abtretung bleibt bis zur Befriedigung aller Ansprüche
der jeweiligen S&P-Gesellschaft aus sämtlichen für den
Auftraggeber bearbeiteten Aufträgen bestehen. Über-
steigt der Wert der abgetretenen Forderungen die Forde-
rungen der betreffenden S&P-Gesellschaft insgesamt
um mehr als 20 %, so ist diese S&P-Gesellschaft auf
Verlangen des Auftraggebers zur Freigabe von Sicher-
heiten nach ihrer Wahl verpflichtet. §§ 387 ff. BGB blei-
ben hiervon unberührt.

(2) Der Auftraggeber stimmt ausdrücklich zu, dass die S&P-
Gesellschaften für ihn eingehende Fremdgelder und
sonstige Vermögenswerte mit offenen Vergütungs- und
Aufwendungsersatzansprüchen der S&P-Gesellschaften
einschließlich bereits aufgelaufener Kosten und Zinsen
verrechnen; dies gilt nicht für Gelder, die zweckgebun-
den oder zur Auszahlung an andere Personen als den
Auftraggeber bestimmt sind.

(3) Die S&P-Gesellschaften sind berechtigt, über Kostener-
satzansprüche und alle auch sonst von ihnen in Emp-
fang genommene Gegenstände und Beträge ohne die
Beschränkungen des § 181 BGB zu verfügen.

10.  Schweigepflicht gegenüber Dritten,
personenbezogene Daten, E-Mail-Verkehr

(1) Die S&P-Gesellschaften sind nach Maßgabe der Geset-
ze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihnen im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber
bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren.

(2) Die S&P-Gesellschaften sind nicht zur Verschwiegenheit
verpflichtet, soweit dies zur Durchführung eines Zertifi-
zierungsaudits oder einer Qualitätskontrolle nach § 57 a
WPO oder der Unabhängigkeitsprüfung innerhalb von
Netzwerken einer der S&P-Gesellschaften erforderlich ist
und die insoweit tätigen Personen oder Gesellschaften
ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt
worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einver-
standen, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in
seine – von den S&P-Gesellschaften geführten – Hand-
akten genommen wird.

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn der
Auftraggeber die S&P-Gesellschaften von der Schwei-
gepflicht entbindet oder soweit die Offenlegung zur Wah-
rung berechtigter Interessen einer der S&P-
Gesellschaften erforderlich ist, im Rahmen der üblichen
Inanspruchnahme von Leistungen Dritter, wie zum Bei-
spiel von Übersetzungs- oder Kurierdiensten erfolgt oder
eine gesetzliche Pflicht zur Offenlegung besteht. Die
S&P-Gesellschaften sind auch insoweit von der Ver-
schwiegenheitspflicht entbunden, als sie nach den Versi-
cherungsbedingungen ihrer Berufshaftpflichtversiche-
rung zur Information und Mitwirkung verpflichtet sind.

(4) Der Auftraggeber entbindet die S&P-Gesellschaften von
der Verschwiegenheitspflicht im Verhältnis zwischen Auf-
traggeber und mit dem Auftraggeber verbundenen Un-
ternehmen, Gesellschaftern und Mitgesellschaftern des
Auftraggebers sowie Vertretern/Organen/Mitarbeitern
von Unternehmen des Auftraggebers bzw. an denen der
Auftraggeber beteiligt ist. Die Befreiung von der Ver-
schwiegenheitspflicht gilt auch gegenüber Ehe-/
Lebenspartnern und Angehörigen des Auftraggebers.
Die Entbindung der S&P-Gesellschaften von der Ver-
schwiegenheitspflicht kann vom Auftraggeber jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft gegenüber den S&P-
Gesellschaften widerrufen werden.

(5) Die S&P-Gesellschaften sind befugt, die ihnen anver-
trauten personenbezogenen Daten des Auftragge-
bers im Rahmen der Zweckbestimmung der erteilten
Aufträge unter Beachtung der geltenden Daten-
schutzbestimmungen zu erheben, zu speichern und
zu verarbeiten. Sie sind insbesondere unter Berück-
sichtigung geeigneter und erforderlicher Daten-
schutz- und Datensicherungsmaßnahmen berechtigt,
personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbe-
stimmung der erteilten Aufträge maschinell zu erhe-
ben, in einer automatisierten Datei zu verarbeiten
oder an ein Dienstleistungsrechenzentrum zur weite-
ren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen. Dies
gilt auch für personenbezogene Daten von Mitarbei-
tern des Auftraggebers. Der Auftraggeber erteilt mit
Beauftragung den S&P-Gesellschaften die Erlaubnis,
Dritten der Verschwiegenheitspflicht unterliegende
Tatsachen mitzuteilen, sofern dies zur ordnungsge-
mäßen Auftragsabwicklung erforderlich ist. Der Auf-
traggeber stimmt hiermit ausdrücklich der Weiterga-
be seiner personenbezogenen Daten an die DATEV
e.G. zu und befreit die S&P-Gesellschaften insofern
von ihrer Schweigepflicht.

(6) Soweit der Auftraggeber der Schweigepflicht gegenüber
Dritten unterliegt, ist er verpflichtet, dafür Sorge zu tra-
gen, dass diese Dritten ihn – vor der Weitergabe von Da-
ten der Dritten an die S&P-Gesellschaften – von der
Schweigepflicht befreien.

(7) Der Auftraggeber und die S&P-Gesellschaften werden
im Rahmen der Aufträge zur Erleichterung und Be-
schleunigung der Auftragsabwicklung Informationen und
Daten auch auf elektronischem Weg, d. h. insbesondere
via E-Mail, austauschen. Soweit der Auftraggeber den
S&P-Gesellschaften eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt
er jederzeit widerruflich ein, dass die S&P-
Gesellschaften ihm ohne Einschränkungen per E-Mail
auftragsbezogene Informationen und Daten zusenden.
Dabei ist bekannt, dass Daten, die per E-Mail versendet
werden, nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter ge-
schützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt
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oder mit Viren befallen sein können. Sofern die S&P-
Gesellschaften dies für notwendig erachten oder der
Auftraggeber dies den S&P-Gesellschaften ausdrück-
lich mitteilt, wird der Austausch von Informationen und
Daten unter Einsatz von Signaturverfahren und Ver-
schlüsselungstechniken oder unter Verzicht des Ein-
satzes von E-Mail-Verkehr erfolgen.

11. Vergütung, Teilzahlungen, Aufrechnungsausschluss

(1) Die S&P-Gesellschaften haben neben ihren Vergütungs-
forderungen Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen; die
Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Mehrere Auf-
traggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Die S&P-Gesellschaften können angemessene Vor-
schüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen.
Wird der eingeforderte Vorschuss nicht bezahlt, so kön-
nen die S&P-Gesellschaften nach vorheriger Ankündi-
gung ihre weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstel-
len, bis der Vorschuss eingeht. Die S&P-Gesellschaften
sind verpflichtet, ihre Absicht, die Tätigkeit einzustellen,
dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt zu geben, wenn
dem Auftraggeber Nachteile aus der Einstellung der Tä-
tigkeit erwachsen können.

(3) Leistet der Auftraggeber Teilzahlungen und/oder ist der
Auftraggeber aus mehreren Aufträgen zur Bezahlung
von Vergütung an eine der S&P-Gesellschaften ver-
pflichtet und reicht eine vom Auftraggeber geleistete
Zahlung zur Tilgung sämtlicher Vergütungsforderungen
nicht aus, so werden die eingehenden Zahlungen zu-
nächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt
auf die Hauptleistung angerechnet. Bei der Anrechnung
auf die Hauptleistungen gilt die in § 366 Abs. 2 BGB vor-
gesehene Reihenfolge. Hiervon abweichende Tilgungs-
bestimmungen des Auftraggebers entfalten keine Wir-
kung.

(4) Eine Aufrechnung gegen Forderungen der S&P-
Gesellschaften auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur
mit unbestrittenen, entscheidungsreifen oder rechtskräf-
tig festgestellten Forderungen des Auftraggebers zuläs-
sig.

12.  Herausgabe von Unterlagen

Nach Befriedigung ihrer Ansprüche aus dem Auftrag ha-
ben die S&P-Gesellschaften auf Verlangen des Auftrag-
gebers alle Unterlagen herauszugeben, die sie aus An-
lass ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber von diesem oder
für diesen erhalten haben. Dies gilt jedoch nicht für den
Schriftwechsel zwischen den S&P-Gesellschaften und
dem Auftraggeber und für Schriftstücke, die dieser be-
reits  in  Urschrift  oder  Abschrift  besitzt,  sowie  für  die  zu
internen Zwecken der S&P-Gesellschaften gefertigten
Arbeitspapiere, Notizen etc. Die S&P-Gesellschaften
können die Auslieferung ihrer Leistungen und Arbeitser-
gebnisse von der vollen Befriedigung ihrer Ansprüche
abhängig machen. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbe-
haltung von Unterlagen, Leistungen, Arbeitsergebnissen
etc., insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfü-
gigkeit der vom Auftraggeber geschuldeten Beträge, ge-
gen Treu und Glauben verstoßen oder dem Auftraggeber
ein unzumutbarer Nachteil durch die Zurückbehaltung
entstehen würde. Die S&P-Gesellschaften können von
Unterlagen, die sie an den Auftraggeber zurückgeben,
Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehal-
ten.

13. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hie-
raus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus einem
Auftrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitig-
keiten ist Augsburg, sofern der Auftraggeber Kaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist. Dies soll
unabhängig von der Kaufmannseigenschaft auch dann
gelten, wenn der Auftraggeber seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt, sein
Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt sind oder die Ansprü-
che der S&P-Gesellschaften im Wege des Mahnverfah-
rens geltend gemacht werden. Die S&P-Gesellschaften
sind stets auch berechtigt, am allgemeinen Gerichts-
stand des Auftraggebers zu klagen.

(3) Zur Teilnahme an alternativen Streitbeilegungsverfahren
nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
sind die S&P Gesellschaften nicht verpflichtet und neh-
men deshalb an solchen nicht teil.

14.  Besondere Auftragsbedingungen Wirtschaftsprüfer

Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prü-
fungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von
Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten ge-
richtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfun-
gen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schrift-
lich vereinbart ist.

Haftung

(2) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durch die
S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gilt die Haf-
tungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB; insoweit fin-
det Ziffer 7 Abs. 2 keine Anwendung.

(3) Ziffer 8 gilt auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prü-
fungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Prüfungsaufträge

(4) Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts
anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet.

(5) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch
eine der S&P-Gesellschaften geprüften und mit einem
Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder La-
geberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht
stattfindet, der schriftlichen Einwilligung der betreffenden
S&P-Gesellschaft. Hat eine der S&P-Gesellschaften ei-
nen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis
auf die durch die betreffende S&P-Gesellschaft durchge-
führte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öf-
fentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilli-
gung der betreffenden S&P-Gesellschaft und mit dem
von ihr genehmigten Wortlaut zulässig.

(6) Widerruft eine der S&P-Gesellschaften den Bestäti-
gungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht
weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Be-
stätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Ver-
langen der betreffenden S&P-Gesellschaft den Widerruf
bekannt zu geben.
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